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Vorwort

Dieses Buch ,Das Wirtschaftssystem im Islam“ ist ein
wertvoller intellektueller islamischer Schatz, der seinesglei-
chen sucht. Es ist das erste Buch, das in der heutigen Zeit
das Wirtschaftssystem im Islam klar und deutlich heraus-
kristallisiert hat.

So hat es den Blickwinkel des Islam bezliglich der Wirt-
schaft und ihres Zweckes dargelegt. Es hat die Art und Wei-
se verdeutlicht, wie das Vermogen erlangt und vergroRert
wird, wie es auszugeben und wie damit umzugehen ist, wie
das Vermogen auf die Einzelpersonen der Gesellschaft ver-
teilt und wie ein Ausgleich in der Gesellschaft erzeugt wird.

Auch hat es die Arten des Eigentums beschrieben: das
Individual- bzw. Privateigentum, das offentliche Eigentum
und das Staatseigentum. Es hat die dem islamischen
Schatzhaus (baitu mal al-muslimin) zustehenden Gelder
und Vermoégensanspriiche erldutert und welchen Miindun-
gen sie ausgabenseitig zugefliihrt werden miissen.

Es hat die islamischen Rechtsspriiche bezliglich der B6-
den dargelegt, des ‘usr- und des harag-Bodens, was dafir
an Zehntel bzw. an harag zu entrichten ist, wie es bewirt-
schaftet und wie es belebt und fruchtbar gemacht wird.
Auch wurde dargelegt, wie die Zuteilung der Béden und
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ihre Eigentumsiibertragung von einem Eigentiimer auf den
anderen zu erfolgen hat.

Das Buch hat sich auch den Geldern und ihren Arten ge-
widmet, welche riba- und Tauschvarianten darin auftreten
und welche zakat dafiir fallig wird.

Am Ende widmet es sich dem AuBenhandel und seinen
GesetzmaRigkeiten. Die einzige Quelle, der es sich bei der
Ableitung all dieser Rechtsspriiche bediente, waren Koran
und Sunna sowie Analogieschluss (giyas) und Gefahrten-
konsens (igma“ as-sahaba), die sich beide als Beleg aus den
Offenbarungstexten ergeben. Das Buch zog keinerlei andere
Quellen heran, um die wirtschaftlichen Rechtsspriiche ab-
zuleiten. Auch legt es eine Einleitung zur Realitat des kapita-
listischen und sozialistischen Wirtschaftssystems, zu dem
auch das kommunistische zahlt, vor. Es widerlegt diese Sys-
teme und deren Wirtschaftstheorie und zeigt deren Falsch-
heit und Widerspruch zum Wirtschaftssystem im Islam auf.

Vor dessen Neuauflage in der vorliegenden autorisierten
Fassung wurde das Buch revidiert, berichtigt und einige
wenige (inhaltliche) Korrekturen vorgenommen. Ein ganz
besonderes Augenmerk wurde auf die Revision aller darin
vorkommenden Hadithe gelegt, wobei deren Wortlaut ent-
sprechend ihrer Tradierung in den Hadith-Blichern fixiert
wurde.

12



Diesem Buch ist es in erster Linie zu verdanken, dass die
Muslime der heutigen Zeit das Wirtschaftssystem im Islam
begriffen haben. Wir bitten Allah, dass der Nutzen dieses
Buches umfassend wird und dass Er die Muslime dazu be-
fahigt, dessen Regelwerk in einem Staate umzusetzen und
durchzufiihren, der nach dem richtet, was Allah, der Erha-
bene, herabgesandt hat.

14. Rabr al-Ahir 1425 n. H.

02.06.2004 n. Chr.
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Einleitung zum Wirtschaftssystem

In jeder Nation sind Ideen der bedeutendste Schatz, den
es in seinem Dasein erlangen kann, wenn es sich um eine
aufkeimende Nation handelt. Andererseits ist sie die grofite
Gabe, die eine Generation von der vorhergehenden erhal-
ten kann, wenn die Nation im erleuchteten Denken eine
lange Tradition besitzt.

Das materielle Vermoégen hingegen, die wissenschaftli-
chen Entdeckungen, industriellen Erfindungen und Ahnli-
ches haben einen weitaus geringeren Stellenwert als Ideen.
Vielmehr hangt ihre Erlangung und Erhaltung von den Ideen
ab.

Wenn der materielle Reichtum eines Volkes zerstort
wird, kann es diesen schnell wiedererlangen, solange es
seinen geistigen Reichtum bewahrt. Sollte aber der geistige
Reichtum verschwinden und das Volk seinen materiellen
Reichtum bewahren, so wird dieser schnell schrumpfen und
das Volk schlieRlich in Armut verfallen. Die meisten der wis-
senschaftlichen Leistungen, die das Volk einst erzielte, kon-
nen zurlickgewonnen werden, solange es nicht seine
Denkmethode verliert. Wenn dagegen die produktive
Denkmethode verloren geht, wiirde es sich bald zuriick-
entwickeln und seine Entdeckungen und Erfindungen ver-
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lieren. Daher ist es notwendig, sich zuerst um die Ideen zu
kimmern. Basierend auf diesen Ideen und gemaR der pro-
duktiven Denkweise wird materieller Wohlstand erzielt und
die Erreichung wissenschaftlicher Entdeckungen, industriel-
ler Erfindungen und dergleichen angestrebt.

Mit Ideen ist gemeint, dass im Volk ein Denkprozess be-
zliglich der Lebensereignisse existiert, sodass die Mehrheit
der Menschen beim Wahrnehmen der Ereignisse die bei
ihnen vorhandenen Informationen abruft, um Uber diese
Ereignisse ein Urteil zu fallen. Mit anderen Worten sind bei
ihnen ldeen vorhanden, die sie in ihrem Leben kreativ ein-
setzen, und durch den wiederholten erfolgreichen Einsatz
dieser Ideen entsteht bei ihnen eine produktive Denkweise.

Die islamische Umma hat Phasen durchlaufen, in denen
ihre produktive Denkweise schwach wurde, bis sie ihr fast
abhandenkam. Doch hat sie — Allah sei Dank — im Laufe der
letzten Jahre viel von diesem schlimmen Zustand tberwun-
den, nachdem die da‘'wa zur Wiederaufnahme des islami-
schen Lebens durch die Griindung des rechtgeleiteten Kali-
fatsstaates bei ihr aufgekommen ist. So ist die Hinwendung
der Muslime zu ihrem Islam und zum Aufbau von Vertrauen
in die islamischen Ideen und Rechtsspriiche deutlich zutage
getreten. Obwohl! die Falschheit der kapitalistischen und
sozialistischen ldeen, die friiher ein Echo in den Léndern
der Muslime fanden, offenkundig geworden und ihre Ver-
dorbenheit klar zutage getreten ist, leidet die islamische
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Umma weiterhin unter der Hegemonie der Unglaubigen
und ihrer Handlanger. Sie arbeiten mit allen hinterhaltigen
Mitteln und irrefihrenden Vorgehensweisen, um ihre ver-
dorbenen Ideen auszuschmiicken und in den islamischen
Landern zu verbreiten. Dazu zdhlen insbesondere jene, die
mit den wirtschaftlichen Losungen verbunden sind.

Folglich ist es fur den Trager der islamischen da‘'wa not-
wendig, die Basis, auf der die kapitalistischen Gesetze und
Losungen griinden, zu entlarven, ihre Falschheit darzulegen
und sie intellektuell zu vernichten. Er muss die verschiede-
nen neuen Fragen des Lebens angehen und die islamischen
Losungen flir diese Probleme als Rechtsspriiche aufzeigen,
die befolgt werden missen. Sie mussen befolgt werden,
weil es sich um Rechtsspriiche handelt, die aus dem Koran
und der Sunna abgeleitet wurden, oder aus Belegen, auf die
Koran und Sunna definitiv hinweisenl, und nicht, weil sie flr
die heutige Zeit brauchbar sind oder nicht. D. h., ihre zwin-
gende Annahme muss mit der islamischen ‘agida und nicht
mit ihrem vermeintlichen Nutzen begriindet werden. Also
muss bei jedem Rechtsspruch der islamrechtliche Beweis,
aus dem er abgeleitet wurde, erlautert werden. Oder es
muss der Rechtsgrund (‘illa) dargelegt werden, den der Of-
fenbarungstext beinhaltet oder dessen adaquaten Rechts-
grund er beinhaltet.

! Damit sind ausschlieBlich der Gefihrtenkonsens (igma‘ as-sahdba)
und der Analogieschluss (al-giyds) gemeint.
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Die Ideen, die mit dem bestehenden Regierungs- und
Wirtschaftssystem in Zusammenhang stehen, haben die
Muslime am meisten fasziniert. Sie leiden in ihrem Leben
aber auch am meisten unter ihnen. Diese Ideen zdhlen zu
jenen, die den gréBten Zuspruch und Anklang bei den Mus-
limen fanden und die der Westen am starksten versucht,
praktisch auf die Muslime anzuwenden. Diese Anwendung
wird von ihm auch ununterbrochen iberwacht. Obwohl die
Umma nur pro forma nach dem Bild des demokratischen
Systems regiert wird, was vom kolonialistischen Unglaubi-
gen absichtlich so arrangiert wurde, damit er sein System
und seinen Kolonialismus schitzen kann, so wird das kapi-
talistische Wirtschaftssystem in allen Bereichen des wirt-
schaftlichen Lebens tatsachlich und praktisch auf sie ange-
wendet. Daher sind es die islamischen Wirtschaftsideen,
die den meisten Einfluss auf das Wirtschaftsleben in der
islamischen Welt haben, weil sie dieses auf den Kopf stellen
werden. Diese Ideen sind es auch, die vom ungldaubigen
Kolonialisten, dessen Handlangern und denjenigen, die vom
Westen fasziniert sind, am meisten bekampft werden. Zu
ihnen zdhlen die reaktionaren Krafte, die Machthaber und
jene, die von sakularen Ideen dogmatisiert sind.

Daher ist es notwendig, ein klares Bild vom kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem zu geben, das die Grundideen, auf
denen die politische Okonomie im Westen aufbaut, klassifi-
ziert, sodass die Liebhaber des westlichen Wirtschaftssys-
tems die Verdorbenheit dieses Systems und dessen Wider-
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spruch zum Islam begreifen. Dann sollen sie die Wirt-
schaftsideen des Islam vorgestellt bekommen, wie diese die
Probleme des Wirtschaftslebens auf die richtige Art l6sen,
und daraus eine besondere Lebensweise formen, die der
kapitalistischen Lebensweise in den Grundziigen und Aus-
fihrungen diametral widerspricht.

Wenn wir uns nun das Wirtschaftssystem im Kapitalis-
mus vor Augen flihren, so sehen wir, dass es die Bedurfnis-
se des Menschen und die Mittel zu deren Befriedigung be-
handelt. Es behandelt aber lediglich die materielle Seite des
menschlichen Lebens und stiitzt sich auf drei Prinzipien:

1) Die relative Knappheit von Gitern und Dienstleistun-
gen im Vergleich zum Bedarf. Mit anderen Worten reichen
die Giter und Dienstleistungen nicht aus, um die standig
wachsenden Bedlirfnisse des Menschen zu erflillen. Das ist
aus ihrer Sicht das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft.

2) Der Wert eines Produkts. Er bildet die Grundlage ihrer
wirtschaftlichen Forschungen und wurde am meisten un-
tersucht.

3) Der Preis und seine Rolle bei Produktion, Konsum und
Verteilung. Er bildet den Eckpfeiler im kapitalistischen Wirt-
schaftssystem.

Was die relative Knappheit der Giliter und Dienstleistun-
gen betrifft, so existiert sie, weil die Gliter und Dienstleis-
tungen jene Mittel sind, die die Bediirfnisse des Menschen
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befriedigen. So sagen sie, dass der Mensch Bedlirfnisse hat,
die Befriedigung erfordern, also miissen Mittel existieren,
um diese zu befriedigen. Diese Bedirfnisse sind rein mate-
rieller Natur; sie sind entweder greifbar, wie das Bediirfnis
nach Nahrung oder Kleidung, oder es handelt sich um Be-
dirfnisse, die zwar wahrgenommen, aber nicht greifbar
sind, wie das Bediirfnis nach Dienstleistungen von Arzten
und Lehrern. Was die immateriellen Bedirfnisse anbelangt,
wie Stolz und Ehre, oder die spirituellen Bedurfnisse, wie
Gottesdienst und Verehrung, so werden sie wirtschaftlich
nicht anerkannt und nicht beriicksichtigt und haben in den
wirtschaftlichen Studien keinen Platz.

Die Mittel zur Befriedigung werden als Waren und
Dienstleistungen bezeichnet. Wahrend Waren die Mittel zur
Befriedigung wahrgenommener und greifbarer Bediirfnisse
darstellen, sind Dienstleistungen die Mittel zur Befriedigung
wahrgenommener, aber nicht greifbarer Bedirfnisse. Was
in den Waren und Dienstleistungen zur Befriedigung fihrt,
ist aus ihrer Sicht der Nutzen, der in den Waren und Dienst-
leistungen steckt. Dieser Nutzen stellt eine Eigenschaft dar.
Wenn sie in einer Sache vorhanden ist, versetzt sie diese in
die Lage, ein Bedlrfnis zu befriedigen. Da das Bedirfnis
wirtschaftlich das Verlangen bedeutet, ist alles, wonach der
Mensch ein Verlangen hat, wirtschaftlich niitzlich, egal, ob
es notwendig ist oder nicht oder es einige fir nitzlich und
andere flr schadlich halten. Es wird als wirtschaftlich niitz-
lich betrachtet, solange es jemanden gibt, der ein Verlangen
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danach hat. Das bringt sie dazu, Dinge aus wirtschaftlicher
Sicht als nltzlich zu betrachten, selbst wenn die 6ffentliche
Meinung sie flr unniitz oder sogar schadlich halt. Daher
sind Wein und Haschisch fiir Okonomen niitzliche Dinge, da
es Menschen gibt, die ein Verlangen danach haben. Dem-
gemaR betrachtet der Okonom die Befriedigungsmittel,
d. h. die Waren und Dienstleistungen, allein aus der Sicht,
dass sie ein Bedirfnis befriedigen, ohne irgendeinen ande-
ren Faktor in Betracht zu ziehen. Mit anderen Worten blickt
er auf die Bedirfnisse und den Nutzen, wie sie sind, und
nicht, wie sie sein sollten, d. h., er sieht den Nutzen allein
als Befriedigung eines Bedirfnisses und geht Uber diese
Sicht nicht hinaus. So betrachtet er Wein als etwas, das ei-
nen wirtschaftlichen Wert hat, weil es die Bedlirfnisse eini-
ger Menschen erfillt, und er nimmt den Winzer als Person
wahr, die eine Leistung erbringt. Er betrachtet diese Leis-
tung als wirtschaftlich wertvoll, weil sie das Bediirfnis von
Personen befriedigt.

Das ist die Natur der Bediirfnisse im Kapitalismus und
die Natur der Mittel, diese Bediirfnisse zu befriedigen. Der
kapitalistische Okonom kiimmert sich nicht um die Gesell-
schaft, wie sie sein soll, sondern er kiimmert sich um das
Wirtschaftsgut, davon ausgehend, dass es ein Bedirfnis
befriedigt. Daher ist es die Aufgabe des Okonomen, Waren
und Dienstleistungen zur Verfligung zu stellen, das heiRt,
fir die Mittel zur Befriedigung der menschlichen Bediirfnis-
se zu sorgen, unabhingig von jeglicher anderen Uberle-
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gung. Entsprechend ist der Okonom bestrebt, die Mittel zur
Befriedigung bereitzustellen. Da die Waren und Dienstleis-
tungen, also die Befriedigungsmittel, begrenzt sind, reichen
sie nicht aus, um alle menschlichen Bediirfnisse zu erfillen,
weil diese Bedlrfnisse ihrer Ansicht nach unbegrenzt sind
und standig wachsen. Das liegt daran, dass es grundlegende
Bedirfnisse gibt, die der Mensch als menschliches Wesen
befriedigen muss, und Bediirfnisse, die stetig zunehmen,
wenn der Mensch in seinem Zivilisationsgrad weiter voran-
schreitet. Diese Bedirfnisse vermehren und steigern sich
und bendétigen alle vollste Befriedigung. Das ist jedoch nicht
moglich, egal wie zahlreich die Waren und Dienstleistungen
sind. Und so ist im Kapitalismus die Grundlage des Wirt-
schaftsproblems entstanden: Den zahlreichen Bediirfnissen
steht eine Knappheit der Befriedigungsmittel gegeniber.
Das bedeutet, dass die Waren und Dienstleistungen nicht
ausreichen, um alle menschlichen Bediirfnisse vollstandig
zu befriedigen. Somit steht die Gesellschaft vor einem wirt-
schaftlichen Problem, das in der relativen Knappheit von
Waren und Dienstleistungen besteht. Die unvermeidliche
Folge dieses Mangels ist die, dass einige Bedlirfnisse ent-
weder nur teilweise oder gar nicht befriedigt werden kon-
nen. Da dies der Fall ist, ist es notwendig, dass die Individu-
en einer Gesellschaft Regeln vereinbaren, die darlber
entscheiden, welche Bediirfnisse befriedigt werden und
welche unbefriedigt bleiben. Mit anderen Worten ist es
notwendig, eine Regel festzulegen, die Uber die Art und
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Weise der Verteilung der begrenzten Ressourcen auf die
unbegrenzten Bedirfnisse entscheidet. Aus ihrer Sicht sind
das Problem die Ressourcen und Bedirfnisse und nicht der
Mensch an sich. Anders ausgedriickt ist es die Gewahrleis-
tung der Ressourcen zur Befriedigung der Bedlirfnisse und
nicht die Befriedigung der Bediirfnisse jedes einzelnen Indi-
viduums. Daher ist es notwendig, dass die Regeln, die fest-
gelegt werden, Regeln sind, die das Erreichen des hdchst-
moglichen Produktionsniveaus gewadhrleisten, um die
Versorgung mit Ressourcen sicherzustellen, d. h. um die
Waren und Dienstleistungen dem Kollektiv zur Verfligung zu
stellen und nicht unbedingt jedem Einzelnen. Daher ist das
Problem der Verteilung von Waren und Dienstleistungen
eng mit dem Problem ihrer Produktion verbunden. Und das
hochste Ziel wirtschaftlicher Studien und Forschungsarbei-
ten besteht darin, die Waren und Dienstleistungen zu ver-
mehren, die vom Kollektiv konsumiert werden. Deshalb
nimmt das Studium der Faktoren, die das Bruttonational-
produkt beeinflussen, den groRten Stellenwert unter allen
Wirtschaftsstudien ein. Denn die Untersuchungen zur Er-
hohung des Bruttonationalprodukts zdhlen zu den wichtigs-
ten Untersuchungen zur Lésung des Wirtschaftsproblems,
das ja in der Knappheit der Waren und Dienstleistungen im
Verhaltnis zu den Bedirfnissen besteht. Denn sie glauben,
dass Armut und Mittellosigkeit nur durch die Steigerung der
Produktion gelost werden kdnnen. So besteht die Losung
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des wirtschaftlichen Problems einer Gesellschaft nur in der
Erhohung der Produktion.

Der Wert eines Produktes bezeichnet den Grad seiner
Wichtigkeit, entweder in Bezug auf eine bestimmte Person
oder auf eine andere Sache. Im ersten Fall spricht man vom
Nutzwert, im zweiten vom Tauschwert. Der Nutzwert einer
Sache kann zusammengefasst werden als: Der Nutzwert der
Einheit einer Sache wird durch ihren Grenznutzen festgelegt,
d. h. durch den Nutzen der Einheit, die das schwdchste Be-
diirfnis befriedigt. Sie nannten dies die Theorie des End-
oder Grenznutzens. Dies bedeutet, dass der Nutzen nicht
allein aus der Sicht des Herstellers beurteilt wird, d. h. auf
Grundlage der Herstellungskosten, da in diesem Falle allein
der Standpunkt des Angebots berlicksichtigt wird. Er darf
auch nicht allein aus der Sicht des Verbrauchers bewertet
werden, indem der Wert einer Sache durch den Grad ihres
Nutzens festgelegt wird und durch das Bedarfsgefiihl nach
diesem Nutzen unter Bericksichtigung des Aspekts der re-
lativen Knappheit. Dies wiirde namlich bedeuten, dass bei
der Wertbemessung die Nachfrage ohne den Aspekt des
Angebots beriicksichtigt wurde. Vielmehr muss der Aspekt
von Angebot und Nachfrage beriicksichtigt werden, indem
der Nutzen am letzten Punkt bewertet wird, bei dem ein
Bediirfnis noch befriedigt wird, d. h. an der Befriedigungs-
grenze. So wird der Wert eines Brotlaibs am Ende des Hun-
gers, nicht an seinem Anfang bemessen. Und zu einem
Zeitpunkt, an dem das Brot normalerweise auf dem Markt
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verfligbar ist, nicht wenn Knappheit besteht. Das ist der
Nutzwert. Was den Tauschwert anbelangt, so ist er spezi-
fisch. Wenn er in einer Sache vorhanden ist, ist sie zum
Tausch geeignet. Sie bezeichnen ihn als Tauschkraft einer
Sache gegeniiber einer anderen. So ist der Tauschwert des
Weizens bezogen auf Mais die Menge an Mais, die man
abtreten muss, um eine Einheit an Weizen zu erhalten. Der
Nutzwert wird kurz als Nutzen bezeichnet und der Tausch-
wert abgekirzt als Wert.

Der Tausch erfolgt bei Existenz eines tauschfahigen Gu-
tes flir die Ware oder Dienstleistung, die ihr im Wert ent-
spricht oder ihr nahekommt. Deshalb ist fiir den kapitalisti-
schen Okonomen die Untersuchung des Wertes notwendig,
weil er die Tauschgrundlage bildet und die Eigenschaft, die
bemessen werden kann. Auch ist er das MaR3, mit dem Wa-
ren und Dienstleistungen bemessen und produktive von
unproduktiven Tatigkeiten unterschieden werden koénnen.
Denn Produktion ist die Schaffung von Nutzen oder dessen
Vermehrung. Und das wird durch Arbeit vollbracht. Um also
Tatigkeiten als produktiv oder unproduktiv unterscheiden
zu kénnen, und um zu wissen, welche von ihnen produkti-
ver und welche unproduktiver sind, bedarf es fiir die ver-
schiedenen Produkte und Dienstleistungen eines genauen
MaRes. Dieses Mal ist der Wert, den die verschiedenen
Produkte und Dienstleistungen gesellschaftlich haben. Mit
anderen Worten ist es die kollektive Bewertung der getatig-
ten Arbeit bzw. der erbrachten Dienstleistung. Eine solche
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Bewertung ist notwendig geworden, weil in den modernen
Gemeinschaften die Produktion zum Zwecke des Tausches
die Produktion zum Zwecke des eigenen Konsums ersetzt
hat. So tauscht heute jede Person alles oder das meiste von
dem, was sie selbst produziert, gegen zahlreiche andere
Waren, die von anderen Personen produziert werden, um.
Und der Tausch erfolgt durch das Vorhandensein eines
tauschfahigen Gutes fiir die Ware oder Dienstleistung.
Demzufolge muss der Wert der Ware bemessen werden,
um sie tauschen zu kénnen. Daher stellt die Kenntnis des
Wertes in Bezug auf das, was er ist, einen wesentlichen
Faktor fir Produktion und Konsum dar, d. h. einen wesentli-
chen Faktor fir die Befriedigung der menschlichen Beddirf-
nisse mit den entsprechenden Befriedigungsmitteln.

In der Moderne wurde der Tauschwert mit seinem Wert
in einer bestimmten Einheit spezifiziert, die fortan die
Tauschgeschafte dominierte. So werden in den entwickel-
ten Gemeinschaften die Werte der Waren nicht miteinan-
der bemessen, sondern in einer ganz bestimmten Waren-
einheit, die man Geld nennt. Das Tauschverhaltnis einer
Ware oder Dienstleistung mit Geld wird als Preis bezeich-
net. Der Preis ist also der Tauschwert einer Ware oder
Dienstleistung in Bezug auf Geld. Daher besteht der Unter-
schied zwischen Tauschwert und Preis darin, dass der
Tauschwert das generelle Tauschverhéltnis einer Sache mit
einer anderen ist, egal ob es sich dabei um Geld, Waren
oder Dienstleistungen handelt; wahrend der Preis den
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Tauschwert einer Sache dezidiert mit Geld verkérpert. Dar-
aus ergibt sich, dass die Preise aller Waren gleichzeitig stei-
gen bzw. fallen kénnen, wahrend es unmaoglich ist, dass die
Tauschwerte aller Waren im Verhaltnis zueinander zur glei-
chen Zeit steigen oder fallen. Es ist auch moglich, dass sich
die Preise der Waren verandern, ohne dass es zu einer Ver-
anderung ihres Tauschwertes fiihrt. Daher stellt der Preis
einer Ware nur einen ihrer Werte dar; mit anderen Worten
handelt es sich um den Wert einer Ware allein in Bezug auf
Geld. Da der Preis einen der Werte verkorpert, ist es natir-
lich, dass er als Maf3stab herangezogen wird, um eine Sache
als natzlich oder unniitz einzustufen und um den Grad ihres
Nutzens zu bemessen. So wird eine Ware oder Dienstleis-
tung als produktiv und niitzlich erachtet, wenn die Gesell-
schaft dieser Ware oder Dienstleistung einen Preis zumisst.
Der Grad des Nutzens dieser Ware oder Dienstleistung wird
hingegen mit dem Preis bemessen, den das Kollektiv der
Konsumenten bereit ist, flir deren Erwerb zu bezahlen, sei
es flr eine Ware aus der Agrar- oder Industrieproduktion
oder fiir eine Dienstleistung wie die des Handlers, Trans-
portunternehmens, Arztes oder Ingenieurs.

Was die Rolle betrifft, die der Preis bei Produktion, Kon-
sum und Verteilung einnimmt, so ist es der Preismechanis-
mus, der dariber entscheidet, welcher der Hersteller in-
nerhalb und welcher aullerhalb des Herstellerkreises
verbleibt, und zwar auf die gleiche Weise, wie er dartber
entscheidet, welcher der Verbraucher seine Bedirfnisse
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befriedigen kann und wessen Beddrfnisse unbefriedigt blei-
ben. Die Herstellungskosten einer Ware sind der Hauptfak-
tor, der ihre Verfiigbarkeit auf dem Markt bestimmt. Und
der Nutzen aus einer Ware ist seinerseits der Hauptfaktor,
der ihre Nachfrage auf dem Markt festlegt. Beides wird
durch den Preis bemessen. Deswegen stellen Angebot und
Nachfrage bei den Kapitalisten zwei grundlegende For-
schungsbereiche in der Wirtschaft dar. Mit Angebot ist das
Marktangebot und mit Nachfrage die Marktnachfrage ge-
meint. Genauso wie man die Nachfrage ohne Erwahnung
des Preises nicht bemessen kann, kann man auch das An-
gebot ohne Preiserwahnung nicht bemessen. Jedoch ver-
andert sich die Nachfrage reziprok zum Preis: Steigt der
Preis, so sinkt die Nachfrage. Sinkt der Preis, steigt die
Nachfrage. Dies im Gegensatz zum Angebot, das sich pro-
portional zum Preis entwickelt und in derselben Richtung:
So steigt das Angebot mit Ansteigen des Preises und fallt
mit dessen Verfall. In beiden Fallen Ubt der Preis den ent-
scheidenden Einfluss auf Angebot und Nachfrage aus und
somit den entscheidenden Einfluss auf Produktion und Kon-
sum.

Der Preismechanismus ist fiir sie auch die optimale Me-
thode, um Waren und Dienstleistungen auf die Individuen
der Gesellschaft zu verteilen. Denn der Nutzen aus einer
Sache ergibt sich aus dem Arbeitsaufwand, den der Mensch
dafir erbringt. Wenn die Entlohnung nicht der Arbeit ent-
spricht, wird das Produktionsniveau zweifellos sinken. Dem-
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zufolge ist die optimale Methode, um Waren und Dienst-
leistungen auf die Einzelpersonen einer Gesellschaft zu ver-
teilen, jene, die das Erreichen des hochstmoglichen Produk-
tionsniveaus gewahrleistet. Und diese Methode ist die
Methode des Preises. Sie wird auch Preismechanismus bzw.
Preisautomatismus genannt. Denn sie meinen, dass diese
Methode das wirtschaftliche Gleichgewicht automatisch
herstellt, weil sie darauf basiert, den Konsumenten die
Freiheit zu Uberlassen, die Verteilung der Ressourcen, die
eine Gesellschaft besitzt, auf die einzelnen Wirtschafts-
zweige selbst zu bestimmen, indem sie sich einigen Produk-
ten zuwenden und sich von anderen abwenden. So geben
sie ihr erworbenes Einkommen dafiir aus, das zu kaufen,
was sie bendétigen oder wonach sie Verlangen haben. Folg-
lich wird ein Konsument, der kein Verlangen nach Wein hat,
diesen nicht kaufen und sein Einkommen fiir etwas anderes
ausgeben. Wenn nun die Anzahl jener Konsumenten, die
kein Verlangen nach Wein haben, steigt oder alle Menschen
kein Verlangen mehr nach Wein haben, wird die Weinpro-
duktion nicht mehr lukrativ sein, weil keine Nachfrage mehr
besteht, und sie wird auf natlrliche Art eingestellt. In glei-
cher Weise verhalt es sich mit allen anderen Waren und
Produkten. Es sind also die Konsumenten, die durch ihre
freie Hinwendung und Abkehr Menge und Art der Produkti-
on bestimmen. Der Preis ist hierbei das Mittel, Gber das die
Verteilung der Waren und Dienstleistungen erfolgt, und
zwar durch seine Verfligbarkeit oder Nichtverfligbarkeit bei
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den Konsumenten und seine Aushandigung oder Nichtaus-
handigung an die Hersteller.

Der Preismechanismus treibt die Produktion an und re-
guliert die Verteilung. Er ist das Bindeglied zwischen Her-
steller und Verbraucher. Mit anderen Worten stellt er das
Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch her.

Er treibt die Produktion an, weil das Hauptmotiv des
Menschen fiir die Erbringung irgendeines produktiven Ein-
satzes oder irgendeines Opfers die materielle Entlohnung
ist, die er flr diesen Einsatz oder dieses Opfer erhalt. Die
kapitalistischen Okonomen schlieRen aus, dass der Mensch
irgendeinen Einsatz aus ideellen oder spirituellen Motiven
erbringt. Das moralische Motiv, das sie anerkennen, fiihren
sie auf die materielle Belohnung zuriick, die der Mensch
dafir erhalt. Sie sind der Meinung, dass der Einsatz, den ein
Mensch aufbringt, ausschlieBlich der Befriedigung seiner
materiellen Bedirfnisse und Begierden dient. Diese Befrie-
digung findet entweder (iber den Konsum der von ihm di-
rekt hergestellten Waren statt oder lUber den Erhalt eines
Entgeltes, das ihn dazu befahigt, Waren und Dienstleistun-
gen zu erwerben, die von anderen hergestellt wurden.

Nachdem der Mensch bei der Befriedigung seiner meis-
ten Bedlrfnisse — wenn nicht aller — auf den Eintausch sei-
ner Arbeit gegen die Arbeit anderer angewiesen ist, ist die
Befriedigung der Bediirfnisse auf den Erhalt eines Entgeltes
fir die eigene Arbeit ausgerichtet, das ihn dazu befahigt,
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Waren und Dienstleistungen (anderer) zu erwerben. Sie ist
nicht mehr darauf ausgerichtet, selbstproduzierte Waren zu
besitzen. Deswegen ist das Entgelt fir die eigene Tatigkeit,
d. h. der Preis bzw. (in diesem Zusammenhang) der Lohn,
das eigentliche Produktionsmotiv fiir den Menschen. Es ist
also der Preis, der die Hersteller dazu animiert, Produkti-
onsanstrengungen zu unternehmen. Somit ist der Preis das
grundlegende Produktionsmotiv.

Dass der Preis auch die Verteilung reguliert, ergibt sich
aus der Tatsache, dass der Mensch danach trachtet, all sei-
ne Bedirfnisse vollkommen zu befriedigen. Deshalb ist er
bestrebt, die Waren und Dienstleistungen zu erwerben, die
diese Bedirfnisse befriedigen. Wenn dem Menschen die
Freiheit gegeben wiirde, seine Bediirfnisse zu befriedigen,
wiirde er nicht damit aufhoren, nach Belieben Waren zu
erwerben und zu konsumieren. Nachdem aber jeder
Mensch dasselbe Ziel verfolgt, ist die Bedirfnisbefriedigung
bei der Einzelperson zwangsweise durch ihre Fahigkeit be-
grenzt, die eigene Arbeit gegen die Arbeit anderer einzu-
tauschen. Mit anderen Worten endet sie dort, wo das Ent-
gelt, das die Person fiir ihre Arbeit erhalt, verbraucht ist.
D. h., sie endet an der Preisgrenze. Demzufolge ist der Preis
die Einschrankung, die sich in natirlicher Weise einstellt
und den Menschen bei Erwerb und Konsum an jener Stelle
innehalten l|asst, die seinem Einkommen entspricht. Die
Existenz des Preises ist es also, die den Menschen nachden-
ken, abwagen und unter seinen konkurrierenden Bedirfnis-
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sen, die eine Befriedigung erfordern, Praferenzen setzen
lasst. Er nimmt sich das, was er als notwendig erachtet, und
verzichtet auf das, was er als weniger notwendig ansieht. Es
ist auch der Preis, der den Einzelnen dazu zwingt, sich bei
der Befriedigung einiger seiner Bedlirfnisse mit einer Teilbe-
friedigung zu begnligen, damit er andere Bedirfnisse be-
friedigen kann, die er als nicht weniger wichtig als jene er-
achtet, mit deren Teilbefriedigung er sich begnligt hat. Der
Preis reguliert also die Verteilung der Bedirfnisse, die der
Einzelne duBert. Er reguliert auch die Verteilung der be-
schrankt vorhandenen Nutzgiter auf die groRe Zahl an Ver-
brauchern, die diese Nutzglter anstreben. Die Unterschied-
lichkeit der Ressourcen der einzelnen Konsumenten
reduziert den Konsum jedes Einzelnen auf das, was ihm
seine Ressourcen erlauben. Der Konsum einiger Glter wird
allgemein fir alle Menschen moglich sein, die das Min-
destmal des Preises besitzen. Durch den hohen Preis fir
bestimmte Waren und den niedrigen fiir andere, durch das
Vorhandensein eines entsprechenden Entgelts bei einigen
Konsumenten und dessen Nichtvorhandensein bei anderen
wird die Verteilung geregelt. Somit ist es der Preis, der die
Verteilung der Nutzgiter auf die Konsumenten reguliert.

Der Preis gewahrleistet auch ein Gleichgewicht zwischen
Produktion und Konsum. Er ist somit das Bindeglied zwi-
schen dem Hersteller (Produzent) und dem Verbraucher
(Konsument). Denn der Hersteller, der die Bediirfnisse der
Konsumenten erfiillt, wird dafiir mit Profit belohnt. Der
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Hersteller hingegen, dessen Produkte keine Akzeptanz bei
den Konsumenten finden, wird zwangsweise Verluste ma-
chen. Und das Mittel, mit dem der Hersteller die Bedirfnis-
se der Konsumenten erkennen kann, ist der Preis. Durch
den Preis kann er die Bedurfnisse der Konsumenten able-
sen. Wenden sich die Konsumenten verstarkt dem Kauf
einer bestimmten Ware zu, steigt ihr Preis auf dem Markt.
In der Folge steigt auch die Produktion dieser Ware, um den
Bedirfnissen der Konsumenten zu entsprechen. Wenden
sich die Konsumenten vom Kauf einer bestimmten Ware ab,
sinkt ihr Preis auf dem Markt. In der Folge sinkt auch die
Produktion dieser Ware. Somit steigen die fiir die Produkti-
on erstellten Ressourcen mit steigendem Preis und fallen
mit ihm. Damit ist es der Preis, der das Gleichgewicht zwi-
schen Produktion und Konsum herstellt. Er ist auch das Bin-
deglied zwischen Hersteller und Konsumenten. Dieser Pro-
zess lauft automatisch ab. Aufgrund dessen ist der Preis das
Fundament, auf dem die Wirtschaft aus Sicht der Kapitalis-
ten aufbaut. Er ist der Eckpfeiler der Wirtschaft aus ihrer
Sicht.

So stellt sich im Wesentlichen das Wirtschaftssystem in
der kapitalistischen Ideologie dar. Es ist das, was sie als poli-
tische Okonomie bezeichnen. Bei seiner Analyse und ge-
nauen Untersuchung wird die Falschheit des kapitalisti-
schen Systems in mehreren Punkten deutlich:
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Okonomie ist bei ihnen die Untersuchung der Bediirfnis-
se des Menschen und ihrer Befriedigungsmittel. Sie machen
die Herstellung der Waren und Dienstleistungen, die ja die
Befriedigungsmittel verkérpern, und ihre Verteilung auf die
Bedirfnisse des Menschen zu einer einzigen Untersuchung.
Mit anderen Worten lassen sie die Bedirfnisse und ihre
Befriedigungsmittel ineinandergreifen, sodass sie zu einer
Sache und einer Untersuchung verschmelzen und nicht
voneinander zu trennen sind. Vielmehr sind sie ineinander
einbegriffen. So ist die Untersuchung der Verteilung der
Waren und Dienstleistungen in der Untersuchung ihrer Her-
stellung bzw. Produktion inbegriffen. Demzufolge betrach-
ten sie die Wirtschaft aus einem einzigen Gesichtspunkt,
der sowohl das wirtschaftliche Gut an sich als auch die Art
und Weise seines Erwerbs umfasst, ohne zwischen beiden
zu trennen und ohne das eine vom anderen qualitativ zu
unterscheiden. Mit anderen Worten betrachten sie die
Wirtschaftswissenschaft und das Wirtschaftssystem als ein
und dasselbe, ohne zwischen diesen zu differenzieren. Es
gibt namlich einen Unterschied zwischen dem Wirtschafts-
system und der Wirtschaftswissenschaft.” So legt das Wirt-
schaftssystem die Vermogensverteilung, den Vermogens-

Dies gemaR Betrachtung der Realitait und islamrechtlicher
Feststellung, auch wenn es von westlichen Wissenschaftlern — wie
dargelegt — anders gesehen und an den Universitaten auch anders
gelehrt wird. Hier wird die westliche Definition der Begriffe Wirtschafts-
system und Wirtschaftswissenschaft infrage gestellt und eine grund-
legende Differenzierung vorgenommen.
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erwerb, wie mit Vermdgen zu verfahren ist und Ahnliches
dar. Bei dieser Darlegung geht das Wirtschaftssystem nach
einer bestimmten Lebensanschauung vor. Deshalb unter-
scheidet sich das Wirtschaftssystem im Islam von jenem im
Sozialismus und Kommunismus und ebenso von jenem im
Kapitalismus. Denn jedes dieser Wirtschaftssysteme folgt
der jeweiligen Lebensanschauung seiner Ideologie. Dies im
Unterschied zur Wirtschaftswissenschaft, die die Produkti-
on und ihre Verbesserung sowie die Zurverfligungstellung
der Produktionsmittel und deren Verbesserung untersucht.
Und diese gilt universell fir alle Volker, ohne fiir eine Ideo-
logie spezifisch zu gelten, wie es auch bei allen anderen
Wissenschaftszweigen der Fall ist. So unterscheidet sich
z. B. die Betrachtungsweise des Eigentums im kapitalisti-
schen System von jener im sozialistischen oder kommunisti-
schen System und ebenso von der Betrachtungsweise des
Eigentums im Islam. Dies im Unterschied zur Produktions-
verbesserung. Hier geht es allein um die Untersuchung der
Realitat. Ihre Betrachtungsweise ist rein wissenschaftlicher
Natur. In diesem Sinne ist sie bei allen Menschen dieselbe,
egal wie sehr ihr Verstandnis (bzw. ihre Lebensanschauung)
auseinandergeht.

Diese Verschmelzung zwischen Beddrfnissen und Befrie-
digungsmitteln, also zwischen Erzeugung des wirtschaftli-
chen Gutes und dessen Verteilung, und ihre Abstrahierung
zu einer Sache und einer Untersuchung ist falsch und hat zu
dieser Vermischung und Verschachtelung in den Wirt-
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schaftsuntersuchungen bei den Kapitalisten gefuhrt. Daher
ist der fundamentale Aufbau der Wirtschaft in der kapitalis-
tischen Ideologie ein falscher.

Auch ist die Behauptung, dass die Bedlirfnisse, die eine
Befriedigung erfordern, rein materieller Natur sind, falsch
und widerspricht der Realitat menschlicher Bedirfnisse. So
existieren ideelle und spirituelle Bedirfnisse. Und beide
erfordern eine Befriedigung gleich ihrem materiellen Pen-
dant. Auch bendétigen sie Waren und Dienstleistungen, um
befriedigt werden zu kénnen.

Die kapitalistischen Okonomen betrachten namlich die
Bediirfnisse und Nutzglter, wie sie sind, nicht im Hinblick
darauf, wie die Gesellschaft sein soll. Diese Betrachtungs-
weise belegt, dass der kapitalistische Okonom den Men-
schen als rein materielles Wesen betrachtet, frei von spiri-
tuellen Neigungen, moralischen Ideen und ideellen
Bestrebungen. Er schert sich nicht um den Aspekt, dass die
Gesellschaft eine ideelle Erhebung erreichen soll, indem die
Tugenden zur Grundlage ihrer Beziehungen gemacht wer-
den. Auch kiimmert ihn nicht das Herrschen einer spirituel-
len Erhabenheit, indem das Begreifen der Verbindung zu
Allah zum bestimmenden Faktor der gesellschaftlichen Be-
ziehungen erhoben wird, um Sein Wohlgefallen zu errei-
chen. All das kiimmert ihn nicht, vielmehr kimmert ihn das
rein Materielle, das die materiellen Bedirfnisse befriedigt.
So betriigt er nicht beim Verkauf, damit sein Handel profi-

35



tabel wird. Kann er aber durch Betrug Profite machen, wird
der Betrug rechtens. Er speist die Armen nicht deswegen
aus, weil Allah das Almosen befohlen hat, vielmehr speist er
sie aus, damit sie ihn nicht bestehlen. Wenn aber das Aus-
hungern der Armen sein Vermogen vermehrt, so ist er be-
reit, es zu tun. Somit beschrankt sich die Betrachtung des
kapitalistischen Okonomen auf den Nutzen in seiner Eigen-
schaft, dass er ein rein materielles Bedrfnis befriedigt. Eine
Person, die aus der Betrachtung des Nutzens diese Sicht auf
den Menschen hat und auf Basis dieser Sicht das Wirt-
schaftsleben aufbaut, zahlt zu den gefahrlichsten Personen
flr Mensch und Gesellschaft. Dies zum einen. Zum anderen
strebt der Mensch Giiter und Tatigkeiten an, die sie als Wa-
ren und Dienstleistungen bezeichnen, um daraus Nutzen zu
ziehen. lhr Austausch unter den Menschen ldasst zwischen
ihnen Beziehungen entstehen, gemaR denen sich die ganze
Gesellschaft ausformt. Deswegen muss man bei der Be-
trachtung der Giter und Bedirfnisse den Sollzustand der
Gesellschaft im Auge behalten, und zwar sowohl generell
als auch spezifisch. Sich jedoch ausschlielRlich mit dem
Wirtschaftsgut in seiner Eigenschaft zu beschaftigen, dass
es ein Bedirfnis erfillt, ohne dem Sollzustand der Gesell-
schaft Rechnung zu tragen, bedeutet die Trennung des wirt-
schaftlichen Gutes von den menschlichen Beziehungen, was
unnatirlich ist. Denn dieses Wirtschaftsgut tauschen die
Menschen untereinander aus und es entstehen Beziehun-
gen zwischen ihnen. Diese Beziehungen formen die Gesell-
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schaft aus. Deswegen muss der Sollzustand der Gesellschaft
im Auge behalten werden, wenn man das wirtschaftliche
Gut betrachtet. Daher ist es falsch, Dinge allein deshalb als
nitzlich zu betrachten, weil es Menschen gibt, die ein Ver-
langen danach haben, egal ob sie in Wahrheit schadlich
oder nitzlich sind, die menschlichen Beziehungen belasten
oder nicht und ob sie nach der Glaubensiberzeugung der
Menschen in der Gesellschaft verboten oder erlaubt sind.
Vielmehr muss man die Dinge als niitzlich betrachten, wenn
sie mit Blick auf den Sollzustand der Gesellschaft tatsachlich
nitzlich sind. Daher ist es unzuldssig, Haschisch, Opium und
Ahnliches als niitzliche Giiter anzusehen und sie als Wirt-
schaftsgut einzustufen, nur weil es Leute gibt, die ein Ver-
langen danach haben. Man muss vielmehr den Effekt dieser
Wirtschaftsgliter auf die Beziehungen beriicksichtigen,
wenn man ihren Nutzen untersucht, d. h., wenn man sie
betrachtet, um sie als Wirtschaftsgut zu erachten oder
nicht. Mit anderen Worten muss man bei der Betrachtung
der Dinge den Sollzustand der Gesellschaft im Auge behal-
ten. Es ist nicht zuldssig, sich darauf zu beschranken, die
Sache an sich zu betrachten, ohne den Sollzustand der Ge-
sellschaft zu berlicksichtigen.

Die Vermischung der Untersuchung der Bediirfnisbefrie-
digung mit der Untersuchung der Befriedigungsmittel und
die Betrachtung der Befriedigungsmittel in ihrer alleinigen
Eigenschaft, ein Bediirfnis zu erfiillen, ohne irgendetwas
anderes in Betracht zu ziehen, liel} den Blick der kapitalisti-
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schen Okonomen eher auf die Produktion des Vermdégens
fokussieren als auf seine Umverteilung zur Befriedigung der
Bedirfnisse. Der Blick auf die Umverteilung wurde sekun-
dar. Demzufolge konzentriert sich das kapitalistische Wirt-
schaftssystem auf ein Ziel: den Reichtum eines Landes als
Ganzes zu erhohen. Es strebt das héchstmogliche Produkti-
onsniveau an und macht die Erlangung des héchstmogli-
chen Wohlstands fiir die Individuen der Gesellschaft vom
Anstieg des Bruttosozialprodukts und des Produktionsni-
veaus im Lande abhdngig. Auf diese Weise will man ihnen
den Erwerb des Vermdégens ermoglichen. So wird ihnen die
Freiheit, zu arbeiten, gewahrt, um Vermdégen zu produzie-
ren und zu erwerben. Wirtschaft ist nach ihrer Sicht nicht
vorhanden, um die Bedirfnisse der Einzelpersonen zu be-
friedigen und diese Befriedigung fir jedes einzelne Indivi-

duum des Kollektivs zu gewahrleisten, sie ist vielmehr auf
die Bereitstellung dessen ausgerichtet, was die Bediirfnisse
der Einzelnen befriedigt. Mit anderen Worten ist es auf die
Bediirfnisse des Kollektivs ausgerichtet, indem das Produk-
tionsniveau und das Bruttosozialprodukt des Landes ange-
hoben werden. Durch die Verfligbarkeit des Bruttosozial-
produkts wird dieses mittels der Eigentums- und
Arbeitsfreiheit fir die Einzelpersonen der Gesellschaft auf
diese verteilt. Dem Einzelnen wird hierbei die Freiheit ge-
wahrt, von diesem Vermogen das zu erwerben, wozu er
imstande ist. Jeder gemaR dem, was er an Produktionsfak-
toren besitzt. Und zwar abgesehen davon, ob alle Einzelper-
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sonen tatsachlich Befriedigung erlangen oder nur einige
ohne die anderen. So stellt sich die sogenannte politische
Okonomie im Kapitalismus dar. Sie ist grundlegend falsch
und widerspricht der Realitat. Sie flihrt nicht zu einem An-
stieg des Lebensstandards fiir alle Einzelpersonen und ge-
wahrleistet keinen Wohlstand fiir jedes Individuum. Der
Fehler steckt in der Ignorierung der Tatsache, dass die Be-
dirfnisse, die als menschliche Bedirfnisse eine Befriedi-
gung erfordern, individuelle Bedirfnisse sind. Es sind die
Bediirfnisse eines Muhammads, eines Salihs und eines
Hasans und nicht die Bedirfnisse eines Menschenkollektivs,
Gemeinschafts- oder Volkskollektivs. Wer die Befriedigung
seiner Bedlirfnisse anstrebt, ist stets der Einzelne. Er kann
sie direkt befriedigen, wie im Falle des Essens, oder es lber
die Befriedigung des Kollektivs tun, indem er die Gemein-
schaft z. B. vor einem Angriff verteidigt. Deshalb basiert das
Wirtschaftsproblem auf der Frage der Verteilung der Be-
friedigungsmittel auf die Einzelpersonen, d. h. der Vertei-
lung des Vermogens und der Nutzgliter auf die einzelnen
Individuen der Gemeinschaft oder des Volkes. Es basiert
nicht auf den Bedirfnissen, die das Kollektiv der Umma
oder des Volkes als Ganzes hat, ohne jeden Einzelnen darin
zu betrachten. Mit anderen Worten ist das Problem die
Entbehrung, die die Einzelperson trifft, und nicht die Ent-
behrung, die die Summe des Landes trifft. Und das Wirt-
schaftssystem sollte die Befriedigung der grundlegenden
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Bedirfnisse jedes Einzelnen untersuchen, nicht die Produk-
tion des Wirtschaftsgutes an sich.

Somit ist das Studium der Faktoren, die das Bruttosozial-
produkt beeinflussen, nicht Gegenstand der Untersuchung,
wenn es um die vollstandige Befriedigung der grundlegen-
den Bediirfnisse jeder einzelnen Person geht. Gegenstand
der Untersuchung ist hier vielmehr die Erforschung der
grundlegenden Bediirfnisse des Menschen in seiner Eigen-
schaft als Mensch und die Erforschung der Vermogensver-
teilung auf die Individuen der Gesellschaft, um die Befriedi-
gung all ihrer grundlegenden Bediirfnisse vollstandig zu
gewahrleisten. Dies sollte erfolgen und darauf sollte das
Hauptaugenmerk gelegt werden. Denn die Behandlung der
Armut eines Landes 16st nicht das Armutsproblem jedes
Einzelnen in diesem Land. Doch die Losung des Armuts-
problems der Einzelnen und die Umverteilung des Landes-
reichtums spornen das Kollektiv der Bevélkerung und die
Einzelpersonen dazu an, das Bruttosozialprodukt des Lan-
des zu erhdhen. Die Untersuchung der Faktoren, die das
Produktionsvolumen beeinflussen und das Bruttosozialpro-
dukt steigern, gehort ihrerseits zum Bereich der Wirt-
schaftswissenschaft, d. h. in den Untersuchungsbereich des
Wirtschaftsgutes und seiner Vermehrung, nicht in die Un-
tersuchung der Bediirfnisse, die vom Wirtschaftssystem
geregelt werden.
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Die Behauptung, dass die relative Knappheit der Waren
und Dienstleistungen das Wirtschaftsproblem verkorpert,
mit dem die Gesellschaft konfrontiert ist, ist falsch. Auch ist
die Aussage falsch, dass die Grundlage des Wirtschaftsprob-
lems die Unzahl an Bedirfnissen ist, der nur beschrankte
Befriedigungsmittel gegeniiberstehen, dass also die Waren
und Dienstleistungen nicht ausreichen, um alle Bedirfnisse
des Menschen vollstandig zu befriedigen. Beides sind fal-
sche Behauptungen, die der Realitdt widersprechen. Denn
die Bedirfnisse, die eine unbedingte Befriedigung erfor-
dern, sind die Grundbedirfnisse des Einzelnen in seiner
Eigenschaft als Mensch und nicht die sekundaren oder luxu-
riosen Bedirfnisse, auch wenn der Mensch ihre Befriedi-
gung anstrebt und sich dafiir einsetzt. Diese grundlegenden
Bediirfnisse sind sehr wohl beschrankt. Und die Glter und
Tatigkeiten, die kapitalistische Okonomen als Waren und
Dienstleistungen bezeichnen, sind in genligendem Malie
auf der Welt vorhanden, um die grundlegenden Bediirfnis-
se der Menschen zu erfiillen. So ist es ohne Weiteres mog-
lich, die Grundbedirfnisse fir alle einzelnen Verbraucher
vollstandig zu befriedigen. Somit gibt es kein Problem, die
Grundbediirfnisse betreffend, geschweige denn, dies zum
grundlegenden Wirtschaftsproblem, dem die Gesellschaft
gegenlbersteht, zu erheben. Das wirtschaftliche Problem
ist vielmehr die Verteilung der Waren und Dienstleistungen
auf alle Einzelpersonen, damit diese alle ihre grundlegen-
den Bedirfnisse vollstandig befriedigen kbénnen, sowie ihre
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Unterstitzung beim Streben nach Befriedigung ihrer se-
kundaren Bedurfnisse.

Das Problem des Anstiegs der sich erneuernden (sekun-
daren) Bedlrfnisse hat nichts mit einem Anstieg der
Grundbediirfnisse zu tun. Denn die Grundbedirfnisse des
Menschen in seiner Eigenschaft als Mensch vermehren sich
nicht. Was sich vermehrt und erneuert, sind seine Sekun-
darbedirfnisse. Die sich einstellende Vermehrung der Be-
dirfnisse, wenn der Mensch in seinem zivilisatorischen Le-
ben voranschreitet, betrifft also lediglich die Sekundar-,
aber nicht die Grundbediirfnisse. Der Mensch strebt deren
Befriedigung an, ihre Nichtbefriedigung fihrt aber zu kei-
nem Problem. Was zu einem Problem fiihrt, ist die Nichtbe-
friedigung der Grundbediirfnisse. Die Frage der sich ver-

mehrenden Sekundarbediirfnisse ist eine andere, die das
Kollektiv betrifft, das in einem bestimmten Lande lebt, und
nicht jedes einzelne Individuum. Diese Frage |6st sich durch
den natlrlichen Trieb im Menschen, seine Bedirfnisse zu
befriedigen. Der Anstieg der sekundaren Bediirfnisse treibt
ihn zur Arbeit an, um seine Befriedigungsmittel zu mehren.
Dies erfolgt entweder durch die gesteigerte Ausnutzung der
Ressourcen seines Landes, durch die Arbeit in anderen Lan-
dern oder durch die Ausdehnung und Eingliederung seines
Landes in andere Ldnder. Diese Frage ist eine andere, die
sich vom Problem der vollstindigen Befriedigung der
Grundbediirfnisse fiir jeden Einzelnen in der Gesellschaft
unterscheidet. Denn das Problem der Verteilung des Reich-

42



tums auf alle Einzelpersonen, um die Befriedigung der
Grundbediirfnisse jedes Einzelnen von ihnen vollstandig zu
gewahrleisten und jeden Einzelnen bei der Befriedigung
seiner Sekundarbediirfnisse zu unterstiitzen, ist ein Prob-
lem, das mit der Lebensanschauung in Zusammenhang
steht und spezifisch flr ein bestimmtes Volk und eine be-
stimmte Ideologie gilt. Dies im Unterschied zur Steigerung
des Bruttoinlandsprodukts durch die Steigerung der Pro-
duktion. Diese hangt mit der konkreten Realitdt eines Lan-
des zusammen, im Hinblick auf das Wissen um die Vermo-
genssteigerung durch bessere Ausbeutung der Ressourcen,
durch Auswanderung, durch Ausdehnung oder Eingliede-
rung in ein anderes Land. Sie entspricht den realen Gege-
benheiten und wird von jedem Menschen in natlrlicher
Weise unternommen. Sie ist auch allgemeingiiltig und nicht
mit einer bestimmten Lebensanschauung zusammenhan-
gend. Sie gilt auch nicht spezifisch fiir eine bestimmte
Volksgemeinschaft und nicht fiir eine bestimmte Ideologie.

Somit sind die aufzustellenden wirtschaftlichen Prinzi-
pien jene, die die Verteilung des inneren und duBeren Ver-
mogens eines Landes auf alle einzelnen Individuen der Ge-
meinschaft gewahrleisten, sodass die vollstindige Befrie-
digung aller Grundbedirfnisse fiir jeden Einzelnen garan-
tiert wird und jeder Einzelne dazu befdhigt wird, seine
Sekundarbediirfnisse zu befriedigen. Das Anheben des Pro-
duktionsniveaus erfordert hingegen wissenschaftliche Un-
tersuchungen. Seine Untersuchung innerhalb des Wirt-
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schaftssystems [6st das Wirtschaftsproblem, das sich ja als
die vollstandige Befriedigung der Grundbediirfnisse jeder
Einzelperson darstellt, nicht. Denn die Steigerung der Pro-
duktion fiihrt zum Anstieg des Landesvermdogens, aber nicht
zur vollstandigen Befriedigung der Grundbedirfnisse aller
Einzelpersonen. So kann ein Land mit den in ihm produzier-
ten Gitern reich sein, wie der Irak oder Saudi-Arabien,
trotzdem sind die Grundbediirfnisse fiir die meisten Indivi-
duen im Lande nicht vollkommen befriedigt. Somit 16st der
Anstieg der Produktion das Grundproblem, das sofort und
vor allem anderen gel6st werden muss, nicht. Und dieses
Grundproblem ist die vollstandige Befriedigung aller
Grundbediirfnisse fir jede einzelne Person und ihre an-
schlieBende Unterstitzung bei der Befriedigung ihrer se-
kundaren Bedirfnisse. Demzufolge liegt das zu losende
Problem von Armut und Mittellosigkeit in der mangelnden
Befriedigung der Grundbediirfnisse des Menschen in seiner
Eigenschaft als Mensch, nicht in den sich erneuernden Be-
dirfnissen aufgrund des zivilisatorischen Fortschritts. Erfor-
derlich ist auch, das Problem von Armut und Entbehrung
fiir jedes einzelne Individuum in der Gesellschaft zu 16sen,
nicht die Armut und Mittellosigkeit eines Landes. Diese Ar-
mut und Mittellosigkeit der Einzelpersonen wird nicht durch
die Steigerung der Produktion gel6st, sondern durch die Art
und Weise, wie der Reichtum auf alle Einzelpersonen ver-
teilt wird, indem jede Person alle seine Grundbedirfnisse
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vollstandig befriedigen kann und darin unterstltzt wird,
seine Sekundarbediirfnisse zu befriedigen.

Was den Wert eines Gutes betrifft, so kennt das kapita-
listische Wirtschaftssystem nur dessen relativen Wert und
nicht den tatsachlichen. Somit wird der Wert bei den Kapi-
talisten nach einem bestimmten Ermessen umstandsab-
hangig veranschlagt. Der (Nutz-)Wert einer Wolltuchelle
beispielsweise ist ihr letzter Nutzen, wenn Wolle am Markt
in genligendem MaRe vorhanden ist. Sein (Tausch-)Wert
wird dadurch bemessen, wie viel man dafir an anderen
Waren und Dienstleistungen erwerben kann. Der (Tausch-
)Wert wird zum Preis, wenn man im Tausch fir das Woll-
tuch Geld erhalt. Beide Wertarten sind bei den Kapitalisten
voneinander getrennt und werden auch unterschiedlich
bezeichnet. Den ersten bezeichnen sie als den Nutzen, den
zweiten als den (Tausch-)Wert. Und diese Bedeutung des
Wertes in dieser Unterteilung ist falsch. Denn der Wert ir-
gendeiner Ware ist der sich darin befindliche Nutzen unter
Beachtung des Seltenheitsfaktors. So wird bei der eigentli-
chen Betrachtung irgendeiner Ware ihr Nutzen unter Be-
achtung des Seltenheitsfaktors gesehen, ob sie der Mensch
nun direkt erworben hat, wie im Falle der Jagd, oder durch
Tausch, wie im Falle des Kaufes. Dabei ist irrelevant, ob sie
im Hinblick auf die Person selbst oder eine andere Ware
bewertet wird. Der Wert ist somit die Bezeichnung fiir eine
bestimmte Eigenschaft mit einer fassbaren Wahrheit
(hagiga musahhasa). Er ist nicht die Bezeichnung fir eine
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relative, umstandsabhangige Veranschlagung (tahdid
i‘tibari), die unter einer bestimmten Vorgabe auf eine Sache
zutrifft, aber unter einer anderen nicht. Der Wert ist eine
real fassbare und keine relative Sache. Demzufolge ist die
Betrachtungsweise des Wertes bei den kapitalistischen
Okonomen von Grund auf falsch.

Was sie als Grenzwert bezeichnen, ist die Wertbemes-
sung einer Ware, um die Produktion im Hinblick auf die
VerauBerung der Ware auf den schlimmsten Fall einzustel-
len. Demnach wird der Wert einer Ware an seiner niedrigs-
ten Grenze angesetzt, damit die Produktion auf sicherer
Grundlage lauft. Der Grenzwert ist nicht der tatsachliche
Wert einer Ware und auch nicht ihr Preis. Denn der Wert
einer Ware wird mit dem Grad des Nutzens bemessen, der
in ihr enthalten ist, unter Beachtung des Seltenheitsfaktors
zu diesem Zeitpunkt. Er sinkt nicht, wenn es danach zu ei-
nem Preisverfall kommt. Auch steigt er nicht, wenn der Wa-
renpreis daraufhin ansteigt. Denn der Wert der Ware wurde
im Zuge ihrer Bemessung (nach realen Gegebenheiten) ver-
anschlagt. Somit ist die sogenannte Grenztheorie eine The-
orie zur Festlegung des Preises, nicht aber des Wertes. So-
gar bei den kapitalistischen Okonomen gibt es einen
Unterschied zwischen dem Preis und dem Wert einer Ware.
So wird der Preis durch groRe Nachfrage und geringes An-
gebot gemeinsam bemessen. Eine Angelegenheit, die mit
der Produktionserhéhung und nicht mit der Verteilung in
Zusammenhang steht. Der Wert einer Ware wird hingegen
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durch den Grad des Nutzens bemessen, der in ihr steckt,
unter Beachtung ihres Seltenheitsfaktors, ohne dass dieser
zu einem (Wesens-)Bestandteil der Bemessung erhoben
wird. Angebot und Nachfrage beeinflussen die Wertbemes-
sung also nicht in vollkommener Weise.

Demzufolge ist die Untersuchung des Wertes bei den ka-
pitalistischen Okonomen vom Ursprung her falsch. Somit ist
alles, was sich daraus an Zweiguntersuchungen ableitet,
ebenso falsch. Wenn der Wert einer Ware oder Dienstleis-
tung nach ihrem (tatsachlichen) Nutzen bemessen wird, so
ist die Bemessung grundsatzlich richtig und kurzfristig gese-
hen auch weitgehend stabil. Wird er hingegen nach ihrem
Preis bemessen, so ist es eine umstandsabhdngige Bemes-
sung und keine tatsachliche. In diesem Fall ist sie — je nach
Marktlage — eher Veranderungen unterworfen und hort auf,
den Wert einer Ware zu verkérpern. Die Bezeichnung Wert
trifft darauf nicht mehr zu. Sie ist nunmehr blof§ ein Geld-
beschaffungsmittel gemal der Marktsituation, nicht gemaR
dem Nutzen, der in der Ware steckt.

Auch behaupten die kapitalistischen Okonomen, dass
sich der Nutzen aus dem Arbeitsaufwand ergibt, den der
Mensch unternimmt. Wenn der Lohn dem Aufwand nicht
entspricht, wird das Produktionsniveau zweifellos sinken.
Daraus leiten sie ab, dass der optimale Weg, den Reichtum
auf die Einzelpersonen der Gesellschaft zu verteilen, jener
ist, der das hochstmogliche Produktionsniveau gewahrleis-
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tet. Diese Behauptung ist vollkommen falsch. Denn die
wahrnehmbare Realitdt belegt, dass die (Vermogens-
JRessourcen, die Allah im Universum erschaffen hat, die
Grundlage fiir den Nutzen in den Waren darstellen. Die
Ausgaben, die gemeinsam mit dem Arbeitseinsatz getatigt
werden, um den Nutzen dieser Ware zu steigern bzw. die-
sen in der Ware zu erzeugen, haben die Ressource (ledig-
lich) in eine Form gebracht, die einen bestimmten Nutzen
erfillt. Den Nutzen allein auf das Resultat des menschlichen
Arbeitsaufwandes abzustellen ist falsch und widerspricht
der Realitdt. Es eliminiert den Wert des Rohstoffs und der
Ausgaben, die dafiir getatigt wurden. Denn die Ausgaben
kdnnen im Tausch fiir Rohstoffe und nicht fir Arbeit erfol-
gen. Der Nutzen kann sich somit als Resultat der menschli-
chen Arbeit, des Vorhandenseins von Rohstoffen oder als
Resultat beider einstellen. Auf alle Falle ist er nicht das Re-
sultat des Arbeitsaufwandes allein. Und das Sinken des
Produktionsniveaus resultiert nicht nur aus der nichtaquiva-
lenten Entlohnung der Arbeit. Sie kann auch aus dem Ver-
siegen der Rohstoffquelle eines Landes herriihren oder das
Ergebnis von Kriegen oder anderem sein. So war das Absin-
ken des Produktionsniveaus in England und Frankreich nach
dem Zweiten Weltkrieg keine Folge des Ungleichgewichts
zwischen Arbeit und Entlohnung in diesen Landern, son-
dern resultierte aus der Tatsache, dass beide die Kontrolle
Uber ihre reichen Kolonien eingebiilt hatten. Auch ist es
dem Krieg geschuldet, in den sich beide Lander stirzten.
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Ebenso war der Rickgang der Produktion in den Vereinig-
ten Staaten wahrend des Zweiten Weltkriegs nicht das Er-
gebnis des Ungleichgewichts zwischen Arbeit und Entloh-
nung, sondern des Kriegseintritts der USA gegen Deutsch-
land. Und der heutige Niedergang der Produktion in der
islamischen Welt ist nicht das Ergebnis eines Ungleichge-
wichts zwischen Arbeit und Entlohnung, sondern ein Er-
gebnis des geistigen Niedergangs, in den die islamische
Umma in ihrer Gesamtheit gestiirzt ist. Demzufolge ist das
Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Entlohnung nicht der
einzige Grund fir den Niedergang der Produktion, um dar-
aus abzuleiten, dass die optimale Methode zur Umvertei-
lung jene ist, die das hochstmogliche Produktionsniveau
gewahrleistet. Das Erreichen des héchstmdoglichen Produk-
tionsniveaus steht in keiner Verbindung zur Umverteilung
des Reichtums auf die Einzelpersonen.

Auch sagen die westlichen Okonomen, dass der Preis der
Antrieb bzw. Ansporn zur Produktion ist. Denn der Antrieb
des Menschen, irgendeine Anstrengung zu unternehmen,
liegt in der materiellen Entlohnung, die er dafiir erhalt. Die-
se Behauptung ist gleichermaRen falsch und widerspricht
der Realitdt. So unternimmt der Mensch oftmals Anstren-
gungen, um eine ideelle Belohnung zu erhalten, wie Ehre
und Ruhm, oder eine spirituelle, wie die Belohnung Allahs.
Oder er tut es, um sich mit einer ethischen Eigenschaft zu
schmiicken, wie Treue. Auch kénnen die Bedlirfnisse des
Menschen materieller Natur sein, wie materieller Profit,
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spiritueller Natur, wie der Gottesdienst, oder ideeller Natur,
wie das Streben nach Lob. Die Beschrankung der menschli-
chen Bedirfnisse allein auf die materiellen ist nicht richtig.
So kann der Mensch zur Erfillung eines spirituellen oder
ideellen Bediirfnisses mehr Geld ausgeben, als er es fir
materielle Bedirfnisse tut. Dabei kann er sehr grofRziigig
sein. Demzufolge ist nicht der Preis der einzige Antrieb zur
Produktion. So kann der Preis der Antrieb sein oder etwas
anderes. Kénnte ein Steinmetz nicht Monate seiner Arbeit
dafur aufwenden, um Steine fir den Bau einer Moschee zu
schneiden? Oder eine Fabrik ganze Produktionstage fir die
Verteilung ihrer Produkte an die Armen reservieren? Ein
Volk kann auch seine gesamten Anstrengungen dafiir auf-
wenden, Grdaben zu bauen und alle Vorbereitungen fir die
Landesverteidigung zu treffen. Liegt bei diesen und ahnli-
chen Produktionsfdllen der Antrieb im Preis? Auch be-
schrankt sich die materielle Entlohnung nicht auf den Preis.
So kann sie auch in anderen Waren oder Dienstleistungen
erfolgen. Den Preis zum alleinigen Produktionsantrieb zu
erklaren, ist somit unrichtig.

Zu den erstaunlichsten (und abenteuerlichsten) Lehrsat-
zen des kapitalistischen Wirtschaftssystems zahlt der
Grundsatz, dass der Preis als einziger die Umverteilung des
Reichtums auf die Einzelpersonen der Gesellschaft ordnet.
Der Preis stellt auch die Einschrankung dar, die den Men-
schen zwingt, bei Erwerb und Konsum an der Grenze seines
Einkommens innezuhalten. Der Preis schrankt also den Kon-
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sum jeder Person an deren Einkommensgrenze ein. Durch
die hohen Preise fiir einige Waren und die niedrigen fir
andere, durch die Verfligbarkeit von Geld bei einigen Leu-
ten und dessen Nichtverfiigbarkeit bei anderen wird der
Preis somit zum Regulator flr die Verteilung des Reichtums
auf die Konsumenten. Der Anteil jeder Einzelperson am
Landesreichtum wird also nicht an ihren Grundbeddrfnissen
gemessen, sondern entspricht dem Gegenwert an Leistun-
gen, die sie fir die Produktion der Waren und Dienstleis-
tungen erbracht hat. Mit anderen Worten entspricht er der
Menge an Land oder Kapital, die sie besitzt, bzw. an Arbeit
und Managementleistungen, die sie fir das Landesvermo-
gen erbracht hat.

Mit diesem Prinzip, dass namlich der Preis der Vertei-
lungsregulator ist, erklart das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem offen heraus, dass nur derjenige Recht auf Leben hat,
der in der Lage ist, sich an der Produktion von Waren und
Dienstleistungen zu beteiligen. Wer dazu nicht in der Lage
ist, weil er schwach erschaffen wurde oder ihn Schwéche
befallen hat, hat kein Recht zu leben. Und zwar deshalb,
weil er keinen Anspruch hat, vom Vermoégen im Lande das
zu beziehen, was seine Bedlrfnisse befriedigt. Andererseits
verdient derjenige ein Leben in Prunk und Uberfluss, der es
sich leisten kann. Auch kann er mit seinem Geld Kontrolle
Uber andere gewinnen. Er wurde halt in seinem Korper o-
der Geist starker erschaffen und ist somit zum Erwerb von
Eigentum eher in der Lage als andere, mag dieser Erwerb
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auf welche Weise auch immer erfolgen. Ebenso wird derje-
nige mehr Reichtum erwerben kénnen, dessen materielle
Neigungen starker sind. Derjenige aber, der eher spirituelle
Neigungen hat oder an ideelle Werte starker gebunden ist,
wird weniger von diesem Vermdgen erwerben kénnen, weil
er beim materiellen Eigentumserwerb an das gebunden ist,
was seine spirituellen Schranken ihm vorgeben oder seine
ideellen, an deren Ideen er festhalten will. Somit wird der
spirituelle und ethische Aspekt aus dem Leben entfernt und
das Leben auf ein rein materielles Dasein reduziert, bei dem
das materielle Ringen um den Erwerb der Befriedigungsmit-
tel fur die materiellen Bedirfnisse die Grundlage bildet.
Dies ist auch tatsachlich die Realitdt in jenen Landern, die
das kapitalistische System verinnerlicht haben, und in de-
nen, die es anwenden.

So sind in den kernkapitalistischen Landern, die den Ka-
pitalismus im Wirtschaftssystem verinnerlicht haben, kapi-
talistische Monopole aufgetreten, in denen Hersteller die
Konsumenten nach Belieben kontrollieren. Eine kleine
Gruppe von Leuten, wie die Inhaber groRer Konzerne, wie
Ol- und Autokonzerne, Konzerne der Schwerindustrie und
andere, beherrscht das Gros der Konsumenten, kontrolliert
sie und schreibt ihnen fiir die Waren bestimmte Preise vor.
Dies hat zu Versuchen geflihrt, das Wirtschaftssystem durch
kapitalismusfremde Aufndher zu korrigieren. So gaben sie
dem Staat das Recht, in bestimmten Situationen einzugrei-
fen und die Preise festzulegen, um die Volkswirtschaft und
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die Konsumenten zu schiitzen, den Konsum einiger Waren
zu verringern und die Macht der Monopolisten einzugren-
zen. Die Produktionsregulation haben sie zur 6ffentlichen
Aufgabe erhoben, die der Staat (ibernimmt. Zu diesen Auf-
ndhern und dhnlichen MalRnahmen, die der Grundlage des
Wirtschaftssystems — namlich der Wirtschaftsfreiheit — wi-
dersprechen, greift man aber nur in bestimmten Situatio-
nen und bei bestimmten Umstanden. Darliber hinaus gibt
es viele Okonomen, wie die Anhinger der Individualismus-
Schule, die diese MaBBnahmen negieren und ablehnen. Sie
sagen, dass der Preismechanismus allein in der Lage ist,
einen Ausgleich zwischen den Interessen der Produzenten
und Konsumenten herzustellen, ohne dass irgendeine
Uberwachung seitens der Regierung notwendig wire. Auch
werden — wie gesagt — diese kapitalismusfremden Aufnd-
her, die von den Anhdngern des Interventionismus vertre-
ten werden, nur in bestimmten Situationen und bei be-
stimmten Umstanden eingesetzt. Trotzdem wird sogar in
diesen Situationen und Umstdanden mit der Umverteilung
des Reichtums auf die Einzelpersonen nicht die vollstandige
Befriedigung aller Grundbediirfnisse der Einzelnen gewahr-
leistet. Deshalb blieb die schlechte Vermdégensverteilung,
die sich aus dem Prinzip der Eigentumsfreiheit und der Tat-
sache ergab, dass der Preis zum einzigen Mechanismus fir
die Umverteilung des Reichtums erhoben wurde, der be-
herrschende Faktor in jeder Gesellschaft, die das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem anwendet. Was nun in Amerika
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beobachtet werden kann, dass jedes amerikanische Indivi-
duum vom Landesvermdgen so viel erworben hat, dass es
alle seine Grundbedirfnisse vollstandig und sogar einige
andere Bedurfnisse befriedigen konnte, so liegt dies am
gewaltigen Reichtum dieses Landes, der in einem solchen
Uberfluss vorhanden ist, dass er jeder Einzelperson ermog-
licht, alle ihre Grundbedirfnisse und einige ihrer anderen
Bedirfnisse zu befriedigen. Es ist nicht auf das Prinzip zu-
rickzufihren, dass der Anteil der Einzelperson am Vermo-
gen dem Wert ihrer Leistung entspricht, mit der sie sich am
Produktionsprozess beteiligt hat. Die Tatsache, dass der
Preismechanismus zum entscheidenden Faktor erhoben
wurde, der die Verteilung bestimmt, hat die kapitalistischen
Monopolfirmen im Westen dazu veranlasst, auf der Suche
nach Markten zum Erwerb von Rohstoffen und zum Absatz
ihrer Produkte sich auch in anderen Landern auszubreiten.
Worunter die Welt heute an Kolonialismus, geografischen
Hegemonialansprichen und Wirtschaftsinvasion leidet, ist
nichts weiter als die Folge dieser Monopolkonzerne und des
Umstands, dass der Reichtum Uber den Preis verteilt wird.
Auf dieser Grundlage werden die Reichtlimer der Welt ge-
hortet, um in die Hande der kapitalistischen Monopolkon-
zerne zu gelangen. All das ist die Folge der schlechten Prin-
zipien, die das kapitalistische Wirtschaftssystem hervor-
gebracht hat.

So viel zum Aspekt des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems. Was das sozialistische bzw. kommunistische Wirt-
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schaftssystem anbelangt, so stellt es den Gegenpol zum
kapitalistischen System dar. Auch wenn sein Einfluss auf der
Weltblihne mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ver-
schwunden ist, so ist es fiir den Trager der islamischen Bot-
schaft trotzdem wichtig, seine Ideen zu erkennen, zu wider-
legen und ihre Falschheit aufzuzeigen. Denn es gibt noch
Menschen, die diese oder einige dieser Ideen propagieren,
auch wenn es sich in engem Rahmen bewegt.

Die meisten sozialistischen Ideen traten im 19. Jahrhun-
dert auf. Die Sozialisten haben die Meinungen der freien
Wirtschaftsschule, d. h. des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems, hart und unerbittlich bekdampft. Das starke Auftreten
des Sozialismus war das Resultat der Ungerechtigkeit, unter
der die Gesellschaft im kapitalistischen Wirtschaftssystem
zu leiden hatte, und der zahlreichen Fehler, die der Kapita-
lismus in seiner Wirtschaftstheorie aufwies. Nimmt man die
sozialistischen Schulen genauer unter die Lupe, so zeigt
sich, dass sie drei Grundsatze gemein haben, die sie von
anderen Wirtschaftsschulen unterscheiden.

Erstens: Die Realisierung einer Art tatsachlicher Gleich-
stellung.

Zweitens: Die vollstandige oder teilweise Aufhebung des
Privateigentums.

Drittens: Die Regulierung von Produktion und Verteilung
mittels des Kollektivs.
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Trotz ihrer Ubereinstimmung in diesen drei Dingen un-
terscheiden sich die sozialistischen Wirtschaftsschulen
deutlich voneinander in mehreren Punkten, wobei die fol-
genden die wichtigsten sind:

Erstens: Sie unterscheiden sich in der Art der Gleichstel-
lung, die sie erreichen wollen. Eine Gruppe von ihnen ruft
zur arithmetischen Gleichstellung auf und meint damit die
Gleichstellung in allem, was man benutzen kann. So wird
der einen Person genauso viel gegeben wie der anderen.
Eine andere vertritt den Grundsatz der kommunalen Gleich-
stellung, indem man bei der Verteilung der Arbeit die Fa-
higkeiten jeder Person und bei der Verteilung der Produkti-
on die Bedirfnisse jeder Person bericksichtigt.
Gleichstellung wird bei ihnen durch die Anwendung von
folgendem Prinzip erreicht: Von jedem, soviel er kann (ge-
meint ist die Arbeit, die er leisten kann) und fiir jeden, soviel
er braucht (gemeint ist die Produktion, die verteilt wird).
Eine dritte Gruppe vertritt die Ansicht der Gleichstellung in
den Produktionsmitteln. So genligen ihrer Meinung nach
realistisch gesehen die Dinge nicht zur Befriedigung der
Bediirfnisse jeder Einzelperson, deshalb muss das Vertei-
lungsprinzip folgendermalien lauten: Von jedem, soviel er
kann (d. h. nach seinen Féhigkeiten) und fiir jeden, soviel er
arbeitet. Gleichstellung wird erreicht, wenn jeder Person
die gleichen Produktionsmittel zur Verfligung gestellt wer-
den wie der anderen.
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Zweitens: Die sozialistischen Wirtschaftsschulen unter-
scheiden sich im Umfang dessen, was sie an Privateigentum
verbieten wollen. Eine Gruppe ruft zur vollstandigen Auf-
hebung des Privateigentums auf. Das ist der Kommunismus.
Eine andere verlangt seine Aufhebung in Bezug auf das
Produktionsvermdgen, wie Land, Fabriken, Eisenbahnlinien,
Minen und Ahnliches. Diese Dinge werden als Kapital be-
zeichnet. D. h., es wird das Privateigentum jeder Ware ver-
boten, die etwas produzieren kann. So kann keiner ein Haus
besitzen, das er vermietet, eine Fabrik, Agrarland oder Ahn-
liches. Sie erlauben aber das Privateigentum im Hinblick auf
Konsumgiter. So dirfen Personen alles besitzen, was sie
konsumieren. Sie kdnnen ein Haus besitzen und zwar nur,
um darin zu wohnen, und dirfen auch das besitzen, was
das Land oder die Fabrik an produzierten Gilitern abwirft.
Diese Schule nennt man den Kapital-Sozialismus. Eine an-
dere Gruppe fordert die Aufhebung des Privateigentums
allein bezlglich des landwirtschaftlichen Bodens. Diese
werden als Agrarsozialisten bezeichnet. Eine andere wiede-
rum sagt: Jeder Fall, in dem das Allgemeinwohl verlangt,
dass das Privateigentum zugunsten des Allgemeineigen-
tums geopfert wird, muss separat untersucht werden. Auch
verlangt sie, dass das Privateigentum an vielen Stellen ein-
geschrankt wird, indem der Gesetzgeber einen Hochstwert
flr Zins und Miete sowie einen Mindestwert fir Lohne fest-
legt. Darliber hinaus sollen die Arbeiter am (Firmen-)Kapital
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beteiligt werden und Ahnliches. Diese Richtung wird Staats-
sozialismus genannt.

Drittens: Die sozialistischen Schulen unterscheiden sich
in der Wahl der Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Die Revo-
lutiondren Gewerkschaften z. B. stiitzen sich bei der Befrei-
ung der Arbeiter auf das, was sie als direkte Aktion bezeich-
nen. D. h., sie stiitzen sich auf die Aktionen der Arbeiter
selbst, wie vermehrte Streikintervalle, Sabotage der Ma-
schinen und die Verbreitung der Idee des Generalstreiks
unter den Arbeitern. Sie halten sich fir die Realisierung
ihrer Ziele bereit, bis der Tag kommt, an dem sie ihre Forde-
rungen durchsetzen kénnen, indem der Wirtschaftskreislauf
lahmgelegt wird und das bestehende Wirtschaftssystem
zusammenbricht.

Die marxistischen Sozialisten hingegen glauben an das
Evolutionsprinzip in der Gesellschaft. Sie meinen, dass die-
ses allein in der Lage ist, das bestehende System zu stiirzen
und es in ein anderes umzuwandeln, das auf dem sozialisti-
schen Prinzip aufbaut.

Die Anhdnger des Staatssozialismus hingegen stiitzen
sich bei der Durchflihrung ihrer Ideen auf die Gesetzge-
bung. So kann man durch das Erlassen von Gesetzen das
Allgemeininteresse in ausreichendem Malle schiitzen und
die Situation der Arbeiter verbessern. Ebenso wird durch
die Versteuerung des Einkommens, des Kapitals und der
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Erbschaft, insbesondere deren gestaffelte Versteuerung, die
Vermogensunterschiede in der Gesellschaft verringert.

Viertens: Die sozialistischen Wirtschaftsschulen unter-
scheiden sich auch in der Institution bzw. der Einrichtung,
der die Leitung (und Umsetzung) der Konzepte im sozialisti-
schen System Ubertragen werden soll. Die Anhanger des
Kapital-Sozialismus wollen die Regulierung von Produktion
und Verteilung dem Staat Ubertragen. Die Revolutionadren
Gewerkschafter hingegen wollen die Leitung organisierten
Arbeitervereinen Ubertragen, an deren Spitze ihre Fih-
rungspersonen stehen.

Die bekanntesten und einflussreichsten sozialistischen
Theorien sind jene des deutschen Karl Marx. Seine Theorien
haben die sozialistische Welt beherrscht. Auf ihrer Grundla-
ge entstanden die Kommunistische Partei und das Staats-
gebilde der Sowjetunion in Russland, das siebzig Jahre lang
existierte, bis es vor rund zwanzig Jahren von der Bildflache
verschwand.

Zu den bekanntesten Theorien Karl Marx‘ zahlt die Theo-
rie des Wertes, die er von den kapitalistischen Okonomen
Ubernahm und sie gleichzeitig damit angriff. Denn Adam
Smith, der als Flihrer der freien Wirtschaftsschule Englands
gilt und den Grundstein fiir die politische Okonomie, also
fir das kapitalistische Wirtschaftssystem, gelegt hat, hat
den Wert folgendermalien definiert: Der Wert irgendeiner
Ware ist die Menge an Arbeit, die fiir ihre Herstellung auf-
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gewendet wurde. So ist der Wert einer Ware, deren Herstel-
lung zwei Stunden erfordert, doppelt so grofs wie der Wert
einer Ware, deren Herstellung nur eine Stunde erfordert.
Nach ihm kam Ricardo, der darauf bedacht war, diese Theo-
rie des Arbeitsaufwandes genauer auszufiihren. So sagt er
bei der Definition des Wertes: Was den Wert einer Ware
festlegt, ist nicht nur der Aufwand, den man zu ihrer direk-
ten Herstellung aufbringen muss. Vielmehr muss jener Auf-
wand dazu gerechnet werden, der in der Vergangenheit
aufgebracht wurde, um die Gerdite und Mittel herzustellen,
die im Produktionsprozess der Ware verwendet werden.
Ricardo war also der Meinung, dass der Wert einer Ware
von ihren Produktionskosten abhangt. Diese Kosten hat er
einem einzigen Faktor zugeschrieben, namlich dem Faktor
Arbeit.

Nach ihm kam Karl Marx, der die Theorie Ricardos fir
den Wert einer Ware im kapitalistischen Wirtschaftssystem
heranzog, um sie als Waffe in seinem Angriff auf das Privat-
eigentum und das kapitalistische Wirtschaftssystem im All-
gemeinen einzusetzen. Er meinte, dass die einzige Quelle
fir die Bestimmung des Wertes einer Ware die Arbeit (bzw.
der Aufwand) sei, die fur ihre Herstellung aufgebracht wird.
Der kapitalistische Unternehmer kauft die Arbeitskraft des
Arbeiters um einen Lohn, der gerade so hoch ist, um ihn
arbeitsfahig am Leben zu halten. Er nutzt diese Arbeitskraft,
um Waren herzustellen, deren Wert um ein Vielfaches ho-
her ist als das, was er dem Arbeiter bezahlt. Karl Marx
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nannte die Differenz zwischen dem Wert, den der Arbeiter
erzeugt, und dem, was ihm tatsachlich bezahlt wird, den
Mehrwert. Er konstatierte, dass dies der Betrag sei, den die
Eigentimer und Unternehmer im Namen von Profit, Ge-
winn und Kapitalzinsen von den Rechten der Arbeiter ab-
zwacken. Natlirlich erkannte er die RechtmaRigkeit dieser
Einnahmen nicht an.

Karl Marx war der Ansicht, dass die sozialistischen Schu-
len vor ihm sich bei der Durchsetzung ihrer Ideen darauf
stltzten, dass der Mensch von Natur aus gerechtigkeitslie-
bend sei und sich deshalb flir denjenigen, dem Unrecht
geschieht, einsetzt. Sie legten so neue Wege fest, von de-
nen sie glaubten, dass sie auf die Gesellschaft angewendet
werden konnen, und prasentierten diese den Herrschern,
den potenziellen Finanziers und der aufgeklarten Ober-
schicht mit der Forderung, sie umzusetzen. Karl Marx baute
seine Denkschule jedoch nicht darauf auf und folgte den
Wegen seiner sozialistischen Vorganger nicht. Er griindete
seine Lehre auf dem philosophischen Prinzip, das als Histo-
rischer Materialismus bekannt ist und als Theorie der Dia-
lektik bezeichnet wird. Er war der Ansicht, dass sich das
neue System durch die Wirkung der 6konomischen (Natur-
)Gesetze und infolge des Evolutionsprinzips automatisch in
der Gesellschaft durchsetzen wird, ohne dass der Eingriff
eines Gesetzgebers oder Reformators notwendig ware. Der
Sozialismus Karl Marx‘ wurde als wissenschaftlicher Sozia-
lismus bezeichnet, um ihn von den ihm vorangegangenen
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sozialistischen Richtungen zu unterscheiden, die man ge-
meinhin utopischer Sozialismus nennt. Karl Marx‘ sozialisti-
sche Theorie lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Das Gesellschaftssystem, das zu irgendeiner Zeit vorhan-
den ist, ist das Ergebnis des (zu dieser Zeit) existierenden
Wirtschaftszustandes. Und die Umwandlungen, die dieses
System treffen, sind alle auf eine Ursache zurlickzufiihren,
namlich den Kampf der unterschiedlichen Gesellschafts-
schichten (=Klassen) um ihre materielle (Lebens-)Situation
zu verbessern. Die Geschichte lehrt uns, dass dieser Klas-
senkampf immer auf dieselbe Weise endet, namlich mit
dem Sieg der Klasse, die zahlenmaRig groBer ist und der es
materiell schlechter geht, lGber die reiche Klasse, die zah-
lenmaRig kleiner ist. Dies nennt er das gesellschaftliche
Evolutionsgesetz. Dieses Gesetz lasst sich auf die Zukunft in
gleicher Weise anwenden wie auf die Vergangenheit. In den
vergangenen Epochen fand dieser Kampf zwischen den
freien Menschen und den Sklaven statt. Dann zwischen den
Edelleuten und dem gemeinen Volk. AnschlieBend war es
der Kampf zwischen den Edelleuten und den Bauern und
ebenso zwischen den Herrschern und der Aristokratie im
Kastensystem. Dieser Kampf endete immer mit dem Sieg
der unterdriickten, zahlenmaRig groRen Klasse (iber die
unterdriickende, zahlenmaBig kleine Klasse. Nach ihrem
Sieg wird jedoch aus der unterdriickten Klasse eine reaktio-
nare, unterdriickende Klasse (um ihre Vormachtstellung zu
behalten). Seit der Franzosischen Revolution wird dieser
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Kampf zwischen der Mittelklasse, des sogenannten Birger-
tums, und der Arbeiterklasse gefiihrt. Erstere ist bei den
Wirtschaftsprojekten federfiihrend und ist Eigentiimerin
des Kapitals. Sie ist zur konservativ-reaktionaren Klasse ge-
worden. |hr gegeniiber steht die Arbeiterklasse, die kein
Kapital besitzt, aber zahlenmaRig groRer ist. Es gibt also
einen Interessenkonflikt zwischen diesen beiden Klassen,
der auf wirtschaftliche Griinde zurlickzufiihren ist.

Dies deswegen, weil das Eigentumssystem nicht mehr
zum heutigen Produktionssystem passt. So lauft die Produk-
tion nicht mehr individuell ab, indem eine einzige Person
den gesamten Produktionsprozess durchfiihrt, wie es friiher
der Fall war. Vielmehr lauft dieser Prozess gemeinschaftlich
ab, indem mehrere Personen am Produktionsprozess teil-
nehmen. Das Eigentumssystem hat sich aber nicht dement-
sprechend gedndert. So blieb das Privateigentum bestehen
und ist nach wie vor das Fundament der heutigen Gesell-
schaft. Als Folge daraus ist die Arbeiterklasse, die ja an der
Produktion teilnimmt, von der Teilhaberschaft am Kapital
ausgeschlossen und den Kapitalisten ausgeliefert, die selbst
am Produktionsprozess nicht teilnehmen. Sie nutzen die
Arbeiter aus, indem sie ihnen an Lohn nur das zahlen, was
sie am Leben halt. Wobei der Arbeiter gezwungen ist, die-
sen Lohn anzunehmen, weil er nur seine Arbeit anzubieten
hat. Und aus der Differenz zwischen dem Wert des Produkts
und dem Arbeitslohn — die Karl Marx als Mehrwert be-
zeichnet — setzt sich der Gewinn zusammen, den der Kapi-
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talist fur sich behalt, obwohl die Gerechtigkeit verlangt,
dass er dem Arbeiter zugesprochen wird. Der Krieg (d. h.
die Auseinandersetzung) wird zwischen diesen beiden Klas-
sen so lange entfacht bleiben, bis das Eigentumssystem
dem Produktionssystem angepasst ist. D. h., bis das Privat-
eigentum ins Kollektiv (ibergegangen ist. Dieser Kampf wird
gemald dem Evolutionsgesetz der Gesellschaft mit dem Sieg
der Arbeiterklasse enden, da es die unterprivilegierte Klasse
ist, die aber zahlenmaRig grofer ist. Wie der Sieg der Arbei-
terklasse erfolgen wird und welche Ursachen er hat, ldsst
sich aus dem Evolutionsgesetz der Gesellschaft ablesen. Das
heutige Wirtschaftssystem tragt die Saat des zukiinftigen
Kollektivs bereits in sich. Durch die 6konomischen (Natur-
)Gesetze, denen es unterworfen ist, ist es unweigerlich dem
Untergang geweiht. So kam die Zeit, in der die Klasse des
Blirgertums Uber die Klasse der Aristokratie den Sieg davon-
trug und in der Folge eine wichtige Rolle im Wirtschaftsle-
ben spielte. Denn sie wurde zur Eigentiimerin des Kapitals.
Heute jedoch ist ihre Rolle beendet, und die Zeit ist ge-
kommen, in der sie ihre Position der Arbeiterklasse Uber-
lasst. Das Konzentrationsgesetz und der Faktor der freien
(Markt-)Konkurrenz machen es fiir sie unabdingbar. Durch
das Konzentrationsgesetz nimmt die Zahl der Kapitaleigner
stetig ab und die der lohnbeziehenden Arbeiter stetig zu.
Und der freie Konkurrenzkampf hat zur Folge, dass die Pro-
duktion jede Grenze (iberschritten hat, sodass die Menge
der produzierten Ware jene Ubertrifft, die die Konsumenten
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der Arbeiterklasse zu konsumieren imstande sind, da ihre
Lohne (fiir mehr Konsum) nicht ausreichen. Dies fihrt zu
Krisen, die zur Folge haben, dass manche Personen ihr Kapi-
tal verlieren und in die Arbeiterklasse absteigen. Je langer
das jetzige System fortbesteht, desto starker wird die Kri-
senwirkung und desto haufiger finden Krisen statt. Je klei-
ner die Zahl der Kapitalisten wird, desto groRer wird die
Zahl der Arbeiter. Danach folgt eine Krise, die groRer ist als
alles bisher Dagewesene. Eine umfassende Katastrophe, die
die Eckpfeiler des kapitalistischen Wirtschaftssystems zer-
stort. Aus den Trimmern des Kapitalismus wird das System
des Sozialismus hervorgehen. Marx war der Meinung, dass
der Sozialismus die letzte Stufe der historischen Entwick-
lung darstellt, denn mit der Zerstérung des Privateigentums
gibt es keinen Anlass mehr fir den Klassenkampf, da die
Unterschiede zwischen den Klassen verschwunden sind.

Das Konzentrationsgesetz, auf das Karl Marx hinweist, ist
dem kapitalistischen Wirtschaftssystem entnommen. Im
Wesentlichen besagt es, dass sowohl bei der Arbeit als auch
beim Kapital Verschiebungsprozesse von einigen Produkti-
onsprojekten zu anderen stattfinden. So werden einige
Produktionen grofler und andere kleiner. All das sind Zu-
stande, die auf eine Konzentration der Produktionsprozesse
hinweisen. Wenn man die Anzahl dieser Projekte in einem
bestimmten Industriezweig, wie der Schokoladenindustrie
zum Beispiel, untersucht, so wird man feststellen, dass de-
ren Anzahl gesunken ist, wahrend der Durchschnitt dessen,
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was an Produktionskraft in den einzelnen Projekten aufge-
wendet wird, gestiegen ist. Dies belegt, dass es in diesem
Industriezweig zu einer Konzentration der Produktion ge-
kommen ist. So hat die GrofRproduktion den Platz der Klein-
produktion eingenommen. Wenn beispielsweise die Zahl
der Fabriken zehn betrug, werden daraus vier oder flinf
groRe Fabriken und die restlichen verschwinden.

Was die freie (Markt-)Konkurrenz in den Ausflihrungen
Karl Marx’ betrifft, so ist damit das Prinzip der freien Arbeit
gemeint. Es bedeutet, dass jede Person produzieren kann,
was sie will und wie sie will.

Als Wirtschaftskrise wird nach seinen Worten jede pl6tz-
liche Erschitterung bezeichnet, die das wirtschaftliche
Gleichgewicht trifft. Die spezifische Krise bezeichnet ihrer-
seits jede Art von Erschiitterung, die einen bestimmten
Produktionszweig aufgrund des Ungleichgewichts erfasst,
das sich zwischen Produktion und Konsum einstellen kann.
Dies kann entweder durch Uberproduktion oder durch
mangelnde Produktion geschehen oder durch libermaRigen
oder auch mangelnden Konsum.

Die allgemeine zyklische Krise tritt in Form einer harten
Erschiitterung zutage, die die Fundamente des gesamten
Wirtschaftssystems erschiittert. Sie ist der Scheitelpunkt,
der zwischen einer wirtschaftlichen Aufschwungs- und Ab-
schwungsphase trennt. Die Aufschwungsphase hilt drei bis
flinf Jahre an und die Abschwungsphase ebenso. Die allge-
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meinen zyklischen Krisen haben bestimmte charakteristi-
sche Eigenschaften, von denen die folgenden drei die we-
sentlichsten sind: Ihr allgemeiner Charakter. So trifft sie in
einem Lande alle oder zumindest die meisten Aspekte der
wirtschaftlichen Aktivitat. Auch tritt sie zuerst in einem
Land auf und breitet sich dort aus. Von diesem ausgehend
erstreckt sie sich auf andere Lander, die einen bestimmten
Grad an wirtschaftlichem Fortschritt erlangt haben und
miteinander durch fortwahrende Wirtschaftsbeziehungen
verbunden sind. Die zweite Eigenschaft ist ihr zyklischer
Rhythmus. So tritt sie periodisch in einem bestimmten Zyk-
lus auf. Die Zeitspanne (Phase), die eine Wirtschaftskrise
von der nachsten trennt, liegt zwischen sieben und elf Jah-
ren. lhr Auftreten ist nicht an bestimmte Zeitpunkte gebun-
den, ist aber periodisch determiniert. Die dritte Eigenschaft
ist die Uberproduktion. So stellen sich den Unternehmern
bei der Vermarktung ihrer Produkte groRe Schwierigkeiten
entgegen. Die Folge ist das Ansteigen des Angebots fiir viele
Produkte, was die Krise verursacht.

Karl Marx war also der Ansicht, dass diese Krisen dazu
flihren, dass manche Leute ihr Kapital verlieren, die Zahl
der Kapitalhalter damit schrumpft und die der Arbeiter
steigt. Dies flihrt zu einer groRen Krise in der Gesellschaft,
die schlussendlich das alte System zerstoren wird.

So stellt sich im Wesentlichen der Sozialismus dar, wobei
der Kommunismus eine seiner Arten ist. Aus dieser Zu-
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sammenfassung wird deutlich, dass alle Sozialismusschulen
samt dem dazugehdrigen Kommunismus eine tatsachliche
Gleichstellung unter allen Individuen anstreben. Entweder
streben sie die Gleichstellung in den Nutzgltern oder in den
Produktionsmitteln an oder sie streben die absolute Gleich-
stellung an. Jede Art dieser angestrebten Gleichstellung ist
unmoglich zu erreichen und eine illusorische Hypothese.
Denn die Gleichstellung per se ist unrealistisch und daher
unpraktisch. Sie ist unrealistisch, weil sich die Menschen
von Natur aus in ihren korperlichen und geistigen Fahigkei-
ten unterscheiden und ebenso in der Befriedigung ihrer
Bediirfnisse. Eine Gleichstellung unter ihnen ist unmadglich
zu erreichen. Auch wenn man beim Erwerb der Waren und
Dienstleistungen durch Gewalt und Zwangsherrschaft eine
Gleichstellung erzwingt, so ist es unmoglich, dass die Men-
schen bei der Verwendung dieses Vermogens in der Pro-
duktion oder bei dessen anderweitiger Benutzung gleichar-
tig vorgehen. Ebenso kann man bei ihren Bedirfnissen das
BefriedigungsmaR nicht gleichsetzen.® Gleichstellung unter
den Menschen ist somit eine utopische Angelegenheit.

Auch wadre eine Gleichstellung unter den Menschen an
sich im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Krafte und Fahig-
keiten von Gerechtigkeit, die die Sozialisten ja behaupten
anzustreben, weit entfernt. Die Differenzierung unter den
Menschen und ihre Unterschiedlichkeit im Erwerb der

* Weil manche Menschen fiir die Befriedigung mehr bendétigen und die
anderen weniger.
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Nutzgiter und Produktionsmittel ist unabdingbar und von
Natur aus vorhanden. Jeder Versuch einer Gleichstellung ist
zum Scheitern verurteilt, da dies der naturgegebenen Ver-
schiedenartigkeit widerspricht, die unter den einzelnen
Menschen vorhanden ist.

Ebenso widerspricht die vollstandige Aufhebung des Pri-
vateigentums der menschlichen Natur. Denn Eigentum bzw.
dessen Erwerb ist eine Erscheinungsform des Selbsterhal-
tungsinstinkts und im Menschen determiniert. Sie stellt
eine natirliche Veranlagung dar, ist Teil seiner Beschaffen-
heit und eine Erscheinungsform seiner natirlichen Tatkraft.
Man kann sie nicht ausloschen, weil sie instinktiv vorhan-
den ist. Und alles, was instinktiv vorhanden ist, kann nicht
aus dem Menschen herausgerissen werden, solange Leben
in ihm pulsiert. Jeder Versuch, sie zu verbieten, stellt eine
Unterdriickung des Menschen dar und fihrt zu Unbehagen.
Deshalb ist es richtig und natirlich, diesen Instinkt zu regu-
lieren, nicht zu verbieten. Was die teilweise Aufhebung des
Privateigentums anbelangt, so muss dies weiter untersucht
werden: Bedeutet es die Einschrankung der Menge an Wa-
ren, die man besitzen darf, mit einem bestimmten Mal3, das
man nicht Uberschreiten kann, so ist es eine quantitative
Einschrankung, die unzuladssig ware, weil sie die Tatkraft des
Menschen einschrianken, seine Einsatzbereitschaft behin-
dern und somit seine Produktivitdt vermindern wiirde.
Wenn man dem Menschen verbietet, mehr zu erwerben,
als er bereits erworben hat, werden ihm Schranken gesetzt,
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die ihn am Fortsetzen seines Einsatzes hindern. In der Folge
wird das Kollektiv daran gehindert, Nutzen aus diesem Ein-
satz zu ziehen.

Wird das Mafd dessen, was der Mensch an Waren und
Dienstleistungen besitzen darf, mit der Art und Weise des
Erwerbs begrenzt, ohne die Quantitat zu begrenzen, so ist
dies zuldssig, weil es die Tatkraft des Menschen nicht ein-
schrankt. Auch stellt es eine Regulierung des Vermdgens-
erwerbs der Einzelpersonen dar, was zum Einsatz anspornt
und die Tatkraft des Menschen erhéht.

Legt die teilweise Aufhebung des Privateigentums gewis-
se Guterarten fest, deren Privatbesitz dem Einzelnen unter-
sagt wird, wobei ihm der Erwerb anderer Gliter ohne Men-
geneinschrankung erlaubt ist, so muss auch dies naher
untersucht werden: Lasst die Natur dieser Guter, die zur
NutznieBung dient und in ihnen arteigen vorgegeben ist, es
nicht zu, dass sie ein Einzelner erwirbt, ohne dabei das Kol-
lektiv vom Nutzen auszuschlieBen, da sich die Menschen in
natlrlicherweise den Nutzen daran teilen, wie offentliche
StraBen, Platze, Fliisse, Meere und Ahnliches, so ist das
Verbot, sie privat zu besitzen, eine natirliche Sache, die von
der Gegebenheit des Gutes selbst vorgeschrieben wird. Hier
spricht einem Verbot des Privatbesitzes nichts entgegen.
Schreibt die Natur des Gutes das nicht vor, muss Folgendes
untersucht werden: Wenn das zu besitzende Gut dem ange-
schlossen ist, was nicht privat besessen werden kann, weil
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das Kollektiv sonst ausgeschlossen wird, so ist das Verbot
seines Privatbesitzes ebenso zuldssig. Dazu zahlen Vermo-
genswerte, die in ihrem Ursprung nicht ganzlich in Privatbe-
sitz gelangen durfen (weil auch hier das Kollektiv sonst aus-
geschlossen wiére), wie beispielsweise Wasser und grole
Vorkommen an Bodenschdtzen. Diese Vermogenswerte
sind jenen angeschlossen, die von Natur aus so beschaffen
sind, dass sie der Einzelne nicht besitzen kann, ohne das
Kollektiv davon auszuschlieBen. Ist das Gut diesen Vermo-
gensarten nicht angeschlossen, wie alle restlichen Glter, so
ist es nicht erlaubt, der Einzelperson ihren Besitz zu verbie-
ten. In diesem Falle ware es namlich eine Einschrankung
des Vermoégenserwerbs an sich, indem der Besitz einiger
Vermogenswerte erlaubt und anderer verboten wird. Dies
kdme einer Einschrankung des Eigentums bei einem be-
stimmten Malle gleich und entsprache der quantitativen
Einschrankung des Eigentums mit denselben Folgen: Es
schrankt die Tatkraft des Menschen ein, verhindert seinen
Einsatz, vermindert seine Produktivitdt und lasst ihn seine
Arbeit unterbrechen, sobald er das fiir ihn zuldssige Er-
werbsmald erreicht hat und ihm jeder dariber hinausge-
hende Vermoégenserwerb verboten ist.

Die teilweise Aufhebung des Privateigentums im Sozia-
lismus stellt eine quantitative, keine qualitative Einschran-
kung dar. Es ist das Verbot, einige Vermogenswerte zu be-
sitzen, die von ihrer Natur und urspriinglichen Natur her
privat besessen werden sollten. Denn entweder wird das
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Eigentum mit einer gewissen Menge beschrankt, wie die
Beschrankung des Landbesitzes mit einer bestimmten Fla-
che, oder mit bestimmten Glterarten, deren Privatbesitz
verboten wird, wie z. B. die Einschrankung des Erwerbs von
Produktionsmitteln, obwohl diese Giter von ihrer Natur her
privat besessen werden sollten. Nun ist die Eigentumsbe-
schrankung im Sozialismus von dieser Art. Sie verbietet den
Erwerb von Gltern, die von ihrer Natur her privat besessen
werden sollten. Und das Verbot des Privatbesitzes solcher
Guter schrankt die Tatkraft bzw. den Arbeitseinsatz des
Menschen ein, ob diese Glter nun benannt werden, wie
das Erbschaftsverbot und das Verbot des Besitzes von Mi-
nen, Eisenbahnlinien, Fabriken und Ahnlichem, oder dem
Staat Uberlassen wird, Privatbesitz zu verbieten, immer
wenn er zur Ansicht gelangt, dass das Allgemeininteresse
ein Verbot erfordert. All das schrankt die Tatkraft des Ein-
zelnen ein, solange es sich bei dem Verbot um Gilter han-
delt, die von Natur aus privat besessen werden sollten.

Die Regulierung der Produktion und Verteilung durch das
Kollektiv kann nicht durch das Schiiren von Unruhen und
Tumulten unter den Menschen erfolgen und auch nicht
durch das Anfachen von Neid und Hass zwischen ihnen.
Dies flihrt zum Chaos, nicht zur Regulierung. Auch erfolgt
sie nicht auf natiirliche Weise, indem man die Arbeiter die
Ungerechtigkeit der Unternehmer spiren lasst. So kénnen
die Unternehmer von solcher Tiichtigkeit sein, dass sie alle
Bediirfnisse ihrer Arbeiter befriedigen kénnen, wie es bei
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den Fabrikarbeitern in den Vereinigten Staaten der Fall ist.
In so einer Situation haben diese nicht das Gefiihl, dass
ihnen Ungerechtigkeit in Form des Abzwackens der Friichte
ihrer Arbeit widerfahrt. Folglich wird auch hier keine Evolu-
tion stattfinden, die Produktion und Konsum reguliert. Des-
halb muss die Regulierung durch die richtigen Gesetze und
Problemlésungen erfolgen, die auf einem definitiven Fun-
dament aufbauen und der Realitdt der Problemfalle ent-
sprechen. Der Sozialismus hingegen stiitzt sich bei der Re-
gulierung und Verteilung entweder auf das Schiiren von
Unruhen und Tumulten unter den Arbeitern oder auf das
Evolutionsgesetz in der Gesellschaft oder auf positive, d. h.
von Menschen gesetzte Rechtsprechungen und Gesetze, die
auf keinem definitiven Fundament griinden. Deswegen ist
seine Regulierungsweise von Grund auf falsch.

So viel zur Erlduterung der Falschheit des Sozialismus an
sich. Die Falschheit des Sozialismus von Karl Marx im Be-
sonderen ergibt sich aus drei Aspekten:

Erstens: Seine Meinung zur Theorie des Wertes ist falsch
und widerspricht der Realitdt. Denn die Bemessung des
Warenwertes allein auf Basis der Arbeit, die zur Herstellung
der Ware aufgewendet wurde, steht im Widerspruch zur
Realitdt. So ist die aufgewendete Arbeit ein Faktor bei der
Bemessung des Warenwertes, aber nicht der einzige. Denn
es gibt auch andere Dinge, die in die Wertbemessung ein-
gehen, wie z. B. der Rohstoff, der verarbeitet wurde, oder
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der Bedarf nach dem Nutzen dieser Ware. So kann der Wert
des Rohstoffes groRer sein als der Arbeitswert, der fir seine
Gewinnung aufgewendet wurde. Dies ist beispielsweise
beim Fischfang oder bei der Jagd der Fall. Auch kann der
Nutzen dieser Ware auf dem Markt nicht gefragt und keine
Exporterlaubnis dafiir vorhanden sein, wie beispielsweise
Rauschgetranke bei den Muslimen. Den Arbeitsaufwand zur
einzigen Quelle flr die Wertbemessung zu erheben ist so-
mit falsch und entspricht nicht der Realitdt der Ware an
sich.

Zweitens: Seine Aussage, dass das Gesellschaftssystem,
das in einer Epoche existiert, nichts weiter als das Ergebnis
der wirtschaftlichen Situation in dieser Zeit ist, und die Ver-
anderungen, die dieses System treffen, alle auf eine Ursa-
che zurickzufiihren sind, namlich den gegenseitigen Kampf
der gesellschaftlichen Schichten zur Verbesserung ihrer
materiellen Lage, ist ebenso falsch und der Realitat wider-
sprechend. Auch baut sie auf einer prasumtiven, theoreti-
schen Hypothese auf. lhre Falschheit und ihr Widerspruch
zur Realitat sind sowohl historisch als auch in der heutigen
Zeit klar erkennbar. Als das sowjetische Russland sozialis-
tisch wurde, war dies nicht das Resultat einer materiellen
Entwicklung und auch nicht eines Klassenkampfes, der zur
Veranderung des Systems und dessen Substitution durch
ein anderes fiihrte. Vielmehr ist eine Gruppe durch eine
blutige Revolution an die Macht gelangt, die die Herrschaft
an sich riss. Sie fing an, ihre Ideen auf das Volk anzuwen-
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den, und a@nderte das System. In gleicher Weise geschah es
in China. Die Anwendung des Sozialismus in Ostdeutschland
ohne Westdeutschland und in den Staaten Osteuropas oh-
ne die Staaten Westeuropas geschah nicht als Folge irgend-
eines Klassenkampfes. Vielmehr geschah es, indem ein so-
zialistischer Staat sich dieser Lander bemachtigte und sein
System auf sie anwandte. Dasselbe geschieht im kapitalisti-
schen, im islamischen oder in irgendeinem anderen System.
Aufgrund des kommunistischen Evolutionsprinzips miissten
die Lander, deren System mittels des Klassenkampfes einer
unabdingbaren Veranderung unterworfen ist, Deutschland,
England und die Vereinigten Staaten sein. Es missten nam-
lich kapitalistische Industrielander sein, in denen die Grup-
pe der Kapitaleigentiimer und Arbeiter grol} ist, nicht das
zaristische Russland und auch nicht China, die viel starker
landwirtschaftlich ausgerichtet waren als industriell und in
denen die Klasse der Arbeiter bzw. der Kapitalisten eher
klein war im Vergleich zu den westlichen Landern. Obwohl
die Klassen der Arbeiter und Kapitalisten in den westeuro-
paischen Staaten und in den USA existieren, sind diese Lan-
der nicht zum Sozialismus Ubergegangen. Sie alle wenden
nach wie vor das kapitalistische System an, ohne dass die
Existenz der Arbeiterklasse und der Klasse der Kapitaleigen-
timer auf das System irgendeinen Einfluss hatte. Dies allein
reicht aus, um die Theorie der Verdnderung durch den Klas-
senkampf von Grund auf zu widerlegen.
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Der dritte Aspekt, der die Falschheit der Theorien von
Karl Marx offenlegt, ist seine Aussage bezliglich des gesell-
schaftlichen Evolutionsprinzips und dass das Wirtschaftssys-
tem durch die 6konomischen Gesetze, denen es unterwor-
fen ist, verschwinden muss. Dazu =zdhlt auch seine
Behauptung, es sei an der Zeit, dass die Mittelklasse, die
Uber die Klasse der Aristokratie siegte und nun das Kapital
besitzt, ihre Stellung der Arbeiterklasse Uiberldsst. Das Kon-
zentrationsgesetz mache diesen Schritt flr sie unabdingbar.
Die Falschheit dieser Aussage liegt in der Karl Marxschen
Theorie vom Konzentrationsgesetz in der Gesellschaft, auf-
grund dessen die Arbeiterzahl steigen und die Zahl der Ka-
pitaleigentiimer fallen muss. Und diese Theorie ist falsch. Es
existiert namlich eine Grenze fiir die Produktionskonzentra-
tion, die sie nicht Gberschreitet. Sie erreicht ein bestimmtes
Mal an Konzentration und bleibt dort stehen. Darliber hin-
aus kommt die Produktionskonzentration im wichtigsten
Produktionszweig, namlich der Landwirtschaft, Gberhaupt
nicht vor. Wie kann es dann zu einem Evolutionsgesetz in
der Gesellschaft kommen? Auch glaubte Karl Marx, dass die
Produktionskonzentration auch eine Konzentration der
Reichtiimer zur Folge hatte, was zu einer Verringerung der
Vermogenden fiihrt, die das Kapital allein besitzen, und zu
einem Anstieg der Zahl der Arbeiter, die nichts besitzen.
Und dies ist falsch, denn die Produktionskonzentration kann
auch zu einem Anstieg der Zahl der Kapitalbesitzer fiihren.
Auch kann sie dazu fiuhren, dass Arbeiter zu Kapitalbesit-
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zern werden, wie es bei Aktiengesellschaften der Fall ist.
Denn bei Aktiengesellschaften, die ja zumeist von den
GrolRkonzernen als Gesellschaftsform benutzt werden, sind
oft die meisten der Aktiondre Konzernarbeiter. Wie kann es
da zu einer Produktionskonzentration kommen? Zudem
sind in den Fabriken Leute angestellt, die hohe Léhne be-
ziehen, wie Ingenieure, Chemiker und Manager. Sie kdnnen
einen groRen Teil ihres Lohnes beiseitelegen und zu Vermo-
genden werden, ohne jemals ein eigenes Unternehmen
gegrindet zu haben. In diesem Fall trifft auf sie die Aussage
Karl Marx’ tiber die Arbeiter im Evolutionsprozess nicht zu.

Dies war ein kurzer, geraffter Uberblick tiber die Grund-
lagen, auf denen das kapitalistische und das sozialistische
Wirtschaftssystem, zu dem auch das kommunistische zahlt,
aufbauen. Er enthielt auch zusammengefasste Hinweise auf
die Fehler und Mangel, die diese Grundlagen beinhalten.
Dies zum einen. Zum anderen widersprechen diese Systeme
(grundsatzlich) der Methode des Islam bei der Lésung von
Problemen. Die islamische Methode zur Losung von Wirt-
schaftsproblemen ist namlich dieselbe wie zur Loésung ir-
gendeines menschlichen Problems. So wird die Realitdt des
wirtschaftlichen Problems untersucht und verstanden. Da-
nach wird die Losung des Problems aus den Offenba-
rungstexten abgeleitet, nachdem man die Texte studiert hat
und sicher ist, dass sie auf das Problem zutreffen. Dies im
Unterschied zu den Gesetzen und Wirtschaftslésungen im
Kapitalismus und Sozialismus. Im Kapitalismus wird die Lo-
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sung aus der Realitat des Problems abgeleitet, nachdem das
Problem untersucht wurde. Im Sozialismus wird die Losung
von theoretischen Hypothesen abgeleitet, die man sich im
Problem vorgestellt hat. Die Losung wird dann aufgrund
dieser Hypothesen festgelegt. Jede dieser beiden Losungs-
methoden widerspricht der Methode des Islam. Somit ist es
flr den Muslim unzulassig, diese anzunehmen.

Der Widerspruch des kapitalistischen und sozialistischen
Wirtschaftssystems, zu dem auch das kommunistische
zahlt, zum Wirtschaftssystem im Islam ergibt sich aus der
Tatsache, dass der Islam seine Ldsungen als islamische
Rechtsspriiche annimmt, die aus den Rechtsbelegen abge-
leitet wurden. Die kapitalistischen und sozialistischen Wirt-
schaftslésungen hingegen sind keine islamischen Rechts-
spriiche. Sie entstammen einem System des Unglaubens.
Sie als Gesetze auf Dinge anzuwenden bedeutet, nach et-
was anderem zu richten als dem, was Allah herabgesandt
hat. Einem Muslim ist es in keiner Weise erlaubt, solche
Gesetze anzuwenden. |hre Annahme ist frevelhaft (fisq),
wenn der Annehmer nicht von ihrer Richtigkeit Gberzeugt
ist. Ist er aber Uberzeugt, dass es sich um die richtigen Ge-
setze handelt und die Rechtsspriiche des Islam fiir die mo-
derne Zeit nicht geeignet sind und die modernen Wirt-
schaftsprobleme nicht l6sen, so stellt dies einen klaren
Unglauben (kufr) dar, moge Allah uns davor bewahren!
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Die Wirtschaft

Der arabische Ausdruck igtisad (Wirtschaft) ist von ei-
nem altgriechischen Wort abgeleitet und bedeutet die Ver-
waltung der Haushaltsangelegenheiten, indem die fahigen
Haushaltsmitglieder sich gemeinsam um die Erzeugung der
nitzlichen Guter und den Vollzug von Dienstleistungen be-
miihen und alle Haushaltsmitglieder aus dem, was sie er-
werben, Genuss ziehen. Spater wurde der Haushaltsbegriff
ausgedehnt, sodass damit das Kollektiv gemeint ist, das von
einem Staat regiert wird.

Demzufolge ist mit dem Begriff igtisad (Wirtschaft) hier
nicht die sprachliche Bedeutung gemeint, namlich sparen
(arab. igtasada), und auch nicht die Bedeutung von Vermo-
gen (arab. mal) im Allgemeinen. Vielmehr meint man damit
die konventionelle Bedeutung des Ausdrucks, namlich das
Verwalten der Vermogensangelegenheiten. Und zwar ent-
weder durch die Vermehrung des Vermoégens und die Ge-
wahrleistung seines Vorhandenseins, was die Wirtschafts-
wissenschaft untersucht, oder durch die Art und Weise
seiner Verteilung, was im Wirtschaftssystem erortert wird.

Obwohl Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftssystem
beide die Wirtschaft untersuchen, stellen sie nichtsdestot-
rotz zwei unterschiedliche, voneinander abweichende Din-
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ge dar. Das Verstandnis des einen Begriffs unterscheidet
sich von dem des anderen. So dndert sich das Wirtschafts-
system nicht durch die GréRRe oder Kleinheit des Reichtums
und wird dadurch in keiner Weise beeinflusst. Auch wird die
GrolRe oder Kleinheit des Reichtums selbst von der Form
des Wirtschaftssystems nicht beeinflusst. Dies ist in keiner
Weise der Fall. Demzufolge ist es ein grofler Fehler, wenn
man die Wirtschaft insgesamt als eine einzige Sache be-
trachtet, die als eine einzige Sache untersucht wird. Dies
fihrt entweder zum Fehler im Verstandnis der zu I6senden
wirtschaftlichen Probleme oder zum Fehler im Verstandnis
der Faktoren, die das Vermogen bereitstellen, d. h. es im
Lande entstehen lassen. Da die Verwaltung der Angelegen-
heiten des Kollektivs im Hinblick auf die Bereitstellung des
Vermogens eine Sache ist und die Verwaltung der Angele-
genheiten des Kollektivs im Hinblick auf die Verteilung des
bereitgestellten Vermoégens eine andere, muss die Untersu-
chung der Bereitstellung der Vermdgenswerte von der Un-
tersuchung ihrer Verteilung getrennt werden. Denn erstere
hiangt mit den Mitteln zusammen und letztere mit den
Ideen. Deswegen muss das Wirtschaftssystem als Idee un-
tersucht werden, die die Lebensanschauung beeinflusst und
von ihr beeinflusst wird. Hingegen muss die Wirtschaftswis-
senschaft als Wissenschaft untersucht werden, die mit der
Lebensanschauung nichts zu tun hat. Die wichtige Untersu-
chung von beiden ist die Untersuchung des Wirtschaftssys-
tems, denn das wirtschaftliche Problem dreht sich um die
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Bediirfnisse des Menschen, die Mittel zu deren Befriedi-
gung und die NutznieBung dieser Mittel. Nachdem die Be-
friedigungsmittel auf der Welt vorhanden sind, stellt ihre
Erzeugung kein grundlegendes Problem fiir die Bedirfnis-
befriedigung dar. Im Gegenteil spornt das Streben nach
Befriedigung der Bedirfnisse den Menschen dazu an, diese
Mittel zu produzieren bzw. zu erzeugen. Das Problem, das
sich in den Beziehungen zwischen den Menschen — d. h. in
der Gesellschaft — einstellt, liegt vielmehr darin, den Men-
schen die Nutzung dieser Mittel zu ermdoglichen oder nicht
zu ermoglichen. Mit anderen Worten liegt es in der Frage
des Erwerbs dieser Mittel durch die Einzelpersonen. Somit
stellt diese Frage die Grundlage des wirtschaftlichen Prob-
lems dar. Sie ist es auch, die einer Losung bedarf. Demzufol-
ge hat das wirtschaftliche Problem seinen Ursprung in der
Frage des Nutzenerwerbs und nicht in der Produktion der
Mittel, die diesen Nutzen gewahrleisten.

Die Grundlage des Wirtschaftssystems

Nutzen bedeutet die Eignung einer Sache, ein Bedlrfnis
des Menschen zu befriedigen. Er besteht aus zwei Dingen:
Erstens: Der Grad des Verlangens, den der Mensch ver-
splirt, um eine bestimmte Sache zu bekommen. Zweitens:
Die Vorziige, die der Sache selbst innewohnen, und ihre
Eignung, ein Bediirfnis des Menschen generell zu befriedi-
gen und nicht nur einer bestimmten Person. Dieser Nutzen
ist entweder das Resultat einer menschlichen Arbeitsleis-
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tung oder eines aufgebotenen Vermogens oder aber beider
gemeinsam. Die menschliche Arbeitsleistung umfasst so-
wohl den geistigen als auch den kérperlichen Einsatz, den
der Mensch erbringt, um Vermoégen oder Nutzen aus Ver-
mogen zu generieren. Der Begriff Vermogensgiter (kurz:
Guter oder Vermogen; arab. al-mal) umfasst alles, was man
zum Erwerb von Nutzen durch Kauf, Anmietung oder Ver-
leihung einsetzen kann. Entweder wird der Vermdgensge-
genstand selbst verzehrend aufgebraucht, wie z. B. ein Ap-
fel, oder er wird nicht aufgebraucht, wie z. B. ein Auto, oder
es wird bloB der Nutzen daraus gezogen, wobei der Gegen-
stand selbst erhalten bleibt, wie das Ausleihen eines Siebes
oder das zu Wohnzwecken erfolgte Anmieten einer im Be-
sitz eines anderen befindlichen Wohnung. Vermodgen um-
fasst Zahlungsmittel wie Gold und Silber, Waren wie Kleider
und Nahrungsmittel, Immobilien wie Hauser und Fabriken
oder anderes, das man zum Erwerb von Nutzen einsetzen
kann. Nachdem die Giiter die Bediirfnisse des Menschen
befriedigen und der Arbeitseinsatz des Menschen nur ein
Mittel ist, um diese Giiter selbst oder den Nutzen daraus zu
erlangen, stellen die Giter die Grundlage des Nutzens dar.
Der Arbeitsaufwand des Menschen zahlt zu den Mitteln, die
den Erwerb des Gutes ermoglichen. Deswegen strebt der
Mensch von Natur aus nach Gltern, um sich diese anzueig-
nen. Somit sind die Arbeit des Menschen und die Giter die
Mittel, die zur Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse
eingesetzt werden. Sie beide stellen das Vermoégen dar,
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dessen Erwerb der Mensch anstrebt. Vermogen bzw. Reich-
tum ist also die Summe aller Giter und Tatigkeiten.

Individuen erwerben Vermogen entweder von anderen
Individuen, wie beim Erwerb von Vermdgen durch Schen-
kung, oder nicht von Individuen, wie bei der direkten Aus-
beutung von Rohstoffen. Entweder wird das Gut zum Kon-
sum oder zur NutznieBung erworben, wie z. B. der Erwerb
eines Apfels oder einer Eigentumswohnung, oder es wird
der Nutzen des Gutes erworben, wie das Mieten einer
Wohnung, oder der Nutzen, der aus der Tatigkeit eines
Menschen resultiert, wie der Plan eines Hauses, der von
einem Ingenieur erstellt wurde.

Diese Erwerbsarten mit allem, was darauf zutrifft, erfol-
gen entweder gegen ein Entgelt, wie es bei Kauf, Anmieten
von Gltern oder Anheuern von Angestellten der Fall ist,
oder ohne ein Entgelt dafiir zu geben, wie bei Schenkungen,
Erbschaft oder Entlehnung. Das wirtschaftliche Problem
manifestiert sich somit im Erwerb, nicht in der Erzeugung
des Vermogens. Sie entsteht aus der Betrachtungsweise des
Erwerbs, d. h. des Eigentums, aus dem falschen Umgang
mit diesem Eigentum und aus der schlechten Umverteilung
des Vermogens unter den Menschen. Sie entsteht keines-
falls aus einem anderen Grund. Deswegen stellt die Losung
dieses Aspekts die Grundlage des Wirtschaftssystems dar.

Demzufolge baut die Grundlage, auf der das Wirtschafts-
system steht, auf drei Sdulen auf: dem Eigentum, dem Um-
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gang mit Eigentum und der Verteilung des Reichtums (bzw.
Vermogens) auf die Menschen.

Die Sicht des Islam auf die Wirtschaft

Die Sicht des Islam auf den Vermoégensgegenstand unter-
scheidet sich von seiner Sicht, Nutzen daraus zu ziehen. Die
Mittel, die den Nutzen bereitstellen, sind im Islam eine Sa-
che und der (tatsachliche) Erwerb des Nutzens eine andere.
Die Glter und die Tatkraft des Menschen, d. h. seine Ar-
beitsleistung, stellen den Gegenstand des Vermogens dar.
Sie sind auch die Mittel, die den Nutzen bereitstellen. Ihr
Sachverhalt im Hinblick auf ihre Existenz auf der Welt und
ihre Erzeugung ist aus Sicht des Islam ein anderer als der
Sachverhalt, Nutzen aus ihnen zu ziehen. Er unterscheidet
sich auch von der Art und Weise, wie dieser Nutzen erwor-
ben wird. In den Bereich der Nutzniefung des Vermogens
griff der Islam in deutlicher Weise ein. So verbot er die
NutznieBung einiger Guter, wie Rauschgetranke oder Ver-
endetes, und ebenso die NutznieBung einiger menschlicher
Tatigkeiten, wie Tanz und Prostitution. Er verbot auch den
Verkauf dessen, was an Gutern nicht verzehrt werden darf,
und die Anheuerung von Tatigkeiten, die im eigenen Vollzug
verboten waren. Dies im Hinblick auf die NutznieBung der
Guter und der menschlichen Tatigkeit an sich. Was die Art
und Weise ihres Erwerbs anbelangt, so hat der Islam zahl-
reiche Rechtsspriiche zum Erwerb des Vermogens erlassen,
wie die Gesetze bezliglich Jagd, Nutzbarmachung brachlie-

84



genden Bodens, Miet- und Pachtvertrage, Fertigungsauf-
trag, Erbrecht, Schenkung und testamentarisches Ver-
machtnis.

All das belegt, dass der Islam deutlich in die NutznieBung
des Vermoégens und in die Art und Weise ihres Erwerbs ein-
gegriffen hat. Was das Vermogensgut an sich im Hinblick
auf seine Produktion betrifft, so hat der Islam zu dessen
Herstellung angeregt. Er hat dazu angespornt, als er zum
Erwerb in allgemeiner Weise angespornt hat. In die Art und
Weise der Produktionssteigerung und ins Produktionsvolu-
men hat der Islam jedoch nicht eingegriffen und es den
Menschen Uberlassen, hier nach Belieben vorzugehen. Was
die Existenz der Giiter betrifft, so sind sie in natirlicher
Weise auf der Welt vorhanden. Allah, der Erhabene, hat sie
erschaffen und fir den Menschen dienstbar gemacht. Der
Erhabene sagt:

(ur V13U gl oI55y

Er ist es, Der fiir euch alles auf Erden erschuf. (2:29).
Auch sagt Er:
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Allah ist es, Der euch das Meer dienstbar gemacht hat,
auf dass die Schiffe darauf nach Seinem Geheifs fahren
und auf dass ihr nach Seiner Gnadenfiille trachten méget.
(45:12),
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Und Er hat fiir euch dienstbar gemacht, was in den
Himmeln und auf Erden ist; alles ist von Ihm. (45:13),
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So soll der Mensch doch seine Nahrung betrachten. Sie-
he, Wir gossen das Wasser in Fiille aus. Alsdann spalteten
Wir die Erde kontinuierlich auf und liefen Korn in ihr
wachsen und Reben und Gezweig und Olbdume und Pal-
men und dicht bepflanzte Gartengehege und Obst und
Futtergras als Versorgung fiir euch und euer Vieh. (80:24—
32). Und Er sagt:
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Und Wir lehrten ihn das Verfertigen eurer Panzerhem-
den, auf dass sie euch in eurem Kampfe schiitzen mégen.
(21:80),
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Und Wir sandten das Eisen herab, worin Kraft zu gewal-
tigem Kriege wie auch zu vielerlei Nutzen fiir die Mensch-
heit steckt. (57:25). So hat der Erhabene in diesen und dhn-
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lichen ayat dargelegt, dass Er das Vermoégen und die Tat-
kraft des Menschen erschuf. Auf weitere Ausfiihrungen, die
damit verbunden waren, ist Er nicht eingegangen. Das weist
darauf hin, dass Er in das Vermogensgut selbst und die Tat-
kraft, d. h. die Arbeitsleistung des Menschen, nicht einge-
griffen hat. Er hat sich mit der Darlegung begniigt, dass Er
all diese Dinge erschuf, damit die Menschen daraus Nutzen
ziehen. Auch hat Er in die Erzeugung des Vermogens nicht
eingegriffen. Es existiert kein einziger Offenbarungstext, der
belegt, dass der Islam in die Vermdgenserzeugung bzw. -
produktion eingegriffen hatte. Das Gegenteil ist der Fall. So
findet man Texte, die belegen, dass der Islam die Frage der
Vermogensschopfung und der Verbesserung der Arbeits-
leistung den Menschen Uberlassen hat. Muslim berichtet in
vollstandiger Tradierungskette tiber den Weg von ‘A’i$a und
Anas, dass der Gesandte Allahs # zur Frage der Palmenbe-
stdubung sagte:

WS> J.ai: F.LGT F.:ST»

Ihr wisst liber die Angelegenheiten eures Diesseits bes-
ser Bescheid. Auch pflegten die Menschen in der Zeit des
Gesandten #, Dinge anfertigen zu lassen, und er # billigte
es. Manche von ihnen stellten sogar Waffen her, wie z. B.
Habbab 4, dessen Beruf in der Zeit der gahiliya® die Her-
stellung von Schwertern war. Nach seiner Konversion zum

* Vorislamische Zeit der Unwissenheit und des Heidentums.
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Islam setzte er diese Tatigkeit fort. In der Prophetenbiogra-
fie (sira) von lbn Hi$am wird berichtet, dass al-‘As ibn W3'il
as-Sahmi Schwerter von ihm kaufte. Als Habbab zu al-‘As
ging, um sein Geld von ihm zu verlangen, sagte dieser spot-
tisch zu ihm: Im Paradies werde ich dich entlohnen. Das
beweist, dass das islamische Recht die Produktion von Gu-
tern den Menschen (iberlassen hat, die sie gemaR ihrem
Wissen und ihrer Erfahrung erzeugen sollen.

Daraus geht hervor, dass sich der Islam mit dem Wirt-
schaftssystem beschéftigt, nicht mit der Wirtschaftswissen-
schaft. Er macht die NutznieBung des Vermogens und die
Art und Weise des Erwerbs dieser NutznieRung zum Unter-
suchungsgegenstand. Die Vermoégensproduktion hingegen
hat er (iberhaupt nicht ins Auge gefasst, ebenso wenig die
Mittel, die der NutznieBung dienen.

Die Wirtschaftspolitik im Islam

Die Wirtschaftspolitik ist das Ziel, das die Gesetze be-
zwecken, die die (Wirtschafts-)Angelegenheiten der Men-
schen regeln. Die Wirtschaftspolitik im Islam ist die Ge-
wahrleistung der vollstindigen Befriedigung aller
Grundbediirfnisse jedes Einzelnen. Gleichzeitig wird ihm
ermoglicht, seine Sekundarbediirfnisse so gut er kann zu
befriedigen, und zwar in Bezug auf die Tatsache, dass er in
einer bestimmten Gesellschaft lebt, die eine spezifische
Lebensweise hat. Der Islam richtet somit seinen Blick auf
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jede Person im Einzelnen, nicht (blof3) auf das Kollektiv, das
in einem Land lebt. Er richtet seinen Blick auf die einzelne
Person, und zwar primar in ihrer Eigenschaft als Mensch,
dem seine grundlegenden Bediirfnisse vollstandig befrie-
digt werden mussen. Danach riickt ihre personliche Indivi-
dualitat ins Blickfeld, indem man ihr ermoglicht, ihre se-
kundadren Bedlrfnisse so gut sie kann zu befriedigen.
Gleichzeitig betrachtet der Islam die Einzelperson als Men-
schen, der mit anderen Menschen in bestimmten Bezie-
hungen verbunden ist. Diese werden in einer bestimmten,
charakteristischen Weise gesteuert. Demzufolge dient die
Wirtschaftspolitik im Islam nicht bloR der Anhebung des
Lebensstandards im Lande, ohne zu gewahrleisten, dass
jeder Einzelne an diesem Standard teilhat. Auch dient sie
nicht nur der Schaffung von Wohlstand fiir die Menschen,
indem man ihnen die Freiheit lasst, ihren Fahigkeiten ent-
sprechend beliebige Vermégensmengen anzuhaufen, ohne
dabei das Lebensrecht jedes einzelnen von ihnen, abgese-
hen von Religion und Herkunft, im Blick zu haben. Vielmehr
bedeutet Wirtschaftspolitik im Islam, jedem Einzelnen seine
Grundprobleme zu l6sen, und zwar in seiner Eigenschaft als
Mensch, der in bestimmten Beziehungen (zu seiner Umge-
bung) lebt. Gleichzeitig wird ihm ermaoglicht, seinen Lebens-
standard zu heben und einen Wohlstand gemaR einer spezi-
fischen Lebensweise zu erreichen. Demnach unterscheidet
sich Wirtschaftspolitik im Islam von der Wirtschaftspolitik
anderer Ideologien.
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Wenn der Islam wirtschaftliche Rechtspriiche fiir den
Menschen erldsst, so richtet er seine Rechtsprechung an
den Einzelnen. Wahrend er danach trachtet, das Lebens-
recht jedes Einzelnen zu gewahrleisten und ihm gleichzeitig
Wohlstand zu ermoglichen, lasst er dies in einer bestimm-
ten Gesellschaft mit einer spezifischen Lebensweise ge-
schehen. Er hat also den Sollzustand der Gesellschaft im
Auge, wenn er auf die Gewahrleistung des Lebensrechts
und die Ermdglichung von Wohlstand blickt. Seine Vorstel-
lung vom Sollzustand der Gesellschaft macht er zur Grund-
lage flr seine Betrachtung von Leben und Wohlistand. Des-
wegen sieht man, dass die islamischen Rechtsspriiche die
vollstandige Befriedigung aller Grundbediirfnisse jedes ein-
zelnen Biirgers des Islamischen Staates gewadhrleisten, wozu
Nahrung, Kleidung und Wohnstatt zdhlt. So schreiben sie
dem fahigen Mann vor, zu arbeiten, damit er fiir sich und
jene, fir die er unterhaltspflichtig ist, die Grundbediirfnisse
befriedigen kann. Und fiir den, dem ein Kind geboren wur-
de, ist ebenfalls Unterhaltspflicht festgelegt worden und
ebenso fiir den Erben, wenn der Unterhaltsempfanger ar-
beitsunfahig ist. Am Ende schreibt der Islam die Unterhalts-
pflicht dem Schatzhaus (bait al-mal) der Muslime vor, wenn
niemand vorhanden ist, dem die Unterhaltspflicht obliegt.
Damit gewahrleistet der Islam fiir jeden Einzelnen, dass er
jene Bedirfnisse befriedigt, die der Mensch als Mensch
befriedigen muss, namlich Nahrung, Kleidung und Wohn-
statt. Danach spornt er den Einzelnen an, aus den guten
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Dingen Genuss zu ziehen und von der Zierde des Lebens so
viel zu erwerben, wie er kann. Dem Staat verbot er, vom
Vermogen des Einzelnen Steuern zu erheben, auch wenn es
um Pflichtausgaben geht, die allen Muslimen obliegen. Es
sei denn, der Einzelne besitzt Vermogen, das Uber seine
Bediirfnisse, die er in seinem normalen Leben tatsichlich
befriedigt, hinausgeht, auch wenn es sich um Sekundarbe-
dirfnisse handelt. Damit gewahrleistet der Islam das Recht
auf Leben fir jede einzelne Person und ermdglicht ihr ein
Leben in Wohlstand. Gleichzeitig setzt der Islam dem Ver-
mogenserwerb fir diese Einzelperson zur Befriedigung ihrer
Grund- und Sekundarbediirfnisse bestimmte Grenzen und
gestaltet ihre Beziehungen in einer spezifischen Weise. So
verbot er flr jeden Muslim die Erzeugung und den Konsum
von Rauschgetranken (hamr) und erachtet diese fir ihn
nicht als Wirtschaftsgut. Er verbot auch die Zinsnahme (ar-
ribd) und den Handel mit Zinsen fir alle, die die islamische
Staatsangehorigkeit besitzen, seien es Muslime oder
Nichtmuslime. Fur sie alle stellt der Zins aus Sicht des Islam
kein Wirtschaftsgut dar. Somit erhob er den Sollzustand der
Gesellschaft zu einem fundamentalen Aspekt, wenn aus
einem Wirtschaftsgut Nutzen gezogen werden soll.

Daraus geht hervor, dass der Islam das Individuum nicht
von seiner Eigenschaft, Mensch zu sein, trennte. Auch hat
er ihn als Mensch nicht von seiner Individualitdt getrennt.
Ebenso hat er die Betrachtung des Sollzustandes der Gesell-
schaft nicht von der Gewahrleistung der Befriedigung aller
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Grundbediirfnisse des Einzelnen getrennt und ebenso nicht
davon, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, seine Sekun-
darbedirfnisse zu befriedigen. Vielmehr hat er die Bedirf-
nisbefriedigung und den Sollzustand der Gesellschaft zu
zwei zusammengehdrenden Dingen erhoben, die vonei-
nander nicht zu trennen sind. Dabei bildet der Blick auf den
Sollzustand der Gesellschaft die Grundlage fir die Befriedi-
gung menschlicher Bedirfnisse. Damit nun alle Grundbe-
dirfnisse in vollstandiger Weise befriedigt werden und der
Einzelne befahigt wird, auch seine Sekundarbedirfnisse zu
befriedigen, muss das wirtschaftliche Gut den Menschen
zur Verfligung gestellt werden, um ihnen die Bediirfnisbe-
friedigung zu ermoglichen. Dieses kann ihnen aber nur
dann zur Verfligung gestellt werden, wenn sie sich fiir des-
sen Erwerb einsetzen. Deswegen hat der Islam zum Erwerb
von Glitern, zum Streben nach den gottlichen Gaben und
zum Arbeitseinsatz angespornt. Er hat das Streben nach
Gltererwerb, d. h. das Arbeiten, zur Pflicht erhoben. Und
zwar fiir den arbeitsfahigen Mann, der es benoétigt, um fir
sich und fir diejenigen, fir die er unterhaltspflichtig ist, zu
sorgen. Der Erhabene sagt:
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So ziehet durch ihre Gefilde und esset von Seinen Ga-
ben. (67:15). Das bedeutet aber nicht, dass der Islam in die
Produktion des Vermogens eingegriffen hatte bzw. in die
Art und Weise der Produktionserhéhung oder in das Pro-
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duktionsvolumen. Diese Frage betrifft ihn namlich nicht. Er
hat lediglich zur Arbeit und zum Vermdgenserwerb ange-
spornt. Auch sind viele Hadithe ergangen, die zum Vermo-
genserwerb anspornen. Dazu zahlt die Aussage des Gesand-
ten &&:
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Bei Dem, in dessen Hand meine Seele liegt: Dass einer
von euch sein Seil nimmt, Holz sammelt und es auf seinem
Riicken tragt, ist besser fiir ihn, als zu jemandem hinzuge-
hen und ihn zu bitten — mag er ihm geben oder es verwei-
gern. Bei al-Buhari in seinem ,Sahih“ von AbU Huraira tra-
diert. Ebenso berichtet al-Buhari Gber den Weg von al-
Miqgdam, dass der Prophet # sprach:
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Niemand aR je eine bessere Speise als von seiner Han-
de Arbeit. Auch wird berichtet, dass ‘Umar < bei einer
Gruppe von Rezitatoren vorbeiging. Er fand sie sitzend mit
hdngenden Kdpfen vor. Er fragte: ,Wer sind diese Leute?”
Man antworte ihm: ,Das sind jene, die auf Gott vertrauen.”
Doch ‘Umar sagte: ,Nein! Es sind vielmehr die Schmarotzer.
Sie schnorren vom Vermégen der Menschen. Soll ich euch
vom wahrhaft Gottvertrauenden erzédhlen?“ Man antworte-
te ihm: ,Ja!“ Da sagte er: ,Es ist jener, der die Kérner in den
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Boden setzt und dann auf seinen Herrn, den Erhabenen,
vertraut.” Diesen Bericht erwahnt as-Sarahsi im ,al-
Mabsat”. Wir sehen also, dass die ayat und Hadithe zum
Einsatz fur das Erlangen der Gaben Allahs und zur Arbeit fiir
den Erwerb von Vermdgen anspornen. Auch ermutigen sie
zur NutznieBung des Vermogens. So sagt der Erhabene:
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Sprich: Wer hat die Zier Allahs verboten, die Er fiir Seine
Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Ver-
sorgung? (7:32). Auch sagt Er:
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Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah (ihnen)
von Seiner Huld gegeben hat, sollen ja nicht meinen, es sei
besser fiir sie. Nein, zum Bdsen soll es ihnen dienen. Als
Halsband sollen sie am Tage der Auferstehung das tragen,
womit sie geizig waren. (3:180). Der Erhabene sagt auch:
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Esset von den guten Dingen, die Wir euch bereitet ha-
ben. (2:172). Des Weiteren sagt Er:

i
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Ihr, die ihr glaubt, spendet von dem Guten, das ihr er-
warbt, und von dem, was Wir fiir euch aus der Erde her-
vorkommen lielen! (2:267). Auch sagt Er:
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Ihr, die ihr glaubt, erklirt die guten Dinge, die Allah
euch erlaubt hat, nicht fiir verboten! (5:87). Und Er sagt:
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Und speiset von dem, was Allah euch bescherte an Er-
laubtem, Gutem. (5:88). Diese ayat und dhnliche belegen in
deutlicher Weise, dass die islamischen Rechtsspriiche, die
mit der Wirtschaft verbunden sind, auf den Erwerb von
Vermogen und die NutznieBung der guten Dinge abzielen.
Der Islam ermutigt die Individuen zum Erwerb und befiehlt
ihnen, aus dem Vermogen, das sie erwerben, Nutzen zu
ziehen. Dies mit dem Zweck, einen wirtschaftlichen Fort-
schritt im Land zu erlangen, die Grundbedirfnisse jedes
Einzelnen zu befriedigen und ihn zu befdhigen, seine Se-
kundarbedirfnisse zu befriedigen. Und um zu gewahr-
leisten, dass der Muslim Vermoégen erwirbt, hat der Islam,
als er die Rechtsspriiche betreffend die Art und Weise des
Vermogenserwerbs erlieR, daflir gesorgt, dass diese Me-
thode des Vermogenserwerbs nicht verkompliziert wird. Er
hat sie sogar besonders einfach ausgestaltet. So hat er die
Erwerbsgriinde fur Eigentum (asbab at-tamalluk, kurz: Ei-
gentumsgriinde) festgelegt und die Vertragsarten, durch die
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Eigentum getauscht werden kann. Dem Menschen lberliefl3
er es, in den Mitteln und Stilen kreativ zu sein, mittels derer
er Eigentum erwirbt, indem er in die Erzeugung bzw. Pro-
duktion des Vermoégens nicht eingriff. Auch hat er die Er-
werbsgriinde fir Eigentum (Eigentumsgriinde) sowie die
Vertragsarten als generelle Richtlinien erlassen, die Rechts-
prinzipien und Rechtsspriiche beinhalten, die ihrerseits
zahlreiche Rechtsfalle umfassen und Bemessungsgrundla-
gen fiur zahlreiche Analogieschliisse (giyas) bilden. So hat
der Islam die Arbeit rechtlich vorgegeben und ihre Gesetz-
maligkeiten dargelegt. Dem Menschen UberlieR er es aber,
als Tischler, Schuhmacher, Handwerker, Landwirt oder an-
deres zu arbeiten. Die Schenkung (al-hadiya) wurde im Is-
lam so dargelegt, dass daraus Analogieschliisse flir andere
Widmungsarten, wie z. B. Gaben (al-‘atiya), gezogen wer-
den koénnen, indem sie zu einer prinzipiellen Erwerbs-
ursache fir Eigentum® erhoben wurde. Auch das Dienst-
recht (al—i_c?c'lra)6 ist im Islam in einer Weise ergangen, die
Rechtsanalogien zu anderen Dienstleistungsarten ermog-
licht, wie zur Tatigkeit von Rechtsvertretern (wakil), die
ebenso ein Entgelt fir ihre Leistung verdienen. Auf diese
Weise sehen wir, dass der Gesetzgeber im Islam die Eigen-

> Diese Erwerbsursache fiir Eigentum wird im Islam zusammengefasst
unter dem Prinzip: Vermogen, das die Menschen ohne Gegenleistung
erwerben.
® Mit Dienstrecht ist hier jede Form der Anheuerung gemeint, sei es von
Immobilien, Sachgegenstanden oder Personen in einem Angestellten-
verhaltnis.
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tumsgriinde sowie das Vertragsrecht in allgemeinen Bedeu-
tungen definiert und dargelegt hat, sodass sie alle neu auf-
kommenden Vorfille (al-hawadit) umfassen, sich jedoch
mit den neu entstehenden Rechtsbeziehungen (al-
mu‘amalat) nicht verdndern, da sich die Menschen in den
Rechtsbeziehungen an die Vorgaben des islamischen Rechts
halten mussen. Andererseits treffen diese Rechtsspriiche
aber auf alle neu aufkommenden Vorfalle bzw. Ereignisse
zu, egal wie zahlreich oder vielfdltig sie sein modgen.
Dadurch schreitet der Muslim im Vermoégenserwerb ent-
schlossen voran, ohne dass sich ihm Hindernisse in den
Weg stellen, die ihn vom Erwerb abhalten. Gleichzeitig ist er
aber bedacht darauf, dass sein Vermogenserwerb in guter
und erlaubter Weise erfolgt. Somit werden fiir jeden Einzel-
nen Giter in genligendem MaRe vorhanden sein, um seine
Bediirfnisse zu befriedigen. Der Islam hat sich jedoch nicht
damit begnigt, den Einzelnen zum Vermoégenserwerb anzu-
spornen. Auch hat er die Befriedigung nicht auf den Erwerb
des Einzelnen beschrankt. Vielmehr hat er das Schatzhaus
der Muslime (baitu mal al-muslimin) in den Dienst aller
Blrger gestellt, indem alle Vermdgenswerte des Schatzhau-
ses an sie ausgeschittet werden. Den Unterhalt fir den
Erwerbsunfahigen hat er dem Staat als Pflicht auferlegt,
ebenso die Bereitstellung aller Mittel, die die Umma zur
Befriedigung ihrer Bedlirfnisse bendtigt. Denn die Umma
hat gegenliber dem Staat das Recht auf Betreuung. So be-
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richtet al-Bubart von lbn ‘Umar, der sagte: Es sprach der
Gesandte Allahs #:
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Der Imam, der den Menschen vorsteht, ist ein Hiiter
und fiir seine Biirger verantwortlich. Damit der Staat in der
Lage ist, seine islamrechtlichen Pflichten zu erfillen, gab
ihm der Islam die Autoritat, bestimmte Gelder bzw. Vermo-
genswerte in permanenter Weise einzuholen, wie die gizya
und den harag (Lehnsgeld). Auch die zakat-Gelder sind dem
Schatzhaus der Muslime zu Ubergeben. Er gab dem Staat
auch das Recht, Gelder fiir Aufgaben einzutreiben, die allen
Muslimen in verpflichtender Weise obliegen, wie z. B. die
Reparatur von Strallen, der Bau von Krankenhdusern, das
Ausspeisen von Hungernden und Ahnliches. Das gemein-
nitzige bzw. offentliche Eigentum (al-milkiya al-‘amma) hat
er unter seine Verwaltung gestellt. Den Einzelpersonen ver-
bot er, die Verwaltung des 6ffentlichen Eigentums zu lber-
nehmen. Ebenso verbot er dem Staat, Einzelpersonen 6f-
fentliches Eigentum zu Ubereignen oder ihnen dessen
Verwaltung zu Ubertragen. Denn die allgemeine Betreu-
ungspflicht obliegt dem Befehlshaber (wali al-amr), und
einem einzelnen Biirger ist es nicht erlaubt, ohne Befug-
niserteilung durch den Befehlshaber diese Aufgabe zu
Ubernehmen. Diese Vermogenswerte des offentlichen Ei-
gentums, wie Erdél, Eisen, Blei und Ahnliches, sind Giiter,
die gefordert und nutzbar gemacht werden missen, um
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den wirtschaftlichen Fortschritt fir die Umma zu gewahr-
leisten. Es handelt sich namlich um Vermogen der Umma,
und der Staat (ibernimmt die Aufgabe, es zu verwalten und
zu vermehren. Wenn der Staat die Guter bereitstellt, seiner
Betreuungspflicht den Birgern gegeniiber nachkommt und
jeder Einzelne Giter erwirbt und nach Gottes Gaben strebt,
ist das Vermoégen vorhanden, das ausreicht, um alle Grund-
bedirfnisse vollstandig und auch die Sekundarbedirfnisse
zu befriedigen. Dieser wirtschaftliche Fortschritt, der durch
die Ermutigung des Einzelnen zum Vermoégenserwerb,
durch Schaffung von Einkommen fiir den Staat und durch
Vermehrung des 6ffentlichen Eigentums erreicht wird, dient
dazu, die Vermogenswerte als Mittel fiir die Befriedigung
der Bedirfnisse zu verwenden. Es dient weder der Vermo-
genshortung noch der Prahlerei noch dessen Ausgeben fir
Sindhaftes noch der Prunksucht oder der Tyrannei. So sagt
der Gesandte Allahs #:
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Wer das Diesseits in erlaubter Weise anstrebt, um der
Bettelei zu entgehen, seine Familie zu erhalten und sei-
nem Nachbarn in gnadiger Weise giitig zu sein, der kommt

am Jiingsten Tage das Gesicht dem Vollmond gleich. Wer
aber das Diesseits in erlaubter Weise anstrebt, um damit
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zu prahlen, sich des Uberflusses zu rithmen und um Au-
gendienerei zu betreiben, der trifft auf Allah und Er ist
zornig mit ihm. Im ,,Musannaf“ von lbn Abi Saiba iiber den
Weg des Abd Huraira tradiert. Und Muslim berichtet von
Mutarrif Uber seinen Vater, dass der Gesandte Allahs #
sprach:
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O Sohn Adams! Bleibt dir von deinem Vermégen denn
etwas anderes als das, was du aBest und vertilgtest oder
anzogst und verbrauchtest oder als Almosen gabst und
bewahrtest? Auch sagt der Erhabene:

JﬂCJaJ’
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Und schweifet nicht aus; wahrlich, Er liebt die Aus-
schweifenden nicht. (7:31). Der Islam hat nicht nur ver-
langt, dass der Vermogenserwerb dem Zwecke der Bediirf-
nisbefriedigung dient und nicht der Prahlerei, vielmehr hat
er die Steuerung der gesamten Wirtschaft nach den Gebo-
ten und Verboten Allahs zu einer unabdingbaren Angele-
genheit erhoben. Dem Muslim befahl er, in seinem Erwerb
das Jenseits anzustreben, seinen Anteil am Diesseits aber
nicht zu vergessen. So sagt der Erhabene:
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Und strebe in dem, was Allah dir gegeben hat, das Jen-
seits an; vergiss aber deinen Teil am Diesseits nicht; und
tue Gutes, wie Allah dir Gutes getan hat; und begehre kein
Unheil auf Erden! (28:77). Somit hat der Islam die Steue-
rung der wirtschaftlichen Tatigkeiten mit den Ge- und Ver-
boten Allahs auf Basis des Erkennens der Verbindung zu
Allah zur 6konomischen Grundidee erhoben. Mit anderen
Worten hat er die Steuerung der wirtschaftlichen Tatigkei-
ten gemaR dem, was die islamischen Rechtsspriiche in ihrer
Eigenschaft als Glaubensordnung (din) erfordern, zur
Grundidee erhoben, auf Basis derer der Muslim seine Le-
bensangelegenheiten in der Gesellschaft wahrnimmt. Eben-
so hat er die Angelegenheiten und wirtschaftlichen Tatigkei-
ten der restlichen Personen, die Blirger des Staates sind, an
die islamischen Rechtsspriiche in ihrer Eigenschaft als Ge-
setzgebung gebunden. Er erlaubt ihnen das, was das islami-
sche Recht ihnen erlaubt hat, und bindet sie daran. Der
Erhabene sagt:
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Und was der Gesandte euch gibt, das nehmet an; und
was er euch verwehrt, dessen enthaltet euch. (59:7). Auch
sagt Er:
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Ihr Menschen! Nun ist eine Ermahnung von eurem
Herrn zu euch gekommen und eine Heilung fiir das, was
euch in der Brust bewegt. (10:57). Des Weiteren sagt Er:
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Und hiiten sollen sich jene, die sich Seinem Befehle wi-
dersetzen, dass sie nicht Drangsal befalle oder eine
schmerzliche Strafe treffe. (24:63). Und Er sagt:

(5T s = b

Und so richte unter ihnen nach dem, was Allah herab-
gesandt hat. (5:49). Der Islam gewahrleistet auf zweierlei
Art, dass sich Muslime und Nichtmuslime an diese Rechts-
spriiche halten: durch Belehrung und Anleitung, die Musli-
me dazu bringt, diese Politik aus Gottesfurcht durchzufiih-
ren, und durch die Rechtsprechung, die der Staat auf alle
Menschen anwendet. Der Erhabene sagt:

{sadh 5 0 O 5 i B 1555 A0 L8 LT Gl T 6

lhr, die ihr glaubt! Fiirchtet Allah und lasset vom Rest
an Zins ab, so ihr gldubig seid. (2:278). Auch sagt Er:

-
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Ihr die ihr glaubt! Wenn ihr euch mit einer Schuld auf
einen benannten Termin verschuldet, so schreibet es auf
[...], bis zu Seiner Aussage:

Tﬁ
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[...] Ist aber die Ware verfiigbar und geht sie von Hand
zu Hand unter euch, so begeht ihr keinen Frevel, wenn ihr
es nicht niederschreibt. (2:282). Der Islam hat also die Art
und Weise dargelegt, wie diese Rechtsspriiche umgesetzt
werden und wie gewahrleistet wird, dass diese Gesetze von
den Menschen auch eingehalten werden.

So sieht man, dass die Wirtschaftspolitik im Islam auf
dem Prinzip aufbaut, dass jedem Einzelnen in seiner Eigen-
schaft als Mensch, der in einer bestimmten Gesellschaft
lebt, die Bediirfnisse befriedigt werden. Ebenso baut sie
darauf auf, dass Vermoégen erworben wird, um die Mittel
zur Befriedigung der Bedlirfnisse bereitzustellen. Sie basiert
im Grunde auf einer einzigen ldee, dass die Handlungen
durch die islamischen Rechtsspriiche gesteuert werden. Sie
werden vom Einzelnen aus dem Motiv der Gottesfurcht
heraus durchgefiihrt und seitens des Staates durch Instruk-
tion und Rechtsprechung.
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Die allgemeinen Wirtschaftsprinzipien

Bei Studium der islamischen Rechtsspriche, die die
Wirtschaft betreffen, erkennt man, dass der Islam das Prob-
lem behandelt, die Menschen in die Lage zu versetzen,
(durch entsprechenden Erwerb) Nutzen aus dem Vermogen
zu ziehen. Dies ist aus seiner Sicht das wirtschaftliche Prob-
lem, dem jede Gesellschaft gegeniibersteht. Wenn der Is-
lam Wirtschaft untersucht, so untersucht er den Erwerb des
Vermogens, den Umgang der Menschen damit und die Ver-
teilung des Vermdgens auf die Menschen. Somit bauen die
Rechtsspriiche, die die Wirtschaft betreffen, auf drei Prinzi-
pien auf: das Eigentum, der Umgang mit Eigentum und die
Verteilung des Vermdogens auf die Menschen.

Das Eigentum an sich ist das Eigentum Allahs, denn Er ist
der Herr der Welten. Auch hat Er festgehalten, dass das
Vermogen das Seinige ist. So sagt der Erhabene:

Gl @096 2 45T5)

Und gebt ihnen vom Gut Allahs, das Er euch gab.
(24:33). Das Vermogen auf Erden ist also das Gut Allahs
allein. Allerdings hat Allah, der Erhabene, den Menschen
zum Statthalter Gber dieses Vermogen gemacht. Er hat ihn
mit diesem ausgestattet und ihm das Recht gegeben, es zu
besitzen. Der Erhabene sagt:
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Und spendet von dem, woriiber Er euch zu Erben mach-
te. (57:7). Und Er sagt:

LB

Und Er wird euch reichlich Gut und Séhne bescheren.
(71:12). Daraus erkennt man, dass Allah, der Erhabene,
wenn er den Ureigentimer der Glter meint, diese Sich
Selbst zuschreibt. Er sagt dann:

(i Juy

Das Gut Allahs. (24:33). Wenn Er aber die Ubertragung
des Eigentums an die Menschen beschreibt, dann weist Er
das Eigentum ihnen zu. So sagt Er:

(5T 1) 12336y
So héiindigt ihnen ihr Gut aus. (4:6),
G5 5 12
Nimm von ihrem Gut (9:103),
G5 Gty 126
[...] dann steht euch euer Kapital zu. (2:279),
(6,551 J5h)

[...] und Gut, das ihr erworben habt [...] (9:24),
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Und nichts niitzt ihm sein Reichtum [...] (92:11). Aller-
dings ist dieses Recht auf Eigentum, das mit der Statthalter-
schaft einhergeht, in genereller Form fiir die gesamte
Menschheit mit all ihren Individuen ergangen. Sie haben
damit das Recht auf Eigentum erhalten, aber noch kein tat-
sdchliches Eigentum erworben. Sie sind also Statthalter Al-
lahs mit dem Recht auf Eigentumserwerb. Den tatsachli-
chen Eigentumserwerb flr den Einzelnen hat der Islam an
die Bedingung geknipft, dass die (spezifische) Erlaubnis
Allahs an den Einzelnen ergeht, ein bestimmtes Gut zu be-
sitzen. Tatsachlich besitzt das Vermdgen also derjenige,
dem der Gesetzgeber die Erlaubnis zum Besitz des Gutes
erteilt hat. Diese Erlaubnis ergeht als spezifischer Beleg,
dass diese Einzelperson nun Eigentiimer des Gutes ist. Die
Ubertragung des Eigentums an die Menschheit als Ganzes
ist mit der allgemein (ibertragenen Statthalterschaft an sie
ergangen. Sie bedeutet die Existenz des Rechts auf Eigen-
tum. Die Ubertragung des tatsichlichen Eigentums eines
bestimmten Gutes an eine bestimmte Person ergeht hinge-
gen mit einer spezifischen Erlaubnis zum Besitz des Gutes,
die der Gesetzgeber der Person erteilt.

Das islamische Recht legt dar, dass es Privateigentum
gibt. So kann jede Person durch einen der Eigentumsgriinde
Giter besitzen. Abl Dawid berichtet von Samura, dass der
Prophet 4 sprach:
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Wer eine Mauer um ein Stiick Land zieht, dem gehort
es. Auch existiert offentliches Eigentum, das der gesamten
Umma gehort. So berichtet Ahmad von einem Mann der
muhagirin, dass der Gesandte Allahs # sprach:
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Die Muslime sind Teilhaber in dreien: im Wasser, im
Weideland und im Feuer. Darliber hinaus gibt es das
Staatseigentum. So wird das Vermoégen jedes verstorbenen
Muslims, der keine Erben hat, dem Schatzhaus der Muslime
(als Staatseigentum) zugeteilt. Was an bcrrc':g"7 (Lehnsgeld),
Jizya® und anderem eingenommen wird, geht auch (als
Staatseigentum) ans Schatzhaus der Muslime. Der Staat hat
das Recht, das Vermogen, das er besitzt, nach seinem Da-
flrhalten gemald den islamischen Rechtsspriichen einzuset-
zen. Das islamische Recht hat die Griinde dargelegt, durch
die der Einzelne Eigentum erwerben kann. Es hat auch die
Situationen erlautert, in denen die Umma zum Eigentiimer
wird, ebenso wie die Griinde, durch die der Staat Eigentum

7 Abgabe auf landwirtschaftliche Boden auBerhalb der Arabischen
Halbinsel, die durch kriegerische Handlungen oder Vertrige dem
Islamischen Staat zugefallen sind.

8 Abgabe, die erwachsene, mannliche, vermdgende, nichtmuslimische
Staatsbirger (Schutzbefohlene) an den Staat entrichten miissen.
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erlangt. Jede andere Erwerbsform von Eigentum hat das
islamische Recht verboten.

Wie mit Eigentum zu verfahren ist, hat der Islam eben-
falls geregelt. So hat er die Verfahrensweise fiir das 6ffentli-
che Eigentum ins Ermessen des Staates gelegt, weil dieser
der Vertreter der Umma ist. Er hat ihm allerdings verboten,
das offentliche Eigentum durch Tausch oder Schenkung zu
verdauBern. Allerdings hat er ihm erlaubt, anderweitig mit
dem offentlichen Eigentum gemal den Rechtsspriichen zu
verfahren. Was das Staats- und Privateigentum anbelangt,
so geht die diesbeziigliche Verfahrensweise klar aus den
Rechtsspriichen das islamische Schatzhaus betreffend so-
wie aus den Rechtsspriichen bezliglich der Geschéftsbezie-
hungen, wie Handelsrecht, Pfandrecht und anderes, hervor.
Der Gesetzgeber hat sowohl dem Staat als auch der Einzel-
person erlaubt, ihr Eigentum durch Tausch oder Schenkung
zu veraulBern oder mit diesem anderweitig gemal} den Ge-
setzen, die das islamische Recht dargelegt hat, zu verfahren.
Was die Verteilung des Vermogens unter den Menschen
anbelangt, so erfolgt dies durch die Eigentumsgriinde und
das Vertragsrecht in natiirlicher Weise. Aufgrund der Unter-
schiedlichkeit der Menschen in ihren Kraften und Fahigkei-
ten sowie in ihrer Bedlirfnisbefriedigung kann es jedoch zu
einer Diskrepanz in der Vermoégensverteilung unter ihnen
kommen. Somit besteht die Moglichkeit einer fehlerhaften
Verteilung, die zur Folge hat, dass sich das Vermdgen in den
Handen einer Gruppe konzentriert und einer anderen
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Gruppe abhandenkommt. Auch hat dies zur Folge, dass das
bestandige Tauschmittel, namlich Gold und Silber, in einigen
Handen gehortet wird. Deshalb verbot das islamische
Recht, dass das Vermoégen nur unter den Reichen zirkuliert,
und erhob es zur Pflicht, dass alle Menschen am Geldum-
lauf teilhaben. Auch hat es die Hortung von Gold und Silber
verboten, selbst wenn die zakat dafiir entrichtet wird.
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Die Arten des Eigentums

Das Privateigentum

Es gehort zur Natur des Menschen, dass er losprescht,
um seine Bedirfnisse zu befriedigen. Deswegen gehort es
auch zu seiner Natur, dass er zur Befriedigung seiner Be-
dirfnisse Vermogen erwirbt. Ebenso zahlt es zu seiner Na-
tur, dass er danach strebt, Vermdgen zu erwerben. Denn
die Befriedigung seiner Bedlrfnisse ist fiir ihn eine uner-
|assliche Sache, von der er nicht Abstand nehmen kann. Aus
diesem Grund ist der Erwerb von Gitern durch den Men-
schen, zusatzlich zur Tatsache, dass es zu seiner Natur ge-
hort, ein unerlasslicher Akt, der unbedingt erfolgen muss.
Deswegen widerspricht jeder Versuch, dem Menschen den
Erwerb von Vermdgen bzw. Gitern zu verbieten, der
menschlichen Natur. Ebenso steht jeder Versuch, den Ver-
mogenserwerb mit einem gewissen MaR zu begrenzen, im
Widerspruch zur Natur des Menschen. Deshalb ist es nur
natirlich, dass der Mensch weder am Vermogenserwerb
noch am Streben nach Vermoégenserwerb gehindert wird.
Allerdings darf dieser Erwerb nicht dem Menschen Uberlas-
sen werden, indem er dabei nach Belieben vorgeht und in
jeder ihm genehmen Art danach strebt. Dies fiihrt namlich
zu Chaos und Unruhe und verursacht Unheil und Verder-
ben. Denn die Menschen unterscheiden sich in ihren Kraf-
ten und Befriedigungsbedirfnissen. Wenn sie sich selbst
Uberlassen werden, so werden die Starken das Vermdgen
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erwerben und die Schwachen werden leer ausgehen. Kran-
ke und Unmiindige werden Uberhaupt untergehen, wah-
rend jene, die ihren Begierden verfallen sind, im Uberfluss
schwelgen. Deswegen ist es notwendig, dass das Ermogli-
chen des Vermogenserwerbs fir die Menschen und des
Strebens danach in einer Weise ablduft, die die Befriedi-
gung der Grundbedirfnisse fur alle Menschen gewahrleis-
tet und ebenso sicherstellt, dass sie die Moéglichkeit haben,
zur Befriedigung ihrer nichtgrundlegenden Bediirfnisse zu
gelangen. Aus diesem Grund ist die Bestimmung des Ver-
mogenserwerbs in einer Weise, die die Einfachheit garan-
tiert, erforderlich, damit der Erwerb des Vermdégens allen
Menschen mit ihren unterschiedlichen Fahigkeiten und Be-
dirfnissen zur Verfligung steht. Gleichzeitig muss diese Er-
werbsweise aber der Natur des Menschen entsprechen,
indem alle Grundbedirfnisse befriedigt werden und die
Befriedigung der nichtessenziellen Bedirfnisse ermoglicht
wird. Deswegen ist eine qualitative Beschrankung des Ei-
gentums notwendig, bei gleichzeitiger Bekdmpfung eines
Eigentumsverbots, da dieses der menschlichen Natur ent-
gegensteht. Auch muss eine quantitative Beschrankung des
Eigentums bekampft werden, da sie den Menschen in sei-
nem Streben nach Vermoégenserwerb einschrankt, was der
menschlichen Natur ebenso widerspricht. In gleicher Weise
muss die Eigentumsfreiheit bekdmpft werden, weil sie zum
Chaos in den Beziehungen zwischen den Menschen fihrt
sowie Unheil und Verderben verursacht. Der Islam hat das
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Privateigentum erlaubt und hat es qualitativ, nicht quantita-
tiv beschrankt. Damit hat er der menschlichen Natur ent-
sprochen, die Beziehungen zwischen den Menschen geord-
net und dem Menschen ermdéglicht, alle seine Bedlirfnisse
zu befriedigen.

Die Definition des Privateigentums

Privateigentum wird als islamischer Rechtsspruch defi-
niert, der mit einer Sache oder einem Nutzen bemessen
wird, und erfordert, dass derjenige, dem die Sache zugeteilt
wird, die Moglichkeit hat, Nutzen aus ihr zu ziehen und ein
Entgelt dafiir zu erhalten. Beispiel dafiir ist der Besitz eines
Brotlaibs oder eines Hauses. Mit dem Besitz des Brotlaibs
kann der Eigentiimer ihn essen oder verkaufen und ein Ent-
gelt dafiir erhalten. Mit dem Besitz des Hauses kann er da-
rin wohnen oder es verkaufen und den Preis dafiir erhalten.
Der Brotlaib und das Haus stellen beide Sachgegenstiande
dar. Der fir beide Gegenstinde bemessene islamische
Rechtsspruch ist die vom Gesetzgeber ergangene Erlaubnis
an den Menschen, durch Konsum, NutznieBung oder Tausch
aus den Gegenstanden Nutzen zu ziehen. Diese Erlaubnis
zum Bezug von Nutzen erfordert, dass dem Eigentimer,
dem die Erlaubnis erteilt wurde, das Essen des Brotlaibs
und das Wohnen im Hause sowie der Verkauf beider Sa-
chen ermoglicht wird. Im Falle des Brotlaibs wird der
Rechtsspruch mit der Sache bemessen, und zwar mit der
Erlaubnis, sie zu konsumieren. Im Falle des Hauses wird er
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mit dem Nutzen bemessen, und zwar mit der Erlaubnis,
darin zu wohnen. Demzufolge ist das Eigentum definiert als
die Erlaubnis des Gesetzgebers, Nutzen aus einer Sache zu
ziehen. Somit steht das Eigentum nur dann fest, wenn der
Gesetzgeber es festgestellt und den Eigentumsgrund aner-
kannt hat. Daraus ergibt sich, dass das Eigentumsrecht an
einer Sache weder aus der Sache selbst hervorgeht noch
aus ihrer Natur, d. h., ob sie niitzlich oder unnitz ist. Viel-
mehr ergibt sich dieses Recht aus der (spezifischen) Erlaub-
nis des Gesetzgebers und daraus, dass er aus der Ursache,
die das Eigentum einer Sache erlaubt, die Wirkung entste-
hen lieR, ndmlich deren tatsachlichen, islamrechtlichen Er-
werb im Eigentum. So hat der Gesetzgeber den Besitz eini-
ger Dinge erlaubt und anderer Dinge verboten. Ebenso hat
er einige Vertragsformen erlaubt und andere verboten. Z. B.
hat er den Besitz von Rauschgetranken und Schweinen fir
den Muslim verboten und Gelder aus Zinsgeschaften und
Glicksspiel fur alle Birger des Islamischen Staates. Er hat
den Handel genehmigt und ihn fir erlaubt erklart, jedoch
die Zinsnahme untersagt und sie fur verboten erklart. Die
Gesellschaft gleichberechtigter Partner (Sarikat al-‘inan) hat
er erlaubt, die Genossenschaften, Aktien- und Versiche-
rungsgesellschaften hingegen verboten.

Der rechtmallige Eigentumserwerb hat Bedingungen.
Ebenso sind dem Umgang mit Eigentum Beschrankungen
gesetzt, damit das Eigentum dem Gemeinschaftsinteresse
und dem Interesse des Einzelnen in seiner Eigenschaft als
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untrennbarer Teil der Gemeinschaft nicht entgegenwirkt.
Auch darf es ihm in seiner Eigenschaft als Mensch, der in
einer spezifischen Gesellschaft lebt, nicht entgegenwirken.
Der Bezug von Nutzen aus einer Sache, die man besitzt, ist
durch die Befugnis des Gesetzgebers erfolgt. Mit anderen
Worten ist der Gesetzgeber der urspriingliche Eigentlimer.
Er hat das Eigentum dem Einzelnen (bertragen, und zwar
als eine von Ihm festgelegte Folge aus einem islamrechtli-
chen Eigentumsgrund. Der Gesetzgeber (iibereignet also
dem Einzelnen in der Gemeinschaft eine bestimmte Sache,
die er ohne diese Ubereignung nicht berechtigt wire zu
besitzen.

Das Eigentum einer bestimmten Sache umfasst das Ei-
gentum der Sache selbst und das Eigentum ihres Nutzens.
Es stellt nicht blo das Eigentum des Nutzens dar. Der tat-
sachliche Zweck des Eigentums liegt hingegen in der Nutz-
nieBung des Gegenstandes in einer bestimmten Weise, die
das islamische Recht dargelegt hat.

Im Lichte dieser Definition von Privateigentum versteht
man, dass legitime Erwerbsgriinde flir Eigentum existieren
und dass es bestimmte Falle fir den Umgang mit Eigentum
gibt. Man versteht auch, dass eine bestimmte Art und Wei-
se fur das Beziehen von Nutzen aus dem Eigentum vorge-
geben ist. Auch kann man daraus jene Handlungen verste-
hen, die als Angriff auf das Privateigentum erachtet
werden. Somit kann man aus dieser Definition die wahre
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Bedeutung des Vermogenserwerbs verstehen, den der Ge-
setzgeber erlaubt hat. Auch die Bedeutung des Strebens
nach Vermogenserwerb und die Nutzniefung aus dem Er-
worbenen werden daraus verstandlich. Mit anderen Wor-
ten legt diese Definition die wahre Bedeutung des Eigen-
tums dar.

Die Bedeutung von Eigentum

Das Recht auf Privateigentum ist islamrechtlich fiir den
Einzelnen verbrieft. So hat er das Recht, bewegliche und
unbewegliche Giiter zu besitzen. Dieses Recht ist durch
Rechtsprechung und Instruktion geschiitzt und festgelegt.
Auch wenn dieses Eigentumsrecht ein Interesse mit einem
finanziellen Wert verkérpert, den das islamische Recht dar-
gelegt hat, so bedeutet es doch, dass mit Privateigentum
der Umstand gemeint ist, dass der Einzelne in gleicher Wei-
se die Verflgungsgewalt (iber sein Eigentum besitzt wie
Uber seine frei wahlbaren Handlungen. Deswegen ist die
Beschrankung des Rechts auf Privateigentum innerhalb der
Gebots- und Verbotsgrenzen Allahs eine selbstverstandliche
Sache.

Diese Beschrankung des Eigentums manifestiert sich in
den rechtmaBigen Eigentumsgriinden, durch die allein der
Anspruch auf ein spezifisches Eigentum ergeht. Auch mani-
festiert sich die Beschrankung in den Féllen, die eine Bestra-
fung bzw. keine Bestrafung nach sich ziehen. Dazu zahlt
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beispielsweise die Definition von Diebstahl und wann eine
Entwendung als Diebstahl bezeichnet wird, die Definition
von Raub, Usurpation etc. Diese Beschrankung tritt auch im
Verfligungsrecht (iber das Eigentum zutage, und zwar durch
die Verhaltensfdlle im Umgang mit Eigentum — jene, die
erlaubt, und jene, die verboten sind. Sie wird auch deutlich
durch die Definition dieser Falle und die Darlegung ihrer
Situationskriterien. Denn als der Islam das Eigentum be-
schrankte, tat er es nicht quantitativ, sondern qualitativ.
Diese qualitative Beschrankung wird aus folgenden Punkten
deutlich:

1. Die Beschrankung des Eigentums durch die einzuhal-
tenden Griinde fur den Erwerb und die Vermehrung
von Eigentum, nicht aber durch die Menge der be-
sessenen Guter.

2. Die Beschrankung des Verhaltens im Umgang mit Ei-
gentum.

3. Indem das Ureigentum des harag-Bodens (ragabat
al-ard) dem Staat zufallt und nicht den Einzelnen.

4. Indem das Privateigentum in bestimmten Fallen
zwangsweise zu 6ffentlichem Eigentum wird.

5. Indem demijenigen, dem die Mittel fehlen, um seine
Bediirfnisse zu befriedigen, so viel gegeben wird,
dass diese Bedirfnisse in ihren Grenzen befriedigt
werden.
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Daraus wird deutlich, dass Privateigentum die Schaffung
einer Befugnisgewalt fiir den Einzelnen (iber das von ihm
besessene Gut bedeutet, und zwar in einer bestimmten, (in
Grenzen) festgelegten Form, die das Eigentum zu einem
Rechtsanspruch fiir den Einzelnen erhebt. Die islamische
Rechtsprechung hat den Schutz des Rechts des Einzelnen
auf Privateigentum zu einer Pflicht des Staates erklart. Sei-
ne Respektierung und Wahrung sowie seine Unverletzlich-
keit hat es zu einer unabdingbaren Sache gemacht. Deswe-
gen hat das islamische Recht abschreckende Strafen fir
jeden festgelegt, der diesen Anspruch verletzt, sei es durch
Diebstahl, Raub oder irgendeine andere unrechtmafige
Erwerbsmethode. So hat die Rechtsprechung flr solche
Personen abschreckende Strafen festgelegt und auch erzie-
herische Instruktionen gegeben, um die Seelen davon ab-
zuhalten, nach Dingen zu trachten, auf die sie keinen Eigen-
tumsanspruch haben und die zum Eigentumsbereich
anderer gehoren. Die Bedeutung von Eigentum (milkiya)
trifft somit auf die erlaubten Guter zu. Verbotene Giter
stellen jedoch kein Eigentum dar, auch trifft die Bedeutung
von Eigentum auf sie nicht zu.
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Die Eigentumsgriinde fiir Giiter

Al-Mal (das Gut bzw. das Vermoégen) umfasst alles, was
man im Tausch (gegen Waren oder Dienstleistungen) ein-
setzen kann. Mit dem Eigentumsgrund flir das Gut ist der
Grund bzw. die Ursache gemeint, wodurch das Eigentums-
verhadltnis zwischen dem Gut und der Person entstanden
ist, das vorher nicht vorhanden war. Tauschgeschafte in all
ihren Formen stellen keine Eigentumsgriinde fiir Vermégen
(im generellen Sinne) dar. Vielmehr sind es Griinde fiir den
Erwerb spezifischer Giiter. So wird das Eigentum eines spe-
zifischen Gutes im Tausch gegen ein anderes spezifisches
Gut erworben. Eigentum ist also im Vorhinein bereits vor-
handen, nur wurde das Eigentum eines Gutes gegen das
andere eingetauscht. Ebenso wenig gehort die Vermogens-
vermehrung wie der Gewinn aus Handelsgeschaften, Im-
mobilienmieten, Ernten und Ahnliches zu den Eigentums-
grinden. Auch wenn in diesen Fallen neues Vermogen
entsteht, so ist es doch aus anderem (bereits vorhande-
nem) Vermogen entstanden. Sie zadhlt vielmehr zu den Ver-
mehrungsgriinden fiir Eigentum und nicht zu den Erwerbs-
griinden fiir Eigentum an sich. Das Thema, um das es hier
geht, ist aber das neu geschaffene Vermoégenseigentum, mit
anderen Worten der urspriingliche Erwerb von Gitern. Der
Unterschied zwischen den Eigentumsgriinden und den
Vermehrungsgriinden von Eigentum ist der, dass im ersten
Fall der neue Erwerb von Vermégen gemeint ist (nachdem
es nicht vorhanden war), d. h. der Erwerb von urspringli-
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chem Vermogen. Im zweiten Fall ist die Vermehrung des
Vermogens gemeint, das bereits im Eigentum ist. Das Ver-
mogen ist vorhanden, wurde aber vermehrt und vergro-
Bert. Das islamische Recht hat sowohl fiir den (urspriingli-
chen) Eigentumserwerb als auch die Eigentumsvermehrung
Rechtsspriiche erlassen, die mit diesen verknipft sind. So
zahlen Vertrage wie Verkaufs- oder Mietvertrage zu den
Rechtsspriichen, die die Vermégensvermehrung betreffen.
Hingegen zahlt Arbeit, wie Jagd oder muddraba®, zu den
Rechtsspriichen, die den (urspriinglichen) Eigentumserwerb
betreffen. Eigentumsgriinde sind also die Griinde (bzw. Ur-
sachen) fiir den Erwerb des urspriinglichen Vermogens.
Und die Vermehrungsgriinde fiir Eigentum sind die Griinde
fir die Vermehrung des urspriinglichen Vermogens, das
durch einen der Eigentumsgriinde bereits erworben wurde.

Fiir den Erwerb von Gitereigentum sind islamrechtliche
Grinde vorgesehen, die der Gesetzgeber eingrenzte und
die nicht Ubertreten werden dirfen. Die Griinde fir den
Erwerb von Giitereigentum sind also darauf beschrankt,
was das islamische Recht diesbezliglich darlegte. Die o. a.
Definition von Eigentum als islamischer Rechtsspruch, der
mit einer Sache oder einem Nutzen bemessen wird, macht
es unabdingbar, dass die Erlaubnis des Gesetzgebers erge-

? Islamrechtliche Gesellschaftsform, bei der einer der Gesellschafter mit
seinem Arbeitseinsatz in die Gesellschaft eintritt und der andere nur
mit seinem Vermogen (als stiller Partner); Arbeits-Vermogens-
Vereinbarung.
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hen muss, damit ein Erwerb von Eigentum stattfindet. Es
miussen also Grinde vorhanden sein, die der Gesetzgeber
erlaubt hat, damit sich Eigentum ergibt. Ist der islamrechtli-
che Grund vorhanden, ist auch das Eigentum des Gutes
vorhanden. Ist der islamrechtliche Grund nicht vorhanden,
dann ist auch das Eigentum des Gutes nicht vorhanden,
auch wenn man Uber das Gut tatsachlich verfugt (und es
auf irgendeine Art erworben hat). Denn Eigentum bedeutet
den Erwerb von Gitern durch einen islamrechtlichen
Grund, den der Gesetzgeber erlaubt hat. Und der Gesetz-
geber hat die Eigentumsgriinde auf spezifische Fille be-
schrankt, die er in einer bestimmten Anzahl dargelegt und
nicht der Beliebigkeit Gberlassen hat. Er hat sie als generel-
le, klare Richtlinien gestaltet, unter die zahlreiche Teilberei-
che fallen, die Zweigfragen dieser Richtlinien bzw. Aspekte
ihrer Rechtsspriiche darstellen. Diese Richtlinien hat er aber
nicht mit bestimmten, ganzheitlichen Rechtsgriinden ur-
sachlich begriindet. Deshalb kénnen aus ihnen keine Analo-
gieschliisse zu anderen ganzheitlichen Fragen gezogen wer-
den. Denn was sich an Bedirfnissen erneuert, sind die neu
entstehenden Giiter, nicht die Rechtsbeziehungen an sich.
D. h., nicht das System der Beziehung andert sich, sondern
ihr Gegenstand. Deshalb miissen die Rechtsbeziehungen
auf bestimmte Rechtsfille beschrankt bleiben, die auf die
zahlreichen, sich erneuernden Bedirfnisse zutreffen, auf
das Gut als Vermoégenswert und auf die Arbeitsleistung an
sich. Dies bedeutet die Einschrankung des Privateigentums
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in einer Weise, die der menschlichen Natur entspricht und
die das Eigentum reguliert, damit die Gesellschaft vor den
Gefahren geschitzt wird, die aus ungeziigelter Eigentums-
freiheit resultieren. So stellt das Privateigentum eine Er-
scheinungsform des Selbsterhaltungsinstinkts dar, genauso
wie das Heiraten eine Erscheinungsform des Arterhaltungs-
instinkts und die gottesdienstlichen Handlungen eine Er-
scheinungsform des religiosen Instinkts verkdrpern. Wenn
diese Erscheinungsformen in ungeziigelter Weise Befriedi-
gung suchen, dann fiihrt das zu Chaos, Unruhen und zu
abnormer oder falscher Befriedigung. Deswegen muss die
Art und Weise festgelegt werden, durch die der Mensch
Vermogen erwerben kann, damit nicht einige Wenige durch
Geld die ganze Umma kontrollieren, zahlreichen anderen
aber die Befriedigung einiger ihrer Bedirfnisse verwehrt
wird. Diese Regulierung muss auch deswegen erfolgen, da-
mit das Vermoégen nicht um des Vermoégens willen ange-
strebt wird und der Mensch dadurch den Geschmack an
einem erquicklichen Leben verliert. Auch wird verhindert,
dass das Vermogen die Menschen erreicht und dann in den
Speichern und Tresoren verschwindet. Daher ist es not-
wendig, die Eigentumsgriinde festzulegen.

Nach Studium der islamischen Rechtsspriiche, die den
Erwerb eines Gutes im Eigentum nach sich ziehen, wird
deutlich, dass die Eigentumsgrinde auf funf beschrankt
sind. Dies sind die folgenden:
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Arbeit

Erbschaft

Der Bedarf an Gitern, um zu liberleben
Staatliche Ausschiittungen an die Blirger

Vermogenswerte, die Personen ohne Gegenleistung
an Gutern oder Arbeit erhalten.

122



Der erste Eigentumsgrund

Die Arbeit (al-‘amal)

Bei genauer Betrachtung irgendeines Gutes, sei es von
Natur aus vorhanden wie Pilze, oder durch die Tatigkeit des
Menschen entstanden wie ein Brotlaib oder ein Auto, wird
deutlich, dass dessen Erwerb eine Arbeitsleistung erfordert.

Nachdem das Wort Arbeit ein weitlaufiger Begriff ist und
es viele Arten von Arbeit in unterschiedlichen Formen und
mit verschiedenartigen Folgen gibt, hat der Gesetzgeber
den Ausdruck Arbeit nicht unbestimmt belassen und nicht
bloB in genereller Weise postuliert. Vielmehr hat er be-
stimmte, klar abgegrenzte Arbeiten festgelegt. In seinen
Offenbarungstexten hat er diese dargelegt und ebenso die
Arbeitsarten, die sich als Grund fir den Erwerb von Eigen-
tum eignen. Nach Studium der islamischen Rechtsspriiche,
die diese Arbeitsarten anfuhren, wird deutlich, dass die
Arten legaler Arbeit, die Grund fir den Erwerb von Eigen-
tum sind, sich wie folgt auflisten lassen:

1. Nutzbarmachung brachliegenden Bodens (ihya’ al-
mawat)

2. Ausbeutung dessen, was sich in der Erde oder in der
Luft befindet.

3. Jagd und Fischerei
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4. Handelsvertretertatigkeit (as-samsara wa-d-dilala)

5. Arbeitspartner in einer Kapital-Arbeit-Gesellschaft
(al-mudaraba)

6. Bewadsserungspacht von  Baumplantagen (al-
musagqat)

7. Die Arbeit fur andere gegen Lohn

Die Nutzbarmachung brachliegenden Landes

Brachliegender Boden (al-mawat) ist jedes Land, das
keinen Eigentlimer hat und aus dem niemand Nutzen zieht.
Seine Nutzbarmachung erfolgt durch Bepflanzung, Anlegen
von Baumplantagen bzw. Aufforstung oder Bebauung. Mit
anderen Worten bedeutet es die Nutzbarmachung des Bo-
dens in irgendeiner Form der NutznieBung, die seine Bele-
bung deutlich werden lasst. Wird brachliegender Boden
durch eine Person nutzbar gemacht, dann geht er in ihr
Eigentum Uber. So sagt der Gesandte Allahs #:

(VLR CV: T..pj L,;-i AP

Wer ein brachliegendes Land belebt, so gehért es ihm.
Von al-Bubari Gber den Weg ‘Umars tradiert. Auch sagt er

«J ‘_5.@3 uoj P ib.”b— bl o
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Wer eine Mauer um ein Land zieht, so gehort es ihm.
Von Ahmad Uberliefert. Und er # sagt:

@ ggd il ) ady o Lo J) G o

Wer Erster bei etwas ist, bei dem ihm kein Muslim zu-
vorkam, so gehort es ihm. Von at-Tabarant im ,al-Kabir”
Uberliefert. Dabei existiert kein Unterschied zwischen ei-
nem Muslim und einem Schutzbefohlenen (dimmi), da die
Hadithe in allgemeiner Form ergangen sind. Auch ist das,
was sich ein Schutzbefohlener in den Talern, auf Lichtungen
und Bergspitzen aneignet, sein rechtmafRiges Eigentum, das
ihm niemand wegnehmen darf. Brachliegendes Land darf er
demnach mit besserem Grund besitzen. Dies gilt allgemein
fiir jedes Land, ob es sich in einer Statte des Islam oder des
Unglaubens befindet und ob es sich um ‘usr- oder harag-
Boden handelt. Bedingung fiir den Eigentumserwerb ist
aber, dass er das Land innerhalb von drei Jahren nach sei-
ner Landnahme nutzbar macht und dass diese Belebung
des Landes durch Nutzbarmachung fortbesteht. Wenn er es
innerhalb von drei Jahren seit seiner Landnahme nicht
nutzbar macht oder es spéater drei Jahre lang vernachlassigt,
verliert er seinen Eigentumsanspruch darauf. So berichtet
AbU Ylsuf in seinem Buch ,al-Harag“ von Sa‘id ibn al-
Musaiyab, dass ‘Umar ibn al-Hattab sagte: [...] und ein Ein-
zduner hat keinen Anspruch nach drei Jahren. Auch wird in
den ,,Sunan“ al-Baihaqts von ‘Amr ibn Su‘aib berichtet, dass
‘Umar eine Umzdunung drei Jahre gelten liefs. Wenn sie
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jemand beldsst, bis drei Jahre vergehen, und dann ein ande-
rer kommt, der den Boden belebt, so hat der andere mehr
Anspruch darauf. ‘Umar hat dies vor den Augen und Ohren
der Prophetengefdhrten ausgesprochen und danach ge-
handelt, ohne dass sie ihn dafiir geriigt hdtten. Somit han-
delt es sich dabei um einen Konsens der Prophetengefihr-
ten (igma“ as-sahaba).

Die Ausbeutung dessen, was in der Erde ist

Zu den (legalen) Arbeitsarten zahlt auch die Ausbeutung
dessen, was sich in der Erde befindet und nicht zu den Er-
fordernissen der Gemeinschaft zahlt. Dies ist der sogenann-
te rikaz. Es handelt sich dabei um keine Ressource, auf wel-
che die Allgemeinheit der Muslime Anspruch hatte, wie es
in der juristischen Bezeichnung heit. Demjenigen, der es
herausholt, stehen Vierfliinftel zu. Das restliche Fiinftel
muss an den Staat abgefiihrt werden. Handelt es sich aber
um Glter bzw. Ressourcen, die fiir die Allgemeinheit not-
wendig sind, d. h. auf welche die Allgemeinheit der Musli-
me einen Anspruch hat, so fallen sie in den Bereich des 6f-
fentlichen Eigentums. Kriterium hierbei ist folgende Regel:
Was durch die Hand eines Menschen in die Erde gelegt
wurde oder von so begrenzter Menge ist, dass die Gemein-
schaft kein Bedirfnis daran findet, gilt als rikaz (und darf
privat besessen werden). Was von Natur aus vorhanden ist
und die Gemeinschaft ein Bedirfnis danach hat, ist kein
rikaz, sondern offentliches Eigentum. Und was von Natur
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aus vorhanden ist, die Gemeinschaft aber kein Bedirfnis
danach hat, wie Steinbriiche, aus denen Steine fiir Gebau-
debau und anderes abgebaut werden, zahlt weder zum
rikaz noch zum 6ffentlichen Eigentum, sondern zum Privat-
eigentum. Die Eigentumserlaubnis fiir rikaz unter Abgabe
eines Fiunftels davon ist mit Hadithen belegt. So berichtet
an-Nasa't von ‘Amr ibn Su‘aib, von seinem Vater und GroR-
vater, der sagte: Der Gesandte Allahs # wurde nach dem
Fundgegenstand gefragt. Er sagte:

Lo sl (6 s Lgdd Sp0le By 5 5 ol ¢ 25le o b B S Loy
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Was auf einer begangenen StraBe oder in einem be-
wohnten Dorf gefunden wird, so bringe es ein Jahr lang
zur Kenntnis. Wenn sein Besitzer kommt (dann gib es ihm
zuriick), wenn nicht, dann gehort es dir. Was weder auf
einer begangenen StraBe noch in einem bewohnten Dorf
gefunden wird, so ist dafiir und fiir den rikaz das Flinftel
zu entrichten. Den Giiterarten, die man aus der Erde holt,
wird das angeschlossen, was der Luft entnommen wird, wie
Sauerstoff und Stickstoff. Ebenso zahlt dazu die Ausbeutung
von allem, was das islamische Recht von der Schopfung
Allahs erlaubt und dessen Nutzen Er uneingeschrinkt ge-
nehmigt hat.
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Jagd und Fischerei

Zu den (legalen) Arbeitsarten zahlt die Jagd und Fische-
rei. So gehoren die gefangenen Fische, gesammelten Per-
len, Korallen, Schwamme und Anderes an Meeresfang dem-
jenigen, der es fangt. In gleicher Weise verhilt es sich mit
erlegten Vogeln, Tieren und ahnlicher Jagdbeute, die zu
Lande gemacht wird. Auch sie geht in das Eigentum dessen
Uber, der sie erlegt hat. Der Erhabene sagt:

o i 325 5 ol e s g o 120 o)
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Der Fang aus dem Meer und sein Genuss sind euch und
den Reisenden als Versorgung erlaubt, doch verwehrt ist
euch das Wild des Landes wihrend der Pilgerweihe.
(5:96). Und Er sagt:

1,506 2 )5

Und habt ihr die Pilgerweihe beendet, dann jaget! (5:2).
Er sagt auch:
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Sie fragen dich, was ihnen erlaubt sei. Sprich: Alle gu-
ten Dinge sind euch erlaubt; und was ihr die Jagdtiere ge-
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lehrt habt, indem ihr Hunde zur Jagd abrichtet und sie
lehrt, was Allah euch gelehrt hat. Also esst von dem, was
sie fiir euch fangen, und sprecht Allahs Namen dariiber
aus! (5:4). Auch berichtet Abu Ta‘laba al-Husani, der sagte:
Ich kam zum Gesandten Allahs % und sprach: ,,0 Gesandter
Allahs. Wir leben in einem Jagdgebiet. Ich jage mit meinem
Bogen, mit meinem abgerichteten und mit meinem nicht
abgerichteten Hund. So sag mir, was mir dienlich™ ist.“ Der
Prophet # antwortete:

ke A sl 383y Shasglly ks Lo s 251y #S5) 1,875 Lo Gy
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Was du erwdhntest, dass ihr in einem Jagdgebiet lebt,
(so gilt Folgendes): Was du mit deinem Bogen erlegst und
den Namen Allahs dariiber aussprichst, so esse es. Was du
mit deinem abgerichteten Hund erlegst und den Namen
Allahs dariiber aussprichst, so esse es. Und was du mit
deinem nicht abgerichteten Hund erlegst und dessen
Schachtung noch erreichst, so esse es. Von an-Nasa’l und
Ibn Maga Uberliefert.

op. h., was mir erlaubt und somit im Jenseits dienlich ist.
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Handelsvertretertatigkeit
(as-simsara wa-d-dalldla)

Handelsvertreter (as-simsar) ist jemand, der gegen Ent-
lohnung fir einen anderen Kauf- und Verkaufsgeschafte
tatigt. Dies trifft auch auf den dallal zu, das ist derjenigen,
der Waren von anderen anpreist. Auch er arbeitet fir je-
manden anderen gegen Entlohnung im Kauf- und Verkaufs-
geschaft. Diese Handelsvertretertatigkeit ist eine der Tatig-
keitsarten, durch die Vermdgenseigentum islamrechtlich
erworben werden kann. So berichtet Aba Dawud von Qais
ibn AbT Garza al-Kinani, der sagte: Zur Zeit des Gesandten
Allahs ¥ wurden wir samdasira genannt. Da kam der Ge-
sandte Allahs # bei uns vorbei und bezeichnete uns mit ei-
ner besseren Bezeichnung. Er sagte:

(@Bl 0gs 520 Liloedly sall) o 2w @..J! Ol sl i by

lhr Volk der Handler! Den Handel durchdringen
Schwulst und Schwoéren. So verwischt es mit Almosenga-
be! Das bedeutet, dass der Handler bei der Beschreibung
seiner Ware Ubertreibt, sodass er Dinge sagen kann, die
Unwahrheit beinhalten. Er kann auch einen Schwur riskie-
ren, um seine Ware zu bewerben. Hier ist es wiinschens-
wert, dass er Almosen gibt, um die Spur dessen zu verwi-
schen. Auch ist es notwendig, dass die Tatigkeit, zu der er
fir Kauf- und Verkaufsgeschafte angeheuert wurde, be-
kannt ist. Entweder wird sie mit der Ware oder der Zeit
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klargemacht. Wenn man jemanden z. B. anheuert, um ein
bestimmtes Haus bzw. eine bestimmte Ware zu kaufen oder
zu verkaufen, so ist dies zuldssig. Ebenso ist es zuldssig,
wenn eine Person einen Tag lang bis zum Abend angeheu-
ert wird, damit sie fir jemanden Handel treibt. Wenn sie
aber fiur eine nicht fixierte Tatigkeit angeheuert wird, so ist
die Vereinbarung mangelhaft (fasid).

Zur Handelsvertretertatigkeit zahlt folgende Vorgehens-
weise nicht, die von manchen angemieteten Vertretern
praktiziert wird: Der Handler schickt einen Vertreter, um
Waren von jemand anderem zu kaufen. Der Verkaufer gibt
dem Vertreter Geld, damit er die Ware von ihm kauft. Die-
ser zieht es nicht vom Preis ab, sondern steckt es als Hand-
lerprovision ein. Sie bezeichnen diesen Betrag auch als
Kommission. In Wahrheit ist er aber keine Provision. Denn
der Vertreter vertritt den Handler, fiir den er die Ware
kauft. Was vom Preis vermindert wird, gehért dem Kaufer,
nicht seinem Vertreter. Deswegen ist es dem Vertreter un-
tersagt, diesen Betrag an sich zu nehmen, weil er seinem
Auftraggeber zusteht, der ihn entsandt hat. Es sei denn, der
Auftraggeber verzichtet darauf, dann ist es zulassig. Das gilt
ebenso, wenn der Kaufer seinen Diener oder Freund los-
schickt, um fir ihn etwas zu kaufen, und der Verkaufer die-
sem Geld — Kommission — gibt, damit er die Ware von ihm
kauft. Auch hier ist es dem Diener oder Freund nicht er-
laubt, das Geld einzustecken, da es sich nicht um eine Pro-
vision handelt. In Wahrheit ist es Diebstahl vom Eigentum
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des Kaufers, der ihn entsandt hat. Denn dieser Betrag ge-
hort dem Auftraggeber und nicht dem Auftragnehmer, der
im Namen des Auftraggebers Ware kauft.

Al-Mudaraba

Al-Mudadraba ist eine Gesellschaftsform, bei der zwei
Personen miteinander eine Handelstatigkeit vereinbaren,
wobei das Kapital von einem der Teilhaber stammt und die
Arbeit vom anderen geleistet wird. D. h., die physische Per-
son des einen vergesellschaftet sich mit dem Kapital des
anderen. Von dem einen stammt also die Arbeit und von
dem anderen das Kapital. Sie vereinbaren untereinander
einen gewissen Prozentsatz vom Gewinn, wie ein Drittel
oder die Halfte. Beispielsweise handigt der eine einen Be-
trag von Tausend aus, mit dem der andere arbeitet, wobei
der Gewinn unter ihnen aufgeteilt wird. Es ist jedoch erfor-
derlich, dass dem arbeitenden Teil der Kapitalbetrag ausge-
handigt wird und er darlber selbststandig verfiigen kann.
Denn die mudaraba-Vereinbarung erfordert, dass das Kapi-
tal dem Arbeitspartner ausgehandigt wird. Der Arbeits-
partner kann vom Kapitalpartner das Drittel oder die Halfte
des Gewinns als Bedingung fir die Gesellschaftsgriindung
fordern oder was sie eben untereinander ausmachen. Es
muss aber anteilsmaRig klar definiert und beiden bekannt
gemacht werden. Der Arbeitspartner (al-mudarib) verdient
den Profit mit seinem Arbeitseinsatz. Somit ist es zulassig,
dass sie viel oder wenig vereinbaren, wie beim Lohn eines
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Angestellten oder dem Ernteteil bei einer Bewdsserungs-
pacht von Baumplantagen (al-musaqat). Al-Mudaraba ist
also eine Art von Arbeit, die einen islamrechtlichen Grund
fir den Eigentumserwerb darstellt. Der Arbeitspartner er-
wirbt jenen Vermoégensbetrag als Eigentum, den er durch
seine Arbeitstatigkeit in der mudaraba-Gesellschaft als Pro-
fit erwirtschaftet hat, und zwar gemaR ihrer Vereinbarung.
Al-Mudaraba ist eine Gesellschaftsform, da sie eine Arbeits-
Kapital-Partnerschaft verkorpert. Und Gesellschaften zdhlen
zu den Rechtsbeziehungen, die der Gesetzgeber fir zuldssig
erklart hat. So wird von AbU Huraira berichtet, der sagte: Es
sprach der Gesandte Allahs:

Bl 136 ca-lo Lol o5 o o S 200 S T 2 0l A1 oy
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Allah hat erklart: ,Ich bin der Dritte zweier Partner, so-
lange einer den anderen nicht betriigt. Sobald einer den
anderen betriigt, trete Ich aus ihrer Partnerschaft aus.”
Von Abu Dawid uberliefert. Auch sagt der Gesandte # in
einer Uberlieferung bei ad-Daraqutni:

Lot (3l 156 camls Lottt 5 o o ¢ a1 o 0 g
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Die Hand Allahs liegt iiber den beiden Partnern, solan-
ge einer den anderen nicht betriigt. Sobald einer den an-
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deren betriigt, zieht Er sie weg. Und at-Tabarani berichtet
im ,,al-Ausat” von Ibn ‘Abbas, der sagte:

T PP DI I TR NP
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Wenn al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib einen Geldbetrag
als muddraba einsetzte, machte er es seinem Arbeits-
partner zur Bedingung, damit nicht in See zu stechen,
durch kein Tal zu ziehen und nichts mit feuchter Leber zu
kaufen. Tut er dies, so biirgt er. Al-‘Abbas trug seine Be-
dingungen dem Gesandten Allahs # vor und dieser billigte
sie. Auch herrscht der Konsens der Prophetengefdhrten
darliber, dass al-muddaraba erlaubt ist. So hat ‘Umar ein
Waisengeld in eine mudaraba-Gesellschaft gesteckt, wie es
im ,,al-Musannaf“ von lbn Abi Saiba erwahnt wird. Auch hat
‘Utman einem Mann Vermogenswerte fir eine mudaraba-
Tatigkeit ausgehandigt. In der mudaraba-Tatigkeit erzeugt
der Arbeitspartner durch seine Arbeit mit dem Gut eines
anderen fir sich ein Eigentum. Fiir den Arbeitspartner (al-
mudarib) ist die mudaraba-Tatigkeit Arbeit und stellt einen
Eigentumsgrund dar. Fiir den Kapitalgeber hingegen ist sie
kein Eigentumsgrund, sondern ein Grund zur Eigentums-
vermehrung.
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Die Bewasserungspacht von Baumplantagen
(al-musagqat)

Zu den Arbeitsarten zdhlt die sogenannte Bewadsse-
rungspacht von Baumplantagen (al-musagat). Dabei stellt
jemand einem anderen seine Baumplantage zur Verfligung,
damit dieser sie flr einen vereinbarten Teil der Ernte be-
wassert und alle weiteren erforderlichen Pflegearbeiten
durchfihrt. Diese Vereinbarung wurde Bewdsserungspacht
genannt, weil die Bdume des Higaz (von allen Pflegearbei-
ten) die Bewdsserung am meisten bendtigen. Die Bewdsse-
rung erfolgt durch Brunnen, deswegen wurde sie so ge-
nannt. Al-Musaqat gehort zu den Arbeiten, die das
islamische Recht fiir zulassig erklart hat. So berichtet Mus-
lim von ‘Abdullah ibn ‘Umar %, der sagte:

(@33 31 o5 oo g e Lo oy - (ol B8 ) gy sl

Der Gesandte Allahs & vereinbarte mit den Einwohnern
Haibars (fiir ihre Bewdsserungsarbeit) die Halfte dessen,
was an Baumfriichten oder Pflanzen geerntet wird. A/-
Musaqat ist zuldssig bei Palmen, Weinstécken und anderen
Baumarten fiir einen vereinbarten, gegenseitig bekannten
Ernteanteil, den der Arbeitende (fiir seine Bewasserungs-
und Pflegetatigkeiten) erhalt. Das gilt aber nur fiir Baume,
die Friichte tragen. Bei fruchtlosen Baumen wie Weiden
oder Baumen, deren Frucht mit der Ernte nicht beabsichtigt
wird, wie Kiefern und Zedern, ist die Bewdsserungspacht
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nicht zuldssig. Denn die Bewdsserungspacht (al-musaqgat)
wird mit einem Teil der Erntefrucht bemessen. Solche Bau-
me haben aber keine mit der Ernte beabsichtigte Frucht.
Anders verhdlt es sich mit Baumgewachsen, deren Blatter
oder Bliten mit der Ernte beabsichtigt sind, wie Maulbee-
ren oder Rosen. In diesen Fallen ist die Bewadsserungspacht
zulassig, da Blatter oder Bliten die Bedeutung der Frucht
haben: Sie wachsen jedes Jahr nach, man kann sie ernten
und eine Bewadsserungspacht fir einen Teil dieser Blatter
und Bliten vereinbaren. Somit trifft der gleiche Rechts-
spruch auf sie zu.

Das Anheuern von Dienstnehmern

Der Islam hat es dem Einzelnen erlaubt, Dienstnehmer
anzuheuern, die fir ihn arbeiten. Der Erhabene sagt:
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Sind sie es, die die Barmherzigkeit deines Herrn vertei-
len? Wir Selbst verteilen unter ihnen ihren Lebensunter-
halt im irdischen Leben und erhéhen einige von ihnen iiber
andere um Stufen, auf dass die einen die anderen zu
Diensten nehmen. (43:32). Und von lbn Sihab wird berich-
tet, der sagte: ‘Urwa ibn az-Zubair berichtete mir, dass
‘A’isa, die Mutter der Gldubigen, mége Allah mit ihr zufrie-
den sein, sprach:
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Der Gesandte Allahs ¥ und Abu Bakr mieteten einen
Mann von den Bani ad-Dil als Fiihrer und Pfadkundigen
an. Er folgte dem Glauben der ungldubigen Quraisiten. Sie
handigten ihm ihre Reittiere aus und vereinbarten mit ihm
einen Treffpunkt bei der Héhle von Taur nach drei Nach-
ten, auf dass er mit den Reittieren am Morgen der dritten
dort eintreffe. Auch sagt der Erhabene:
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Und wenn sie fiir euch stillen, so gebt ihnen ihren Lohn.
(65:6). Und al-Bubari berichtet von Abu Huraira, der sagte:
Es sprach der Gesandte Allahs #:
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Der Erhabene sagt: ,Dreien bin ich am Tage der Aufer-
stehung ein Gegner: Ein Mann, der in Meinem Namen ein
Versprechen gibt und es bricht. Ein Mann, der einen Freien
verkauft und seinen Preis einsteckt. Und ein Mann, der
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einen Dienstnehmer anheuert, seinen Einsatz zur Gdnze
erlangt und ihm dann seinen Lohn verwehrt.” Anheuerung
(al-igara) bedeutet, dass der Dienstnehmer dem Dienstge-
ber (Anmieter) einen Nutzen und der Dienstgeber dem
Dienstnehmer ein Gut Ubereignet. Somit ist es ein Nutzver-
trag gegen Entgelt (‘agdun ‘ald manfa‘atin bi-‘iwad). Der
Dienstvertrag beim Anheuern eines Dienstnehmers hat
entweder den Nutzen der Arbeit, die der Dienstnehmer
erbringt, oder den Dienstnehmer selbst zum Gegenstand.
Im ersten Fall ist der Vertragsgegenstand der Nutzen, der
sich aus der Arbeit ergibt, wie das Anheuern von Handwer-
kern und Facharbeitern fir gewisse Tatigkeiten. Dazu zahlt
das Anheuern von Malern, Schmieden und Tischlern. Im
zweiten Fall ist der Vertragsgegenstand der Nutzen, der sich
aus der Person ergibt, wie das Anheuern von Dienern oder
Arbeitern. Ein Dienstnehmer kann entweder fir eine Person
eine vereinbarte Zeit lang tatig sein, wie derjenige, der in
einem Labor, einem Garten oder auf einer Plantage fir ei-
nen bestimmten Lohn fir jemanden tatig ist, dazu zahlen
auch die Staatsbediensteten in simtlichen Behorden, oder
er erfiillt fir alle Menschen eine bestimmte Tatigkeit gegen
einen bestimmten Lohn, den er fir diese Tatigkeit erhalt,
wie ein Tischler, ein Schneider, ein Schuster und Ahnliche.
Ersteren bezeichnet man als privaten Dienstnehmer (agir
hass) und letzteren als offentlichen Dienstnehmer (agir
‘amm).
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Die Tatigkeit eines Dienstnehmers

Die Festlegung der Tatigkeit

Anmieten bedeutet, aus der Verwendbarkeit einer ge-
mieteten Sache bzw. eines angeheuerten Dienstnehmers
Nutzen zu ziehen. Bei einem Dienstnehmer ist es die Nutz-
niefung seines Arbeitseinsatzes. Bei der Anheuerung eines
Dienstnehmers ist es notwendig, die Tatigkeit, die Zeitspan-
ne der Tatigkeit, den Lohn und den Arbeitsaufwand festzu-
legen. So muss die Tatigkeitsart dargelegt werden, damit sie
nicht unbekannt ist. Denn das Anheuern bzw. Anmieten von
etwas Unbekanntem wird islamrechtlich als mangelhaft
(fasid) eingestuft. Auch muss die Dauer der Anheuerung
festgelegt werden, z. B. die Anheuerung fir einen Tag, ei-
nen Monat oder ein Jahr. Ebenso ist der Lohn festzulegen.
Von |Ibn Mas‘td wird berichtet, dass der Gesandte Allahs &
sprach:
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Wenn jemand von euch einen Dienstnehmer anheuert,
dann soll er ihm seinen Lohn bekanntgeben. Dieser Hadith
wird im ,Kanz al-‘'ummal“ von ad-Daraqutni Uberliefert.
Auch ist es notwendig, den Arbeitsaufwand, den der
Dienstnehmer zu erbringen hat, festzulegen. So dirfen Ar-
beiter bzw. Angestellte nicht (iber Gebiihr mit Arbeit belas-
tet werden. Der Erhabene sagt:
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Nicht belastet Allah eine Seele iiber ihr Vermégen.
(2:286). Und der Gesandte Allahs # sprach:
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Wenn ich euch etwas befehle, so verrichtet davon, was
ihr vermégt. Von al-Buhari und Muslim Uber den Weg des
AbU Huraira tradiert. So ist es nicht erlaubt, von einem An-
gestellten bzw. Arbeiter zu verlangen, mehr Einsatz zu er-
bringen, als es seine normale Kraft vermag. Nachdem Ein-
satzkraft nicht wirklich mit einem MaR bemessen werden
kann, ist die Festlegung der Arbeitsstunden pro Tag das na-
heliegendste Bestimmungskriterium. Demzufolge miissen
die Arbeitsstunden als Bestimmung fir den Arbeitsaufwand
festgelegt werden. Mit ihnen muss auch die Tatigkeitsart,
wie das Aufgraben eines harten oder weichen Bodens, das
Klopfen von Eisen, das Schneiden von Steinen, das Lenken
eines Autos oder das Arbeiten in einem Bergwerk, be-
stimmt werden. Auch diese Festlegung ist ein MaR fiir den
Arbeitsaufwand. Damit ist die Arbeit in ihrer Art, ihrer Zeit-
spanne, ihrem Lohn und ihrem entsprechenden Arbeits-
aufwand bestimmt worden. Somit hat das islamische Recht,
als es die Verwendung eines Arbeiters oder Angestellten
erlaubte, bei der Bestimmung seiner Arbeit Vorkehrungen
getroffen, und zwar in der Arbeitsart, der Arbeitszeit, des
Arbeitslohns und des Arbeitsaufwandes. Der Lohn, den der
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Dienstnehmer als Entgelt flr seine Tatigkeit erhalt, ist sein
Eigentum im Gegenzug fiir die Arbeitsleistung, die er er-
bracht hat.

Die Tatigkeitsart

Fir jede erlaubte Tatigkeit darf angeheuert werden. So
dirfen fur den Handel, die Landwirtschaft, die Fertigung,
fir Hausdienste, Vertretungen, die Ubergabe der Antwort
der gegnerischen Partei, sei sie Klagerin oder Beklagte, fiir
das Erbringen der Beweislast und deren Ubergabe an den
Richter, fir das Einfordern von Rechten, fir das Richten
unter den Menschen, das Graben von Brunnen, das Bauen
von Gebauden, das Lenken von Autos oder Flugzeugen, das
Drucken von Blichern und das Erstellen von Abschriften des
Korans, fir den Transport von Passagieren und anderes
Dienstnehmer angeheuert werden. Der Dienstvertrag be-
trifft entweder eine bestimmte, genau aufgezeigte Tatigkeit
oder eine, die in ihrer Art beschrieben ist. Betrifft der
Dienstvertrag eine genau aufgezeigte Tatigkeit oder eine
genau bestimmte Person, z.B. wenn Halid dezidiert
Muhammad anmietet, um dieses (bestimmte) Gewand zu
ndahen oder dieses (bestimmte) Auto zu fahren, so muss der
Dienstnehmer selbst die Arbeit verrichten. Es ist ihm kei-
nesfalls erlaubt, jemand anderen an seiner Stelle die Arbeit
verrichten zu lassen. Wenn er krank wird oder unfahig ist,
die Arbeit zu verrichten, darf niemand (automatisch) seinen
Platz einnehmen, da der Dienstnehmer genau bezeichnet
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wurde. Wenn das Gewand zerstort wird oder das Auto ka-
puttgeht, ist er nicht verpflichtet, die Arbeit mit einem an-
deren Gewand oder Auto zu verrichten, denn die Arbeit ist
dezidiert (fir ein bestimmtes Objekt) festgelegt worden.
Betrifft der Dienstvertrag hingegen einen Gegenstand, der
in seiner Art beschrieben wurde, oder einen (generell) be-
schriebenen Dienstnehmer, um eine bestimmte oder be-
schriebene Tatigkeit zu erflllen, so dandert sich der Rechts-
spruch. In diesem Falle ist es erlaubt, dass der Dienst-
nehmer selbst die Arbeit verrichtet oder jemanden in seiner
Vertretung die Arbeit verrichten lasst. Wenn er krank oder
unfahig wird, ist er verpflichtet, jemanden einzusetzen, der
die Arbeit durchfihrt. Ebenso ist er verpflichtet, irgendein
Gewand zu nahen bzw. irgendein Auto zu fahren, das der
Dienstgeber ihm bringt, solange die im Dienstvertrag ver-
einbarte Tatigkeitsbeschreibung darauf zutrifft. Denn die
Festlegung geschah hier nicht fiir einen spezifischen Gegen-
stand, somit ist der Gegenstand selbst kein Einschrankungs-
kriterium. Vielmehr wurde hier die Gegenstandsart festge-
legt. Somit ist jeder Gegenstand giltig, auf den diese Art
zutrifft. Seine Spezifizierung mit der Artbeschreibung und
nicht mit dem Gegenstand selbst lasst dem Dienstgeber die
Wahl offen, irgendeinen Gegenstand von derselben Art, die
im Vertrag vereinbart wurde, zur Verfligung zu stellen. Die
Bestimmung der Arbeitsart schliel3t die Bestimmung der Art
des Angestellten bzw. Arbeiters, der die Arbeit verrichten
soll, wie z. B. den Ingenieur, ebenso mit ein. Das dient vor
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allem der Festlegung des Arbeitsaufwandes bzw. der Ar-
beitsleistung. Selbstverstandlich muss zur Bemessung des
Arbeitsaufwandes bzw. der Arbeitsleistung, die zu erbrin-
gen ist, auch die Tatigkeit selbst ndher definiert werden, wie
z. B. das Graben eines Brunnens. Demzufolge ist die Be-
stimmung der Tatigkeit durch Beschreibung genauso giiltig
wie ihre Bestimmung mit einem spezifischen Gegenstand.
Es genlgt also, die Tatigkeit mit ihren Merkmalen zu be-
stimmen, genau wie man sie auch mit einem spezifischen
Gegenstand bestimmen kann. Auch genligt es, wenn der
Gegenstand beschreibend erfasst wurde, selbst wenn er
nicht greifbar vorhanden ist. Genauso wie es erlaubt ist,
eine bestimmte Person als Ingenieur anzustellen, ist es auch
erlaubt, (generell) einen Ingenieur mit bestimmten Qualifi-
kationen anzustellen. Und ebenso wie es erlaubt ist, eine
Person zum Nahen eines bestimmten Hemdes anzuheuern,
ist es erlaubt, eine Person anzuheuern, um generell ein
Hemd mit bestimmten Eigenschaften zu nahen.

Wenn jemand fir eine Tatigkeit angeheuert wurde und
diese an einen anderen fiir einen geringeren Preis lbergibt,
so ist das zulassig, ob er nun dem anderen bei der Durch-
fihrung der Tatigkeit hilft oder nicht. Denn es ist ihm er-
laubt, flir die Tatigkeit einen anderen zum gleichen, zu ei-
nem niedrigeren oder hoheren Lohn anzustellen.
Demzufolge ist die (ibliche Vorgehensweise der Zunftvertre-
ter, wie Schneider, Tischler und dhnliche, dass sie Leute
anmieten, die fir sie arbeiten, islamrechtlich erlaubt. Glei-
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ches gilt fiir Bauunternehmer, die fiir in Auftrag genomme-
ne Bauarbeiten Arbeitskrafte anstellen. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob sie ihnen den gleichen Betrag auszahlen, den
sie erhalten haben, oder mehr oder auch weniger. Denn es
handelt sich um eine Anheuerung — entweder fiir eine be-
stimmte Tatigkeit oder flr eine bestimmte Zeit — und sie
fallt in den Bereich der Anheuerung eines privaten Dienst-
nehmers, was islamrechtlich erlaubt ist.

Hingegen ist es unzuldssig, wenn jemand Arbeiter an-
heuert und einen Teil ihres Lohns einsteckt oder ihnen eine
Aufsichtsperson fiir einen Teil ihres Lohnes vorsetzt. In die-
sem Fall wiirde er ihnen einen Teil ihres Lohns abzwacken,
den er ihnen zugemessen hat. So berichtet Abd Dawid von
Abl Sa‘id al-Hudri, dass der Gesandte Allahs # sprach:
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»Wehe euch vor der gasama!“ Wir fragten: ,,Und was
ist die gasadma?“ Er antwortete: ,Wenn eine Sache zwi-
schen den Menschen steht und davon abgezwackt wird.”
In einer weiteren Uberlieferung bei Abia Dawid, die ‘Atd’
berichtet, ergdanzt der Prophet #:
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Wenn ein Mann einer groBen Personengruppe vorsteht
und vom Anteil dieser und jener Person abzwackt. Nimmt
man beispielsweise den Fall an, dass ein Bauunternehmer
mit einer Person vereinbart, dass diese ihm hundert Arbei-
ter mit einem Lohn von einem Dinar je Arbeiter bereitstellt,
die Person den Arbeitern aber weniger als einen Dinar aus-
handigt, so ist es unzuldssig. Denn der mit dem Unterneh-
mer vereinbarte Betrag stellt einen festgesetzten Lohn fir
jeden Arbeiter dar. Wenn der Vermittler etwas davon weg-
nimmt, hat er von deren Recht abgezwackt. Vereinbart er
mit dem Unternehmer hingegen, dass er ihm hundert Ar-
beiter bereitstellt, ohne einen Lohn fir sie zu nennen, und
er diesen dann einen geringeren Lohn als die Mittlerprovi-
sion auszahlt, so ist es zuldssig, da er in diesem Fall nicht
von dem fiir sie vereinbarten Lohn etwas abzwackt. Bei der
Festlegung der Arbeitsart ist es Bedingung, dass diese jede
Ungewissheit ausschlieRt, damit der Gegenstand des
Dienstvertrages bekannt ist. Denn einen Dienstvertrag auf
etwas Unbekanntes abzuschlieRen, ist islamrechtlich man-
gelhaft (fasid). Wenn z. B. jemand einem anderen sagt: Ich
heuere Sie fiir zehn Dinare an, auf dass Sie mir diese Kisten
mit Waren nach Agypten transportieren, so ist der Dienst-
vertrag korrekt. Ebenso ist es zuldssig, wenn er ihm sagt: Ich
heuere Sie an, auf dass Sie mir diese Kisten, jede Tonne um
einen Dinar, [...], oder er sagt ihm: [...], auf dass Sie mir die
Kisten, eine Tonne um einen Dinar und was dariiber hinaus-
geht um denselben Preis, nach Agypten transportieren.
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Auch das ist zuldssig. Gleiches gilt fiir jede Formulierung,
die klarmacht, dass er sie alle transportiert haben will.
Wenn er ihm aber sagt: [...], auf dass Sie mir davon eine
Tonne um einen Dinar transportieren, und was dartiber hin-
ausgeht um denselben Preis, damit meinend: Egal, wie viel
Sie vom Rest transportieren, ich zahle fiir die Tonne einen
Dinar, so ist es unzulassig, da der Vertragsgegenstand in
diesem Fall einen unbekannten Teil der Ware betrifft. Wenn
er ihm aber sagt: Sie transportieren mir jede Tonne (davon)
fiir einen Dinar, ist es zulassig. Dies entsprdache einer An-
heuerung fir das Ausschopfen von Wasser z. B., jeder Ku-
bikmeter (davon) um einen Piaster, auch das ware zulassig.
Es gilt also die Bedingung, dass der Gegenstand des Dienst-
vertrages bekannt sein muss. Sobald Unbekanntes Einzug
hélt, ist es unzulassig.

Die Arbeitszeit (Dienstdauer)

Bei einigen Dienstvertragen ist es lediglich erforderlich,
die Tatigkeit zu benennen, fir die der Vertrag abgeschlos-
sen wurde. Dies ist beispielsweise beim Ndhen eines Ge-
wandes oder dem Lenken eines Fahrzeuges zu einem be-
stimmten Ort der Fall. Hierbei wird die Arbeitszeit nicht
erwahnt. Bei einigen Dienstvertragen ist es wiederum er-
forderlich, lediglich die Zeit der Anheuerung zu erwahnen.
Der Arbeitsaufwand selbst bleibt dabei unerwadhnt. Das tritt
beispielsweise bei folgender Formulierung ein: Ich miete Sie
fiir einen Monat an, damit Sie mir einen Brunnen oder einen
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Kanal graben. Hier ist es nicht notwendig, dass ein MaR fir
den Arbeitsaufwand festgelegt wird. Der Dienstnehmer
muss einen Monat lang graben, egal ob viel oder wenig. In
manchen Fillen ist es jedoch erforderlich, dass sowohl Ar-
beitsdauer als auch Arbeitsaufwand genau bestimmt wer-
den, beispielsweise beim Bau eines Hauses, einer Olraffine-
rie oder Ahnlichem. Bei jeder Titigkeit, die erst durch die
Erwahnung der Arbeitsdauer bekannt wird, muss diese er-
wahnt werden. Denn der Gegenstand des Dienstvertrages
muss vollstandig bekannt sein. Durch die Nichterwdahnung
der Arbeitsdauer sind manche Tatigkeiten indeterminiert
(unbekannt — maghdal), es ist jedoch unzuldssig, wenn ein
Dienstvertrag indeterminiert ist oder Unbekanntes enthalt.
Wurde der Dienstvertrag auf eine bestimmte Zeit festge-
legt, z. B. flir einen Monat oder fiir ein Jahr, so hat keiner
der Vertragspartner das Recht, den Vertrag vorzeitig aufzu-
[6sen, sondern erst mit Ende der Frist. Wenn sich die Zeit-
spanne der Anheuerung (Arbeitsdauer) standig wiederholt,
wie beispielsweise im Falle der Anstellung eines Arbeiters
um zwanzig Dinar monatlich, verlangert sich die Vertrags-
bindung automatisch um einen Monat, sobald der Dienst-
nehmer im neu angebrochenen Monat mit der Tatigkeit, fur
die er angeheuert wurde, begonnen hat. Die Dienstzeit
muss im Dienstvertrag erwdhnt werden. Sie muss aber
nicht unverziglich mit Vertragsabschluss beginnen. So ist es
zulassig, wenn ein Dienstnehmer einen Arbeitsvertrag fir
den Monat Ragab abschlieRt, obwohl man sich noch im
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Monat Muharram befindet. Wird die Arbeitsdauer im Ver-
trag erwahnt bzw. ist ihre Erwdahnung im Vertrag erforder-
lich, um Indeterminiertheit bzw. Unbekanntheit auszu-
schliefen, muss die Arbeitsdauer in Zeiteinheiten festgelegt
werden; z.B. Minuten, Stunden, Wochen, Monate oder
Jahre.

Der Arbeitslohn (al-agr)

Fir den Dienstvertrag ist es eine Bedingung, dass der
Arbeitslohn durch Beschreibung und Darstellung in einer
Weise bekannt gemacht wird, die jede Unklarheit aus-
schlieBt. Der Prophet #z sagte:
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Wenn jemand von euch einen Dienstnehmer anheuert,
so soll er ihm seinen Lohn bekanntgeben. Die Entlohnung
fur die Arbeit kann entweder in Geld oder in etwas ande-
rem erfolgen. Sie kann aus Gltern oder einem Nutzen be-
stehen. Denn alles, was als Preis zuldssig ist, ist es auch als
Entgelt. Bedingung ist jedoch, dass der Lohn beiden Ver-
tragspartnern bekannt ist. Es ware unzuldssig, wenn er un-
bekannt bleibt. Wird z. B. jemand zur Einbringung der Ernte
fiir einen unbekannten Teil des Ernteertrages angeheuert,
so ist es wegen der existierenden Unklarheit nicht zulassig.
Anders verhilt es sich, wenn man ihn fiir einen sa** oder

" HohlmaR, bei Weizen ergibt es ein Gewicht von 2176 g.
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einen mudd'? anheuert. Das ware erlaubt. Auch ist es zul3s-
sig, einen Dienstnehmer fiir Kost und Kleidung anzuheuern
oder ihm zusatzlich zu Kost und Kleidung einen Lohn festzu-
legen, da dies fur die Stillende erlaubt ist. Der Erhabene
sagt:
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Und dem Vater soll ihre (der Stillenden) Versorgung und
Kleidung nach Billigkeit obliegen. (2:233). So hat Er ihnen
Versorgung und Kleidung im Gegenzug fiir das Stillen zuge-
sprochen. Wenn das fir die Stillende gilt, dann gilt es auch
bei anderen Tatigkeiten, da es sich in allen Fillen um einen
Dienstvertrag handelt. Folglich ist es eine Frage des Dienst-
und Arbeitsrechts.

Der Lohn muss also in einer Weise bekannt gemacht
werden, die jede Unklarheit ausschliellt, damit ihn der
Dienstnehmer ohne Streitigkeit einfordern kann. Denn
samtliche Vertrage haben grundsatzlich den Zweck, Streitig-
keiten unter den Menschen auszuschliefen. Auch ist es
erforderlich, den Lohn vor Arbeitsbeginn zu vereinbaren. Es
gilt als unerwiinscht (makridh), den Dienstnehmer vor Ver-
einbarung des Lohnes zu beschaftigen. Wurde ein Dienst-
vertrag flr eine Tatigkeit abgeschlossen, hat der Dienst-
nehmer mit Vertragsabschluss Anspruch auf seinen Lohn.
Jedoch muss ihm dieser erst nach Verrichtung der Arbeit

2 HohlmaR, bei Weizen ergibt es 544 g.
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ausbezahlt werden. Dann allerdings ist die Auszahlung des
Lohnes sofort fillig, da der Gesandte # im folgenden hadit
qudsi13 erklart:
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Dreien bin Ich am Tage der Auferstehung ein Gegner:
Ein Mann, der in Meinem Namen ein Versprechen gibt und
es bricht. Ein Mann, der einen Freien verkauft und seinen
Preis einsteckt. Und ein Mann, der einen Dienstnehmer
anheuert, seinen Einsatz zur Ganze erlangt und ihm den
Lohn verwehrt. Von al-Buhari auf dem Wege des Abi
Huraira Uberliefert. Wird jedoch eine Befristung der Entloh-
nung als Bedingung vereinbart, so wird sie mit Ende der
Frist fallig. Vereinbart man den Lohn je nach Inanspruch-
nahme auf taglicher oder auf monatlicher Basis oder auf
Basis einer langeren oder kiirzeren Zeitspanne, so wird die-
ser je nach vereinbarter Frist fallig. Dabei ist es nicht erfor-
derlich, dass der Dienstgeber den Nutzen vom Dienstneh-
mer tatsachlich einholt. Vielmehr genligt es, wenn ihm die
Einholung des Nutzens ermoglicht wird, damit der An-
spruch auf Lohnauszahlung besteht. Wenn jemand z. B.
einen privaten Dienstnehmer anheuert, damit dieser ihn im

1 Damit wird ein Hadith bezeichnet, in dem der Gesandte # eine
Aussage Allahs berichtet. Der Gesandte fasst die Aussage in seine
Worte.
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Hause bedient, die Person kommt und sich ihm zur Verfi-
gung stellt, so hat sie Anspruch auf den Lohn, sobald die
Zeit um ist, in der er Nutzen von ihr einholen konnte. Ob-
wohl der Dienstvertrag den Nutzen zum Gegenstand hat
und er diesen nicht in Anspruch nahm, reicht die Ermdégli-
chung seiner Einholung bei Verzicht auf Inanspruchnahme
aus, um den Lohn fallig werden zu lassen. Denn die Nicht-
einhaltung geschah seitens des Dienstgebers und nicht des
Dienstnehmers. Was hingegen den o6ffentlichen Dienst-
nehmer anbelangt (agir ‘@mm), der fir eine bestimmte Ta-
tigkeit an einem Gegenstand angemietet wird, so sind dabei
zwei Falle zu unterscheiden: Im ersten Fall erfolgt die Tatig-
keit nach Aushandigung der zu verarbeitenden Sache an
den Dienstnehmer, wie z. B. der Stofffarber, der in seinem
Geschéaft die Stoffe einfarbt, oder der Schneider, der sie in
seinem Laden ndht. Deren Tatigkeit ist erst dann beendet,
wenn sie dem Dienstgeber (Kunden) die Sache verarbeitet
aushandigen, denn der Vertragsgegenstand befindet sich in
Handen des Dienstnehmers. Er ist von seiner Verantwor-
tung nicht entbunden, solange er ihn nicht an den Ver-
tragspartner ausgehandigt hat. Vollzieht der Dienstnehmer
die Tatigkeit hingegen im Eigentum des Dienstgebers (An-
mieters), was den zweiten Fall verkorpert, so ist er von sei-
ner Verantwortung entbunden und hat Anspruch auf Ent-
lohnung, sobald er seine Arbeit in Angriff nimmt. Denn der
Gegenstand befindet sich in Hinden des Dienstgebers, wo-
bei der Dienstnehmer seine Arbeit sukzessive abliefert. Dies
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ist etwa der Fall, wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer
zu sich nach Hause holt, damit das Gewand dort gendht
bzw. dort eingefarbt wird.

Die Arbeitsleistung

Vertragsgegenstand bei der Anheuerung eines Dienst-
nehmers ist der Nutzen, der sich aus der von ihm erbrach-
ten Arbeitsleistung ergibt. Der Lohn wird folglich an dem
sich ergebenden Nutzen bemessen. Der Arbeitsaufwand
selbst ist hingegen weder das MaR fiir die Entlohnung noch
flr den Nutzen. Ansonsten wadre der Lohn eines Arbeiters
im Steinbruch groRer als der eines Ingenieurs, da sein Ar-
beitsaufwand grofler ist. Das Gegenteil ist aber der Fall.
Somit ist der Lohn das Entgelt fiir den Nutzen, nicht fir den
erbrachten Aufwand. Genauso wie sich der Lohn bei unter-
schiedlichen Tatigkeiten andert, dndert er sich auch bei un-
terschiedlicher Qualitat des Nutzens bei ein und derselben
Tatigkeit. Der Unterschied im Aufwand, der dabei betrieben
wird, spielt ebenso wenig eine Rolle. In beiden Fallen ist der
Vertragsgegenstand der Nutzen des Dienstnehmers und
nicht sein Aufwand. Kriterium ist somit der sich ergebende
Nutzen, sei es der Nutzen verschiedener Dienstnehmer fiir
verschiedene Tatigkeiten oder der Nutzen verschiedener
Dienstnehmer fiir dieselbe Tatigkeit. Der Arbeitsaufwand
wird dabei tGberhaupt nicht in Betracht gezogen. Es stimmt,
dass der Nutzen, der sich aus der Tatigkeit ergibt, die Frucht
des Arbeitsaufwandes ist, den der Arbeiter bzw. Angestellte
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erbringt. Sei es bei verschiedenen Tatigkeiten oder bei der-
selben, wenn sie von verschiedenen Personen durchgefiihrt
wird. Bezweckt wird aber stets der Nutzen der Tatigkeit,
nicht bloB das Aufbringen einer Anstrengung, auch wenn
die Anstrengung bericksichtigt wird. Wenn z.B. jemand
einen Mann flr eine Bautatigkeit anheuert, so muss die
Anstellung zeitlich oder mit der zu erledigenden Arbeit be-
messen werden. Wird sie mit der Arbeit bemessen, so wird
der Nutzen aus der Darlegung des Bauorts, der Lange, Hohe
und Breite des Gebdudes, der Wanddicke, des Baumaterials
etc. deutlich. Wird sie mit der Zeit bemessen, so steigt der
Nutzen normalerweise mit steigender Anstellungsdauer
und fallt, wenn die Dauer der Anstellung entsprechend ge-
ringer ist. Die Beschreibung der Tatigkeit und die Erwah-
nung der Anstellungszeit sind somit MaRstdbe flir den Nut-
zen. Wird der Aufwand mit der Zeit bemessen, muss der
Dienstnehmer nicht mehr als seine normale Arbeitskraft
leisten und darf nicht zu einer anormalen Anstrengung ver-
pflichtet werden.

Der Rechtsspruch beziiglich verbotenen Nutzens

Fir die Richtigkeit eines Dienstvertrages ist es Bedin-
gung, dass der Nutzen, der sich aus der Vereinbarung er-
gibt, islamrechtlich erlaubt (mubah) ist. Es ist nicht erlaubt,
einen Dienstnehmer fiir einen verbotenen Nutzen anzu-
heuern. So ist es verboten, einen Dienstnehmer anzuheu-
ern, um fiir jemanden die von ihm gekauften Rauschgetran-
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ke zu tragen. Ebenso ist es verboten, einen Dienstnehmer
zum Pressen von Wein, zum Tragen von Schweinefleisch
oder von Verendetem anzuheuern. So berichtet at-Tirmidi
von Anas ibn Malik, der sagte:

Ly Lig (W paiang (b pole 18,88 ) &;%dﬁ\ Jawy o™
L (g iy ‘LG':“"':"J:B Ledly (Lgdlug cad) Dgomeally lgholy
A 3 iadly

Der Gesandte Allahs # verfluchte beim Rauschtrunk
(hamr) zehn Dinge: den Presser des Rauschtrunks, denje-
nigen, der ihn pressen lasst, dessen Trinker, dessen Trager,
denjenigen, zu dem der Trunk getragen wird, denjenigen,
der ihn ausschenkt, denjenigen, der ihn verkauft, denjeni-
gen, der seinen Preis einsteckt, denjenigen, der ihn kauft,
und denjenigen, fiir den er gekauft wird. Ebenso ist es
nicht erlaubt, einen Dienstvertrag fir eine Zinstatigkeit ab-
zuschlielRen, da es eine Anheuerung fir einen verbotenen
Nutzen bedeutet. Auch hat Ibn Maga auf dem Wege des Ibn
Mas'td vom Propheten # berichtet,

@3Sy agunlivg alSTeg b ) M«J’d &hy

dass er (der Prophet) den Zinsverzehrer, Zinsanbieter,
Zinszeugen und Zinsschreiber verflucht hat. Was die Bank-
angestellten betrifft sowie die Angestellten aller Behorden
und Institutionen, die mit Zins arbeiten, so muss Folgendes
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untersucht werden: Zahlt die Tatigkeit, zu der sie angestellt
bzw. angemietet wurden, zu einem Bereich der Zinsgeschaf-
te, egal ob der Zins aus ihrer Tatigkeit allein oder aus ihrer
und der Tatigkeit anderer resultiert, so ist es fiir den Muslim
verboten (haram), solche Tatigkeiten durchzufiihren. Dazu
zahlt z. B. die Tatigkeit des Bankdirektors, Buchhalters und
Revisionisten sowie jede Tatigkeit, die einen mit dem Zins
verbundenen Nutzen ergibt. Dabei spielt es keine Rolle, ob
diese Verbindung direkter oder indirekter Natur ist. Andere
Tatigkeiten hingegen, die weder direkt noch indirekt mit
dem Zins verbunden sind, wie Pfortner, Wachter, Reini-
gungskraft und Ahnliches, sind islamrechtlich erlaubt, da es
sich um eine Anheuerung fiir einen erlaubten Nutzen han-
delt. Auch trifft auf diese Tatigkeiten nicht zu, was auf den
Zinsschreiber und -zeugen zutrifft. Was fiir Bankangestellte
gilt, gilt ebenso flr Staatsbedienstete, die im Bereich der
Zinsgeschafte tatig sind, wie Beamte, die die Zinskredite fir
Bauern vorbereiten, Finanzbeamte, die Zinstatigkeiten
durchfiihren, oder Beamte der Waisenfonds, die Gelder fir
Zinsen verleihen. All das sind verbotene Anstellungen. Wer
in diesen tatig ist, begeht im Islam eine Kapitalsiinde
(kabira), da die Bezeichnung Zinsschreiber bzw. Zinszeuge
aus dem Hadith auf ihn zutrifft. Gleichsam verhalt es sich
mit jeder Tatigkeit, die Allah, der Erhabene, verboten hat.
Fir den Muslim ist es verboten, als Dienstnehmer in sol-
chen Bereichen zu arbeiten.
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Was Tatigkeiten anbelangt, deren Profit verboten oder
die Teilhaberschaft daran untersagt ist, weil es sich um is-
lamrechtlich unglltige Rechtsbeziehungen handelt, wie
Versicherungsgesellschaften, Aktiengesellschaften, Genos-
senschaften und Ahnliches, so ist es fiir den Muslim nicht
erlaubt, ungiiltige (batil) oder mangelhafte (fasid) Vertrage
einzugehen und auch Tatigkeiten auszuiiben, die sich dar-
aus ergeben. Es ist ihm untersagt, einen Vertrag abzuschlie-
Ren oder eine Handlung zu setzen, die dem islamischen
Rechtsspruch widerspricht. Demzufolge ist es ihm auch un-
tersagt, in solchen Fallen als Dienstnehmer tatig zu sein.
Beispiel dafiir ist ein Angestellter, der Versicherungsvertra-
ge verfasst, auch wenn er diese fir sich nicht in Anspruch
nimmt, oder jemand, der die Versicherungsbedingungen
ausverhandelt oder die Versicherung annimmt. Dazu zahlt
auch ein Genossenschaftsangestellter, der die Gewinne der
Genossenschaft gemaR den getatigten Einkdaufen an die
Mitglieder verteilt, oder ein Angestellter, der die Aktien von
Gesellschaften verkauft oder im Bereich Anleihekonten ta-
tig ist. In gleicher Weise zahlt dazu ein Angestellter, der
Werbung fir Genossenschaftsgesellschaften macht und
Ahnliches.

Fiir samtliche Angestellte in bereits bestehenden Gesell-
schaften gilt die folgende Regel: Wenn es dem Angestellten
islamrechtlich erlaubt ist, die Tatigkeit fiir sich auszufiihren,
dann ist es ihm auch erlaubt, dafiir angestellt zu werden.
Wenn es ihm aber islamrechtlich nicht erlaubt ist, die Tatig-
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keit fur sich auszufiihren, dann ist es ihm auch nicht er-
laubt, es als Angestellter zu tun. Was also an Handlungen zu
tun verboten ist, dafir darf man nicht entlohnt bzw. als
Dienstnehmer angestellt werden.

Der Rechtsspruch beziiglich der Anheuerung eines
Nichtmuslims

Sowohl fir den Dienstnehmer als auch fiir den Dienstge-
ber ist es keine Bedingung, dass sie Muslime sind oder dass
einer von ihnen ein Muslim ist. Dem Muslim ist es uneinge-
schrankt erlaubt, einen Nichtmuslim anzuheuern. Es geht
aus den Handlungen des Propheten # hervor und ebenso
aus dem Konsens der Prophetengefahrten (igma“ as-
sahaba), dass man Nichtmuslime fir erlaubte Tatigkeiten
anheuern darf sowie fir Tatigkeiten im Staatsapparat, fir
deren Bewaltigung Personen angemietet werden diirfen. So
hat der Gesandte Allahs # einen Juden als Schreiber ange-
stellt und einen anderen Juden als Ubersetzer. Auch er-
wahnt al-Buhari in seinem , Sahih“-Werk, dass der Gesandte
Allahs # einen Gotzendiener als Flhrer angeheuert hat.
Und Abid Bakr und ‘Umar haben Christen fiir die Finanz-
buchhaltung angeheuert. In gleicher Weise, wie es einem
Muslim erlaubt ist, einen Nichtmuslim anzuheuern, ist es
ihm auch erlaubt, sich von einem Nichtmuslim fiir eine
nicht verbotene Tatigkeit anheuern zu lassen. Fiir eine ver-
botene Tatigkeit ist es jedoch unzuldssig, ob der Anmieter
ein Muslim ist oder nicht. Demzufolge ist es erlaubt, wenn
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ein Muslim sich von einem Christen anheuern lasst, um fur
ihn zu arbeiten. Dies bedeutet nicht, dass der Unglaubige
sich dadurch des Muslims bemachtigt, ihn festhalt, um ihn
zu erniedrigen. Vielmehr vermietet sich der Muslim an je-
manden anderen, und das ist erlaubt. Der Islam ist dabei
weder flir den Anmieter noch fiir die anzumietende Person
eine Bedingung. So berichtet at-Tirmid1, dass ‘Ali <& sich von
einem Juden anheuern lie, um fir ihn GieRtatigkeiten
durchzufiihren, und zwar fir den Lohn von einer Dattel pro
Kanne. Er informierte den Propheten # dariiber und dieser
rigte es nicht. Und da es sich um einen Entgeltvertrag (d. h.
Entgelt fir eine Leistung; arab. ‘agd mu‘awada) handelt,
beinhaltet er fir einen Muslim auch keine Erniedrigung.
Was hingegen Tatigkeiten anbelangt, mit denen man sich
Allah nahert, so ist es Bedingung, dass der Dienstnehmer in
solchen Fallen ein Muslim ist. Dazu zadhlen z. B. die Vorbe-
tertatigkeit in der Moschee, der Gebetsruf (adan), die Pil-
gerfahrt und das Lehren des Koran und der Hadithe. Diese
Tatigkeiten sind nur von einem Muslim giiltig, deswegen
darf nur ein Muslim fiir ihre Ausfiihrung angemietet wer-
den. Der Rechtsgrund ('illa) ist dabei die Tatsache, dass sie
nur von einem Muslim giiltig sind. Sind jedoch die Tatigkei-
ten, mit denen man sich Allah nahert, von der Art, die auch
von einem Nichtmuslim ausgefiihrt werden kann, so darf
dieser fir ihre Ausfihrung angemietet werden. Zusammen-
gefasst kann also gesagt werden, dass fiir jene Tatigkeiten,
mit denen sich der Dienstgeber Allah nahert, aber nicht der
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Dienstnehmer, Folgendes untersucht werden muss: Ist die
Ausfiihrung der Tatigkeit nur von einem Muslim giiltig, wie
das Richten, so ist es unzuldssig, dass ein Nichtmuslim dafir
angeheuert wird. Ist die Ausflihrung aber auch von einem
Nichtmuslim glltig, wie das Kdmpfen, dann darf der Nicht-
muslim dafiir angeheuert werden. Es ist also zulassig, den
Nichtmuslim fir den Krieg anzuheuern. Sein Lohn wird ihm
vom Schatzhaus bezahlt.

Die Anheuerung fiir Gottesdienste und Tatigkeiten
im offentlichen Dienst

Die Definition des Dienstvertrages, dass es sich um einen
Nutzvertrag gegen Entgelt handelt (‘agdun ‘ald manfa‘atin
bi-‘iwad), unter der Bedingung, dass der Nutzen vom
Dienstgeber bzw. Anmieter eingeholt werden kann, fihrt
uns bei ihrer Anwendung auf die verschiedenen Fallkonstel-
lationen zur Feststellung, dass die Anheuerung fiir jede Art
von Nutzen, die der Dienstgeber vom Dienstnehmer einho-
len kann, zuldssig ist. Dies gilt sowohl fiir den Nutzen aus
der Person selbst, wie der Diener, als auch fiir den Nutzen
aus deren Tatigkeit, wie z. B. der Handwerker, solange es fir
das Verbot dieses Nutzens keinen Rechtsbeweis gibt. Denn
fiir Sachen gilt grundsétzlich, dass sie erlaubt sind. Und der
Nutzen stellt eine Sache dar. Hier kann nicht gesagt werden,
dass es sich um einen Vertrag oder eine Rechtsbeziehung
handelt, fur die grundsatzlich das Festhalten am Rechts-
spruch und nicht die Erlaubnis gilt. Denn beim Vertrag geht
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es um die Anheuerung an sich und nicht um den Nutzen,
der sich daraus ergibt. Der Nutzen ist die Sache, auf die die
Rechtsbeziehung angewendet wird, und der Gegenstand,
fiir den der Vertrag abgeschlossen wird. Er stellt nicht die
Rechtsbeziehung oder den Vertrag selbst dar. Demzufolge
ist es erlaubt, Dienstvertrage fir alle Arten von Nutzen, fir
die kein Verbot erfolgt ist, abzuschlieRen, egal ob ein Text
mit deren Erlaubnis ergangen ist oder nicht. So ist es er-
laubt, einen Mann oder eine Frau anzumieten, um eine
bekannte Anzahl von Blattern fiir einen bekannten Lohn auf
der Schreibmaschine abzutippen. Denn es handelt sich hier
um eine Anheuerung fir die Erlangung eines Nutzens, fir
den kein Verbot ergangen ist. Somit ist eine Anheuerung fir
diese Tatigkeit erlaubt, selbst wenn kein Text mit deren
(spezifischer) Erlaubnis vorhanden ist. Auch ist es zulassig,
einen Wiegemeister oder MaRnehmer fiir Gewichts- bzw.
Volumenmessungen anzustellen, der eine bestimmte Tatig-
keit flr eine bestimmte Zeit ausfihrt. So wird im Hadith von
Suwaid ibn Qais berichtet, dass der Gesandte Allahs % zu
FuB zu ihnen unterwegs war. Er handelte mit uns und wir
verkauften ihm Ware. Dort befand sich ein Mann, der gegen
Entlohnung abwog. Da sagte der Gesandte Allahs #:

«cz-jj Q3

Wiege ab und lasse die Waage zu seinen (des Verkau-
fers) Gunsten ausschlagen. Von Abu Dawdid (berliefert.
Diese Anheuerung ist zuldssig, da auch ein Textbeleg mit
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ihrer Erlaubnis ergangen ist. Was die Gottesdienste (al-
‘ibadat) anbelangt, ob es sich nun um Pflichten oder wiin-
schenswerte Tatigkeiten handelt, so muss Folgendes unter-
sucht werden: Wenn ihr Nutzen Uber die Vollzugsperson
selbst nicht hinausgeht (d. h., niemand sonst einen Nutzen
davon hat), z. B. wenn man die Pilgerfahrt fir sich vollzieht
oder die zakat fur sich entrichtet, ist es unzuldssig, daflr
einen Lohn zu erhalten. Denn der Lohn ist ein Entgelt fur
einen Nutzen. In diesem Fall ist aber niemandem aufler ihm
selbst ein Nutzen entstanden. Aus diesem Grund ist seine
Anheuerung fir diese Tatigkeit nicht zuldssig. Denn es han-
delt sich um eine Pflicht, die er selbst zu erfiillen hat. Wenn
aber der Nutzen eines Gottesdiensts Uber die vollziehende
Person selbst hinausgeht, so ist eine Anheuerung fir diese
Tatigkeit erlaubt. Beispiel dafir ist der Gebetsruf fir ande-
re, das Vorbeten fir andere oder das Anmieten einer Per-
son, die fir einen Verstorbenen die Pilgerfahrt vollzieht
oder die zakat fir ihn verteilt. All das ist erlaubt, da es sich
um einen Nutzvertrag gegen Entgelt handelt (‘agdun ‘ala
manfa‘atin bi-‘iwad). Der Lohn stellt hier das Entgelt fiir den
Nutzen dar. Und der Nutzen ist hier fir jemand anderen
entstanden, somit ist der Dienstvertrag zuldssig. Was in
diesem Zusammenhang den Hadith betrifft, den at-Tirmidi
von ‘Utman ibn Abr al-‘As Uiberliefert, der berichtet:

Aot sl e sl Usge sl o S ) &) age Lo 5T o o
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Zum Letzten, was der Prophet % mir ans Herz gelegt
hat, zahlt, dass ich mir einen Gebetsrufer nehmen soll, der
keinen Lohn fiir seinen Gebetsruf verlangt, so ist Folgendes
klarzustellen: In diesem Hadith untersagte der Gesandte #,
einen Gebetsrufer zu nehmen, der fir den Gebetsruf einen
Lohn verlangt. Er hat aber nicht untersagt, dass man fir den
Gebetsruf grundsatzlich einen Lohn erhélt. Der Hadith be-
legt, dass es zwei Arten von Gebetsrufern gibt: Eine Gruppe
von ihnen verlangt einen Lohn und die andere nicht. Der
Prophet hielt ‘Utman dazu an, keinen Gebetsrufer von jener
Gruppe zu nehmen, die einen Lohn verlangt. Mit dieser
Anweisung soll bei ihm eine Abneigung hervorgerufen wer-
den (tanfir), einen Gebetsrufer mit Entlohnung zu nehmen.
Das gibt das Geflihl, dass es unerwiinscht ist (makrah), ei-
nen Lohn fiir den Gebetsruf zu nehmen. Der Hadith belegt
jedoch nicht, dass die Anheuerung fir den Gebetsruf verbo-
ten sei, er belegt vielmehr, dass sie statthaft, aber uner-
winscht ist.

Auch ist es erlaubt, dass jemand einen Lehrer anheuert,
der seine Kinder oder ihn selbst unterrichtet, oder auch
jemanden, den er unterrichtet haben mdéchte. Denn die
Unterrichtung stellt einen erlaubten Nutzen dar, fiir den
man ein Entgelt verlangen darf. Somit ist eine diesbezligli-
che Anheuerung zuldssig. Das islamische Recht hat es auch
erlaubt, fir die Unterrichtung des Korans einen Lohn zu
erhalten, demzufolge ist die Annahme eines Lohnes fir et-
was anderes als den Koran mit besserem Grunde zulassig.

162



So berichtet al-Buhari von Ibn ‘Abbas, dass der Prophet #
sprach:

o ks ’\J:-T ade ‘,.?Jo-i L 5:-?»

Der Lohn, auf den ihr den groflten Anspruch habt, ist
der fiir das Buch Allahs. Auch ist der Konsens der Prophe-
tengefahrten dariliber ergangen, dass es erlaubt ist, fur die
Unterrichtung einen Unterhalt vom Schatzhaus der Musli-
me zu erhalten. Somit ist es auch erlaubt, einen Lohn dafiir
zu erhalten. So wird auf dem Wege des Ibn Abt Saiba von
Sadaga ad-Dimasqi, von al-Wudya ibn ‘Ata’ berichtet, der
sagte:

&—JUG."J‘UJJ,“O Q‘Sé co‘m«d‘ g}«b.j.u:.c.luﬁw Z.QJ.«JU QK)
(5 IS A8 Bmes s Ay JS7 35 2

In Medina gab es drei Lehrer, die die Kinder unterrich-
teten. ‘Umar ibn al-Hattab gab jedem von ihnen fiinfzehn
im Monat. All das belegt die Erlaubnis, einen Lohn fiir die
Unterrichtung zu erhalten. Die Untersagungs-Hadithe, die
in diesem Bereich ergangen sind, betreffen alle die Unter-
sagung, einen Lohn fiir die Unterrichtung des Korans zu
erhalten, und nicht die (grundsatzliche) Untersagung, je-
manden fir seine Unterrichtung anzuheuern. Sie alle bele-
gen, dass es unerwiinscht ist, einen Lohn fiir die Unterrich-
tung des Korans zu nehmen. Sie sagen aber nicht, dass es
verboten sei, jemanden fir seine Unterrichtung anzuheu-
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ern. Dass es unerwiinscht ist, einen Lohn zu nehmen, ne-
giert nicht die Erlaubnis. So ist es zwar unerwiinscht, einen
Lohn fiir die Unterrichtung des Korans anzunehmen, aber
erlaubt, jemanden dafiir anzuheuern.

Auch die Anheuerung eines Arztes ist erlaubt. Denn es
handelt sich um einen Nutzen, den der Anmieter (vom Arzt)
einholen kann. Allerdings ist es nicht erlaubt, ihn zur Hei-
lung anzumieten, denn es ware eine Anheuerung fiir etwas
Unbekanntes. Er kann den Arzt anheuern, damit er ihn un-
tersucht, da es sich um einen bekannten (nachvollziehba-
ren) Nutzen handelt. Er kann ihn auch anheuern, um einige
vereinbarte Tage lang in seinem Dienst zu stehen, da die
Tatigkeit in diesem Fall beschrankt und festgelegt ist. Er
kann ihn auch anheuern, damit er ihn behandelt, denn die
Behandlung ist in einem MaRe bekannt, das die Unklarheit
aufhebt, auch wenn der Arzt die Krankheit nicht feststellen
kann. Es reicht ndmlich, wenn der Arzt weil3, dass der Pati-
ent krank ist. So ist es erlaubt, einen Arzt anzuheuern, weil
die medizinische Behandlung einen Nutzen darstellt, den
der Anmieter vom Arzt einholen kann. Demzufolge ist eine
Anheuerung in diesem Falle giiltig. Auch sind vom Prophe-
ten # Uberlieferungen erwihnt, die die Erlaubnis zur An-
heuerung flir medizinische Behandlung belegen. So berich-
tet al-Bubhari von Anas, der sagte:
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Der Gesandte Allahs &, lieB sich schropfen. Abul Taiba
fiihrte die Schropfung durch. Er (der Gesandte) gab ihm
dafiir zwei 56’14 an Nahrung und sprach mit seinen Herren,
die ihm daraufhin Erleichterung (bei seinem Freikauf) ge-
wahrten. Der Aderlass zidhlte damals zu den Heilmethoden,
mit denen man sich medizinisch behandeln lieR. Dass man
dafiir einen Lohn nehmen darf, belegt die Erlaubnis, einen
Arzt anheuern zu dirfen. Was den Ausspruch des Gesand-
ten & betrifft:

(o aloed) oSy
= bl ¢

Der Gewinn des Schropfers ist libel, den at-Tirmidi von
Rafi* ibn Had1g Gberliefert, so beweist er nicht, dass die An-
heuerung des Schropfers verboten ware. Er beweist ledig-
lich, dass das Geldverdienen mit Schropfen unerwiinscht
ist, obwohl das Schrépfen an sich erlaubt ist. Beleg dafir ist
auch die Tatsache, dass der Gesandte Allahs #&

lagely] 2o (i Jadly psd) (cownr

Knoblauch und Zwiebel als ,die beiden Ublen“
(habitain) bezeichnete, obwohl sie erlaubt sind. Von Mus-

“Ein sa‘ergibt ca. 2,5 Liter.
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lim tGber den Weg des Ma‘dan ibn Abi Talha tradiert. Dies
gilt fir den Dienstnehmer, der fiir einen privaten Nutzen
angeheuert wird.

Was den Dienstnehmer betrifft, dessen Nutzen allge-
meiner Natur ist, so stellen seine Dienste ein 6ffentliches
Interesse (maslaha) dar, das der Staat den Menschen zur
Verfluigung stellen muss. Denn jeder Nutzen, der Uber die
Einzelperson hinausgeht, das gesamte Kollektiv beriihrt und
das Kollektiv Bedarf danach hat, zahlt zum 6ffentlichen In-
teresse (maslaha ‘Gmma), die das Schatzhaus der Muslime
(bait al-mal) allen Menschen zur Verfligung stellen muss.
Dazu zahlt z. B. der Richter, den der Befehlshaber (amir) fir
einen Monatslohn anheuert, damit er zwischen den Men-
schen richtet. Ebenso zahlt dazu das Anheuern von Beam-
ten fur die Behorden und Verwaltungskreise oder von Ge-
betsrufern und Vorbetern. Zu den o6ffentlichen Interessen,
fur die der Staat Dienstnehmer anstellen muss, die allen
Menschen zur Verfligung stehen, zdhlen auch Schulbildung
und medizinische Versorgung. Dass Schulbildung zum o6f-
fentlichen Interesse zahlt, geht auf den Konsens der Pro-
phetengefahrten (igma“ as-sahaba) zuriick, den Lehrern
einen bestimmten Betrag vom Schatzhaus der Muslime als
Lohn zu entrichten. Auch hat der Gesandte Allahs als Los-
kauf fiir die Gefangenen der Ungldubigen das Unterrichten
von zehn muslimischen Kindern angeordnet. Das Entgelt
fir den Loskauf zahlt zur Beute, die allen Muslimen gehort.
Was die medizinische Versorgung betrifft, so wurde dem
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Gesandten # ein Arzt geschenkt, den er allen Muslimen
zur Verfiigung stellte. Die Tatsache, dass der Prophet ein
Geschenk erhielt, dieses aber nicht fiir sich beanspruchte
und nicht privat verdauRerte, sondern den Muslimen zur
Verfligung stellte, ist ein Beleg dafiir, dass dieses Geschenk
allen Muslimen zusteht und nicht ihm allein. Denn wenn
der Prophet # ein Geschenk erhalt und es allen Muslimen
zur Verfligung stellt, dann handelt es sich dabei um eine
Sache, auf die alle Muslime Anspruch haben. Demzufolge
obliegt der Unterhalt der Arzte und Lehrer dem Schatzhaus
der Muslime. Auch wenn es der Einzelperson erlaubt ist,
einen Arzt oder Lehrer anzuheuern, ist es die Pflicht des
Staates, medizinische Versorgung und Schulbildung allen
Blirgern zur Verfligung zu stellen. Dabei existiert kein Un-
terschied zwischen einem Muslim und einem Schutzbefoh-
lenen, einem Reichen oder Armen. Diese Dienste sind dem
Gebetsruf und dem Richten gleichzusetzen. Denn es sind
Dinge, deren Nutzen Uber die Einzelperson hinausgeht und
die Menschen Bedarf danach haben. Somit zdhlen sie zu
den offentlichen Interessen und zu den Dingen, die den
Blirgern zur Verfliigung gestellt werden miissen. Demzufolge
muss sie das Schatzhaus gewahrleisten.

Der Dienstnehmer (al-agir)

Das islamische Recht meint mit Dienstnehmer (agir) je-
den Menschen, der in einem Dienstverhaltnis tatig ist, und
zwar ungeachtet dessen, ob der Dienstgeber bzw. Anmieter
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(al-musta’gir) eine Einzelperson, eine Gemeinschaft oder
der Staat ist. Der Begriff Dienstnehmer umfasst somit jeden
Angestellten, der irgendeine Form von Arbeit verrichtet.
Dabei gibt es vom islamischen Recht her keinen Unter-
schied zwischen einem staatlichen und einem privaten
Dienstnehmer. Sowohl der Staatsangestellte als auch der
Angestellte bei einer Personengruppe oder einer Einzelper-
son ist demnach ein Dienstnehmer und das islamische Ar-
beitsrecht trifft auf ihn zu. Mit anderen Worten ist jeder
von ihnen ein Dienstnehmer, auf den das islamische Dienst-
recht angewendet wird. So ist der Arbeiter in der Landwirt-
schaft ein Dienstnehmer, ebenso wie der Diener, der Fab-
rikarbeiter, die Schreibkrdfte der Kaufleute und die
Staatsbeamten. Sie alle sind Dienstnehmer, denn Gegen-
stand eines Dienst- oder Mietvertrages ist entweder der
Nutzen aus Sachobjekten oder der Nutzen aus der Arbeit
von Menschen oder aus den Menschen selbst. Wenn es um
den Nutzen aus Sachobjekten geht, spielt die Untersuchung
des Dienstnehmers keine Rolle, da er damit in keiner Ver-
bindung steht. Geht es hingegen um den Nutzen aus der
Arbeit, wie das Anheuern von Handwerkern oder Fachar-
beitern fiir bestimmte Tatigkeiten, oder um den Nutzen aus
der Person selbst, wie das Anheuern von Dienern und Pri-
vatangestellten, so steht der Gegenstand dieser Untersu-
chung mit dem Dienstnehmerrecht in Zusammenhang.
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Die Bemessungsgrundlage fiir den Arbeitslohn

Der Dienstvertrag ist ein Nutzvertrag gegen Entgelt
(‘agdun ‘ala manfa‘atin bi-‘iwad). Bedingung fir den Ab-
schluss des Dienstvertrages ist die Rechtsfahigkeit beider
Vertragspartner, sodass jeder von ihnen imstande ist, ratio-
nal zu differenzieren (mumaiyiz). Auch ist Bedingung, dass
der Arbeitslohn bekannt ist. So sagt der Gesandte #:
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Wenn jemand von euch einen Dienstnehmer anheuert,
so soll er ihm seinen Lohn bekanntgeben. Ad-Daraqutni
Uberliefert diesen Hadith von Ibn Mas‘ud. Auch berichtet
Ahmad von Abu Sa‘ld, dass der Gesandte Allahs
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das Anheuern eines Dienstnehmers untersagte, solange
ihm der Arbeitslohn nicht bekanntgegeben wird. Aller-
dings ist der Dienstvertrag giiltig und vollzogen, auch wenn
der Lohn nicht bekannt ist. Ist man sich Uber die Hohe des
Lohnes uneins, so greift man auf den Lohn fir vergleichbare
Dienstnehmer zuriick. Wird der Lohn bei Abschluss des
Dienstvertrages nicht genannt bzw. sind sich Dienstgeber
und Dienstnehmer (iber den genannten Betrag uneinig,
dient auch hier der Lohn fiir vergleichbare Dienstnehmer
als Bemessungsgrundlage. Der Lohn vergleichbarer Dienst-
nehmer wird in diesem Fall analog zur Brautgabe (mahr)
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herangezogen. Denn wenn bei EheschlieBung die Brautgabe
nicht genannt wird oder man sich tGber den genannten Be-
trag uneinig ist, geht man auf die Brautgabe fiir eine ver-
gleichbare Person zurlick. Dies geht aus einem bei an-Nasa’l
und at-Tirmidi tradierten Bericht hervor, den at-Tirmidt als
hasan sahih einstuft, und in dem es heiRt:
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Von lIbn Mas‘ud wird berichtet, dass er nach einem
Mann gefragt wurde, der eine Frau ehelichte, ihr keine
Brautgabe festlegte und keinen Verkehr mit ihr hatte, bis
er starb. Da sagte Ibn Mas‘iid: , lhr steht die Brautgabe von
Frauen wie ihr zu, ohne Abzug oder Aufschlag. Sie hat die
Frist des Eheverbots einzuhalten und ihr steht die Erb-
schaft zu.” Da erhob sich Ma‘qil ibn Sinan al-Asga‘T und
sprach: ,,Der Gesandte Allahs & entschied bei Birwa“ bint
Wasiq, einer Frau von uns, in gleicher Weise wie du.” Und
Ibn Mas'ud freute sich dariiber. Mit der Brautgabe von
Frauen wie ihr ist die Brautgabe gemeint, die Frauen erhal-
ten wirden, die mit ihr vergleichbar sind. Somit hat der
Gesetzgeber die Brautgabe einer vergleichbaren Person fir
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die Frau festgelegt, der kein Brautgeld genannt wurde. Glei-
ches gilt, wenn man Uber die genannte Brautgabe strittig
ist. Nachdem die Brautgabe ein zwingendes Entgelt verkor-
pert, das sich aus dem Ehevertrag ergibt, kann davon ein
Analogieschluss auf jedes zwingende Entgelt gezogen wer-
den, das sich aus einem Vertrag ergibt, und zwar abgesehen
von der Gegenleistung fiir dieses Entgelt, sei es ein Gut, wie
beim Verkauf, oder ein Nutzen bzw. eine Arbeitsleistung,
wie bei einem Dienstvertrag, oder eine freiwillige Morgen-
gabe (nihla), wie im Falle der EheschlieBung. Demzufolge
wird im Falle einer Streitigkeit zwischen dem Dienstgeber
und dem Dienstnehmer lber den genannten Lohn bzw. im
Falle der Nichtnennung des Lohnes bei Vertragsabschluss
entschieden, dass der vergleichbare Lohn ausbezahlt wird.
Ist der Lohn bei Vertragsabschluss genannt worden, spricht
man von einer bezeichneten Entlohnung (agr musamma).
Ist er nicht genannt worden bzw. ist man sich Uber die ge-
nannte Entlohnung uneinig, gilt der vergleichbare Lohn.
Somit wird der Lohn in zwei Kategorien eingeteilt: genann-
ter Lohn (agr musamma) und vergleichbarer Lohn (agr al-
mitl). Beim genannten Lohn ist die Billigung (ar-rida) beider
Vertragspartner Bedingung flr seine Giiltigkeit. Haben zwei
Vertragspartner einen bestimmten Lohn billigend akzep-
tiert, dann stellt dies den genannten Lohn dar. Weder darf
der Dienstgeber genotigt werden, mehr zu bezahlen, noch
der Dienstnehmer genétigt werden, weniger anzunehmen.
Es ist vielmehr der islamrechtlich verpflichtend zu bezah-
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lende Lohn. Der vergleichbare Lohn wird aus dem Lohn fir
dieselbe Tatigkeit durch einen vergleichbaren Dienstnehmer
ermittelt, wenn der Dienstvertrag den Nutzen aus der Ar-
beit betrifft. Betrifft er hingegen den Nutzen aus dem
Dienstnehmer selbst, wird fir die Ermittlung des vergleich-
baren Lohnes nur der vergleichbare Dienstnehmer herange-
zogen.

Wer den Lohn fiir eine Tatigkeit festlegt, sind die Fach-
leute, die Erfahrung in der Bestimmung von Léhnen haben
— nicht der Staat und auch nicht die Gepflogenheit der
Ortseinwohner. Sie sind die Experten in der Bemessung des
Lohns fir die Arbeit, um die es geht, oder der Dienstneh-
mer, deren Entlohnung festgelegt werden soll.

Grundlage fir die Bemessung des Lohns seitens der
Fachleute ist der Nutzen, sei es der Nutzen aus der Arbeit
oder aus dem Dienstnehmer selbst. Denn Gegenstand des
Dienstvertrags ist der Nutzen (al-manfa‘a). Somit ist er die
Grundlage fiir die Bemessung des Lohns. Der Lohn wird also
nicht nach der vom Dienstnehmer produzierten Ware be-
messen und auch nicht nach dem geringsten Lebensstan-
dard, den er in seiner Gemeinschaft bendtigt. Weder die
produzierte Ware des Dienstnehmers noch die Hohe des
Lebensstandards haben mit der Lohnbemessung etwas zu
tun. Vielmehr wird bei der Lohnbemessung der Nutzen her-
angezogen. Und je nach Schatzung der Fachleute fiir den
Wert dieses Nutzens in der betreffenden Gesellschaft wird
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der Arbeitslohn des Dienstnehmers bestimmt. Wenn die
Fachleute den Lohn der Arbeit bzw. des Dienstnehmers
bemessen, betrachten sie den Wert des Nutzens in der Ge-
sellschaft. Sie bemessen ihn mit dem Wert, den der Dienst-
nehmer selbst oder seine Arbeit hervorgebracht hat. Wenn
man sich Uber die Bemessung des Nutzwerts in der Gesell-
schaft uneinig ist, ist es nicht zuldssig, diesen durch Beweis-
fihrung und Rechtsargument zu bemessen. Vielmehr muss
man sich mit der Meinung der Fachleute begniligen, denn es
geht um die Frage, den Wert eines Nutzens zu erfahren,
nicht einen Beweis fiir seine Hohe aufzustellen.

Das ist die Grundlage, auf welcher die Lohnbemessung
erfolgt: Der Nutzen gemalR Bewertung der Fachleute. Wenn
nun die Fachleute den vergleichbaren Lohn bemessen —
nicht den Lohn der Arbeit oder der Arbeitsperson allein —,
dann missen sie eine Person heranziehen, die dem Dienst-
nehmer fir die besagte Tatigkeit wirklich entspricht. Sie
miussen also die Arbeit und die Person, die die Tatigkeit aus-
fiihrt, in Betracht ziehen. Gleichzeitig missen sie auch den
Zeitpunkt des Dienstvertrages und seinen Ort berticksichti-
gen, denn der Lohn dndert sich mit Anderung der Arbeit,
der Arbeitsperson, der Zeit und des Ortes. Prinzipiell wer-
den die Fachleute, die den Lohn bzw. den vergleichbaren
Lohn ermitteln, von den Vertragspartnern, d.h. vom
Dienstgeber und Dienstnehmer, gewahlt. Wahlen sie diese
nicht oder sind sie sich dariiber uneins, dann obliegt die
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Befugnis zur Bestimmung der Fachleute dem Gericht bzw.
dem Staat.

Die Lohnbemessung fiir Dienstnehmer

Der Mensch unternimmt in natirlicher Weise Anstren-
gungen, um die Gliter zu erzeugen, mit denen er seine Be-
dirfnisse befriedigen kann. Nun sind diese Bedirfnisse
zahlreich, und er kann sie nicht isoliert von anderen Men-
schen befriedigen. Deswegen ist das Leben des Menschen
in einer Gesellschaft, in der er mit anderen das Resultat
ihrer Anstrengungen austauscht, eine unabdingbare Sache.
Somit unternimmt der Mensch, der in einer Gesellschaft
lebt, Anstrengungen zur Erzeugung von Gitern, um diese
entweder direkt zu konsumieren oder zu tauschen. Sein
Einsatz dient also nicht nur dem direkten Konsum. Denn
seine Bedirfnisse sind zahlreich, und er benétigt Giter, die
bei ihm nicht vorhanden sind. Auch besteht fir ihn die
Notwendigkeit, von der Tatigkeit anderer direkt zu profitie-
ren, wie im Falle der Schulbildung und der medizinischen
Behandlung. Deshalb reichen die Giiter, die er selbst er-
zeugt — egal wie verschiedenartig und zahlreich sie sein mo-
gen —, nicht aus, um alle seine Bedirfnisse zu befriedigen,
da er mit seiner eigenen Tatigkeit nicht in der Lage ist, all
das zu erzeugen, was er zur Befriedigung all seiner Bedrf-
nisse bendtigt. Vielmehr muss er sich auf die Tatigkeiten
anderer stlitzen. Somit ist er darauf angewiesen, die von
ihm benotigten Tatigkeiten anderer entweder gegen eine
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Tatigkeit von ihm oder gegen Giiter (die er besitzt) einzu-
tauschen. Deshalb ist der Tausch von Tatigkeiten unter den
Menschen notwendigerweise existent. Nachdem diese Ta-
tigkeit entweder gegen eine andere Tatigkeit oder gegen
Guter getauscht wird, ist ein MaBstab erforderlich, mit dem
der Wert der erbrachten Leistungen im Verhaltnis zueinan-
der bestimmt wird, damit ihr Tausch tatsachlich erfolgen
kann. Dieser Mal3stab bestimmt auch den Wert der zur Be-
friedigung angestrebten Giiter, damit sie gegen andere G-
ter oder Tatigkeiten eingetauscht werden kénnen. Deswe-
gen muss der MaBstab, der zur Festlegung des Werts der
Tatigkeiten und auch der Glter herangezogen wird, ein ein-
ziger sein, damit Glter mit Gltern, Glter mit Tatigkeiten
und Tatigkeiten mit Tatigkeiten getauscht werden kdnnen.
Aus diesem Grund hat man sich auf die monetare Vergi-
tung geeinigt, die dem Menschen ermoglicht, die erforder-
lichen Guter und die erforderlichen Tatigkeiten fiir seine
Befriedigung zu erwerben. Fir ein Gut ist die Vergltung der
Preis und fir die Tatigkeit der Lohn. Denn beim Tausch von
Waren ist der Preis das Entgelt flir die Ware selbst und beim
Tausch von Tatigkeiten das Entgelt fiir den Nutzen, der sich
aus der Tatigkeit eines Menschen ergibt. Deswegen sind
sowohl Handelstatigkeiten als auch Dienstleistungen fir
den Menschen unerlasslich. Allerdings gibt es keinen Zu-
sammenhang zwischen Handelstatigkeiten und Dienstleis-
tungen auller in der Tatsache, dass es sich um Rechtsbezie-
hungen zwischen zwei Menschen handelt. So ist eine
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Dienstleistung nicht vom Handel und der Lohn nicht vom
Preis abhangig. Deswegen ist die Bemessung des Lohnes
etwas anderes als die Bemessung des Preises, und das eine
steht mit dem anderen in keinem Zusammenhang. Denn
der Preis ist das Entgelt flr ein Gut. Es handelt sich also
definitiv um den Tausch eines Gutes gegen ein anderes,
egal ob das Gut mit dem Wert oder dem Preis bemessen
wird. Der Lohn ist hingegen das Entgelt fiir eine erbrachte
Leistung. Und diese muss nicht unbedingt Gliter erzeugen.
So kann sie Gliter erzeugen oder auch nicht. Denn der Nut-
zen aus einer Leistung ist nicht nur auf die Erzeugung von
Gutern beschrankt. Vielmehr gibt es auch Arten von Nut-
zen, die keine Guter hervorbringen. So erzeugt die Leistung,
die in der Landwirtschaft, im Handel oder in der Industrie
erbracht wird, zweifellos Guter, und zwar unabhangig von
der Leistungsart und ihrem AusmaR, sei sie grolR oder klein.
Das Vermogen des Landes wachst dadurch in direkter Wei-
se an. Dienstleistungen hingegen, die von einem Arzt, ei-
nem Ingenieur, einem Rechtsanwalt, einem Lehrer oder
dhnlichen Personen erbracht werden, erzeugen keine Giiter,
und das Vermogen einer Gemeinschaft wachst damit nicht
direkt an. Wenn der Handwerker einen Lohn erhdlt, so er-
halt er ihn im Gegenzug fir ein Gut, das er erzeugt hat.
Wenn hingegen der Ingenieur einen Lohn erhilt, so hat er
ihn nicht als Entgelt fir ein Gut erhalten, da er keine Glter
erzeugt hat. Deswegen ist der Preis definitiv eine brauchba-
re Bemessung fiir das Entgelt, das fiir ein Gut zu entrichten
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ist. Dies im Unterschied zur Bemessung des Nutzens aus
einer Leistung, die nicht als Entgelt fir ein Gut erfolgt, son-
dern als Entgelt flir einen Nutzen, der ein Gut oder auch
kein Gut hervorbringen kann. In dieser Hinsicht unterschei-
det sich die Handelstatigkeit von der Anstellung eines
Dienstnehmers. Auch unterscheidet sich der Preis in Bezug
auf seine tatsachliche Bemessung von jener des Lohnes.
Der Unterschied zwischen Handels- und Diensttatigkeit bzw.
zwischen Preis und Lohn bedeutet aber nicht, dass keine
Verbindung zwischen beiden besteht. Vielmehr bedeutet
dieser Unterschied, dass man die Diensttatigkeit nicht auf
dem Handel und den Handel nicht auf der Diensttatigkeit
aufbauen darf. So darf der Preis nicht auf Basis des Lohns
und der Lohn nicht auf Basis des Preises bemessen werden.
Denn die Bemessung des einen auf Basis des anderen fuhrt
dazu, dass die Preise der vom Dienstnehmer erzeugten Wa-
ren den Lohn, den sie erhilt, bestimmen, obwohl die Wa-
renpreise im Grunde den Dienstgeber und nicht den
Dienstnehmer beherrschen. Wenn man zuldsst, dass sie
den Dienstnehmer beherrschen, dann fiihrt das dazu, dass
der Dienstgeber den Dienstnehmer beherrscht. Er hebt und
senkt den Lohn des Dienstnehmers, wann immer es ihm
beliebt, und zwar unter dem Vorwand, dass die Preise gefal-
len oder gestiegen seien. Dies ist aber nicht zuldssig. Denn
der Lohn des Dienstnehmers ist ein Entgelt fir den Nutzen
aus seiner Arbeit. Er entspricht dem Wert seines Nutzens,
nachdem der Lohn zwischen den Vertragspartnern bemes-
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sen wurde. Somit darf der Lohn des Dienstnehmers nicht an
die Preise der Waren, die er erzeugt, gekniipft werden. Hier
darf man nicht einwenden, dass die Auszahlung des bemes-
senen Lohns im Falle eines Verfalls des Preises der Ware,
die der Dienstgeber mit seinem Unternehmen produziert,
zu Verlusten fir ihn fuhrt, was schlussendlich die Entlassung
des Angestellten zur Folge hatte. Dieser Einwand ist deswe-
gen nicht glltig, weil so etwas nur dann passiert, wenn der
Warenpreis auf dem gesamten Markt einen Zusammen-
bruch erlebt. Dies obliegt jedoch der Einschatzung der Fach-
leute fiir den Nutzen des Angestellten (in dieser Situation)
und nicht der Einschatzung des Arbeitgebers. Denn die
Fachleute betrachten den gesamten Nutzen des Dienst-
nehmers in genereller Weise, nicht nur in einem spezifi-
schen Fall. Deswegen darf die Bemessung des Lohnes nicht
an den Warenpreis gebunden werden, sondern an die pro-
fessionelle Einschatzung der Experten.

Dariber hinaus fihrt der Aufbau der Diensttatigkeit auf
der Handelstatigkeit und der Handelstatigkeit auf der
Diensttatigkeit dazu, dass die Preise fur die menschlichen
Bediirfnisse den Lohn des Dienstnehmers beherrschen.
Dies, obwohl die Preise der Bediirfnisse das Auskommen
des Dienstnehmers beherrschen sollten, nicht seinen Lohn.
Lasst man es zu, dass die Preise der Bedirfnisse den Lohn
des Dienstnehmers bestimmen, dann wiirde das dazu fih-
ren, dass das Auskommen des Dienstnehmers dem Dienst-
geber obliegt und dieser ihm das Auskommen garantieren
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miusste, obwohl das Auskommen jedes Menschen einen Teil
seiner Angelegenheitenbetreuung darstellt, was zu den
Aufgaben des Staates und nicht des Dienstgebers zahlt.
Deswegen ist es keinesfalls erlaubt, das Auskommen eines
Dienstnehmers mit seinem Produktionsvolumen zu ver-
knlpfen. Der Dienstnehmer kann namlich schwach gebaut
und nur imstande sein, wenig zu produzieren, was unter
seinem Auskommen lage. Verknipft man den Lohn mit
dem, was er erzeugt, oder mit den Bediirfnissen, die er be-
friedigen mochte, wiirde ihm ein erquickliches Leben ver-
wehrt bleiben, was unzuldssig ware. Das Recht auf (ein
menschenwiirdiges) Leben muss namlich jedem Menschen
als Blirger des Staates gewahrleistet werden, mag er nun
viel oder wenig produzieren, tGiberhaupt zur Produktion im-
stande sein oder nicht. Sein Lohn wird mit dem Wert seines
Nutzens bemessen, ob er nun seine Bedirfnisse deckt oder
nicht. Demzufolge ist es falsch, den Lohn eines Arbeiters
bzw. Angestellten an den Preisen der Waren, die er produ-
ziert, zu bemessen oder an den Preisen der Bedirfnisse, die
er zu erflillen hat. Somit ist es auch falsch, Diensttatigkeit
auf Handelstatigkeit oder Handelstatigkeit auf Diensttatig-
keit aufzubauen. Das eine darf nicht auf dem anderen auf-
gebaut werden. Deswegen ist es auch unzuldssig, den Preis
auf dem Lohn oder den Lohn auf dem Preis zu begriinden.
So ist die Bemessung des Lohnes eine Sache und die des
Preises eine andere. Jede dieser Bewertungsarten hat ge-
wisse Faktoren und spezifische Gegebenheiten, die die Be-
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wertung bestimmen. So wird der Lohn mit dem Grad des
Nutzens bemessen, der sich aus dem Einsatz bzw. der Leis-
tung ergibt. Der Nutzen ist also das eigentliche Bewer-
tungsmal} und nicht der Einsatz, auch wenn sich der Nutzen
aus dem Einsatz ergibt, den eine Person erbringt. Und die-
ser Nutzen wird von den kundigen Fachleuten gemalR seines
NieBbrauchs bewertet. Diese Bemessung ist nicht ewig giil-
tig, sondern an die ausgemachte Zeitspanne oder Tatigkeit
gebunden, deren Ausfiihrung vereinbart wurde. Ist die Zeit-
spanne voriber oder die Arbeit erledigt, wird eine neue
Bemessung des Lohnes durchgefiihrt, entweder von den
Vertragspartnern selbst oder von den Fachleuten durch
Bestimmung des vergleichbaren Lohns. Die Zeitspanne kann
auf taglicher, monatlicher oder jahrlicher Basis festgelegt
werden. Der Preis ist hingegen das Tauschverhaltnis zwi-
schen einer Geldmenge und der ihr entsprechenden Wa-
renmenge. Er stellt also die Menge an Geld dar, die man zu
einer bestimmten Zeit flir die Einheit einer bestimmten
Ware ausgeben muss. Seine Bemessung erfolgt durch die
natirliche Vorgabe des Marktes fiir diese Ware im Hinblick
auf das Bediirfnis der Menschen danach. Es kann sein, dass
der Preis durch das Bediirfnis des Kaufers nach dieser Ware
bestimmt wird, sodass er sie um welchen Preis auch immer
kaufen muss. Auch kann er nach dem Bediirfnis des Kaufers
festgelegt werden, sodass er die Ware um welchen Preis
auch immer verkaufen muss. Das ist aber nicht zuldssig. Es
ist flr die Gesellschaft gefahrlich, darf nicht erlaubt werden
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und verkérpert das, was man gingig als gabn (Ubervortei-
lung) bezeichnet. Deshalb sind in diesem Fall die Kaufer und
die Verkaufer am Markt fur die Preisbestimmung malige-
bend, nicht der Kaufer und der Verkaufer, die gerade einen
konkreten Handel vertraglich abschlieBen. Mit anderen
Worten ist der Preis das am Markt gemessene MaR fir die
Ware. So muss der Kaufer den Marktpreis zwangsweise
akzeptieren und ebenso der Verkaufer. Was den Preis fest-
gelegt und Kaufer und Verkaufer gezwungen hat, sich die-
sem zu flgen, ist das Bediirfnis nach der Ware in der Ge-
sellschaft, in der sie verkauft wird, und zwar abgesehen von
ihren Produktionskosten. Deswegen unterscheidet sich die
Bemessung des Preises von jener des Lohnes und beide
stehen in keiner Verbindung zueinander. Demzufolge darf
die Lohnbemessung nicht auf die Preisbemessung bezogen
werden. Der Preis wird vielmehr durch das Bedirfnis nach
der Ware festgelegt, wobei der Seltenheitsfaktor seine Be-
messung beeinflusst. Auch kann der Preis nicht auf Basis
der Produktionskosten bemessen werden. So kann es ohne
Weiteres vorkommen, dass der Preis den Produktionskos-
ten nicht entspricht; er kann hoher oder auch niedriger
sein, je nach den Umstdanden, die kurzfristig gelten. Auf
lange Sicht pendelt sich ein Gleichgewicht zwischen Markt-
preis und Produktionskosten auf natiirliche Weise ein. Dies
macht aber den Lohn nicht vom Warenpreis abhéngig, denn
sowohl kurzfristig als auch langfristig betrachtet beachten
die Kaufer beim Kauf einer Ware nicht deren Produktions-
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kosten. Vielmehr bestimmt der Preis in beiden Féillen das
Bediirfnis nach der Ware unter Beachtung des Seltenheits-
faktors.

Kapitalisten und Kommunisten waren bei der Bemessung
des Arbeitslohnes dermalien unterschiedlicher Auffassung,
dass sie sich diametral widersprachen. Kapitalisten geben
dem Arbeiter (bzw. Angestellten) den natiirlichen Lohn. Der
natirliche Lohn ist bei ihnen das, was der Arbeiter an Le-
bensunterhalt auf der untersten Stufe bendétigt. Sie erhéhen
den Lohn, wenn die Lebenskosten steigen, und reduzieren
ihn, wenn diese fallen. Demzufolge wird der Arbeitslohn
nach den Lebenskosten bemessen, und zwar abgesehen
von dem Nutzen, den der Einsatz des Dienstnehmers dem
Einzelnen und der Gesellschaft brachte. Was die Arbeiter
und Angestellten in den kernkapitalistischen Landern Euro-
pas und in den Vereinigten Staaten (an relativ hohen L6h-
nen) erhalten, stellt im Grunde eine Abwandlung des kapi-
talistischen Systems dar, indem dem Arbeiter bzw.
Angestellten Rechte gegeben werden, die Uber das, was
ihm (vom kapitalistischen Standpunkt her) zusteht und was
ihm die Eigentumsfreiheit beschert, hinausgehen. Aber
trotz dieser Abwandlung entspricht das Einkommen des
Arbeiters bzw. Angestellten auch weiterhin nur dem ge-
ringsten Lebensstandard, der ihm ein Dasein ohne Unbeha-
gen ermoglicht. Es entspricht keinesfalls dem Mal dessen,
was er an Erzeugnissen herstellt. Auch erméglicht der hohe
Lebensstandard in den Gesellschaften Europas und Ameri-
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kas einer Person an der unteren Einkommensgrenze, noch
gut auszusehen, trotzdem erhalt sie nicht das Mal} dessen,
was sie produziert. Auch wenn die Bemessung des Arbeits-
lohns in Europa und den USA den Arbeiter bzw. Angestell-
ten im Vergleich zu uns™ nicht arm erscheinen lisst und
ihm die Befriedigung seiner Grundbedirfnisse und einiger
seiner Sekundarbedirfnisse ermdglicht, so hat er doch ei-
nen relativ niedrigen Lebensstandard verglichen mit dem
Lebensstandard des Kollektivs, in dem er lebt. Auch wenn
es sich verglichen mit uns um einen relativ hohen Lebens-
standard handelt. Auf alle Falle wird der Lohn in den USA
und Europa und ebenso in allen kapitalistischen Landern
nach wie vor mit dem geringsten Lebensstandard in der
Gesellschaft ermittelt, auch wenn der Lebensstandard der
Arbeiter und Angestellten in diesen Landern gehoben wur-
de.

Nun ist in jedem Fall Folgendes zu sagen: Nachdem die
Lohnbemessung nach dem Mindeststandard erfolgt, den
der Arbeiter firs Leben bendtigt, so folgt daraus, dass die
Arbeiter und Angestellten nur Uber ein beschranktes Eigen-
tum verfiigen werden, und zwar in den Grenzen dessen,
was sie — im Verhéltnis zum Kollektiv, in dem sie leben — zur
Befriedigung ihrer Bediirfnisse an der untersten Grenze
bendtigen. Dies gilt sowohl fiir die rickschrittlichen Lander,
wie die Lander in der islamischen Welt, in denen der Lohn

> D. h. in der islamischen Welt.
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gerade einmal ausreicht, um die Grundbedirfnisse der Ar-
beiter zu befriedigen, als auch fir die fortschrittlichen Lan-
der, wie die USA und Europa, in denen Grund- und z. T. Se-
kundarbedirfnisse der Arbeiter befriedigt werden. In
beiden Fillen bleibt der Arbeiter in seinem Eigentumser-
werb in den Grenzen des niedrigsten Lebensstandards be-
schrankt, der flir die Gemeinschaft, in der er lebt, gilt. Und
zwar abgesehen von der Unterschiedlichkeit des Lebens-
standards, sei dieser hoch oder niedrig. Dies gilt fur jede
Gemeinschaft, solange die Bemessungsgrundlage das Min-
desteinkommen ist, das der Arbeiter benétigt, um ein Le-
ben an der untersten Grenze zu fristen.

Die Kommunisten sind ihrerseits der Ansicht, dass der
Arbeitseinsatz des Arbeiters der wesentliche Faktor bei der
Produktion und Fertigstellung der Ware ist und dass die
Arbeit bzw. die Fahigkeit dazu bei der Produktion der Ware
eine grundlegende Rolle spielt. Demzufolge ist der Kommu-
nismus der Ansicht, dass die Arbeit des Arbeiters die Grund-
lage der Produktion verkorpert. Somit ist der Lohn des Ar-
beiters das, was er produziert. Denn alle Produktionskosten
sind auf einen Aspekt zurlickzufiihren, namlich den Aspekt
der Arbeit. Dies widerspricht natlirlich der Realitdt. Denn
die wahrnehmbare Realitat belegt, dass die Giter, die Allah
im Universum erschaffen hat, die Grundlage des Waren-
werts bilden. Und die getdtigten Ausgaben, um den Nutzen
eines Gutes zu erhéhen bzw. diesen in einem Gut herzustel-
len, haben — zusatzlich zur geleisteten Arbeit — das Gut in
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eine Form gebracht, die einen bestimmten Nutzen erfiillt.
Die Arbeit zur (einzigen) Grundlage der Wertbemessung zu
erheben, ist somit falsch und widerspricht der Realitat. Und
die produzierte Ware dem Arbeiter als Lohn zu gewahren
eliminiert den Wert des Rohstoffs und der anderen Ausga-
ben, die fir die Herstellung der Ware getatigt wurden. So
kdnnen diese Ausgaben als Lohn fir den Arbeitsaufwand
eines anderen Arbeiters ergangen sein, da der gegenwarti-
ge Arbeiter die Ware nicht (allein) erzeugt hat. Deren Er-
zeugung allein seiner Arbeit zuzuschreiben, kann gar nicht
in Betracht gezogen werden, um ihm daraufhin den gesam-
ten Warenwert als Lohn zu bezahlen. Auch wenn wir an-
nehmen wirden, dass die Gattung Arbeit gemeint ist (d. h.
die Arbeit aller am Produktionsprozess Beteiligten), so
bleibt in diesem Fall trotzdem der Rohstoff unberiicksich-
tigt. Dieser ist von Allah erschaffen worden. Er darf nicht
eliminiert und aus der Wertberechnung ausgeschlossen
werden. Daritber hinaus ist es falsch, den Arbeiter bei der
Lohnbemessung lediglich als Gattung zu betrachten. Denn
die Arbeiter sind ganz bestimmte Personen, und der Lohn
wird diesen Einzelpersonen ausbezahlt. Den Arbeiter ledig-
lich als Gattung zu betrachten, flhrt nicht zu einer Bemes-
sung, sondern zur Eliminierung des Lohns und des Eigen-
tums, was der Natur des Menschen widerspricht. Somit ist
es eine falsche ldee, die keine wahrnehmbare Realitat be-
sitzt. Denn die wahrnehmbare Realitdt belegt, dass der
Mensch losprescht, um seine Bediirfnisse zu befriedigen.
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Dieses Lospreschen lasst ihn danach trachten, Befriedigung
zu erlangen — entweder durch ein im Universum befindli-
ches Gut oder durch einen anderen Menschen oder aber
durch seinen Einsatz gepaart mit dem im Universum befind-
lichen Gut. Das Gut wird dabei in eine Form gebracht, die
zur Befriedigung seines Bediirfnisses geeignet ist. Demzu-
folge ist die Theorie der Lohnbemessung bei den Kommu-
nisten, dass der Lohn die vom Arbeiter produzierte Ware
verkorpert, falsch. Ebenso ware die Festlegung des Lohns
aus der von ihm erzeugten Ware abziiglich der Rohstoffkos-
ten falsch, denn die Gerate, die verwendet, und die Ausga-
ben, die getdtigt wurden, haben bei der Herstellung der
Ware mitgewirkt. Diese sind aber nicht Teil der Arbeitsleis-
tung des Arbeiters. Werden sie trotzdem als Teil seiner Ar-
beit betrachtet, unter der Pramisse, dass es um die Gattung
Arbeit geht, dann fihrt dies zur Eliminierung des Faktors
Lohn, was aber aus den erwahnten Griinden falsch ist. Dar-
Uber hinaus ist der Arbeitslohn nicht mit der Ware ver-
knlpft, weder mit ihrem Wert noch mit ihrem Preis. Er ist
vielmehr mit dem Nutzen verbunden, den die Arbeits-
leistung fir den Einzelnen und die Gemeinschaft erbringt,
sei der Nutzen im Rohstoff selbst vorhanden, wie beim Pilz
oder beim Apfel, oder im Arbeitsaufwand des Arbeiters, wie
im Falle der Dampflok. Die Bewertung des Arbeitsaufwan-
des bzw. der Leistung erfolgt also in jedem Fall liber den
Nutzen und nicht Uber die Ware, die der Dienstnehmer
produziert hat. Deswegen ist die Festlegung des Arbeits-
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lohns mit einem gewissen Limit, egal wie dieses Limit be-
messen wird, falsch und widerspricht der wahrgenomme-
nen Realitat. Es reicht, wenn der Lohn bekannt ist, ohne ihn
in einer bestimmten Hohe zu begrenzen. Demzufolge ist die
Lohnbemessungstheorie bei den Kapitalisten, den Kommu-
nisten und den Sozialisten falsch und der Realitat wider-
sprechend. Sie fihrt zum Verderben der Beziehungen, die
aber unter den Menschen entstehen missen, damit sie ihre
Bediirfnisse befriedigen kbnnen.

Der Unterschied in der Bemessung des Arbeitslohns
rihrt von ihrem unterschiedlichen Verstandnis tber den
Wert einer Ware her. Mit anderen Worten sind sie sich tGber
die Bemessung des Warenwertes uneins. Einige Kapitalisten
definierten den Wert als das, was die Herstellung einer Wa-
re an Zeit, Arbeitsaufwand und Rohstoffen kostet. So ist
zum Beispiel der Wert einer Dampflok grof3er als der eines
Rades. Und dieser Wert wird bei ihnen nach der Seltenheit
der Ware bestimmt. Andere meinten, der Wert einer Ware
ist von ihrem Nutzen abhéangig, d. h. von der Starke ihres
Bediirfnisbefriedigungspotenzials. Und andere wiederum
waren der Ansicht, dass der Wert irgendeiner Ware von der
GroRe des Arbeitsaufwands abhangig ist, der fir ihre Erzeu-
gung aufgebracht wurde. Dem wird noch der Arbeitsauf-
wand hinzugerechnet, der fir die Herstellung der Gerate
und Produktionsmittel aufgebracht wurde, die beim Her-
stellungsprozess der Ware zum Einsatz kamen. Die moderne
Theorie hingegen, die als Grenzwerttheorie bezeichnet
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wird, betrachtet den Wert vom Standpunkt des Herstellers
und Verbrauchers gemeinsam, d. h. vom Standpunkt des
Angebots und der Nachfrage. Der Wert wird also von Ange-
bot und Nachfrage abhdngig gemacht. So bestimmt der
Grenznutzen die Nachfrage. Mit anderen Worten verkor-
pert er das Ende des Bediirfnisbefriedigungspotenzials einer
Ware, sodass nach dieser Grenze der Befriedigungsgrad
abnimmt oder lGberhaupt schadlich wird. Die Grenzproduk-
tionskosten kontrollieren ihrerseits das Angebot. Sie verkor-
pern die Grenze des Arbeitsaufwandes bei der Herstellung
einer Ware, sodass ein weiterer Arbeitsaufwand bei der
Herstellung einer Ware Verlust bedeutet. Und der Wert
einer Ware ist genau der Scheitelpunkt, bei dem sich ein
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Phianomenen ein-
stellt.

Was die Wertermittlung bei den Kommunisten anbe-
langt, so hat Karl Marx ausgefiihrt, dass die einzige Quelle
fir die Wertermittlung der Arbeitsaufwand sei, der fir die
Erzeugung einer Ware aufgebracht wurde. Der kapitalis-
tische Unternehmer kauft die Arbeitskraft des Arbeiters mit
einem Lohn, der nicht Gber das Notwendige hinausgeht, um
ihn arbeitsfahig am Leben zu halten. Er nutzt dann diese
Arbeitskraft aus, um Waren zu erzeugen, deren Wert um
ein Vielfaches hoher ist als der Lohn, den er dem Arbeiter
bezahlt. Karl Marx bezeichnete die Differenz zwischen dem
Wert, den der Arbeiter erzeugt, und dem Lohn, der ihm
ausbezahlt wird, als Mehrwert. Er entschied, dass dieser
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Mehrwert den Betrag darstellt, den die Kapitaleigner und
Unternehmer im Namen von Profit, Gewinn und Kapitalzin-
sen vom Recht der Arbeiter abzwacken. Natirlich erkannte
er die RechtmaRigkeit dieser Einnahmen nicht an.

Die Wahrheit, die ja eine Idee mit wahrnehmbarer Reali-
tat verkorpert, stellt sich wie folgt dar: Der Wert irgendei-
ner Ware ist der Grad des Nutzens, der in ihr steckt, unter
Beachtung des Seltenheitsfaktors. Obwohl die Arbeit ein
Mittel darstellt, um diesen Nutzen zu erhalten oder die Wa-
re Uberhaupt herzustellen, so wird sie nichtsdestotrotz we-
der beim Kauf der Ware noch bei ihrer NutznieBung in ir-
gendeiner Weise berlicksichtigt. Deswegen liegt die richtige
Betrachtung irgendeiner Ware in der Betrachtung ihres
Nutzens unter Beachtung des Seltenheitsfaktors. Dies gilt
sowohl beim Ersterwerb einer Ware, wie im Falle der Fi-
scherei, als auch bei ihrem Tauscherwerb, wie im Falle des
Handels. Dabei gibt es ebenso keinen Unterschied zwischen
der Gesellschaft in Moskau, in Paris oder in Medina. Denn
Uberall auf der Welt bemisst der Mensch den Nutzen einer
Ware unter Beachtung des Seltenheitsfaktors, wenn er ir-
gendeine Ware erwerben mochte. Dies ist der Wert der
Ware an sich, vom Standpunkt des Menschen aus betrach-
tet. Es stellt den wahren Wert einer Ware dar. Der effektive
Wert einer Ware wird hingegen mit ihrer Tauschmenge ge-
gen eine andere Ware oder gegen Geld bemessen. Der
wahre Wert einer Ware bleibt fest, egal wie sehr sich Zeit,
Ort und Umstande dandern. Der Preis einer Ware ist hinge-
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gen das, was man fir eine bestimmte Wareneinheit zu ei-
ner bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und unter
bestimmten Umstanden an Geld entrichten muss. Er andert
sich natiirlich mit Anderung der Zeit, des Ortes und der
Umstande. Mit anderen Worten ist er das Tauschverhaltnis
zwischen einer Geldmenge und einer ihr entsprechenden
Warenmenge.

Wenn beispielsweise ein Mann eine Frau heiratet und
einen bestimmten, klar attribuierten Schrank als Brautgabe
festlegt, er mitteilt, dass sein Wert flinfzig Dinar betragt,
und er ihr den Schrank tatsachlich aushandigt, so ist der
Wert des Schrankes durch die Ubergabe an sie festgelegt
worden. Nimmt er ihr den Schrank dann weg und klagt sie
ihn deswegen vor Gericht, so muss er ihr den Schrank selbst
aushandigen, nicht dessen Preis. Wird die Zerstérung des
Schrankes festgestellt oder behauptet er, dass dieser zer-
stort worden sei, muss er ihr die flinfzig Dinar bezahlen, da
es der Wert des Schrankes ist. Und zwar abgesehen davon,
ob ein vergleichbarer Schrank zur Zeit der Klageerhebung
mehr oder weniger als flinfzig Dinar kostet. Denn es handelt
sich dabei um den tatsidchlich ermittelten Wert, nicht um
den Preis eines vergleichbaren Schrankes. Anders sieht es
aus, wenn er im Ehevertrag festschreibt, dass der Schrank
einen Preis von flinfzig Dinar hat, er ihr den Schrank tat-
sachlich tbergibt, ihn ihr dann wegnimmt und sie ihn dafiir
verklagt. In diesem Fall kann er ihr den Schrank zurlickge-
ben, ihr fiinfzig Dinar bezahlen oder ihr einen Schrank um
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flnfzig Dinar kaufen. Egal, ob der (urspriingliche) Schrank
zum Klagezeitpunkt mehr oder weniger als flinfzig Dinar
kostet. Er hat die Pflicht, ihr einen Schrank fir flinfzig Dinar
zu kaufen, und zwar zu jeder Zeit.

Denn der Wert einer Ware dndert sich nicht, der Preis
aber schon. Der tatsachliche Wert einer Ware ist die Hohe
ihres Tauschwerts zur Zeit der Bemessung. |hr Preis ist hin-
gegen das, was dafiir am Markt an Entgelt bezahlt wird.
Diese Unterscheidung zwischen Wert und Preis findet beim
Handel und bei samtlichen Tauschgeschaften statt. Der
Lohn eines Dienstnehmers hingegen ist das Mal, mit dem
der Nutzen seiner Arbeit bei Abschluss des Dienstvertrages
bemessen wird. Der Nutzen wird ein zweites Mal am Ende
des Dienstverhaltnisses bemessen. Daraus wird klar, dass es
keine Verbindung zwischen dem Lohn eines Dienstnehmers
und dem Wert einer Ware gibt. Auch gibt es keine Verbin-
dung zwischen dem Lohn und den Produktionskosten oder
dem Lohn und dem Lebensstandard. Es handelt sich um
eine andere, davon unabhangige Sache. Denn der Lohn ist
das Mal} fir den Grad des Nutzens, den der Dienstgeber
vom Dienstnehmer einholt. Und die Bemessung dieses Nut-
zens geht nicht auf den Dienstgeber zuriick, sondern auf
den Bedarf nach diesem Nutzen. Somit ist der Nutzen in
seiner konkreten Beschreibung die Bemessungseinheit fir
den Lohn des Dienstnehmers. Und dieser Lohn dndert sich
mit der Art der verrichteten Arbeit und mit der unterschied-
lichen Qualitat bei Verrichtung derselben Tatigkeit. So un-

191



terscheiden sich der Lohn eines Ingenieurs von dem eines
Tischlers und der Lohn eines sehr guten Tischlers von dem
eines normalen. Denn je héher der Qualitatsgrad des Nut-
zens aus der erbrachten Leistung ist, desto héher wird der
Lohn der Menschen fiir dieselbe Tatigkeit ausfallen. Dies
stellt fiir sie keine Beférderung dar, sondern ist ihr recht-
maliger Lohn, den sie sich durch den von ihnen verbesser-
ten Nutzen verdient haben.
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Der zweite Eigentumsgrund

Die Erbschaft (al-irt)

Zu den Eigentumsgrinden von Vermogen zahlt die Erb-
schaft (al-irt). Diese steht mit definitivem Korantext fest.
Die Erbschaft hat bestimmte determinierte Rechtsspriiche
(ahkam mu‘aiyana taugifiya), die nicht begriindet wurden.
Auch wenn der Koran einige Teilbereiche der Erbschaft an-
fuhrt, so sind diese Teilbereiche selbst als generelle Richtli-
nien ergangen. Wenn der Erhabene z. B. sagt:
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Allah schreibt euch hinsichtlich eurer Kinder vor: Auf ei-
nes mdnnlichen Geschlechts kommt (bei der Erbteilung)
gleich viel wie auf zwei weiblichen Geschlechts. Sind es
aber (nur) Frauen, mehr als zwei, sollen sie zwei Drittel der
Hinterlassenschaft erhalten. (4:11), so verstehen wir aus
dieser Aussage mehrere Rechtsspriiche. Wir verstehen dar-
aus, dass das mannliche Kind das Doppelte eines weibli-
chen Kindes erhalt. Ebenso verstehen wir daraus, dass der
Sohn des Sohnes wie ein Sohn behandelt wird, wenn keine
S6hne vorhanden sind. Denn die Kinder des Sohnes fallen
im Arabischen unter den Begriff aulad (Kinder). Dies im
Unterschied zum Sohn der Tochter, der im Falle des Nicht-
vorhandenseins von S6hnen nicht wie der Sohn des Sohnes
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behandelt wird. Denn die Kinder der Tochter fallen im Ara-
bischen nicht unter den Begriff aulad. Aus der daya verste-
hen wir aber auch, dass die Kinder, wenn es sich um Frauen
handelt und deren Zahl gréBer als zwei ist, sich zwei Drittel
der Hinterlassenschaft teilen. Der Prophet # hat jedoch bei
zwei Frauen den gleichen Rechtsspruch angewandt wie bei
mehr als zwei Frauen. Auch erging der Konsens der Pro-
phetengefahrten (igma‘ as-sahaba) dazu. Demgemal steht
zwei Tochtern bei der Erbschaft der gleiche Rechtsspruch zu
wie bei mehr als zwei. Diese Rechtsspriiche wurden aus der
allgemeinen Bedeutung abgeleitet, die in der daya beinhal-
tet ist. Mit diesen Rechtsspriichen hat der Erbe Anspruch
auf seinen Anteil an der Hinterlassenschaft. Somit zahlt die
Erbschaft zu den legitimen Eigentumsgriinden gemal} den
detailliert ergangenen Rechtssprichen im Koran, in der
Sunna und dem Konsens der Prophetengefahrten.

Die Erbschaft ist auch ein Mittel zur Aufteilung des Ver-
mogens, wobei die Aufteilung aber keinen Rechtsgrund
(‘illa) fur sie darstellt. Denn das Vermogen, dessen Eigen-
tum ja erlaubt ist, kann sich in Handen Einzelner zu ihren
Lebzeiten anhaufen. Wenn sie sterben, teilt die Erbschaft
ihr Vermoégen auf, indem es auf die Erben verteilt wird. In
der Realitat wurde auch wahrgenommen, dass die natiirli-
che Form zur Aufteilung des Vermogens die Erbschaft ist.
Aus der eingehenden Untersuchung wird deutlich, dass drei
Umstdande das Aufteilen des Vermogens durch Erbschaft
begleiten. Dies sind die folgenden:
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a) Im ersten Fall erhalten die Erben gemaR dem islami-
schen Erbrecht das gesamte Vermdgen. Somit wird
das ganze Vermogen auf sie aufgeteilt.

b) Im zweiten Fall sind keine Erben vorhanden, die nach
islamischem Erbrecht das gesamte Vermogen ver-
brauchen. Wenn z.B. jemand stirbt und nur eine
Ehefrau hinterldsst oder eine Frau stirbt und nur ei-
nen Ehemann hinterldsst. In diesem Fall erhdlt die
Ehefrau bloR ein Viertel. Der Rest des Erbes fallt dem
Schatzhaus der Muslime zu. Im Falle des Ehemanns
erhalt dieser bloRR die Halfte und der Rest geht ans
Schatzhaus.

c) Essind Giberhaupt keine Erben vorhanden. In diesem
Fall geht das gesamte Vermdégen an das islamische
Schatzhaus, d. h. an den Staat.

Auf diese Weise wird das Vermogen aufgeteilt und auf
die Erben Ubertragen. Somit wird der Gltertausch zwischen
den Menschen im Wirtschaftskreislauf fortgesetzt und nicht
in Handen einer Person, bei der sich die Reichtimer an-
sammeln, gehalten.

Erbschaft ist ein legaler Eigentumsgrund. Wer etwas
erbt, der erwirbt es im rechtmaRigen Eigentum. Somit stellt
die Erbschaft einen Eigentumsgrund dar, den das islamische
Recht erlaubt hat.
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Der dritte Eigentumsgrund

Der Bedarf an Giitern, um zu liberleben

Zu den Eigentumsgriinden zdhlt der Bedarf an Giitern,
um Uberleben zu kénnen. Denn das Leben stellt ein Grund-
recht flr jeden Menschen dar. Er erwirbt es als Rechtsan-
spruch, nicht durch milde Gabe und auch nicht durch
Barmherzigkeit. Der Eigentumsgrund, der dem einzelnen
Blirger im Islamischen Staat den Erwerb seines Auskom-
mens gewahrleistet, ist die Arbeit. Ist ihm die Arbeit nicht
moglich, so obliegt es dem Staat, ihm sein Auskommen zur
Verfiigung zu stellen. Denn der Staat ist der Betreuer der
Biirger und verantwortlich dafir, ihnen ihre Bedirfnisse zu
erflllen. Es sprach der Gesandte Allahs #z:
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Der Imam, der den Menschen vorsteht, ist ein Hiiter
und fiir seine Biirger verantwortlich. Uberliefert bei al-
Buhari von lbn ‘Umar. Wenn es nicht gelingt, eine Arbeit fiir
ihn zu finden, oder er durch Krankheit, Alter oder irgendei-
nen Ohnmachtsgrund nicht in der Lage ist zu arbeiten, ob-
liegt sein Lebensunterhalt demjenigen, der von Rechts we-
gen flr ihn unterhaltspflichtig ist. Gibt es niemanden, der
fir ihn unterhaltspflichtig ist, bzw. ist er vorhanden, aber
nicht imstande, Unterhalt zu leisten, so fallt die Unterhalts-
pflicht dem Schatzhaus der Muslime, d. h. dem Staat, zu.
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Dariber hinaus hat er noch einen weiteren Anspruch ge-
genlber dem Schatzhaus, namlich die zakat. Der Erhabene
sagt:
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Und diejenigen, in deren Vermégen ein bekannter An-
spruch bestimmt ist, fiir den Bittenden und den Unbemit-
telten. (70:24-25). Diesen Anspruch missen die Wohlha-
benden verpflichtend entrichten. So sagt der Erhabene im
Vers 60 von Sure at-Tauba (9):
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Wabhrlich, die Pflichtalmosen sind fiir die Mittellosen
und die Armen ..., und schlieRt ihn mit der Wendung ab:
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eine verpflichtende Vorschrift von Allah, d. h. ein vorge-
schriebener Anspruch. Wenn der Staat seiner Pflicht nicht
nachkommt und die Gemeinschaft der Muslime die Re-
chenschaftsforderung gegeniiber dem Staat und die Ver-
sorgung der Bedurftigen vernachlassigt — wobei nicht anzu-
nehmen ist, dass die Gemeinschaft der Muslime darin
nachlassig wird —, so hat der Einzelne das Recht, sich das zu
nehmen, was ihn am Leben hélt, und zwar von irgendwo-
her, sei es vom Eigentum der Einzelnen oder des Staates. In
diesem Fall ist es dem Hungernden nicht erlaubt, verende-
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tes Fleisch zu verzehren, solange noch Essen bei irgendje-
mandem vorhanden ist. Denn hier besteht keine Not fir
ihn, Verendetes zu essen, nachdem noch Essbares bei ei-
nem Menschen vorhanden ist. Ist er jedoch nicht in der
Lage, sich die Nahrung zu holen, dann darf er, um sein Le-
ben zu retten, Fleisch von Verendetem verzehren. Nachdem
das Recht auf Leben einen Grund zur Glteraneignung ver-
kérpert, hat der Gesetzgeber die Entwendung von Nahrung
im Hungerjahr nicht als Diebstahl, fir den das Handab-
schlagen gilt, angesehen. Von Abu Umama wird berichtet,
dass der Prophet 4 sprach:
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Kein Abschlagen in Zeiten des Hungers. Genauso wie
der Gesetzgeber das Recht des Einzelnen auf Vermogensei-
gentum zum Zwecke des Uberlebens gesetzlich gewahrleis-
tet hat, hat Er ihm dieses Recht auch durch belehrende An-
weisung sichergestellt. Imam Ahmad berichtet vom
Gesandten Allahs £, dass er sagte:
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Von jedweden Bewohnern eines Platzes, unter denen
einer hungrig weilt, hat Sich Allah, der Erhabene und Se-
genreiche, losgesagt. Auch berichtet al-Bazzar von Anas,
dass der Gesandte Allahs # sprach:
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Es glaubt nicht an mich, wer satt schlafen geht, sein
Nachbar neben ihm hungrig ist und er es weil3.
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Der vierte Eigentumsgrund

Staatliche Ausschiittungen an die Biirger

Zu den Eigentumsgriinden zdhlen auch die staatlichen
Ausschittungen vom Vermogen des Schatzhauses an die
Blrger, um ihre Bedirfnisse zu erfiillen oder um aus dem
Eigentum Nutzen zu ziehen. Die Bedirfnisse, die der Staat
mit diesen Ausschittungen erfillt, sind z. B. folgende: Aus-
schiittungen von Geldern an die Bauern, damit sie ihre
Ackerbdden bewirtschaften oder ihre Schulden tilgen kon-
nen. So gab ‘Umar ibn al-Hattab den Bauern im Irak Gelder
aus dem Schatzhaus, um sie bei der Bewirtschaftung ihres
Landes zu unterstitzen und ihnen ihre Bedirfnisse zu erfiil-
len. Er verlangte das Geld nicht von ihnen zuriick.

Das Bediirfnis der Gemeinschaft, Nutzen aus dem Pri-
vateigentum zu ziehen, ist der zweite Ausschiittungszweck
von Staatsvermogen. Dies erfolgt, indem der Staat Werte
von seinem Vermogen und seinen Gitern, die ungenutzt
sind, Einzelpersonen (bereignet. Z. B. kann er Ackerland,
das keinen Eigentlimer hat, Personen (ibereignen. So tat es
der Gesandte Allahs ¥, als er in Medina eintraf. Er liber-
trug Aba Bakr und ‘Umar Bodeneigentum. Auch teilte der
Gesandte # az-Zubair ibn al-‘Auwam ein ausgedehntes
Land zu. Er iibertrug ihm eine Landflache im Brachland des
Naqr’ — so weit, wie sein Pferd zu rennen vermag. Auch
iibertrug er ihm eine Landflache mit Baumen und Palmen.
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Auch die Rechtgeleiteten Kalifen nach ihm Ubereigneten
den Muslimen Landereien. Was der Staat dem Einzelnen
Uibertragt, geht mit dieser Ubertragung in dessen Eigentum
Uber. Denn die Gemeinschaft bendtigt dieses Eigentum, um
daraus Nutzen zu ziehen. Sie macht den Einzelnen fir ihren
Nutzen dienstbar; denn durch diese Eigentumsiibertragung
wird sein geistiges und korperliches Potenzial fir die Ge-
meinschaft nutzbar gemacht. Der arabische Begriff igta“
(Zuteilung, Ubereignung) wird hier in seiner rein sprachli-
chen bzw. juristischen Bedeutung verwendet. Er hat nichts
mit dem System des GrolRgrundbesitzes (an-nizam al-igta‘)
gemein, das der Islam nicht kennt.

Den Gitern, die der Staat den Einzelpersonen Ubereig-
net, wird das Beutevermogen angeschlossen, das er an die
Kampfer verteilt bzw. das der Imam den Kampfern erlaubt,
an Ausristung, Kleidung und Fortbewegungsmitteln des in
der Schlacht get6teten Gegners an sich zu nehmen.

201



Der fiinfte Eigentumsgrund

Vermogenswerte, die Personen ohne
Gegenleistung an Giitern oder Arbeit
erhalten

Zu den Eigentumsgriinden zahlt der Erhalt von Vermo-
gen ohne die Gegenleistung an Gltern oder Arbeit. Dies
umfasst flinf Dinge:

1. Die Beziehungen der Menschen untereinander, seien
es Beziehungen zu Lebzeiten, wie Geschenke (hadiya) und
Widmungen (hiba), oder nach dem Tode, wie das testamen-
tarische Vermachtnis (al-wasiya). So berichten an-Nasa’l
und Ibn Ishaq in der sira des Propheten von ‘Amr ibn Su‘aib,
seinem Vater und Grol3vater, dass die Delegation Hawazins
zum Gesandten Allahs % kam und ihn bat, ihnen die Giiter,
die er von ihnen erbeutet hatte, zurlickzugeben. Malik be-
richtet von ‘Ata’ ibn Muslim ‘Abdillah al-Hurasani, dass der
Gesandte Allahs # sprach:
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Was mir und den Banu ‘Abd al-Muttalib gehort, ist euer.
D. h., es ist eine Gabe von mir an euch. Und Ibn ‘Asakir be-
richtet von Abl Huraira, der sagte: Es sprach der Prophet #:

«bsléé' bngj'))
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Beschenkt einander und ihr liebt einander. Auch sagte
der Gesandte Allahs ::

“"‘-..3&;’98,; K azn gf EYCTRTRY c;rd\:}g'é U by

Das Gleichnis des Schlechten ist nicht das unsrige: Der-
jenige, der seine Gabe riickgdngig macht, gleicht einem
Hund, der sein Erbrochenes wieder verschlingt. Von al-
Buhart Gber Ibn ‘Abbas tradiert. Bei Geschenken und Wid-
mungen gibt es keinen Unterschied zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen. So ist es erlaubt, einem Nichtmuslim etwas
zu geben. Und die Annahme seiner Gabe gleicht der An-
nahme der Gabe eines Muslims. Muslim berichtet von As-
ma’ bint Ab1 Bakr, die sagte: Meine Mutter besuchte mich,
als sie Gétzendienerin war. Es war wdhrend des Frie-
densvertrages mit den Qurais, nachdem er mit ihnen ge-
schlossen wurde. Ich fragte den Gesandten Allahs #: ,0
Gesandter Allahs! Meine Mutter ist angekommen und
wiinscht (mich zu besuchen). Soll ich meine Bande zu ihr
aufrechterhalten?” Er antwortete:

« ‘..:u »

Ja! Auch berichtet al-Bubari von Abl Hamid as-Sa‘idi, der
sagte:

«T:J.g oluSTy s Lz diy & oy /Zj;j e sualy
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Der Konig von Aila'® schenkte dem Propheten # ein
weiBes Maultier und ein gestreiftes Gewand. Ebenso wie
Geschenk oder Widmung eine Vermogensspende zu Leb-
zeiten bedeuten, stellt das testamentarische Vermachtnis
eine Vermogensspende nach dem Tode dar. Der Erhabene
sagt:
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Vorgeschrieben ist euch, wenn einem von euch der Tod
naht und er Gut hinterléisst, den Eltern und Verwandten
ein Vermdichtnis zu machen. (2:180). Und al-Bubhari berich-
tet von Sa‘'d ibn Ab1 Waqqas, der sagte:
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Ich erkrankte zu Mekka so stark, dass mich fast der Tod
ereilte. Der Prophet # kam mich als Kranken besuchen
und ich sagte: ,,0 Gesandter Allahs! Ich habe viel Vermo-
gen. Es wird mich aber nur meine Tochter beerben. Soll ich

'® Die heutige Stadt ‘Agaba am Roten Meer (Jordanien).
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zwei Drittel meines Vermégens spenden?” Der Prophet %
antwortete: ,Nein!“ Ich fragte: ,,Dann die Halfte?” Er ant-
wortete: ,Nein!“ Ich fragte: ,Ein Drittel?” Er antwortete:
»Ein Drittel ist viel! Wenn du deine Kinder reich zuriick-
lasst, ist es besser, als wenn du sie bediirftig zuriicklasst,
die Menschen anbettelnd.” Aufgrund der Schenkung, der
Widmung oder des Vermachtnisses fallt der geschenkte,
gewidmete oder vermachte Gegenstand ins Eigentum der
Person, die ihn erhalten hat.

2. Der Anspruch auf Vermogen als Verglitung fiir einen
Schaden, der einem widerfahren ist, wie z. B. das Blutgeld
(diya) fur einen Getoteten oder das Wergeld fir Verletzun-
gen. Der Erhabene sagt:

(sl ) s

Und wer einen Gldubigen aus Versehen tétet, so gilt die
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Befreiung eines gldubigen Sklaven und Blutgeld an seine
Familie. (4:92). Und an-Nasa'l berichtet, dass der Gesandte
Allahs # an das Volk des Jemens einen Brief schrieb und
‘Amr ibn Hazm mit diesem entsandte. Darin stand:

(Y oo Bl LAY i) 5 3] 9

Und fiir die (getotete) Seele gilt das Blutgeld: hundert
Kamele! Was das Blutgeld fir Verletzungen betrifft, so be-
richtet an-Nasa’i von az-Zuhri von Abt Bakr ibn Muhammad
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von ‘Amr ibn Hazm von seinem Vater, von seinem GroRva-
ter, dass der Gesandte Allahs % ihm in einem Brief schrieb:
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Fiir die Nase, die vollstandig abgetrennt wurde, gilt das
Blutgeld®’, fiir die (abgeschnittene) Zunge das Blutgeld, fiir
die Lippen das Blutgeld, fiir die beiden Hoden das Blut-
geld, fiir das Glied das Blutgeld, fiir das Kreuz das Blutgeld,
fiir beide Augen das Blutgeld, fiir ein Bein die Halfte des
Blutgelds, fiir die tiefe Kopfwunde bis zur Hirnhaut ein
Drittel des Blutgelds, fiir die tiefe Wunde im Oberkorper
durch den Brustkorb ein Drittel des Blutgelds und fiir die
Bruchwunde fiinfzehn Kamele.

Anspruch auf das Blutgeld des Getbteten haben seine
Erben gegeniiber dem Modrder im Falle des vorsatzlichen
Mordes. So sprach der Gesandte Allahs #:

(Al s ‘ﬂl ol o Yy

"D, h. das vollstandige Blutgeld, das im Todesfall zu bezahlen ware,
also z. B. hundert Kamele oder Gold. Fiir andere im Hadith erwdhnte
Verletzungen fallt der genannte Teil der Gesamtsumme an: die Halfte
bzw. ein Drittel.
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Der Gewaltverbrecher vergeht sich nur an sich selbst.
Von lbn Maga auf dem Wege des ‘Amr ibn al-Ahwas tra-
diert. Im Falle der nicht vorsatzlichen Tétung, wie der teil-
vorsatzlichen oder irrtiimlichen, haben die Erben des Geto-
teten Anspruch auf das Blutgeld gegentber der
Mannesverwandtschaft (‘usba) des Taters véterlicherseits.
So berichtet al-Buhari von Abu Huraira, der sagte:
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Zwei Frauen vom Stamme der Hudail kimpften mitei-
nander. Da warf die eine einen Stein auf die andere und
totete sie samt ihrem Kind im Mutterleib. Der Streitfall
wurde an den Propheten % herangetragen, und er ent-
schied, dass das Blutgeld fiir das Ungeborene ein Sklave
oder eine Sklavin sei, die ein Zehntel (oder Zwanzigstel)
des Blutgeldes eines geborenen Menschen ausmachen,
und dass das Blutgeld fiir die Frau von der Mannesver-
wandtschaft (‘dqila) der Taterin vaterlicherseits aufzubrin-
gen sei. Al-‘Agila sind jene Personen, die den ‘ag/ — hier in
der Bedeutung von Blutgeld — tragen. Die ‘aqgila ist die ge-
samte ‘usba, d. h. die gesamte Mannesverwandtschaft va-
terlicherseits; dazu zdhlen die Briider, die Onkel und von
beiden die gesamte mannliche Nachkommenschaft. Hat der
Tater keine ‘agila, wird das Blutgeld aus dem Schatzhaus
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der Muslime genommen. Denn der Prophet # zahlte das
Blutgeld fiir den in Haibar getoteten Mann der ansar aus
dem Schatzhaus. Auch wird berichtet, dass ein Mann in der
Zeit von ‘Umar bei einem Gedrange ums Leben kam. Man
wusste nicht, wer ihn getotet hatte. Da sagte ‘Al zu ‘Umar:
O Fiihrer der Gldubigen, das Blut eines Muslims darf nicht
ungestiihnt bleiben, so entrichte sein Blutgeld aus dem
Schatzhaus.

Im Falle des Blutgelds fiir Verletzungen, wie die Kopf-
oder Gesichtswunde, das Abtrennen eines Korperteils oder
Muskels, das EinbliBen eines Nutzens, wie das Sehen, das
Horen oder den Verstand, gilt Folgendes: St6Rt dem Men-
schen (durch andere) eine dieser Verletzungen zu, so hat er
dafir Anspruch auf Blutgeld gemaR den detailliert ausge-
flihrten Rechtsspriichen fir jedes Korperteil und jeden Fall.
Aufgrund des Rechtsspruches beziiglich des Blutgeldes er-
wirbt die Person ihren Anteil daran im Eigentum, wenn es
sich um das Blutgeld eines Getoteten handelt, oder sie er-
hédlt das Blutgeld fiir einen zerstorten Korperteil oder einen
eingebiften Nutzen.

3. Der Anspruch auf die Brautgabe und die sich daraus
ergebenden Folgen mit Abschluss des Ehevertrags. So geht
dieses Vermogen ins Eigentum der Frau Uber, und zwar ge-
maRk dem, was im Eherecht ausgefiihrt wird. Bei diesem
Vermogen handelt es sich nicht um ein Entgelt fir einen
erworbenen Nutzen. Denn der Nutzen zwischen den Ehe-
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partnern ist wechselseitig. Vielmehr ist der Anspruch darauf
durch den Offenbarungstext ergangen. Der Erhabene sagt:

Und gebt den Frauen ihre Morgengabe aus Wohlwollen
(nihla). (4:4). D.h., gebt sie ihnen aus Wohlwollen durch
das Pflichtgebot, das Allah, der Erhabene, erlassen hat.
Nihla bedeutet die freiwillige Gabe, und zwar irgendeine
freiwillige Gabe. Denn jeder der beiden Eheleute genieRt
seinen Partner. Ahmad berichtet von Anas, der sagte:
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‘Abd ar-Rahman ibn ‘Auf naherte sich und ein Duft von
Safran umgab ihn. Da fragte ihn der Gesandte Allahs #:
»Was gibt es bei dir?” Ibn ‘Auf antwortete: ,,0 Gesandter
Allahs, ich habe eine Frau geheiratet.” Der Prophet ¥ frag-
te: ,,Und was hast du ihr an Brautgabe gegeben?“ Er ant-
wortete: ,,Das Gewicht einer nawa® an Gold.” Da sagte
der Prophet: ,,Gib ein Essen aus, und sei es nur ein Schaf!“

4. Das Fundgut: Wenn jemand etwas findet, muss Fol-
gendes untersucht werden: Wenn man es aufbewahren und

1 Entspricht dem Gewicht von 5 Dirham, also umgerechnet 14,875 g
Gold.
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bekannt machen kann, wie Gold, Silber, Edelsteine oder
Kleidung, und wurde es nicht im haram (d. h. bei der Ka‘ba)
gefunden, kann man es aufheben, um es sich (spater) anzu-
eignen. Dies geht auf einen Hadith zurlick, den Abu Dawud
von ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘As berichtet, dass der Pro-
phet # nach dem Fundgegenstand gefragt wurde und sag-
te:
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Was auf einer begangenen StraBe oder in einem be-
wohnten Dorf gefunden wird, so bringe es ein Jahr lang
zur Kenntnis. Kommt derjenige, der es beansprucht, dann
gib es ihm. Wenn nicht, dann gehért es dir. Was in den
Ruinen gefunden wird, so ist dafiir und fiir den rikaz das
Fiinftel zu entrichten. Von al-Buhari Gberliefert.

Handelt es sich bei dem Fundgegenstand um etwas, das
nicht aufbewahrt werden kann, wie Essen, eine Wasserme-
lone oder Ahnliches, so hat man die Wahl, es entweder zu
essen und den Eigentlimer, sollte er auftauchen, entgeltlich
zu entschadigen oder es zu verkaufen und den Betrag ein
Jahr lang aufzubewahren. Dies im Falle, dass es sich beim
Fundgegenstand um etwas handelt, das normalerweise
beansprucht wird, weil es einen Preis hat, den der Besitzer
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nicht aufgibt, wenn er es verliert. Ist es hingegen eine ge-
ringfligige Sache, wie eine Dattel, ein Happen oder Ahnli-
ches, so muss er es nicht bekannt machen, vielmehr geht es
unverziglich in sein Eigentum Uber.

5. Die Vergltung fur den Kalifen und jene, deren Tatig-
keit zur Regentschaft zahlt. Sie gilt nicht als Entgelt flr ihre
Tatigkeit, sondern dafiir, dass sie von ihrer Arbeit abgehal-
ten werden. Diese Personen erwerben die Entschadigung
als Eigentum, sobald sie ihnen ausgehandigt wird, denn
Allah hat es ihnen erlaubt. So hat Abu Bakr Geld erhalten
als Entschadigung dafiir, dass er vom Handeltreiben abge-
halten wurde. Und die Gefdhrten haben dem zugestimmt.

Diese fiinf Vermogensarten: die Gliter aus Beziehungen,
die Vergltung fur einen Schaden, die Brautgabe (mahr), die
Fundsache und die Vergltung fiir Regenten stellen Vermo-
genswerte dar, die Menschen ohne Gegenleistung an G-
tern oder Einsatz erhalten. |hr Erhalt auf diese Art zahlt zu
den rechtmaBigen Eigentumsgriinden, durch die der Einzel-
ne sich das erhaltene Gut aneignen darf.
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Die Verwendung des Vermogens

Das Recht auf Verwendung

Eigentum ist definiert worden als Rechtsspruch, der mit
einem Gut oder einem Nutzen bemessen wird, und zur Fol-
ge hat, dass derjenige, dem das Gut Ubertragen wird, be-
machtigt ist, daraus Nutzen zu ziehen oder eine Vergitung
dafiir zu erhalten. Demzufolge ist Eigentum ein islamischer
Rechtsspruch, der mit einem Gut oder Nutzen bemessen
wird. Mit anderen Worten ist es die Erlaubnis des Gesetz-
gebers. Somit ist das Verwendungsrecht das, was aus die-
sem Rechtsspruch hervorgeht, namlich aus der Bemachti-
gungserlaubnis fir den Eigentliimer, Nutzen aus einer Sache
zu ziehen und eine Vergiltung dafir zu erhalten. Die Ver-
wendung des Eigentums ist somit an die Erlaubnis des Ge-
setzgebers gebunden, denn das Eigentum ist die Erlaubnis
des Gesetzgebers zur NutznieRung. Und Verwendung be-
deutet ja die NutznieBung des Gutes. Nachdem das Vermo-
gen Eigentum Allahs ist und Allah den Diener mit Seiner
Erlaubnis zum Statthalter iber dieses Vermoégen gemacht
hat, ist der Erwerb des Vermoégens durch den Einzelnen am
ehesten mit einem Auftrag zu vergleichen. GemaR diesem
zieht der Einzelne Nutzen aus dem Gut und vermehrt sein
Eigentum damit. Denn wenn der Einzelne sich Gliter aneig-
net, so tut er es, um daraus Nutzen zu ziehen. Dabei ist er
an die Grenzen des islamischen Rechts gebunden und kann
den Nutzen nicht beliebig gestalten. Zudem ist der Einsatz
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des Gutes selbst nicht der Beliebigkeit Uberlassen, auch
wenn er es per se im Eigentum hat. Denn wenn er dieses
Gut in unrechter Weise benutzt, wie im Falle von Urteils-
schwache (safah) oder durch Ausgeben fiir Verbotenes
(tabdir), so hat der Staat die Pflicht, ihm Schranken zu set-
zen und ihm diese Form der Verwendung zu verbieten. Er
muss ihm die Bemachtigung entziehen, die Allah ihm ge-
wahrt hat. Demzufolge ist die Verwendung des Gutes und
dessen NutznieRung die Bedeutung, die mit Eigentum ge-
meint ist. Mit anderen Worten ist es die Folge aus diesem
Eigentum. Und das Recht auf Verwendung des besessenen
Gutes umfasst das Recht auf Verwendung zur Vermehrung
des Eigentums und zu dessen Ausgabe fiir zwischen-
menschliche Beziehungen oder zur Unterhaltsleistung.

Die Vermehrung des Eigentums

Die Vermehrung der Giter an sich hangt von den Ar-
beitspraktiken (asalib) und -mitteln (wasa’il) ab, die bei
ihrer Erzeugung verwendet werden. Die Vermehrung des
Eigentums dieser Guter ist hingegen mit der Art und Weise
verbunden, mit der der Einzelne diese Eigentumsvermeh-
rung erwerben darf. Deswegen hat das Wirtschaftssystem
mit der Glitervermehrung nichts zu tun, es greift aber be-
stimmend in die Gesetzmaligkeiten der Eigentumsvermeh-
rung ein. So hat der Islam in die Gitervermehrung nicht
eingegriffen; er hat es vielmehr dem Menschen Uberlassen,
die Glter mit jenen Stilen und Mitteln zu vermehren, die
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seiner Ansicht nach zu ihrer Vermehrung fiihren. Der Islam
hat sich jedoch eingehend der Vermehrung des Eigentums
dieser Guter gewidmet und deren GesetzmaRigkeiten dar-
gelegt. Daher ist die Vermehrung des Eigentums an die
Grenzen gebunden, die der Gesetzgeber dafiir festgelegt
hat. Es ist nicht erlaubt, diese zu libertreten. Der Gesetzge-
ber machte generelle Richtlinien fir die Art und Weise klar,
mit der das Eigentum vermehrt werden darf. Deren detail-
lierte AusfUhrung (berlieB er den ableitungskundigen
Rechtsgelehrten (mugtahidin), damit sie aus diesen gene-
rellen Richtlinien gemall dem Verstandnis der Rechtsfille
die entsprechenden Rechtsspriiche ableiten. Er erwdhnte
auch bestimmte Vorgehensweisen, die er untersagte und
fur verboten erklarte. So legte er die Rechtsbeziehungen
und Vertrage dar, mit denen das Eigentum vermehrt wer-
den kann. Gleichzeitig verbot er dem Einzelnen, sein Eigen-
tum auf bestimmte Arten zu vermehren.

Bei Untersuchung der Giter, die im irdischen Leben vor-
handen sind, erkennt man nach entsprechend eingehen-
dem Studium, dass sie auf drei Arten beschrankt sind: 1.
Der Boden. 2. Was aus dem Umtausch der Dinge resultiert.
3. Was aus der Veranderung der Form der Dinge von einem
Zustand in einen anderen resultiert. Demzufolge sind die
Bereiche, in denen der Mensch zum Erwerb oder zur Ver-
mehrung von Gitern tatig ist, folgende: Landwirtschaft,
Handel und Industrie. Somit muss die Art und Weise, mit
der das Eigentum des Einzelnen fiir diese Gliter vermehrt
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wird, der Untersuchungsgegenstand des Wirtschaftssys-
tems sein. Denn Landwirtschaft, Handel und Industrie sind
die Arbeitsweisen (asalib) und Mittel, die zur Erzeugung der
Guter verwendet werden. Und die Rechtsspriiche, die mit
Landwirtschaft, Handel und Industrie verbunden sind, er-
lautern die Art und Weise, mit der der Einzelne sein Eigen-
tum von Gitern vermehren kann.

Mit der Darlegung der Rechtsspriiche beziiglich des Bo-
dens hat das islamische Recht auch die GesetzmaRigkeiten
der Landwirtschaft und alles damit Zusammenhangende
erlautert. Ebenso hat es mit den Rechtsspriichen bezliglich
des Verkaufs und der Gesellschaftsgriindung auch die Ge-
setzmaRigkeiten des Handels mit all seinen Verknlipfungen
dargelegt. Auch wurden die GesetzmaRigkeiten der Indust-
rietatigkeit mit den Rechtsspriichen beziiglich der Dienst-
nehmerschaft und der Auftragsfertigung (istisna‘) erklart.
Die Industrieproduktion hingegen, d. h. was sie an Produk-
ten herstellt, ist ein Unterbereich des Handels. Somit ist die
Vermehrung des Eigentums an die Rechtsspriiche gebun-
den, die mit dem islamischen Recht ergangen sind. Es sind
die Rechtsspriiche beziiglich des Bodens und was damit
verbunden ist, die Rechtsspriiche beziiglich des Verkaufs,
der Gesellschaftsgriindung und aller damit verbundenen
Fragen sowie die Rechtsspriiche beziiglich der Dienstneh-
merschaft und der Auftragsfertigung (istisna’).
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Die Rechtsspriiche beziiglich der B6den

Jeder Boden hat ein Grundeigentum (ragaba) und einen
Nutzen (manfa‘a). Der Nutzen ist seine Verwendung fir
Landwirtschaft und anderes. Der Islam hat den Erwerb des
Grundeigentums des Bodens ebenso erlaubt wie den Er-
werb des Nutzens daraus. Fir beide Aspekte hat er Rechts-
spriiche erlassen. Was das Grundeigentum betrifft, so gilt
Folgendes: Wenn das Land, in dem der Boden sich befindet,
durch Krieg eréffnet wurde, so gehort das Grundeigentum
des Bodens dem Staat. Er gilt dann als harag-Boden. Aus-
genommen davon ist die Arabische Halbinsel.

Wenn das Land durch einen Vertrag eréffnet wurde,
muss Folgendes untersucht werden: Steht im Vertragsab-
kommen, dass das Land uns gehort und wir die Eigentiimer
darauf belassen, auf dass sie einen harag (Lehnsgeld) ent-
richten, dann bleibt dieser harag fir immer mit dem Land
verbunden. Das Land bleibt bis zum Jiingsten Tage ein
harag-Boden, auch wenn sein Eigentum durch Konversion,
Kauf oder anderes an Muslime libergeht.

Wird jedoch im Vertrag vereinbart, dass das Land wei-
terhin ihnen gehort und sie gegen einen vereinbarten
harag, der ihnen auferlegt wird, darauf belassen werden, so
erhalt dieser harag den Status der gizya™: Er fallt mit ihrer

19 . . .. . .
Tribut, den der nichtmuslimische, mannliche, erwachsene und

wohlhabende Biirger des Islamischen Staates dem Staat zu entrichten
hat.
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Konversion zum Islam oder durch Verkauf des Landes an
einen Muslim. Verkaufen sie das Land hingegen an einen
Nichtmuslim, so bleibt der harag bestehen, denn der
Nichtmuslim zahlt zum Kreis von Personen, die harag und
dizya zu entrichten haben. Sind die Einwohner des Landes
Muslime geworden (ohne dass das Land kriegerisch eroff-
net worden ware), wie Indonesien, oder ist es Teil der Ara-
bischen Halbinsel, dann gehort das Grundeigentum ihren
Besitzern und es wird als ‘usr-Boden erachtet. Grund fir
diese Unterteilung ist, dass der Boden als Vermoégensgut
einzustufen ist und somit zur islamrechtlich zuldssigen Beu-
te zahlt, die im Krieg gewonnen werden kann. Folglich ist
der Boden Eigentum des islamischen Schatzhauses. So be-
richtet Hafs ibn Gaiyat von Abd Di’b von az-Zuhri, der
sprach:
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Der Gesandte Allahs & akzeptierte von den Anhangern
des Mazda-Glaubens in Bahrain die gizya. Az-Zuhri sagte:
»,Wer von ihnen den Islam annahm, von dem wurde er
akzeptiert. Sein Islam schiitzte sein Leben und sein Ver-
mogen auBer dem Land. Dieses galt als Beute fiir die Mus-
lime, weil er den Islam nicht im geschiitzten Zustand an-
genommen hatte.” Der Unterschied zwischen dem Boden
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und anderen Beutegiitern ist der, dass die anderen Guter
aufgeteilt und ausgegeben werden. Sie werden an die Men-
schen verteilt. Das Grundeigentum des Bodens steht hinge-
gen de jure unter der Verfligungsgewalt des Schatzhauses.
Der Boden bleibt aber in Hinden seiner Besitzer, sodass sie
weiter Nutzen aus ihm ziehen kénnen. Die Tatsache, dass
das Land dem Schatzhaus bleibt und dessen Grundeigen-
tum (ragaba) nicht aufgeteilt wird, sondern lediglich dessen
Nutzung den Menschen ermoéglicht wird, macht deutlich,
dass es sich um eine allgemeine Beute fiir alle Muslime
handelt; sowohl fiir diejenigen, die zur Zeit der Er6ffnung
lebten, als auch fiir jene, die nach ihnen kamen. Die gesam-
te Arabische Halbinsel ist hingegen ‘usr-Boden. Denn der
Prophet # hat Mekka mit Gewalt er6ffnet, doch lberlie er
das Land seinen Einwohnern und hat keinen harag darauf
erhoben. Auch entspricht der hardg auf Boden der gizya
auf Personen. Er trifft deswegen ebenso wenig auf das Land
der Araber zu wie die gizya. Denn zu den Bedingungen fir
die Auferlegung des harag zahlt, dass die Besitzer des Lan-
des ihren Glauben behalten und ihre religiosen Riten prakti-
zieren durfen, wie es beim Schwarzland des Irak® der Fall
war. Die Gotzendiener auf der Arabischen Halbinsel wurden
hingegen vor die Wahl gestellt: entweder den Islam oder
das Schwert. Der Erhabene sagt:

 Arab. Sawad al-‘Iraq, das fruchtbare Land zwischen Euphrat und
Tigris, das wegen seiner dunklen Farbung im Arabischen als
Schwarzland bezeichnet wird.
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Sind die heiligen Monate verflossen, so tétet die Got-
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zendiener, wo ihr sie findet, und ergreifet sie und belagert
sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie
aber bereuen, das Gebet verrichten und die zakat entrich-
ten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. (9:5). Auch sagt Er:
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Ihr werdet gegen ein Volk von starken Kriegern gerufen;
ihr kimpft gegen sie oder sie treten zum Islam iiber.
(48:16). Nachdem von ihnen keine gizya genommen wurde,
fallt fur ihr Land auch kein harag an.

Demzufolge liegt in allen Landern, die der Islam durch
Krieg er6ffnet oder durch einen Friedensvertrag, bei dem
das Land uns zugesprochen wird, das Grundeigentum des
Bodens beim Staat. Der Boden gilt ab dann als harag-
Boden, sei er noch immer in der Hand der islamischen
Umma, wie Agypten, der Irak und die Tiirkei, oder in der
Hand der Unglaubigen, wie Spanien, die Ukraine, die Krim,
Albanien, Indien, Jugoslawien und ahnliche Lander. Hinge-
gen ist jeder Boden, auf dem die Menschen den Islam an-
genommen haben, wie Indonesien zum Beispiel, und eben-
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so jeder Boden auf der Arabischen Halbinsel Eigentum sei-
ner Bewohner und gilt als ‘usr-Boden.

Der Nutzen des Bodens zdhlt jedoch zum Privateigen-
tum, sei es ein hardag- oder ein ‘usr-Boden. Dies gilt sowohl
im Falle seiner Ubereignung seitens des Staates, eines ge-
genseitigen Tausches, einer primadren Nutzbarmachung bzw.
Belebung des Bodens als auch im Falle seiner Umzaunung.
Das Nutzeigentum gibt demjenigen, der tber das Land ver-
flgt, dieselben Rechte wie dem Grundeigentiimer. Er kann
das Land verkaufen, verschenken oder vererben. Denn der
Staat kann Einzelpersonen Landereien Ubereignen (igta’),
sei es ‘usr- oder harag-Land. Im Falle des harag-Landes wird
jedoch das Nutzungsrecht Ubereignet, wobei das Grundei-
gentum des Bodens in Handen des Schatzhauses bleibt. Im
Falle des ‘usr-Landes werden sowohl Grundeigentum als
auch Nutzungsrecht des Bodens libereignet.

Der Unterschied zwischen ‘usr und harag ist die Tatsa-
che, dass der ‘usr (wortlich: das Zehntel) vom Ertrag des
Bodens erhoben wird. Der Staat erhebt vom Bewirtschafter
des Bodens ein Zehntel (‘usr) des tatsachlichen Bodenertra-
ges. Dies im Falle seiner natirlichen Bewasserung durch
Regenwasser. Er erhebt das halbe Zehntel (nisf al-‘usr) —
also ein Zwanzigstel — vom tatsachlichen Ertrag, wenn das
Land durch ein Wasserrad oder Ahnliches kiinstlich bewés-
sert wird. Muslim berichtet von Gabir, der sagte: Es sprach
der Gesandte Allahs:
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Fir das, was Fliisse oder Wolken bewadssern, ist das
Zehntel zu entrichten. Und fiir das, was mit dem Tragertier
bewadssert wird, das halbe Zehntel. Dieses Zehntel (‘usr) ist
zakat-Geld. Es wird ins Schatzhaus gegeben und darf nur fir
die acht Ausgabearten aufgewendet werden, die in folgen-
der aya erwahnt sind:
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Wabhrlich, die Pflichtalmosen sind nur fiir die Armen und
die Mittellosen, und fiir die mit der Verwaltung (der Almo-
sen) Beauftragten und fiir die, deren Herzen gewonnen
werden sollen, fiir die (Befreiung von) Sklaven und fiir die
Schuldner, fiir die Sache Allahs und fiir den Sohn des Weg-
es; (dies ist) eine Vorschrift von Allah. Und Allah ist Allwis-
send, Allweise. (9:60). Al-Hakim, al-Baihaqgr und at-Tabaran1
tradieren den Bericht von Abl Misa und Mu‘ad, als der
Prophet 4 sie in den Jemen entsandte, um den Menschen
die Angelegenheiten ihrer Glaubensordnung zu lehren. Der
Gesandte sprach:

comat Ny cAazsedly i g Nl o e V) Bl 136 Yo
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Nehmt die sadaga (zakat) nur von vier Dingen: Gerste,
Weizen, Rosinen und Datteln.

Im Falle des harag hingegen nimmt der Staat vom Besit-
zer des Bodens einen bestimmten Betrag, den er gemal
dem geschatzten, durchschnittlichen Ertrag des Bodens
bemisst und festlegt — nicht nach der tatsachlich abgewor-
fenen Ernte. Der hardag wird gemald der Kapazitat des Bo-
dens bemessen, sodass weder der Landbesitzer noch das
Schatzhaus Ubervorteilt werden. Er wird jedes Jahr vom
Landbesitzer erhoben, egal ob der Boden bewirtschaftet
wurde oder nicht und ob die Ernte reich oder karglich aus-
gefallen ist. So entsandte ‘Umar < ‘Utman ibn Hanif ins
Griinland (des Irak) und befahl ihm, es zu erfassen. Dieser
legte fiir jeden §arib®* an Ertrag eines bepflanzten oder
brachliegenden Landes, das ihn vergleichbar abwerfen wiir-
de, einen Dirham®* und einen qafiz fest. Von Abu Yiusuf im
Buch ,al-Harag” Gber ‘Amr ibn Maimin und Harita ibn
Mudrib in vollstandigem Tradentenstrang herausgegeben.
‘Umar das Griinland bis zum Berg Hulwan erfassen liefs. Er
legte auf jeden garib an Ertrag eines bepflanzten oder
brachliegenden Landes, das durch Eimer oder Anderes be-
wdssert werden kann, egal ob es bepflanzt wird oder nicht,
einen Dirham und einen qafiz fest. Von Abu Yusuf im Buch

*! Arabische MaReinheit, sie entspricht 97,92 kg. 1 §arib = 4 gafiz. Hier
als Mal fiir den geschéatzten Ertrag einer Landflache.
22 1 Dirham-Miinze = 2,975 g Silber.
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,al-Harag" herausgegeben. Der harag wird im Schatzhaus
einer anderen Abteilung zugeordnet als die zakat. Er wird —
gleich den anderen eingenommenen Geldern (auRer der
zakat) — fir alle Ausgaben verwendet, die der Staat vor-
sieht.

Der harag, der auf ein durch Krieg eroffnetes Land erho-
ben wurde, bleibt bis in alle Ewigkeit bestehen. Auch wenn
die Einwohner Muslime werden oder das Land an einen
Muslim verkaufen, fallt der harag nicht weg. Denn die Ei-
genschaft des Landes, dass es durch Krieg eroffnet wurde,
bleibt bis zum Ende der Zeit bestehen. Sind die Eigentiimer
Muslime, missen sie den ‘usr und den harag bezahlen.
Denn der harag ist ein Anspruch, der gegeniiber dem Bo-
den selbst besteht, wahrend der ‘usr einen Anspruch auf
den Ertrag des Bodens eines Muslims verkoérpert, der mit
ayat und Hadithen feststeht. Zwischen beiden Anspriichen
gibt es keinen Widerspruch, denn ihr Pflichtcharakter riihrt
aus unterschiedlichen Griinden her. Was den Hadith be-
trifft, den die Hanafiten als Beweis dafir anfiihren, dass ‘usr
und harag nicht gleichzeitig entrichtet werden diirfen, und
den sie vom Propheten # in folgendem Wortlaut berichten:

(("-LM 2 %J C‘J’-jfw ) Yy

‘Usr und harag fallt fir das Land eines Muslims nicht
zusammen, so ist es kein Hadith. Die Hadith-Gelehrten ha-
ben diesen nicht dem Propheten # zugeschrieben.
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Man beginnt mit der Entrichtung des harag. Wenn nach
der Entrichtung des hardg so viel an Pflanzen oder Friichten
Ubrig bleibt, dass das MindestmaR (nisab), woflr zakat an-
fallt, erreicht wird, dann muss die zakat dafiir entrichtet
werden. Wird der nisab nicht erreicht, fallt keine zakat an.

Die Nutzbarmachung brachliegenden Landes
(ihya’ al-mawat)

Brachliegendes Land (al-ard al-mawat) ist jedes Land, an
dem nicht erkennbar ist, dass es jemand besitzt, sei es eine
Einzelperson oder der Staat. So ist daran kein menschliches
Einwirken durch Umzdunung, Bepflanzung, Bebauung oder
Ahnliches erkennbar. Seine Belebung bedeutet, es fruchtbar
zu machen. D. h., es unmittelbar fir die Bepflanzung geeig-
net zu machen. So geht jedes brachliegende Land, das ein
Mensch nutzbar macht, in sein Eigentum UGber. Das islami-
sche Recht Ubereignet also dieses Land demjenigen, der es
nutzbar gemacht hat. Al-Buhari berichtet von ‘A’i$a, dass
der Gesandte Allahs #£ sprach:
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Wer ein Land fruchtbar macht, das niemandem gehért,
hat mehr Anspruch darauf. Auch berichtet Aba Dawid,
dass der Prophet ¥ sagte:
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Wer ein Land mit einer Mauer umgibt, dem gehort es.
Und al-Buhart berichtet von ‘Umar, dass der Gesandte Al-
lahs # sprach:

(VLR TV ;L.aj \,;-i oo

Wer ein brachliegendes Land belebt, dem gehort es.
Dies gilt fiir einen Muslim und Schutzbefohlenen in gleicher
Weise, weil die Hadithe in genereller Form ergangen sind.

Die Belebung bzw. Fruchtbarmachung (ihya’) ist nicht mit
einer Zuteilung (igta‘) seitens des Staates gleichzusetzen.
Der Unterschied liegt darin, dass die Belebung mit einem
brachliegenden Boden verbunden ist, an dem man nicht die
Spur menschlichen Besitztums erkennt, sei es von einer
Einzelperson oder vom Staat. Es ist daran keine Fremdein-
wirkung durch Umzaunung, Bepflanzung, Bebauung oder
Ahnliches sichtbar. Die Belebung dieses Bodens bedeutet
seine Bebauung in irgendeiner Form, die auf seine Bewirt-
schaftung hinweist.

Die Zuteilung (al-iqta‘) erfolgt hingegen bei Landereien,
auf die der Staat seine Hand gelegt hat. Sie werden als
staatliche Landereien bezeichnet und umfassen folgende:

1. Fruchtbarer Boden, der fir Pflanzen und Baumplanta-
gen geeignet ist. Beispiel dafir ist das Land, das der Ge-
sandte # az-Zubair in Haibar und im Gebiet der Banu an-
Nadir zuteilte. Baume und Palmen befanden sich darin. Da-
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runter fallt auch der fruchtbare Boden, von dem die Besit-
zer in den eroffneten Landern fliehen.

2. Land, das friher bewirtschaftet wurde und spater un-
genutzt brachliegt. Dazu zahlt das Bata’ih- und Sibah-Land
im Irak zwischen Kufa und Basra. So wird von Muhammad
ibn ‘Ubaid at-Tagafi berichtet, dass er sagte: Ein Mann von
den Einwohnern Basras, den man Nafi° Aba ‘Abdillah nann-
te, bat ‘Umar ibn al-Hattab um Zuteilung eines Landes in
Basra, das weder zum harag-Land zéhlte noch dadurch ei-
ner der Muslime geschddigt wiirde, um es als Frischgras fiir
seine Pferde zu verwenden. ‘Umar schrieb an Abia Mdsa al-
As‘ari: ,Wenn es so ist, wie er sagt, so teile es ihm zu!“ Auch
teilte ‘Utman ibn ‘Affan dem ‘Utman ibn Abi al-‘As at-Tagafi
ein Land in Basra zu, das salzig und verwachsen war. Er rei-
nigte es und machte es fruchtbar.

3. Brachliegender Boden, der niemals zuvor bepflanzt
oder bewirtschaftet wurde. Der Staat nahm diesen Boden
an sich, weil er zur Infrastruktur von Stadten oder Dorfern
zahlt, wie Meeresstrande und Flussufer, die sich in ihrer
Nahe befinden.

4. Boden, die von den Eigentiimern langer als drei Jahre
vernachldssigt wurden und der Staat sie von ihnen konfis-
zierte. Beispiel dafiir ist das Land, das der Gesandte # Bilal
al-Muzani zuteilte. ‘Umar nahm von ihm nach drei Jahren
jenen Teil zuriick, den er vernachlassigte, und teilte ihn an-
deren Muslimen zu. Abu ‘Ubaid berichtet in seinem Buch
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,al-Amwal”“ von Bilal ibn al-Harit al-Muzani, dass der Ge-
sandte Allahs # ihm das gesamte Land des ‘Aqiq zuteilte.
Als ‘Umar Kalif wurde, sagte er zu Bilal: ,,Der Gesandte Al-
lahs # gab dir dieses Land nicht, um es den Menschen vor-
zuenthalten. Er gab es dir, damit du es bewirtschaftest. So
nimm davon, was du zu bewirtschaften vermagst, und gib
den Rest zuriick.” Auch ist der Konsens der Prophetenge-
fahrten (igma“ as-sahaba) dariiber ergangen, dass demjeni-
gen, der sein Land drei Jahre lang brachliegen lasst, das
Land weggenommen und einem anderen gegeben wird.

Die Umzdunung bzw. Ummauerung eines Landes ent-
spricht einer Belebung und wird ebenso anerkannt. Denn

der Gesandte # sagt:

«J ‘_,’.@.9 uaj Ls'l"' ib.?\r bl AP

Wer ein Land mit einer Mauer umgibt, dem gehort es.
Auch sagt er:

« ogd ;g;fb k;LC« T.h.ﬁb— bl oD

Wer etwas mit einer Mauer umgibt, dem gehort es.
Und er sagt:

((Q@ri,@ﬁw@lwﬂuglwa»
Wer Erster bei etwas ist, bei dem ihm kein Muslim zu-

vorkam, hat mehr Anrecht darauf. So hat der Einzauner mit
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Aussage der Hadithe das Recht, liber das Land zu verfligen.
Er hat auch das Recht, den, der es nach ihm beleben moch-
te, daran zu hindern. Wenn jemand vor Ende der Dreijah-
resfrist unter Zwang das Land belebt, das er umzdunt hat,
dem gehort es nicht und es wird an den Umzauner zurtick-
gegeben. Fand die erzwungene Belebung nach der Dreijah-
resfrist statt, wird das Land nicht an den Umz&auner zuriick-
gegeben und bleibt in Handen dessen, der es belebt hat.
Auch entspricht die Umzaunung im Hinblick auf das ge-
schéftliche Verfligungsrecht und die Verfligungsgewalt (iber
das Land einer Belebung. Wenn der Umzauner das Land,
das er eingezdunt hat, z. B. verkauft, so gehort ihm der
Geldbetrag, um den es verkauft wurde. Denn es handelt
sich um einen Anspruch (haqqg) im Gegenzug fir einen
Vermogenswert, woflr ein Entgelt zuldssig ist. Stirbt der
Einzduner, geht das Landeigentum — wie das restliche Eigen-
tum — auf seine Erben Uber. Sie kénnen dariber verfligen,
nachdem es unter ihnen nach der islamrechtlichen Erbtei-
lung ebenso aufgeteilt wurde, wie alle weiteren Vermo-
gensguter aufgeteilt werden. Mit Umzaunung (arab. tahgir)
ist nicht nur die wortliche Umzaunung mit Steinen gemeint,
sondern das Setzen irgendeines Zeichens, das darauf hin-
weist, dass jemand das Land an sich genommen hat, es also
sein Eigentum ist. Die Umzaunung kann also mit Steinen an
der Landgrenze erfolgen oder mit einem anderen Material,
indem man beispielsweise trockene Aste an die Grenze
setzt oder den Boden durch Verbrennen von darauf liegen-
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dem Gestripp und Dornenzweigen reinigt. Er kann den Bo-
den auch jaten und das gejatete Gras bzw. die entfernten
Dornenzweige an die Landgrenze setzen, um den Menschen
den Zutritt zu verwehren. Oder er grabt Bewasserungskana-
le, ohne das Land schon bewissert zu haben, oder Ahnli-
ches. All das fallt unter den Begriff Umzdaunung (tahgir)
(und bedeutet, dass das Land nun in seinem Eigentum ist).

Aus dem aduBeren Wortsinn des Hadith geht hervor, dass
die Umzdunung wie auch die Belebung nur fiir Odland und
nicht fiir andere Landarten gilt. Mit der Aussage ‘Umars: Ein
Umzduner hat kein Anrecht (mehr) nach drei Jahren, ist der
Umziuner eines Odlandes gemeint. Ein nichtédes Land
kann hingegen weder durch Umzaunung noch durch Bele-
bung in Besitz genommen werden. Vielmehr erfolgt die
Aneignung in diesem Falle durch die Zuteilung des Imames.
Belebung und Umzédunung sind namlich im Zusammenhang
mit 6dem Land erwahnt worden. So sagt der Gesandte:
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Wer ein Odland belebt [...] Das Wort Od (maita) ist ein
Attribut mit einem Sinngehalt (mafhim), der hier zur An-
wendung kommt und eine (einschrankende) Verknipfung
darstellt. Auch berichtet al-Baihagi von ‘Amr ibn Su‘aib,
dass ‘Umar die Umzdunung drei Jahre lang gelten lief.
Wenn jemand das Land vernachldssigt, bis drei Jahre ver-
gangen sind, und es dann ein anderer belebt, so hat dieser
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mehr Anrecht darauf. Das bedeutet, dass nichtodes Land
durch Umzaunung oder Belebung nicht in Besitz genommen
werden kann.

Diese Unterscheidung zwischen édem und nicht édem
Land belegt, dass der Gesandte # es den Menschen erlaubt
hat, sich Odland durch Belebung oder Umziunung anzueig-
nen. Somit zdhlt es zu den erlaubten Dingen (mubdhat).
Demzufolge bendtigt eine Umzdunung oder Belebung
brachliegenden Bodens keiner Erlaubnis des Imams, denn
fir erlaubte Dinge ist die Erlaubnis des Imams nicht erfor-
derlich. Nichtédes Land kann hingegen nur durch Zuteilung
bzw. Ubertragung seitens des Imams ins Eigentum gelan-
gen, da es nicht zu den erlaubten Dingen zahlt, sondern
unter der Verfligungsgewalt des Imams steht. Solche Land-
flaichen werden als Staatsland bezeichnet. Beleg dafiir ist
die Tatsache, dass Bilal al-Muzani, der den Gesandten Al-
lahs # um die Zuteilung von Land bat, sich dieses nicht an-
eignen konnte, bis der Gesandte # es ihm zugeteilt hatte.
Kénnte solches Land durch Belebung oder Umzdunung be-
sessen werden, dann hatte er es lediglich mit einem Zei-
chen umzaunen missen, das darauf hinweist, dass er es in
Besitz genommen hat. Er hatte es sich angeeignet, ohne
darum zu bitten, es zugeteilt zu bekommen.

Wer in einem ‘u$r-Boden Odland belebt, der eignet sich
dessen Stamm- (ragaba) und Nutzeigentum (manfa‘a) an,
sei er Muslim oder Nichtmuslim. Der Muslim muss dafir
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den ‘usr als zakat fur jene Pflanzen- und Fruchtarten ent-
richten, fur die eine zakat zu entrichten ist, sollte die Ernte
die Mindestmenge (nisab) fiir die zakat-Falligkeit erreichen.
Der Nichtmuslim muss darauf den hardg und nicht den ‘usr
entrichten, da er nicht zu den Entrichtern der zakat gehort,
der Boden aber nicht frei von einer Abgabe sein darf, sei es
‘usr oder harag.

Wer in einem harag-Land 6den Boden belebt, auf den
noch kein harag erhoben wurde, eignet sich Stamm- und
Nutzeigentum an, wenn er Muslim ist, und nur das Nutzei-
gentum, wenn es sich um einen Nichtmuslim handelt. Der
Muslim entrichtet darauf nur den ‘usr und keinen harag,
der Nichtmuslim nur den harag. In gleicher Weise wurden
namlich die nichtmuslimischen Landeigner nach der Eroff-
nung ihres Landes auf ihren Landereien belassen, auf dass
sie einen hardag darauf entrichten.

Wer in einem harag-Land 6den Boden belebt, auf den
bereits harag erhoben wurde, bevor er sich in Odland ver-
wandelte, eignet sich nur den Nutzen des Bodens an, nicht
dessen Stammeigentum. Das gilt sowohl fiir den Muslim als
auch fir den Nichtmuslim. Beide mussen dafiir den harag
entrichten, denn es handelt sich um einen er6ffneten Bo-
den, der bereits mit hardgd beaufschlagt wurde. Deshalb
bleibt der harag darauf fur alle Zeit bestehen, egal ob sich
ein Muslim oder Nichtmuslim das Land aneignet.
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Dies fur den Fall, dass die Belebung durch Bepflanzung
geschieht. Wird sie hingegen zum Wohnen oder zur Errich-
tung von Industrieanlagen, Lagerraumen oder Stallen vor-
genommen, so fallt darauf weder ‘usr noch harag an. Das
gilt fir ‘usr- und harag-Boden gleichermallen. Denn die
sahaba, als sie den Irak und Agypten eréffneten, legten
neue Stadte an, wie Kufa, Basra und Fustét23. Sie und ande-
re zogen dort in der Zeit ‘Umar ibn al-Hattabs ein. Es wurde
ihnen aber kein harag auferlegt, auch zahlten sie dafir kei-
ne zakat. Denn die zakat fallt flir Wohnhauser und Gebadude
nicht an.

Die Verwendung des Bodens

Jeder, der ein Land besitzt, wird gezwungen, es zu nut-
zen. Dem Bedrftigen wird aus dem Schatzhaus Geld gege-
ben, um ihm die Nutzung zu ermdglichen. Vernachlassigt es
jemand drei Jahre lang, wird es ihm weggenommen und
einem anderen gegeben. So sagt ‘Umar ibn al-Hattab: Ein
Umzduner hat nach drei Jahren kein Anrecht mehr. Auch
berichtet Yahya ibn Adam in vollem Tradentenstrang von
‘Amr ibn Su‘aib, der sagte:
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2 In der Nihe des heutigen Kairo.
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Der Gesandte Allahs ¥ teilte Leuten von Muzaina oder
Guhaina Land zu, das sie jedoch brachliegen lieBen. Ande-
re Leute kamen und belebten es. Da sagte ‘Umar: ,Wenn
es eine Zuteilung von mir oder von Abi Bakr ware, hitte
ich es zuriickgegeben. Es war aber eine Zuteilung des Ge-
sandten Allahs #.“ ‘Amr filigte hinzu: ‘Umar sagte: ,Wer
ein Land drei Jahre brachliegen lasst, ohne es zu bewirt-
schaften, und dann ein anderer kommt, der es bewirt-
schaftet, so gehort es ihm.” Mit der Aussage Es war aber
eine Zuteilung des Gesandten Allahs # ist gemeint, dass
mehr als drei Jahre vergangen sind. D. h., wenn es eine Zu-
teilung von Abu Bakr oder von mir ware, waren keine drei
Jahre vergangen. Es war aber eine Zuteilung des Gesandten
Allahs #, also sind mehr als drei Jahre vergangen. Somit ist
eine Rickgabe nicht mehr moglich. Auch brachte Abl
‘Ubaid in seinem Buch ,,al-Amwal“ einen Bericht von Bilal
ibn al-Harit al-Muzani heraus, in dem es heift:
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Der Gesandte Allahs # teilte ihm das gesamte Land des
‘Aqiq zu. Als ‘Umar Kalif wurde, sagte er zu Bilal: ,Der Ge-
sandte Allahs # gab dir dieses Land nicht, um es den Men-
schen vorzuenthalten. Er gab es dir, damit du es bewirt-
schaftest. So nimm davon, was du zu bewirtschaften
vermagst, und gib den Rest zuriick.” Auch ist der Konsens
der Prophetengefahrten (igma“ as-sahaba) dariber ergan-
gen, dass demjenigen, der sein Land drei Jahre lang brach
liegen lasst, das Land weggenommen und einem anderen
gegeben wird.

Somit hat der Landeigentiimer das Recht, sein Land mit
seinen Maschinen, seiner Saat, seinen Tieren und seinen
Arbeitern zu bewirtschaften. Er kann auch Leute anmieten,
die fur ihn darauf arbeiten. Ist er dazu nicht imstande, hilft
ihm der Staat dabei. Wenn der Eigentliimer es selbst nicht
bewirtschaftet, kann er es jemand anderem zur Bepflan-
zung unentgeltlich zur Verfligung stellen. Tut er das nicht
und halt er das Land zurilick, wird ihm eine Frist von drei
Jahren gegeben. Vernachlassigt er es drei Jahre lang, dann
nimmt ihm der Staat das Land weg und teilt es jemand an-
derem zu. So berichtet Yunus von Muhammad ibn Ishaq
von ‘Abdullah ibn Ab1 Bakr, der sagte:
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Bilal ibn al-Harit al-Muzani kam zum Gesandten Allahs
# und bat ihn um die Zuteilung eines Landes. Der Gesand-
te Allahs teilte ihm ein Land, breit und ausgedehnt, zu. Als
‘Umar das Kalifat iibernahm, sagte er zu ihm: ,,0 Bilal, du
batest den Gesandten Allahs % um die Zuteilung eines
breiten, ausgedehnten Landes und er teilte es dir zu. Der
Gesandte Allahs & verwehrte niemals jemandem eine Bit-
te. Aber du bewiltigst nicht, was in deiner Hand ist.” Bilal
antwortete ihm: ,Das stimmt.” Da sagte ihm ‘Umar: ,Dann
schau, was du davon ertragst, und behalte es. Was du
nicht ertragst und nicht bewaltigen kannst, das gib an uns
zuriick, damit wir es unter den Muslimen verteilen.” Doch
Bilal antwortete: ,,Das tue ich nicht, bei Allah, mit einer
Sache, die der Gesandte Allahs # mir zugeteilt hat!“ Da
sagte ‘Umar zu ihm: ,Bei Allah, du wirst es tun!“ Er nahm
ihm weg, was er nicht zu bewirtschaften vermochte, und
verteilte es unter den Muslimen. Von Yahya ibn Adam im
Buch ,al-Harag” tradiert. Dies ist eine klare Aussage, dass
der Boden, den sein Eigentiimer nicht zu bewirtschaften
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vermag und drei Jahre lang vernachlassigt, vom Staat kon-
fisziert und jemandem anderen zugeteilt wird. So tat es
‘Umar mit Bilal al-Muzani in den Landereien der Ma‘adin al-
Qibaliya.

Ein Land kann also durch Umzdaunung und durch die Zu-
teilung des Kalifen besessen werden. Ebenso kann man es
durch Belebung, Erbschaft oder Kauf besitzen. Die Texte,
die mit der Konfiszierung des Bodens von demjenigen er-
gangen sind, der ihn drei Jahre lang brachliegen lasst, er-
wahnen den Umzduner und denjenigen, dem der Kalif das
Land zugeteilt hat. Sie erwdahnen nicht die restlichen Land-
eigentiimer, die es durch Erbschaft, Belebung oder Kauf
erworben haben. Wird nun das Land von jedem Eigentiimer
konfisziert, der es drei Jahre lang brachliegen lasst, oder ist
dieser Rechtsspruch auf den Umzduner und denjenigen
beschrankt, der es vom Kalifen zugeteilt bekam? Bei genau-
erer Betrachtung erkennt man, dass die Umzdunung des
Bodens im Hinblick auf das Verfliigungsrecht dartiber mit
allen anderen Eigentumsgriinden, sei es Kauf, Erbschaft
oder etwas anderes, gleichgestellt ist. Wenn der Umzauner
z. B. das umzaunte Land verkauft, dann gehort ihm der Ver-
kaufserlds, da es sich um ein Anrecht (haqgq) im Gegenzug
fiir einen Vermogenswert handelt, woflir ein Entgelt zulas-
sig ist. Stirbt der Umzauner, geht das Landeigentum an sei-
ne Erben (iber wie alle anderen Vermdgenswerte auch. Sie
kdnnen dariiber verfliigen, und es wird unter ihnen gemaR
dem islamischen Erbrecht aufgeteilt. In gleicher Weise ver-
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halt es sich mit demjenigen, dem der Kalif ein Land zugeteilt
hat. Demnach zeichnet weder den Umzauner noch denjeni-
gen, dem das Land zugeteilt wurde, irgendeine spezifische
Eigenschaft gegenliber den anderen Eigentiimern aus, die
das Land durch andere Eigentumsgriinde erworben haben.
Es existiert also kein Spezifikum, das die Landkonfiszierung
nach dreijahriger Vernachlassigung nur fir sie und nicht fir
andere Eigentimer gelten lieBe oder den Umzduner und
denjenigen, dem es zugeteilt wird, zu einer Bedingung fir
die Konfiszierungszuldssigkeit machen wiirde. Aus der Tat-
sache, dass die Texte nur diese beiden und nicht die ande-
ren Landeigner erwdahnen, kann kein einschrankendes Ver-
knlpfungskriterium (qaidiya) abgeleitet werden, da es sich
dabei um kein Kausalitatsmerkmal handelt (wasf mufhim li-
I-‘illiya), das indizieren wirde, dass die Konfiszierung des-
halb geschah, weil eine Umzaunung oder Zuteilung stattge-
funden hat. Vielmehr wird einer der einzelnen Fille er-
wahnt, in denen das Land von seinem Eigentimer
konfisziert wird, wenn er es vernachlassigt. Der Text ist also
in genereller Form ergangen. Die Erwdahnung des Umzau-
ners bzw. desjenigen, dem das Land zugeteilt wird, ist die
Erwahnung eines der (unterschiedlichen) Einzelfalle und
keine Verknlpfung (gaid), die andere ausschlieSt. Dariber
hinaus muss ein Text, der ein bestimmtes Ereignis behan-
delt, wie folgt untersucht werden. Beinhaltet er einen
Rechtsgrund (illa), so gilt er allgemein fur alles, was mit
dem Rechtsgrund begriindet wurde. Aus dem vorliegenden
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Text lasst sich ein Rechtsgrund herauslesen, und zwar dass
das Land deswegen nach drei Jahren konfisziert wurde, weil
man es nicht bepflanzte. Somit ist die Vernachlassigung des
Landes flr die Dauer von drei Jahren der Rechtsgrund fir
dessen Konfiszierung. Demzufolge ist der Rechtsgrund fiir
die Konfiszierung des Landes vom Umzauner die Tatsache,
dass er es drei Jahre lang brachliegen liel3, nicht der Um-
stand, dass er es umzaunt hat, und auch nicht der Umstand,
dass ein Umzduner es brachliegen lie. Denn die Umzdu-
nung des Bodens indiziert keinen Rechtsgrund fiir die Kon-
fiszierung, weder fir sich allein noch verknipft mit der
Brachlegung. Vielmehr indiziert die Brachlegung allein den
Rechtsgrund fiir die Konfiszierung. Somit ist die Brachle-
gung des Bodens der Rechtsgrund, mit dem der sich daraus
ergebende Rechtsspruch steht und fallt: Wo immer das
Land von seinem Eigentimer fiir die Dauer von drei Jahren
vernachldssigt wird, wird es ihm weggenommen, ob es nun
durch Umzaunung, Zuteilung, Erbschaft oder durch andere
Grinde in sein Eigentum gelangte. Wird es vom Umzaduner
nicht drei Jahre lang vernachlassigt, wird es ihm auch nicht
weggenommen. Darliber hinaus handelt es sich beim Be-
griff Umzéunung in der Aussage ‘Umars: Und ein Umzduner
hat keinen Anspruch um eine Metonymie fiir das Eigentum.
Denn es ist zur Gewohnheit der Landeigentiimer geworden,
ihr Land zu umzdunen, d. h., die Landgrenze mit Steinen
oder Ahnlichem zu umgeben, damit man weiB, dass es
ihnen gehort, und um es vom Eigentum anderer zu trennen.
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Es ist auch keine Bedingung, dass er Steine an die Land-
grenze setzt, um ihn als muhtagir (Umzauner) zu bezeich-
nen. Wenn er z. B. Pflanzen oder Baume an die Landgrenze
setzt oder einen Graben an der Grenze grabt oder irgendei-
ne Handlung setzt, die darauf hinweist, dass er das Land in
Anspruch genommen hat, so wird das alles als ihtigar (Um-
zaunung) bezeichnet. Und derjenige, der dies tut, wird
muhtagir (Umzauner) genannt. Deswegen sagt auch der
Gesandte #£ in einem anderen Hadith:

«u'pj ‘_,’.1.9 ’Ua.s‘lr bl| oD

Wer ein Land mit einem Zaun umgibt [...]. Von Aba
Dawud uberliefert. Dass der Ausdruck ihtigar eine Meto-
nymie fir die Aneignung darstellt, wird durch die sprachli-
che Bedeutung seiner Verbform ihtagara untermauert.
Denn in der Sprache sagt man: Ihtagara as-sai’a, d. h. er hat
etwas in seinen Schof$ gelegt bzw. es umschlossen. Ihtagara
lI-arda bedeutet also, das Land zu umschliefSen im Sinne von
es sich anzueignen. Demzufolge bedeutet der Hadith: Nie-
mand, der ein Land umschlossen hat, d. h. es besitzt, hat
nach drei Jahren ein Recht darauf, ob er nun Steine an die
Grenze gelegt, es eingezaunt oder etwas anderes getan hat,
das auf seinen Besitz hinweist.

Dies zum Offenbarungstext selbst. Zur Vorgehensweise
‘Umars, die alle restlichen Gefahrten gebilligt haben, ist
Folgendes zu sagen: Das Land, das der Gesandte Allahs #
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Muzaina zugeteilt hatte und das andere fruchtbar machten,
hat ‘Umar jenen zugesprochen, die es fruchtbar gemacht
haben, und Muzaina die Ricknahme untersagt. Er sagte
dazu: Wer ein Land drei Jahre lang brach liegen Iéisst, es
nicht bewirtschaftet, sodann ein anderer kommt und es be-
wirtschaftet, so gehért es ihm. Diese Aussage ‘Umars ist
genereller Natur. So sagt er: Wer ein Land brachliegen léisst.
Zu Bilal ibn al-Harit al-Muzani sagte er:

 Jord ol L) ¢ o1 o 0 oo halady o) HE ) Jge,y )
((Lf;u‘ b)j cﬂa‘)w hng CJJ.JS " LG.Z.A .:\5:6

Der Gesandte Allahs # teilte dir das Land nicht zu, um
es den Menschen vorzuenthalten. Er teilte es dir zu, damit
du darauf arbeitest. So nimm davon, was du zu bewirt-
schaften vermagst, und gib den Rest zuriick. Von Abu
‘Ubaid im Buch ,al-Amwal“ Uberliefert. ‘Umar nahm von
Bilal tatsachlich das weg, was er nicht zu bewirtschaften
vermochte. Die allgemeine Giiltigkeit der Aussage allein mit
dem Umstand einzuschranken, dass das Land zugeteilt
wurde, ohne einen klaren Einschrankungsbeleg dafiir zu
haben, ist nicht zuldssig. Vielmehr bleibt die Allgemeingiil-
tigkeit der Aussage bestehen. Dass der Rechtsfall mit einem
Eigentiimer stattfand, dessen Eigentumsgrund die Zuteilung
war, beschreibt einen konkreten Einzelfall, stellt aber keine
Gultigkeitseinschrankung fiir den Rechtsfall dar.
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Demzufolge wird jedem Eigentiimer, der sein Land drei
Jahre brachliegen lasst, das Land weggenommen und je-
mand anderem gegeben, egal mit welchem Eigentums-
grund er das Land erworben hat. Denn maRgebend ist die
Brachlegung des Landes, nicht dessen Eigentumsgrund. Hier
darf nicht eingewendet werden, dass dies eine ungerecht-
fertigte Besitznahme des Vermogens der Menschen sei.
Denn das islamische Recht hat dem Landeigentum eine
andere Bedeutung gegeben als dem Eigentum von bewegli-
chen Gitern und wiederum eine andere Bedeutung als dem
Eigentum von Immobilien. Es hat das Landeigentum ge-
wahrt, um das Land zu bepflanzen. Wenn es die Zeitspanne
brachliegt, die das islamische Recht vorgesehen hat, dann
ist die Bedeutung des Landeigentums abhandengekommen
und auf den Eigentlimer nicht mehr anwendbar. Das islami-
sche Recht hat die Aneignung des Landes zur landwirt-
schaftlichen Nutzung durch Fruchtbarmachung, Zuteilung,
Erbschaft, Kauf und andere Eigentumsgriinde ermdglicht,
andererseits aber im Falle der Vernachlassigung die Konfis-
zierung des Eigentums festgelegt. All das, damit der Boden
dauerhaft bewirtschaftet und benutzt wird.

Das Verbot der Landverpachtung

Dem Landeigentliimer ist es keinesfalls erlaubt, sein Land
fir den Ackerbau zu verpachten, sei er Grund- und Nutzei-
gentiimer oder lediglich Nutzeigentimer. D. h., egal ob es
sich um einen ‘usr- oder harag-Boden handelt und die
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Pacht in Geld oder in anderen Gltern bezahlt wird. Ebenso
ist es keinesfalls erlaubt, das Ackerland fir einen Teil dessen
zu verpachten, was der Boden erzeugt, seien es Nahrungs-
mittel oder Anderes. Denn all das sind Formen der Verpach-
tung. Und die Verpachtung von Land fiir den Ackerbau ist in
keiner Weise erlaubt. So wird im , Sahih“ von al-Bubari er-
wahnt, dass der Gesandte # sprach:
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Wer ein Land besitzt, der soll es anbauen oder seinem
Bruder gewahren. Wenn er das nicht will, dann soll er sein
Land zuriickhalten.?® Und im ,Sahih” von Muslim heil3t es:
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Der Gesandte Allahs # untersagte, dass man fiir das
Land eine Pacht oder einen Ertrag nimmt. In den ,Sunan”
von an-Nasa’t wird der Hadith erwahnt:
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Der Gesandte Allahs # untersagte die Verpachtung des
Landes. Wir sagten: ,,0 Gesandter Allahs, dann verpachten

**D. h. ohne Bewirtschaftung. Aber eben fir eine kiirzere Dauer als drei
Jahre, sonst verliert er es.
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wir es fiir etwas Korn?“ Er antwortete: ,,Nein!“ Wir sagten:
,Wir haben es fiir Stroh verpachtet.” Er antwortete:
,Nein!“ Da meinten wir: ,Wir haben es auch fiir das ver-
pachtet, was am Bewdsserungsbach (ar-rabi’ as-saqi)
wachst.” Doch der Prophet antwortete: ,Nein! Baue es
selbst an oder gewahre es deinem Bruder.” Ar-Rabi* ist der
Bach. D. h. wir haben es verpachtet fir den Ertrag dessen,
was auf den Uferseiten des Baches wachst. Auch wird in

einer sahih-Uberlieferung vom Propheten # berichtet,
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dass er untersagte, fiir das Land eine Pacht oder die
Ernte eines Flachenteils zu nehmen. Er untersagte auch, es
fiir ein Drittel oder ein Viertel des Ertrages zu verpachten.
Und Ablu Dawdid berichtet von Rafi‘ ibn Had1g, dass der Ge-
sandte Allahs # sprach:
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Wer ein Land besitzt, der soll es anbauen oder es sei-
nem Bruder zum Anbau gewdhren. Er darf es nicht fiir ein
Drittel oder ein Viertel (des Ertrages) und auch nicht fiir
eine genannte Menge an Korn verpachten.” Auch berichtet
al-Bubari von Nafi: ‘Abdullah ibn ‘Umar wurde von Rafi‘ ibn
Hadig berichtet,
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dass der Prophet ¥ die Verpachtung von Ackerland un-
tersagte. Ibn ‘Umar ging daraufhin zu Rafi‘ und ich (Nafi’)
ging mit ihm, um ihn danach zu fragen. Rafi‘ sagte:
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Der Prophet # untersagte die Verpachtung von Acker-
land. Und al-Buhari berichtet auch von Salim, dass
‘Abdullah ibn ‘Umar von der Verpachtung des Landes ab-

liefs.

Diese Hadithe belegen deutlich, dass der Gesandte # die
Landverpachtung untersagte. Auch wenn die Untersagung
sprachlich lediglich eine Unterlassungsaufforderung bedeu-
tet, die nicht unbedingt zwingender Natur ist, so existiert
jedoch ein belegendes Indiz (garina) dafiir, dass die Unter-
lassungsaufforderung zwingenden Charakter hat. So fragten
sie den Gesandten: [...] dann verpachten wir es fiir etwas
Korn? Er antwortete: Nein! Sie fragten erneut: Wir verpach-
ten es fiir Stroh. Doch er antwortete: Nein! Sie fragten wie-
der: Wir haben es auch fiir das verpachtet, was am Bewdis-
serungsbach widchst. Doch der Prophet antwortete: Nein!
Danach untermauerte er die Untersagung mit den Worten:

(S gl j ey ih
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Baue es selbst an oder gewahre es deinem Bruder. Dies
belegt deutlich die Bestimmtheit in der Untersagung, was
den zwingenden Charakter unterstreicht. Darlber hinaus
erfolgt die Untermauerung bzw. Unterstreichung im Arabi-
schen entweder im Ausdruck durch Wortwiederholung o-
der inhaltlich durch entsprechende Wortwahl. Hier ist die
Negation mehrmals wiederholt worden, was den apodikti-
schen Charakter belegt. Die Tatsache, dass der Gesandte &
das Land von Haibar fiir die Halfte des Ertrages verpachtete,
unterscheidet sich von dem hier untersuchten Fall. Denn
das Land von Haibar bestand aus Baumen und nicht aus
freiem Ackerboden. Beleg dafiir ist der folgende Bericht lbn
Ishags in seiner Prophetenbiografie, den er von ‘Abdullah
ibn Ab1 Bakr tradiert:
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Der Gesandte Allahs ¥ pflegte ‘Abdullah ibn Rawaha zu
den Bewohnern Haibars zu schicken, um den hars zwi-
schen den Muslimen und den Juden vorzunehmen. [...]
‘Abdullah ibn Rawaha fiel in Mu'ta, moge Allah ihm gnédig
sein. Dann war es Gabbar ibn Sabr ibn Umaiya ibn Hansa’,
der Anverwandte der Banii Salama, der nach ‘Abdullah ibn
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Rawaha den hars vornahm. Mit al-hars (Nominativform: al-
haris) ist das Bemessen der Ernte gemeint, wenn die Friich-
te vor dem Pflicken noch an den Baumen hangen. Dies ist
ein klarer Beleg dafir, dass das Land von Haibar aus Bau-
men bestand, nicht aus Ackerboden. Was an Ackerbau be-
trieben wurde, war deutlich weniger als die Baumflache
und somit dieser untergeordnet. Demzufolge handelt es
sich beim Land von Haibar nicht um die Verpachtung von
Ackerboden, sondern um eine sogenannte Bewadsserungs-
pacht fir Baumplantagen (al-musagat). Und diese ist zulds-
sig. Darliber hinaus nahmen die Gefdhrten von der Land-
verpachtung Abstand, nachdem der Gesandte # es
untersagt hatte, wie z. B. ‘Abdullah ibn ‘Umar. Auch das
belegt, dass sie aus dem Hadith des Propheten 4 ein Verbot
der Landverpachtung verstanden haben. Das Verbot der
Landverpachtung gilt jedoch nur, wenn es dem Ackerbau
dient. Wenn man das Land fir einen anderen Zweck anmie-
tet, dann ist es zulassig. So ist es erlaubt, ein Land anzumie-
ten, um es als Vergniigungspark zu verwenden oder als Ver-
ladeplatz bzw. Lagerplatz von Waren oder um es in
irgendeiner anderen Weise zu benutzen auRer im Ackerbau.
Denn das Verbot der Landverpachtung bezieht sich auf die
Verpachtung fir den Ackerbau, wie es den sahih-Hadithen
zu entnehmen ist. Diese Rechtsspriiche bezliglich der Bo-
den und die damit in Zusammenhang stehenden Fakten
legen die Art und Weise dar, wie der Gesetzgeber den Mus-
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lim bei seiner Tatigkeit zur Vermehrung seines Eigentums
durch Ackerbau an bestimmte Vorgaben gebunden hat.
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Handel und Auftragsfertigung

Der Handel (al-bai’)

Allah % hat die Vermogensglter zu einem Grund fir die
Erfillung der Interessen der Menschen im Diesseits ge-
macht. Gesetzlich gewahrte er den Weg des Handels, um
diese Interessen erfillen zu kénnen. Denn was jeder Einzel-
ne bendtigt, ist nicht einfach UGberall zu finden. Auch stellt
die Aneignung der Guter durch Gewalt und Kampf ein Ver-
derben dar. Deswegen muss ein System existieren, das je-
dem den Erwerb dessen, was er bendtigt, ermoglicht, ohne
auf Gewalt- oder Kampfmittel zurlickgreifen zu missen. Aus
diesem Grund gibt es den Handel und die Rechtsspriiche,
die diesen regeln. Der Erhabene sagt:
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Ihr, die ihr glaubt! Bringt euch nicht untereinander in
betriigerischer Weise um euer Vermégen! Anders ist es,
wenn es um einen Handel geht, den ihr in gegenseitigem
Ubereinkommen abschlief3t. (4:29). Es gibt zwei Arten von
Handel: Die erste Art ist erlaubt und wird in der Rechtspre-
chung bai‘ (Kaufgeschaft) genannt. Die zweite ist verboten
und heillt riba (Mehraufschlag — Zins). Beides stellt aber
eine Form des Handels dar. So hat Allah die Unglaubigen
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erwahnt, die den Unterschied zwischen bai‘ und riba ratio-
nal negieren. Der Erhabene sagt:

(6 Joo iy 16 2350 Gy

Dies, weil sie sagen: ,Kaufgeschdft ist dasselbe wie
Zinsnehmen.” (2:275). Danach unterschied Er zwischen bei-
den hinsichtlich Verbot und Erlaubnis. So sagt Er:
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Doch Allah hat das Kaufgeschdft erlaubt und das Zins-
nehmen verboten. (2:275). So wissen wir, dass beides eine
Form des Handels ist und dass das Kaufgeschaft das Erlaub-
te von beiden, das islamrechtlich zuldssig ist, verkorpert.
Der vertragliche Abschluss eines Kaufgeschafts ergeht durch
zwei Formulierungen. Die erste weist auf die (Kauf-
)Unterbreitung (igab) hin und die zweite auf die (Kauf-
)Zustimmung (qabal). Es sind dies die Formulierungen Ich
verkaufe oder Ich kaufe bzw. dhnliche Ausdriicke oder
Handlungen in derselben Bedeutung. Es ist zuldssig, dass
der Wareneigentiimer selbst den Verkauf vornimmt oder
einen Vertreter bzw. Entsandten fir sich bestimmt, der den
Verkauf (fiir ihn) vollzieht. Auch ist es erlaubt, dass er einen
Dienstnehmer anheuert, der fur ihn die Verkaufsgeschéfte
durchfiihrt. Der Lohn muss allerdings bekannt sein. Wenn
er ihn flr einen Anteil am Gewinn anheuert, dann ist er ein
Arbeitspartner in einer Kapital-Arbeit-Gesellschaft (al-
mudaraba). In diesem Fall werden die Rechtsspriiche be-

249



ziglich des Arbeitspartners (al-mudarib) einer Kapital-
Arbeit-Gesellschaft auf ihn angewendet, nicht die des
Dienstnehmers. Auch kann der Kaufmann die Giter selbst
kaufen oder mittels seines Vertreters oder Entsandten. Er
kann auch jemanden anheuern, der fir ihn den Kauf vor-
nimmt.

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass der Handel er-
laubt ist. Er zahlt zu den Vermehrungsarten von Eigentum
und ist in den Rechtsspriichen bezliglich der Kaufgeschafte
und der Gesellschaften klar dargelegt. Der Handel wurde
auch im Koran und in den Hadithen erwahnt. Der Erhabene

sagt:
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Es sei denn, es ist ein sogleich verfiigbarer Warenhan-
del, der unter euch von Hand zu Hand geht; dann ist es
kein Vergehen fiir euch, wenn ihr es nicht niederschreibt.
(2:282). Und Rifa‘a berichtet,
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dass er mit dem Propheten # zum Gebetshaus ging.
Der Prophet #% sah die Menschen handeln. Da sagte er:
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»Ihr Volk der Héndler!” Sie hoben ihre Képfe und Blicke zu
ihm, um ihm zuzuhoren. Er fuhr fort: ,Die Handler werden
am Jiingsten Tage als Frevler auferstehen, bis auf jenen,
der gottesfiirchtig war, aufrecht und ehrlich. Und Abu Sa‘id
berichtet, dass Gesandte Allahs ¥ sprach:
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Der ehrliche, lautere Handler ist mit den Propheten,
den Wahrhaftigen und den Martyrern. Beide Hadithe von
at-Tirmidi herausgegeben.

Der Handel teilt sich weiter in zwei Bereiche auf: Innen-
handel und AuBenhandel. Innenhandel ist der normal zwi-
schen den Menschen ablaufende Kauf und Verkauf von GU-
tern, die unter ihnen verfligbar sind, seien es einheimische
Erzeugnisse, ob landwirtschaftlicher oder industrieller Na-
tur, oder auslandische Produkte, die sich aber im Inland
befinden und unter ihnen getauscht werden. Der Innen-
handel ist frei und unterliegt keinen Beschrankungen, aulBer
den Rechtsspriichen, die mit dem Handel an sich verknipft
sind. Was hingegen die Waren selbst betrifft, ihre Art und
ihren Transport innerhalb des Landes von einem Ort zum
anderen, so ist es jedem Menschen Uberlassen, gemalk den
GesetzmaRigkeiten des islamischen Rechts nach Belieben
Handel zu treiben. In diesem Bereich hat der Staat lediglich
ein Beaufsichtigungsrecht. Der Aulenhandel verkorpert
den Kauf von Waren aus dem Ausland und den Verkauf von
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Waren in das Ausland, seien sie landwirtschaftlicher oder
industrieller Natur. Der AuBenhandel untersteht der direk-
ten Kontrolle und Betreuung des Staates. Er betreut und
Uberwacht die Einfuhr und Ausfuhr von Waren sowie die
Handler aus kriegflihrenden Staaten und aus solchen, mit
denen Vertrage bestehen.

Die Auftragsfertigung (al-istisna)

Wenn jemand bei einem anderen ein Instrument, ein
Auto oder irgendetwas fertigen lasst, was in den techni-
schen Fabrikationsbereich fallt, dann wird das im Arabi-
schen als istisna“ (Auftragsfertigung) bezeichnet. Auftrags-
fertigung ist erlaubt und steht mit der Sunna fest. So hat
der Gesandte Allahs # einen Ring anfertigen lassen. Von
Anas wird berichtet, dass er sagte:
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Der Prophet ¥ lieB einen Ring anfertigen. Und von
‘Abdullah ibn ‘Umar wird berichtet,
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dass der Prophet einen Ring aus Gold anfertigen lieR.
Beide Hadithe von al-Bubart tradiert. Auch lie der Gesand-
te £ eine Kanzel anfertigen. Von Sahl wird berichtet, dass er
sagte:
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Der Gesandte Allahs ¥ schickte nach einer Frau mit der
Botschaft: , Beauftrage deinen Sklaven, mir ein Bretterge-
stell zu fertigen, auf dem ich sitzen kann.” Von al-Buhari
tradiert. Die Menschen zur Zeit des Gesandten Allahs
lieBen Dinge anfertigen und er schwieg dazu. Das Schwei-
gen des Gesandten # bedeutet die Billigung (taqrir) der
Auftragsfertigung. Die Billigung des Propheten # und sein
Handeln stellen — gleich seinen Aussagen — islamische
Rechtsbelege dar. Vertragsgegenstand ist in diesem Fall das
zu fertigende Gut, d. h. der Ring, die Kanzel, der Schrank,
das Auto oder Anderes. Von diesem Aspekt her handelt es
sich um ein Kaufgeschaft (bai‘) und nicht um einen Dienst-
vertrag. Wenn aber der Auftraggeber dem Handwerker das
Rohmaterial besorgt und von ihm verlangt, daraus eine be-
stimmte Sache zu fertigen, dann handelt es sich um eine
Anheuerung.

Die Fertigung stellt fiir sich betrachtet ein wichtiges Fun-
dament im Wirtschaftsleben jedes Volkes, jeder Umma und
jeder Gesellschaft dar. Friiher war die Fertigung allein auf
den Handwerksbetrieb beschrankt. Als der Mensch die Be-
nutzung von Dampf zum Antrieb von Maschinen entdeckte,
nahm die Maschinenfabrik sukzessive den Platz des Hand-
werksbetriebs ein. Und als die modernen Entdeckungen
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kamen, fand eine atemberaubende industrielle Revolution
statt; die Produktion steigerte sich in einer Weise, die nie-
mandem vorher in den Sinn kam. Und die Maschinenfabrik
(in all ihren Ausfihrungsformen) wurde zu einem Funda-
ment des (modernen) Wirtschaftslebens.

Die Rechtsspriiche beziiglich der Maschinenfabrik bzw.
der manuellen Produktionsstatte fallen entweder in den
Bereich des Gesellschaftsrechts, des Miet- und Arbeits-
rechts oder des Innen- und Aulenhandelsrechts. Bezlglich
der Fabrikgriindung kann das erforderliche Kapital von ei-
ner Person stammen, was dullerst selten ist. Viel eher wird
das Kapital von mehreren Personen stammen, die sich an
der Fabrikgriindung beteiligen. In diesem Fall werden die
Rechtsspriiche des islamischen Gesellschaftsrechts ange-
wendet. Was die Arbeit in der Fabrik betrifft, sei es im Ma-
nagement, in anderen Tatigkeiten, in der Produktion selbst
oder in einem sonstigen Bereich, so werden darauf Rechts-
spriiche des islamischen Arbeits- und Angestelltenrechts
angewandt. Die Vermarktung der Produktion fallt ihrerseits
in den Bereich des Innen- bzw. Aullenhandelsrechts. Be-
trug, Ubervorteilung und Monopolbildung werden hier
ebenso verboten wie staatliche Preisfestlegung. Auf die
Beauftragung zur Fertigung kleiner oder grol3er Erzeugnisse
vor deren Herstellung werden die GesetzmaRigkeiten des
islamischen Auftragsfertigungsrechts angewandt. Das isla-
mische Gesetz wird zur Entscheidung herangezogen, ob der
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Auftraggeber verpflichtet ist, die gefertigte Ware anzuneh-
men oder nicht.
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Das Gesellschaftsrecht

Die Gesellschaft im Islam

As-Sarika (die Gesellschaft) bedeutet im Arabischen,
zwei oder mehr Anteile miteinander zu vermischen, sodass
keiner vom anderen unterschieden werden kann. Islam-
rechtlich bedeutet as-Sarika ein Vertrag zwischen zwei oder
mehr Personen, in dem vereinbart wird, eine wirtschaftli-
che Tatigkeit zum Zwecke des Gewinns durchzufiihren. Der
Gesellschaftsvertrag erfordert, wie bei allen anderen Ver-
tragen auch, dass eine Unterbreitung (igab) und Zustim-
mung (qabul) gemeinsam stattfinden. Unterbreitung (igab)
bedeutet, dass einer zum anderen sagt: Ich gehe mit dir fiir
diese Tdtigkeit eine Partnerschaft ein, und der andere ant-
wortet: Ich stimme zu. Allerdings ist nicht die erwahnte
Formulierung bindend, sondern die Bedeutung. D. h., in der
Wortwahl der Unterbreitung und Zustimmung muss sinn-
gemal zum Ausdruck gebracht werden, dass der eine den
anderen mindlich oder schriftlich mit der Partnerschaft in
einer Tatigkeit anspricht und der andere dem zustimmt. So
gilt die Vereinbarung zur bloRRen Partnerschaft nicht als Ver-
trag und ebenso wenig die Vereinbarung zur Zahlung eines
Geldbetrages fiir die Partnerschaft. Vielmehr muss die ver-
tragliche Vereinbarung die Bedeutung der Partnerschaft fir
eine bestimmte Sache bzw. Tatigkeit beinhalten. Bedingung
fir die Richtigkeit (sihha) des Gesellschaftsvertrages ist,
dass der Vertragsgegenstand (al-ma‘qud ‘alaihi) eine Ge-
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schaftshandlung (tasarruf) beinhaltet und diese Geschafts-
handlung, die den Vertragsgegenstand der Gesellschaft
verkorpert, in Vertretung (wakala) ausgefiihrt werden darf,
damit der Nutzen aus diesem Handeln zwischen beiden
Partnern geteilt werden kann.

Die Gesellschaftsvereinbarung ist erlaubt, denn als der
Prophet # entsandt wurde, war sie unter den Menschen
Ublich und der Prophet billigte sie. Seine Billigung stellt ei-
nen islamischen Rechtsbeleg fiir die Erlaubnis dar.

Al-Buhari berichtet Gber Sulaiman ibn Abi Muslim, der
sagte: Ich fragte Abd al-Minhal nach dem Wechselgeschdft
(sarf) mit unmittelbarer gegenseitiger Aushdndigung. Da
sagte er: ,Ich und ein Partner von mir kauften Giiter mit
unmittelbarer Bezahlung und mit Zahlungsaufschub.” Al-
Barra’ ibn ‘Azib kam zu uns und wir fragten ihn danach. Er
sagte: ,Ich und mein Partner Zaid ibn Argam taten es und
wir fragten den Propheten # danach.” Er sprach:
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Was mit unmittelbarer gegenseitiger Aushandigung er-
folgte, kénnt ihr behalten, was mit Zahlungsaufschub
erging, so gebt es zuriick.” Dies belegt, dass die Muslime
Gesellschaftspartnerschaften eingingen und der Gesandte
# es billigte. Auch berichtet Abd Dawid von Abu Huraira,
dass der Prophet # sprach:
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Allah sagt: ,Ich bin der Dritte zweier Partner, solange
der eine den anderen nicht betriigt. Sobald einer den an-
deren betriigt, trete Ich aus ihrer Partnerschaft aus.”

Eine Gesellschaft zwischen Muslimen ist ebenso erlaubt
wie zwischen Schutzbefohlenen (dimmiyiin). Auch ist eine
Gesellschaft zwischen Muslimen und Schutzbefohlenen
zulassig. So ist es erlaubt, dass ein Muslim eine Partner-
schaft mit einem Christen, einem Anhdnger des Mazda-
Glaubens (magdas) oder anderen Schutzbefohlenen eingeht.
Muslim berichtet von ‘Abdullah ibn ‘Umar, der sagte:
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Der Gesandte Allahs # vereinbarte partnerschaftlich
mit den Einwohnern Haibars — es waren Juden — die Halfte
dessen, was an Friichten oder Pflanzen geerntet wird.
Auch berichtet al-Buhari auf dem Wege der ‘A’isa,
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dass der Gesandte Allahs ¥ von einem Juden Nahrung
kaufte und ihm dafiir seinen Schild verpfandete. Und at-
Tirmidi berichtet von lbn ‘Abbas, der sagte:
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Der Prophet & verstarb und sein Schild war noch um
zwanzig sa’ (ca. 40 kg) an Nahrung verpfindet, die er fiir
seine Familie gekauft hatte. Auch berichtet at-Tirmidi von
‘A’isa,
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dass der Gesandte Allahs # nach einem Juden schickte
und ihn um zwei Gewdnder unter erleichtertem Zahlungs-
aufschub bat. Demzufolge sind Gesellschaftsgriindungen
mit Juden, Christen und anderen Schutzbefohlenen erlaubt,
weil die Rechtsbeziehungen mit ihnen erlaubt sind. Schutz-
befohlene diirfen jedoch nicht mit Rauschgetranken oder
Schweinefleisch handeln, wenn sie mit Muslimen in einer
(Handels-)Gesellschaft stehen. Hingegen darf der Ertrag
dessen, was sie vor ihrer Partnerschaft mit einem Muslim
an Rauschgetranken oder Schweinefleisch verkauft haben,
in die Gesellschaft einflieRen. Eine Gesellschaft darf nur von
jemandem gegriindet werden, der geschéftsfahig ist. Denn
sie ist ein Partnerschaftsvertrag, um mit Vermogenswerten
zu verkehren. Deshalb ist sie fiir jemanden unzulassig, der
zum Rechtsverkehr mit Vermoégen nicht berechtigt ist. Dem-
zufolge darf ein Entmindigter kein Gesellschafter sein und
ebenso jeder, dessen Rechtsverkehr unzulassig ist.
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Die Gesellschaft kann entweder eine Eigentumsgesell-
schaft (Sarika amlak) oder eine Vertragsgesellschaft (Sarika
‘ugad) sein. Erstere ist die Teilhaberschaft im Eigentum ei-
ner Sache, wenn beispielsweise zwei Personen eine Sache
gemeinsam erben, sie gemeinsam kaufen, jemand sie ihnen
gemeinsam schenkt oder Ahnliches. Im Hinblick auf die
Vermehrung des Eigentums ist die Vertragsgesellschaft bzw.
-partnerschaft der Untersuchungsgegenstand. Wenn man
die Vertragsgesellschaften im Islam studiert und ihnen
nachgeht sowie die damit verknipften Rechtsspriche und
die diesbeziglich ergangenen Rechtsbelege verfolgt, so er-
kennt man, dass es funf Arten sind:

1. Die ‘inan-Gesellschaft (Sarikat al-‘inan)
2. Die reine Korpergesellschaft (Sarikat al-abdan)

3. Die Kapital-Korper-Gesellschaft (Sarikat al-
mudaraba)

4. Die wugih-Gesellschaft (Sarikat al-wugah)
5. Die mufawada-Gesellschaft (Sarikat al-mufawada)

Ihre Rechtsspriiche stellen sich zusammengefasst wie
folgt dar:

Die ‘inan-Gesellschaft

Bei der ‘inan-Gesellschaft gehen zwei Personen mit ih-
rem Arbeitseinsatz (Korper) und ihrem Kapital eine Partner-
schaft ein. D. h., zwei Personen bilden mit ihrem Kapital
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eine Teilhaberschaft, auf dass sie beide mit diesem Kapital
arbeiten. Der Gewinn wird zwischen ihnen geteilt. Sie wur-
de als Sarikat al-‘inan (wortlich: Zigelgesellschaft) bezeich-
net, weil beide Partner in gleicher Weise verfligungsberech-
tigt sind, wie zwei Reiter, die ihre Pferde nebeneinander auf
Schritt halten. Die beiden Zigel sind dann auf gleicher Ho-
he. Diese Gesellschaftsform ist mit der Sunna und dem
Konsens der Prophetengefdahrten zuldssig. Seit der Zeit des
Propheten # und seiner Gefdahrten gehen die Menschen
diese Form der Gesellschaft ein.

Bei dieser Gesellschaftsart wird das Kapital in Geld fi-
xiert, denn Geld ist die Bemessungsgrundlage fiir Vermo-
genswerte und stellt den Preis von verkaufter Ware dar. Mit
Handelsware darf eine Gesellschaft nicht gegriindet wer-
den, es sei denn, sie wird bei Vertragsabschluss in Geld be-
wertet und ihr Wert als Kapital in die Gesellschaft eingetra-
gen. Ebenso ist es Bedingung, dass das Kapital bekannt und
unverziglich verfligbar ist. Eine Gesellschaft mit unbekann-
tem Kapital ist nicht zuldssig, ebenso wenig mit einem ab-
wesenden Kapital oder mit einer Schuld. Denn bei Trennung
muss der Zugriff auf das Kapital sofort moglich sein. Auch
kann man Uber eine Schuld nicht unverziglich verfiigen,
was aber der Zweck einer Gesellschaft darstellt. Es ist je-
doch keine Voraussetzung, dass das Kapital beider Gesell-
schafter gleich hoch ist, auch muss es nicht von gleicher Art
sein. Die Kapitalglter missen aber in einer Einheit bemes-
sen werden, damit sie zu einem einzigen Gesellschaftskapi-
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tal verschmelzen. So kann man eine Gesellschaft mit agypti-
schem und syrischem Geld griinden, doch miissen diese
Gelder in einer Einheit bemessen werden, die ihre Tren-
nung aufhebt und sie zu einem Kapital verschmelzen lasst.
Denn es stellt eine Bedingung dar, dass das Gesellschafts-
kapital einheitlich ist und allen Partnern in gleicher Weise
zur Verfligung steht, sodass keiner der Gesellschafter sein
Geld von dem des anderen unterscheiden kann. Ebenso ist
es eine Bedingung, dass beide Gesellschafter in gleicher
Weise Uber das Kapital verfigen koénnen. Die ‘inan-
Gesellschaft baut auf Vertretung (wakala) und Treuhand
(amana) auf. Denn jeder der beiden Partner hat durch Aus-
handigen seines Kapitals an den jeweils anderen diesen zu
einem Treuhdnder Uber sein Geld erhoben. Und durch die
ihm gewdhrte Erlaubnis, dariber zu verfiigen, ihn auch zu
seinem Vertreter gemacht. Nach Abschluss der Gesellschaft
ist diese zu einer einheitlichen Sache geworden. Nun ist es
Pflicht der Gesellschafter, die Arbeit selbst in Angriff zu
nehmen, denn die Gesellschaft wurde auf ihre Kérper, d. h.
auf ihren personlichen Arbeitseinsatz, abgeschlossen. Es ist
fiir keinen der Gesellschafter zuldssig, jemanden als seinen
Vertreter zu ernennen, der mit seinem Korper an seiner
Stelle in der Gesellschaft tatig wird. Vielmehr kann die Ge-
sellschaft als Ganzes, wen sie will, anheuern und nach Be-
lieben die Arbeitskraft von Dienstnehmern fiir sich — nicht
fir einen der Gesellschafter allein — heranziehen.
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Jedem der Gesellschafter ist es erlaubt, auf die Art zu
kaufen und zu verkaufen, die nach seinem Ermessen im
Interesse der Gesellschaft steht. Er kann den Preis oder die
Einkaufsware entgegennehmen, eine Schuld einklagen und
sie einfordern, er darf Zahlungen weiterleiten und Zahlun-
gen konnen an ihn weitergeleitet werden, er kann auch
Waren aus Mangeln zuriickweisen. Er kann vom Gesell-
schaftskapital Leute anmieten und selbst vermieten, da der
Nutzen dem Gut gleichgestellt ist und somit dem Kauf und
Verkauf entspricht. Er kann also die Ware verkaufen, wie
ein Auto z. B., oder die Ware als Gut, das zum Verkauf an-
steht, auch vermieten. Der Nutzen einer Ware fir die Ge-
sellschaft ist also der Ware selbst gleichgestellt und wird in
gleicher Weise behandelt. Auch ist es keine Bedingung, dass
beide Gesellschafter mit gleich hohem Kapital vertreten
sind. Bedingung ist jedoch, dass beide in gleicher Weise
dariiber verfligen kénnen. Was das Kapital betrifft, so kon-
nen sie in unterschiedlicher oder in gleicher Hohe beteiligt
sein. Der Gewinn wird unter ihnen nach Vereinbarung auf-
geteilt. So ist es zuldssig, dass sie gleiche oder auch unter-
schiedliche Gewinnanteile vereinbaren. ‘All « pflegte zu
sagen: Der Gewinn gilt gemdfs ihrer Vereinbarung. Von ‘Abd
ar-Razzaq im ,,al-Gami*“ berichtet. Der Verlust in der ‘inan-
Gesellschaft wird hingegen allein gemall den Kapitalantei-
len aufgeteilt. Wenn die Partner zu gleichen Kapitalanteilen
beteiligt sind, dann tragt jeder von ihnen die Halfte des Ver-
lusts. Liegt das Beteiligungsverhaltnis bei zwei Dritteln zu
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einem Drittel, so wird der Verlust zwischen ihnen mit zwei
Dritteln zu einem Drittel aufgeteilt. Haben sie eine andere
Verlustteilung vereinbart, so hat diese keinen Wert, und die
islamrechtliche Verlustteilung wird angesetzt, ohne ihre
Vereinbarung zu beriicksichtigen. Diese besagt namlich,
dass der Verlust gemall dem Kapitaleinsatz aufzuteilen ist.
Denn der Korper verliert kein Geld, sondern nur, was er an
Arbeitseinsatz erbracht hat. Somit bleibt der Verlust am
Kapital hangen und wird gemaR den Kapitalanteilen der
Gesellschafter aufgeteilt. Denn die gesellschaftliche Part-
nerschaft ist im Grunde eine Vertretung (wakala). Und der
Rechtsspruch beziiglich der wakala ist der, dass der Vertre-
ter (wakil) nicht birgt und der Verlust auf das Vermogen
des Vertretenen (muwakkil) fallt. ‘Abd ar-Razzaq berichtet
im ,,al-Gami“ von ‘Ali <, der sprach: Der Verlust féllt auf
das Kapital und der Gewinn wird gemdfs ihrer Vereinbarung
aufgeteilt.

Die reine Korpergesellschaft (sarikat al-abdadn)

Dies ist der Fall, wenn zwei oder mehr Personen nur mit
ihrem Arbeitseinsatz (Kérper), ohne ihr Vermogen eine Ge-
sellschaft eingehen. D. h., sie griinden eine Partnerschaft
beziglich dem, was sie mit ihrer Hénde Arbeit, d. h. mit
ihrem Arbeitseinsatz, in einer bestimmten Tatigkeit erwirt-
schaften, sei die Tatigkeit geistiger oder koérperlicher Natur.
Beispiel dafiir sind die Handwerker, die eine Partnerschaft
in ihrem Handwerk eingehen. Was sie verdienen, teilen sie
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untereinander auf. Gleiches gilt fiir Ingenieure, Arzte, Fi-
scher, Trager, Tischler, Kraftwagenfahrer und dhnliche. Hier-
bei ist es keine Bedingung, dass die Gesellschafter zur sel-
ben Zunft gehoren. Auch missen sie nicht alle Handwerker
sein. Wenn Handwerker verschiedener Ziinfte sich zusam-
menschliellen, ist es zuldssig, da sie sich fiir einen erlaubten
Gewinn zusammenschliefen, was islamrechtlich genauso
glltig ist wie wenn sie derselben Zunft angehorten. Genau-
so wadre eine Gesellschaft zuldssig, wenn sich verschiedene
Personen zu einer Tatigkeit zusammenschlielRen, wobei ei-
ner von ihnen die Firmenleitung Gibernimmt, der andere als
Kassier tatig ist, der abrechnet, und der dritte die hand-
werkliche Arbeit durchfiihrt. Demzufolge ist es erlaubt,
wenn Arbeiter Gesellschaftspartner in einer Fabrik werden,
ob sie nun alle die technische Fertigung beherrschen oder
nur einige von ihnen und die anderen nicht. Sie kénnen alle
als Techniker, Arbeiter, Schreibkrafte und Wachter Gesell-
schafter in der Fabrik sein. Bedingung ist nur, dass die Tatig-
keit, zu der sie sich mit der Absicht des Profits zusammen-
geschlossen haben, eine erlaubte Tatigkeit verkorpert. Ist
die Tatigkeit hingegen verboten, so ist eine diesbeziigliche
Gesellschaftsgriindung untersagt.

Der Gewinn in der reinen Korpergesellschaft wird gemafk
der gemeinsamen Vereinbarung aufgeteilt, entweder zu
gleichen oder zu unterschiedlichen Teilen. Denn durch ihre
Arbeit haben die Partner in der Gesellschaft Anspruch auf
den Gewinn. Nun ist es zuldssig, dass sich die Arbeitsquali-
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tat der Partner unterscheidet. Somit darf auch der sich dar-
aus ergebende Gewinn unterschiedlich aufgeteilt werden.
Jeder der Gesellschafter darf den gesamten Lohn von der
Person einfordern, die sie angemietet hat, und ebenso den
Preis des Erzeugnisses, das sie fur einen Kaufer hergestellt
haben. Der Anmieter der Kérpergesellschaft bzw. der Kaufer
des Erzeugnisses, das die Gesellschaft fir ihn hergestellt
hat, kann den gesamten Lohn der Gesellschafter bzw. den
gesamten Preis des Erzeugnisses an irgendeinen der Gesell-
schafter auszahlen. Sobald er ihn an irgendeinen von ihnen
ausgezahlt hat, ist seine Schuld beglichen. Wenn einer der
Gesellschafter ohne die anderen arbeitet, so wird der Ge-
winn trotzdem auf alle aufgeteilt, denn sie gewahrleisten
gemeinsam die Erledigung der Arbeit. Durch ihren Zusam-
menschluss dafir wird der Lohn fallig. Somit steht er ihnen
allen zu, ebenso wie die Gewdhrleistung ihnen allen oblag.
Und keiner von ihnen darf sich von jemandem anderen als
Korper in der Gesellschaft vertreten lassen. Auch darf kei-
ner von ihnen jemanden anheuern, der an seiner Statt als
Gesellschafter mit seinem Arbeitseinsatz tatig ist. Denn der
Gesellschaftsvertrag ist auf die Person der Gesellschafter
abgeschlossen worden. Deshalb miissen sie auch persénlich
die Tatigkeit in Angriff nehmen. Partner in der Gesellschaft
sind namlich ihre Korper, d. h., ihr persénlicher Arbeitsein-
satz ist fir die Gesellschaft aufzubringen. Es ist jedoch er-
laubt, wenn einer der Gesellschafter Dienstnehmer anheu-
ert. Die Anheuerung erfolgt jedoch in diesem Fall im Namen
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der Gesellschaft und fiir die Gesellschaft, auch wenn nur
einer der Gesellschafter die Anheuerung vornimmt. Der
Dienstnehmer ist jedoch kein personlicher Vertreter von
ihm, er ist auch nicht sein Beauftragter und nicht sein an-
geheuerter Sekretar. Das Handeln jedes Gesellschafters gilt
somit als Handeln der ganzen Gesellschaft. Fiir jeden von
ihnen sind alle Tatigkeiten bindend, die einer der Gesell-
schafter vorgenommen hat.

Diese Gesellschaftsform ist aufgrund eines Berichts er-
laubt, den Abl Dawud und al-Atram in vollstandigem Tra-
dentenstrang von Abu ‘Ubaida und dieser von seinem Vater
‘Abdullah ibn Mas‘td Uberliefert, der sagte:
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Ich, ‘Ammar ibn Yasir und Sa‘d ibn Abi Waqqas verein-
barten eine Teilhaberschaft in dem, was wir am Tag (der
Schlacht) von Badr erbeuten. Sa‘d kam mit zwei Gefange-
nen, ich und ‘Ammar kamen mit keinem. Der Gesandte #&
billigte ihnen dies zu. So erwahnt Ahmad ibn Hanbal in die-
sem Zusammenhang:

«% ) g .SSJ..’S’;»

Der Prophet & machte sie zu Teilhabern. Das ist ein kla-
rer Hadith, der belegt, dass eine Gruppe von Prophetenge-
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fahrten eine Korpergesellschaft in Bezug auf eine Tatigkeit
grindete, die sie gemeinsam durchfihrten. Die gemeinsa-
me Tatigkeit war das Bekampfen der Feinde, wobei sie die
erbeuteten Glter untereinander aufteilen wollten, sollten
sie siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Was nun von
manchen eingeworfen wird, dass der Rechtsspruch die Beu-
te betreffend dieser Gesellschaftsform widerspricht, so ist
er auf diesen Hadith nicht anwendbar. Denn der Rechts-
spruch beziglich der Beute ist nach der hier erwahnten
Schlacht von Badr ergangen. Als diese Korpergesellschaft
zwischen ihnen gegriindet wurde, war der Rechtsspruch
bezlglich der Beute noch nicht vorhanden. Der Rechts-
spruch, der danach ergangen ist, hebt die gegriindete Ge-
sellschaft nicht auf. Er legt nur die Beuteanteile der Kampfer
dar, der Rechtsspruch der Kérpergesellschaft bleibt aber mit
diesem Hadith bestehen.

Die Kapital-Kérper-Gesellschaft (Sarikat al-mudaraba)

Sie wird auch girad genannt. Bei dieser Gesellschafts-
form schlieBen sich zwei Personen, eine mit ihrem Arbeits-
einsatz (Korper) und die andere mit ihrem Kapital, zusam-
men. Der Kapitalpartner handigt das Kapital dem
Arbeitspartner aus, damit dieser fur ihn Handel treibt. Der
Gewinn wird unter ihnen gemal} Vereinbarung geteilt. Hin-
gegen ist der Verlust nicht ihrer Vereinbarung, sondern dem
islamischen Recht unterworfen. Und dieses besagt, dass der
Verlust in der mudaraba-Gesellschaft allein vom Kapital
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getragen wird. Der Arbeitspartner in der Gesellschaft (al-
mudarib) tragt davon nichts. Auch wenn sie untereinander
vereinbaren, dass Gewinn und Verlust zwischen ihnen ge-
teilt werden, wird der Gewinn zwischen ihnen geteilt, der
Verlust aber nur dem Kapital aufgetragen. Denn bei einer
Gesellschaft handelt es sich im Grunde um eine Vertre-
tungsvereinbarung (wakala). Und der Rechtsspruch beziig-
lich des Vertreters (wakil) besagt, dass dieser nicht birgt
und der Verlust allein vom Vertretenden (muwakkil) getra-
gen wird. ‘Abd ar-Razzaq berichtet im ,,al-Gami“ von ‘Ali s,
der sagte: Der Verlust fillt auf das Kapital und der Gewinn
wird gemdpf ihrer Vereinbarung aufgeteilt. Der Koérper (d. h.
der Arbeitspartner) verliert kein Geld, er verliert lediglich
seinen Arbeitseinsatz und der Verlust bleibt am Kapitalge-
ber hangen.

Die mudaraba-Gesellschaft ist erst giiltig, wenn dem Ar-
beitspartner das Kapital Uberreicht wird und er dariber
verfligen kann. Denn die mudaraba erfordert, dass das Gut
(Kapital) dem Arbeitspartner (mudarib) Gberreicht wird. Es
ist auch erforderlich, dass der Gewinnanteil des Arbeits-
partners bestimmt wird und die Kapitalmenge, mit der die
mudaraba-Tatigkeit erfolgen soll, bekannt ist. Jedoch ist es
nicht zuldssig, dass der Kapitalgeber mit dem Arbeits-
partner zusammenarbeitet. Auch wenn er es zur Bedingung
erhebt, ist es nicht giltig. Denn der Kapitalgeber hat in der
mudadaraba-Gesellschaft kein Recht, Uber das Kapital, das
jetzt der Gesellschaft gehort, zu verfligen. Der Kapitalgeber
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hat Uberhaupt kein Verfligungsrecht tber die Gesellschaft.
Vielmehr ist der Arbeitspartner der Verfligungsberechtigte.
Er ist es auch, der in der Gesellschaft tatig ist und das Ver-
figungsrecht Uber das Kapital besitzt. Denn der Gesell-
schaftsvertrag ist auf den Kérper (d. h. den Arbeitseinsatz)
des Arbeitspartners und das Kapital des Kapitalgebers abge-
schlossen worden, nicht auf den Korper des Kapitalgebers.
Somit steht er (in seiner Person) wie ein Fremder zur Ge-
sellschaft, der kein Recht hat, Uber irgendetwas zu verfi-
gen. Allerdings ist der Arbeitspartner in seiner Verfligungs-
gewalt Gber das Kapital an das gebunden, was ihm der
Kapitalgeber erlaubt hat. Er darf dem nicht zuwiderhan-
deln. Denn er ist mit Erlaubnis des Kapitalgebers verfi-
gungsberechtigt. Wenn ihm dieser nur erlaubt, mit Wolle zu
handeln oder die Ware nicht zu verschiffen, so hat er das
Recht dazu. Das bedeutet aber nicht, dass der Kapitalgeber
Verfligungsrecht lber die Gesellschaft hat. Es bedeutet
vielmehr, dass der Arbeitspartner an die Grenzen dessen
gebunden ist, was ihm der Kapitalgeber an Tatigkeiten er-
laubt hat. Nichtsdestotrotz ist das Verfligungsrecht in der
Gesellschaft allein auf den Arbeitspartner beschrankt. Der
Kapitalgeber hat darin keinerlei Verfligungsbefugnis.

Zur mudaraba zahlt auch, wenn zwei Kapitalgeber sich
zusammenschlieBen und einer von beiden auch mit seinem
Korper, d. h. mit seiner Arbeitskraft, in die Gesellschaft ein-
tritt. Wenn z. B. zwischen zwei Personen ein Betrag von
dreitausend besteht: dem einen gehoren tausend und dem
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anderen zweitausend davon. Der Eigentimer der Zweitau-
send erlaubt dem Eigentimer der Tausend, mit dem Ge-
samtkapital zu arbeiten, wobei der Gewinn zwischen bei-
den halbiert wird. In dieser Konstellation ist die Gesellschaft
gliltig. Der Arbeitende ist in diesem Fall Arbeitspartner
(mudarib) des Kapitalgebers und gleichzeitig sein Teilhaber
(am Kapital). Eine mudaraba ware es auch, wenn zwei Kapi-
talgeber mit einer dritten Person als Arbeitspartner eine
Gesellschaft griinden. All das fallt unter den Titel der
mudaraba.

Die mudaraba ist islamrechtlich erlaubt. So wird berich-
tet,

o Dy el Jb mbay oS et ae oy eladl G
(masld BB ) I3 b e Loy i Ll

dass al-'‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib Geld als mudaraba-
Kapital einsetzte. Dem mudadrib machte er gewisse Bedin-
gungen. Der Prophet # horte davon und hieR es gut. Auch
ist der Konsens der Prophetengefahrten (igma‘ as-sahaba)
Uber die Zulassigkeit der mudaraba ergangen. So berichtet
Ibn AbT Saiba von ‘Abdulldh ibn Hamid, dieser von seinem
Vater und Grollvater, dass ‘Umar ibn al-Hattab diesem das
Vermégen einer Waisen als mudaraba-Kapital (iberreichte.
Er setzte es ein und war erfolgreich. Den Uberschuss teilte
‘Umar zwischen ihm und der Waisen auf. Und Ibn Qudama
erwahnt in seinem Werk ,,al-Mugni” von Malik ibn al-‘Ala’

271



ibn ‘Abd ar-Rahman von seinem Vater und GroRvater, dass
‘Utman ihm Geld zur mudaraba lberreichte. Auch wird von
Ibn Mas‘Gd und Hakim ibn Hizdm berichtet, dass sie Geld
zur mudaraba einsetzten. Dies geschah unter den Augen
der sahdba. Es wird nicht berichtet, dass irgendeiner von
ihnen davon abwich oder es anprangerte. Somit ist ihr Kon-
sens Uber die Glltigkeit der mudaraba ergangen.

Die wugih-Gesellschaft

Bei der wugah-Gesellschaft griinden zwei Korper — d. h.
zwei Personen — durch ihren Arbeitseinsatz mit dem Kapital
eines Dritten eine Gesellschaft. Anders ausgedriickt Gber-
reicht einer an zwei oder mehr Personen sein Kapital als
mudadraba. Die beiden Arbeitspartner sind Teilhaber am
Gewinn mit dem Kapital eines Dritten. Sie kénnen vereinba-
ren, dass der Gewinn unter allen gedrittelt wird. Flr jeden
der beiden Arbeitspartner jeweils ein Drittel und fiir den
Kapitalgeber ebenfalls ein Drittel. Auch kann vereinbart
werden, dass der Gewinn geviertelt wird: fiir das Kapital ein
Viertel, fiir einen Arbeitspartner ebenso ein Viertel und fir
den anderen die Halfte. Es kdnnen auch andere Gewinntei-
lungen vereinbart werden. Mit diesen zuldssigen Vereinba-
rungen sind unterschiedliche Gewinneinnahmen fir die
Arbeitspartner zuldssig. Diese Unterschiedlichkeit in der
Gewinnteilung kann auf das Ansehen des einen Arbeits-
partners oder beider zurtickzufiihren sein, und zwar entwe-
der wegen besonderer Arbeitsfertigkeit oder guter Ma-
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nagementqualitdten, obwohl das juristische Verfliigungs-
recht Uber das Kapital fir beide dasselbe ist. Deswegen
wurde diese Gesellschaftsform in eine andere Kategorie
gesetzt als die mudaraba-Gesellschaft, obwohl sie im Grun-
de auf diese zuruickzufihren ist.

Zu der wuguh-Gesellschaft zahlt auch, wenn sich zwei
oder mehr Personen als Teilhaber zusammentun, um auf
Basis des Vertrauens, das sie bei den Handlern genieRen,
und ihres Ansehens, das auf diesem Vertrauen basiert, Wa-
ren von diesen zu kaufen. Und zwar ohne dass sie lber ein
eigenes Kapital verfligen. Sie kdnnen vereinbaren, dass ihre
Anteile an der gekauften Ware die Halfte, ein Drittel, ein
Viertel oder andere Teilverhdltnisse ausmachen. Was sie an
Gewinn erhalten, kann zwischen ihnen halbiert, gedrittelt,
geviertelt oder andersartig geteilt werden, und zwar gemaR
ihrer Vereinbarung zur Gewinnteilung, nicht gemal ihrem
Anteil an der gekauften Ware. Die Verlustaufteilung erfolgt
hingegen gemaR ihrem jeweiligen Anteil an der gekauften
Ware, da dieser den Platz ihres Kapitals einnimmt. Sie wird
nicht gemal einer moglicherweise vereinbarten Verlusttei-
lung und auch nicht gemaR der Gewinnaufteilung vorge-
nommen. Dies gilt sowohl fiir den Fall, dass der Gewinn
gemaR ihres Anteils am Warenkauf oder abweichend davon
festgelegt wird.

Die wugih-Gesellschaft in ihren beiden Ausformungen
ist erlaubt. Denn wenn sich die Partner mit dem Kapital von
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Dritten zusammenschlieRen, dann ist es im Grunde eine
muddraba-Gesellschaft, die mit Sunna und Gefahrtenkon-
sens feststeht. Wenn sie sich auf Basis dessen zusammen-
schlieRen, was sie mit ihrem Ansehen und dem Vertrauen
der Handler kaufen konnen, dann handelt es sich im Grun-
de um eine Korpergesellschaft (Sarika abdan), die mit der
Sunna feststeht. Somit steht die wugah-Gesellschaft mit der
Sunna und dem Gefahrtenkonsens fest.

Man muss jedoch wissen, dass mit Vertrauen hier das
Zahlungsvertrauen gemeint ist, d. h. das Vertrauen in die
Zahlung der Schuld, nicht Prestige und Wirde. Denn wenn
der Begriff Vertrauen in Handels- bzw. Gesellschaftsfragen
und Ahnlichem verwendet wird, dann ist damit das Ver-
trauen in die Zahlung der Schuld gemeint, d. h. das finanzi-
elle bzw. das Geschaftsvertrauen. Demzufolge kann eine
Person wiirdevoll sein, aber kein Vertrauen zur Schuldentil-
gung, d. h. kein Geschaftsvertrauen geniellen. In diesem
Fall verfligt er Uber kein Vertrauen, das im Handels- und
Gesellschaftsbereich relevant ware. So kann er ein Minister,
wohlhabend oder ein groBer Handler sein, aber kein Ge-
schaftsvertrauen genielen. Somit verfligt er Gber kein fi-
nanzielles Vertrauen und Kapital wird ihm nicht anvertraut.
Er kann auf dem Markt keine Ware kaufen, ohne sie sofort
zu bezahlen. Jemand anderer kann arm sein, aber die Hand-
ler vertrauen ihm und seiner Bereitschaft, seine Schuld zu
tilgen. So jemand kann Waren kaufen, ohne sie sofort zu
bezahlen. Demzufolge griindet die wugidh-Gesellschaft auf
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das Zahlungsvertrauen, nicht auf Prestige oder Wiirde. So-
mit zahlt das Gebaren einiger Firmen, einen Minister als
Gesellschafter aufzunehmen und ihm einen bestimmten
Teil des Gewinns zuzusprechen, ohne dass er irgendein Ka-
pital beitragt oder irgendeinen Arbeitseinsatz fir die Ge-
sellschaft aufbringt, nicht zur wugah-Gesellschaft. Auch
trifft darauf die Definition der Gesellschaft im Islam nicht
zu. Denn seine Aufnahme ist nur aufgrund seiner Position
im Lande erfolgt, um der Firma ihre Rechtsabwicklungen zu
erleichtern. Diese Art der Teilhaberschaft ist unzulassig. So
eine Person gilt nicht als Gesellschafter, es ist ihr nicht er-
laubt, etwas von der Gesellschaft zu nehmen.

Was in einigen Landern, wie Saudi-Arabien und Kuwait,
praktiziert wird, namlich dass dem Auslander keine Han-
dels- oder Arbeitszulassung gewahrt wird und er deswegen
gezwungen ist, einen Saudi-Araber oder Kuwaiti mit einem
Gewinnanteil in die Firma aufzunehmen, ohne dass dieser
irgendein Kapital beitragt oder die Gesellschaft auf seinen
Korper, d. h. auf seinen Arbeitseinsatz, abgeschlossen wur-
de, sondern nur weil die Zulassung in seinem Namen erfolgt
und ihm dafir ein Gewinnanteil zugesprochen wird, so zahlt
dies ebenfalls nicht zu der wugiih-Gesellschaft und ist auch
keine islamrechtlich erlaubte Gesellschaftsform. Dieser
Saudi-Araber bzw. Kuwaiti ist nicht als Gesellschafter anzu-
sehen und es ist ihm nicht erlaubt, einen Betrag von dieser
Gesellschaft zu nehmen. Denn die Bedingungen, die das
islamische Recht fiir den Gesellschafter verpflichtend auf-
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gestellt hat, damit er islamrechtlich als Gesellschafter gilt,
treffen auf ihn nicht zu. So hat er sich weder mit Kapital
beteiligt noch ist er mit seinem Arbeitseinsatz in die Gesell-
schaft eingetreten noch mit dem Zahlungsvertrauen, das er
genieBt, damit er mit Waren, die er durch dieses Vertrauen
erhalt, selbst handeln kann.

Die mufawada-Gesellschaft

In der mufawada-Gesellschaft gehen zwei (oder mehr)
Partner all die erwdahnten Gesellschaftsarten gemeinsam
ein, indem sie eine ‘indn-, abdan-, mudaraba- und wugiah-
Gesellschaft auf einmal griinden. Dies ist der Fall, wenn
beispielsweise eine Person an zwei Ingenieure ein Kapital
aushandigt, damit sie gemeinsam mit ihrem eigenen Kapital
ein Gebaude errichten, um es zu verkaufen und damit Han-
del zu treiben. Sie vereinbaren auch, dass sie mit mehr Ka-
pital arbeiten, als zwischen ihren Handen verflgbar ist. So
kaufen sie Ware, ohne diese sofort zu bezahlen, und zwar
aufgrund des Geschaftsvertrauens, das sie bei den Handlern
genieBen. Die Arbeitspartnerschaft der Ingenieure aufgrund
ihrer Fachkenntnisse stellt eine abdan-Gesellschaft dar. lhr
beidseitiger Kapitaleinsatz, um damit zu arbeiten, verkor-
pert eine ‘inan-Gesellschaft. lhre Annahme des Kapitals
eines Dritten als mudaraba ist eine mudaraba-Gesellschaft.
Und ihre Teilhaberschaft an der Ware, die sie aufgrund des
Zahlungsvertrauens der Handler erwerben, stellt ihrerseits
eine wugih-Gesellschaft dar. Somit hat diese Gesellschaft
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alle islamischen Gesellschaftsformen in sich vereint, was
zuldssig ist. Denn jede dieser Formen ist fiir sich betrachtet
glltig, demzufolge ist sie auch in Kombination mit anderen
als gliltig zu betrachten. Der Gewinn wird gemal ihrer Ver-
einbarung aufgeteilt. Er kann gemal} ihrer Kapitalanteile
gewichtet werden oder zu gleichen Teilen bei unterschiedli-
chem Kapitaleinsatz oder zu unterschiedlichen Teilen bei
gleichem Kapitaleinsatz.

Diese Form der mufawada-Gesellschaft ist erlaubt, da
ein Textbeleg dafiir ergangen ist. Was hingegen einige
Rechtsgelehrte an weiteren Arten von mufawada-
Gesellschaften anfiihren, dass z. B. zwei Personen zusam-
mengehen, sich in ihrem Vermogen, ihrer Verfligungsgewalt
darlber und in ihrer Schuld gleichstellen und jeder von bei-
den dem anderen eine Generalvollmacht Ubertragt, so ist
dies keinesfalls zuldssig. Denn es ist kein Text als Rechtsbe-
leg dafiir ergangen. Die Hadithe, die sie diesbeziiglich an-
fuhren, wie:

«Z...’pj\.é.«.!! Jeowet ‘,.w}w \51»

Wenn ihr euch gegenseitig bevollmachtigt, so seid giitig
in der Vollmacht, oder:

«@s 4 ‘...k.oi 4:9 fs29l0n

Bevollmiachtigt euch gegenseitig, denn es vergroBert
den Segen, sind nicht als richtig (sahih) eingestuft worden.
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Weder in diesem Wortlaut noch in ihrer Bedeutung, wenn
man die Richtigkeit ihres Inhalts voraussetzt. Auch ware es
ein gesellschaftlicher Zusammenschluss mit unbekanntem
(maghal) Vermogen und unbekannter Tatigkeit. Dies allein
reicht aus, um die Unglltigkeit dieser Gesellschaftsform
festzustellen. Darliber hinaus wiirde zu ihrem Vermdgen
auch die Erbschaft zdhlen, die ihnen nach dem Tod eines
Anverwandten zukdme. Einer der Gesellschaftspartner
kdnnte aber ein Schutzbefohlener (dimmi) sein. Wie kann
man ihm hierbei einen Anteil an der Erbschaft zukommen
lassen? Ebenso beinhaltet jede Gesellschaft in ihrer Bedeu-
tung eine Vertretungsbefugnis (wakala). Und die Vertre-
tungsbefugnis fur eine Sache unbekannter Gattung (maghal
al-gins) ist unzuldssig. All das belegt, dass diese Art der
mufawada-Gesellschaft nicht glltig ist.

Die Auflosung der Gesellschaft

Die Gesellschaft zahlt zu den islamrechtlich erlaubten
Rechtsvertragen. Sie endet mit dem Tod eines der beiden
Gesellschafter, mit dem Verlust seines Verstandes, mit sei-
ner Entmiindigung wegen Urteilsunfahigkeit oder mit der
Gesellschaftsauflosung durch einen der Gesellschafter. Dies
fur den Fall, dass die Gesellschaft aus zwei Personen be-
steht. Denn sie stellt einen zuldssigen Vertrag dar und die-
ser wird mit Eintritt eines dieser Falle ungiltig. Wenn einer
der Gesellschafter stirbt und einen miindigen Erben hat, so
kann dieser die Gesellschaft fortbestehen lassen und der
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Gesellschaftspartner ihm die Handlungserlaubnis geben. Er
kann aber auch die Aufteilung des Gesellschaftsvermogens
fordern. Wenn einer der Gesellschafter die Auflésung for-
dert, muss der andere Partner diesem Wunsch entspre-
chen. Sind mehrere Gesellschafter beteiligt und verlangt
einer die Auflésung, wahrend die anderen mit ihrer Fortset-
zung einverstanden sind, wird die bestehende Gesellschaft
aufgeldst und zwischen den restlichen Gesellschaftern er-
neuert. Allerdings wird bei Auflosung zwischen der
mudaraba-Gesellschaft und den anderen Gesellschaftsfor-
men ein Unterschied gemacht. Wenn der Arbeitspartner in
der mudaraba-Gesellschaft den Verkauf verlangt und der
Kapitalpartner die Giterteilung, wird dem Wunsch des Ar-
beitspartners entsprochen. Denn sein rechtmaliger Anteil
am Gewinn wird erst sichtbar, wenn die Waren verkauft
werden. Wenn hingegen bei den anderen Gesellschaftsar-
ten ein Partner die Giterteilung und der andere den Ver-
kauf verlangt, wird dem Wunsch der Giiterteilung Vorrang
gegeben.
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Die kapitalistischen Gesellschaften

Die Gesellschaft im kapitalistischen System ist ein Ver-
trag, gemalk dem zwei oder mehr Personen sich verpflich-
ten, durch den Einsatz von Kapital oder Arbeit an einem
wirtschaftlichen Projekt teilzunehmen, um das, was aus
diesem Projekt an Gewinn oder Verlust entsteht, unterei-
nander aufzuteilen. Sie teilt sich in zwei Kategorien auf: die
Personengesellschaft und die Kapitalgesellschaft.

In der Personengesellschaft ist die personelle Kompo-
nente vorhanden und hat sowohl auf die Gesellschaft als
auch auf die darin vorhandenen Anteile einen Einfluss. Da-
zu zahlt z. B. die generelle Haftungsgesellschaft (Sarikat at-
tadamun) oder die Kommanditgesellschaft (sarikat at-
tausiya al-basita). Dies im Unterschied zur Kapitalgesell-
schaft, wo die Personenkomponente tiberhaupt nicht vor-
handen ist. Sie wird in keiner Weise berlcksichtigt und hat
keinerlei Einfluss. Sie griindet vielmehr auf dem Nichtvor-
handensein der personellen Komponente und baut allein
auf der Kapitalkomponente auf, aus der die Gesellschaft
besteht und von der sie geleitet wird. Beispiel daflir sind die
Aktiengesellschaften und die Gesellschaft mit beschrankter
Haftung.
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Die Personengesellschaft

Die Personengesellschaft25 ist ein Vertrag zwischen zwei
oder mehr Personen, in dem vereinbart wird, gemeinsam
unter einem bestimmten Titel Handel zu treiben. Alle Ge-
sellschafter haften gemeinsam und uneingeschrankt mit
ihrem Privatvermogen fur die Verluste der Gesellschaft.
Deswegen darf ein Gesellschafter nur mit Erlaubnis der
restlichen Gesellschafter seine Gesellschaftsrechte an einen
anderen abtreten. Die Gesellschaft I6st sich mit dem Tod
eines Gesellschafters, seiner Entmiindigung oder seinem
Konkurs auf, solange es vertraglich nicht anders geregelt ist.
Die Partner in dieser Gesellschaftsform stehen gegeniiber
Dritten in der Erflllung aller Verpflichtungen der Gesell-
schaft flireinander ein. lhre diesbezligliche Haftung gilt un-
eingeschrankt. Jeder der Gesellschafter ist gefordert, alle
Gesellschaftsschulden zu tilgen, und zwar nicht nur aus
dem Gesellschaftsvermégen, sondern auch aus seinem Pri-
vatvermdégen. Von seinem privaten Geld muss er jene Fir-
menschulden decken, die durch das Firmengeld nicht mehr
bezahlt werden kdnnen. Diese Gesellschaftsform erlaubt
nicht die Ausdehnung ihres Projekts. Sie wird von wenigen
Personen, die sich gegenseitig vertrauen und einander gut
kennen, gegriindet. Die wichtigste Rolle kommt hierbei der

> Im angelsachsischen Wirtschaftsraum ist diese Gesellschaftsform als
General Partnership bekannt und verbreitet, im deutschen und
osterreichischen Wirtschaftsraum eher weniger, weil bei allen gangigen
Gesellschaftsarten die Haftung beschrankt wird.
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Personlichkeit des Gesellschafters zu. Nicht nur durch sei-
nen Korper, d. h. von seinem Arbeitseinsatz her, sondern
auch durch seine Stellung und seinen Einfluss in der Ge-
meinschaft.

Diese Gesellschaftsform ist islamrechtlich mangelhaft
(fasid), weil ihre Bedingungen den Bedingungen der Gesell-
schaften im Islam widersprechen. So setzt das islamische
Recht lediglich voraus, dass der Gesellschafter rechtsfahig
ist. Die Gesellschaft kann ihre Tatigkeiten auch ausdehnen.
Wenn die Gesellschafter beispielsweise vereinbaren, das
Tatigkeitsfeld der Gesellschaft auszudehnen, entweder
durch Erhoéhung ihrer Kapitalanteile oder durch die Auf-
nahme neuer Gesellschafter, so haben sie das volle Recht
dazu und dirfen nach Belieben vorgehen. Auch haftet der
Gesellschaftspartner nur im Verhéltnis seines Anteils, den
er in die Gesellschaft eingebracht hat. Ebenso hat er das
Recht, jederzeit aus der Gesellschaft auszutreten, ohne dass
dafiir das Einverstandnis der restlichen Gesellschafter not-
wendig ware. Die Gesellschaft wird auch nicht mit dem Tod
eines Gesellschafters oder seiner Entmiindigung automa-
tisch aufgel6st. Vielmehr wird lediglich die Partnerschaft
dieses Gesellschafters beendet, wahrend die Partnerschaft
der restlichen Gesellschafter bestehen bleibt, wenn die
Gesellschaft aus mehr als zwei Gesellschaftern besteht.
Dies sind die islamrechtlichen Bedingungen. Die Bedingun-
gen der Haftungsgesellschaft weichen von diesen ab, sie
widersprechen ihnen sogar. Es handelt sich somit um eine
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mangelhafte Gesellschaft (Sarika fasida), in die man islam-
rechtlich nicht eintreten darf.

Die Aktiengesellschaften

Die Aktiengesellschaft besteht aus Teilhabern, die in der
Offentlichkeit unbekannt sind. Griinder der Aktiengesell-
schaft ist jeder, der den Griindungsvertrag der Gesellschaft
unterschreibt. Denn dieser Griindungsvertrag stellt unter
jenen Personen, die ihn unterschreiben, die Verpflichtung
her, fiir die Erreichung des gemeinsamen Zieles, namlich
der Gesellschaft, tatig zu werden. Die Eintragung in die Ak-
tiengesellschaft erfolgt mit der Verpflichtung der Person,
eine oder mehr Aktien in diesem Gesellschaftsprojekt fir
ihren Nennwert zu kaufen. Sie ist eine Form der einseitigen
Willenshandlung. D. h., es reicht, wenn jemand Aktien
kauft, um Gesellschafter zu werden, egal ob die anderen
Gesellschafter damit einverstanden sind oder nicht. Die
Eintragung erfolgt auf zwei Arten: Bei der ersten behalten
die Gesellschaftsgriinder die Aktien fiir sich. Sie teilen diese
untereinander auf, ohne sie der Offentlichkeit anzubieten.
Sie stellen das Ordnungsgesetz der Gesellschaft mit dem
Regelwerk zusammen, nach dem die Gesellschaft arbeiten
soll. Danach wird dieses von ihnen unterschrieben. Jeder,
der dieses Ordnungsgesetz unterschreibt, gilt als Griinder
und Teilhaber. Wenn alle unterschrieben haben, ist die Ge-
sellschaft gegriindet. Bei der zweiten Eintragungsart einer
Aktiengesellschaft, die heute auf der Welt verbreitet ist,
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nehmen einige Personen die Griindung der Gesellschaft vor.
Sie legen ihre Ordnung fest und bieten dann die Aktien di-
rekt der Offentlichkeit zur allgemeinen Eintragung an. Ist
die Eintragungsfrist verstrichen, wird die Hauptversamm-
lung einberufen, um Uber die Gesellschaftsordnung abzu-
stimmen und einen Vorstand fiir die Gesellschaft zu ernen-
nen. Jeder Aktionar — egal wie viele Aktien er besitzt — darf
an der Hauptversammlung teilnehmen, auch wenn er ledig-
lich Besitzer einer einzigen Aktie ist. Die Gesellschaft be-
ginnt ihre Tatigkeit, sobald die Eintragungsfrist fir die Ge-
sellschaftsgriindung verstrichen ist.

Beide Grindungsarten stellen im Grunde eine Form dar,
namlich das Einzahlen von Kapital. Im ersten Fall gilt die
Gesellschaft erst dann als gegriindet, wenn alle Gesellschaf-
ter das Griindungspapier unterschrieben haben. Im zweiten
Fall mit Ende der Eintragungsfrist. In beiden Fallen ist der
Gesellschaftsvertrag ein reiner Kapitalvertrag. Die Perso-
nenkomponente ist in keiner Weise vorhanden. So haben
die Kapitalanteile an der Gesellschaft teilgenommen, nicht
deren Eigentliimer. Diese Kapitalanteile haben miteinander
die Gesellschaft gegriindet, ohne dass irgendeine Person
vorhanden wadre. Deswegen hat kein Gesellschafter das
Recht — egal wie viele Aktien er besitzt —, in seiner Eigen-
schaft als Gesellschafter Firmentatigkeiten zu Gbernehmen.
In seiner Eigenschaft als Gesellschafter hat er kein Recht, in
der Firma tatig zu werden oder irgendeine ihrer Arbeiten zu
fliihren. Wer die Gesellschaftstatigkeiten Gbernimmt, in der
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Gesellschaft arbeitet, sie leitet und alle Tatigkeiten betreu-
end Uberwacht, ist der sogenannte Vorstandsvorsitzende,
der die Befugnisse vom Vorstand Ubertragen bekommt.
Dieser Vorstand wird von der Generalversammlung ge-
wahlt. Dabei hat jede Person so viele Stimmen, wie sie in
der Gesellschaft an Aktien besitzt, und nicht im MaRe ihrer
Personlichkeit. Denn Teilhaber an der Gesellschaft ist das
Kapital. Und dieses legt die Stimmenanzahl fest. So hat jede
Aktie eine Stimme, nicht jede Person. Der Person des Aktio-
nars kommt in der Aktiengesellschaft keinerlei Bedeutung
zu. Bedeutung haben allein die Kapitalanteile. Die Aktienge-
sellschaft ist von dauerhafter Natur. Sie ist nicht an das Le-
ben der Personen gebunden. So kann der Aktionar sterben,
die Gesellschaft bleibt aber bestehen. Er kann entmiindigt
werden, bleibt aber in der Gesellschaft Teilhaber. Das Kapi-
tal wird auf eine Anzahl gleichwertiger Anteile aufgeteilt,
die man Aktien nennt. Die personlichen Eigenschaften des
Aktiondrs werden in keiner Weise untersucht oder ausge-
forscht. Seine Verantwortung in der Gesellschaft ist auch
mit der HOhe seines Kapitalanteils beschrankt. Somit tragen
die Gesellschafter von den Verlusten nur so viel, wie sie an
Aktien besitzen. Der Kapitalanteil, d. h. das Aktienpaket des
Gesellschafters, kann frei gehandelt werden. Er kann es
verkaufen oder andere daran teilhaben lassen, ohne das
Einverstandnis der restlichen Gesellschafter zu benétigen.
Die Aktien, die jeder Aktionar besitzt, sind Wertpapiere, die
Kapitalanteile verkérpern. Es konnen Nenn- oder Stlickak-
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tien sein, die ihrem Trager gehoren. lhr Eigentum kann von
einer Person an eine andere Ubertragen werden. Der Kau-
fer, der fur Aktien registriert ist, ist lediglich verpflichtet,
ihren Nennwert zu bezahlen. Die Aktie ist also Teil des Ge-
sellschaftskonstrukts an sich und kann nicht geteilt werden.
Sie ist nicht nur ein Teil des Kapitals der Gesellschaft. Die
Aktienpapiere entsprechen im Grunde einem Eintragungs-
brief mit dem entsprechenden Gesellschaftsanteil. Ihr Wert
steht nicht fest. Vielmehr dndert er sich gemall dem erwirt-
schafteten Gewinn oder den Verlusten der Gesellschaft.
Dieser Gewinn bzw. Verlust ist liber die Jahre nicht gleich-
bleibend. Er kann sich andern bzw. variieren. Die Aktien
stellen also nicht das bezahlte Kapital bei Gesellschafts-
griindung dar, sondern das Gesellschaftskapital zum Zeit-
punkt des Verkaufs. D. h., es ist der Firmenwert zu einer
bestimmten Zeit. Sie entspricht einem Geldschein, ihr Wert
sinkt, wenn die Aktienbdrse eine Talfahrt erlebt, und steigt,
wenn sie einen entsprechenden Hoéhenflug macht. Auch
fallt der Aktienwert, wenn die Gesellschaft Verluste
schreibt, und steigt mit ihren Gewinnen. Nachdem die Ge-
sellschaft ihre Tatigkeit beginnt, hort die Aktie somit auf,
(ein MaR fiir das Gesellschafts-)Kapital zu sein. Sie ist nun-
mehr zu einem Geldpapier geworden, das einen bestimm-
ten Wert hat, der auf dem Markt steigt und fallt, je nach
Gewinnen oder Verlusten der Gesellschaft und je nach Zu-
lauf der Menschen zum Kauf der Aktie oder ihrer Abkehr
davon. Die Aktie ist somit zu einer Ware geworden, die An-
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gebot und Nachfrage unterworfen ist. Aktien, die auf keinen
Namen registriert sind, wechseln den Besitzer, wie es
Wertpapiere tun, ohne dass irgendwelche schriftlichen Ein-
tragungen ins Firmenbuch notwendig waren. Sind die Ak-
tien auf einen Namen registriert, werden Eintragungen ins
Firmenbuch vorgenommen.

Die Gesellschaft gilt als gewinnbringend, wenn ihre Akti-
va in der Jahresbilanz gréRer als ihre Passiva sind. Die Diffe-
renz zwischen Aktiva und Passiva wird allgemein als Gewinn
bezeichnet. Die Gewinne werden jahrlich mit Abschluss des
Wirtschaftsjahres ausgeschiittet. Wenn die Aktiva der Firma
wegen plotzlicher Umstdande steigen, ohne dass tatsachli-
che Gewinne angefallen sind, so ist nichts dagegen einzu-
wenden, diesen Uberschuss auszuschiitten. Wenn aber das
Gegenteil passiert und der Wert der Aktiva sinkt, die Firma
jedoch Gewinne schreibt, die allerdings bei Zurechnung zu
den Aktiva nicht héher als die Passiva ausfallen, so gibt es
keinen Spielraum fiir Gewinnausschittungen. Bei Ausschiit-
tung der Gewinne wird ein Teil davon fiir Riicklagen ver-
wendet und der Rest auf die Aktiondre verteilt. Die Aktien-
gesellschaft gilt als juristische Person. Sie kann
Rechtsanspriiche einfordern und es kénnen Rechtsanspri-
che ihr gegeniiber geltend gemacht werden. Sie hat einen
eigenen Firmensitz und eine Nationalitat. Keiner der Aktio-
ndre, auch kein Vorstandsmitglied in seiner Eigenschaft als
Gesellschafter oder in seiner personlichen Eigenschaft, darf
die Firma vertreten. Vielmehr hat derjenige das Recht dazu,
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der autorisiert wird, im Namen der Firma zu sprechen. Die-
ser Verfligungsberechtigte ist die Firma, er verkorpert die
juristische Person und nicht sich selbst.

So stellt sich die Aktiengesellschaft dar. Islamrechtlich ist
sie unglltig (batil), ihre Rechtsbeziehungen dirfen von ei-
nem Muslim nicht durchgefihrt werden. Der Aspekt ihrer
Ungliltigkeit und des Verbots, an ihr teilzunehmen, wird aus
Folgendem deutlich:

1. Die Definition der Gesellschaft im Islam ist wie folgt:
Ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Personen, in dem ver-
einbart wird, eine Wirtschaftstatigkeit zum Zwecke des Ge-
winns durchzufihren. Sie stellt also einen Vertrag zwischen
zwei oder mehr Personen dar. Das einseitige Einverstandnis,
d. h. die einseitige WillensaulRerung, ist somit nicht zulassig.
Das Einverstandnis muss vielmehr von zwei oder mehr Sei-
ten erfolgen. Auch muss der Gegenstand des Vertrages die
Durchfiihrung einer Wirtschaftstatigkeit zum Zwecke des
Gewinns beinhalten. Er darf nicht blo auf die Zahlung ei-
nes Geldbetrages abgestellt sein. Auch reicht es nicht, wenn
der Zweck allein der Zusammenschluss ist. Die Durchfiih-
rung einer wirtschaftlichen Tatigkeit bildet namlich die
Grundlage der Gesellschaft. Sie wird entweder von beiden
Vertragspartnern durchgefiihrt oder von einem, wahrend
der andere das Kapital beisteuert. Es kann nicht sein, dass
zwischen beiden ein Vertrag existiert, der besagt, dass an-
dere die Wirtschaftstatigkeit durchfiihren. In diesem Falle
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wadre es kein Vertrag und niemand ware daran gebunden.
Denn ein Vertrag muss von den Vertragspartnern eingehal-
ten werden. Er hat ihr Handeln zum Gegenstand, nicht das
anderer. Somit ist es unabdingbar, dass der Vollzug von
Wirtschaftstatigkeit auf die Vertragspartner beschrankt ist,
entweder auf beide gemeinsam oder auf einen von beiden,
wobei der andere das Kapital beisteuert. Nachdem der Voll-
zug einer wirtschaftlichen Tatigkeit von einem der Vertrags-
partner fur die Grindung und Existenz der Gesellschaft un-
abdingbar ist, ist es folglich ebenso unabdingbar, dass in der
Gesellschaft eine Koérperkomponente (d. h. Arbeitskompo-
nente) existiert, auf die der Vertrag abgeschlossen wird.
Somit ist es im Islam eine Voraussetzung, dass die Gesell-
schaft einen Korper beinhaltet. Er stellt eine grundlegende
Komponente dar, damit die Gesellschaft vertraglich vollzo-
gen wird. Ist der Kérper vorhanden, kann die Gesellschaft
vertraglich entstehen. Ist er nicht vorhanden, kann die Ge-
sellschaft vertraglich nicht zustande kommen.

Die Kapitalisten definierten die Aktiengesellschaft als ei-
nen Vertrag, gemall dem zwei oder mehr Personen sich
verpflichten, durch den Einsatz von Kapital an einem wirt-
schaftlichen Projekt teilzunehmen, um das, was aus diesem
Projekt an Gewinn oder Verlust entsteht, unter sich aufzu-
teilen. Aus dieser Definition und aus der Realitdt der Gesell-
schaftsgriindung in beiden erwahnten Formen wird deut-
lich, dass die Aktiengesellschaft kein Vertrag zwischen zwei
oder mehr Personen gemal den Gesetzen des islamischen
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Rechts ist. Denn ein Vertrag stellt islamrechtlich eine Ver-
tragsunterbreitung (igab) und Vertragszustimmung (qabil)
zwischen zwei Seiten dar. Das sind mindestens zwei Perso-
nen oder mehr. D. h., es muss zwei Seiten beim Vertragsab-
schluss geben: Eine (ibernimmt die Vertragsunterbreitung,
indem sie mit der Anbietung des Vertrages beginnt. Sie sagt
z. B.: Ich eheliche dich [...], Ich verkaufe dir [...], Ich vermiete
dir [...], Ich nehme dich als Teilhaber [...], Ich widme dir [...],
oder Ahnliches. Die andere Seite ibernimmt die Vertrags-
zustimmung, indem sie antwortet: Ich nehme an, Ich stim-
me zu, oder Ahnliches. Fehlen beim Vertrag die beiden Ver-
tragsseiten bzw. fehlen Unterbreitung und Zustimmung,
dann ist der Vertrag nicht abgeschlossen worden. Islam-
rechtlich wird er nicht als Vertrag (‘aqd) bezeichnet. Bei der
Aktiengesellschaft hingegen vereinbaren die Griinder die
Teilnahmebedingungen. Sie nehmen aber nicht teil an der
Gesellschaft, wahrend sie die Gesellschaftsbedingungen
vereinbaren. Vielmehr verhandeln sie und vereinbaren le-
diglich die Bedingungen. Dann legen sie eine Vertragsur-
kunde mit den Gesellschaftsbedingungen fest. Danach wird
diese Urkunde von jedem unterzeichnet, der teilnehmen
mochte. Die Unterzeichnung stellt aber lediglich eine Zu-
stimmung dar. Der Unterzeichner gilt nunmehr als Grinder
und Teilhaber. D. h., seine Teilhaberschaft erfolgt mit der
Unterschrift bzw. mit Ende der Eintragungsfrist. Dies macht
deutlich, dass keine zwei Seiten existieren, die den Vertrag
gemeinsam abgeschlossen haben. Es existiert auch keine
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Vertragsunterbreitung (igab) und keine Vertragszustim-
mung (gabdl). Vielmehr existiert nur eine Seite, die den
Bedingungen zustimmt und mit dieser Zustimmung Teilha-
ber wird. Die Aktiengesellschaft ist also keine Vereinbarung
zwischen zwei Personen, sondern eine Zustimmung seitens
einer Person zu den Gesellschaftsbedingungen. Deswegen
sagen die kapitalistischen Okonomen und die Gelehrten der
westlichen Gesetzgebung, dass die Einbindung in eine Akti-
engesellschaft eine der Formen einseitiger Willenshandlung
(at-tasarruf bi-l-iradat al-munfarida) verkorpert. Mit einsei-
tiger Willenshandlung bzw. Willenserklarung ist die Hand-
lung einer Person gemeint, die gegenliber der Gemein-
schaft bzw. einer anderen Person eine Verpflichtung
eingeht, und zwar abgesehen von der Zustimmung oder
Ablehnung der Gemeinschaft oder der anderen Person.
Beispiel dafiir ist das Versprechen, einen Preis zu gewinnen.
Bei der Aktiengesellschaft verpflichtet sich in Wahrheit der
Aktionar, der Griinder oder irgendjemand, der die Gesell-
schaftsurkunde unterschreibt, die Bedingungen einzuhal-
ten, die die Urkunde beinhaltet, und zwar ganz abgesehen
davon, ob jemand anderer damit einverstanden ist oder
nicht. Deswegen betrachten sie selbst es als eine der For-
men einseitiger Willenshandlung. Demzufolge ist der Ver-
trag einer Aktiengesellschaft mit seiner einseitigen Willens-
handlung islamrechtlich ungiiltig. Denn ein Vertrag
bedeutet islamrechtlich die Verknipfung der Unterbrei-
tung, die von einem der Vertragspartner gedufSert wird, mit
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der Zustimmung des anderen, und zwar in einer Weise, die
eine Wirkung auf den Vertragsgegenstand hat. Beim Vertrag
einer Aktiengesellschaft findet das nicht statt. So hat keine
verpflichtende Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Per-
sonen stattgefunden, sondern es hat sich eine Person dazu
verpflichtet, an einer Wirtschaftstatigkeit zu partizipieren.
Egal wie grol3 die Zahl der Personen bzw. Teilhaber ist, die
diese Verpflichtung eingehen, es ist stets die einseitige Ver-
pflichtung seitens einer Person. Nun kann man einwenden,
dass die Gesellschafter sich untereinander auf die Gesell-
schaftsbedingungen geeinigt hatten, ihre Einigung im Grun-
de eine Unterbreitung und Zustimmung darstelle und das
Verfassen der Urkunde eine Formsache sei, um den verein-
barten Vertrag zu registrieren. Warum konne das nicht als
Vertrag bezeichnet werden?

Darauf ist wie folgt zu antworten: Die Gesellschafter ha-
ben sich untereinander auf die Gesellschaftsbedingungen
geeinigt, sie betrachten sich aber — gemaR ihrer Vereinba-
rung — nicht tatsachlich als Gesellschafter. Mit dieser Ver-
einbarung sind sie auch an keinerlei Bedingung gebunden.
Jeder von ihnen kann davon ablassen und nach Vereinba-
rung der Bedingungen und Verfassen der Urkunde nicht an
der Gesellschaft teilnehmen. Gemal ihrer Konvention und
Vereinbarung ist man erst dann an die Vertragsbedingun-
gen gebunden, wenn man die Urkunde unterschrieben hat.
Sobald man die Urkunde unterschrieben hat, ist man die
Verpflichtung eingegangen. Davor ist man weder zu etwas
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verpflichtet noch an etwas gebunden. Somit stellt die Ver-
einbarung der Bedingungen vor Urkundenunterzeichnung
nach ihrem Verstandnis keinen Vertrag dar. Auch islam-
rechtlich ist kein Vertrag zustande gekommen. Denn die
Vereinbarungen der Teilnahmebedingungen und der Teil-
nahme stellen keinen Gesellschaftsvertrag dar. Auch sind
sie nach ihrer eigenen Vereinbarung vor Unterzeichnung an
nichts gebunden. Ein Vertrag ist aber das, wozu sich die
beiden Vertragspartner verpflichtet haben. Deswegen kann
die Vereinbarung der Gesellschaftsbedingungen und der
Teilnahme nicht als Vertragsunterbreitung und -zustimmung
angesehen werden, abgesehen davon, dass es bei ihnen
selbst nicht als Vertragsabschluss angesehen wird.

Es kann auch behauptet werden, dass die Zustimmung
des Gesellschafters durch seine Vertragsunterzeichnung
eine Unterbreitung von seiner Seite an andere darstelle. Die
Unterzeichnung von jenen, die nach ihm folgen, bedeute
eine Zustimmung. Warum kann dann nicht das Anbieten
der Urkunde als Unterbreitung und die Unterschrift als Zu-
stimmung betrachtet werden? Darauf ist zu antworten,
dass jeder Gesellschafter, der unterschreibt, nur zuge-
stimmt hat. Es handelt sich also lediglich um eine Zustim-
mung. Das Angebot ist hingegen nicht von einer bestimm-
ten Person erfolgt. Mit anderen Worten ist die
Unterbreitung von keiner bestimmten Person ergangen.
Somit gibt es keinen Anbieter, weder sind es die Griinder
noch der erste Unterzeichner. Vielmehr existiert eine Zu-
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stimmung von jedem Teilhaber. Der Unterzeichner akzep-
tiert die Bedingungen und bindet sich daran, ohne dass sie
ihm von irgendjemandem als Vertragsbeziehung angeboten
worden waren. D. h., ohne dass ihm jemand gesagt hatte:
Ich nehme dich zum Teilhaber [...]. Die Tatsache, dass ihm
die Urkunde zur Unterschrift vorgelegt wurde, gilt nicht als
Angebot zu einer Vertragsbeziehung. Demzufolge ist die
Realitat der Aktiengesellschaft die, dass jeder Gesellschaf-
ter nur zustimmt. Zustimmung und Zustimmung bedeuten
islamrechtlich aber keinen Vertragsabschluss. Vielmehr
muss die Unterbreitung mit einer Formulierung erfolgen,
die auf die Unterbreitung, nicht auf die Zustimmung hin-
weist. Danach erfolgt die Zustimmung mit einer Formulie-
rung, die die Zustimmung belegt. Demzufolge gilt keiner,
der die Urkunde der Aktiengesellschaft unterschreibt, als
Unterbreiter (magib). Vielmehr gelten sie alle als Zustim-
mer (gabil). In der Aktiengesellschaft ist also nur eine Zu-
stimmung ohne Unterbreitung erfolgt, somit ist sie vertrag-
lich nicht vollzogen worden.

Die Kapitalisten nennen die Gesellschaftsurkunde, d. h.
ihr Organisationsgesetz, Vertrag und sagen: Er hat den Ver-
trag unterzeichnet. Islamrechtlich gilt diese Urkunde jedoch
nicht als Vertrag. Denn der Vertrag ist die Unterbreitung
und Zustimmung von zwei Seiten. Deshalb stellt die Aktien-
gesellschaft islamrechtlich keinen Vertrag dar.
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Darlber hinaus ist in diesem Vertrag nicht die Durchfiih-
rung einer Wirtschaftstatigkeit zum Zwecke des Profits ver-
einbart worden. Vielmehr hat sich der Griinder bzw. Unter-
zeichner einverstanden erklart, einen Geldbetrag fiir ein
Wirtschaftsprojekt zu bezahlen. Somit fehlt die Komponen-
te der Einigung auf Durchfliihrung einer Tatigkeit. Es existiert
lediglich die einseitige Verpflichtung seitens einer Person,
einen Geldbetrag zu entrichten, ohne dass die Tatigkeit bei
der Verpflichtung irgendeine Berlicksichtigung fande.
Nachdem die Durchfiihrung einer wirtschaftlichen Tatigkeit
den Zweck einer Gesellschaft bildet und nicht die bloRe
Teilhaberschaft, macht das Fehlen einer Tatigkeitsvereinba-
rung den Vertrag ungiiltig. Demzufolge existiert die Gesell-
schaft durch die bloBe Zustimmung zur Entrichtung eines
Geldbetrages nicht, da die Vereinbarung zur Durchfiihrung
einer wirtschaftlichen Tatigkeit fehlt. Auch von diesem As-
pekt her ist die Aktiengesellschaft ungiltig.

Nun kann man behaupten, die Urkunde der Gesellschaft
beinhalte die Art der Tatigkeit, die diese durchfiihren soll,
wie die Errichtung einer Zuckerfabrik, das Treiben von Han-
del oder Ahnliches. Somit ist eine Vereinbarung zur Durch-
fihrung einer wirtschaftlichen Tatigkeit ergangen. Dem ist
zu entgegnen, dass die Tatigkeitsart, die erwahnt wird, die
Tatigkeit der Gesellschaft darstellt. Es ist jedoch keine Ver-
einbarung zur Durchfiihrung dieser Tatigkeit seitens der
Gesellschafter (als Personen) ergangen. Vielmehr ist ledig-
lich eine Vereinbarung zur Teilhaberschaft und zur Akzep-
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tanz der Firmenbedingungen ergangen. Die Durchfiihrung
der Tatigkeit ist der juristischen Person Uberlassen worden,
die die Gesellschaft nach ihrer Griindung einnehmen wird.
Demzufolge ist keine Vereinbarung zwischen den Gesell-
schaftern ergangen, dass sie eine Wirtschaftstatigkeit
durchflhren.

Dartiber hinaus ist es fir eine Gesellschaft im Islam Be-
dingung, dass als Teil von ihr ein Kérper existiert, d. h. die
geschaftlich handelnde Person. Denn mit dem Begriff Kér-
per in einer Gesellschaft, in der Handelstatigkeit, im Miet-
und Arbeitsrecht sowie bei allen anderen Vertragen ist die
geschaftlich handelnde Person gemeint, nicht der Korper
oder der Arbeitseinsatz an sich. Die Existenz des Korpers ist
somit eine grundlegende Komponente fiir den Gesell-
schaftsabschluss. Existiert der Korper, so ist die Gesellschaft
vertraglich abgeschlossen. Existiert er nicht, ist die Gesell-
schaft vertraglich nicht abgeschlossen worden und von
Grund auf nicht vorhanden. In der Aktiengesellschaft ist die
Kérperkomponente (iberhaupt nicht vorhanden. Vielmehr
ist sie absichtlich aus dem Gesellschaftsvertrag eliminiert
worden und wird in keiner Weise berlicksichtigt. Denn der
Vertrag der Aktiengesellschaft ist ein Vertrag nur zwischen
Geldern. Die personliche Komponente ist grundsatzlich
nicht vorhanden. Es sind die Kapitalanteile, die sich zu einer
Gesellschaft zusammengeschlossen haben, nicht ihre Besit-
zer. Und diese Kapitalanteile haben sich miteinander verge-
sellschaftet, ohne dass ein Kérper mit ihnen Partner ware.
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Das Nichtvorhandensein der Korperkomponente lasst die
Gesellschaft vertraglich nicht zustande kommen. Islam-
rechtlich ist sie somit unglltig. Denn der Kérper ist es, der
geschaftlich mit dem Kapital handelt. Auf ihn allein stiitzt
sich die geschaftliche Handlungsbefugnis mit dem Kapital.
Ist der Kérper nicht vorhanden, dann ist auch das geschaft-
liche Handeln islamrechtlich nicht vorhanden.

Die Tatsache, dass die Kapitaleigner als Personen die Zu-
stimmung zur Kapitalinvestition in die Aktiengesellschaft
geben und dass sie es sind, die den Vorstand wahlen, der
die Tatigkeit in der Gesellschaft Gbernimmt, beweist nicht,
dass ein Korper in der Gesellschaft existiert. Denn ihre Zu-
stimmung ist dahingehend ergangen, das Kapital (die Aktie)
als Gesellschafter aufzunehmen, nicht dass sie selbst als
Personen zu Gesellschaftern werden. Das Kapital ist also
der Teilhaber, nicht sein Eigentiimer. Der Umstand, dass sie
den Vorstand wahlen, bedeutet nicht, dass sie Vertreter fiir
sich aufgestellt haben. Vielmehr haben sie fir ihr Kapital,
d. h. fir ihre Gelder, Vertreter ernannt, nicht fiir sich selbst.
Beleg dafiir ist die Tatsache, dass jeder Aktionar so viele
Stimmanteile hat, wie er an Aktien besitzt. Wer eine Aktie
besitzt, hat eine Stimme, d. h. einen Vertreter. Und wer
tausend Aktien besitzt, hat tausend Stimmen, d. h. tausend
Vertreter. Die Vertretung ist also eine Vertretung des Gel-
des, nicht der Person. Dies beweist, dass die Kérperkompo-
nente in der Aktiengesellschaft nicht vorhanden ist und
dass sie ausschlieflich aus der Kapitalkomponente besteht.
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Demnach belegt die Definition der Aktiengesellschaft,
dass ihr die Voraussetzungen fehlen, die notwendig waren,
damit die Gesellschaft islamrechtlich vollzogen wird. So ist
es zu keiner Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Perso-
nen gekommen, sondern zu einer einseitigen Verpflichtung
durch eine einseitige Willenserklarung. Auch ist nicht die
Durchfiihrung einer Tatigkeit vereinbart worden, sondern
eine Person hat sich selbst dazu verpflichtet, einen Geldbe-
trag zu entrichten. Ebenso existiert kein Koérper, der selbst in
seiner personlichen Eigenschaft in der Gesellschaft ge-
schéftlich handelt. Vielmehr existiert nur Kapital, ohne dass
irgendein Korper vorhanden ware. Demzufolge ist der Ver-
trag der Aktiengesellschaft von diesem Aspekt her islam-
rechtlich ungilltig (batil). Somit ist die Aktiengesellschaft
unglltig, da sie als Gesellschaft vertraglich nicht vollzogen
wurde und die Definition der Gesellschaft im Islam auf sie
nicht zutrifft.

2. Die Gesellschaft ist ein Vertrag, der darauf ausgerich-
tet ist, dass man mit Geld geschéftlich handelt. Die Vermo-
gensvermehrung durch die gesellschaftliche Tatigkeit be-
deutet die Vermehrung des Eigentums. Und die
Eigentumsvermehrung ist eine islamische Rechtshandlung
(tasarruf SarT, hier im Sinne von geschaftlichem Handeln).
Und die Rechtshandlungen sind Handlungen, die durch
Worte ergehen. Diese werden aber ausschlieflich von Per-
sonen, nicht von Kapital, geduBert. Somit muss die Eigen-
tumsvermehrung durch jemanden erfolgen, der Rechts-
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handlungen setzen kann, d.h. durch eine Person, nicht
durch Kapital. Die Aktiengesellschaft lasst aber das Geld von
allein wachsen, ohne den Kérper eines Gesellschafters und
ohne die Rechtshandlung einer Person, die das Recht zur
geschaftlichen Handlung besitzt. Sie Ubertragt die Befugnis
zur Rechtshandlung den Geldern. Denn die Aktiengesell-
schaft besteht aus Geldern, die zusammengekommen sind
und nun die Macht zur Rechtshandlung haben. Deswegen
wird die Aktiengesellschaft als juristische Person betrachtet,
die allein berechtigt ist, Rechtshandlungen wie Kauf, Ver-
kauf, industrielle Fertigung, Klage und Anderes durchzufiih-
ren. Die Gesellschafter haben ihrerseits keinerlei Befugnis
zu irgendeiner Rechtshandlung (im Namen der Gesell-
schaft). Vielmehr ist die Befugnis zur Rechtshandlung auf
die Rechtsperson der Gesellschaft beschrankt. Hingegen
werden in der Gesellschaft im Islam die Rechtshandlungen
ausschlieBlich von den Gesellschaftern durchgefiihrt. Der
eine von ihnen handelt mit Erlaubnis des anderen. Die Gel-
der bzw. die Kapitalanteile der Gesellschafter bilden in ihrer
Summe keinerlei Realitdt, aus der eine Rechtshandlungsbe-
fugnis (im Islam) hervorgeht. Vielmehr ist die gesamte Be-
fugnis zur Rechtshandlung auf die Person des Gesellschaf-
ters beschrankt. Demzufolge sind die Geschaftshandlungen,
die von einer Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als juristische
Person ausgehen, islamrechtlich ungiltig. Denn die Rechts-
handlungen miissen von einer bestimmten (natirlichen)
Person, d. h. von einem personifizierten Menschen, ausge-
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hen. Und diese Person muss die Befugnis zur Rechtshand-
lung besitzen. In einer Aktiengesellschaft ist dies aber nicht
der Fall. Hier kann nicht gesagt werden, dass diejenigen, die
in der Gesellschaft arbeiten, bei den Kapitaleigentiimern,
den Aktionaren, angestellte Arbeitspersonen seien. Und
diejenigen, die Leitung und Rechtshandlungen Uberneh-
men, der Vorstand und der Vorstandsvorsitzende seien, die
als geschaftliche Vertreter der Aktionare fungierten. Diese
Behauptung ist deswegen ungiltig, weil der Gesellschafter
(im Islam) dezidiert in seiner Person der Gesellschaft bei-
tritt. Der Gesellschaftsvertrag ist auch auf seine Person ab-
geschlossen worden. Deshalb ist es nicht zuldssig, dass er
irgendjemand anderen als Vertreter ernennt, der an seiner
Stelle die Geschéftstatigkeiten der Firma Ubernimmt. Er
darf auch niemanden anmieten, der an seiner Stelle die
Geschaftstatigkeiten durchfiihrt. Vielmehr ist es zwingend,
dass er selbst die Geschaftstatigkeiten der Gesellschaft
Ubernimmt. Den Gesellschaftern ist es nicht erlaubt, Leute
anzumieten, die an ihrer Statt tatig werden, oder einen Vor-
stand zu beauftragen, der an ihrer Stelle die Leitung Uber-
nimmt. Auch vertritt der Vorstand der Aktiengesellschaft
nicht die Aktionare als Personen, sondern er vertritt ihr
Kapital. Denn was das Vorstandsmitglied in seine Position
bringt, ist die Anzahl der Stimmen, die es bei der Wahl er-
halt. Und diese werden nach der Anzahl der Aktien be-
stimmt, d. h. nach der GroRe des investierten Kapitals, nicht
nach der Anzahl der Gesellschafter. Darliber hinaus haben
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Vorstandsvorsitzender und Vorstand nicht wirklich das Ver-
fligungsrecht Uber die Gesellschaft aus drei Griinden:

Erstens: Sie handeln als Vertreter der Aktionare, d. h. der
Gesellschafter, nachdem sie von diesen gewahlt wurden.
Wie gesagt, darf der Gesellschafter (im Islam) aber nieman-
den als Vertreter fur sich bestellen, weil die Gesellschaft auf
seine Person abgeschlossen wurde. Genauso wie es unzu-
lassig ist, dass er jemanden als Vertreter einsetzt, der fir
ihn heiratet — vielmehr kann er jemanden als Vertreter ein-
setzen, der fir ihn den Heiratsvertrag abschlieflit —, ist es
ebenso unzulassig, dass er jemanden als Vertreter manda-
tiert, der fir ihn Gesellschafter wird. Er darf jemanden be-
stellen, der fir ihn den Gesellschaftsvertrag abschlief3t,
nicht aber Gesellschafter fir ihn ist.

Zweitens: Die Aktionadre, d. h. die Gesellschafter, ernen-
nen Vertreter fur ihr Kapital, nicht fiir sich selbst. Das belegt
die Tatsache, dass die Wahlstimmen fiir die Bestimmung
der Vertreter maRgeblich sind. Und diese werden nach dem
Kapital gewichtet, nicht nach den Personen. Somit ist es
eine Vertretung fir ihr Kapital, nicht fiir sie als Personen.

Drittens: Die Aktiondre sind reine Kapitalpartner und
keine Korperpartner. Der Kapitalpartner hat aber keinerlei
Handlungsrecht in der Gesellschaft. Somit ist es unzulassig,
dass er einen Vertreter ernennt, der in seinem Namen in
der Gesellschaft tatig wird.
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Demzufolge ist die Geschaftstatigkeit des Vorstandsvor-
sitzenden und des Vorstandes in der Gesellschaft islam-
rechtlich ungiiltig.

3. Die Tatsache, dass die Aktiengesellschaft einen dauer-
haften Charakter hat, widerspricht dem islamischen Recht.
Eine Gesellschaft zahlt zu den islamrechtlich zulassigen Ver-
tragen, die mit dem Tod eines der beiden Gesellschafter,
mit dem Verlust seines Verstandes, mit seiner Entmindi-
gung oder mit der Auflosung seitens eines der beiden Ver-
tragspartner ihre Giiltigkeit verlieren. Dies fiir den Fall, dass
die Gesellschaft aus zwei Partnern besteht. Besteht sie aus
mehr als zwei Teilhabern, wird die Teilhaberschaft dessen
aufgelost, der verstorben ist, den Verstand verloren hat
oder entmiindigt wurde. Wenn einer der Gesellschafter
verstirbt und einen Erben hat, muss Folgendes untersucht
werden: Ist der Erbe unmiindig, darf er nicht in der Gesell-
schaft verbleiben. Ist er miindig, darf er die Gesellschaft
fortbestehen lassen und sein Partner ihm die Erlaubnis zum
Geschaftshandeln geben. Er darf aber auch die Aufteilung
bzw. Auszahlung fordern. Wird der Gesellschafter entmiin-
digt, muss die Gesellschaft aufgelost werden. Denn der Ge-
sellschafter muss rechtsfahig sein. Die Tatsache, dass die
Aktiengesellschaft von dauerhafter Natur ist und fortbe-
steht, auch wenn einer der Gesellschafter stirbt oder ent-
muindigt wird, macht sie von diesem Aspekt her mangelhaft
(fasid), da sie eine unzuldssige Bedingung beinhaltet, die
mit dem Wesen der Gesellschaft und ihrer Vertragsbeschaf-
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fenheit verknipft ist. Zusammenfassend kann also festge-
stellt werden, dass die Aktiengesellschaft vertraglich als
Gesellschaft gar nicht vollzogen wurde, da nur Kapitalpart-
ner, aber kein Korperteilhaber vorhanden ist, obwohl der
Korperteilhaber eine fundamentale Bedingung darstellt.
Denn mit ihm wird eine Gesellschaft vertraglich als Gesell-
schaft vollzogen und ohne ihn findet ein Abschluss als Ge-
sellschaft nicht statt. Sie ist im Grunde Uberhaupt nicht vor-
handen. Auch nimmt man in einer Aktiengesellschaft
ausschlieBlich als Kapitalpartner teil. Die Gesellschaft be-
ginnt zu arbeiten und nimmt Geschaftstatigkeiten in Angriff,
ohne dass ein Korperpartner in der Gesellschaft existiert
oder ihm irgendeine Bedeutung zukommt. Somit ist sie eine
unglltige Gesellschaftsform, da sie islamrechtlich als Ge-
sellschaft gar nicht vollzogen wurde. Diejenigen, die in der
Gesellschaft die Geschaftstatigkeiten bzw. Rechtshandlun-
gen durchfiihren, sind die Vorstandsmitglieder. Sie sind Ver-
treter der Aktionare, d. h. der Kapitalpartner. Islamrechtlich
ist es jedoch nicht erlaubt, dass der Partner in einer Gesell-
schaft einen Vertreter aufstellt, der in seinem Namen
Rechtshandlungen durchfiihrt, sei er Kapital- oder Arbeits-
partner. Denn der Gesellschaftsvertrag ist dezidiert auf sei-
ne Person abgeschlossen worden, somit muss er persénlich
die Rechtshandlungen vornehmen. Es ist unzuldssig, dass er
jemanden dafiir als Vertreter aufstellt oder jemanden an-
mietet, der fir ihn Tatigkeiten und Rechtshandlungen in der
Gesellschaft durchfiihrt. Darliber hinaus hat der Kapital-
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partner islamrechtlich gar keine Befugnis, Rechtshandlun-
gen in der Gesellschaft durchzufiihren. Er darf als Partner in
der Gesellschaft Gberhaupt nicht tatig werden. Auch wird
die Aktiengesellschaft nach ihrer Griindung zu einer juristi-
schen Person (Sahsiya ma‘nawiya), die befugt ist, Rechts-
handlungen auszufiihren. Rechtshandlungen sind aber is-
lamrechtlich nur von einer natirlichen Person zulassig, die
dazu berechtigt ist, indem sie geschlechtsreif und zurech-
nungsfahig oder unterscheidungs- und zurechnungsfihig
ist. Jede Rechtshandlung bzw. geschiftliche Tatigkeit, die
nicht auf diese Weise ergangen ist, ist islamrechtlich ungtl-
tig. Die Rechtshandlung an eine juristische Person zu Uber-
tragen, ist somit unzuldssig. Sie muss vielmehr einer natdr-
lichen Person zugeteilt werden, die zu Rechtshandlungen
befahigt und berechtigt ist. Aus diesen Griinden sind Akti-
engesellschaften ungtiltig. Auch sind alle ihre Rechts- und
Geschaftshandlungen ungiiltig. Und alle Gelder, die mittels
Aktiengesellschaften erworben wurden, sind unglltig, da
sie durch ungiltige Rechtshandlungen erworben wurden.
Ihr Eigentum ist islamrechtlich nicht erlaubt.

Die Aktien der Aktiengesellschaften

Die Aktien der Gesellschaft sind Wertpapiere, die den
Preis der Gesellschaft zum Bewertungszeitpunkt darstellen.
Sie verkorpern nicht das Kapital der Gesellschaft bei ihrer
Grindung. Die Aktie ist namlich ein untrennbarer Wesens-
teil der Gesellschaft und nicht Teil ihres Kapitals. Sie stellt
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im Grunde ein Finanzpapier dar, das den Wert des Gesell-
schaftsvermdgens wiedergibt. Der Wert der Aktie ist nicht
gleichbleibend. Vielmehr dndert er sich gemalk den Gewin-
nen oder Verlusten der Gesellschaft und ist auch tber die
Jahre hinweg nicht gleichbleibend. Er variiert und andert
sich. Demzufolge stellt die Aktie nicht das Kapital dar, das
bei Gesellschaftsgriindung eingezahlt wurde. Sie verkorpert
vielmehr das Unternehmenskapital zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs. Sie entspricht einem Geldschein. lhr Preis sinkt, wenn
der Aktienmarkt einen Niedergang erlebt, und steigt, wenn
dieser floriert. Somit I6st sich die Aktie nach Beginn der
Unternehmenstatigkeit von ihrer Eigenschaft, Gesell-
schaftskapital zu sein, und ist zu einem Finanzpapier ge-
worden, das einen bestimmten Wert hat.

Der islamische Rechtsspruch beziiglich der Finanzpapiere
ergeht wie folgt: Wenn die Finanzpapiere erlaubte Vermo-
genswerte beinhalten, wie Geldscheine, die einen ihnen
entsprechenden Gegenwert an Gold, Silber oder Ahnlichem
besitzen, so ist deren Kauf oder Verkauf erlaubt (halal), da
die darin beinhalteten Vermégenswerte erlaubt sind. Bein-
halten diese Finanzpapiere jedoch verbotene Vermogens-
werte, wie Anleihen, die Zinsgeld lukrieren, Bankaktien und
Ahnliches, so ist deren Kauf und deren Verkauf verboten, da
die darin beinhalteten Vermogenswerte verboten sind. Die
Aktien einer Aktiengesellschaft sind Finanzpapiere, die
vermischte Vermogenswerte beinhalten. So beinhalten sie
erlaubtes Kapital, verbotenen Gewinn, einen ungiiltigen
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Vertrag und eine ungliltige Rechtsbeziehung, ohne irgend-
eine Differenzierung zwischen dem urspriinglichen Kapital
und dem Gewinn. Jede der Aktien entspricht einem Anteil
an den Vermogenswerten der ungiltigen Aktiengesell-
schaft. Diese Vermogenswerte sind durch eine ungiiltige
Rechtsbeziehung erworben worden, die das islamische
Recht untersagt. Somit stellen sie verbotenes Vermdégen
dar. Die Aktien der Aktiengesellschaft beinhalten also Be-
trage an verbotenem Vermoégen. Demzufolge verkdrpern
Aktienpapiere verbotenes Vermogen (mal haram). Es ist
nicht erlaubt, sie zu kaufen, zu verkaufen oder damit zu
handeln.

Nun bleibt noch das Problem zu klaren, dass viele Mus-
lime heute Aktien gekauft und an der Griindung von Akti-
engesellschaften teilgenommen haben. Durch ihre Partizi-
pation an den Aktiengesellschaften haben sie auch Aktien
im Eigentum erworben. Waren diese Handlungen haram fir
sie, obwohl sie — als sie an diesen Gesellschaften teilge-
nommen haben — den diesbeziiglichen Rechtsspruch nicht
kannten oder Gelehrte, die die Realitdt der Aktiengesell-
schaften nicht begriffen hatten, ihnen eine fatwa mit der
Erlaubnis dazu gaben? Sind diese Aktien, die jetzt in ihrem
Besitz sind, fur sie erlaubte Gliter, auch wenn sie durch eine
islamrechtlich ungiiltige Geschaftshandlung erworben wur-
den? Oder sind sie haram fir sie und zdhlen nicht zu ihrem
Eigentum? Und ist es ihnen erlaubt, diese Aktien den Men-
schen zu verkaufen, oder nicht?
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Darauf ist zu antworten, dass das Unwissen um den is-
lamischen Rechtsspruch keine Entschuldigung bedeutet.
Denn es ist eine individuelle Pflicht fir jeden Muslim, das
an islamischen Rechtsspriichen zu erlernen, was er in sei-
nem Leben bendtigt, um seine Handlungen nach den Ge-
setzen des Islam richten zu kénnen. Wenn es sich aber um
einen Rechtsspruch handelt, der von seiner Art her fir je-
manden wie den Handelnden unbekannt ist (yughal mitluh
‘ala mitl al-fa‘il), wird er fir seine Handlung nicht belangt.
Seine Handlung gilt als richtig, auch wenn der Rechtsspruch
sie (grundsatzlich) flir ungdltig erklart. Denn:
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Der Gesandte ¥ horte, wie Mu‘awiya ibn al-Hakam
wahrend des Gebets einem NieRenden Gottes Erbarmen
wiinschte. Nachdem sie das Gebet beendet hatten, lehrte
ihn der Gesandte, dass das Reden das Gebet ungiiltig
macht. Einem NieRenden Gottes Erbarmen zu wiinschen,
macht das Gebet ungiiltig. Er befahl ihm aber nicht, das
Gebet zu wiederholen. Einen Bericht in dieser Bedeutung
haben Muslim und an-Nasa’t von ‘Ata’ ibn Yasar tradiert. So
war der Rechtsspruch, dass das Reden das Gebet ungiltig
macht, fir jemanden wie diese Person normalerweise un-
bekannt. Der Prophet # entschuldigte ihn dafiir und erach-
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tete sein Gebet als glltig. Dass Aktiengesellschaften islam-
rechtlich verboten sind (haram), zahlt zu den Rechtsspri-
chen, die von ihrer Art her fir viele Muslime unbekannt
sind. Deswegen wird das Unwissen diesbeziiglich entschul-
digt. Demnach wird die Handlung derjenigen, die an sol-
chen Gesellschaften teilgenommen haben, als giiltig ange-
sehen, auch wenn die Gesellschaften an sich ungiiltig sind.
Gleich dem Gebet von Mu‘awiya ibn al-Hakam: Sein Gebet
wurde als glltig erachtet, obwohl er eine Handlung setzte,
die das Gebet eigentlich ungililtig macht. Er wusste aber
nicht, dass das Reden das Gebet ungiltig macht. Auf die
fatwa der Gelehrten (die die Aktiengesellschaft erlaubt ha-
ben) wird im Hinblick auf den Fragenden ebenso das
Rechtsprinzip des Unwissens angewandt. Der Gelehrte
selbst ist aber nicht entschuldigt, weil er sich nicht nach
Kraften bemiht hat, die Realitdt der Aktiengesellschaften
zu verstehen, bevor er diesbeziiglich einen Rechtsspruch
dullert. Das Eigentum der Aktien seitens dieser Aktionare
ist ebenfalls giiltig. Sie stellen erlaubte (halal) Giter fir sie
dar, nachdem der islamische Rechtsspruch ihre Handlung
fir glltig erklarte, weil ihnen deren Ungiiltigkeit aufgrund
ihrer entschuldbaren Unkenntnis nicht bekannt war. Der
Verkauf dieser Aktien an Muslime ist jedoch nicht erlaubt,
da es sich um islamrechtlich ungtltige Finanzpapiere han-
delt. Die Erlaubnis ihres Eigentums ist namlich auReror-
dentlich ergangen, weil das Unwissen in diesem Fall ent-
schuldbar war. Wenn der Aktionar den Rechtsspruch jedoch
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erfahrt oder dieser von seiner Art her fiir jemanden wie ihn
nicht mehr unbekannt sein darf, so wird die Aktie zu einem
unerlaubten Gut, das weder verkauft noch gekauft werden
darf, noch darf er andere mit deren Verkauf beauftragen.

Die Aktien, die man aufgrund des Unwissens bezliglich
des islamischen Rechtsspruchs erworben hat, kann man
dadurch loswerden, dass man die Gesellschaft auflost oder
sie in eine islamische Gesellschaft umwandelt. Man kann
auch einen Nichtmuslim, der die Aktien von Aktiengesell-
schaften fir erlaubt halt, mit deren Verkauf beauftragen
und den Verkaufserlds an sich nehmen. So berichtet Suwaid
ibn Gafala, dass Bilal zu ‘Umar ibn al-Hattab sagte: ,Deine
Statthalter nehmen Rauschgetriinke und Schweine als

X

harag.” Da sagte ‘Umar: ,Nehmt es nicht, sondern beauf-
tragt sie, diese zu verkaufen, und nehmt den Verkaufserl6s
an.” Von Abu ‘Ubaid in den ,Amwal“ tradiert. Niemand hat
‘Umar dafiir angeprangert, obwohl es angeprangert werden
miusste, wenn es dem islamischen Recht widersprache. So-
mit ist hier ein Konsens der Prophetengefahrten (igma“ as-
sahaba) ergangen. Rauschgetranke (hamr) und Schweine-
fleisch zahlen zum Vermogen der Schutzbefohlenen. Sie
stellen jedoch keine Vermogenswerte flr Muslime dar. Als
die Schutzbefohlenen sie den Muslimen anstatt der gizya
geben wollten, befahl ihnen ‘Umar, sie nicht anzunehmen,
sondern die Schutzbefohlenen mit deren Verkauf zu beauf-
tragen und den Verkaufserlds zu nehmen. Nachdem Aktien
zu den Vermogenswerten der westlichen Kapitalisten zah-
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len und fir Muslime kein Vermogen darstellen, sie aber
Muslimen zugefallen sind, ist es Muslimen nicht erlaubt, sie
anzunehmen. Sie kdnnen aber die Nichtmuslime mit deren
Verkauf beauftragen. Genauso wie das Recht der Muslime
an der gizya und dem harag sich in Rauschgetranken und
Schweinen verankerte und ‘Umar ihnen erlaubte, die
Schutzbefohlenen mit deren Verkauf zu beauftragen, er-
laubt der Anspruch der Muslime an diesen Aktien, die
Schutzbefohlenen zu beauftragen, sie fir sie zu verkaufen.

Die Genossenschaften

Die Genossenschaft ist eine Form der kapitalistischen
Gesellschaften. Auch wenn sie Genossenschaft genannt
wird, stellt sie eine Gesellschaft dar. Sie ist eine wirtschaftli-
che Partizipation zwischen einer Gruppe von Menschen, die
untereinander vereinbart haben, gemeinsam gemaR ihrer
spezifischen Aktivitaten vorzugehen.

Eine Genossenschaft in ihrer bekannten wirtschaftlichen
Form hat das Ziel, ihren Mitgliedern zu helfen oder ihre
konkreten wirtschaftlichen Interessen zu gewdhrleisten. Sie
erwirbt damit den Charakter einer juristischen Person, den
auch eine Gesellschaft innehat. Somit unterscheidet sie sich
von den anderen Vereinigungen, die grundsatzlich keine
wirtschaftlichen Zwecke verfolgen. Eine Genossenschaft
strebt danach, den Gewinn ihrer Mitglieder — nicht die Inte-
ressen anderer — zu vermehren. Dies erfordert, dass eine
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starke Bindung zwischen ihrer Wirtschaftstatigkeit und der
ihrer Mitglieder geschaffen wird.

Eine Genossenschaft besteht aus einer Anzahl an Mit-
gliedern. Es kénnen sieben oder mehr, aber auch weniger
sein. Sie kann jedoch nicht nur aus zwei Personen bestehen.
Von den Genossenschaften gibt es zwei Arten: Im ersten
Fall werden von der Genossenschaft sogenannte Genossen-
schaftsanteile ausgegeben. Jeder, der solche Anteile er-
wirbt, kann Mitglied werden. Im zweiten Fall werden keine
Anteile ausgegeben. Die Mitgliedschaft erfolgt vielmehr
Uber die Entrichtung eines jahrlichen Mitgliedsbeitrags, den
die Generalversammlung bei der jahrlichen Zusammenkunft
festlegt.

Bei einer Genossenschaft miissen folgende fiinf Voraus-
setzungen erfillt sein:

Erstens: Die Teilnahmefreiheit an der Genossenschaft.
Die Mitgliedschaft steht jeder Person zu denselben Bedin-
gungen offen wie den alteren Mitgliedern. Die geltende
Genossenschaftsordnung, die Einschrankungen und Vorbe-
halte treffen auf das neue Mitglied in gleicher Weise zu wie
auf die alteren. Dies gilt sowohl flr Einschrankungen von
regionalem Charakter, wie z. B. eine Dorfgemeinschaft, als
auch von gewerblichem Charakter, wie beispielsweise die
Friseurgemeinschaft.
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Zweitens: Die Gleichberechtigung der Genossenschafter.
Das wichtigste Recht ist dabei das Stimmrecht. So wird je-
dem Mitglied eine Stimme gegeben.

Drittens: Die Festlegung eines bestimmten Zinssatzes fir
die Anteile. Manche Genossenschaften zahlen den perma-
nenten Mitgliedern einen gewissen begrenzten Zins auf ihre
Einlagen, wenn die Gewinne es zulassen.

Viertens: Die Ausschiittung der Gewinniiberschiisse aus
den Investitionen. Die reinen Gewinne werden an die Mit-
glieder ausgeschittet, und zwar im Verhaltnis zu den von
ihnen mit der Genossenschaft durchgefiihrten Geschaftsta-
tigkeiten, wie Einkdufe oder der Inanspruchnahme der
Dienste bzw. Geratschaften der Genossenschaft.

Fiinftens: Die Pflicht, ein Genossenschaftsvermogen
durch Ricklagenschaffung aufzubauen.

Die Leitung und Geschaftstatigkeit in der Genossenschaft
werden von ihrem handlungsbefugten Vorstand tGbernom-
men. Dieser wird von der Generalversammlung, die aus
allen Mitgliedern besteht, gewdhlt. Jedes Genossen-
schaftsmitglied hat eine Stimme, egal wie viele Partizipati-
onsanteile es besitzt. Wer also hundert Anteile besitzt, hat
genauso eine Stimme wie jemand, der nur einen Anteil be-
sitzt.

Es existieren verschiedene Arten von Genossenschaften.
So gibt es z. B. Gewerbegenossenschaften, Konsumgenos-
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senschaften, Agrargenossenschaften und Produktionsge-
nossenschaften. Im Wesentlichen handelt es sich entweder
um Konsumgenossenschaften, bei denen der Gewinn nach
dem Einkaufsvolumen verteilt wird, oder um Produktions-
genossenschaften, wo die Gewinnverteilung gemall dem
Produktionsvolumen erfolgt.

So stellen sich Genossenschaften dar. Es sind jedoch un-
gliltige Gemeinschaften, die den Rechtsspriichen des Islam
widersprechen, und dies aus folgenden Griinden:

1. Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine Ge-
sellschaft, deshalb muss sie die Gesellschaftsvoraussetzun-
gen, die das islamische Recht dargelegt hat, erfiillen, um als
glltig erachtet zu werden. Eine Gesellschaft im Islam ist ein
Vertrag zwischen zwei oder mehr Personen, in dem verein-
bart wird, dass sie eine wirtschaftliche Tatigkeit zum Zwecke
des Profits durchfiihren. Demzufolge muss in der Gesell-
schaft ein Korper existieren, damit seitens der Gesellschaf-
ter eine Wirtschaftstatigkeit durchgefihrt werden kann.
D. h., es muss in der Gesellschaft ein Korper existieren, der
einen Gewinnanteil hat, damit der Zusammenschluss islam-
rechtlich als Gesellschaft bezeichnet werden kann. Wenn in
der Gesellschaft keiner existiert, der befugt und geschaftlich
tatig ist und somit die Arbeit vollziehen kann, fir die die
Gesellschaft gegriindet worden ist, dann ist die Gesellschaft
nicht geschlossen worden. Wenn wir dieses Prinzip auf die
Genossenschaft anwenden, so stellen wir fest, dass mit der
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Genossenschaft die Gesellschaft islamrechtlich nicht vollzo-
gen wurde, da sie ausschlielRlich auf Kapital griindet. Der
Korper als Gesellschafter ist nicht vorhanden. Vielmehr ist
die Gesellschaft nur mit den Kapitalanteilen gegriindet
worden. Es wurde also keine Vereinbarung zur Durchfiih-
rung einer Tatigkeit geschlossen. Vielmehr wurde verein-
bart, bestimmte Gelder zu stellen, damit ein Vorstand auf-
gestellt werden kann, der danach sucht, wer die Arbeit
durchfihren soll. Die Personen, die an der Genossenschaft
partizipieren, haben lediglich ihr Kapital partizipieren las-
sen. Somit fehlt in der Gesellschaft die Kdrperkomponente.
Demzufolge ist durch die Grindung der Genossenschaft
islamrechtlich keine Gesellschaft entstanden, weil die Kor-
perteilhaberschaft fehlt. Also gilt sie von Grund auf als nicht
existent. Denn die Gesellschaft ist ein Vertrag, der das
Rechtshandeln mit Vermdgen zum Gegenstand hat (‘agdun
‘ald at-tasarruf bi-mal). Und dieses Rechtshandeln kann nur
von einem Korper vollzogen werden. Wenn der Koérper
fehlt, ist es islamrechtlich keine Gesellschaft und die Gesell-
schaft somit ungiiltig.

2. Die Aufteilung des Gewinns nach dem Einkaufs- oder
Produktionsverhaltnis, nicht nach dem Kapital- oder Ar-
beitsverhaltnis, ist unzuldssig. Wenn bei der Gesellschaft
namlich das Kapital im Zentrum steht, folgt die Gewinnauf-
teilung der Kapitalaufteilung. Steht die Arbeit im Zentrum
der Gesellschaft, folgen die Gewinnanteile den Arbeitsan-
teilen. Die Gewinnaufteilung ist also entweder proportional
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zum Kapital oder zur Arbeit oder zu beiden gemeinsam. Die
Gewinnaufteilung nach den Verkaufen oder der Produktion
vorzunehmen, ware eine unzulassige Bedingung, die islam-
rechtlich dem Gesellschaftsvertrag widerspricht. Und jede
Vertragsbedingung, die dem Vertragserfordernis (muqtada
I-‘aqd) widerspricht bzw. weder im Vertragsinteresse steht
noch sich aus dem Vertragserfordernis ergibt, stellt eine
fehlerhafte Bedingung dar. Die Aufteilung des Gewinns ge-
maRk den Einkdufen bzw. der Produktion widerspricht der
Vertragsfolge. Denn der Vertrag hat entweder das Kapital
oder die Arbeit im Fokus. Daraus ergibt sich (gemaf$ dem
Vertragserfordernis), dass die Gewinnaufteilung entweder
den Kapital- oder den Arbeitsanteilen folgt. Die Bedingung
zu setzen, dass der Gewinn gemal dem Einkaufs- bzw. Pro-
duktionsverhaltnis aufgeteilt wird, ist somit islamrechtlich
fehlerhaft.

Die Versicherung (at-ta’min)

Die Versicherung in ihren verschiedensten Formen, sei es
auf Leben, Ware, Eigentum oder auf irgendetwas anderes,
stellt einen Vertrag dar. Sie ist ein Vertrag zwischen der Ver-
sicherungsgesellschaft und der versicherten Person. GemaR
diesem Vertrag verlangt der Versicherte von der Versiche-
rungsgesellschaft, ihn im Falle des Verlusts seiner Ware o-
der seines Eigentums zu entschadigen, entweder durch
Ersetzen des Gutes selbst oder seines Gegenwertes. Im Fal-
le von Lebensversicherungen oder Ahnlichem erhilt er ei-
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nen vereinbarten Geldbetrag, wenn ihm in einer vereinbar-
ten Zeitspanne bestimmte Unfalle widerfahren. Im Gegen-
zug flr diese Leistungen zahlt der Versicherte einen be-
stimmten Betrag, worauf die Versicherung in den Vertrag
einwilligt. GemalR dieser Vertragsunterbreitung und -
zustimmung verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft,
den Versicherten gemaR bestimmten Bedingungen, die zwi-
schen beiden Parteien ausgemacht werden, zu entschadi-
gen. Wenn ein Unfall passiert, wird ihm entweder der Ge-
genstand selbst oder dessen Preis ersetzt. Oder aber er
erhdlt einen bestimmten vereinbarten Geldbetrag fiir den
Fall, dass seine Ware verdirbt, sein Auto zu Schaden kommt,
sein Haus verbrennt, sein Eigentum gestohlen wird, er stirbt
oder Ahnliches. Dies wird fiir eine bestimmte Zeit im Ge-
genzug daflr vereinbart, dass der Versicherte der Versiche-
rung fur diese Zeitspanne einen bestimmten Geldbetrag
bezahlt. Daraus wird ersichtlich, dass die Versicherung eine
Vereinbarung zwischen der Versicherungsgesellschaft und
dem Versicherten fir die Art der Versicherung und deren
Bedingungen verkorpert. Sie stellt also einen Vertrag dar.
Auf Basis dieses Vertrages, der zwischen beiden Parteien
ergangen ist, gibt die Gesellschaft eine Verpflichtung zur
Entschadigung ab oder zur Entrichtung eines bestimmten
Geldbetragesze, und zwar gemall den vereinbarten Bedin-
gungen. Passiert dem Versicherten ein Unfall, der auf die

*® Bej einer Teilversicherung wird bekanntlich nicht der gesamte Wert
des versicherten Gegenstandes ersetzt.
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Vertragsbedingungen zutrifft, ist die Versicherungsgesell-
schaft verpflichtet, den demolierten Gegenstand selbst zu
ersetzen oder dessen Preis gemall dem Marktwert zum
Unfallzeitpunkt zu erstatten. Die Gesellschaft hat dabei die
Wahl, entweder den Preis an den Versicherten oder an Drit-
te zu bezahlen oder ihnen den versicherten Gegenstand zu
ersetzen. Sobald sich das ereignet, was im Vertrag festge-
legt wurde, hat der Versicherte gegenlber der Versiche-
rungsgesellschaft Anrecht auf Entschadigung. Entweder
wird die Gesellschaft selbst vom Anspruch tberzeugt oder
ein Gerichtsbeschluss ergeht mit dem Entschadigungsan-
spruch.

Fiir diese Vertragsart einigte man sich auf die konventio-
nelle Begriffsbezeichnung Versicherung (at-ta’min). Die Ver-
sicherung kann entweder zugunsten des Versicherten oder
einer anderen Person abgeschlossen werden. Dies kdnnen
seine Kinder, seine Frau, weitere Erbberechtigte oder ir-
gendeine Person oder Personengruppe sein, die der Versi-
cherte im Vertrag beglnstigt. Der Ausdruck Versicherung
(at-ta’min) auf das Leben, die Ware, die Stimme oder auf
anderes wurde deswegen verwendet, um diese Geschafts-
beziehung den Menschen schmackhaft zu machen. Denn in
Wirklichkeit wird nicht das Leben versichert, sondern man
sichert sich den Erhalt eines bestimmten Geldbetrages zu,
der im Falle des Todes den Kindern, der Frau, den weiteren
Erben oder irgendeiner Person oder Personengruppe zu-
kommt, die man vertraglich bestimmt. Auch wird nicht die
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Ware, das Auto, das Eigentum oder anderes versichert.
Vielmehr sichert man sich den Ersatz des Gegenstandes
oder seines Preises zu. Das fur den Fall, dass die Ware, das
Auto, das Eigentum oder irgendetwas, das man besitzt,
Schaden nimmt bzw. demoliert wird. In Wahrheit ist es eine
Garantie (ber den Erhalt eines Geldbetrages flr einen
selbst oder fir andere oder liber den Erhalt einer Entscha-
digung, wenn einem selbst etwas widerfahrt oder Giiter, die
einem gehodren, beschadigt werden. Es ist also keine Garan-
tie fiir sein Leben oder sein Eigentum. Das ist die Realitat
der Versicherung. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich,
dass sie aus zwei Griinden islamrechtlich ungiiltig ist:

Erstens: Die Versicherung ist ein Vertrag, weil es sich um
eine Vereinbarung zwischen zwei Seiten handelt. Dieser
umfasst eine Unterbreitung (igab) und eine Zustimmung
(gabdl). Die Unterbreitung wird seitens des Versicherungs-
nehmers vorgenommen und die Zustimmung seitens der
Versicherung. Damit dieser Vertrag islamrechtlich giiltig ist,
muss er die islamrechtlichen Vertragsbedingungen erfillen.
Beinhaltet er sie, ist er gliltig, ansonsten nicht. Islamrecht-
lich muss der Vertrag Uber einen Gegenstand oder einen
Nutzen abgeschlossen werden. Betrifft er keinen Gegen-
stand und keinen Nutzen, ist er unglltig, da er auf keine
Sache zutrifft, die ihn islamrechtlich zu einem Vertrag
macht. Denn der Vertrag hat islamrechtlich entweder eine
Ware gegen ein Entgelt zum Gegenstand, wie es beim Ver-
kauf, bei Ratengeschiften, bei Gesellschaften und Ahnli-
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chem der Fall ist, oder eine Ware ohne Entgelt, wie im Falle
eines Geschenks. Er kann auch einen Nutzen gegen ein Ent-
gelt zum Gegenstand haben, wie bei einem Miet- bzw.
Dienstvertrag, oder einen Nutzen ohne Entgelt, wie im Falle
einer entgeltlosen Verleihung (‘ariya). Der Vertrag muss
also islamrechtlich eine bestimmte Sache zum Gegenstand
haben. Der Versicherungsvertrag ist jedoch kein Vertrag,
der ein bestimmtes Gut oder einen Nutzen zum Gegenstand
hat. Vielmehr ist es ein Vertrag, der eine Gewahrleistung,
d. h. eine Biirgschaft, beinhaltet. Eine Gewahrleistung bzw.
Blrgschaft ist jedoch kein Gut, da sie nicht konsumiert und
ihr Nutzen nicht erworben werden kann. Ebenso wenig
stellt sie (fur sich gesehen) einen Nutzen dar, da aus der
Gewahrleistung selbst kein Nutzen gezogen wird, weder
durch Vermietung noch durch Verleihung. Dass aus dieser
Gewahrleistung ein Geldbetrag entsteht, bedeutet keine
NutznieBung der Gewahrleistung an sich, vielmehr ist es
eine Folge, die aus einer Rechtsbeziehung (mu‘amala) re-
sultiert. Daraus ergibt sich, dass der Versicherungsvertrag
weder ein Gut noch einen Nutzen zum Gegenstand hat.
Somit ist er ungiiltig, da er als Vertrag nicht die Bedingun-
gen erflllt, die ein Vertrag islamrechtlich zwingend erfillen
muss, um als Vertrag zu gelten.

Zweitens: Die Versicherungsgesellschaft gibt dem Versi-
cherten im Rahmen bestimmter Bedingungen eine Gewahr-
leistung. Es handelt sich also um eine Blrgschaft. Somit
miussen die Bedingungen, die das islamische Recht von ei-
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ner Blrgschaft erfordert, darauf angewendet werden, da-
mit die Bilrgschaft islamrechtlich giltig ist. Sind die Bedin-
gungen erflllt, ist die Gewahrleistung giltig, ansonsten
nicht. Bei einer islamrechtlichen Untersuchung der Blirg-
schaft wird Folgendes deutlich:

Die Birgschaft (daman) ist das AnschlieBen der Ver-
pflichtung (dimma) des Bilrgen an die Verpflichtung des
Verbiirgten bei der Einhaltung einer (finanziellen) Verbind-
lichkeit. Es muss also eine Verpflichtung einer anderen an-
geschlossen werden. Auch muss ein Biirge (damin) existie-
ren, einer, flr den gebiirgt wird (madmiin ‘anhu), und einer,
demgegeniiber die Biirgschaft geleistet wird (madman la-
hu). Die Burgschaft ist auch definiert als das entgeltlose
Eingehen einer Verbindlichkeit (iltizam haqq fi d-dimma min
gair mu‘awada). Fir die Gultigkeit einer Birgschaft gilt dar-
Uber hinaus die Bedingung, dass es sich bei der Verbindlich-
keit um einen verpflichtenden Geldanspruch handelt bzw.
um einen Anspruch, der in einer Pflicht miindet. Wenn es
sich um keinen Pflichtanspruch handelt oder um keinen
Anspruch, der in einer Pflicht mindet, ist eine Blirgschaft
unglltig. Denn eine Blrgschaft bedeutet den Anschluss
einer Pflicht an eine andere hinsichtlich der Einhaltung ei-
nes Rechtsanspruchs. Obliegt dem Verblirgten keine ver-
bindliche Verpflichtung, kann keine Verpflichtung der ande-
ren angeschlossen werden. Bei einem existierenden
Geldanspruch ist das offensichtlich. Was den Anspruch be-
trifft, der in einer Pflicht miindet, so ist das beispielsweise
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der Fall, wenn ein Mann zu einer Frau sagt: Heirate diese
Person und ich garantiere dir deine Brautgabe. Der Blirge
hat hierbei seine Verpflichtung an die Verpflichtung des
Verbiirgten angeschlossen, indem die Verbindlichkeit des
Verbiirgten zu seiner Verbindlichkeit wird. Was also als
Pflicht des Verbirgten feststeht, steht auch als seine Pflicht
fest. Wenn aber kein verpflichtender Anspruch existiert und
auch kein Anspruch, der in einer Pflicht miindet, ist die Be-
deutung der Birgschaft nicht erfiillt. Denn es wird in die-
sem Fall keine Verpflichtung einer anderen angeschlossen.
Somit ware die Birgschaft ungiltig. Demzufolge ist eine
Blrgschaft unzulassig, wenn der Anspruch dessen, demge-
genlber gebirgt wird, keine verpflichtende Verbindlichkeit
fiir denjenigen ist, fir den man die Blirgschaft eingeht, bzw.
es fur ihn in keine verpflichtende Verbindlichkeit miindet.
Denn es ist Voraussetzung, dass derjenige, flir den gebirgt
wird, das Gut im Falle seiner Beschadigung oder Zerstérung
oder auch die Schuld garantieren muss. Dies gilt sowohl fir
den Fall, dass die Garantie tatsachlich erfolgt ist, d. h., der
Anspruch bereits besteht und in der Schuld feststeht, als
auch im Falle einer potenziell erfolgenden Garantie, wenn
der Anspruch in einer Verpflichtung miindet und erst dann
in der Schuld feststeht. Wenn derjenige, fir den gebirgt
wird, weder tatsachlich noch potenziell fiir etwas garantie-
ren muss, ist die Blrgschaft nicht giltig. Wenn er namlich
selbst keine verpflichtende Verbindlichkeit hat, kann auch
sein Birge keine haben. Als Beispiel sei der Fall eines
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Schneiders angefiihrt, der Kleidung von Leuten annimmt.
Nun sagt einer zum anderen: Gib ihm deine Kleidung und
ich biirge! Die Kleidung wird dann zunichtegemacht. Nun
stellt sich die Frage: Birgt der Biirge in diesem Fall fiir den
Schneider und muss er den Kleiderpreis ersetzen? Die Ant-
wort darauf lautet, dass der Biirge, wenn die Kleidung ohne
Verschulden oder Fahrlassigkeit seitens des Schneiders ver-
nichtet wurde, nicht birgt, da der Schneider, fir den ja ge-
blirgt wurde, im Ursprung keine Gewahrleistung fiir die
Kleidung tragt. Wenn also die Ursprungsperson keine Ver-
pflichtung tragt, dann tragt sie der Blirge erst recht nicht.
Demzufolge muss der Anspruch von verpflichtendem Cha-
rakter sein oder in einen verpflichtenden Anspruch min-
den, damit die Blirgschaft giiltig ist. Das Feststehen der ver-
pflichtenden Verbindlichkeit — im Vor- oder im Nachhinein —
stellt somit eine Grundbedingung fir die Giltigkeit der
Blirgschaft dar. Allerdings stellt es keine Bedingung dar, dass
derjenige, fur den geblirgt wird (madmdan ‘anhu), als Person
bekannt ist. Ebenso ist es keine Bedingung, dass derjenige,
demgegeniiber die Blrgschaft eingegangen wird (madmin
lahu), bekannt ist. Die Blirgschaft ist giltig, auch wenn er
unbekannt ist. Wenn z. B. jemand zu einem anderen sagt:
Gib deine Kleidung einem Widscher. Der andere antwortet:
Ich fiirchte, dass er sie zerstért, und Ersterer dann sagt: Gib
deine Kleidung einem Wischer und ich biirge dafiir, wenn
sie zerstort wird, er aber den Wascher nicht bestimmt, so ist
die Blrgschaft giiltig. Wenn nun Letzterer seine Kleidung
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einem Wascher gibt und diese zerstoért wird, dann biirgt der
Bilrge, auch wenn die Person, fir die gebirgt wurde, unbe-
kannt ist. Ebenso ware es giltig, wenn jemand sagt: Dieser
Mann ist ein ausgezeichneter Wéscher. Ich biirge fiir ihn
gegenliiber jedem, der ihm Kleidung (libergibt, fiir jede Be-
schdadigung. Dies, obwohl derjenige, demgegeniber ge-
blrgt wird, unbekannt ist.

Beim Beleg fiir die Blirgschaft wird deutlich, dass eine
Verbindlichkeit einer anderen angeschlossen wird und dass
es sich um die Gewahrleistung eines Anspruches handelt,
der verbindlich feststeht. Auch wird deutlich, dass ein Blirge
existiert, einer, fir den gebirgt wird, und einer, demgegen-
Uber die Burgschaft geleistet wird. Ebenso wird klar, dass
die Blirgschaft ohne Entgelt erfolgt. Dabei ist es zuldssig,
dass derjenige, fir den geblrgt wird, unbekannt ist. Auch
kann derjenige, demgegeniiber die Birgschaft geleistet
wird, unbekannt sein. Beleg fiir die Blrgschaft ist folgender
Hadith, den Abi Dawid von Gabir tradiert, der sagte:
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Der Gesandte Allahs # pflegte kein Totengebet fiir je-
manden zu vollziehen, der eine Schuld hatte. Eines Tages
brachte man einen Toten zu ihm. Er #% fragte: ,Hat er eine
Schuld?“ Man antwortete: ,Ja, zwei Dinar.“ Und so sprach
er %: ,Betet fiir euren Gefdhrten!“ Da sagte Abu Qatada
al-Ansari: ,Ich ilibernehme sie, o Gesandter Allahs!“ Er
(Gabir) sagte: Und so verrichtete der Gesandte Allahs das
Totengebet fiir ihn. Als Allah dem Gesandten Allahs # das
Tor der Gaben 6ffnete, sprach dieser: ,,Ich bin jedem Glau-
bigen naher, als er sich selbst. Wer eine Schuld hinterldsst,
so obliegt mir deren Tilgung. Und wer Vermdgen hinter-
lasst, so gehort es seinen Erben.” In diesem Hadith wird
deutlich, dass Abl Qatada seine Verpflichtung der des To-
ten angeschlossen hat, und zwar in der Einhaltung eines
finanziellen Anspruchs, der dem Glaubiger verpflichtend
zusteht. Es wird ebenso deutlich, dass bei der Birgschaft
ein Birge existiert, einer, flir den gebiirgt wird, und einer,
demgegeniiber die Birgschaft geleistet wird. Auch wird
deutlich, dass die Birgschaft, die jemand eingeht, die ent-
geltlose Einhaltung einer Verbindlichkeit bedeutet. Ebenso
wird klar, dass derjenige, fir den gebirgt wurde, namlich
der Tote, und derjenige, demgegeniiber die Blirgschaft ge-
leistet wurde, dem Biirgen unbekannt waren. Der Hadith
beinhaltet also die Bedingungen fiir die Richtigkeit der
Blirgschaft und ebenso jene fiir deren vertraglichen Vollzug.

So stellt sich die Blrgschaft islamrechtlich dar. Wird die
Versicherungszusage darauf angewendet, bei der es sich
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definitiv um eine Blrgschaft handelt, so sehen wir, dass die
Versicherung bar aller Bedingungen ist, die das islamische
Recht fir die Richtigkeit der Blrgschaft und deren vertragli-
chen Vollzug festgelegt hat. So wird bei der Versicherung
keine Pflicht (dimma) einer anderen Pflicht angeschlossen.
Die Versicherungsgesellschaft hat namlich bei der Gewahr-
leistung des Versicherungsgutes fiir den Versicherten ihre
Pflicht an niemandes Pflicht angeschlossen. Somit hat is-
lamrechtlich keine Birgschaft stattgefunden. Demzufolge
ist die Versicherung ungiiltig. Bei einer Versicherung exis-
tiert auch kein finanzieller Anspruch, den der Versicherte
gegeniber irgendjemandem hat und fiir den die Versiche-
rung einsteht. So macht der Versicherte keinen finanziellen
Anspruch gegeniber irgendjemandem geltend, den die
Versicherungsgesellschaft gewadhrleistet. Also fehlt beim
Versicherungsvertrag der finanzielle Anspruch. Somit hat
die Versicherungsgesellschaft keinen finanziellen Anspruch
verpflichtend Gibernommen, damit man sagen kann, dass
islamrechtlich eine Birgschaft stattgefunden hat. Auch
stellt die Entschadigung, der Preis oder der Geldbetrag, zu
dem sich die Versicherungsgesellschaft verpflichtet hat,
keinen Anspruch dar, der demjenigen, demgegeniber ge-
blrgt wird, beim Abschluss des Versicherungsvertrages als
Forderung gegeniiber anderen verbindlich zusteht, weder
im Vorhinein noch im Nachhinein. Das stellt aber eine Vo-
raussetzung dar, damit die Birgschaft giltig ist. Somit hat
die Versicherungsgesellschaft sich flr etwas verblrgt, was
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weder sofort noch in der Folge zu einem verpflichtenden
Anspruch wird. Demzufolge ist die Blirgschaft nicht richtig
und die Versicherung damit ungiiltig (batil). Darlber hinaus
existiert beim Versicherungsvertrag keiner, fir den geblirgt
wird (madmdn ‘anhu). Denn die Versicherungsgesellschaft
hat flir niemanden gebirgt, demgegeniiber ein verpflich-
tender Anspruch besteht, damit man es als Blirgschaft be-
zeichnen kann. Somit fehlt bei der Versicherung eine der
grundlegenden Komponenten der Birgschaft, die islam-
rechtlich unabdingbar notwendig ist, und zwar die Existenz
desjenigen, fiir den gebirgt wird. Denn bei einer Birgschaft
ist es notwendig, dass ein Biirge (damin) existiert, einer, fur
den gebirgt wird (madmdin ‘anhu), und einer, demgegen-
Uber die Blrgschaft geleistet wird (madman lahu). Nach-
dem im Versicherungsvertrag keiner existiert, flir den ge-
blirgt wird, ist er islamrechtlich ungtltig. Dariber hinaus ist
die Versicherungsgesellschaft, als sie sich dazu verpflichtet
hat, das Gut zu ersetzen oder dessen Preis im Falle einer
Beschadigung zu bezahlen oder im Falle eines Unfalls eine
Entschadigung zu entrichten, diese Zahlungsverpflichtung
im Gegenzug fiir einen Geldbetrag eingegangen. Es handelt
sich also um eine Verpflichtung im Gegenzug fiir ein Entgelt.
Und das ist ungililtig, denn zu den Bedingungen fiir die Gul-
tigkeit einer Blirgschaft zahlt, dass sie unentgeltlich erfolgt.
Somit stellt die Versicherung durch die Existenz eines Ent-
geltes eine ungiiltige Blirgschaft dar.
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Aus dem Gesagten wird deutlich, wie sehr der Versiche-
rungsvereinbarung die Blrgschaftsbedingungen fehlen, die
das islamische Recht festgelegt hat. Es fehlen ihr sowohl die
Bedingungen flir das Stattfinden der Birgschaft als auch fir
deren Richtigkeit. Demzufolge ist die Versicherungspolizze,
die die Versicherungsgesellschaft aushandigt und mit der
sie die Entschadigung, den Preis oder den Geldbetrag ge-
wahrleistet, von Grund auf ungiltig. Somit ist die Versiche-
rung in ihrer Gesamtheit islamrechtlich ungiiltig.

Demnach sind alle Versicherungsarten islamrechtlich
verboten (haram), unabhangig davon, ob es sich um eine
Lebensversicherung, Guterversicherung, Vermogensversi-
cherung oder eine andere Versicherungsart handelt. Der
Verbotsaspekt liegt darin, dass der Versicherungsvertrag
islamrechtlich ungiiltig ist und die Verpflichtung, die die
Versicherungsgesellschaft im Zuge des Vertrages abgibt,
islamrechtlich ebenfalls ungiltig ist. Demzufolge ist die
Geldannahme gemaR diesem Vertrag und dieser Verpflich-
tung verboten. Es handelt sich um ungiiltiges Verschlingen
von Vermogen und zdhlt zum Unrechtsgut (mal suht).

Die verbotenen Methoden zur
Eigentumsvermehrung

Das islamische Recht hat das Vermehren von Eigentum
an Grenzen gebunden, die nicht Gberschritten werden dir-
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fen. Es hat dem Einzelnen untersagt, sein Eigentum auf be-
stimmte Weise zu vermehren. Zu den verbotenen Vermeh-
rungsarten zahlen:

Gliicksspiel (al-gimar)

Das islamische Recht hat das Gliicksspiel vollkommen
verboten. Das Vermoégen, das durch Gliicksspiel erworben
wurde, ist islamrechtlich nicht ins Eigentum Ubergegangen.
Der Erhabene sagt:
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Ihr, die ihr glaubt! Rauschgetréinke, Gliicksspiel, Opfer-
steine und Lospfeile sind wahrlich ein Gréuel, ein Werk des
Satans. So meidet sie, auf dass ihr erfolgreich seiet. Der
Satan will durch Rauschgetriinke und Gliicksspiel nur
Feindschaft und Hass zwischen euch schiiren und euch
vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet
ihr wohl davon ablassen? (5:90-91). Der Erhabene hat das
Verbot von Rauschgetranken und Gliicksspiel auf unter-
schiedliche Art untermauert. Dazu zahlt, dass Er den Satz im
Arabischen mit dem Wort innama (wahrlich) beginnen liefs,
was der Bestatigung dient. Ebenso verknipfte Er beides mit

328



dem Gotzendienst (Opfersteine). Auch nannte Er sie ein
Grauel, wie Er es in folgender aya tat:

(0B35S0 1,555 6)

So meidet den Gréuel der Gétzen. (22:30). Darliber hin-
aus machte Er sie zu einem Werk des Satans. Und vom Sa-
tan kann nur das rein Bose ausgehen. Auch befahl Er, sie zu
vermeiden und verknipfte die Vermeidung mit dem Erfolg.
Wenn die Vermeidung Erfolg bedeutet, dann bedeutet das
Begehen Verderben und Verlorenheit. Ebenso erwdhnte
Allah die schlimmen Folgen, die aus beiden Dingen resultie-
ren, namlich Feindschaft und Hass unter denen, die den
Rauschgetranken und dem Gliicksspiel fronen, und das Ab-
halten vom Gedenken an Allah und von der Einhaltung der
Gebetszeiten. Seine Aussage

luz
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So werdet ihr wohl davon ablassen? (5:91) zahlt im Ara-
bischen zu den stilistisch eindrucksvollsten Redewendun-
gen, um eine Sache zu verbieten. Als ob Er sagen wirde: Es
sind euch die verschiedensten darin befindlichen Vermei-
dungs- und Abhaltungsgriinde vorgetragen worden. Werdet
ihr wohl bei all diesen Vermeidungs- und Abhaltungsgriin-
den davon ablassen? Zum Gliicksspiel zahlt auch das Brief-
los mit all seinen Arten, ganz abgesehen vom Zweck, fir
den es ausgegeben wird. Zum Glicksspiel zahlt ebenso das
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Wetten bei Pferderennen. Das Geld aus Gliicksspiel ist ver-
boten und darf nicht besessen werden.

Der Zins (ar-riba)

Das islamische Recht hat den Zins vollstandig verboten,
egal um welchen Prozentsatz es sich handelt, sei er grof§
oder klein. Das Zinsvermogen ist definitiv verboten, nie-
mand hat das Recht, es sich anzueignen. Es muss auch sei-
nen Besitzern zuriickgegeben werden, wenn sie bekannt
sind. Der Erhabene sagt:
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Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders
dastehen als einer, der vom Satan erfasst und zum Wahn-
sinn getrieben wird. Dies, weil sie sagen: ,Handel ist das-
selbe wie Zinsnehmen.” Doch Allah hat den Handel erlaubt
und das Zinsnehmen verboten. Und wenn zu jemandem
eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und er dann
aufhért — dem soll verbleiben, was bereits geschehen ist.
Und seine Sache ist bei Allah. Wer es aber von Neuem tut
— die werden Bewohner des Feuers sein, darin werden sie
ewig verweilen. (2:275). Auch sagt Er:
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Ihr, die ihr glaubt, fiirchtet Allah und verzichtet auf das,
was noch librig ist an Zinsen, wenn ihr Gldubige seid. Und
wenn ihr dies nicht tut, dann ist euch Krieg angesagt von
Allah und Seinem Gesandten. Doch wenn ihr bereut, dann
soll euch euer Kapital zustehen, sodass weder ihr Unrecht
tut noch euch Unrecht zugefiigt wird. (2:278-279).

Die Realitat des Zinses ist die, dass dieser Zins, den der
Zinsnehmer an sich nimmt, eine Ausbeutung der menschli-
chen Anstrengung verkorpert. Er stellt ein Entgelt ohne Ar-
beitsleistung dar. Denn das Kapital, auf das Zinsen erhoben
werden, hat eine garantierte Zinseinnahme und ist keinem
Verlust ausgesetzt. Und dies widerspricht dem Prinzip von
Gewinn und Verlust. Deswegen ist die Investition des Ver-
mogens in eine Gesellschaft, eine mudaraba oder eine
Baumplantagenbewadsserung gemall den islamrechtlichen
Bedingungen erlaubt, da die Gemeinschaft daraus Nutzen
zieht und die Arbeit von anderen nicht ausgenutzt wird.
Vielmehr ist es in diesem Fall ein Mittel, damit sie aus ihrer
eigenen Arbeit Nutzen ziehen kdnnen. Sie ist dem Verlust
genauso ausgesetzt wie dem Gewinn. Dies im Unterschied
zum Zins. Das Zinsverbot ist allerdings durch einen Offenba-
rungstext ergangen, der nicht mit einem Rechtsgrund (‘illa)
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begriindet wurde. Die Sunna erlauterte danach die ver-
schiedenen Zinsglter (al-amwal ar-ribawiya). Nun kann in
den Sinn kommen, dass der Vermogensbesitzer sein Ver-
mogen zuriickhalt und nicht die GroRziigigkeit besitzt, dem-
jenigen, der es benoétigt, das Geld zu borgen, damit dieser
seine Erfordernisse erfiillen kann. Diese Erfordernisse kon-
nen von dringlicher Natur sein. Es muss also ein Mittel exis-
tieren, um diese Erfordernisse erfiillen zu kénnen. Nun sind
diese Erfordernisse heute zahlreich und vielfdltig. Und der
Zins ist zum Eckpfeiler im Handel, der Landwirtschaft und
der Industrie geworden. Deswegen sind die Banken ent-
standen, um die Zinsgeschafte durchzufiihren. Es gibt keine
Alternative dazu, ebenso wenig gibt es eine Alternative zu
den Zinsnehmern, um die Erfordernisse erfiillen zu kdnnen.

Darauf ist zu antworten, dass wir von einer Gesellschaft
sprechen, in welcher der gesamte Islam angewendet wird,
darunter auch der wirtschaftliche Aspekt. Wir sprechen also
nicht von der Gesellschaft in ihrer heutigen Form. Denn die
Gesellschaft in ihrer heutigen Form lebt nach dem kapitalis-
tischen System. Deswegen stach darin der Umstand hervor,
dass die Bank zu den Notwendigkeiten des Lebens zahlt.
Denn ein Vermoégensbesitzer, der meint, dass er frei in sei-
nem Eigentum ist und die Freiheit besitzt, durch Betrug,
Monopol, Glicksspiel, Zinsverzehr und anderes die Men-
schen ohne staatliche Uberwachung oder gesetzliche Bin-
dung auszubeuten, wird sicherlich die Sache so darstellen,
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dass Zins und Banken eine Lebensnotwendigkeit verkor-
pern.

Deshalb muss das jetzige Wirtschaftssystem vollsténdig
verandert und an seine Stelle das islamische Wirtschaftssys-
tem in revolutionarer und umfassender Weise gesetzt wer-
den. Wenn dieses System beseitigt und das islamische Sys-
tem angewandt wird, dann wird den Menschen deutlich
werden, dass in einer Gesellschaft, die den Islam anwendet,
kein Erfordernis fiir Zinsen auftritt. Denn derjenige, der sich
Geld ausborgen muss, braucht es entweder zum Leben o-
der fur die Landwirtschaft. Das erste Bedirfnis befriedigt
der Islam dadurch, dass er ein menschenwiirdiges Leben fiir
jeden Birger des Staates gewahrleistet. Das zweite Beddrf-
nis erfillt der Islam durch das Verleihen von Geld ohne Zin-
sen. So berichten lbn Hibban und Ibn Maga von lbn Mas‘ld,
dass der Gesandte Allahs # sprach:
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Jeder Muslim, der einem Muslim zweimal borgt, erhilt
den Lohn, als ob er es ihm einmal als Almosen gegeben
hatte. Einem Beddrftigen zu borgen, ist wiinschenswert.
Auch ist das Ausborgen nicht unerwiinscht, sondern eben-
falls wiinschenswert. So hat der Gesandte # ausgeborgt.
Nachdem das Borgen vorhanden und sowohl fiir den Geld-
geber als auch fiir den Geldnehmer wiinschenswert ist,
wird flir jeden deutlich, dass die Zinsverzehr zu den
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schlimmsten Schaden zahlt, die dem Wirtschaftsleben zuge-
flgt werden kénnen. Es wird sogar deutlich, dass es not-
wendig ist, den Zins aus dem Wirtschaftsleben auszuschlie-
Ren und durch Gesetzgebung und Leitung gemaR der
islamischen Lebensordnung eine hohe Mauer zwischen ihm
und der Gesellschaft aufzubauen.

Wenn es keinen Zins mehr gibt, dann wird es auch keine
Notwendigkeit fir die Existenz von Banken geben, wie sie
heute vorhanden sind. Es wird nur das Schatzhaus der Mus-
lime Ubrigbleiben, das Kredite ohne Zinsen gewahrt, nach-
dem man sich von der Moglichkeit, Nutzen aus dem Geld zu
ziehen, vergewissert hat. So gab ‘Umar den Bauern im Irak
Gelder aus dem Schatzhaus fir die Bewirtschaftung ihres
Bodens. Der islamische Rechtsspruch besagt, dass den Bau-
ern so viel Geld aus dem Schatzhaus zur Verfliigung gestellt
werden soll, dass sie ihr Land bis zum Aufkommen der
Frucht bewirtschaften kénnen. Und von Imam Abl Yasuf
wird berichtet, dass er sagte: Dem Unvermégenden wird
aus dem Schatzhaus eine ihm geniigende Leihgabe ge-
wdhrt, damit er damit arbeiten kann. D. h., damit er den
Boden bearbeiten kann. Ebenso wie das Schatzhaus den
Bauern Kredite gewahrt, gewahrt es auch jenen Kredite, die
gleich diesen individuelle Arbeiten durchfiihren, um ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten. ‘Umar gab den Bauern Gel-
der, da sie es zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts beno-
tigten. Es wurde ihnen zu diesem Zweck gegeben. Somit
werden reichen Bauern keine Kredite aus dem Schatzhaus
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gewahrt, um ihre Produktion zu erhéhen. Von den Bauern
kann auf Personen in anderen Arbeitsbereichen eine Analo-
gie gezogen werden, die gleich ihnen eine Bedirftigkeit zur
Bestreitung ihres Lebensunterhalts aufweisen. So hat

«ing Qi J:-i o e @@’3&.’-3&;—, Jgw ) 6)4.9?»

der Gesandte einem Mann ein Seil und eine Axt gege-
ben, um Holzscheite zu sammeln und zu biindeln, damit er
essen kann.

Das Ablassen vom Zins ist jedoch nicht an die Existenz
der islamischen Gesellschaft, des Islamischen Staates oder
desjenigen gebunden, der Geld (zinslos) verborgt. Der Zins
ist vielmehr generell verboten und muss gemieden werden,
ob nun der Islamische Staat, die islamische Gesellschaft
oder derjenige vorhanden ist, der Geld verborgt oder nicht.

Die schwere Ubervorteilung (al-gabn al-fahis)

Al-Gabn (die Ubervorteilung) bedeutet sprachlich die
Tauschung. So sagt man: Gabanahu gabnan fi I-bai* wa-$-
$ird’ und meint damit, dass einer den anderen beim Handel
tauschte und Ubervorteilte. Auch sagt man: Gabana fulan-
an, was bedeutet, dass jemand einen anderen beim Preis
oder bei anderem ungeblihrlich driickte. Den Tater nennt
man gabin und das Opfer magbin. Al-Gabn (die Ubervor-
teilung) bedeutet das Verkaufen einer Sache zu einem ho-
heren oder niedrigeren Preis, als sie wert ist. Die schwere
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Ubervorteilung (al-gabn al-fahis) ist islamrechtlich verbo-
ten, denn die apodiktische Aufforderung zu ihrer Unterlas-
sung steht mit einem hadit sahih fest. So berichtet al-Buhart
von ‘Abdullah ibn ‘Umar, dass ein Mann dem Propheten #
erzahlte, dass er beim Kaufen getdauscht wird. Da sagte ihm
der Gesandte #:

A Y B el 13D

Wenn du kaufst, dann sag: , Kein Betrug!“ Auch berich-
tet Ahmad von Anas:
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Ein Mann zur Zeit des Gesandten Allahs # pflegte zu
kaufen. Er war schwach im Geiste. Seine Familie kam zum
Propheten # und sagte: O Prophet Allahs! Setze ihn unter
Vormundschaft, denn er kauft und ist schwach im Geiste.”
Der Prophet # rief ihn zu sich und untersagte ihm den
Kauf. Da sagte er: ,,0 Prophet Allahs! Ich kann mich vom
Kauf nicht zuriickhalten.” Und er # antwortete ihm:
»Wenn du vom Kauf nicht ablassen kannst, dann sag: ,Das
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fiir das und kein Betrug (hilaba)!‘“ Auch berichtet al-Bazzar
von Anas,

(e Miseal) & o8 o aby

dass der Gesandte Allahs den Verkauf von Milchtieren
mit angesammelter Milch”’ (muhaffala) untersagte. In
diesen Hadithen wird das Ablassen vom Betrug gefordert.
Denn Betrug ist verboten (haram). Aus diesem Grund ist
auch die Ubervorteilung (gabn) verboten. Allerdings ist da-
mit die schwere Ubervorteilung (al-gabn al-fahis) gemeint.
Denn der Rechtsgrund (‘illa) fiir das Verbot ist die Tatsache,
dass es sich um einen Preisbetrug handelt. Ist der Preis nur
leicht Uberteuert, kann es nicht als Betrug bezeichnet wer-
den, vielmehr wire es Tiichtigkeit beim Handeln. Gabn gilt
also nur dann als Betrug, wenn er schweren Ausmalies ist.
Steht der gabn fest, hat der Ubervorteilte die Wahl: Entwe-
der erklart er den Kauf fur ungliltig oder er lasst ihn gelten.
Mit anderen Worten hat der Betrogene, wenn der Ver-
kaufsbetrug feststeht, die Wahl, das Geld zuriickzugeben
und die Ware zu nehmen, wenn es sich um den Verkaufer
handelt, oder die Ware zuriickzugeben und das Geld zu
nehmen, wenn der Betrogene der Kaufer ist. Es steht ihm

77 Als muhaffala wird im Arabischen ein Milchtier (Kuh, Kamel oder
Ziege bzw. Schaf) genannt, das vor dem Verkauf tagelang nicht
gemolken wird, damit es beim Verkauf mit vollem Euter als sehr
milchreich wirkt und deswegen zu einem hoheren Preis angeboten
wird. Der Kaufer wird getdauscht und kauft es, muss aber dann
feststellen, dass das Tier nicht so milchreich ist, wie vorgegeben.
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jedoch nicht zu, den sogenannten ars zu nehmen, d. h. die
Differenz zwischen dem tatsachlichen Preis der Ware und
dem Preis, zu dem sie verkauft wurde. Denn der Prophet
hat ihn lediglich vor die Wahl gestellt, den Kauf fir ungiiltig
zu erklaren oder ihn gelten zu lassen. Er hat ihm keine an-
dere Option gegeben. Ad-Daraqutni berichtet von
Muhammad ibn Yahya ibn Hibban, der sagte: Es sprach der
Gesandte :
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Wenn du kaufst, dann sag: , Kein Betrug!“ Danach hast
du bei jeder Ware, die du kaufst, drei Nachte lang die
Wahl. Bist du einverstanden, dann behalte sie. Wenn
nicht, dann gib sie dem Verkaufer zuriick. Dies belegt, dass
der Ubervorteilte die Wahl hat. Allerdings steht ihm diese
Wahl unter zwei Bedingungen zu: Erstens: die Unwissenheit
zum Zeitpunkt des Kaufabschlusses. Zweitens: die grobe
Uberhdhung oder Verminderung des Preises in einer Weise,
die fiir Menschen zum Zeitpunkt des Kaufabschlusses nicht
zulissig ist. Die Einstufung als schwere Ubervorteilung un-
terliegt der Konvention der Handler. Es wird nicht mit einem
Drittel oder einem Viertel bemessen, sondern der Handler-
konvention in dem Land bei Abschluss des Kaufvertrages
Uberlassen. Denn die Einstufung variiert von Ware zu Ware
und von Markt zu Markt.
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Der Betrug (at-tadlis) beim Verkauf

Grundsatzlich ist ein Kaufvertrag bindend. Sobald der
Vertrag durch Unterbreitung und Zustimmung zwischen
dem Verkdufer und dem Kaufer abgeschlossen wurde und
die Kaufsitzung (madglis al-bai‘) beendet ist, ist der Kaufver-
trag bindend und fir beide Vertragspartner vollzugspflich-
tig. Nachdem aber die Vertragsbeziehung in einer Weise zu
erfolgen hat, die die Streitigkeiten unter den Menschen
aufhebt, hat das islamische Recht den Menschen den Be-
trug beim Verkauf verboten und diesen zu einer Siinde er-
klart, ob der Betrug nun vom Kaufer oder vom Verkaufer
ausgeht oder die Ware oder das Zahlungsmittel betrifft.
Denn jede Betrugsform ist verboten. So kann der Betrug
vom Verkdufer oder vom Kaufer ausgehen. Er kann vom
Verkdufer ausgehen, wenn dieser einen Mangel dem Ver-
kaufer verschweigt, obwohl er ihn kennt. Oder er verbirgt
ihn vor dem Kaufer, damit dieser glaubt, dass er nicht exis-
tiert. Er kann auch die Ware in einer Weise bedecken, die
den Eindruck vermittelt, dass sie vollkommen in Ordnung
ist. Der Betrug kann vom Kaufer ausgehen, wenn dieser das
Zahlungsmittel falscht oder die Falschung trotz seines Wis-
sens verbirgt. So kann sich der Preis durch die Veranderung
der Ware aufgrund der Falschung (tadlis) andern. Der Kau-
fer kann auch aufgrund der Falschung die Ware kaufen wol-
len. Dieser Betrug in all seinen Formen ist verboten. So be-
richtet al-Bubari von AbU Huraira, dass der Prophet
sprach:
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Bindet die Euter der Kamele und Ziegen nicht ab. Wer
sie danach kauft, steht, nachdem er sie gemolken hat, vor
der Wahl: Er kann sie behalten oder mit einem _56‘28 an
Datteln zuriickgeben. Auch berichtet Ibn Maga von Abu
Huraira, dass der Prophet £ sprach:
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Wer ein abgebundenes Milchtier® kauft, der hat drei

Tage lang die Wahl. Wenn er es zuriickgibt, muss er einen

sa@‘ an Datteln — nicht an Weizen — mit zuriickgeben. Ge-

meint ist, den Preis der Milch zurilickzugeben, die er gemol-
ken hat. Ebenso berichtet al-Bazzar von Anas,
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dass der Gesandte Allahs den Verkauf von Milchtieren
mit angesammelter Milch (muhaffala) untersagte. Diese
Hadithe sind deutlich in der Untersagung des Abbindens

28 Urspriinglich ein HohlmaR, das je nach Nahrungsart ein anderes
Gewicht ergibt. Bei Weizen z. B. ergibt ein sa“ genau 2,176 kg.

*° Dabei wird der Euter des Tieres abgebunden, damit sich die Milch
sammelt. Am Tag des Verkaufs erscheint dann der Euter voll, um den
Milchreichtum des Tieres zu suggerieren.
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von Kamel- und Ziegeneutern und des Verkaufs von Milch-
tieren mit angesammelter Milch. Diese werden ldangere Zeit
nicht gemolken, damit ihr Euter grol8 erscheint bzw. man
sich einbildet, das Tier sei milchreich. Dies ware ein Betrug
und somit verboten (haram). Das gilt fur jede Tatigkeit, die
einen Mangel verdeckt oder verheimlicht. Denn es handelt
sich bei allem um eine Falschung (tadlis), die man nicht tun
darf, sei es die Falschung der Ware oder des Zahlungsmit-
tels. In jedem Fall handelt es sich ndmlich um einen Betrug.
Und dem Muslim ist es nicht erlaubt, bei der Ware oder
beim Zahlungsmittel zu betriigen. Vielmehr muss er den in
der Ware beinhalteten Mangel bzw. die im Zahlungsmittel
beinhaltete Falschung offenlegen. Er darf bei der Ware
nicht schwindeln, damit sie Absatz findet oder um einen
hoheren Preis verkauft wird. Auch darf er das Geld nicht
falschen, damit es als Zahlungsmittel fiir die Ware ange-
nommen wird. Denn der Gesandte # hat all das in definiti-
ver Weise verboten. So berichtet Ibn Maga von ‘Ugba ibn
‘Amir, dass der Prophet # sprach:
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Der Muslim ist des Muslims Bruder. Und ein Muslim
darf seinem Bruder keine Ware verkaufen, die einen Man-
gel hat, ohne dass er ihm diesen darlegt. Auch berichtet al-
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Buhart von Hakim ibn Hizam, dass der Gesandte Allahs #
sprach:
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Kaufer und Verkaufer haben die Wahl, solange sie nicht
auseinandergehen. Wenn sie ehrlich sind und offenlegen,
wird ihr Kauf gesegnet. Wenn sie verheimlichen und li-
gen, wird der Segen ihres Kaufs vernichtet. Auch sagt der
Gesandte #:
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Wer betriigt, der gehort nicht zu uns. Von Ibn Maga und
Abl Dawid auf dem Wege des Abu Huraira tradiert. Wer
etwas durch Betrug oder Falschung erwirbt, der besitzt es
nicht, weil dies nicht zu den erlaubten Erwerbsmitteln fir
Eigentum zahlt. Vielmehr zahlt es zu den verbotenen Mit-
teln des Eigentumserwerbs. Es handelt sich um verbotenes
Vermogen, dessen Erwerb untersagt ist (mal suht). So sagt
der Gesandte Allahs #:

« ‘5!};)\.;5\ (e g V’J Lol Jo-us Wy

Kein Fleisch tritt ins Paradies ein, das aus Verbotenem
keimte. Das Feuer hat mehr Anrecht darauf. Von Ahmad
auf dem Wege des Gabir ibn ‘Abdillah tradiert. Findet ein
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Betrug statt, sei es bei der Ware oder beim Zahlungsmittel,
hat der Betrogene die Wahl: Entweder er macht den Ver-
trag rickgangig oder er lasst ihn gelten. Eine andere Option
hat er nicht. Wenn der Kaufer die mangelhafte bzw. ge-
falschte Ware gegen den Erhalt des Differenzbetrages zwi-
schen einwandfreier und mangelhafter Ware (ars) behalten
will, so ist ihm das untersagt. Denn der Gesandte sprach
ihm den ars nicht zu, sondern stellte ihm zwei Optionen zur
Wahl:

sy el o) RO W AT ob

Entweder er behdlt sie oder er gibt sie zuriick. Von al-
Buhari auf dem Wege des Abl Huraira tradiert.

Auch ist es keine Bedingung, dass dem Verkaufer die Fal-
schung oder der Mangel bekannt ist, damit der Betrogene
die Wahl hat. Vielmehr steht ihm die Wahl zu, sobald der
Betrug stattfindet, egal ob der Verkaufer dariiber Bescheid
weild oder nicht. Denn die Hadithe sind in genereller Form
ergangen. Auch ist beim Verkauf der Umstand eingetreten,
der untersagt wurde. Dies im Unterschied zur Ubervortei-
lung (al-gabn). Bei der Ubervorteilung ist es namlich Vo-
raussetzung, dass man dariiber Bescheid weil. Wenn man
es nicht weiR, ist die Realitdt der Ubervorteilung nicht ge-
geben, damit dem Ubervorteilten daraus ein Anspruch ent-
steht. Dies kann z. B. passieren, wenn der Marktpreis sinkt
und der Verkaufer es nicht weil. Er verkauft die Ware und
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findet anschlielend heraus, dass er sie zu teuer verkauft
hat. In diesem Fall wird es nicht als Ubervorteilung angese-
hen und der Kaufer wird nicht vor die Wahl gestellt. Denn
auf den Verkaufer, der vom Preisverfall nichts wusste, trifft
die Beschreibung des Ubervorteilers (gabin) nicht zu.

Die Monopolisierung (al-ihtikar)

Monopole werden generell verboten und sind islam-
rechtlich haram, da eine apodiktische Unterlassungsauffor-
derung in einer klaren Hadith-Aussage dazu ergangen ist. So
wird im ,Sahih“-Werk von Muslim Uber Sa‘ld ibn al-
Musaiyab und Mu‘ammar ibn ‘Abdillah al-‘Adawr berichtet,
dass der Prophet # sprach:

(b {ﬁl,ﬁ:’g D)

Keiner schafft sich ein Monopol auler einem Siinder.
Und al-Qasim berichtet von AbG Umama, der sagte:
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Der Gesandte Allahs # untersagte das Monopolisieren
von Nahrung. Und Muslim berichtet in einem Tradenten-
strang von Sa‘ld ibn al-Musaiyab, dass Mu‘ammar sagte: Es
sprach der Gesandte Allahs #:

«&blﬁ-;.@é&\ B2
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Wer sich ein Monopol schafft, ist ein Siinder. Die im
Hadith beinhaltete Untersagung bedeutet eine Aufforde-
rung zur Handlungsunterlassung. Derjenige, der monopoli-
siert, wird getadelt, indem er als Siinder bezeichnet wird.
Dies ist ein Indiz dafir, dass die Unterlassungsaufforderung
von apodiktischem Charakter ist. Demzufolge belegen die
Hadithe das Verbot der Monopolisierung. Der Monopolist
(al-muhtakir) ist jemand, der die Ware hortet bzw. zuriick-
halt und darauf wartet, dass sie teurer wird, damit er sie zu
hohen Preisen verkaufen kann. Damit wird der Kauf der
Ware fiir die Menschen eines Landes zur Not. Dass der
muhtakir jemand ist, der die Waren hortet, bis sie teuer
werden, geht aus der Tatsache hervor, dass das Stammverb
hakara sprachlich diktierendes Beherrschen bedeutet. Dazu
zahlt auch das Beherrschen durch die Zurtickhaltung der
Ware, um sie teuer zu verkaufen. lhtakara as-Sai’a bedeutet
sprachlich, etwas sammeln und zurickhalten, darauf war-
tend, dass es teuer wird, um es fur viel Geld zu verkaufen.
Dass die verbotene Monopolisierung (al-ihtikar) nur dann
zutrifft, wenn sie ein Niveau erreicht, dass die Menschen
beim Kauf der gehorteten Ware in Not geraten, ergibt sich
aus dem Umstand, dass die Realitat der Monopolstellung
nur in diesem Fall eintritt. Wenn der Kauf der Ware fir die
Menschen nicht zur Not wird, dann hat keine Monopolisie-
rung stattgefunden und auch keine diktierende Beherr-
schung der Ware, sodass sie teuer verkauft wird. Demzufol-
ge ist es keine Bedingung fir den ihtikar, dass man die
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Ware kauft. Vielmehr reicht das ledigliche Horten der Ware,
darauf wartend, dass sie teuer wird, um sie zu einem hohen
Preis zu verkaufen. Dies gilt bereits als ihtikar d. h. als Mo-
nopolisierung, und zwar abgesehen davon, ob man eine
Ware gekauft oder eine Pflanze von den eigenen weiten
Landereien geerntet hat, weil man diese Pflanzenart als
Einziger anbaut oder die Pflanze selten angebaut wird. Oder
aber man hortet die Ware in den eigenen Fertigungsstatten,
weil man das Produkt als einziger herstellt bzw. dessen Her-
stellung selten erfolgt. All das ist bei den kapitalistischen
Monopolfirmen der Fall. Sie erreichen bei der Herstellung
der Ware ein Monopol, indem sie alle Produktionsstatten
bis auf die ihre ausschalten. Sodann beherrschen sie den
Markt (und kénnen den Preis nach Belieben vorgeben). All
das fallt unter die verbotene Monopolisierung, weil die
sprachliche Bedeutung der Begriffe ihtakara und yahtakir
darauf zutrifft. Denn al-hukra und al-ihtikar bedeutet, die
Ware oder die Waren vom Verkauf zurlickzuhalten und ab-
zuwarten, bis sie teurer werden, um sie anschlieRend fir
viel Geld zu verkaufen.

Die Monopolisierung ist fur alle Warenarten verboten,
ohne dass zwischen Menschen- und Tiernahrung oder an-
derem unterschieden wird. Auch gibt es keinen Unterschied
zwischen Nahrung und anderen Dingen oder zwischen dem,
was zu den Primadr- oder Sekundarbedirfnissen der Men-
schen zahlt. Denn das Wort ihtakara bedeutet im Arabi-
schen das generelle Monopolisieren von Gutern. Es ist nicht
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nur in der Bedeutung von Nahrungsmittel- oder Lebensmit-
telmonopolisierung ergangen. Auch ist seine Bedeutung
nicht auf das Monopolisieren dessen beschrankt, was zu
den Primarbedirfnissen der Menschen zahlt. Vielmehr be-
deutet es das Monopolisieren von Dingen schlechthin. So-
mit ist es nicht zulassig, das Wort aullerhalb seiner sprachli-
chen Bedeutung zu spezifizieren. Auch weist der Wortlaut
der authentischen Hadithe, die zum Monopolisierungsver-
bot ergangen sind, auf ein Verbot der Monopolisierung jeg-
licher Guter hin. Denn die Hadithe ergingen in allgemein-
glltiger, unspezifischer Formulierung (‘amm), daher bleiben
sie in ihrer Allgemeingiiltigkeit bestehen. Was einige Berich-
te in den Hadithen betreffend den ihtikar anbelangt, die
dezidiert das Monopolisieren von Nahrungsmitteln anspre-
chen, wie z. B. der Hadith:

«eb,b.!\JS::’r,g Qi ADI)\ J}...e) P

Der Gesandte Allahs untersagte das Monopolisieren
von Nahrung, und andere Tradierungen, so lasst die Erwah-
nung der Nahrung in einem Hadith das Monopolisieren
nicht allein flr die Nahrung gelten. Hier kann nicht behaup-
tet werden, dass die Untersagung des Monopolisierens in
einigen Tradierungen allgemein und in anderen spezifisch
fir Nahrungsmittel ergangen sind, weswegen die allge-
meinglltige Bedeutung nach der spezifischen ausgelegt
werden miusse. Dies kann deshalb nicht behauptet werden,
weil der Ausdruck ta‘am (Nahrungsmittel), den einige Be-
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richte erwahnen, sich nicht zur Spezifizierung der allgemein
ergangenen Berichte eignet. Vielmehr handelt es sich um
die Erwdahnung einer der moglichen Einzelfalle, die die all-
gemeingiiltige Formulierung unter anderem bezeichnet.

Warum die Hadithe, die Nahrungsmittel erwahnen, zur
Spezifizierung nicht geeignet sind, liegt daran, dass die Spe-
zifizierung Teil der allgemeingliltigen Formulierung sein
muss. Das heit, das Nahrungsmittel muss ein Element aus
dem Allgemeingiltigkeitsbereich der Hadithe zum Monopo-
lisierungsverbot sein. Bei Betrachtung dieser Hadithe stellt
man jedoch fest, dass sie generell all jene umfassen, die
Monopolisierungen vornehmen. Sie betreffen also die Per-
sonen, die Monopole bilden. So lautet der Hadith bei Mus-
lim: ,La yahtakir” (,Keiner schafft sich ein Monopol“ oder:
,Keiner monopolisiert”). Hierbei handelt es sich um ein
Verb in der Negation (fi1 manfi), das alle monopolisieren-
den Personen einschlieBt. Und die zweite Tradierung bei
Muslim: ,Man ihtakar” (,Wer sich ein Monopol schafft”)
gibt ebenfalls die Allgemeinglltigkeit in Bezug auf alle Mo-
nopol bildenden Personen zum Ausdruck. Der Begriff ta‘am
(Nahrungsmittel) bezeichnet hingegen die monopolisierte
Ware und kann die Allgemeingiltigkeit fiir die monopolisie-
renden Personen nicht einschranken, weil er kein Teil von
ihnen ist.

Hier kdnnte man einwenden, dass die beiden erwahn-
ten, bei Muslim tradierten Hadithe: ,La yahtakir illa hati.™
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(,Keiner schafft sich ein Monopol auRer einem Siinder.”),
»Man ihtakar fahuwa hati*“ (,Wer ein Monopol schafft, ist
ein Slinder.”), auch wenn sie ihrem Wortlaut (mantigq) nach
alle Monopol bildenden Personen bezeichnen, so weisen
sie von ihrem Sinngehalt (mafhdm) her allgemein auf die
monopolisierte Ware hin. In diesem Falle ware der Hadith,
der die Nahrungsmittel erwahnt, von seinem Wortlaut
(mantdq) her geeignet, den Sinngehalt (mafhdm) der bei-
den Hadithe bei Muslim lber die Monopol bildenden Per-
sonen zu spezifizieren. Dieser Einwand ist jedoch ungiiltig,
weil der Wortlaut (mantiq) den Sinngehalt (mafhdm) nicht
spezifizieren kann. Somit umfasst das Monopolisierungs-
verbot generell alle Giter. In der Realitdat kontrolliert der
Monopolist den Markt und schreibt den Menschen die
Preise nach Belieben vor, weil er die Ware gehortet hat und
dadurch das Monopol dariber besitzt. Die Menschen sind
gezwungen, sie von ihm zu einem teuren Preis zu kaufen, da
sie bei anderen nicht vorhanden ist. In Wahrheit also will
der Monopolist den Preis flir die Muslime erhéhen, was der
Islam jedoch verbietet. So wird von Ma‘qil ibn Yasar berich-
tet, dass der Gesandte Allahs # sprach:

g;l&ibb- QK cvﬁbw ‘W‘thﬁ‘;a@é&-’ Sl
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Wer in die Preise der Muslime eingreift, um sie ihnen
zu verteuern, so ist es eine Obliegenheit Allahs, ihm am
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Tage der Auferstehung einen weiten Platz im Feuer zu be-
scheren.

Die Preisfestlegung (at-tas'ir)

Allah hat jeder Person das Recht gegeben, ihre Ware um
den Preis zu verkaufen, der sie zufriedenstellt. So berichtet
Ibn Maga von Abl Sa‘ld, der sagte: Es sprach der Gesandte
Allahs #:

«u'p\}? o @J\ \.«51»

Der Verkauf erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen.
Nachdem beim Staat jedoch anzunehmen ist, dass er Preis-
festlegungen vornimmt, hat Allah ihm verboten, bestimmte
Preise fur die Waren vorzugeben und die Menschen zu
zwingen, nach diesen Vorgaben zu kaufen und zu verkaufen.
Aus diesem Grund ist das Preisfestlegungsverbot ergangen.

Preisfestlegung bedeutet, dass der Herrscher, seine Ver-
treter oder irgendjemand, der eine Befehlsgewalt Uber
Muslime innehat, den Marktleuten befiehlt, die Ware nur
zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Es wird ihnen
verboten, den Preis zu erhohen, damit es zu keiner Teue-
rung kommt, und auch zu senken, damit sie nicht gegen
andere Handler spekulieren. Sie werden also im Interesse
der Menschen daran gehindert, den festgelegten Preis zu
erhohen oder zu senken. Der Staat mischt sich in die Preis-
bildung ein und legt fiir die Waren oder fiir einige Waren
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bestimmte Preise fest. Er verbietet jeder Person, zu einem
héheren oder niedrigeren Preis zu verkaufen, als er ihn vor-
gegeben hat, da er darin ein Interesse fir die Allgemeinheit
sieht. Der Islam hat die Preisfestlegung generell verboten.
So berichtet Imam Ahmad von Anas, der sagte:

P s ) A Jgny b 2150 FE AN Jgy age o andi oy
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Die Preise stiegen zur Zeit des Gesandten Allahs #. Da
sprach man zu ihm: ,,0 Gesandter Allahs, wenn du doch
die Preise festlegen wiirdest!“ Doch er # antwortete: ,Al-
lah ist der Schopfer, Er ist der Nehmer und der Geber. Er
beschert den Unterhalt und Er legt die Preise fest. Ich hof-
fe, Allah zu begegnen, ohne dass mich jemand mit einem
Unrecht belangt, das ich ihm in seinem Blut oder Vermo-
gen angetan habe.” Auch berichtet Abu Dawid von Abu
Huraira, der sagte:

Jory ol 35 1ol Jy 10U L he (Al Jgosy b 2 I sl Shmy oD
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Ein Mann kam und sprach: ,,0 Gesandter Allahs, lege
die Preise fest.” Da sagte der Gesandte: ,Richtet lieber
Bittgebete.” Dann kam ein anderer und sprach: ,0 Ge-
sandter Allahs, lege die Preise fest.” Doch der Prophet
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antwortete: ,Vielmehr ist es Allah, der die Preise senkt
und hebt.” Diese Hadithe belegen das Verbot der Preisfest-
legung, die damit zu den Ungerechtigkeiten (mazlima, Plu-
ral: mazalim) zahlt, die eine Beschwerde gegen den Herr-
scher zur Folge haben, um sie zu beseitigen. Nimmt der
Herrscher eine Preisfestlegung vor, so ist er stindhaft vor
Allah, weil er eine verbotene Handlung ausgefiihrt hat. In
diesem Fall hat jeder Biirger das Recht, eine Klage gegen ihn
an das mazalim-Gericht zu richten, sei der Herrscher ein
Gouverneur (wall) oder der Kalif. Jeder Biirger kann sich
beim Gericht Uber diese Ungerechtigkeit beschweren, da-
mit das Gericht gegen den Herrscher ein Urteil fallt und
diese Ungerechtigkeit beseitigt.

Das Verbot der Preisfestlegung gilt allgemein fir samtli-
che Waren, ohne Unterschied zwischen Nahrungsmitteln
und anderen Dingen. Denn die Hadithe untersagen die
Preisfestlegung in genereller Weise, also sind sie allgemein-
gliltig. Es gibt keinen Textbeleg, der das Verbot auf Nah-
rungsmittel oder anderes beschrdanken wiirde. Somit ist das
Verbot der Preisfestlegung genereller Natur und umfasst
samtliche Bereiche.

Tatsachlich zahlt die Preisfestlegung — unter welchen
Umstdnden auch immer — zu den schlimmsten Schaden, die
der Umma zugefligt werden kénnen, sei es zu Kriegs- oder
Friedenszeiten. Denn die Preisfestlegung eroéffnet einen
heimlichen Markt, in welchem die Menschen fernab von
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der Kontrolle der Regierung ihre Handelstatigkeiten durch-
fihren. Es entsteht das, was man umgangssprachlich als
Schwarzmarkt bezeichnet. Die Preise steigen weiter und die
Ware wird nur von den Reichen — nicht von den Armen —
erworben. Auch beeinflusst die Preisfestlegung den Ver-
brauch und dieser wiederum die Produktion, was in der
Folge vielleicht sogar zu einer Wirtschaftskrise fiihren kann.
Darlber hinaus besitzen die Menschen Verfligungsgewalt
Uber ihr Vermogen. Denn Vermogenseigentum bedeutet,
dass man Verfligungsgewalt darlber besitzt. Eine Preisfest-
legung schrankt dieses Verfligungsrecht ein, was nur mit
einem Textbeleg zuldssig ware, der aber nicht existiert. So-
mit ist es nicht zuldssig, die Menschen in ihrem Verfligungs-
recht einzuschranken, indem man fir ihre Waren bestimm-
te Preise festlegt und ihnen verbietet, mehr oder weniger
dafir zu verlangen. Die Teuerungen bei Waren, zu denen es
in Kriegszeiten oder in Zeiten politischer Krisen aufgrund
deren Nichtverfiigbarkeit kommt, sind entweder auf deren
Monopolisierung oder auf das mangelnde Angebot am
Markt zurickzufihren. Wenn die Nichtverfligbarkeit auf die
Monopolisierung zuriickzufiihren ist, so hat Allah diese ver-
boten. Ist sie auf ein mangelndes Marktangebot zuriickzu-
fuhren, so hat der Kalif die Pflicht, die Interessen der Men-
schen zu betreuen. Er muss dafiir sorgen, dass die Ware am
Markt verfligbar wird, indem er sie aus anderen Gegenden
anschafft. Auf diese Weise wird die Teuerung verhindert. Im
Hungerjahr, das auch als Jahr der Trockenheit bezeichnet
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wird, als eine Hungersnot allein im Higaz ausbrach, weil es
dort zu einer Nahrungsknappheit kam und dadurch die Prei-
se in die Héhe schnellten, hat ‘Umar ibn al-Hattab die Preise
fiir Nahrungsmittel nicht festgelegt. Vielmehr entsandte er
Boten und holte Nahrungsmittel aus Agypten und den Lén-
dern as-Sams herbei. Die Preise sanken, ohne dass eine
Preisfestlegung notwendig gewesen wdre.
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Das Recht, durch Unterhaltsleistung und
Zuteilungen uber das Eigentum zu verfiigen

Zum Verfligungsrecht tber das Eigentum zahlt das Recht,
es auszugeben (infaq). Ausgeben im Sinne von infaq bedeu-
tet, es ohne Gegenleistung zu veraullern. Es fiir eine Gegen-
leistung auszugeben, fallt nicht unter den Begriff infdaq. Der
Erhabene sagt:

(0 Joz 3 15Ty )

Und spendet (infdq) auf dem Wege Allahs. (2:195).
Auch sagt Er:

{65408 BT s p
Und von Unseren Gaben spenden. (2:3). Und Er sagt:
EAARVE AR 1A}

Der Vermdgende spende aus seinem Vermégen. (65:7).
Dabei ging der Islam nach seiner Methode vor. So bestimm-
te er die Wege zur Ausgabe des Vermoégens und legte dazu
Regeln fest. Dem Eigentlimer lberlieR er nicht das uneinge-
schrankte Verfligungsrecht, sodass er sein Vermogen nach
Belieben ausgeben kann. Vielmehr hat er die Art und Weise
festgelegt, mit der zu Lebzeiten und nach dem Tode mit
dem Vermogen umzugehen ist. Die Verfligung des Einzel-
nen Uber sein Vermégen durch Ubertragung seines Eigen-
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tums an andere ohne Gegenleistung erfolgt entweder durch
Zuteilung an andere oder durch das Ausgeben fir sich
selbst und fiir diejenigen, fiir die er unterhaltspflichtig ist.
Dieses Zuteilen bzw. Ausgeben geschieht entweder zu sei-
nen Lebzeiten, wie z. B. das Geschenk, die Widmung, das
Almosen oder der Unterhalt, oder nach seinem Tode, wie
z. B. das Vermachtnis. Allerdings griff der Islam in dieses
Verfligungsrecht ein. So verbot er dem Einzelnen, im Kriegs-
fall dem Feind etwas zu schenken oder zu widmen, das ihn
gegen die Muslime starkt. Er verbot ihm auch, dem Feind in
diesem Fall Almosen zu geben. Ebenso erlaubte er dem
Einzelnen nur so viel zu schenken, zu widmen oder an Al-
mosen zu geben, dass ihm und seinen Angehoérigen genug
Ubrig bleibt. Wenn er so viel gibt, dass fiir ihn und seine
Angehorigen zu wenig Ubrig bleibt, wird seine ganze Hand-
lung aufgehoben. So sprach der Gesandte Allahs #z:

«J823 oy i.\.a\‘, (B e oS LB LSy

Das beste Almosen ist jenes, das aus Reichtum (ginan)
ergeht. Und beginne mit jenen, fiir die du sorgen musst.
Von al-Buhart Giber Abl Huraira tradiert. Auch berichtet ad-
DarimT von Gabir ibn ‘Abdillah, der sagte:

(5 o ) Jhoy Jory o5l 3| (BB N Jgus) i o Loty
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Als wir beim Gesandten Allahs # saen, kam ein Mann
zu ihm mit einem eiergroBen Goldklumpen, den er in ei-
ner Schlacht erlangt hatte. (Ahmad sagte dazu: In einer
Mine, was richtig ist.) Er sagte: ,,0 Gesandter Allahs! Nimm
dies als Almosen. Bei Allah, ich habe nichts an Vermégen
auler dem.” Doch der Gesandte wandte sich ab von ihm.
Er trat dann von der linken Seite an ihn heran und sagte
dasselbe. Dann trat er von vorne an ihn heran und wie-
derholte seine Aussage noch einmal. Da antwortete ihm
der Gesandte zornig: ,,Gib es her!“ Der Prophet nahm den
Klumpen und warf ihn ihm entgegen. Wenn er ihn getrof-
fen hatte, hatte er ihm wehgetan oder ihn verletzt. Dann
sagte er: , Der eine von euch nimmt alles, was er hat, und
spendet es. Dann setzt er sich hin und bettelt die Leute an.
Das Almosen soll vielmehr aus Reichtum geleistet werden.
Nimm, was dir gehért, wir brauchen es nicht.” Daraufhin
nahm der Mann das Gold zuriick. Der Reichtum bzw. die
Genlige, die der Mensch fir sich und seine Angehdrigen
behilt, ist jene Vermogensmenge, die seinen Grundbedirf-
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nissen — das ist Nahrung, Kleidung und Unterkunft — genligt
und auch seine Sekundarbedirfnisse, die flr seinesgleichen
gemall dem normalen Lebensstandard als notwendig gel-
ten, erfillt. D. h., er soll das zuriickbehalten, was ihm nach
der unter den Menschen Ublichen Norm (ma‘rif) genigt,
und es nach seinen gewohnten Bedirfnissen bemessen,
unter Beibehaltung des Lebensstandards, der fiir ihn, seine
Angehorigen und seinesgleichen lblich ist. Was die Aussage
des Erhabenen betrifft

g, -7 o 217 o1 o {.i’,1 RED
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Und ziehen sie (die Auswanderer) sich selbst vor, auch
wenn sie selbst ein Bediirfnis (hasdsa) haben. (59:9), so
bedeutet sie nicht, dass sie andere sich selbst vorziehen,
auch wenn sie selbst arm sind. Es bedeutet vielmehr, dass
sie andere sich selbst vorziehen, auch wenn sie selbst ein
Bediirfnis haben, das Uber ihre Grundbediirfnisse hinaus-
geht (also ein Bedirfnis und keine Bedurftigkeit). Beleg da-
fur ist die Tatsache, dass der Gesandte Allahs den Armen
unter den ansar’® von den Geldern gab. Er verwehrte es nur
jenen unter ihnen, die nicht bedlrftig waren. Hasasa be-
deutet in diesem Zusammenhang Spalt (halla) und wurde
urspringlich von hasas al-bait abgeleitet, was die Spalte
eines Hauses bezeichnet. So lautet die vollstdndige aya:

" Unterstiitzer: Einwohner Medinas, die dem Propheten fiir die

Staatsgriindung die notwendige machtvolle Unterstlitzung leisteten.
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Und sie hegen in sich kein Verlangen nach dem, was
den anderen gegeben wurde, und ziehen diese sich selbst
vor, auch wenn sie selbst ein Bediirfnis (hasasa) haben.
(59:9). D. h., die ansar hegten in sich kein Verlangen nach
dem, was den Auswanderern gegeben wurde, und hatten
kein Begehr nach irgendetwas, das man davon bendtigte,
auch wenn sie selbst ein Bedirfnis nach dem Geld hatten,
um es fur ihre Belange auszugeben, nicht um ihre Armut
und Beddrftigkeit zu bekdampfen. Mit der Untersagung der
Almosengabe in der Aussage des Propheten:

«u.:.éJ.@.B oF Boagll L«.?l»

Das Almosen soll vielmehr aus Reichtum geleistet wer-
den, sowie in seiner Aussage:
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Der eine von euch nimmt alles, was er hat, und spendet
es. Dann setzt er sich hin und bettelt die Leute an, in dem-
selben Hadith, der von ad-Darimi tradiert wurde, ist ge-
meint, dass es dem Armen, der seine Grundbedirfnisse
nicht befriedigen kann, nicht erlaubt ist, das zu spenden,
was er selbst zur Befriedigung seiner Grundbedirfnisse
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bendtigt. Denn das Almosen soll aus Reichtum und Genlige
geleistet werden, d. h., er soll sich selbst genligen, um die
Menschen zur Befriedigung seiner Grundbediirfnisse nicht
anbetteln zu missen. Derjenige hingegen, der mehr Ver-
mogen besitzt, als er zur Befriedigung seiner Grundbeduirf-
nisse bendtigt, und nach Befriedigung dieser der Ansicht ist,
dass er das Bedirfnis hat, weitere Interessen zu erfillen,
die Gber seine Grundbediirfnisse hinausgehen, d. h. Sekun-
darbedirfnisse, fur den ist es wiinschenswert, wenn er Ar-
me sich selbst vorzieht. D. h., er soll wiinschenswerterweise
Armen gegeniber sich selbst den Vorrang geben, auch
wenn er das Geld benétigt, um seine Sekundarbedirfnisse
zu befriedigen.

Ebenso verbot der Islam dem Einzelnen, zu schenken, zu
widmen oder zu vermachen, wenn er todkrank ist. Schenkt,
widmet oder vermacht er in seiner Todeskrankheit, dann
wird es nur fir ein Drittel seines Vermogens durchgefiihrt.
Ad-Daraqutni berichtet von Ablu ad-Darda’, dass der Ge-
sandte Allahs # sprach:

Sl 5 855 (oSl i (SNl Elty (Sl G A1 oy
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Allah hat euch bei eurem Tode ein Drittel eures Vermo-
gens als Almosen gewdhrt, um euren Lohn zu vermehren,
damit Er es euch als Mehr an guten Handlungen fest-
schreiben kann. Auch berichtet ‘Imran ibn Hasin,
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dass ein Mann der ansdr in seiner Krankheit sechs Skla-
ven freilieB. Er hatte kein anderes Vermogen auBler ihnen.
Der Gesandte Allahs ¥ rief sie zu sich und teilte sie in drei
Gruppen. Dann loste er zwischen ihnen aus. Zwei von
ihnen gab er die Freiheit und die restlichen vier blieben
versklavt. Wenn die Rechtshandlung eines Menschen bei
der Sklavenbefreiung, zu der das islamische Recht ja ange-
regt hat, nicht durchgefihrt wird, dann werden andere
Rechtshandlungen mit besserem Grund nicht durchgefiihrt.

Dies gilt alles fiir die Rechtshandlung des Einzelnen, bei
der er sein Vermogen anderen Menschen (ibereignet. Was
seine Rechtshandlung beim Ausgeben des Vermogens fir
sich selbst und fir diejenigen, fiir die er unterhaltspflichtig
ist, betrifft, so hat der Islam auch in diesen Zuteilungs-
bereich eingegriffen und ihm einen geradlinigen Weg vorge-
zeichnet. So hat er dem Einzelnen einige Dinge untersagt,
dazu zdhlen die folgenden:

a) Er verbot dem Einzelnen, beim Ausgeben zu prassen
(israf). Dies erachtete er als Urteilsschwache (safah) und
Leichtsinn im Umgang mit Vermoégen, was fiir den Urteils-
schwachen bzw. Prasser das Verbot nach sich zieht, iber
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sein Vermogen zu verfiigen. Die Geschaftsfahigkeit wird ihm
entzogen und jemand uber ihn als Vormund bzw. Sach-
walter eingesetzt, der die Verwaltung seines Vermdgens in
seinem Interesse Ubernimmt. Der Erhabene sagt:

Wb h33505 W3 1220 21 Jas- (g1 alisal sl 1555 s p
(RS
Und gebt nicht den Toren euer Gut, das Allah euch als
Unterhalt gegeben hat. Versorgt sie davon und kleidet sie.
(4:5). So hat Allah das Uberreichen von Vermégen an Tore,
also urteilsschwache Personen, untersagt. Er hat ihnen le-

diglich zugestanden, dass sie davon mit Nahrung und Klei-
dung versorgt werden. Der Erhabene sagt:
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Und wenn der Schuldner téricht oder schwach ist oder
unfihig, selbst zu diktieren, dann soll sein Sachwalter
rechtens diktieren. (2:282), und hat damit die Sachwalter-
schaft Gber den Urteilsschwachen vorgeschrieben. Auch
wird von al-Mugira ibn Su‘ba berichtet, dass der Gesandte
Allahs #:

W asla e g
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das Vergeuden von Vermoégen untersagt hat. In einem
Hadith, der von ad-Darim1 sowie von al-Buhari und Muslim
tradiert wird.

Die Ausdrlicke isrdf und tabdir haben eine sprachliche
und eine islamrechtliche Bedeutung. Bei den Menschen
Uberwiegt die sprachliche Bedeutung und von der islam-
rechtlichen haben sie sich entfernt. Sie interpretieren sie
heute in einer anderen Weise, als es das islamische Recht
vorgesehen hat. Sprachlich bedeutet israf oder auch sarf
die Schranke bzw. die Ausgewogenheit zu Ubertreten (also
Malilosigkeit). Es stellt das Gegenteil von gasd (maRvoll)
dar. At-Tabdir bedeutet ebenso, das Vermdgen maRlos aus-
zuteilen und zu vernichten. Das ist die sprachliche Bedeu-
tung der beiden Ausdriicke. Islamrechtlich hingegen bedeu-
ten al-israf und at-tabdir das Vermogen fir das
auszugeben, was Allah untersagt hat. Also fallt jede Ausga-
be, die Allah erlaubt oder befohlen hat, sei sie groR oder
klein, weder unter die Bezeichnung israf noch unter die
Bezeichnung tabdir. Von az-Zuhri wird berichtet, dass er zur
Aussage Allahs

(o ¥ aniis ¥y aige oy 8,6 355 o2 V)

Und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein,
aber strecke sie auch nicht géinzlich aus. (17:29) Folgendes
ausfihrte: Verwehre es (das Vermdgen) nicht bei einem
Rechtsanspruch und gebe es nicht flir Unrechtes aus. Das
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Wort isrdf ist im Heiligen Koran in mehreren ayat erwahnt
worden:

(05 5 G5 58 Vst 35 164 9 il iy .y

Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder aus-
schweifend (yusrifi) noch geizig (yaqturii) sind und zwi-
schen beidem ausgewogen stehen. (25:67). Israf bedeutet
hier das Ausgeben in Ungehorsamkeiten bzw. in Sindhaf-
tem. Beim Ausgeben im Trachten nach der Ndhe Allahs
kann man hingegen keinen israf begehen. Die Bedeutung
der dya ist wie folgt: Gebt euer Vermoégen nicht fir Stind-
haftes aus und geizt damit nicht, um es sogar fiir Erlaubtes
nicht auszugeben, sondern gebt es fir mehr als die erlaub-
ten Dinge aus, namlich fiir die Gehorsamkeiten (gegentber
Allah). So ist das Ausgeben fir Anderes als das Erlaubte
tadelnswert und ebenso das Geizen beim Ausgeben fir
Erlaubtes. Lobenswert ist vielmehr das Ausgeben fir Er-
laubtes und fiir Gehorsamkeit. Auch sagt der Erhabene:
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Und schweifet nicht aus (la tusrifi), denn wahrlich, Er
liebt die Ausschweifenden nicht. (7:31). Der von Allah in
der aya ergangene Tadel fur den israf ist ein Tadel fiir das
Ausgeben in Ungehorsamkeiten. Auch ist das Wort al-mus-
rifian (die Verschwender bzw. die Ausschweifenden) in der
Bedeutung von: diejenigen, die sich vom Gedenken Allahs
abgewandt haben ergangen. Der Erhabene sagt:
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Haben Wir aber den Schaden von ihm genommen, dann
geht er seines Weges, als héitte er Uns nie angerufen wider
den Schaden, der ihn traf. Also zeigt sich den Maflosen
(al-musrifiin) in schéner Zierde, was sie begangen haben.
(10:12). D. h., der Satan zeigt durch seine Einfllisterungen
den MakRlosen und Ausschweifenden ihre Handlungen in
schonem Licht, und zwar ihre Abkehr vom Gedenken an
Allah und ihre Befolgung der Geliste. Er bezeichnete dieje-
nigen, die sich vom Gedenken Allahs abkehren, als mus-
rifian. Der Ausdruck musrifin ist auch als Bezeichnung fiir
diejenigen verwendet worden, deren schlechte Taten die
guten Gberwogen. Der Erhabene sagt:
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Kein Zweifel, dass das, wozu ihr mich ruft, keinen An-
spruch im Diesseits oder Jenseits hat; und dass zu Allah
unsere Riickkehr ist und dass die Mafllosen (al-musrifiin)
Gesellen des Feuers sind. (40:43). Qatada sagte dazu: Mit
al-musrifiin sind hier die Gétzendiener gemeint. Und von
Mugahid wird Folgendes berichtet: Al-Musrifiin sind dieje-
nigen, die das Blut unerlaubt vergielRen. Auch wird gesagt:
Al-Musrifiin sind jene, deren schlechte Taten die guten
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liberwogen. Der Ausdruck al-musrifiin ist im Koran auch in
der Bedeutung von Unbheilstifter verwendet worden. So
sagt der Erhabene:

B3 658 5l B s 20 ST\ 5 8 0l 61,56
{opda Y3

So fiirchtet Allah und gehorcht mir. Und gehorcht nicht
dem Befehl der Mafllosen (al-musrifiin). Die Unheil auf
Erden stiften und keine guten Werke verrichten. (26:150—
152). In all diesen Versen ist mit dem Ausdruck israf bzw.
musrifin keinesfalls die sprachliche Bedeutung des Wortes
gemeint. Es sind vielmehr islamrechtliche Bedeutungen mit
dem Begriff bezweckt worden. Wird er mit dem Ausgeben
verkniipft, ist damit das Ausgeben des Vermoégens fir
siindhafte Dinge gemeint. Die Erlduterung des Begriffs mit
seiner sprachlichen Bedeutung ist unzuldssig, da Allah eine
bestimmte islamrechtliche Bedeutung gemeint hat. Die
islamrechtliche Bedeutung von at-tabdir ist ebenso die
Ausgabe des Vermogens fiir verbotene Dinge. Der Erhabene
sagt:

(b A 3 LI 50,31 &) 8 15038538 )

Doch verschwende nicht in siindhafter Verschwendung
(tubaddir tabdirda). Wahrlich, die Verschwender sind Brii-
der der Satane. (17:26-27). D.h. ihnen gleich in der
Schlechtigkeit, was den Gipfel des Tadels darstellt, da es
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nichts Schlechteres als den Satan gibt. At-Tabdir bedeutet in
diesem Zusammenhang das Ausgeben von Vermogen fir
Dinge, die sich nicht gehoren. ‘Abdullah ibn Mas‘id meinte
dazu: At-Tabdir ist das Ausgeben von Vermdégen fiir Unrech-
tes. Und von Mugahid wird berichtet, dass er sagte: Wenn
jemand (nur) einen mudd®® fiir Unrechtes ausgibt, ist es
tabdir. Und von lbn ‘Abbas wird berichtet, dass er den
mubaddir wie folgt beschrieb: Es ist derjenige, der Geld fiir
Unredliches ausgibt. Auch Qatada meinte: At-Tabdir ist das
Ausgeben von Vermégen fiir eine Ungehorsamkeit gegen-
iiber Allah, fiir Unredliches und Ubles. Diese Aussagen er-
wahnte at-Tabarl in seiner Koranexegese (tafsir). All das
belegt, dass mit al-israf und at-tabdir das Ausgeben von
Vermogen fiir Dinge gemeint ist, die Allah verboten hat.
Somit gilt das Ausgeben von Vermogen fiir irgendeine Sa-
che, die das islamische Recht verboten hat, als unredliches
Ausgeben, wofiir der Person die Geschaftsfahigkeit entzo-
gen wird. Und wem die Geschaftsfahigkeit entzogen wird,
dessen Almosengabe, Kaufabschluss, Widmung oder Ehe-
schlieBung wird nicht vollzogen. Alles, was er sich an Geld
ausborgt, muss er nicht zurlickzahlen. Auch gerichtlich kann
er dafiir nicht belangt werden. Hingegen ist alles, was er vor
Entzug seiner Geschaftsfahigkeit an Rechtshandlungen un-
ternommen hat, uneingeschrankt giiltig. Seine Rechtshand-
lungen verlieren erst dann ihre Giiltigkeit, wenn ein Richter

31 Arabisches Gewichtsmal3, ca. 0,76 kg nach irakischer Norm.
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die Aufhebung seiner Geschaftsfahigkeit entschieden hat.
Was die Aussage Allahs anbelangt

058 G 2085 1 s ¥ e ), 15 Je )

Und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein,
aber strecke sie auch nicht génzlich aus, damit du nicht
getadelt und bekiimmert niedersitzest. (17:29), so ist die
Untersagung fiir das ganzliche Ausstrecken (kull al-bast)
ergangen, nicht fir das Ausstrecken an sich. So hat Allah
das Ausstrecken der Hand, d. h. das Ausgeben im halal in
groBem Umfang, nicht untersagt. Was untersagt wurde, ist
das ganzliche Ausstrecken, namlich das Ausgeben im Verbo-
tenen. Die Tatsache, dass das Ausstrecken der Hand in der
aya nicht untersagt wurde — wobei bekannt ist, dass es das
Ausgeben von Geld in groBem Umfang bedeutet, da es ja
mit dem Ausstrecken der Hand verbildlicht wurde —, ist ein
Beleg dafiir, dass es das Ausgeben im halal-Bereich be-
zeichnet. Und dass die Untersagung das gdnzliche Ausstre-
cken betrifft, ist ein Beleg dafiir, dass es sich um das Aus-
strecken in jenen Bereich handelt, der lber das erlaubte
Ausstrecken hinausgeht, namlich das Ausgeben im Verbo-
tenen.

Das zur Beweisflihrung an sich. Was die Realitdt des Aus-
gebens anbelangt, so dndert sich die Beurteilung, ob je-
mand viel oder wenig ausgegeben hat, nach dem Lebens-
standard im Land, in dem er lebt. So gibt es Lander, in
denen der Einzelne seine Grundbediirfnisse nicht vollstan-
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dig befriedigen kann. Wenn er Geld fiir seine Sekundarbe-
dirfnisse ausgibt, wird es als Ausgeben in groBem Umfang
angesehen. Diesen Zustand findet man in vielen Landern
der islamischen Welt. Auch gibt es Lander, in denen der
Einzelne seine Grundbediirfnisse vollstandig und auch seine
Sekundarbedirfnisse befriedigen kann, die mit dem Fort-
schritt der Zivilisation fiir ihn zu notwendigen Bedirfnissen
geworden sind. Beispiel daflir ist der Kihlschrank, die
Waschmaschine, das Auto oder Ahnliches. Das Ausgeben
von Geld fir solche Dinge gilt nicht als Ausgeben in groRem
MaBe. Wenn die Begriffe al-israf und at-tabdir so verstan-
den werden, wie es die sprachliche Bedeutung vorgibt, so
wirde das bedeuten, dass der islamische Rechtsspruch be-
sagt, dass jede Ausgabe, die Uber die Befriedigung der
Grundbediirfnisse hinausgeht, verboten ware. Oder er be-
sagt, dass das Ausgeben fiir solche Dinge in einigen Landern
oder fiir einige Leute verboten und in anderen Landern o-
der fur andere Leute erlaubt ware. Das wirde aber bedeu-
ten, dass sich der islamische Rechtsspruch bei derselben
Angelegenheit ohne Rechtsgrund (‘illa) dndert, was unzu-
|assig ware. Denn der islamische Rechtsspruch in einer An-
gelegenheit muss stets derselbe sein und kann sich nicht
andern. Darlber hinaus ist die Erlaubnis Allahs, die Dinge zu
benutzen und zu verbrauchen, uneingeschriankt (mutlaq)
ergangen. Er hat dafiir das Geldausgeben weder in weiten
noch in engen Grenzen eingeschrankt. Wie kann dann das
Ausgeben in grolem Malle verboten sein? Wenn Allah das
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Ausgeben in groRen Mengen fiir erlaubte Dinge verboten,
die Dinge aber selbst erlaubt hatte, dann wiirde das bedeu-
ten, dass Allah eine Sache gleichzeitig erlaubt und verbie-
tet. Allah wiirde also einerseits das Benutzen eines Privat-
flugzeugs erlauben, es aber gleichzeitig verbieten, wenn
dessen Kauf fiir die Person eine groRe Ausgabe bedeutet.
Das ware aber ein unzulassiger Widerspruch. Demzufolge
ist die Auslegung der Begriffe israf und tabdir in den Koran-
versen mit ihrer sprachlichen Bedeutung unzuldssig. Viel-
mehr missen sie in ihrer islamrechtlichen Bedeutung ver-
standen werden, die in den Korantexten selbst, in den
Aussagen einiger sahdba sowie einiger Gelehrter, deren
Angaben vertrauenswiirdig sind, erwahnt wird.

b) Der Islam hat dem Einzelnen den protzigen Uber-
schwang (taraf) verboten und dies zu einer Siinde erklart.
Denjenigen, die dem protzigen Uberschwang frénen, hat er
Strafe angedroht. Der Erhabene sagt:
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Und die zur Linken — was (wisst ihr) von denen, die zur

Linken sein werden? In gliihenden Winden und siedendem

Wasser. Und im Schatten schwarzen Rauches, der weder

kiihl noch erfrischend ist. Wahrlich, davor lebten sie in
protzigem Uberschwang. (56:41-45). D. h., sie lebten in
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Prunk und machten, was sie wollten. Auch sagt der Erhabe-
ne:

(OolE 2 By T, arta 63T i) 22 )

Bis dass sie, wenn Wir die protzig Uberschwiinglichen
unter ihnen mit der Strafe erfassen, um Hilfe schreien.
(23:64). Die Uberschwinglichen sind hier ihre Tyrannen, die
im Prunk lebten. Des Weiteren sagt der Erhabene:
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Und Wir entsandten zu keiner Stadt einen Warner, ohne
dass die protzig Uberschwiinglichen darin gesprochen hiit-
ten: ,,Gewiss, wir leugnen das, womit ihr entsandt worden
seid.” Und sie sagten: ,,Wir sind reicher an Giitern und Kin-
dern; und wir werden nicht bestraft werden!” (34:34-35).
D. h., ohne dass diejenigen, die mit ihrem Vermdgen und
Kinderreichtum den Glaubigen gegeniiber hochmiitig sind.
Auch sagt Er:

{1 1 61,208 5 235

Doch die Ungerechten folgten dem protzigen Uber-
schwang, der ihnen beschert wurde (ma utrifa fih).
(11:116). Mit der Befolgung des Uberschwangs (ma utrifi
fih) ist gemeint, dass sie sich ganzlich ihren Leidenschaften
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widmeten, d. h., sie folgten ihrer Lust. Und der Erhabene
sagt:

-
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Und so Wir eine Stadt zerstéren wollten, erging Unser
Befehl an die Protzigen darinnen und so frevelten sie dort.
(17:16). Mit den Uberschwinglichen sind hier die in der
Stadt im Genuss lebenden Tyrannen gemeint. Auch sagt der
Erhabene:

(G 3 BEh)

[...] denen Wir den protzigen Uberschwang (at-
rafnahum) im irdischen Leben bescherten. (23:33). D. h,,
Wir lieRBen sie vor lauter protzigem Uberschwang auf ihrer
Ubertretung bestehen, mit anderen Worten: Wir machten
sie Uiberschwanglich protzig.

Taraf bedeutet sprachlich, durch Wohlstand protzig und
Uberheblich zu werden. Man sagt: Tarafahu wa atrafahu al-
mal, d. h., das Vermégen machte ihn protzig und verdarb
ihn. Auch sagt man: Atrafa ar-ragulu, d. h., er bestand auf
der Ubertretung. Und istatrafa heillt: Er (ibertrat und wur-
de hochmiitig. Daraus wird deutlich, dass der taraf, den der
Koran anprangerte und den Allah verbot und zu einer Siin-
de erklarte, seine sprachliche Bedeutung ist, ndmlich Protz
(batr) und Hochmut durch Wohlstand, nicht aber der Wohl-
stand an sich. Deswegen ist es falsch, den taraf als das blo-
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Re GenieRen des Vermogens und der Gaben Allahs zu erkla-
ren. Denn die Gaben Allahs zu geniefen und es sich damit
wohlergehen zu lassen, hat das islamische Recht nicht an-
geprangert. Der Erhabene sagt:

{350 e SRR sxad 531 ) 0 iy 55 (0 8

Sprich: Wer hat die schénen Dinge Allahs verboten, die
Er fiir Seine Diener hervorgebracht hat und die guten Din-
ge der Versorgung? (7:32). Und at-Tirmidi berichtet von
‘Abdullah ibn ‘Amr, der sagte: Es sprach der Gesandte Al-
lahs:

s e MJST S o o i ab

Allah liebt es, wenn Er die Spur Seiner Gabe an Seinem
Diener sieht. D. h., Er liebt es, wenn Sein Diener es sich mit
Seinen Gaben wohlergehen lasst und die guten Dinge ge-
niel3t, die der Herr der Welten ihm beschert hat. Doch liebt
Allah das mit dem Wohlstand verbundene Protzen, den
damit verbundenen Hochmut und die damit verbundene
Ubertretung nicht. D. h., Er verabscheut es, wenn aus dem
Wobhlstand Protzerei, Ubertretung, Hochmut und Tyrannei
resultiert. Nachdem aus dem Genuss des Vermoégens bei
manchen Menschen Hochmut, Tyrannei und Protzerei —
also taraf — entstehen kann, hat der Islam diesen taraf un-
tersagt und verboten. Mit anderen Worten hat er das
Schlechte verboten, das sich aus Vermoégens- und Kinder-
reichtum ergeben kann, sodass der Mensch prahlerisch,
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hochmiitig und tyrannisch wird. All das hat er strengstens
verboten. Wenn man also sagt taraf sei haram, so heif3t das
nicht, dass der Wohlstand an sich verboten sei. Vielmehr
bedeutet es, dass die Protzerei, die sich aus Vermogens-
wohlstand ergibt, verboten ist, wie es die sprachliche Be-
deutung des Wortes wiedergibt und wie es auch die Bedeu-
tung von taraf ist, die man aus den Koranversen versteht.

c) Der Islam verbot dem Einzelnen, geizig gegeniiber sich
selbst zu sein und sich die erlaubten Guter zu verwehren.
Gleichzeitig erlaubte er, den Genuss der guten Dinge des
Unterhalts und die geblhrliche Zierde zu nehmen. Der Er-
habene sagt:
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Und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein,
aber strecke sie auch nicht génzlich aus, damit du nicht
getadelt und bekiimmert niedersitzest. (17:29). Auch sagt
Er:
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Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder aus-
schweifend (yusrifi) noch geizig (yaqturi) sind und zwi-
schen beidem ausgewogen stehen. (25:67). Und Er sagt:

(I 5 S5 i) 534 0 1 Ky 155 30 )

374



Sprich: Wer hat die schénen Dinge Allahs verboten, die
Er fiir Seine Diener hervorgebracht hat und die guten Din-
ge der Versorgung? (7:32). Auch sprach der Gesandte Al-
lahs :

i o m}i S oi e & o

Allah liebt es, wenn Er die Spur Seiner Gabe an Seinem
Diener sieht. Von at-Tirmid1 Gberliefert. Ebenso sagte er #z:
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Wenn Allah dir Vermogen beschert, dann soll man die
Spur der Gabe und GroRziigigkeit Allahs an dir sehen. Von
al-Hakim Uber den Vater des AbG al-Ahwas tradiert. Wenn
also der Einzelne Uber Vermoégen verfligt und sich selbst
gegenlber geizt, dann ist er sindhaft vor Allah. Geizt er
damit aber auch gegenliber jenen, fir die er unterhalts-
pflichtig ist, so ist er nicht nur siindhaft vor Allah, dem Er-
habenen, sondern er wird seitens des Staates dazu gezwun-
gen, flir seine Familienangehorigen, fir die er
unterhaltspflichtig ist, das Geld auszugeben. Auch wird ge-
wahrleistet, dass dieses Ausgeben mit Ergiebigkeit erfolgt,
um ihnen einen guten Lebensstandard zu bescheren. Der
Erhabene sagt:

(852 A 555 3320
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Jeder, der Fiille hat, soll aus seiner Fiille ausgeben.
(65:7). Und Er sagt:
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Lasst sie wohnen, wo ihr wohnt, gemdf euren Mitteln;
und haltet sie nicht hin in der Absicht, es ihnen schwerzu-
machen. (65:6). Wenn jemand gegenliber jenen geizt, fiir
die er unterhaltspflichtig ist, haben diejenigen, denen Un-
terhalt zusteht, das Recht, von seinem Vermégen in Billig-
keit das zu nehmen, was ihnen geniligt. Al-Buhari und
Ahmad berichten von ‘Ai’$a, dass Hind bint ‘Utba sagte:
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»O Gesandter Allahs! Abi Sufyan ist ein geiziger Mann.
Er gibt mir nicht das, was mir und meinen Kindern geniigt,
auBer ich nehme es mir ohne sein Wissen.” Da antwortete
der Gesandte: ,Nimm das, was dir und deinen Kindern in
Billigkeit geniigt.” Er gab ihr also das Recht, es sich selbst
ohne Wissen ihres Ehemanns zu nehmen, wenn dieser es
ihr nicht gibt, weil es eine Pflicht fur ihn darstellt. Auch ob-
liegt es dem Richter, ihr diesen Unterhalt gerichtlich zuzu-
schreiben. Genauso wie es demjenigen, der unterhalts-
pflichtig ist, obliegt, den Unterhalt zu leisten, ist auch
derjenige, der den Unterhalt erhalt, verpflichtet, ihn dafiir
auszugeben, woflr er pflichtgemald geleistet wurde. Wenn
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also der Unterhalt fur die Kinder festgelegt wurde und dem
Mann befohlen wurde, ihn der Person, in deren Obhut die
Kinder leben, auszuhandigen, sei es die Mutter, die Grol3-
mutter oder jemand anderer, so muss die Person diese
Geldmenge fir die Kinder ausgeben. Tut sie es nicht, wird
sie vom Richter dazu gezwungen.

Armut (al-faqr)

Al-Fagr bedeutet im Arabischen Bedirftigkeit. Man sagt
fagara und iftagara, was das Gegenteil von istagna (Genu-
ge finden) bedeutet. Iftagara ilaihi bedeutet: jemanden
oder etwas bendétigen. Und huwa faqir heildt: Er ist arm. Die
Mehrzahl ist fuqara’. Afqarahu bedeutet: Er machte ihn
arm, es ist das Gegenteil von agnahu, was jemanden reich
machen bzw. jemandem seine Geniige geben bedeutet. Das
Wort al-fagr ist ein Nomen verbi (masdar) und das Gegen-
teil von al-gina, was Reichtum bzw. Geniige haben bedeu-
tet. Im Zustand von fagr ist der Mensch also bedurftig und
besitzt nicht das, was ihm genlgt. Der Arme (al-faqir) ist
islamrechtlich jener, der schwach und bedirftig ist, aber
nicht bettelt. Mugahid erklarte: Al-Faqir ist derjenige, der
nicht (nach Almosen) fragt. Und von Gabir ibn Zaid wird
dasselbe berichtet, so sagt er: Al-Faqir ist derjenige, der
nicht fragt. Und von ‘lkrima wird berichtet, dass er sagte:
Al-Faqir ist der Schwache. Auch sagt der Erhabene:
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Mein Herr, ich bedarf (faqir) des Guten, was immer es
auch sei, das Du auf mich herabsenden magst. (28:24).
D. h., ich bin bediirftig (fagir) nach irgendetwas an Gutem,
sei es viel oder wenig, das Du auf mich herabsenden magst.
Und der Erhabene sagt:

Gt 75,085

Darum esset davon und speiset den Notleidenden (al-
ba’is), den Bediirftigen (al-faqir). (22:28). Al-B@’is ist derje-
nige, den eine Not (bu’s), d. h. eine Harte, getroffen hat.
Und als al-faqir bezeichnet man jemanden, der durch Ar-
mut schwach geworden ist. Die Gesamtheit der ayat und
Gelehrtenberichte weist also darauf hin, dass al-fagr (die
Armut) die Bedurftigkeit (al-ihtiyag) ist. Was nun der ge-
naueren Ausfiihrung bedarf, ist die Definition von Bedurf-
tigkeit (d. h., ab wann jemand als bediirftig gilt).

Im kapitalistischen Wirtschaftssystem wird Armut als et-
was Relatives begriffen. Es ist keine Bezeichnung fiir eine
feststehende, unveranderliche Sache. So definieren sie Ar-
mut als die Unfahigkeit, die Bedlrfnisse nach Waren und
Dienstleistungen zu befriedigen. Nachdem die Bediirfnisse
mit dem zivilisatorischen Fortschritt anwachsen und sich
erneuern, unterscheidet sich die Befriedigung der Bedirf-
nisse bei unterschiedlichen Menschen und Volkern. Bei un-
terentwickelten Volkern sind die Bedirfnisse der Einzelper-
sonen beschrankt; man kann sie mit den notwendigen
Waren und Dienstleistungen befriedigen. Hingegen haben
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die entwickelten, zivilisierten, materiell fortschrittlichen
Volker sehr viele Bedirfnisse. Deswegen bendtigt ihre Be-
friedigung viel groBRere Mengen an Waren und Dienstleis-
tungen. Demzufolge ist die Armutsbemessung in diesen
Landern eine andere als in den unterentwickelten Landern.
So wird die Nichtbefriedigung sekundarer Bedirfnisse in
Europa und Amerika als Armut angesehen, hingegen wird
sie in Agypten oder im Irak zum Beispiel nicht als Armut
betrachtet, solange die Grundbedirfnisse dort befriedigt
sind. Diese Betrachtungsweise im kapitalistischen Wirt-
schaftssystem ist falsch, denn sie gibt den Dingen eine sub-
jektive, keine tatsachliche Bedeutung. Und das ist falsch,
denn die Dinge haben eine tatsachliche Realitdt, anhand
der sie erkannt werden. Sie bestehen nicht bloR aus einer
subjektiven Konvention, die keine Realitdt besitzt. Auch
lasst die fir den Menschen geltende Rechtsprechung das
angewandte System nicht von Person zu Person variieren,
nachdem das System ja flir den Menschen als Menschen
ergangen ist und nicht fir eine Person (in einem bestimm-
ten Umfeld). Wenn z. B. der Staat Personen in Spanien und
auch im Jemen regiert, so darf seine Armutsbetrachtung
sich nicht von Land zu Land unterscheiden. Denn jeder von
ihnen ist ein Mensch, fur dessen Probleme eine Losung
festgelegt wurde.

Der Islam hingegen betrachtet die Armut in ein und der-
selben Weise fir jeden Menschen in jedem Land und in
jeder Generation. Armut aus Sicht des Islam ist die unvoll-
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standige Befriedigung der grundlegenden Bediirfnisse. Die-
se grundlegenden Bedirfnisse hat das islamische Recht mit
drei Dingen festgelegt: Nahrung, Kleidung und Unterkunft.
Der Erhabene sagt:
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Und es obliegt dem, dem das Kind geboren wurde, fiir
die Miitter ihre Nahrung und Kleidung nach Billigkeit Sor-
ge zu tragen. Von keiner Seele soll etwas iiber das hinaus
gefordert werden, was sie zu leisten vermag. Einer Mutter
soll nicht wegen ihres Kindes Schaden zugefiigt werden,
und dem, dem das Kind geboren wurde, nicht wegen sei-
nes Kindes. Und fiir den Erben gilt das gleiche. (2:233).
Auch sagt Er:

(ot o5 285 £33 1 ST

Lasst sie wohnen, wo ihr wohnt, gemdf3 euren Mitteln.
(65:6). Ibn Maga berichtet von Abl al-Ahwas, dass der Ge-
sandte #& sprach:

(Crgplaby iS5 (el Iy O (Sl (gl YD

Wahrlich, ihr (der Frauen) Recht euch gegeniiber ist,
dass ihr sie in Gite kleidet und ausspeist. Dies belegt, dass
die Grundbedirfnisse, deren Nichterfiillung Armut bedeu-
tet, Nahrung, Kleidung und Unterkunft sind. Alles dartber
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hinaus Gehende wird den sekundaren Bedirfnissen zuge-
rechnet. Somit wird derjenige, der zwar seine Sekundarbe-
dirfnisse nicht befriedigt hat, aber seine Grundbedirfnisse
vollstandig befriedigt, nicht als arm eingestuft. Armut im
islamischen Sinne, d. h. der Mangel an Befriedigung der
Grundbediirfnisse, zahlt zu den Ursachen, die zum Verfall
und Untergang eines Volkes flihren. Der Islam hat die Ar-
mut als eine Androhung des Satans bezeichnet, so sagt der
Erhabene:
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Satan droht euch Armut an und befiehlt euch Schéndli-
ches. (2:268). Er hat sie auch als Schwache angesehen und
befohlen, dem Armen gegeniiber barmherzig zu sein. Der
Erhabene sagt:
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Wenn ihr Almosen offenkundig gebt, so ist es schon,
und wenn ihr sie verbergt und den Armen gebt, so ist es
besser fiir euch. (2:271). Auch sagt Er:

Gt 7301 1,285)
Und speist den Notleidenden, den Bediirftigen. (22:28).
Der Islam hat es zur Pflicht erhoben, die Befriedigung der

Grundbediirfnisse flr denjenigen zu gewahrleisten, der sie
selbst nicht befriedigen kann. Kann der Einzelne die Befrie-
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digung seiner Grundbediirfnisse selbst gewahrleisten, so ist
es in Ordnung. Kann er es nicht, weil er nicht geniigend
Vermogen besitzt oder das nétige Vermogen nicht erwer-
ben kann, so hat das islamische Recht es anderen auferlegt,
ihn zu unterstiitzen, damit er seine Grundbediirfnisse be-
friedigen kann. Das islamische Recht hat die Art und Weise,
wie die Unterstiitzung fir den Einzelnen zu erfolgen hat, im
Detail ausgefiihrt. So obliegt die Pflicht zuerst seinen erbbe-
rechtigten Anverwandten. Der Erhabene sagt:
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Und es obliegt dem, dem das Kind geboren wurde, fiir
die Miitter ihre Nahrung und Kleidung nach Billigkeit Sor-
ge zu tragen. Von keiner Seele soll etwas iiber das hinaus
gefordert werden, was sie zu leisten vermag. Einer Mutter
soll nicht wegen ihres Kindes Schaden zugefiigt werden,
und dem, dem das Kind geboren wurde, nicht wegen sei-
nes Kindes. Und fiir den Erben gilt das gleiche. (2:233).
D. h., fir den Erben gilt das Gleiche an Versorgung und
Kleidung, was fur den gilt, dem das Kind geboren wurde.
Mit dem Erben ist nicht gemeint, dass dieser tatsachlich
geerbt haben muss, sondern, dass er erbberechtigt ist. Hat
der Bediirftige keine Verwandten, denen Allah den Unter-
halt fur ihn verpflichtend auferlegt hat, fallt die Unterhalts-
pflicht dem Schatzhaus zu, und zwar im Register der zakat.
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Von Abu Huraira wird tradiert, dass er sagte: Es sprach der
Gesandte Allahs #:
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Wer Vermégen hinterlasst, so gehoért es seinen Erben.
Und wer einen Bediirftigen (kall) hinterldsst, so obliegt er
uns. Von Muslim UGberliefert. Kall ist der Schwache, der we-
der S6hne noch einen Vater hat. Auch sagt der Erhabene:
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Wabhrlich, die Pflichtalmosen sind fiir die Armen und die
Mittellosen. (9:60). Wenn das zakat-Geld aus dem Schatz-
haus fiir die Bedlrfnisse der Armen und Mittellosen nicht
reicht, ist es fur den Staat verpflichtend, aus anderen Fi-
nanzbereichen des Schatzhauses die notigen Hilfszahlungen
an sie zu leisten. Sind im Schatzhaus zu wenig Mittel vor-
handen, muss der Staat auf die Gelder der Reichen Steuern
erheben, um daraus den Armen und Mittellosen die not-
wendigen Hilfszahlungen zukommen zu lassen. Denn die
Unterhaltszahlung ist fiir die Anverwandten eine Pflicht.
Sind sie nicht vorhanden (bzw. nicht in der Lage), so fillt die
Pflicht auf die zakat-Einnahmen. Sind diese in zu geringem
MaBe vorhanden, geht die Pflicht auf das gesamte Schatz-
haus Uber. Sind darin auch zu wenige Gelder vorhanden,
wird es eine Pflicht fir alle Muslime. So sagt der Gesandte
Allahs #:
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Von allen Einwohnern eines Platzes, unter denen ein
hungriger Mensch ist, hat sich Allah, der Segensreiche und
Erhabene, losgesagt. Von Ahmad Uberliefert. Auch sagt der
Gesandte % in dem, was er von seinem Herrn berichtet:
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Es glaubt nicht an Mich, wer satt zu Bett geht, wahrend
sein Nachbar neben ihm hungrig ist und er es weil3. Von al-
Bazzar Uber Anas tradiert. Und der Erhabene sagt:
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Und von ihrem Vermégen war ein Anteil fiir den Bitten-
den und den Unbemittelten bestimmt. (51:19). Auch hat
der Gesandte # die ansar dazu verpflichtet, die Armen un-
ter den Auswanderern zu versorgen. Dies belegt, dass die
Armenversorgung eine Pflicht fir alle Muslime darstellt, bis
diese ihr Auslangen finden. Und da es eine Pflicht ist, die
allen Muslimen obliegt, ist es die Aufgabe des Kalifen, der ja
die Angelegenheiten der ganzen Umma zu betreuen hat,
das erforderliche Geld von den Muslimen einzuholen, um
die Pflicht, die ihnen obliegt, zu erfiillen. Danach geht die
Pflicht von den Muslimen auf das Schatzhaus Uber, das die
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Pflicht durch Ausspeisung der Armen und Mittellosen er-
fallt.

Was die Unterhaltsverpflichtung fir Arme und Mittellose
anbelangt, gilt somit folgender Ablauf: Zuerst werden sie
selbst gezwungen (durch Arbeit), ihren notwendigen Unter-
halt zu erwerben. Wenn sie dazu nicht in der Lage sind,
wird sein Anverwandter gezwungen, fir ihn Unterhalt zu
leisten, wenn er erbberechtigt ist. D. h., wenn er in einem
entsprechenden Verwandtschaftsgrad zum Armen steht,
den der Koran fiir die Unterhaltspflicht festgelegt hat. Ist
der Anverwandte dazu nicht in der Lage oder existiert keine
Verwandtschaft, wird es eine Pflicht fiir die zakat-Abteilung
im Schatzhaus. Danach fallt die Pflicht dem Schatzhaus im
Allgemeinen zu und schlielRlich allen Muslimen, bis die Ge-
nige fir die Armen und Mittellosen erreicht ist.

Von den Anverwandten ist nur jener fir den Armen oder
Mittellosen unterhaltspflichtig, der sich selbst genligt, d. h.,
der von anderen keine Unterstlitzung bendtigt. Eine Person
wird als sich selbst genligend eingestuft, wenn sie zu jenem
Personenkreis zahlt, von dem Almosen verlangt werden.
Wem die Almosengabe untersagt wurde, dem obliegt auch
keine Verpflichtung. Al-Bubari berichtet von Sa‘ld ibn al-
Musaiyab, dass er Abl Huraira sagen horte: Es sprach der
Gesandte Allahs:
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Das beste Almosen ist jenes, das aus Reichtum (gina)
ergeht. Mit Reichtum (gina) ist hier die Vermogensmenge
gemeint, mit der der Mensch sich selbst geniigt, d. h. mit
der er bei der Befriedigung seiner Bedirfnisse sein Auslan-
gen findet. Die Rechtsgelehrten (fugaha’) sagen: Reichtum
ist der Besitz jener Vermogensmenge, die dem Menschen
und seinen Angehérigen gemall seinesgleichen an Nah-
rung, Kleidung und Wohnstatt reicht und entsprechend
seiner Situation gemaR seinesgleichen an Fortbewe-
gungsmitteln und Zierde. Darauf trifft sprachlich der Begriff
Reichtum (ginan) zu, da es ihm reicht und er nicht mehr
genotigt ist, die Menschen um Unterstiitzung zu bitten. Im
Arabischen sagt man: Agna gina’an ar-ragula, was bedeu-
tet: Er hat ihm geniigt und ihm sein Auslangen gegeben.
Demzufolge obliegt der Unterhalt fir den Armen und Mit-
tellosen nur demjenigen, der sich selbst geniligt und auf
niemandes Hilfe angewiesen ist, d. h., der in Fille (sa‘a)
lebt. Der Erhabene sagt:

Jeder soll aus der Fiille (sa‘a) ausgegeben, die er besitzt;
und der, dessen Mittel beschréinkt sind, soll gemdf dem
ausgeben, was ihm Allah beschert hat. (65:7). Und Muslim
berichtet von Gabir, dass der Gesandte Allahs £ sprach:
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Fange mit dir selbst an und spende dir Almosen. Wenn
etwas Ubrig bleibt, so gib deiner Familie. Bleibt noch et-
was librig, so gib deinen Verwandten. Sollte noch etwas
librig bleiben, so fiihre es weiter aus. Er meint: So spende
zu deinem Angesicht, zu deiner Rechten und deiner Lin-
ken. Das Ausgeben des Menschen fiir sich selbst bedeutet,
dass er seinen Bedirfnissen, die einer Befriedigung bediir-
fen, genligt. Und das umfasst nicht nur seine Grundbeddrf-
nisse. Denn das islamische Recht hat ihn zur Unterhaltsleis-
tung fir seine Ehefrau nach Billigkeit und Norm (ma'ruf)
verpflichtet. Und die Billigkeit wurde von den Gelehrten mit
dem Unterhalt fir ihresgleichen gemall ihren Umstanden
erklart. Der Erhabene sagt:

{25ad 553585 545, )
lhre Nahrung und Kleidung nach Billigkeit (ma rif).
(2:233). Demnach muss sein Unterhalt fir sich selbst eben-
so nach Billigkeit und nicht bloR nach Genlige erfolgen. So
hat der Gesandte # zu Hind, der Ehefrau Abl Sufyans ge-
sagt:
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Nimm, was dir und deinen Kindern nach Billigkeit ge-
niigt. Von al-Buhari und Ahmad tradiert. Er sagte ihr nicht
nur: was dir geniigt, sondern fligte das Wort nach Billigkeit
hinzu, was belegt, dass die Genlige gemeint ist, die nach
der geltenden Norm ihr und ihren Kindern genligt, und zwar
gemal ihresgleichen und gemakR ihrer und ihrer Kinder Um-
stande. Somit wird der erforderliche Reichtum des Unter-
haltspflichtigen, damit seine Unterhaltspflicht gilt, nicht
bloR nach dem Vermogen bemessen, das seinen Grundbe-
dirfnissen genligt, sondern nach dem, was seinen Grund-
bedlrfnissen und den dariber hinausgehenden Bedirfnis-
sen, die unter den Menschen als seine Bedlirfnisse bekannt
sind, genlgt. Dies wird nicht mit einem bestimmten MaR
bemessen, sondern der Person selbst tberlassen und dem
Lebensstandard, in dem sie lebt. Manche Rechtsgelehrte
haben die Grenze, ab welcher der Mensch als reich erachtet
wird, mit finf Bedlrfnissen definiert: Nahrung, Kleidung,
Wohnstatt, Eheschliefung und ein Transportmittel, um wei-
te Strecken zuriickzulegen. Allerdings ist damit kein sahih-
Text ergangen, vielmehr entsprach es damals der Norm und
Billigkeit. Somit wird der Reichtum nach dem bemessen,
was gemald Billigkeit und Norm Uber die Bedirfnisse der
Person hinausgeht. Hat die Person Vermogen, das liber die-
se Bedirfnisbemessung hinausgeht, ist sie fir den Armen
und Mittellosen unterhaltspflichtig. Hat sie es nicht, ist sie
zur Zahlung nicht verpflichtet. Zusammenfassend ist also
festzuhalten, dass der Arme (al-faqir), fir den Unterhalts-
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pflicht gilt, jener ist, der seine Grundbedirfnisse nicht be-
friedigen kann. D. h. wer Nahrung, Kleidung und Wohnstatt
bendtigt. Der Reiche, der Unterhalt leisten muss und fir
den die finanziellen Verpflichtungen gelten, die allen Mus-
limen obliegen, ist derjenige, der Vermdgen besitzt, das
Uber die Befriedigung seiner Bedirfnisse nach Norm und
Billigkeit — nicht nur seiner Grundbediirfnisse — hinausgeht.
Es wird nach seinen Umstanden und den Umstanden sei-
nesgleichen unter den Menschen bemessen.
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Das offentliche Eigentum

Das offentliche bzw. gemeinntzige Eigentum (al-milkiya
al-‘dmma) ist die an die Gemeinschaft ergangene Erlaubnis
des Gesetzgebers, gemeinsam am Nutzen einer Sache teil-
zuhaben. Die Giiter, auf die das Allgemeineigentum zutrifft,
sind jene, Uber die der Gesetzgeber textlich ausfiihrt, dass
sie der Gemeinschaft in gemeinsamer Teilhaberschaft geho-
ren und dem Einzelnen ihr alleiniger Erwerb untersagt wur-
de. Und dies trifft auf drei Guterarten zu:

1. Alles, was zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen
(marafiq al-gama‘a) zahlt, sodass die Gemeinschaft
im Streben danach auseinandergeht, wenn sie an ih-
rem Lebensort fehlen.

2. Unbegrenzte Bodenschatze

3. Dinge, die von ihrer natirlichen Struktur her ihren
Privatbesitz nicht zulassen.

Zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen zahlt alles, was
generell zu den 6ffentlichen Einrichtungen gehért. Der Ge-
sandte # hat sie im Hadith dargelegt, und zwar von ihrem
Merkmal her, nicht von ihrer Anzahl. So wird von Ibn ‘Abbas
berichtet, dass der Prophet # sprach:
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Die Muslime sind Teilhaber in dreien: im Wasser, im
Weideland und im Feuer. Von Abl Dawid Uberliefert. Auch
berichtet Anas diesen Hadith von Ibn ‘Abbas, wobei er ihn
um folgende Aussage erweitert:
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Und ihr Verkauf ist verboten. Auch berichtet Ibn Maga
von Abu Huraira, dass der Prophet 4 sagte:
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Drei diirfen nicht verwehrt werden: Wasser, Weideland
und Feuer. Dies ist ein Beleg dafiir, dass die Menschen bei
Wasser, Weideland und Feuer gemeinschaftliche Teilhaber
sind und dass dem Einzelnen ihr Privatbesitz untersagt wird.
Bemerkenswert ist jedoch, dass der Hadith drei Dinge an-
flihrt. Es handelt sich dabei um primdare Nomen (asma’
gamida). Auch ist kein Rechtsgrund im Hadith erwdhnt
worden. Der Hadith beinhaltet also fiir sich keine ‘illa. Dies
kann vortdauschen, dass dezidiert diese drei Dinge gemein-
nltziges Eigentum sind, nicht aber ihr Merkmal, dass nam-
lich Bedarf nach ihnen besteht. Der genaue Betrachter wird
aber erkennen, dass der Gesandte # Einzelpersonen den
Privatbesitz von Wasser in at-Ta'if und in Haibar erlaubte.
Sie erwarben das Wasser tatsachlich im Privateigentum, um
ihre Pflanzen und Garten zu bewassern. Wenn das Wasser
an sich — und nicht von seinem Bedarfsmerkmal her — Ge-
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meinschaftseigentum ware, hatte der Prophet 4 den Ein-
zelpersonen dessen Privatbesitz nicht erlaubt. Aus der Aus-
sage des Gesandten # Die Muslime sind Teilhaber in drei-
en: im Wasser [...], und seiner gleichzeitigen Erlaubnis fir
Einzelpersonen, Wasser privat zu besitzen, wird der Rechts-
grund fiur die Teilhaberschaft bei Wasser, Weideland und
Feuer abgeleitet, dass sie ndamlich zu den Gemeinschafts-
einrichtungen zahlen, auf die die Gemeinschaft nicht ver-
zichten kann. Somit hat der Hadith drei Dinge erwdhnt, die
aber mit dem Merkmal, dass sie zu den Gemeinschaftsein-
richtungen zdhlen, begriindet sind. Bekanntlich steht und
fallt aber der begriindete Rechtsspruch mit seinem Rechts-
grund. Daher ist alles, worauf das Merkmal der Gemein-
schaftseinrichtung zutrifft, offentliches Eigentum, sei es
Wasser, Weideland, Feuer oder etwas anderes. D. h., der
Rechtsspruch gilt flir das, was der Hadith erwahnt und nicht
erwahnt. Verliert aber der Gegenstand die Eigenschaft, zu
den Gemeinschaftseinrichtungen zu zahlen, auch wenn er
im Hadith erwahnt wird, wie im Fall von Wasser, ist er kein
offentliches Eigentum mehr. Vielmehr gehort er dann zu
den Gitern, die im Privateigentum besessen werden kon-
nen. Das Kriterium fir die Einstufung, ob irgendeine Sache
zu den Gemeinschaftseinrichtungen zahlt, ist die Frage, ob
die Gemeinschaft — wenn die Sache nicht vorhanden ist —
im Streben danach auseinandergeht. Hierbei spielt es keine
Rolle, um welche Gemeinschaft es sich handelt. So kann es
die Gemeinschaft einer Zeltstadt, eine Dorfgemeinschaft,
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eine Stadtgemeinschaft oder ein ganzer Staat sein. Und
irgendein Gegenstand, fir dessen Erlangung die Gemein-
schaft auseinandergehen wirde, zahlt zu den Gemein-
schaftseinrichtungen, wie z. B. Wasserquellen, Brennholz-
gebiisch, Viehweiden oder Ahnliches.

Was die Rohstoffe betrifft, so sind sie in zwei Kategorien
einzuteilen: In die erste Kategorie fallen die Bodenschatze
in kleinem Umfang, die fir den Einzelnen keine groRe Men-
ge ausmachen. In die zweite Kategorie fallen die Boden-
schatze in unbegrenztem AusmaR. Bodenschatze, die in die
begrenzte Kategorie fallen, zahlen zum Privateigentum und
kdnnen privat besessen werden. Sie werden als rikaz be-
handelt und ein Fiinftel davon ist (an den Staat) abzufih-
ren. Von ‘Amr ibn Su‘aib, von seinem Vater und seinem
Grollvater wird berichtet, dass der Gesandte nach dem
Fundgegenstand gefragt wurde. Er 4 antwortete:

cinalogd! 2 ) of (ASphanall 32_It 5) slined) 32 b B Lge 01" Loy
Ly el g5 b o 0]y cad) Lgabslh (Lo sl 3l ciw Lgb b
(o) N (g Lgudd sy (IS B S

Was davon auf einer begangenen StraRe oder in einem
bewohnten Dorf gefunden wird, so bringe es ein Jahr lang
zur Kenntnis. Kommt derjenige, der es beansprucht, dann
gib es ihm. Wenn nicht, dann gehort es dir. Was in den
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Ruinen gefunden wird, so ist dafiir und fiir den rikaz das
Flinftel zu entrichten. Von Abl Dawdid tradiert.

Die zweite Kategorie, die unbegrenzt ist und nicht ver-
siegt, ist offentliches Eigentum und darf nicht privat beses-
sen werden. Dies geht aus dem folgenden Bericht hervor,
den at-Tirmidi von Abyad ibn Hammal (iberliefert:
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Er (Abyad) kam zum Gesandten Allahs # und bat ihn,
ihm ein Salzgebiet zuzuteilen, und er teilte es ihm zu. Als
er ging, sagte ein Mann aus der Sitzrunde: ,,Weit du, was
du ihm zugeteilt hast? Du hast ihm ein reichliches Wasser
zugeteilt.” Daraufhin entriss es ihm der Gesandte wieder.
Das reichliche Wasser ist jenes, das nicht versiegt. So hat er
hier das Salz mit dem reichlichen Wasser verglichen, weil es
nicht versiegt. Dieser Hadith belegt, dass der Gesandte #
Abyad ibn Hammal eine Salzmine zuteilte. Dies ist ein Be-
weis dafir, dass die Zuteilung von Salzminen erlaubt ist. Als
er erfuhr, dass es sich um einen unbegrenzten Rohstoff
handelt, der nicht abreillt, nahm er seine Zuteilung zurick
und entriss sie ihm wieder. Er verbot das Privateigentum
der Mine, weil sie zum o6ffentlichen Eigentum zahlt. Hier ist
nicht spezifisch das Salz gemeint, sondern der Rohstoff als
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Bodenschatz. Denn der Prophet nahm die Zuteilung erst
zurick, als er erfuhr, dass der Rohstoff nicht abreift, ob-
wohl er wusste, dass es sich um Salz handelte und er es
anfangs zugeteilt hatte. Das Verbot ist also deshalb erfolgt,
weil es sich um einen Rohstoff handelt, der nicht abreiRt.
Ab{ ‘Ubaid meinte dazu: Dass der Gesandte Allahs # Abyad
ibn Hommal al-Ma’rabrt das Salz zuteilte, das sich in Ma’rab
befand, und es von ihm dann wieder zuriickholte, ist darauf
zurtickzufiihren, dass es fiir den Propheten brachliegendes
Land war, das Abyad fruchtbar machen und bebauen sollte.
Als dem Propheten # klar wurde, dass es sich um reichliches
Wasser handelt — d. h., es beinhaltet einen nicht versiegen-
den Stoff, wie das Wasser aus Quellen und Brunnen —, holte
er es von ihm wieder zurlick. Denn die Sunna des Gesandten
Allahs # ist dariiber ergangen, dass alle Menschen bei Wei-
deland, Feuer und Wasser Teilhaber sind. Dem Gesandten
war es zuwider, dass ein Mann es fiir sich erwirbt und es
den Menschen verwehrt wird. Nachdem das Salz zu den
Bodenschatzen zahlt, stellt die Revidierung seiner Zuteilung
an Abyad einen Rechtsgrund fiir das Verbot, es privat zu
besitzen, dar, und zwar nicht deswegen, weil es sich um
nicht versiegendes Salz, sondern weil es sich um einen nicht
versiegenden Bodenschatz handelt. Aus diesem Hadith wird
deutlich, dass der Rechtsgrund fiir das Zuteilungsverbot der
Salzmine die Tatsache war, dass der Rohstoff in reichlichen
Mengen zur Verfliigung stand, also nicht versiegte. Ebenso
wird aus der diesbeziiglichen Uberlieferung von ‘Amr ibn
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Qais deutlich, dass das Salz hier ein Bodenschatz war. So
sagt er: den Bodenschatz Salz. Auch zeigt sich aus dem Stu-
dium der Gelehrtenaussagen, dass sie das Salz zu den Bo-
denschadtzen zdhlten. Demzufolge ist der Hadith mit den
Bodenschatzen an sich verkniipft und nicht mit Salz im Be-
sonderen.

Der Hadith, den Abl Dawud tradiert, dass der Gesandte
# Bilal ibn al-Harit die Bodenschéatze von al-Qabaliya zuteil-
te, und was Abu ‘Ubaid in , al-Amwal“ von AbG ‘lkrima be-
richtet, der sagte:
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Der Gesandte Allahs # teilte Bilal ein Land zu, das sich
von einem Ort zu einem anderen erstreckte, mit allem,
was sich darin an Bergen und Bodenschidtzen befand, so
stehen diese nicht im Widerspruch zum Hadith des Abyad.
Vielmehr missen diese Berichte dahingehend interpretiert
werden, dass die Bodenschatze, die der Prophet # Bilal
zuteilte, von begrenzter Menge waren und ihre Zuteilung
somit zulassig, genauso wie auch der Gesandte Abyad die
Salzmine anfangs zuteilte. Es ist nicht richtig, den Bericht
dahingehend zu verstehen, dass die Zuteilung von Boden-
schatzen uneingeschrankt zuldssig sei, da er in diesem Fall
der Rickholung widersprechen wiirde, die der Gesandte
Allahs # im Falle der Salzmine angeordnet hat, als er er-
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kannte, dass es sich um einen reichlichen, nicht versiegen-
den Bodenschatz handelt. Damit ist determiniert, dass man
die Bodenschatze, die der Gesandte # zuteilte, dahinge-
hend interpretieren muss, dass es sich um begrenzte Men-
gen handelte, die abreilen und versiegen.

Dieser Rechtsspruch, dass namlich der nicht versiegende
Bodenschatz offentliches Eigentum sein muss, umfasst alle
Arten von Bodenschatzen. Seien diese an der Erdoberflache
deutlich sichtbar und leicht zuganglich, sodass die Men-
schen direkt hingehen und daraus Nutzen ziehen konnen,
wie Salz, Antimon, Rubine und Ahnliches, oder im Erdinne-
ren vorhanden und nur durch groRen Arbeitsaufwand er-
reichbar, wie Gold, Silber, Eisen, Kupfer, Blei und Ahnliches.
Auch gilt der Rechtsspruch sowohl fir feste Stoffe wie Kris-
talle als auch fur flussige wie Erdél zum Beispiel. All das sind
Bodenschatze, die der Hadith umfasst.

Dinge, die von ihrer natirlichen Struktur her einen Pri-
vatbesitz durch den Einzelnen nicht zulassen, sind die 6f-
fentlichen Einrichtungen. Auch wenn sie einerseits der ers-
ten Kategorie des gemeinnitzigen Eigentums zuzurechnen
sind, weil es sich um gemeinschaftliche Einrichtungen han-
delt, so sind sie doch von dieser zu unterscheiden, da sie
bereits von ihrer Natur her einen Privatbesitz nicht moglich
machen. Dies im Unterschied zur ersten Kategorie, wo es
grundsatzlich moglich ist, deren Giter privat zu besitzen.
Eine Wasserquelle zum Beispiel kann der Einzelne privat
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besitzen. |hr Privatbesitz wird ihm aber untersagt, wenn die
Gemeinschaft darauf nicht verzichten kann. Das im Unter-
schied zu einer StralRe, die der Einzelne (von ihrer Natur
her) nicht besitzen kann. Diese dritte Kategorie, auch wenn
ihr Rechtsbeleg sich aus der Tatsache ergibt, dass der
Rechtsgrund der gemeinschaftlichen Einrichtung darauf
zutrifft, so weist bereits ihre reale Natur darauf hin, dass es
sich um offentliches Eigentum handelt. Dies umfasst Stra-
Ren, Flisse, Meere, Seen, offentliche Kanale, Golfe, Meer-
engen und Ahnliches. Dem werden Moscheen, staatliche
Schulen, staatliche Krankenhauser, Spielpldtze, Heime und
Ahnliches angeschlossen.
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Das Staatseigentum

Es existieren Guter, die nicht ins 6ffentliche, sondern ins
Privateigentum fallen, da es Dinge sind, die privat besessen
werden dirfen, wie Landereien und bewegliche Giter. Al-
lerdings ist mit diesen Glitern ein Anspruch der Allgemein-
heit der Muslime verbunden, womit sie nicht in den Privat-
besitz fallen kénnen. Da es sich auch um kein 6ffentliches
Eigentum handelt, fallen diese Giiter in das Eigentum des
Staates. Staatseigentum sind jene Giter, an denen die All-
gemeinheit der Muslime einen Anspruch hat und der Kalif
diese fir sie verwaltet. Er kann nach seinem Ermessen eini-
gen von ihnen etwas davon zuteilen. Dass der Kalif es ver-
waltet, bedeutet, dass er eine Verfigungsmacht dartber
besitzt. Und genau das ist die Bedeutung von Eigentum.
Denn Eigentum bedeutet, dass der Einzelne eine Verfi-
gungsmacht Uber die Sache hat, die er im Eigentum halt.
Demzufolge ist jedes Eigentum, dessen Bestimmung im
Ermessen des Kalifen und seinem igtihad liegt, Eigentum
des Staates. Der Gesetzgeber hat bestimmte Gliter zu staat-
lichem Eigentum erklart und dem Kalifen die Befugnis er-
teilt, sie nach seinem Ermessen und igtihad zu verwalten.
Dazu zahlen die Kriegsbeute (fai’), der harag, die gizya und
Ahnliches, da das islamische Recht fiir diese Einnahmen
keine Mindungen festgelegt hat. Wenn das islamische
Recht die Milindung aber festlegt, in die die Einnahme flie-
Ben muss, ohne es dem Ermessen und igtihad des Kalifen
zu Uberlassen, so ist es kein Staatseigentum. Vielmehr ist es
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dann Eigentum der Mindung, die das islamische Recht aus-
gabenseitig festgelegt hat. Deswegen wird die zakat nicht
als Staatseigentum angesehen, sondern ist Eigentum der
acht Ausgabearten, die das islamische Recht fiir das zakat-
Geld bestimmt hat. Das Schatzhaus ist lediglich der Aufbe-
wahrungsort daflir, um die zakat fir ihre Mindungen aus-
zugeben.

Obwohl es der Staat ist, der sowohl das offentliche Ei-
gentum als auch das Staatseigentum verwaltet, so existiert
doch ein Unterschied zwischen beiden. Was namlich zum
offentlichen Eigentum zahlt, darf der Staat als Gut nieman-
dem Ubereignen. Er darf aber den Menschen erlauben, sich
davon zu nehmen, und zwar nach einem bestimmten Re-
gelwerk, das ihnen allen erméglicht, Nutzen daraus zu zie-
hen. Dies im Unterschied zum Staatseigentum, bei dem der
Staat das Recht hat, es bestimmten Personen zuzuteilen
und den anderen nicht. Er kann es auch allen Einzelperso-
nen verwehren, wenn er darin eine Betreuung ihrer Ange-
legenheiten von einem anderen Aspekt her sieht. So darf
der Staat Wasser, Salzminen, Weideland und Ortsplatze
keinesfalls einem Einzelnen Ubereignen, vielmehr dirfen
alle daraus Nutzen ziehen. Der Nutzen daraus kommt also
allen zugute, ohne manche zu privilegieren und die anderen
nicht. Hingegen ist es z. B. beim harag erlaubt, dass ihn der
Staat nur fir Bauern und nicht fir andere Berufssparten
ausgibt, um damit die landwirtschaftlichen Angelegenhei-
ten zu fordern. Er kann ihn auch ausschliellich zum Waf-
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fenkauf aufwenden, ohne irgendjemandem etwas davon zu
geben. Der Staat geht damit um, wie er es im Interesse sei-
ner Blrger sieht.
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Verstaatlichungen zéhlen weder zum
offentlichen noch zum Staatseigentum

Die Verstaatlichung gehort zu den Flickgeflechten des
kapitalistischen Systems. Es bedeutet die Umwandlung von
Privateigentum in Staatseigentum, wenn der Staat ein 6f-
fentliches Interesse in der Verstaatlichung des Privatvermo-
gens von Einzelpersonen zu erkennen glaubt. Der Staat ist
zur Verstaatlichung nicht gezwungen, vielmehr hat er die
Wahl. Er kann ein Vermogen verstaatlichen oder auch nicht.
Das steht aber im Widerspruch zum o6ffentlichen und zum
Staatseigentum. Denn gemal den islamischen Rechtsspri-
chen stehen beide Eigentumsarten mit der Natur des Ver-
mogens und seinem Merkmal fest, ganz abgesehen von der
diesbezliglichen Meinung des Staates. So wird im Islam die
Realitat des Vermoégens untersucht. Hat die Allgemeinheit
der Muslime einen Anspruch darauf, ist es Staatseigentum,
das der Staat besitzen muss. Hat die Allgemeinheit der
Muslime keinen Anspruch darauf, dann ist es Privateigen-
tum fiir die Einzelpersonen. Dem Staat ist es in diesem Fall
nicht erlaubt, es sich anzueignen. Zahlt das Gut zu den ge-
meinschaftlichen Einrichtungen oder handelt es sich um
Bodenschatze oder kann es von Natur aus nicht privat be-
sessen werden, dann ist es in natlrlicher Weise 6ffentliches
Eigentum, das der Staat nicht in Privatbesitz belassen darf.
Ist das Vermoégen nicht von der Art des offentlichen Eigen-
tums, bleibt es Privatbesitz und der Staat kann es nicht ver-

402



staatlichen. Er kann es sich auf keinen Fall gegen den Willen
seines Eigentiimers aneignen. Es sei denn, der Eigentimer
willigt ein, es dem Staat zu verkaufen, wie er es irgendeiner
Person verkaufen wirde. Dann kann der Staat es kaufen,
genau wie es andere Einzelpersonen kaufen kénnen. Dem-
zufolge kann sich der Staat Privateigentum von Personen
nicht durch Zwang aneignen. Er kann es nicht unter dem
Vorwand des offentlichen Interesses tun, wann immer er
dies flr angebracht halt, auch wenn er dessen Preis bezahlt.
Denn das Privateigentum von Personen ist geschitzt und
unantastbar. Niemand darf es verletzen, auch der Staat
nicht. Eine Verletzung des Privateigentums ware eine Unge-
rechtigkeit (mazlima), gegen die der Eigentlimer vor dem
mazalim-Gericht klagen kann. Wenn die Ungerechtigkeit
vom Herrscher ausgegangen ist, kann er ihn dafiir verkla-
gen, damit das Unrecht aufgehoben wird und er sein Recht
zurlickerlangt. Denn der Kalif hat kein Recht, etwas aus der
Hand jemandes zu entreiRen, auBer durch einen bekann-
ten, rechtmaRigen Anspruch, der feststeht. Ebenso kann
der Staat unter dem Vorwand des Interesses kein Vermoégen
in der Hand Einzelner belassen, wenn dieses zum o6ffentli-
chen oder zum Staatseigentum gehort. Denn das Interesse
bei diesen Geldern hat das islamische Recht durch die Dar-
legung dessen, was oOffentliches, staatliches und privates
Eigentum ist, schon von vornherein bemessen.

Damit wird klar, dass die Verstaatlichung weder zum 6f-
fentlichen noch zum Staatseigentum zahlt. Es handelt sich
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um keinen islamischen Rechtsspruch und gehort vielmehr
zu den Flickwerken des kapitalistischen Systems.
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Die Schutzzonen (al-hima) gehoren zu den
offentlichen Einrichtungen

Alle Menschen haben das Recht, aus den o6ffentlichen
Einrichtungen — ihrem Zweck gemaR — Nutzen zu ziehen.
Man darf diese aber nur entsprechend dem Zweck, fiir den
sie geschaffen wurden, verwenden. So darf man beispiels-
weise eine Strafle nicht zum Stehenbleiben und Ausruhen
benutzen oder zum Stehenbleiben, um Kauf- und Verkaufs-
geschafte durchzufiihren. Auch darf man sie nicht fir ir-
gendeinen anderen Zweck benutzen, fiir den die StraRe
nicht geschaffen wurde. Denn die Stralle wurde zum Fort-
bewegen geschaffen. Es sei denn, die Benutzung fir An-
derweitiges ist so geringflgig, dass sie die Fortbewegung
nicht beeintrachtigt. Dies wird mit dem Grad bemessen, bei
dem noch keine Schadigung bzw. Beeintrachtigung der Pas-
santen entsteht. Ebenso diirfen Flisse nur flir den Zweck
benutzt werden, fir den sie geschaffen wurden. Wenn der
Zweck des Flusses die Bewasserung ist, wie der kleine Fluss-
lauf, so darf er nicht fur die Schifffahrt benutzt werden.
Wenn er fiir beides geschaffen wurde, wie Nil, Tigris und
Euphrat, so kann er auch fiir beides benutzt werden.

Ebenso darf niemand in 6ffentlichen Einrichtungen wie
Weideland, Moscheen oder Meeren eine private Schutzzo-
ne (hima) fir sich schaffen. So sprach der Gesandte Allahs
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Keine Schutzzonen auBler fiir Allah und Seinen Gesand-
ten. Von Abi Dawud auf dem Wege des as-Sa‘b ibn Gutama
tradiert. Der Ursprung der Schutzzone bei den Arabern geht
auf den Umstand zuriick, dass das Oberhaupt unter ihnen,
wenn es sich in einer fruchtbaren Gegend niederlieR, einen
Hund auf einer Anhohe bellen lieR. Bis wohin sein Bellen zu
horen war, richtete er von allen Seiten eine Schutzzone ein.
In dieser Schutzzone durften nur seine Tiere weiden. Auf
den darlber hinausgehenden Landflachen durften seine
Tiere und die der anderen weiden. Al-Himd bedeutet im
Arabischen die geschiitzte Zone und stellt das Gegenteil
einer erlaubten Zone dar. Der Islam kam und verbot den
Menschen, irgendetwas von den o6ffentlichen Einrichtungen
flir den eigenen Gebrauch zu schitzen und die anderen
davon auszuschlieRen. Der Hadith bedeutet, dass niemand
das Recht hat, etwas, das der Allgemeinheit der Muslime
gehort, zu schitzen, auBer Allah und Sein Gesandter. Sie
allein haben das Recht, irgendetwas nach ihrem Ermessen
zu schitzen. Und der Gesandte Allahs # handhabte es so
und liel einige Gegenden schiitzen. So wird von lbn ‘Umar
berichtet,

(ndanad |5 @.&J\ > A t;i"” Q?»

dass der Gesandte Allahs # das Land des Nagqi fiir die
Rosser der Muslime schiitzen lieB. Von Abu ‘Ubaid im Buch
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,al-Amwal” tradiert. D. h., der Gesandte Allahs # lieR einen
Ort schiitzen, den man Naqi’ nannte. Es war ein Platz, wo
sich das Wasser sammelte und der deswegen besonders
pflanzenreich war. Er war von Medina zwanzig firsab32 ent-
fernt. So verbot er den Menschen, den brachliegenden Bo-
den dort zu beleben, damit Weidegras reichlich wachst, das
nur von gewissen Tieren geweidet werden darf und nicht
von anderen. Der Hadith bedeutet, dass er die Gegend fir
die Schlachtrosser schiitzen liel3, die fiir den Kampf auf dem
Wege Allahs eingesetzt wurden. Auch die Kalifen des Pro-
pheten #% nach ihm lieBen einige Gegenden schiitzen. So
haben ‘Umar und ‘Utman offentliche Vermoégenswerte
schitzen lassen. Unter den sahaba war das bekannt, ohne
dass es jemand von ihnen angeprangert hatte. Somit ist ihr
Konsens (igma‘) dazu ergangen. Von ‘Amir ibn ‘Ubaidillah
ibn az-Zubair wird berichtet, dass sein Vater sagte: Ein Wiis-
tenaraber kam zu ‘Umar und sprach: ,,O Fiihrer der Glédubi-
gen! Unser Land..., wir haben darauf in der gahiliya ge-
kdmpft und auf diesem den Islam angenommen. Warum
ldsst du es schiitzen?” ‘Umar hielt inne. Er blies und drehte
an seinem Schnurrbart. Immer, wenn ihm etwas Sorgen
bereitete, drehte er an seinem Schnurrbart und blies. Als der
Wiistenaraber dies sah, fing er an, seine Aussage zu wie-
derholen. Da sagte ‘Umar: ,Das Vermégen ist das Vermo-
gen Allahs, und die Diener sind die Diener Allahs. Bei Allah,
wiirde ich keine Reittiere fiir den Kampf auf dem Wege Al-

32 1 firsah entspricht nach der wahrscheinlichsten Kalkulation 5,76 km.
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lahs riisten, hdtte ich von einem Land nicht die Handbreit
mal eine Handbreit schiitzen lassen.”

Die verbotene Einrichtung von Schutzzonen im Hadith
umfasst zwei Dinge: Erstens: brachliegendes Land, das jeder
Mensch beleben und an sich nehmen kann. Zweitens: das
Schitzen von Dingen, an denen die Menschen gemaR der
Aussage des Gesandten # Teilhaber sind, was also dem
Wasser, dem Weideland und dem Feuer entspricht. Das
ware z. B. der Fall, wenn jemand einen Wasserkanal fir sich
beansprucht, um seine Pflanzen zu bewdssern, und ihn an-
deren zur Bewadsserung ihrer Pflanzen verwehrt. Ahmad
berichtet von lyas ibn ‘Abd, der sagte:

AN FRRLE o O csladl Ju Iy Yo

Verkauft nicht den Rest des Wassers! Denn der Prophet
# untersagte den Wasserverkauf. Und von Hisam und al-
Hasan wird berichtet, dass sie sagten: Es sprach der Ge-
sandte Allahs :

Calol) gy abizd A0 anze S Jiad 47 i) sadl Juish e oy

Wer den Rest des Wassers verbietet, um damit den
Rest des Weidegrases zu verbieten, dem verbietet Allah
Seine Giite am Tage der Auferstehung. Von Abu ‘Ubaid im
Buch ,al-Amwal” tradiert. Damit wird klar, dass es dem
Staat erlaubt ist, auf brachliegendem Boden und auf dem,
was zum Offentlichen Eigentum gehort, Schutzzonen einzu-
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richten. Er kann diese Schutzzonen fiir irgendein Interesse
einrichten, das er fiir die Muslime erkennt. Bedingung ist,
dass dies nicht auf eine Weise erfolgt, die irgendjemandem

Schaden zufigt.
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Fabriken

Fertigungsstatten bzw. Fabriken (al-masani‘) zahlen an
sich zum Privateigentum. Sie gehoren zu den Gitern, die
privat besessen werden konnen. Es steht fest, dass Einzel-
personen zur Zeit des Gesandten # Fertigungsstatten wie
Schuhwerkstatten, Kleidungswerkstatten, Schwertschmie-
den und Anderes besalRen. Der Gesandte billigte es (igrar)
und lieR in einer solchen Fertigungsstatte seine Kanzel an-
fertigen. Das belegt die Erlaubnis fir Einzelpersonen, Fabri-
ken privat zu besitzen. Allerdings wandeln die von den Fab-
riken hergestellten Erzeugnisse die Eigentumsverhaltnisse
von Fabriken dahingehend um, dass diese den Rechts-
spruch des von ihnen erzeugten Stoffes erhalten. Beleg da-
fur ist die Tatsache, dass dem Muslim der Besitz einer Fab-
rik zur Herstellung von Rauschgetranken verboten ist. Das
geht aus dem Text des Hadithes hervor, der erwahnt, dass
Allah den Weinpresser verflucht und denjenigen, der das
Pressen in Auftrag gibt. So bedeutet die Untersagung des
Weinpressens nicht die Untersagung des Pressens an sich,
sondern die Untersagung des Pressens von Wein. So ist das
Pressen an sich nicht verboten, sondern das Pressen von
Wein. Das Verbot der Weinfabrik ergibt sich somit aus dem
Verbot des Stoffes, den sie produziert. Daraus wird deutlich,
dass die Fabrik den Rechtsspruch des Stoffes bekommt, den
sie herstellt. Demzufolge muss bei einer Fabrik untersucht
werden: Zahlen die Stoffe, die dort produziert bzw. verar-
beitet werden, nicht zum 6ffentlichen Eigentum, dann sind
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die Fabriken Privateigentum, wie z.B. SiRwarenfabriken,
Textilfabriken, Holzverarbeitungsfabriken und Ahnliches.
Sind es aber Fabriken, die Stoffe verarbeiten, die zum 6f-
fentlichen Eigentum gehoren, wie Fabriken, die nicht ver-
siegende Bodenschatze fordern und verarbeiten, so zdhlen
sie dementsprechend zum offentlichen Eigentum. Dabei
folgen sie in gleicher Weise dem von ihnen geférderten
Stoff, sei es Gold, Silber, Eisen, Kupfer oder Erddl, wie die
Weinfabrik in ihrem Verbot dem Rauschgetrank folgt. Auch
ist es erlaubt, dass sie ins Staatseigentum fallen, und zwar
vom Aspekt her, dass es die Pflicht des Staates ist, diese
Bodenschatze in Vertretung der Muslime und zu ihren
Gunsten zu fordern. Eisenteilfabriken und Eisenverarbei-
tungsfabriken sowie Autofabriken und Ahnliches, deren
Produkte zum Privateigentum zahlen, dirfen von Einzelper-
sonen besessen werden, da der Stoff, den sie verarbeiten,
bzw. das Produkt, das sie produzieren, nicht zum offentli-
chen Eigentum zahlt. Demzufolge ist jede Fabrik, deren ver-
arbeiteter Stoff zum offentlichen Eigentum zahlt, entweder
offentliches oder staatliches Eigentum. Es ist auch zuldssig,
dass sie von Einzelnen privat besessen wird und der Staat
sie von diesen anmietet. Und jede Fabrik, deren produzier-
ter Stoff zum Privateigentum zahlt, kann von Einzelnen auch
privat besessen werden, da sie von der Art her zum Privat-
eigentum zahlt.
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Das Schatzhaus (bait al-mal)

Das Schatzhaus (bait al-mal) ist jene Einrichtung, die flr
alle von den Muslimen beanspruchten Einnahmen und
Ausgaben zustdndig ist. Demzufolge wird jedes Vermaogen,
auf das die Muslime ein Anrecht haben, dessen Eigentimer
unter ihnen aber noch nicht bestimmt wurde, vom Schatz-
haus beansprucht, auch wenn die Empfangsrichtung bereits
bekannt ist. Wurde der Betrag eingeholt, dann wird er
durch diese Einholung den beanspruchten Glterwerten des
Schatzhauses zugezadhlt, egal ob er sich bereits in dessen
Kammern befindet oder nicht. Denn das Schatzhaus ver-
korpert eine Institution, nicht einen bestimmten Ort. Eben-
so stellt jeder Geldanspruch, der fiir die Angelegenheiten
der Muslime ausgegeben werden muss, einen Rechtsan-
spruch gegeniiber dem Schatzhaus dar. Wird er in seiner
Mindung ausgegeben, muss er der Ausgabenseite des
Schatzhauses zugerechnet werden, egal ob der Betrag die
Kammern des Schatzhauses bereits verlassen hat oder
nicht. Denn was den Herrschern der Muslime und ihren
Statthaltern zufallt oder sie aus der Hand geben, gilt recht-
lich sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig als Geld-
fluss des Schatzhauses.
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Die Einnahmen des Schatzhauses

Die permanenten Einnahmen des Schatzhauses sind die
folgenden: der fai*?, die Kriegsbeute, die anfal (erweiterte
Kriegsbeute), der harag, die gizya, die Einnahmen aus dem
offentlichen Eigentum mit all ihren Arten, die Einnahmen
aus dem Staatseigentum, die Zolleinnahmen, das Fiinftel
des rikaz und der Bodenschatze und die zakat-Einnahmen.
Allerdings werden die zakat-Einnahmen in eine Sonder-
kammer des Schatzhauses gelegt und nur fir die acht Sor-
ten ausgegeben, die im Koran erwdahnt wurden. Fir anderes
als diese acht Sorten darf nichts vom zakat-Geld ausgege-
ben werden, seien es Angelegenheiten des Staates oder der
Umma. Jedoch darf es der Imam nach eigenem Ermessen
und igtihad auf diese acht Sorten aufteilen. So kann er sie
fiir eine oder mehrere Sorten ausgeben oder allen Arten
etwas davon geben. Gleiches gilt fir die Einnahmen aus
dem o6ffentlichen Eigentum. Auch sie werden in eine eigene
Abteilung des Schatzhauses gelegt und nicht mit anderen
Einnahmen vermischt, da sie allen Muslimen gehoéren. Der
Kalif gibt sie flir das aus, was er im Interesse der Muslime
erachtet, und zwar nach seinem Ermessen und seinem
igtihad im Rahmen der islamischen Rechtsspriiche.

Die weiteren Gelder, die das Schatzhaus beansprucht,
werden dort zusammengelegt. Sie werden fiir die Angele-

3 Vermogenswerte des Feindes, die ohne kriegerische Handlungen den
Muslimen zugefallen sind.
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genheiten des Staates und der Umma, fiir die acht Min-
dungsarten der zakat sowie fiir jede Sache ausgegeben, die
der Staat als Ausgabe vorsieht. Wenn all diese Einnahmen
die Bedurfnisse der Blirger decken, ist es gut. Wenn nicht,
dann legt der Staat den Muslimen Steuern auf, damit er
seiner Betreuungspflicht nachkommen kann. Bei dieser
Steuerfestlegung geht der Staat so vor, wie es das islami-
sche Recht den Muslimen vorgeschrieben hat: Fiir Tatigkei-
ten, die fiir die Muslime verpflichtend sind und Ausgaben
erfordern, um vom Staat erfillt werden zu konnen, kann
der Staat fur ihre Durchfiihrung Steuern von den Muslimen
erheben. Fir Tatigkeiten, die keinen verpflichtenden Cha-
rakter fir die Muslime haben, wie das Bezahlen der Schuld
eines Toten, darf der Staat keine Steuern fir ihre Durchfiih-
rung erheben. Existiert im Schatzhaus Geld dafir, fihrt er
die Ausgabe durch, wenn nicht, ist ihre Durchfiihrung hin-
fallig. Demzufolge kann der Staat in bestimmten Fallen
Steuern erheben. Dabei hat er wie folgt vorzugehen:

1. Zur Abdeckung der Pflichtausgaben des Schatzhauses
fir die Armen, die Mittellosen, den in Not geratenen Rei-
senden (Sohn des Weges) und fir die Erflllung der Pflicht
des gihad.

2. Zur Abdeckung der Pflichtausgaben des Schatzhauses,

die als Entgelt anfallen, wie die Lohne der Angestellten, der
Soldaten und Ahnliches.
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3. Zur Abdeckung der Pflichtausgaben des Schatzhauses,
die sich aus der Betreuung der Biirgerinteressen und dem
Aufbau offentlicher Einrichtungen verpflichtend ergeben
und ohne Gegenleistung erfolgen. Dazu zdhlt z. B. die Er-
richtung von StraRen, die Forderung von Wasser, der Bau
von Moscheen, Schulen, Krankenhdusern und anderer Din-
ge, deren Errichtung zu den Notwendigkeiten zahlt und die
Umma Schaden nimmt, wenn diese Einrichtungen fehlen.

4. Zur Abdeckung der Pflichtausgaben des Schatzhauses,
die sich aus einer Notsituation ergeben; aus einem plotzli-
chen Ungemach, das die Muslime trifft, wie z. B. eine Hun-
gersnot, Uberflutungen, Erdbeben, ein feindlicher Angriff
und Ahnliches.

5. Zur Abdeckung von Schulden, die der Staat aufge-
nommen hat, um das zu erfiillen, was allen Muslimen ver-
pflichtend obliegt. Das sind jene Falle, die zu einem der vier
0. a. Bereiche zdhlen, sich daraus ableiten oder irgendeine
Situation betreffen, deren Abdeckung das islamische Recht
den Muslimen verpflichtend auferlegt hat.

Zu den Einnahmen, die ins Schatzhaus gelegt und fir die
Angelegenheiten der Birger ausgegeben werden, zdhlen
Zollgelder von Birgern der Kriegsstatten (harbiyin — Kriegs-
personen) und der Staaten, mit denen Vertrage abgeschlos-
sen wurden (mu‘ahidin — Vertragspersonen). Auch zdhlen
dazu Gelder aus dem o6ffentlichen und dem staatlichen Ei-
gentum und ebenso Vermoégenswerte von Verstorbenen,
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die keine Erben haben. Sind die vom Schatzhaus bean-
spruchten Gelder héher als die Ausgaben, sodass die sich
im Schatzhaus befindenden Betrdage hoher sind als die von
dort geforderten, so wird Folgendes untersucht: Stammt
der Uberschuss aus Beuteeinnahmen (fai’), werden sie den
Menschen als Gaben ausgeschittet. Stammt er von der
dizya oder dem harag, wird er fir Notfalle, die den Musli-
men zustolRen konnen, zurlickgelegt. Er darf jedoch den
Zahlungspflichtigen nicht erlassen werden, denn der islami-
sche Rechtsspruch lautet, dass die gizya aus Vermogen (‘an
yad) zu entrichten ist und der harag auf das Land in einer
Hohe erhoben werden muss, die fiir das Land ertraglich ist.
Stammt der Uberschuss von der zakat, wird er im Schatz-
haus aufbewahrt, bis von den acht Miindungsarten eine
auftaucht, an die er ausbezahlt werden kann. Sodann wird
er fir diese Miindung aufgewendet. Entsteht der Uber-
schuss aus Abgaben, die den Muslimen auferlegt worden
sind, werden sie ihnen erlassen und von der Entrichtung
wird abgesehen.

Die Ausgaben des Schatzhauses

Die Ausgaben des Schatzhauses sind auf sechs Grundla-
gen gesetzt worden:

1. Vermogenswerte, die vom Schatzhaus nur aufbewahrt
werden. Dies sind die zakat-Glter. Rechtsanspruch seitens
der Berechtigten besteht aber nur, wenn entsprechende
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Gelder vorhanden sind. Ist zakat-Geld vorhanden, so be-
steht ein Rechtsanspruch auf dessen Ausgabe fiir die im
Koran erwahnten acht Mindungsarten. In diesem Fall muss
es verpflichtend fiir diese ausgegeben werden. Die Nicht-
existenz von zakat-Geldern macht den Rechtsanspruch fir
die berechtigten Arten jedoch hinfallig. D.h., wenn im
Schatzhaus keine Gelder in der zakat-Abteilung zur Verfi-
gung stehen, wird fir keine der acht Personengruppen von
den diesbeziiglichen Allokationen etwas bestimmt. Auch
werden auf die zakat keine Schulden aufgenommen, die bei
Einholung getilgt werden.

2. Anspriiche, die sich fiir das Schatzhaus aus der Unter-
haltspflicht und aus der Pflicht zur Durchfiihrung des gihad
her ergeben. Dazu gehoren beispielsweise Ausgaben fir
Arme und Mittellose, fir in Not geratene Reisende und fiir
den gihad. Der Zahlungsanspruch flir diese Dinge ist nicht
an die Existenz von Geldern gekniipft. Vielmehr gilt der An-
spruch zwingend bei Verfiigbarkeit und Nichtverfiigbarkeit
von Geldern, d. h. egal ob Geld im Schatzhaus vorhanden ist
oder nicht. Ist Geld vorhanden, muss es unverziiglich dafir
ausgegeben werden. Ist es nicht vorhanden und wird ein
Schaden (mafsada) im Falle einer Verschiebung befiirchtet,
borgt der Staat sich das Geld aus, um es sofort einsetzen zu
konnen. Danach sammelt er es von den Muslimen ein, um
die Schuld zu tilgen. Wird kein Schaden bei einem Aufschub
beflirchtet, so wird das Prinzip Aufschub bis zur Erleichte-
rung angewendet. Die Zahlung wird aufgeschoben, bis das
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Geld erhoben wird, dann wird es den Berechtigten entrich-
tet.

3. Anspriiche, die sich fir das Schatzhaus als Entgeltleis-
tung verpflichtend ergeben. D. h., es sind Geldanspriiche,
die Personen, die einen Dienst erbracht haben, zustehen.
Als Entgelt fir ihren Dienst erhalten sie diese Betrage. Dazu
zahlen beispielsweise der Soldatensold, die Lohne von An-
gestellten, Richtern, Lehrern und Ahnliches. Der Anspruch
auf Entrichtung dieser Zahlungen ist ebenfalls nicht an die
Existenz von Geld gebunden. Er gilt als zwingender An-
spruch bei Verflgbarkeit und Nichtverfiigbarkeit von Fi-
nanzmitteln, d. h., ob Geld im Schatzhaus vorhanden ist
oder nicht. Ist Geld vorhanden, muss es unverziglich daftr
verwendet werden. Ist es nicht vorhanden, muss der Staat
es bereitstellen, indem er von den Muslimen so viel erhebt,
wie er bendtigt. Wird ein Schaden durch Aufschub der Aus-
zahlung beflirchtet, borgt sich der Staat das Geld aus, um es
unverziiglich zu verwenden. Danach sammelt er es von den
Muslimen ein, um die Schuld zu tilgen. Wird kein Schaden
durch einen Aufschub befiirchtet, so wird das Prinzip Auf-
schub bis zur Erleichterung angewendet. Die Zahlung wird
aufgeschoben, bis das Geld erhoben wird, dann wird es den
Berechtigten entrichtet.

4. Anspriiche, die sich fir das Schatzhaus aus der Be-
treuung des Birgerinteresses und dem Aufbau offentlicher
Einrichtungen verpflichtend ergeben und ohne Gegenleis-
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tung erfolgen. D. h., das Geld wird fiir Dinge ausgegeben,
ohne dass daflir im Gegenzug Vermdgenswerte eingeholt
werden. Die Umma trifft aber ein Schaden, wenn diese Din-
ge nicht verfligbar sind. Dazu zdhlen z. B. StraBen, Wasser,
der Bau von Moscheen, Schulen, Krankenhdusern und dhn-
liche Dinge, deren Verfligbarkeit zu den Notwendigkeiten
gehort und der Umma im Falle ihres Nichtvorhandenseins
ein Schaden widerfahrt. Der Zahlungsanspruch fiir diese
Dinge ist somit nicht an die Verfligbarkeit von Geldern ge-
knlpft. Vielmehr zahlt er zu den Pflichtanspriichen, die so-
wohl bei Verfligbarkeit von Geldern als auch bei ihrer
Nichtverfligbarkeit gelten. Sind im Schatzhaus Gelder vor-
handen, miissen sie flir diese Dinge ausgegeben werden.
Sind keine vorhanden, Ubertragt sich die Pflicht auf die
Umma. Es wird das Notige von ihr eingeholt, um die ver-
pflichtenden Ausgaben zu decken. Sodann werden vom
Schatzhaus diese Ausgaben getatigt. Denn der Zahlungsan-
spruch, der sich aus der Interessensbetreuung ohne Gegen-
leistung ergibt und dessen Nichtleistung zu einem Schaden
fihrt, gilt sowohl im Falle der Verfligbarkeit als auch der
Nichtverfliigbarkeit von Geldern. Ist Geld im Schatzhaus
vorhanden, muss es daflir ausgegeben werden und die Zah-
lungspflicht fallt von den Muslimen ab. Ist kein Geld vor-
handen, Ubertragt sich die Pflicht auf alle Muslime, bis das
Notige eingeholt und im Schatzhaus verfligbar ist. Sodann
fallt die Zahlungspflicht auf das Schatzhaus zurick.
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5. Anspriiche, die sich flr das Schatzhaus aus der Be-
treuung des Biirgerinteresses und dem Aufbau 6ffentlicher
Einrichtungen ergeben und ohne Gegenleistung erfolgen,
die Umma bei ihrer Nichtverfiigbarkeit aber kein Schaden
trifft. Dazu zahlt beispielsweise der Bau einer zweiten Stra-
Re, wenn eine andere vorhanden ist, oder eines zweiten
Krankenhauses, obwohl es bereits eines gibt, mit dem man
das Auslangen findet. Oder man will eine Stralle bauen,
weil die existierende fiir die Menschen einen Umweg be-
deutet oder Ahnliches. Der Zahlungsanspruch fiir solche
Dinge gilt nur bei Verfligbarkeit von Mitteln, nicht wenn
keine Mittel verfligbar sind. Sind im Schatzhaus Gelder vor-
handen, missen sie daflir ausgegeben werden. Sind sie
nicht vorhanden, fallt die Verpflichtung vom Schatzhaus ab.
Die Muslime mussen dafiir keine Gelder bezahlen, da es fir
sie grundsatzlich keine Verpflichtung darstellt.

6. Anspriche, die sich aus einem Notfall verpflichtend
ergeben; aus einem plotzlichen Ungemach, das die Musli-
me trifft, wie z. B. eine Hungersnot, eine Uberflutung, ein
Erdbeben oder ein feindlicher Angriff. Der Zahlungsan-
spruch fiir solche Dinge ist nicht an die Verfligbarkeit von
Geldern gekniipft. Er zahlt zu den verpflichtenden Rechts-
anspriichen im Falle der Verfligbarkeit und Nichtverfiigbar-
keit. Sind Gelder vorhanden, missen sie unverziglich dafir
ausgegeben werden. Sind keine vorhanden, Ubertragt sich
die Pflicht auf die Muslime. Das Geld muss unverziiglich von
den Muslimen eingesammelt, ins Schatzhaus gelegt und fir
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diesen Notfall aufgewendet werden. Flrchtet man einen
Schaden bei Verzégerung der Zahlung, bis das Geld von den
Muslimen eingeholt wurde, muss der Staat sich das nétige
Geld ausborgen, es dem Schatzhaus zufiihren und es unver-
zlglich flir die anspruchsberechtigte Miindung ausgeben.
Danach wird die Schuld durch die Betrage getilgt, die von
den Muslimen erhoben wurden.

Das Staatsbudget

Die demokratischen Staaten legen ein allgemeines jahrli-
ches Staatsbudget fest. Real gesehen wird das Budget in
den demokratischen Staaten als Gesetz erlassen und als
Budgetgesetz fir das betreffende Jahr bezeichnet. Es wird
vom Parlament verabschiedet und als Gesetz erlassen,
nachdem es von den Abgeordneten diskutiert wurde. Diese
Diskussion erfolgt kapitelweise fiir jedes Budgetkapitel so-
wie fur die Betrage, die jedes Kapitel beinhaltet. Jedes Kapi-
tel bildet eine untrennbare Einheit, Uber das als Ganzes —
nicht Gber jeden Teil davon — abgestimmt wird. Es wird also
als Ganzes entweder angenommen oder abgelehnt, auch
wenn man wahrend der Budgetdiskussion Uber die Teilbe-
reiche und Uiber jeden der darin beinhalteten Betrage disku-
tieren kann. Das Budgetgesetz besteht aus mehreren Para-
grafen. Einer davon legt den Betrag dar, der fir die
Staatsausgaben wahrend dem Finanzjahr des Budgets vor-
gesehen ist. In einem weiteren Paragrafen werden die ge-
schatzten Einnahmen des Staates wahrend dem Finanzjahr
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des Budgets dargelegt. Ebenso werden Paragrafen fir die
vorgesehenen Ausgaben einiger Institutionen festgelegt,
auch die geschatzten Einnahmen einiger Institutionen wer-
den in Paragrafen festgehalten. Dariliber hinaus existieren
Paragrafen, die dem Finanzminister einige Befugnisse ertei-
len. In jeden Paragrafen wird ein Verweis auf eine
Budgettabelle eingebaut, die samtliche den Paragrafen be-
treffenden einnahmen- oder ausgabenseitigen Betrdage be-
inhaltet. In jeder Tabelle werden die einzelnen Positionen
angefiihrt, d. h. die Abschnitte, die das Kapitel beinhaltet. In
jedem Abschnitt werden die Gesamtbetrdge seiner Einzel-
posten angefiihrt. Auf dieser Basis wird das Budget jedes
Jahr festgelegt, wobei in manchen Jahren einige Anderun-
gen in Zweigfragen gemal} den unterschiedlichen Gegeben-
heiten vorgenommen werden. Auch zwischen den Staaten
kann es in Zweigfragen gewisse Budgetunterschiede geben,
die sich ebenso aus den unterschiedlichen Gegebenheiten
ergeben.

Fiir den Islamischen Staat wird hingegen kein Jahres-
budget festgelegt, das jedes Jahr einen Gesetzeserlass be-
notigt. Weder wird es der Ratsversammlung vorgelegt noch
wird ihre Meinung diesbeziiglich eingeholt. Denn das
Budget im demokratischen System stellt in seinen Kapiteln,
Abschnitten und beinhalteten Betragen ein Gesetz dar. Ein
Gesetz, das fir ein Jahr gliltig ist. Gesetze werden bei ihnen
vom Parlament erlassen, deswegen muss das Budget dem
Parlament vorgelegt werden. All das benétigt der Islami-
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sche Staat nicht. Denn die Einnahmen des Schatzhauses
werden gemadll den textlich ergangenen islamischen
Rechtsspriichen erhoben und ebenso gemall den textlich
ergangenen Rechtsspriichen ausgegeben. Es handelt sich
um permanent giltige Rechtsspriiche. Somit ist sowohl in
der Festlegung der generellen Einnahme- als auch der Aus-
gabekapitel tberhaupt kein Platz fir menschliche Meinun-
gen. Es sind dauerhafte Kapitel, die durch dauerhaft giiltige
Rechtsspriiche festgelegt wurden. So viel zum Aspekt der
grundlegenden Budgetkapitel. Was die Unterkapitel bzw.
Budgetabschnitte betrifft, die Betrdge, die jeder Abschnitt
beinhaltet, und die Miindungen, fir die diese Betrage in
jedem Abschnitt vorgesehen sind, so ist das alles der Mei-
nung des Kalifen und seinem igtihad lberlassen. Dies zahlt
namlich zur Betreuung der Biirgerangelegenheiten, die das
islamische Recht dem Kalifen Uberlassen hat. Er entscheidet
dabei nach seinem Ermessen und seine Entscheidung ist
vollzugspflichtig.

Demzufolge gibt es im Islam Uberhaupt keinen Platz zur
Festlegung eines jahrlichen Staatsbudgets, wie es in demo-
kratischen Systemen der Fall ist. Das ist weder fiir die gene-
rellen Kapitel noch fir die Unterabschnitte noch fir die ein-
zelnen Positionen moglich. Dies gilt auch fiir die Betrage,
die die Unterabschnitte und Einzelpositionen bendtigen.
Somit wird kein Jahresbudget fiir den Islamischen Staat
festgelegt. Allerdings existiert ein permanentes Budget, das
vom islamischen Recht einnahmen- und ausgabenseitig in
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seinen generellen Kapiteln festgelegt wurde. Die Bestim-
mung der Unterkapitel und Einzelpositionen sowie der da-
fir notwendigen Betrage sind der Befugnis des Kalifen
Ubertragen worden. Er fixiert sie immer dann, wenn das
Interesse dies verlangt, ohne Berlicksichtigung einer be-
stimmten Zeitspanne.

Die zakat

Die zakat ist eine der Vermégensarten, die ins Schatz-
haus gelegt werden. Sie unterscheidet sich aber hinsichtlich
ihrer Einholung, der Hohe des eingeholten Betrages und
ihrer Ausgabe von allen anderen Vermogensarten. Was ihre
Einholung betrifft, so wird sie ausschlieRlich von den Ver-
mogen der Muslime eingenommen und von niemandem
sonst. Es handelt sich dabei nicht um eine allgemeine Steu-
er, sondern um einen Gottesdienst (‘ibada) und um eine
Saule (rukn) des Islam. Obwohl es sich um einen finanziel-
len Betrag handelt, erflllt ihre Entrichtung einen gottes-
dienstlichen Wert, wie das Gebet, das Fasten und die Pilger-
fahrt. lhre Erfiillung stellt eine individuelle Pflicht fiir den
Muslim dar. Mit ihrer Einholung kommt man nicht den Er-
fordernissen des Staates im Interesse der Gemeinschaft
nach, wie es bei den anderen Gitern, die von der Umma
eingeholt werden, der Fall ist. Vielmehr handelt es sich da-
bei um eine besondere Art von Glitern, die verpflichtend an
das Schatzhaus abgefiihrt werden missen, egal ob Bedarf
danach besteht oder nicht. Sobald im Vermégen eines Mus-
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lims Anspruch darauf besteht, muss sie entrichtet werden
und fallt nicht von ihm ab. Sie ist fir jeden Muslim ver-
pflichtend zu entrichten, der eine bestimmte Vermogens-
schwelle (nisab) erreicht hat, die Uber seine Schulden und
Bedirfnisse hinausgeht. Fir den Nichtmuslim gibt es keine
zakat-Pflicht. Hingegen muss die zakat fiir das Kind und den
Irren entrichtet werden. So berichtet at-Tirmidi von
‘Abdullah ibn ‘Amr, dass der Gesandte # sprach:

«ZBJ.,@J\AJSE‘@:—ASJQYJ cad ol ‘Judlﬁ@,y%

Wer die Vormundschaft eines vermogenden Waisen
libernommen hat, der soll mit dessen Vermogen Handel
treiben und es nicht ungenutzt lassen, bis die zakat es ver-
schlingt. D. h,, er soll es nicht ungenutzt lassen, damit sein
Vermogen nicht vollstandig vom Entrichten der darauf falli-
gen zakat aufgebraucht wird. Die zakat wird namlich vom
Vermogen, das von der Person besessen wird, verpflichtend
beansprucht. Es handelt sich also um einen finanziellen und
keinen korperlichen Gottesdienst.

Der Anteil, der an zakat erhoben wird, ist ein feststehen-
der Prozentsatz, der sich weder erhéht noch verringert. Er
ist mit dem Viertel eines Zehntels an Gold, Silber oder an
Handelsware festgelegt worden. Auch wird er ab einer be-
stimmten Vermogensmenge erhoben, dem sogenannten
nisab. Fur Silber ist der nisgb mit zweihundert Dirham be-
messen worden und fir Gold mit zwanzig mitqal. Ein mitqgal
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an Gold entspricht einem islamischen Dinar, der zwanzig
girat wiegt. Umgerechnet sind das genau 4,25 Gramm. So-
mit ist der nisab von Gold mit 85 Gramm Gold festgelegt.
Der Silberdirham entspricht seinerseits 2,975 Gramm.
Dementsprechend betragt der Silber-nisab 595 Gramm Sil-
ber. Ist die Vermoégensmenge geringer als der nisab, wird
nichts davon genommen. Was die zakat auf Getreidekorner
anbelangt, wie Weizen und Ahnliches, und ebenso auf
Viehherden, wie Kamele, Kilhe und Schafe, so haben die
Gelehrten den diesbeziiglichen nisab und was davon an
zakat zu entrichten ist im Detail ausgefiihrt.

Was die Ausgabenbereiche der zakat und die Art ihrer
Verwendung betrifft, so ist dies ebenfalls in bekannter Wei-
se bestimmt worden. So darf sie nur fiir die acht Personen-
kreise ausgegeben werden, die Allah im Heiligen Koran in
Sure at-Tauba determiniert hat:

S5 &5 8 J@’W&Wb usu\, \,uuuumn )

Wahrlich, die Almosen sind nur fiir die Armen und Mit-
tellosen, fiir die mit dem Almosen Betrauten, fiir die, de-
ren Herzen gewonnen werden sollen, fiir die Sklaven (ar-
rigab), fiir die Schuldner, fiir die Sache Allahs und fiir den
Sohn des Weges. (9:60). Die Armen (al-fugara’) sind jene,
die Vermogen besitzen, aber deren Ausgaben ihr Vermdgen
Ubersteigt. Die Mittellosen (al-masakin) besitzen Gberhaupt
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kein Vermogen und haben auch kein Einkommen. Der Erha-
bene sagt:

(e 5 S 3T

Oder eines Mittellosen, der sich im Staube wadilzt.
(90:16). Die mit der Verwaltung der Almosen Betrauten sind
jene Personen, die mit der Einholung und Ausgabe der
zakat betraut sind. Die, deren Herzen gewonnen werden
sollen, sind Menschen, bei denen der Staat der Ansicht ist,
dass durch die Auszahlung von zakat-Geldern an sie ein
Interesse besteht, sie im Islam zu festigen. Das zakat-Geld
fir die Sklaven (ar-rigab) auszugeben bedeutet, es fiir ihre
Befreiung einzusetzen. Diese Personengruppe ist heute
nicht vorhanden. Mit den Schuldnern (al-garimin) sind
Leute gemeint, die ihre Schulden nicht bezahlen koénnen,
und die Sache Allahs ist eine andere Bezeichnung fiir den
gihad. Wird die Formulierung

(8 Jo= 3y

fiir die Sache Allahs im Koran mit dem Ausgeben ver-
knlipft, dann bedeutet sie immer den gihad. Der Sohn des
Weges ist der Reisende, der mittellos geworden ist. AulSer
diesen acht Personengruppen darf die zakat niemandem
gegeben werden. Ebenso darf sie nicht fiir die wirtschaftli-
chen Angelegenheiten des Staates ausgegeben werden.
Wenn keine der acht berechtigten Personengruppen exis-
tiert, wird die zakat ebenfalls nicht fiir einen anderen Be-
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reich ausgegeben. Vielmehr wird sie im Schatzhaus aufbe-
wahrt, um sie spater — wenn Bedarf entsteht — flr eine der
acht Mindungsarten auszugeben. Die zakat wird an den
Imam oder seinen Vertreter entrichtet. Denn der Erhabene
sagt:

(G a5 i 850 1 30 30

Nimm von ihrem Vermégen ein Almosen, mit dem du
sie reinigen und ldutern mégest. (9:103). Auch hat Abi
Bakr die zakat von den Menschen gefordert und die Pro-
phetengefahrten stimmten darin mit ihm Uberein. Er fragte
die Menschen nicht, ob sie es an die Armen (von selbst)
entrichteten. Als sie die Zahlung der zakat an ihn verweiger-
ten, bekampfte er sie deswegen. Der Imam ist es auch, der
die zakat an die Berechtigten auszahlt. Auch wenn die Herr-
scher ungerecht sind, muss die zakat an sie entrichtet wer-
den. Von Suhail ibn Abi Salih wird berichtet, dass er sagte:
Ich ging zu Sa‘d ibn Abi Waqqads und sprach zu ihm: ,Ich
habe Vermégen und méchte dessen zakat entrichten. Und
diese Leute (er meint die Herrscher) sind, wie du es siehst.
Was befiehlst du mir?“ Er antwortete: , Entrichte es an sie.”
Dann ging ich zu Ibn ‘Umar und er sagte mir dasselbe. Ich
ging zu Abu Huraira und er sagte mir dasselbe. Schlieflich
ging ich zu Abu Sa‘id und er sagte mir dasselbe. Diesen Be-
richt erwahnt der Verfasser des ,,al-Mugni” in seinem Werk.
Die zakat darf keinesfalls an einen Ungldubigen entrichtet
werden, egal ob er ein Schutzbefohlener ist oder nicht.
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Denn der Prophet # sagte zu Mu‘ad ibn Gabal als er ihn in
den Jemen entsandte:

c‘..gjt,,&i o -5 ‘r@J‘}Ai (b B pgle 2 53! A Qi r@.».l.ﬁié»
B (e 37

So gebe ihnen bekannt, dass Allah ihnen ein Almosen
auf ihr Vermogen vorgeschrieben hat. Es wird von ihren
Reichen genommen und ihren Armen zuriickgegeben. Von
al-Bubari Uber Ibn ‘Abbas tradiert. In diesem Hadith
schrankt der Gesandte die Ausgabe der zakat mit der For-
mulierung ihre Armen ein, genauso wie er ihre Entrich-
tungspflicht mit der Formulierung ihre Reichen einschrank-
te. Es ist jedoch generell zuldssig, das freiwillige Almosen
dem Unglaubigen zu geben. Der Erhabene sagt:

ety Ly USCls 22 FUEN 6,255

Und sie geben Speise — mag sie ihnen auch noch so lieb
sein — dem Armen, der Waisen und dem Gefangenen.
(76:8). Der Gefangene konnte damals nur ein Ungldaubiger
sein.

Die gizya
Die gizya ist ein Rechtsanspruch, den Allah, der Erhabe-

ne, den Muslimen gegenliber den Ungldaubigen gewahrte,
als Zeichen ihrer Unterwerfung unter die Herrschaft des
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Islam. Sie wird mit Ablauf der Jahresfrist fallig — vorher nicht
— und steht mit dem (apodiktischen) Korantext fest. Der
Erhabene sagt:

(o812 15 5 o2 5 2 52)

Bis sie die gizya aus Vermégen in Demut entrichten.
(9:29). Auch berichtet Abl ‘Ubaid in seinem Werk ,al-
Amwal“ von al-Hasan ibn Muhammad, der sagte: Der Ge-
sandte Allahs # schrieb an die Anhdnger des Mazda-
Glaubens in Hagar und lud sie zum Islam ein:

3 JSHY ol (B2 pall ade o Y ey cann S8 (ol e
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Wer zum Islam konvertiert, von dem wird es ange-
nommen. Wer nicht, dem wird die gizya auferlegt, auf
dass von ihm kein Schlachttier gegessen und keine Frau
geehelicht wird. Die gizya wird von den Ungldaubigen erho-
ben, solange sie am Unglauben festhalten. Nehmen sie den
Islam an, so fallt sie von ihnen ab. Auch wird die gizya der
Person, nicht dem Vermogen auferlegt. D. h., es wird von
jeder Person unter den Unglaubigen erhoben — nicht von
ihrem Vermdégen. Das Wort gizya wurde vom arabischen
Ausdruck gaza’ abgeleitet, was Vergeltung bedeutet. Sie
wird von ihnen somit als Vergeltung fiir ihren Unglauben
erhoben. Deswegen fillt sie von ihnen nicht ab, es sei denn,
sie nehmen den Islam an. Sie fallt auch nicht von ihnen ab,
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wenn sie am Krieg teilnehmen, da sie kein Entgelt fiir ihren
Schutz darstellt. Allerdings darf sie nur von jenen erhoben
werden, die zu ihrer Zahlung in der Lage sind, da der Erha-
bene sagt:

{208}

aus Vermégen, d. h., wenn er imstande dazu ist. Somit
wird sie vom Unvermdégenden nicht erhoben. Auch wird die
dizya nur den Mannern auferlegt. Frauen, Knaben und Irre
mussen sie nicht entrichten. Auch wenn eine Frau in der
Statte des Islam leben mochte und im Gegenzug dafiir be-
reit ist, die gizya zu bezahlen, wird sie in der Statte des Is-
lam aufgenommen und ihr der Aufenthalt erlaubt, aber
keine gizya von ihr genommen. Die gizya wird nicht mit
einem bestimmten Mall bemessen. Vielmehr wird sie nach
Ansicht des Imams und nach seinem igtihad festgelegt, al-
lerdings unter der Bedingung, dass sie nicht hoéher ist, als
der Zahlungspflichtige zu entrichten vermag. Von Abu Nagih
wird berichtet, dass er sagte: Ich fragte Mugahid: ,,Wie kann
es sein, dass die Bewohner der Levante vier Dinare und die
Bewohner des Jemens einen Dinar entrichten?” Er antworte-
te: ,Das ist aus Erleichterung geschehen.” Von al-Buhari
herausgebracht. Wird die gizya des Vermogenden fallig und
gerat er vor ihrer Entrichtung in Zahlungsnot, bleibt sie als
Schuld auf ihm bestehen. Er wird als klammer Schuldner
behandelt und ihm wird bis zur Erleichterung Aufschub ge-
wahrt.
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Der harag

Der harag ist ein Rechtsanspruch, den Allah den Musli-
men gegenuber den Unglaubigen zubilligte. Es ist ein An-
spruch, der auf das Ur- bzw. Grundeigentum (ragaba) des
Bodens, der von den Unglaubigen durch Krieg oder einen
Friedensschluss erbeutet wurde, erhoben wird. Dies fiir den
Fall, dass im Friedensschluss vereinbart wurde, dass das
Land uns gehort. Sie werden als Nutzeigner auf dem Boden
belassen, im Gegenzug fiir einen harag, den sie zu entrich-
ten haben. Harag bedeutet im Arabischen Miete und Ernte.
Jedes Land, das den Ungldaubigen nach Kriegserklarung mit
Gewalt entrissen wurde, gilt als harag-Land. Nehmen sie
nach Eréffnung des Landes den Islam an, bleibt es harag-
Land. So berichtet Aba ‘Ubaid in ,,al-Amwal“ von az-Zuhrf,
der sagte:

el g oo & o) % A Sy J&

Der Gesandte Allahs & akzeptierte von den Anhangern
des Mazda-Glaubens in Bahrain die gizya. Az-Zuhri fuhr
fort:

cu'p‘;‘ﬁ‘w‘ﬁl Aoy amds a0 45‘5;-;3 caods! |3 vgee F.L.»T o)
(Z&AQ}Q}SJOJJ‘MHAJ“JQ"‘}A «M;%;QLQ.:?
Wer von ihnen den Islam annahm, von dem wurde er

akzeptiert. Sein Islam schiitzte sein Leben und sein Ver-
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maogen, bis auf das Land. Dieses galt als Beute fiir die Mus-
lime, weil er den Islam nicht im Schutzzustand angenom-
men hatte. D. h., als er sich vor den Muslimen im Schutzzu-
stand befand. Bei der Bemessung des harag, der fur den
Boden festgelegt wird, wird die Kapazitat des Bodens be-
ricksichtigt. Denn ‘Umar berlicksichtigte, als er den harag
auf das Land festlegte, die Fruchtbarkeit des Bodens, sodass
weder der Eigentiimer ibervorteilt noch der Bauer Gberlas-
tet wird. So hat er in einigen Gegenden fir jeden garib>*
einen gafiz’> und einen Dirham an harag festgelegt. In an-
deren Gegenden legte er einen anderen Wert fest. In den
Landern der Levante legte er wiederum eine andere An-
teilsbemessung zugrunde. Das gibt zu verstehen, dass er
stets die Kapazitat des Bodens bericksichtigte. Ist der harag
gemaRk der Bodenkapazitat festgelegt worden, wird er nach
Art der Festlegung erhoben. Wenn er auf die Landflache mit
einem jahrlichen Betrag festgelegt wurde, dann wird er am
Ende des Mondjahres erhoben, da es der islamrechtlich
glltige Jahreszyklus ist. Wurde der harag auf die Erntefla-
che festgelegt, wird er mit Ende des Sonnenjahres einge-
holt, da die Regen- und Anbauzyklen danach ablaufen.
Wurde er anteilsmaRig festgelegt, d. h., nach einem be-
stimmten Anteil der Ernte, die das Land durchschnittlich
abwirft, wird der harag nach Reifung und Ernte der Pflan-

** Arabisches FlichenmaR; 1 darib = 1366 m2.

> Hier als HohlmaR verwendet. Fiir Weizen ergibt 1 gafiz in
Gewichtseinheiten umgerechnet 26,112 kg Weizen. Als Flachenmal ist
1 gafiz = 136,6 m? (1/10 garib).
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zen eingeholt. Der Imam kann die optimale Bemessungsart
des harag unter diesen drei Varianten festlegen: Entweder
nach der Landflache oder der Ernteflache oder anteilsmalig
nach einer durchschnittlichen Ernteschatzung. Sind Verbes-
serungen am Boden vorgenommen worden, die zu einer
Ertragserhéhung gefiihrt haben, oder ist der Boden von
Faktoren getroffen worden, die zu einer Verringerung des
Ertrages geflihrt haben, muss Folgendes untersucht wer-
den: Kam diese Erhohung durch den Einsatz der Bauern
zustande, indem sie z. B. einen Brunnen gruben oder einen
Bewadsserungskanal anschlossen, wird der harag nicht er-
hoht. Ist die Ertragsverminderung durch ihr Verschulden
entstanden, indem sie z. B. einen Bewadsserungskanal zu-
schiitteten oder einen Brunnen vernachldssigten, wird der
harag fur sie nicht herabgesetzt. Vielmehr wird ihnen be-
fohlen, das zu richten, was sie zerstort haben. Ist die Er-
tragsvermehrung bzw. -verminderung auf den Staat zurtick-
zuflhren, indem er den Bauern einen Brunnen grabt oder
das Warten der Brunnen und Kandle vernachlassigt, so kann
er den harag im Falle des Ertragsanstiegs erhohen und
muss ihn bei einer Ertragsminderung entsprechend verrin-
gern. Geschieht die Ertragsmehrung bzw. -minderung durch
natiurliche Faktoren, wenn Wirbelwinde beispielsweise
Baume ausreiflen oder Fluten die Kanale ruinieren, so wird
der Boden mit jenem Tribut belegt, den er ertragen kann,
damit den Bauern nicht Unrecht getan wird. Auch wird der
harag fir eine bestimmte Zeitspanne bemessen und nicht
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fir die Ewigkeit festgelegt. Nach Ende der Zeitspanne kann
sich die Bemessung fiir die neue Periode je nach Bodenka-
pazitat andern.

Steuern (dara’ib)

Die Einnahmen, die das islamische Recht fiir das Schatz-
haus festgelegt hat, reichen aus, um die Angelegenheiten
der Blrger zu verwalten und ihre Interessen wahrzuneh-
men. Es ist nicht notwendig, direkte oder indirekte Steuern
einzuholen. Nichtsdestotrotz hat das islamische Recht Vor-
kehrungen getroffen und die Bedlirfnisse der Umma in zwei
Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie besteht aus Erfor-
dernissen, die es dem Schatzhaus als Pflicht auferlegt hat.
Das sind die dauerhaften Einnahmen des Schatzhauses. Die
zweite Kategorie sind Erfordernisse, die das islamische
Recht allen Muslimen verpflichtend auferlegt hat. Es gab
dem Staat das Recht, Gelder von den Muslimen einzuholen,
um diese Bediirfnisse zu erfillen. Demzufolge zahlen Steu-
ern zu den Obliegenheiten, die Allah den Muslimen ver-
pflichtend auferlegt hat, um ihre Interessen wahrzuneh-
men. Er machte den Imam zu ihrem Statthalter; dieser
sammelt die Gelder ein und gibt sie auf die Art und Weise
aus, die er fir richtig halt. Es ist zuldssig, die erhobenen
Betrage als Steuern zu bezeichnen, ebenso ist es zuldssig,
sie als vorgeschriebene Abgabe oder anders zu benennen.
AuBer den von Allah festgelegten Einnahmen, die das isla-
mische Recht durch den Offenbarungstext vorgeschrieben
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hat, wie die gizya und den harag, und auller dem, was Allah
den Muslimen auferlegt hat, um fiir die ihnen allen oblie-
genden Erfordernisse aufzukommen, wie den Bau von Stra-
Ren und Schulen, diirfen keine Steuern erhoben werden. So
dirfen keine Gerichtsgebilihren erhoben werden und auch
keine anderweitigen Gebiihren von Amtern oder Behérden.
Was die Zollgebiihr betrifft, so ist sie keine klassische Steu-
ereinnahme. Vielmehr werden dabei andere Staaten gemaR
dem Reziprozitatsprinzip in gleicher Weise behandelt, wie
sie uns behandeln. Auch dient sie nicht als Steuer, um die
Ausgaben des Schatzhauses abzudecken. Das islamische
Recht bezeichnete sie als maks und verbot, sie von Musli-
men und Schutzbefohlenen einzuholen. Es ist in keiner Wei-
se erlaubt, irgendwelche anderen Tribute den Menschen
aufzuerlegen auRer denen, die das islamische Recht vorge-
schrieben hat. Denn es ist nicht erlaubt, vom Vermdogen
eines Muslims irgendetwas wegzunehmen, auller durch
einen islamrechtlichen Anspruch, den die detaillierten
Rechtsbelege darlegen. Bis auf das Erwahnte ist kein einzi-
ger Rechtsbeleg ergangen, der es erlaubt, von einem Mus-
lim irgendeine Steuer einzunehmen. Von Nichtmuslimen
wird grundsatzlich keine Steuer erhoben. Denn die vom
islamischen Recht vorgeschriebene Erfiillung der allgemei-
nen Erfordernisse ist ausschlielllich an die Muslime ergan-
gen. So darf die Steuer nur von Muslimen erhoben werden.
Von Nichtmuslimen wird nur die gizya als Steuer einge-
nommen. Und der harag wird von Muslimen und Nichtmus-
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limen auf den hardag-Boden eingeholt. Von den Muslimen
wird die Steuer auf jenes Vermogen auferlegt, das tber ihre
Ausgaben hinausgeht, d. h. iber das, was islamrechtlich als
Genlige erachtet wird.

Was als Genlige erachtet wird, ist die Befriedigung der
Grundbediirfnisse und der Sekundarbedirfnisse nach Norm
und Billigkeit. Denn die Ausgaben des Einzelnen fir sich
selbst bedeutet die Abdeckung all seiner Bediirfnisse, die
nach Billigkeit und Norm einer Befriedigung bedirfen. Und
zwar gemal} seinem Lebensstandard unter den Menschen.
Und dies kann nicht mit einem allgemeinen MaR fiir alle
Menschen festgelegt werden, sondern wird fiir jede Person
gemald ihrem Lebensstandard bemessen. Wenn ihresglei-
chen z. B. ein Auto und einen Diener benotigt, dann wird ab
dem bemessen, was dariber hinausgeht. Bendtigt die Per-
son eine Ehefrau, dann wird ab dem bemessen, was lber
die Kosten einer EheschlieBung hinausgeht usw. Wenn ihr
Vermogen (iber diese Bedirfnisse hinausgeht, dann wird
eine Steuer von ihr erhoben. Geht es dariiber nicht hinaus,
wird keine Steuer erhoben, da die Person in diesem Falle
nicht als reich betrachtet wird. Somit ist keine Steuer fir sie
zu entrichten.

Bei der Festlegung der Steuern wird nicht die Verhinde-
rung von Vermoégensvermehrung und Reichtum berticksich-
tigt, denn der Islam hat den Reichtum nicht untersagt. Es
wird Uberhaupt kein 6konomischer Aspekt bei der Steuer-
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einholung bertcksichtigt. Die Vermoégenssteuer wird viel-
mehr auf der Basis erhoben, dass die Gelder im Schatzhaus
nicht ausreichen, um alle von ihm zu erfiillenden Erforder-
nisse abzudecken. Sie werden lediglich in Hohe der Ausga-
benerfordernisse des Staates erhoben und dabei werden
ausschlieRlich die Bedirfnisse der Birger und die Fahigkeit
der Muslime, fir diese aufzukommen, bericksichtigt. We-
der werden sie nach einem proportional steigenden noch
fallenden Verhaltnis bemessen (d. h. keine Steuerprogressi-
on). Vielmehr wird ein Prozentsatz fir alle Muslime festge-
legt, ganz abgesehen von der Vermdgensmenge, von der
die Steuer erhoben wird. Bei der Festlegung des Prozentsat-
zes wird Gerechtigkeit zwischen den Muslimen angestrebt,
da die Steuer nur aus Reichtum genommen werden darf.
Auch wird die Steuer vom gesamten Uberschiissigen Ver-
mogen erhoben, nicht nur vom Einkommen. Dabei gibt es
keinen Unterschied zwischen Kapital, Gewinn oder Ein-
kommen. Vielmehr wird das gesamte Vermdgen herange-
zogen. Allerdings werden die fiir die Industrie und Land-
wirtschaft notwendigen Produktionsmaschinen sowie
Landbesitz und Immobilien nicht zum Kapital hinzugezahlt.
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Die Verteilung des Reichtums unter den
Menschen

Der Islam hat das Privateigentum erlaubt. Er hat aber die
Art und Weise fir den Eigentumserwerb festgelegt. Auch
hat er dem Einzelnen erlaubt, Gber sein Eigentum zu verfi-
gen. Allerdings hat er die Art und Weise dieser Verfligung
bestimmt. Auch hat er die unterschiedlichen kérperlichen
und geistigen Kapazitdten der Menschen berticksichtigt. Er
hat diesen Unterschieden Rechnung getragen, indem er den
Hilflosen unterstiitzt und dem Bediirftigen sein Auskommen
gibt, indem er den Armen und Mittellosen vom Vermégen
der Reichen einen verpflichtenden Anteil zusprach. Das,
worauf die Gemeinschaft nicht verzichten kann, hat er zum
offentlichen Eigentum fir alle Muslime gemacht. Niemand
darf es privat besitzen oder fir sich oder andere schiitzen.
Er machte den Staat dafiir verantwortlich, den Reichtum in
Form von Giltern und Dienstleistungen den Blirgern zur
Verfiigung zu stellen, und erlaubte ihm, eigene Vermo-
genswerte in Form von Staatseigentum zu besitzen.

Damit hat er jedem einzelnen Blirger ein wiirdiges Leben
gewahrleistet und gleichzeitig sichergestellt, dass die Ge-
meinschaft vereint und zusammengeschlossen bleibt. Auch
die Interessen dieser Einzelpersonen wurden dadurch ver-
brieft und ebenso die Betreuung der Angelegenheiten die-
ser Gemeinschaft. Zudem wurde die Entitat des Staates
erhalten, indem ihm eine ausreichende Fahigkeit gegeben
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wurde, seinen wirtschaftlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Das alles stellt sich allerdings nur dann ein, wenn
die Gesellschaft in einem Zustand verweilt, in dem das
Vermogen allen Blrgern — und zwar jedem einzelnen von
ihnen — zur Verfiigung gestellt wird und die einzelnen Bir-
ger in ihrer Gesamtheit alle Gesetze des islamischen Rechts
implementieren. Wenn die Gesellschaft jedoch im Hinblick
auf die Erflllung der Bedirfnisse auf einer extremen Un-
gleichheit zwischen den Einzelpersonen griindet, wie es
heute in der islamischen Welt der Fall ist, so muss ein Aus-
gleich zwischen den Einzelpersonen hergestellt werden,
und zwar durch einen neuen Umverteilungsvorgang, der zu
einer Annaherung in der Bedirfniserfillung fihrt.

Auch wenn — durch ein Fehlverstandnis oder einen plotz-
lich eintretenden Verderb — eine Abweichung bei der An-
wendung der islamischen Rechtsspriiche in den Képfen der
Menschen stattfindet oder es vom Staat zu einer Vernach-
lassigung bei der Anwendung des Systems kommt, dann
driften die Menschen von der richtigen Ordnung und die
Gesellschaft vom vorgezeichneten Zustand ab. Dies filihrt
zur Bevorzugung, zum Egoismus und zum schlechten Um-
gang mit Privateigentum, was eine schlechte Vermdgens-
verteilung unter den Menschen zur Folge hat. Deswegen
muss ein Gleichgewicht unter den Einzelpersonen der Ge-
sellschaft erhalten bzw. dieses Gleichgewicht hergestellt
werden.
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In beiden Fallen entsteht die schlechte Vermdgensvertei-
lung aus einem der folgenden Griinde: Entweder weil das
Vermogen nur unter der Schicht der Reichen umlauft oder
weil es den Menschen vorenthalten wird und ihnen auch
die Umlaufmittel vorenthalten werden, indem man sie der
Gesellschaft entzieht. Der Islam hat diese beiden Ursachen
behandelt und Rechtsspriiche festgelegt, die den Vermo-
gensumlauf unter allen Menschen gewahrleisten und das
Vermogen aufs Neue verteilen, immer wenn es zu einem
Verteilungsungleichgewicht in der Gesellschaft kommt.
Auch hat er Rechtsspriiche festgelegt, die das Horten von
Gold und Silber — in ihrer Eigenschaft als Tauschmittel —
verbieten und die den Eigentiimer zwingen, sie unter den
Menschen in Umlauf zu bringen. Auf diese Weise wird eine
verdorbene oder fehlgeleitete Gesellschaft bzw. eine Ge-
sellschaft, die zur Fehlleitung neigt, behandelt. Der Islam
setzt sich daflir ein, dass das Vermogen jedem einzelnen
Blirger zur Verfligung gestellt wird, damit jeder Birger in
der Lage ist, seine Grundbediirfnisse vollstandig zu befrie-
digen, und ihm der Weg geebnet wird, auch seine Sekun-
darbedirfnisse so gut er kann zu befriedigen.

Das wirtschaftliche Gleichgewicht in der
Gesellschaft

Der Islam hat es zur Pflicht erhoben, dass das Vermégen
unter allen Staatsbiirgern umlauft. Die Beschrankung des
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Umlaufs innerhalb einer Gruppe von ihnen hat er verboten.
Der Erhabene sagt:

(i ~,gt;;é‘\}\a;;ﬂ,saﬁ\1§)

[...] damit es nicht nur unter den Reichen von euch um-
léiuft. (59:7). Wenn in der Gesellschaft jedoch im Hinblick
auf die Erfullung der Bedirfnisse eine extreme Ungleichheit
zwischen den Einzelpersonen vorherrscht und man die Ge-
sellschaft neu aufbauen mdchte oder es zu dieser Un-
gleichheit im Zuge der Vernachldssigung der islamischen
Rechtsspriiche oder der Nachgiebigkeit in ihrer Anwendung
kommt, muss der Staat MaRnahmen setzen, um das Gleich-
gewicht in der Gesellschaft wiederherzustellen. Das ge-
schieht, indem er von seinen Vermdgenswerten an jene
zuteilt, die bedirftig sind, damit diese ihren Bedirfnissen
genligen konnen und es dadurch zu einem Ausgleich in der
Verfligbarkeit der benétigten Glter kommt. Dabei muss der
Staat von seinen beweglichen und unbeweglichen Vermo-
genswerten austeilen, denn der Zweck der Vermogensver-
teilung liegt nicht in einer voriibergehenden Befriedigung
der Bediirfnisse, sondern in der Zurverfligungstellung der
erforderlichen Befriedigungsmittel, d. h. des Vermogensei-
gentums, das diese Bedirfnisse dauerhaft erfillt. Wenn der
Staat kein Vermogen besitzt oder sein Vermoégen nicht dazu
ausreicht, dieses Gleichgewicht herzustellen, dann ist es
nicht zuldssig, dass er das Vermogen der Menschen (iber-
eignet. So darf er zur Herstellung des Gleichgewichts keine
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Steuern erheben, da dies nicht zu den Pflichten zahlt, die
allen Muslimen auferlegt wurden. Der Staat muss also,
wenn er sieht, dass sich ein wirtschaftliches Ungleichge-
wicht in der Gesellschaft eingestellt hat, dieses Ungleich-
gewicht dadurch beheben, indem er von seinem Vermogen
an die Bediirftigen verteilt. So gab der Prophet #, als er das
Ungleichgewicht im Vermoégenseigentum zwischen den
muhagiran und den ansar wahrnahm, das fai-Vermogen,
das er vom Stamm der Band an-Nadir erbeutet hatte, aus-
schlieBlich den muhagirtan, um ein wirtschaftliches Gleich-
gewicht herzustellen. So wird Folgendes berichtet:
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Als der Prophet ¥ das Land der Banu an-Nadir durch
ein Abkommen eroffnete und die Juden auswies, baten
ihn die Muslime, ihnen davon zuzuteilen. Da wurde offen-
bart: ,,Und was Allah Seinem Gesandten als Beute von
ihnen gegeben hat — ihr brauchtet dazu nichts aufzubieten
[...]“ (59:6), bis zum Ende der Verse. Damit hat Allah die
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Verfiigungsgewalt iiber die Vermégensgiiter der Bania an-
Nadir dem Propheten # iibertragen; er konnte sie nach
seinem Ermessen verwenden. So teilte er sie unter den
muhagiran auf und gab nichts davon den ansar, bis auf
zwei von ihren Mdnnern: Abua Dugana Sammak ibn Harsa
und Sahl ibn Hanif. Sie waren namlich genauso arm wie
die muhagirin. Und von lbn ‘Abbas wird berichtet, dass er
Gesandte # zu den ansar sprach:
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Wenn ihr wollt, teile ich den muhdagiriin von euren
Hausern und eurem Vermégen zu und ihr teilt euch mit
ihnen diese Beute. Und wenn ihr wollt, bleiben eure Hiu-
ser und Vermogen euch iiberlassen und wir teilen euch
nichts von dieser Beute zu. Da sagten die ansar: Vielmehr
teilen wir unsere Hduser und unser Vermégen mit unseren
Briidern, den muhagirin, und ziehen sie uns selbst in der
Beute vor! Da sandte Allah die aya herab:
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Und ziehen sie (die Auswanderer) sich selbst vor, auch
wenn sie selbst ein Bediirfnis (hasdasa) haben. (59:9). Auch
bedeutet die Aussage des Erhabenen
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[...] damit es nicht nur unter den Reichen von euch um-
léiuft (ddla). (59:7), dass das Vermdgen nicht blo8 unter den
Reichen umlaufen soll. Ddla ist im Arabischen die Bezeich-
nung flr eine Sache, die unter den Menschen getauscht
wird. Es ist auch eine Bezeichnung fiir die umlaufenden
Vermogenswerte. D. h., der fai’, der von Rechts wegen den
Armen gegeben werden soll, damit sie dadurch im Leben
ihr Auslangen finden, soll nicht in Handen der Reichen lie-
gen und zwischen ihnen umlaufen.

In gleicher Weise, wie mit dem fai’ der Bani an-Nadir
verfahren wurde, wird auch mit den Gitern des Schatzhau-
ses verfahren. Denn der fai’ zahlte ja zum Staatseigentum.
Er wurde nur den Armen gegeben und den Reichen ver-
wehrt, um einen Ausgleich der Giterverfligbarkeit unter
den Menschen herzustellen. Dies fiir den Fall, dass es sich
nicht um Gelder handelt, die von den Muslimen erhoben
wurden, wie eben Beutegelder. Wurde das Geld hingegen
von den Muslimen erhoben, wird es nicht zum Ausgleich
ausgegeben. Dies wird zu jeder Zeit so gehandhabt. Denn
malgeblich ist die Allgemeingililtigkeit der Aussage, nicht
der spezifische Offenbarungsanlass. Demzufolge muss der
Kalif das wirtschaftliche Gleichgewicht dadurch herstellen,
indem er von dem im Schatzhaus befindlichen Vermégen
nur den armen Birgern Giter zuteilt. Durch solche Zutei-
lungen kann das Wirtschaftsgleichgewicht hergestellt wer-
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den. Allerdings handelt es sich dabei um keine fixen Zah-
lungen aus dem Schatzhaus. Es ist vielmehr eine Malinah-
me zur Behandlung eines bestimmten Problems mit be-
stimmten Guatern.

Das Verbot des Hortens von Gold und Silber

Die schlechte Vermogensverteilung zwischen den Men-
schen in den verschiedensten Landern der Erde zahlt zu den
feststehenden Tatsachen, die in den verschiedensten Berei-
chen des taglichen Lebens deutlich hervortreten. Sie tritt in
so einer Klarheit und Offensichtlichkeit zutage, dass nicht
viel Platz fiir eine spezifische Beweisfihrung lbrig bleibt.
Das Ausmal} des Ungleichgewichts in der Giterverteilung,
unter dem die Menschheit heute leidet, ist dermalRen krass,
dass sich eine Darlegung dessen im Grunde erlibrigt. Der
Kapitalismus versuchte, dieses Problem zu l6sen, doch ge-
lang es ihm nicht. Und wenn die kapitalistischen Okonomen
die Theorie der Einkommensverteilung untersuchen, igno-
rieren sie vollstandig die schlechte Verteilung des Individu-
aleinkommens. Sie begniigen sich damit, die Statistiken
darzulegen, ohne das Problem zu |6sen oder zu kommentie-
ren. Und die Sozialisten fanden keine Losung zur Behand-
lung der schlechten Umverteilung, als das Privateigentum
guantitativ einzuschranken. Die Kommunisten sahen ihrer-
seits die Losung im Verbot von Privateigentum. Der Islam
hingegen gewahrleistet eine gute Umverteilung durch die
Festlegung der Art und Weise des Eigentumserwerbs und
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der Eigentumsverwendung. Sie wird auch dadurch gewahr-
leistet, dass man demjenigen, dem die notwendigen Fahig-
keiten fehlen, so viel Vermogen zuteilt, dass man fir ihn
eine Anndherung an die anderen in der Gesellschaft leben-
den Personen sicherstellt, um so eine Anpassung der G-
terverflgbarkeit unter allen Menschen zu erreichen. Auf
diese Weise hat der Islam das Ungleichgewicht bei der
Vermogensverteilung erfolgreich behandelt. Obwohl eine
Anndherung unter den Einzelpersonen bei der Bedirfnisbe-
friedigung erreicht wird, kdnnen trotzdem groRe Reichti-
mer bei einigen Personen entstehen. Der Islam hat namlich
keine Anndherung im Eigentumsvolumen der Menschen
angeordnet, sondern befohlen, dass jeder Einzelne in den
fir ihn normalen Bedirfnissen sich selbst genligt. Diese
groBen Reichtiimer eréffnen ihren Besitzern Moglichkeiten
zu sparen und helfen dabei, groRe Einkommen zu erlangen.
Der groRe Reichtum bleibt also dort, wo viel Vermodgen vor-
handen ist. Denn Vermoégen schafft Vermoégen heran, auch
wenn der menschliche Einsatz einen Einfluss auf das Erlan-
gen von Reichtum und das Schaffen neuer Mdoglichkeiten
zur Nutzung dieses Vermogens hat. Daraus ergibt sich aber
keinerlei Gefahr fir die Wirtschaft. Im Gegenteil, es steigert
den wirtschaftlichen Reichtum der Gemeinschaft, wie es
auch den Reichtum des Einzelnen steigert. Gefahr entsteht
vielmehr durch gehortetes Geld bei Einzelpersonen, die
Uber groBe Reichtiimer verfiigen. Durch das Horten von
Geld sinkt das Einkommen, die Arbeitslosigkeit verbreitet
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sich und die Menschen geraten in einen Armutszustand.
Deswegen muss das Problem der Geldhortung gel6st wer-
den. Denn das Geld ist das Tauschmittel zwischen einem
Gut und dem anderen, zwischen Gitern und Dienstleistun-
gen und zwischen Dienstleistungen untereinander. Es stellt
also das Mal fur jegliche Tauschtatigkeit dar. Wenn es nun
vom Markt verschwindet und nicht mehr in die Hande der
Menschen gerat, verschwindet auch die Tauschtatigkeit und
das Wirtschaftsrad kommt zum Stillstand. In dem Mal3e, in
dem dieses Instrument den Menschen zur Verfligung steht,
wird der Arbeitsprozess vorangetrieben.

Denn es gibt kein Einkommen fir eine Person oder Insti-
tution, dessen Quelle nicht eine Person oder Institution
ware. So stellen die Gelder, die der Staat an Steuern ein-
treibt, Einkommen fiir den Staat, aber gleichzeitig Ausgaben
fur die Menschen dar. Die Gelder, die der Staat fiir seine
Beamten ausgibt, fur Projekte, flr den Soldatensold und
Anderes, stellen fir diese Personen ein Einkommen und fir
den Staat eine Ausgabe dar. Die Ausgaben, die der Beamte,
der Soldat und andere tatigen, stellen wiederum Einkom-
men fir diejenigen dar, von denen sie Waren kaufen, wie
den Hausbesitzer, den Fleischhauer, den Gemiisehandler,
den Kaufmann und andere. Auf diese Weise dreht sich das
Wirtschaftsrad weiter. Die Summe aller Einkommen der
Menschen in der Gesellschaft und die Summe ihrer Ausga-
ben drehen sich also in einer Rotationsbewegung weiter.
Wenn nun eine Person Geld hortet, so entzieht sie dem
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Markt damit Geldmittel. Das ergibt sich selbstverstandlich
nur durch eine Verringerung seiner Ausgaben. Das fiihrt
definitiv zur Verringerung des Einkommens derer, denen er
von seinem gehorteten Vermogen Zahlungen leistete oder
mit denen er davon Waren austauschte. Dies hat wiederum
eine Verringerung ihres Produktionsvolumens zur Folge,
weil die Nachfrage nach ihren Produkten nachgelassen hat.
Und das fiihrt schlieBlich zu Arbeitslosigkeit und zum Nie-
dergang der Wirtschaft in ihrer Gesamtheit. Demzufolge
fihrt das Horten von Geld wegen des verringerten Ein-
kommens der Menschen definitiv zu Arbeitslosigkeit und
zum Niedergang der Wirtschaft.

Allerdings muss man wissen, dass dieser Schaden aus
dem Horten von Geld entsteht, nicht wenn das Geld ge-
spart wird. Denn das Sparen stoppt die Arbeitsspirale nicht.
Es ist das Horten, das diese Spirale zum Stillstand bringt.
Der Unterschied zwischen Horten und Sparen liegt darin,
dass beim Horten das Geld nicht fiir einen bestimmten
Zweck bzw. ein bestimmtes Bediirfnis gesammelt wird. Das
Geld wird somit dem Markt entzogen. Beim Sparen hinge-
gen wird das Geld fiir ein bestimmtes Bedlrfnis zurlickge-
legt, indem man es zum Beispiel fiir den Bau eines Hauses
sammelt, fir die EheschlieBung, den Kauf einer Fabrik, das
Eroffnen eines Geschéfts oder fir andere Dinge. Diese Art
des Geldsammelns beeinflusst weder den Markt noch die
Arbeitsspirale. Denn es stellt keine Zuriickhaltung des Gel-
des dar, sondern ist ein Sammeln von Geld, um es dann
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wieder auszugeben. Es wird also dem Geldfluss wieder zu-
geflihrt, wenn man es ausgibt. Deswegen entsteht aus dem
Sparen keine Gefahr. Die Gefahr entsteht vielmehr aus dem
Horten des Geldes, d. h. aus seiner zwecklosen Anhaufung.

Der Islam hat das Ansparen von Gold und Silber erlaubt.
Denn es ist ein zweckgebundenes Ansammeln von Geldmit-
teln. So hat er dem Sklaven, der sich freikaufen will, erlaubt,
zu arbeiten und das Geld anzusammeln, um den fir seine
Befreiung notwendigen Betrag an seinen Herrn auszahlen
zu konnen. Auch hat er dem Mann erlaubt, Geld anzusam-
meln, um die Brautgabe einer Frau, die er heiraten mochte,
entrichten zu kénnen. Ebenso hat er erlaubt, Geld anzu-
sammeln, um die Pflicht der Pilgerfahrt durchzufiihren. Fiir
dieses an Gold und Silber angesammelte Geld hat der Islam
lediglich die Entrichtung der zakat vorgeschrieben, wenn es
den nisab erreicht hat und ein Jahr gelegen ist.

Als die aya mit dem Verbot ihrer Hortung offenbart wur-
de, waren Gold und Silber die gangigen Tauschmittel. Sie
waren auch das MaR fir den Aufwand einer erbrachten
Leistung und fir den Nutzen, der sich aus einem Gut ergibt.
Dies galt sowohl fiir Gold und Silber in gepragter Form, wie
Dinare und Dirhame, als auch in ungepragter Form, wie
Gold- und Silberbarren. Demzufolge ist das Hortungsverbot
fiir Gold und Silber in ihrer Eigenschaft als Tausch- bzw. als
Zahlungsmittel ergangen.

450



Die Hortung von Gold und Silber hat der Islam mit ein-
deutigem Koranvers verboten. Der Erhabene sagt:

A ) ot 3 50 Y5 R 0ally CRIN 05585 Gl
(o 15

Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf
dem Wege Allahs ausgeben, so verheifie ihnen eine
schmerzliche Pein. (9:34). Diese Androhung einer schmerz-
lichen Pein fiir jene, die Gold und Silber horten, ist ein of-
fenkundiger Beleg dafiir, dass der Gesetzgeber die Unterlas-
sung der Hortung in apodiktischer Weise verlangt hat.
Somit ist die Hortung von Gold und Silber verboten
(haram).

Der Beweis, dass die aya die Hortung von Gold und Sil-
ber in definitiver Weise verboten hat, ist folgender:

Erstens: Die Allgemeingilltigkeit der aya. Der Text der
aya in seinem Wortlaut (manttq) und Sinngehalt (mafhim)
ist ein Beweis fur das uneingeschrankte Verbot der Hortung
von Gold und Silber. Die dya dahingehend zu interpretieren,
dass die Hortung erlaubt ist, wenn die zakat dafiir entrich-
tet wird, stellt eine Abkehr vom Rechtsspruch der aya dar,
auf den sie in definitiver Weise hingewiesen hat. Dies darf
aber nur dann vorgenommen werden, wenn ein zweiter,
von der dya unabhangiger Rechtsbeleg existiert, durch den
man von der eigentlichen Bedeutung der dya abriicken
muss bzw. der sie abrogiert (nash). Es existiert aber kein
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anerkannter Text (nass sahih), der von der Bedeutung der
aya abriicken lasst. Es ist auch gar nicht moglich, dass so ein
Beweis existiert, da die Bedeutung der dya definitiv ist
(gatT ad-dalala). Somit bleibt nur die Moglichkeit Ubrig,
dass ein Beleg existiert, der die gya abrogiert hat. So ein
Beleg existiert aber nicht. Was die aya betrifft:

(o 16 15T s )

Nimm von ihrem Vermégen Almosen, mit dem du sie
reinigst. (9:103), so ist sie im Jahre 2 nach der higra offen-
bart worden, als die zakat angeordnet wurde. Der Hor-
tungsvers ist hingegen im Jahre 9 nach der higra offenbart
worden. Das, was davor offenbart wurde, kann aber nie-
mals das abrogieren, was danach offenbart worden ist. Was
die Hadithe anbelangt, die erwdhnen, dass das, wofiir die
zakat entrichtet wurde, nicht als Hortung gilt, so ist nichts
davon als richtig (sahih) anerkannt worden. Der Hadith von
Umm Salama, den einige Gelehrte als Beweis heranziehen,
ist Uiber ‘Attab tradiert worden, der unbekannt (maghdal) ist.
Nichtsdestotrotz ware der Hadith von Umm Salama unge-
eignet, um den Rechtsspruch aus der dya zu abrogieren,
auch wenn er richtig und sogar mutawatir’® wire. Denn die
Hadithe des Propheten # kdnnen den Koran nicht abrogie-
ren, auch wenn sie mutawdtir waren. Der Koran steht nam-
lich mit seinem Ausdruck absolut authentisch fest (qatT at-
tubdt lafzan). Und wir verrichten unseren Gottesdienst

** D. h. im Kollektiv tradiert und daher absolut authentisch.
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(‘ibada) mit seinem Ausdruck und seiner Bedeutung. Dies
im Unterschied zum hadit mutawatir, der nur in seiner Be-
deutung, nicht in seinem Ausdruck, absolut authentisch ist
(gatT at-tubdt ma‘'nan). Auch verrichten wir mit seinem
Ausdruck nicht unseren Gottesdienst. Somit kann der Koran
durch die Hadithe nicht abrogiert werden, auch wenn diese
als mutawatir gelten. Wie kann man dann einen Einzelbe-
richt (hadit ahad), der sogar zweifelhaft ist wie der Hadith
von Umm Salama, einen absolut authentischen, absolut
eindeutigen Koranvers abrogieren lassen?

Zweitens: At-Tabari berichtet in seinem tafsir von Abu
Umama al-Babhili, der sagte:

CEE 1l gy JUB s 030 b B cdil) Jal e oy g9
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Ein Mann von den ahl a,s-,suffa37 verstarb. In seinem
Schurz wurde ein Dinar gefunden. Da sagte der Gesandte
Allahs: ,,Ein Brandmal!“ Dann starb ein anderer von ihnen.
In seinem Schurz wurden zwei Dinare gefunden. Da sagte
der Gesandte Allahs: ,Zwei Brandmale!”“ Den Hadith be-
richtet auch Ahmad von ‘Al ibn AbT Talib und ‘Abdullah ibn
Mas'ad. Der Prophet prophezeite ihnen diese Strafe, weil
sie vom Almosen lebten, aber Gold besaRen. Ein oder zwei
Dinare erreichen nicht einmal den nisab, sodass man dafiir

* Damit wurden arme Muslime bezeichnet, die keine eigene Wohn-
statte hatten und deshalb in einem Bereich der Moschee wohnten.
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zakat entrichten misste. Die Aussagen des Propheten # —
Ein Brandmal! und Zwei Brandmale! — sind jedoch ein Be-
leg dafiir, dass er es als Hortung erachtete, auch wenn keine
zakat dafir fallig war. Der Prophet # weist dabei auf die
Aussage in der Hortungs-aya hin:

(555 (48 G (558 i B g Wl X 53)

An jenem Tage, an dem es (Gold und Silber) im Feuer
von gahannam gliihend gemacht wird und ihre Stirnen
und Seiten damit gebrandmarkt werden. (9:35).

Drittens: Der Text der dya projiziert die Strafandrohung
auf zwei Vergehen: Das erste ist das Horten des Vermdogens
und das zweite das Nichtausgeben von Vermdgen auf dem
Wege Allahs. D. h. diejenigen, die Gold und Silber horten,
und diejenigen, die es nicht auf dem Wege Allahs ausgeben,
denen verheille die Strafe. Daraus wird ersichtlich, dass die
Strafandrohung auch denjenigen umfasst, der zwar nicht
hortet, aber auch nicht auf dem Wege Allahs ausgibt. Eben-
so umfasst sie denjenigen, der hortet und auf dem Wege
Allahs ausgibt. Al-Qurtubrt sagte dazu: Wer nicht hortet und
das Ausgeben auf dem Wege Allahs verweigert, zdhlt unab-
dingbar dazu. Mit dem Ausdruck

{8 J= 3}

auf dem Wege Allahs in der aya ist der gihad gemeint,
da er mit dem Ausgeben verkniipft wurde. Immer, wenn
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der Ausdruck auf dem Wege Allahs mit dem Ausgeben ver-
knlpft wird, bedeutet er den gihad. Im Koran ist er nur in
dieser Bedeutung ergangen. Der Ausdruck auf dem Wege
Allahs ist im Koran verknlipft mit dem Ausgeben nirgendwo
verwendet worden auRer in der Bedeutung von gihad.

Viertens: Al-Buhari berichtet von Zaid ibn Wahb, der sag-
te: Ich kam bei Abu Darr in ar-Rabda vorbei und fragte ihn:
,Was hat dich hierhergefiihrt?“ Da antwortete er: ,,Wir wa-
ren in as-Sam. Ich rezitierte: , Diejenigen, die Gold und Sil-
ber horten und es nicht auf dem Wege Allahs verwenden,
so verheifie ihnen eine schmerzliche Pein.” Da sagte
Mu‘awiya: , Diese aya gilt nicht fiir uns. Sie gilt nur fiir die
Anhdnger der Schrift.” Ich antwortete: ,,Wabhrlich, sie gilt fiir
uns und fiir sie.” Diesen Hadith tradiert auch lbn Garir in
einem Bericht von ‘Ubaidillah ibn al-Qasim von Hasin von
Zaid ibn Wahb von AbU Darr. Er erwdhnte das Ereignis und
erganzte es wie folgt: Unsere Stimmen erhoben sich gegen-
einander. Da schrieb er an ‘Utman und beschwerte sich liber
mich. ‘Utman schrieb an mich, dass ich zu ihm kommen sol-
le. Ich kam zu ihm. Als ich in Medina ankam, stiirzten sich
die Leute auf mich, als ob sie mich zum ersten Mal gesehen
hdtten. Ich beschwerte mich bei ‘Utman dariiber. Da sagte
er mir: ,Zieh dich in der Néhe zuriick.” Ich antwortete: , Bei
Allah, ich werde von dem, was ich gesagt habe, nicht ablas-
sen.” Der Meinungsunterschied zwischen Abd Darr und
Mu‘awiya betraf diejenigen, auf die die aya zutrifft, nicht
ihre Bedeutung. Ware damals ein Hadith tradiert worden,
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dass eine Geldanhaufung, fir welche die zakat entrichtet
wird, nicht als Hortung gilt, dann hatte Mu‘awiya diesen
zitiert und AbU Darr damit zum Schweigen gebracht. Es
scheint, dass diese Hadithe nach diesem Ereignis mit Abl
Darr gesetzt wurden, denn es steht fest, dass sie alle keine
richtigen Hadithe sind.

Flinftens: Kanz bedeutet sprachlich das Anhdufen von
Vermogen, ein Teil Gber dem anderen, und es aufbewahren.
Mal makniz bedeutet ein angesammeltes Vermogen. Kanz
ist alles, was Ubereinander angehauft wurde. Sei es im Erd-
inneren oder an der Oberflache. Die Ausdriicke des Koran
werden allein in ihrer sprachlichen Bedeutung erklart. Es sei
denn, das islamische Recht hat eine islamrechtliche Bedeu-
tung fiir den Ausdruck festgelegt, dann wird er mit seiner
islamrechtlichen Bedeutung erklart. Fiir den Ausdruck kanz
ist keinerlei islamrechtliche Bedeutung in einer richtigen
Uberlieferung festgelegt worden. Somit muss der Begriff
allein mit seiner sprachlichen Bedeutung erldautert werden.
Das bedeutet, dass bereits das blofe Anhdufen von Vermo-
gen — ohne dass diese Ansammlung einem bestimmten
Bedarf dient — als verwerflicher kanz gilt, fiir den Allah dem-
jenigen, der ihn betreibt, eine schmerzliche Strafe ange-
droht hat.
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Ar-Riba und as-sarf

Ar-Riba bedeutet, Vermoégen gegen ein Vermogen der-
selben Art zu ungleichen Mengen zu tauschen. Und as-sarf
(Geldwechsel) bedeutet, Vermogen aus Gold oder Silber
von gleicher Art zu gleichen Mengen oder von unterschied-
licher Art zu gleichen oder ungleichen Mengen zu tauschen.
Sarf findet nur beim Handel statt. Hingegen kann sich riba
beim Handel (bai‘), bei Anleihen (gard) oder beim Termin-
kauf (salam) ergeben. Al-Bai‘ (der Handel) ist das Tauschen
von Vermogen gegen Vermdgen durch Aneignung und
Ubereignung. Und dies ist zuldssig, weil der Erhabene sagt:

(9555 2 0 )

Und Allah hat den Handel erlaubt. (2:275). Auch sagte
der Gesandte Allahs #:

«B ks o b LSl Gland Iy

Kaufer und Verkaufer haben die Wahl, solange sie nicht
auseinandergehen. Von al-Buhart auf dem Wege des Hakim
ibn Hizam tradiert. As-Salam (der Vorausverkauf) ist das
Aushandigen eines prasenten Gutes fiir ein in der Vereinba-
rung beschriebenes Gut, das zu einem bestimmten Termin
Ubergeben wird. Dieses Vorgehen wird salam oder salaf
genannt. Es ist eine Art von Handel und wird vertraglich in
gleicher Weise, und zwar mit dem Ausdruck salam, vollzo-
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gen. Islamrechtlich stellt es eine erlaubte Tatigkeit dar. So
sagt der Erhabene:

86 ““J,\J\J.\,r.u\.ub\\ AR VI

Ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr eine Anleihe gewdhrt oder
aufnehmt zu einer festgesetzten Frist, dann schreibt es
nieder. (2:282). Ibn ‘Abbas sagte: Ich bezeuge, dass der ver-
biirgte salaf zu einer festgesetzten Frist von Allah erlaubt
und fiir halal erkldrt wurde. Dazu rezitierte er die dya:
Wenn ihr eine Anleihe gewdhrt oder aufnehmt zu einer
festgesetzten Frist [...]. Auch berichten al-Buhart und Mus-
lim von lbn ‘Abbas, der sagte: Der Prophet % kam nach Me-
dina und die Menschen pflegten bei Datteln Terminkdufe
auf zwei und drei Jahre durchzufiihren. Da sprach er:
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Wer einen Vorausverkauf (salam) tatigt, der soll ihn in
einem festgelegten MaR, einem festgelegten Gewicht und
zu einer festgelegten Frist abschlieBen. Die Anleihe (al-
gard) stellt ihrerseits eine Art von salaf dar. Und zwar wird
Vermogen einer Person gegeben, um es spater von ihr wie-
der zurtickzubekommen. Das ist islamrechtlich zuldssig. So
berichtet Muslim von Abu Rafi’,
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dass sich der Gesandte Allahs # von einem Mann ein
Jungkamel lieh. Dann langten Kamele der zakat bei ihm
ein. Er befahl Abu Rafi', dem Mann sein Jungtier zuriickzu-
geben. Doch Abu Rafi' kam zu ihm zuriick und sagte: ,,Ich
habe nur vorziiglichere, ausgewachsene Tiere darin ge-
funden.” Da antwortete ihm der Prophet: ,,Gib es ihm. Die
besten unter den Menschen sind diejenigen, die ihre
Schuld am besten begleichen.” Und Ibn Hibban berichtet
von lbn Mas'ud, dass der Gesandte Allahs # sprach:

@p ﬁwg‘fylu&'fi@}muéﬁrwdb»

Jeder Muslim, der einem Muslim zweimal borgt, erhalt
den Lohn, als ob er es ihm einmal als Almosen gegeben
hatte. Auch steht fest, dass der Gesandte Allahs # sich Gii-
ter auslieh.

Ar-Riba

Bei Handel und Vorausverkdufen (salam) kann riba nur
bei sechs Gitern auftreten: Datteln, Weizen, Gerste, Salz,
Gold und Silber. Hingegen kann bei Anleihen (gard) riba bei
jeder Glterart vorkommen. So ist es grundsatzlich nicht
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erlaubt, irgendetwas zu verborgen, um es in einer grofReren
oder kleineren Menge oder in einer anderen Art zuriickzu-
bekommen. Vielmehr muss das gleiche Gut von derselben
Art und in derselben Menge riickerstattet werden. Der Un-
terschied zwischen Handel, Terminkauf und Anleihe ist der,
dass bei Handel und Terminkdufen Giter gleicher und un-
terschiedlicher Art miteinander getauscht werden. Bei An-
leihen hingegen werden und diirfen nur Guter derselben
Art miteinander getauscht werden. Dass riba beim Handel
und Terminkauf nur bei diesen sechs Gulterarten auftreten
kann, geht aus dem Konsens der Prophetengefahrten
(igma“ as-sahaba) hervor und ebenso aus folgendem Aus-
spruch des Gesandten Allahs #:
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Gold mit Gold, Silber mit Silber, Weizen mit Weizen,
Gerste mit Gerste, Datteln mit Datteln und Salz mit Salz
muss zu gleichen Mengen, in gleichem Gewicht und Hand
in Hand erfolgen. Wenn sich diese Arten unterscheiden,
dann verkauft, wie ihr méchtet, solange es Hand in Hand
ergeht. Tradiert von Muslim lber ‘Ubada ibn as-Samit. Der
Konsens und der Hadith haben bestimmte Giter textlich
erwahnt, bei denen ribg auftreten kann. Somit steht er nur
bei diesen fest. Flir andere Gliter auller den sechs erwahn-
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ten ist kein Beleg fiir ein Verbot ergangen. Somit kann riba
bei anderen Giitern nicht stattfinden. Allerdings umfassen
diese Guter alles, was zu ihrer Gattung zahlt und auf was
ihre Beschreibung zutrifft. Anderes fallt nicht darunter. Zur
Begriindung des Verbots fiir diese Giiter ist kein Text ergan-
gen. Somit wird er juristisch nicht begriindet. Denn die Be-
grindung muss islamrechtlich und darf nicht rational erfol-
gen. Solange also der Rechtsgrund aus dem Text nicht
ableitbar ist, hat er keine Giltigkeit. Den Rechtsgrund aus
einem Analogieschluss zu ziehen, ist hier auch nicht zulas-
sig, weil es in diesem Fall eine Bedingung ware, dass der
Ausdruck, der als Rechtsgrund erachtet wird, ein sinnge-
bendes Attribut verkdrpert. Nur dann ware es erlaubt, dazu
eine Analogie zu ziehen. Ist der Ausdruck kein sinngebendes
Attribut (wasf mufhim), wenn es sich z. B. um ein nicht de-
riviertes Nomen (ism §amid)®® handelt oder um ein Attribut
ohne weiteren Sinngehalt, kann er nicht als Rechtsgrund
herangezogen werden und man kann von ihm nicht analog
auf anderes schlieRen. Wenn der Prophet 4 beispielsweise
sagt, wie es Ibn Maga in einem Bericht von Abl Bakra tra-
diert:

(Ol 529 w’ﬁ\ O g..,bl.i!\ g.,a.ﬁ,g Yy

% Ein ism gamid ist ein Substantiv, das nicht aus einer arabischen Wur-
zel (aus einem drei oder vier Buchstaben bestehenden Verb) abgeleitet
(deriviert) wurde.
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Der Richter darf zwischen zweien nicht richten, wenn er
zornig ist, so ist der Zorn hier als Rechtsgrund fir die Unter-
sagung des Richtens erachtet worden. Denn der Zorn ist ein
sinngebendes Attribut flr das Verbot und gilt somit als
Rechtsgrund. Sein Rechtsgrundcharakter wird aus einer ihm
innewohnenden Bedeutung abgeleitet, die zu verstehen
gibt, dass das Verbot ihretwegen ergangen ist. Diese inne-
wohnende Bedeutung ist die geistige Irritation. Somit wird
analog zum Zorn jeder Zustand gemessen, in dem dasselbe
Merkmal steckt, das den Zorn zu einem Rechtsgrund mach-
te, ndmlich die geistige Irritation. Ein dazu analoger Zustand
ware z. B. der grolRe Hunger. Hier kann vom Zorn eine Ana-
logie auf einen anderen Zustand gezogen werden, weil der
Ausdruck Zorn ein sinngebendes Attribut fiir das Verbot des
Richtens darstellt. Dies im Unterschied zur Aussage des Er-
habenen:

Es ist euch Verendetes verboten worden. (5:3). Denn der
Ausdruck Verendetes (al-maita) ist kein sinngebendes Attri-
but fiir das Verbot. Somit kann davon keine Analogie gezo-
gen werden. Demnach ist das Verbot allein auf das Veren-
dete beschrankt. Gleiches gilt, wenn ein Offenbarungstext
mit dem riba-Verbot auf Weizen ergangen ist. Auch hier
kann keine Analogie gezogen werden, denn der Ausdruck
Weizen ist ein primdres Nomen (ism gins) und kein sinnge-
bendes Attribut. So kann nicht gesagt werden, riba bei Wei-
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zen sei verboten, weil es sich um ein Nahrungsmittel
(mat‘dm) handelt, denn Weizen ist keine sinngebende Be-
schreibung. Demnach kann er nicht als Rechtsgrund fir das
Verbot erachtet werden und es kann von ihm auch keine
Analogie auf andere Giiter gezogen werden. Was die Aussa-
ge des Gesandten i betrifft:

(Jieog Sia pladally pladally

Nahrung mit Nahrung in Gleichem zueinander, von
Muslim Gber Mu‘ammar ibn ‘Abdillah tradiert, sowie den
Hadith, den Ahmad von Abu Sa“d al-Hudri in folgendem
Wortlaut berichtet:
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Der Gesandte Allahs # teilte unter den Leuten Nahrung
unterschiedlicher Qualitdt auf; einiges war besser als das
andere. Da wollten wir die Waren unter uns versteigern.
Doch der Gesandte Allahs # untersagte uns, damit Handel
zu treiben, auler es geschieht zu gleichen Mal3en, ohne
Mehrung, und ebenso den Hadith, den an-Nasa'l Gber den
Weg von Gabir tradiert, wo es vom Propheten # heift:
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Ein Nahrungshaufen darf nicht mit einem Nahrungs-
haufen verkauft werden und auch nicht zu einem bekann-
ten HohlmaR an Nahrung, so belegen sie alle nicht, dass
der Rechtsgrund des Verbotes die Nahrung sei. Sie belegen
vielmehr, dass riba bei Nahrungsmitteln stattfinden kann.
So umfassen diese Hadithe alle Sorten von Nahrung. Sie
sind also in allgemeiner Form ergangen. Dann kam aber der
Hadith des Gesandten #, den ‘Ubada ibn as-Samit berich-
tet, und schrankte die Nahrungsarten, in denen sich riba
einstellen kann, auf vier ein, und zwar: Weizen, Gerste, Dat-
teln und Salz. Somit handelt es sich beim allgemeingiiltigen
Ausdruck at-ta‘adm (die Nahrung), der in den vorstehenden
Hadithen verwendet wurde, um einen allgemeinen Aus-
druck, mit dem Spezifisches gemeint ist (‘amm yurad bihi
al-husas), namlich die vier erwdahnten Nahrungssorten. Dies
entspricht der Aussage des Erhabenen:

{(RyE30 LA | 55 BN &) N 23 06 ¢ .o\)

Diejenigen, zu denen die Menschen sagten: ,Seht, die
Menschen haben sich bereits gegen euch geschart, so
fiirchtet sie!” (3:173). Das Wort an-nds (die Menschen) in
dieser agya ist ein allgemeiner Ausdruck, mit dem aber Spe-
zifisches gemeint ist, denn diejenigen, die sagten, waren
einige Menschen und nicht alle. Gleiches gilt auch fiir den
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oben erwdhnten Ausdruck ta‘dm. Es ist ein allgemeiner
Ausdruck, mit dem Spezifisches gemeint ist, namlich einige
Nahrungssorten und nicht alle. Beleg dafir ist auch die Tat-
sache, dass es viele Nahrungssorten gibt, bei denen der
Tausch zu ungleichen Teilen — also riba — nicht verboten ist.
So zdhlen Auberginen, Kirbisse, Karotten, Halwa, Pfeffer,
Knoblauch und Jujube zu den Nahrungsmitteln. Es herrscht
aber Ubereinstimmung unter allen Gelehrten dariiber, dass
das riba-Verbot sie nicht umfasst, obwohl! der Ausdruck at-
ta‘am (die Nahrung) auf sie zutrifft. Auch sagt der Gesandte

(plakal) § ey 3 D)

Es soll nicht gebetet werden, wenn das Essen (at-ta‘am)
angerichtet ist. Von Muslim {ber ‘A’i$a tradiert. D. h. ir-
gendeine Nahrung, die zum Essen angerichtet ist. Ware der
riba bei jedem Nahrungsmittel vorhanden, dann wiirde er
auch die oben erwahnten Sorten betreffen. Demzufolge
fallt der allgemeine Ausdruck at-ta‘am, der in den oben
erwahnten Hadithen verwendet wurde, in die Kategorie
eines allgemeinen Ausdrucks, der spezifisch gemeint ist, mit
dem also die Nahrungssorten gemeint sind, die der Gesand-
te # in seiner Aussage

«cl.db ckd\j ¢ ol ey rddly paidly (L I
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Weizen mit Weizen, Gerste mit Gerste, Datteln mit Dat-
teln und Salz mit Salz erwahnt hat. Es darf auch nicht ge-
sagt werden, riba bei Gold und Silber sei deswegen verbo-
ten, weil sie zu den gewogenen Giitern zdhlen, um damit
die Tatsache, dass es sich um eine gewogene Gitergattung
handelt, zum Rechtsgrund fir das daflir ergangene riba-
Verbot zu erheben. Ebenso darf nicht behauptet werden,
der riba bei Weizen, Gerste, Datteln und Salz sei deswegen
verboten worden, weil es Giter seien, die im HohlmalR
(makil) gemessen werden, um das dafiir ergangene riba-
Verbot damit zu begriinden, dass sie zu den im HohlmaR
gemessenen Gltergattungen zdhlen. Denn Gewicht und
Hohlmal’ sind im Hadith als Beschreibung, nicht als Rechts-
grund, erwahnt worden. An-Nasa'l berichtet von ‘Ubada ibn
as-Samit, dass der Gesandte Allahs # sprach:

B3y 4y 0,5 Liadlly Liadlly 0352 U g ey 0,5 oIl Uy
slpw ¢ il jeaddly G Sty ¢ el eddly kel hadly <5
(o) D 3331 g1 505 pad ¢ Jos Sia ¢5lpan

Gold mit Gold - roh (tibr) oder gepragt — zu gleichem
Gewicht, Silber mit Silber — roh und gepragt — zu gleichem
Gewicht, Salz mit Salz, Datteln mit Datteln, Weizen mit
Weizen, Gerste mit Gerste zu gleichen Mengen, in Glei-
chem zueinander. Wer mehr gibt oder nimmt, der hat riba
begangen. Der Hadith hat den Zustand dargelegt, fiir den
das Verbot gilt, ndmlich Gold und Silber mit ungleichen
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Gewichten (wazn) zu wiegen sowie Weizen, Gerste, Salz
und Datteln in ungleichen HohlmaRen (kail) zu messen. Es
ist also eine Darlegung dessen, mit welchen Mitteln die
Tauschgeschafte ablaufen, und keine Begriindung dafir.
Demzufolge stellt sich riba nicht in allem ein, was gewogen
und im HohlmaR gemessen wird, sondern lediglich in die-
sen sechs Gutern, und zwar bei Gold und Silber im Gewicht
und bei den anderen Gitern im HohlmaR. D. h., der riba
stellt sich bei Handel (bai‘) und Terminkdufen (salam) nur
bei diesen sechs Gitern ein: bei Datteln, Weizen, Gerste,
Salz, Gold und Silber.

Die Anleihe (al-qard) ist bei diesen sechs Sorten und an-
deren erlaubt sowie bei allem, was besessen werden kann.
Es ist zuldssig, das Gut zum Zwecke der Anleihe aus dem
Eigentum zu nehmen. Riba stellt sich nur dann ein, wenn
sich dabei ein Profit ergibt. Dies geht aus einem Hadith von
‘Al hervor, den al-Harit ibn Abt Usama in folgendem Wort-
laut berichtet:

«K"“J"U”Jzu"s@"%g“” by

Der Prophet # untersagte eine Anleihe, die einen Profit
nach sich zieht. In einer anderen Tradierung desselben
Hadiths heift es:

oy 368 ks 53 05
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Jede Anleihe, die einen Profit nach sich zieht, ist riba.
Davon ist ausgenommen, was in die Kategorie der gitigen
Tilgung (husn al-qada’) fallt, ohne dass eine Mehrung damit
verbunden ware. Dies geht aus dem Bericht von Abl
Dawid hervor, den er von Abd Rafi tradiert. Dort heildt es:

Jor ) il o g Bl o) islowd 1,5 B A1 Jposy izl
0 o) alast 13U Loty Tl Moo V) Y 3w o i o S

Der Gesandte Allahs # lieh sich von einem Mann ein
junges Kamel. Dann langten Kamele der zakat bei ihm ein.
Er befahl mir, dem Mann sein Jungkamel zuriickzugeben.
Doch ich sagte: ,Ich habe nur ein vorziigliches, ausge-
wachsenes Tier darin gefunden.” Da antwortete er #: ,,Gib
es ihm. Die vorziiglichsten unter den Menschen sind die-
jenigen, die ihre Schuld am besten begleichen.”

Der Geldwechsel (as-sarf)

Bei Verfolgung aller Vertragsablaufe, die bei Geldge-
schaften auf den Weltmarkten stattfinden, wird deutlich,
dass Handelsgeschafte auf sechs Arten durchgefiihrt wer-
den: 1. Der Kauf einer Wahrung fir dieselbe Wahrung, wie
das Eintauschen alter irakischer Dinare gegen neue. 2. Der
Tausch einer Wahrung gegen eine andere, wie den Tausch
agyptischer Pfund gegen Dollars. 3. Der Kauf einer Ware in
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einer bestimmten Wahrung und der Kauf dieser Wahrung
mit einer anderen, wie z. B. der Kauf von Flugzeugen in Dol-
lars und der Kauf dieser Dollars mit irakischen Dinaren —
alles in einem Geschaft. 4. Der Verkauf einer Ware in einer
Wahrung, wie z. B. in englischen Pfund, und der Tausch der
englischen Pfund gegen Dollars. 5. Der Verkauf bestimmter
Wertpapiere in einer bestimmten Wahrung. 6. Den Verkauf
von Aktien einer bestimmten Gesellschaft in einer be-
stimmten Wahrung. In diesen sechs Handelsarten laufen
die Kaufvertrage bei Geldgeschaften ab. Der Kauf und Ver-
kauf von Aktien und Wertpapieren ist islamrechtlich gene-
rell verboten. Denn die Wertpapiere sind verzinst und bein-
halten demnach riba. Im Grunde stellen sie selbst ein riba-
Geschaft dar. Aktien sind Anteile in einer islamrechtlich un-
gliltigen, unzuldssigen Gesellschaft. Somit ist es ungiltig
(batil), sie zu kaufen oder zu verkaufen. Aus diesem Grund
ist es unzuldssig, mit Aktien samtlicher Aktiengesellschaften
zu handeln, und zwar abgesehen davon, ob die Tatigkeit der
Gesellschaft erlaubt ware, wie Handels- und Industrieun-
ternehmen, oder verboten, wie Bankunternehmen. Was
den Kauf von Waren in einer Wahrung und den Tausch die-
ser Wahrung in eine andere bzw. den Verkauf von Waren in
einer Wahrung und den Tausch dieser Wahrung in eine an-
dere anbelangt, so besteht jede dieser beiden Tatigkeiten
aus zwei Geschaftshandlungen: einerseits dem Kauf- und
Verkaufsgeschaft, andererseits dem Geldwechselgeschaft.
Somit werden die Gesetzmaligkeiten des Kaufs- (bai‘) und
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des Geldwechsels (sarf) darauf angewendet, nachdem vor-
erst einmal gemaR dem islamischen Recht beide Geschafts-
handlungen voneinander getrennt werden. Der Verkauf
einer Wahrung mit derselben Wahrung oder mit einer an-
deren ist ein Wechselgeschaft (sarf) und islamrechtlich zu-
lassig. Denn sarf bedeutet, Geldvermdégen aus Gold oder
Silber von gleicher Art zu gleichen Mengen oder von unter-
schiedlicher Art zu gleichen oder ungleichen Mengen einzu-
tauschen. Sarf kann mit Wahrungen genauso durchgefiihrt
werden wie mit Gold und Silber. Denn die Eigenschaft von
Gold und Silber als Zahlungseinheit trifft auf sie zu. Hier
wird keine Analogie zu Gold und Silber gezogen, vielmehr
fallen diese Wahrungen unter ihre Art. Denn diese Wahrun-
gen stitzen sich auf Gold und Silber in ihrer monetaren
Eigenschaft als Wahrung bzw. Zahlungsmittel. So ist es zu-
lassig, wenn jemand Gold gegen Silber in Miinzen ein-
tauscht, indem er z. B. sagt: Ich verkaufe dir diesen Golddi-
nar fiir diese Silberdirhame, und dabei auf die prasenten
Miinzen zeigt. Oder er kauft Gold fiir Silber, ohne es konkret
vorzulegen, indem er einen Vertrag auf etwas Beschriebe-
nes abschlielt, ohne darauf hinzudeuten. So kann er z. B.
sagen: Ich verkaufe dir einen dgyptischen Dinar fiir zehn
Dirhame aus dem Higaz. Alle diese Tauschgeschafte sind
zulassig. Denn die Wahrung wird durch die konkrete ver-
tragliche Bestimmung definiert, somit steht das Eigentum
am Gegenstand fest. Auch wenn man Gold fir Silber ver-
kauft, ist es zuldssig, ob es nun Golddinare fiir Silberdirha-
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me sind oder Golddinare fiir Silberschmuck oder fiir rohes,
ungepragtes Silber (an-nigar). An-Niqar ist bei Silber das
Gegenstlick zu at-tibr bei Gold, und zwar das Metall in sei-
ner rohen, ungepragten Form. Ebenso ist der Verkauf von
Silber fur Gold erlaubt, sei es fir Goldschmuck, Goldmiin-
zen oder Rohgold. Allerdings muss das alles unbedingt Hand
in Hand erfolgen, d. h. ohne verzogerte Aushandigung, und
Gegenstand fir Gegenstand (‘ainan bi ‘ain). Das kann zu
ungleichen oder zu gleichen Mengen mit gleichem Gewicht
erfolgen oder mit Waren, die weder im Gewicht noch im
Volumen bemessen wurden (gizaf). Auch kann die eine Wa-
re bemessen und die andere unbemessen sein. All das ist
zuldssig, wenn der Tausch (sarf) zwischen zwei verschiede-
nen Wahrungsarten stattfindet. Findet der Tausch hingegen
in derselben Wahrung statt, so ist er nur zuldssig, wenn er
zu gleichen Teilen erfolgt. Es ware unzuldssig, ihn zu unter-
schiedlichen Teilen durchzufiihren. So muss Gold mit Gold
zu gleichem Gewicht (waznan bi wazn), Gegenstand fir
Gegenstand (‘ainan bi ‘ain) und Hand in Hand (yadan bi
yad), d.h. in sofortiger gegenseitiger Aushandigung, ge-
tauscht werden, egal ob es sich um gepragte Dinare,
Schmuck, Goldbarren oder Rohgold handelt. Eine Ungleich-
heit ist hierbei von Grund auf unzuldssig. Ebenso muss Sil-
ber mit Silber zu gleichem Gewicht und in sofortiger gegen-
seitiger Aushdndigung getauscht werden, ob es sich um
gepragte Dirhame, Schmuck oder Rohsilber handelt. Auch
hier ist eine Ungleichheit von Grund auf unzuldssig. Wech-
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selgeschafte in ein und derselben Wahrung sind demnach
zulassig, allerdings ist es Bedingung, dass sie zu absolut
gleichen Teilen (mitlan bi mitl), in sofortiger gegenseitiger
Aushandigung (yadan bi yad) und Gegenstand fir Gegen-
stand (‘ainan bi ‘ain) erfolgen. Auch bei unterschiedlichen
Wahrungen ist der Tausch zulassig. Gleichheit oder Un-
gleichheit der Teile ist dabei keine Bedingung. Vielmehr ist
es Bedingung, dass er Hand in Hand ergeht und Gegenstand
flir Gegenstand. Der Beleg fir die Zulassigkeit des sarf ist
die Aussage des Propheten #:

(Y L‘i ‘p-'a'-fn:"' S (L2l o lgnan

Verkauft Gold mit Silber, wie ihr wollt, solange es Hand
in Hand erfolgt. Von at-Tirmidi Gber ‘Ubada ibn as-Samit
tradiert. Auch wird von ‘Ubada ibn as-Samit berichtet, dass
er sagte:

CRaadlly Zadlly (p Al a8 ot B A gy ranr
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Ich horte den Gesandten Allahs & den Verkauf von Gold
mit Gold, Silber mit Silber, Weizen mit Weizen, Gerste mit
Gerste, Datteln mit Datteln und Salz mit Salz verbieten,
auBler es geschieht zu gleichen Teilen und Sache fiir Sache.
Wer mehr gibt oder nimmt, hat riba begangen. Von Mus-
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lim Gberliefert. Auch berichtet Muslim von AbG Bakra, der
sagte:

(5 pdy (L S Wy Aall (5285 of (AN Jgosy T U5y
10Ka £ I ¢ Ty 2 B Jory Wb 106 (st CiS” (Riadlly a )
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Der Gesandte Allahs # befahl uns, Silber mit Gold und
Gold mit Silber nach Belieben zu kaufen. Da fragte ihn ein
Mann und der Gesandte antwortete: ,Hand in Hand.” So
habe ich es gehért. Und von Malik ibn Aus al-Hadatan wird
berichtet, dass er sagte: Ich kam und fragte: ,Wer wechselt
Dirhame?“ Da sagte Talha ibn ‘Ubaidillah, er befand sich bei
‘Umar ibn al-Hattab: ,,Zeig uns dein Gold, dann komm wie-
der vorbei. Wenn unser Diener kommt, geben wir dir dein
Silber.” Da sagte ‘Umar: ,Nein, bei Allah! Entweder gibst du
ihm sein Silber oder du gibst ihm sein Gold zuriick, denn der
Gesandte Allahs # sagte:

idly cslag s M1y Il celag 3 V1. by cadlly Gy3ih
Glag s Y by el adly 3lag s V) b,y unidly

Silber mit Gold (zu tauschen) ist ribd, auler (es ergeht)
Hand in Hand. Weizen mit Weizen ist ribd, auRer Hand in
Hand. Gerste mit Gerste ist ribd, auRer Hand in Hand, und
Datteln mit Datteln ist riba, auBer Hand in Hand.” Von at-
Tirmidt Gberliefert. So ist es nicht erlaubt, Gold mit Silber zu
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verkaufen, auller es ergeht Hand in Hand, d. h. in sofortiger
gegenseitiger Aushandigung. Gehen Kaufer und Verkaufer
auseinander, bevor jeder die Ware dem anderen aushan-
digt, ist das Wechselgeschaft (sarf) ungiltig. So sagt der
Gesandte Allahs #&:

Glag s Y1 by 3, e ddhy

Gold mit Silber zu tauschen ist riba, auller es ergeht
Hand in Hand. Von al-Buhari und Abl Dawud lber ‘Umar
tradiert. Al-Buhart berichtet in vollem Tradentenstrang von
Sulaiman ibn Abt Muslim, der sagte: Ich fragte Abid al-
Minhal nach dem Wechselgeschdft (sarf) mit unmittelbarer
gegenseitiger Aushdndigung. Da sagte er: ,Ich und ein
Partner von mir kauften Giiter in unmittelbarer gegenseiti-
ger Aushéndigung und in Terminkauf.” Al-Barra’ ibn ‘Azib
kam zu uns und sagte: ,Ich und mein Partner Zaid ibn
Argam taten es und wir fragten den Propheten # danach. Er
sprach:

(09 33 dsad HIS” Lag 09d5ed U T.\.g. oS Ly

Was Hand in Hand erfolgte, konnt ihr behalten, was mit
Zahlungsaufschub erging, so lasst davon ab. Das belegt,
dass das Wechselgeschaft unbedingt in sofortiger gegensei-
tiger Aushandigung zu erfolgen hat.

Bedingung ist, dass die Tauschpartner innerhalb der
Tausch- bzw. Wechselsitzung sich gegenseitig die Ware aus-
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handigen. Gehen sie vor Aushdndigung auseinander, hat
zwischen ihnen kein Tauschhandel bzw. Wechselgeschaft
stattgefunden. Denn sarf ist der Tauschhandel von Wah-
rungswerten untereinander. Die gegenseitige Aushandigung
dieser Werte wahrend der Tauschsitzung stellt eine Bedin-
gung flr seine Richtigkeit (sihha) dar. Al-Bubhari berichtet
von Malik ibn Aus, dass der Gesandte Allahs # sprach:

(slag s ) by By b il

Der Tausch von Gold mit Silber ist ribd, auler es ergeht
Hand in Hand. Auch sagte der Prophet #:

g Tty 2 S A2l ol lyme

Verkauft Gold fiir Silber, wie ihr mochtet, aber Hand in
Hand. Von at-Tirmidi tradiert. Auch untersagte der Prophet
# den Verkauf von Gold fiir Silber mit Zahlschuld. Ebenso
untersagte er, dass davon Nichtprdasentes (ga’ib) mit Pra-
sentem (ndagiz) verkauft wird. Somit ist die gegenseitige
Aushandigung der Tauschwaren wahrend der Tauschsitzung
unabdingbar. Gehen sie vor der Aushandigung auseinander,
ist das Wechselgeschaft ungiiltig, weil seine Grundbedin-
gung nicht erfillt ist. Wurde einiges ausgehandigt und ge-
hen sie dann auseinander, ist das Geschaft fiir den Teil un-
gliltig, der nicht ausgehandigt wurde und der ihm als
Entgelt entspricht. Das Geschaft ist aber flir den Teil, der
ausgehandigt wurde, und fiir das ihm entsprechende Ent-
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gelt glltig. Denn es ist zuldssig, ein Geschaft zu teilen.
Wenn eine Person mit einer anderen vereinbart, einen Di-
nar fur zehn Dirhame zu tauschen, sie aber nur finf Dirha-
me bei sich hat, ist es unzuldssig, wenn sie vor dem Aus-
hdndigen der zehn Dirhame auseinandergehen. Handigt sie
der anderen Person nur fiinf aus und gehen sie anschlie-
Rend auseinander, ist das Wechselgeschaft zwar fiir den
(ausstehenden) halben Dinar ungiiltig, aber fir das, was
den ausgehandigten fiinf Dirhamen an Entgelt entspricht,
gliltig, da die Teilung des Geschafts zuldssig ist.

Die Wechselgeschafte

Egal wie zahlreich und vielfiltig die Geldwechselgeschaf-
te ausfallen mégen, so gehen sie doch nicht dariiber hinaus,
dass es sich entweder um ein Verkaufsgeschaft, d. h. um ein
Tauschgeschift (bai‘) mit derselben Wahrung oder mit un-
terschiedlichen Wahrungen handelt. Entweder wird prasen-
tes Geld mit prasentem Geld oder eine Zahlungspflicht
(dimma) mit einer Zahlungspflicht getauscht. Niemals darf
aber ein prasentes Geld mit einer nicht prasenten Zah-
lungspflicht getauscht werden. Ist das Wechselgeschaft ab-
geschlossen worden und mochte einer der Tauschpartner
davon zurlicktreten, so ist es nicht zuldssig, wenn der Ver-
trag abgeschlossen und das Geld ausgehadndigt wurde. Es
sei denn, es hat eine grobe Ubervorteilung stattgefunden
(gabn fahis) oder ein Mangel ist aufgetreten, dann ist es
zulassig. Wenn also einer der Tauschpartner in der Ware
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einen Mangel, z. B. eine Falschung, feststellt, wenn er bei-
spielsweise im gekauften Silber Kupfer entdeckt oder eine
Schwarzung vorfindet, so hat er die Wahl, es zurlickzugeben
oder den Kauf zu akzeptieren. Gibt er es zuriick, so muss es
zum damaligen Wechselkurs erfolgen, d. h. um denselben
Preis, wie er es gewechselt hat. Mit anderen Worten ist die
Riickgabe zuldssig, solange der Wert des von ihm erworbe-
nen Geldes von dessen Wert zur Zeit des Wechsels nicht
gemindert wurde. Akzeptiert er den erstmaligen Wechsel,
ist das Geschaft zuldssig. Gibt er die Ware zurlick, ist das
Geschaft annulliert. Wenn er beispielsweise 24-karatiges
Gold fur 24-karatiges Gold kauft und dann feststellt, dass
das von ihm erworbene Gold nur 18 Karat besitzt, dann ist
es Betrug. Er hat die Wahl, es entweder zurlickzugeben o-
der zum damaligen Wechselkurs zu akzeptieren. Will er
aber den Goldtausch mit dem Mangel unter der Bedingung
akzeptieren, dass er vom Verkdufer den Differenzbetrag fir
die Wertminderung durch den Mangel erhalt, so ist es nicht
zuldssig, weil dadurch eine Mehrung auf einer Tauschseite
erfolgen wiirde und das zwingende Prinzip der Mengen-
gleichheit bei Tauschgeldern derselben Art verletzt ware.
Auch wenn jemand eine Schuld zu einer bestimmten Frist
zu begleichen hat und er dem Glaubiger sagt: Erlasse mir
einen Teil davon und ich beschleunige dir die Riickzahlung
des Rests, so ist es unzuldssig, denn es bedeutet den Ver-
kauf eines Sofortbetrages fiir einen Terminbetrag in unglei-
cher Menge. Dies entsprache dem Verkauf der Schuld zu
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einem geringeren Betrag in der Gegenwart, womit die Un-
gleichheit gegeben ist und riba stattfindet. Gleiches gilt,
wenn der Glaubiger dem Schuldner einen Mehrbetrag gibt,
indem er ihm z. B. sagt: Ich gebe dir zehn Dirhame und du
beschleunigst mir die Riickzahlung der Hundert, die du mir
schuldest. Auch das ist nicht zuldssig, weil eine Ungleichheit
besteht. So wird von Abi Sa‘ld al-Hudrt berichtet, der sagte:
Es sprach der Gesandte Allahs:
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Gold mit Gold, Silber mit Silber, Weizen mit Weizen,
Gerste mit Gerste, Datteln mit Datteln und Salz mit Salz:
Gleiches mit Gleichem, Hand in Hand. Wer mehr gibt oder
nimmt, der hat riba begangen. Nehmer und Geber sind
dabei gleich. Von Muslim tradiert.

Wenn nun jemand bei einem anderen eine Schuld in
Gold hat und der andere bei dem ersten eine Schuld in Sil-
ber und sie mit ihren gegenseitigen Schulden ein Tauschge-
schaft durchfihren, indem der eine seine Schuld in Gold
durch das begleicht, was der andere ihm an Silber schuldet,
so ist es zuldssig. Denn die prasente Schuld, d. h. die pra-
sente Zahlungspflicht (dimma), ist dem prdsenten Gegen-
stand gleichzusetzen. Auch ist es zuldssig, wenn jemand
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eine Ware in Gold kauft und dem Verkaufer ihren Wert in
Silber aushandigt. Denn es ist erlaubt, den Zahlbetrag in
einer Wahrung mit einer anderen zu begleichen. In diesem
Fall ware es ein Wechselgeschaft (sarf) zwischen einem
Gegenstand (‘ain) und einer Zahlpflicht (dimma). Das geht
aus einer Uberlieferung bei Abl Dawidd und al-Atram in
ihren ,,.Sunan“ hervor, die sie von lbn ‘Umar berichten, der
sagte: Ich verkaufte Kamele in al-Baqi". Ich verkaufte in Di-
naren und nahm Dirhame entgegen und verkaufte in
Dirhamen und nahm Dinare entgegen. Ich nahm und gab
das eine fiir das andere. Da ging ich zum Gesandten Allahs
# als er im Hause Hafsas war, und sprach: ,,0 Gesandter
Allahs. Gedulde dich mit mir und lass mich dich fragen. Ich
verkaufe Kamele in al-Baqi". Ich verkaufe in Dinaren und
nehme Dirhame entgegen und verkaufe in Dirhamen und
nehme Dinare entgegen. Ich nehme und gebe das eine fiir
das andere.” Da sagte der Gesandte Allahs :

o o LSy B85 o o clgags s BISG o ol Vo

Es ist in Ordnung, wenn du es zum Tageskurs nimmst,
solange ihr nicht auseinandergeht und zwischen euch
noch etwas offen ist. Kauft jemand von einem anderen
zwei legierte Dinare filir einen reinen, so ist es unzulassig.
Kauft er aber fiir seinen reinen Dinar Silberdirhame und
kauft er anschlieRend mit den Dirhamen zwei legierte Dina-
re, dann ist es giltig, egal ob er sie vom gleichen Handler
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kauft, von dem er zuvor die Dirhame gekauft hat, oder von
einem anderen. So berichtet Abl Sa‘ld Folgendes:

i ol oo (BB A Jpny JUB ¢ S o BB ) ) I s
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Bilal kam zum Propheten % mit barni-Datteln®. Da
fragte der Gesandte Allahs : ,Woher sind die?“ Bilal ant-
wortete: ,Wir hatten Datteln bei uns von schlechter Quali-
tit. Da habe ich davon zwei sa“° um einen (von diesen)
zur Speisung des Propheten & verkauft. Da sagte der Pro-
phet %, als er das horte: ,,Oh, das ist der Kern des Zinsge-
schéfts (ribd). Tu das nicht! Wenn du die Datteln kaufen
mochtest, dann verkaufe deine gegen eine andere Ware
und kaufe sie dann mit dieser.” Von Muslim tradiert. Auch
berichten Abl Sa‘ld und Abl Huraira:
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** Eine Dattelart von héchster Qualitit. In der Form sind sie klein, gelb
und rundlich.
“© Arabisches HohlmaR, ca. 2,5 Liter.
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Der Gesandte Allahs # verwandte einen Mann fiir Hai-
bar. Er kam mit Datteln von guter Qualitat zum Gesandten
zuriick. Da fragte ihn der Prophet #: ,,Sind alle Datteln in
Haibar so?“ ,Nein, bei Allah, o Gesandter Allahs! Wir
nehmen einen sa‘ von diesen fiir zwei sa‘ und zwei sa’ fiir
drei. Da sagte ihm der Gesandte Allahs #: ,Tu das nicht!
Verkaufe die Datteln fiir Dirhame und kaufe dann mit den
Dirhamen Qualititsdatteln.” Ubereinstimmend (berlie-
fert*. Der Prophet befahl ihm, seine Datteln nicht jeman-
dem anderen zu verkaufen als demjenigen, von dem er die
Qualitatsdatteln kaufen will. Wenn der Verkauf an denjeni-
gen, von dem er die Qualitatsdatteln kaufen méchte, verbo-
ten widre, hatte es ihm der Gesandte # dargelegt. Auch
kauft er eine Warengattung fiir eine andere, ohne Zusatz-
bedingung und ohne dass zwei Kaufvertrage miteinander
verknlipft werden. Somit ist es genauso zuldssig, als ob er
seine Ware jemandem anderen verkauft hatte. Gleiches gilt
fur den Kauf von Gold fiir Silber und den anschlieBenden
Kauf von Silber. Verkniipft er aber die beiden Kaufvertrage
miteinander, so ist es unzuldssig. Es wirde sich um einen
verbotenen Trick handeln und jeder Trick in Angelegenhei-
ten der Glaubensordnung (din) ist verboten und unzulassig.

*'D. h. von al-Buhari und Muslim.
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Er wirde zum Schein einen erlaubten Vertrag eingehen, mit
dem er aber Verbotenes bezweckt. Das Verbot will er
dadurch mit einer List umgehen, damit er das tun kann, was
Allah fir haram erklart hat. Im Grunde versucht man mit
solchen Mandévern, ein Gebot Allahs zu Fall zu bringen, ei-
nem Rechtsanspruch auszuweichen oder Ahnliches. Es gilt
aber die Rechtsregel: «Das Mittel (wasila) zum Verbotenen
ist verboten». Auch sagte der Gesandte #:

(0] g gy ety ol ‘;«.‘T oo Bl Hloetandy

Einige aus meiner Umma werden Berauschendes fiir er-
laubt erkldren, indem sie ihm einen (anderen) Namen ge-
ben. Von Ahmad lber ‘Ubada ibn as-Samit tradiert. Auch
berichtet Ahmad von Abl Malik al-A3ga‘l, dass er den Pro-
pheten # sagen horte:

(PO RNP TR VS ORI S| 9.':.»\ oo AU G iedy

Manche aus meiner Umma werden Berauschendes
trinken. Sie werden ihm einen (anderen) Namen geben.

Somit zdahlen Wechselgeschifte (sarf) zu den erlaubten
Geschaftsbeziehungen im Islam, und zwar gemaR bestimm-
ten GesetzmaRigkeiten, die das islamische Recht dargelegt
hat. Sie sind sowohl im Innen- als auch im AuRenhandel
gliltig. Genauso wie Gold mit Silber und Silber mit Gold als
Landeswahrungen getauscht werden konnen, kann man
auch Fremdwahrungen mit der Landeswahrung tauschen.
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Das gilt sowohl im Inland als auch im Ausland und sowohl
fir reine Wechselgeschafte von einer Wahrung in die ande-
re als auch fiir Handelsgeschafte, bei denen eine Wahrung
gegen eine andere gewechselt werden muss. Um die Wech-
selvorgange (sarf) mit unterschiedlichen Wahrungen bei
AulRenhandelstatigkeiten erlautern zu kdnnen, muss zuerst
das Geld (nagd) untersucht werden.
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Das Geld

Geld ist das MaR des Nutzens, der in einer Ware oder
Dienstleistung steckt. Deswegen wird Geld als die Einheit
definiert, mit der alle Waren und Dienstleistungen bemes-
sen werden. Der Preis fiir eine Sache oder der Lohn fiir eine
Person stellt jeweils die gesellschaftliche Bemessung fir
den Wert dieser Sache oder den Wert des Arbeitseinsatzes
dieser Person dar. Anleihen, Aktien und Ahnliches werden
nicht als Geld erachtet.

Diese Bemessung fiir den Wert von Waren und Tatigkei-
ten wird in den verschiedenen Landern mit bestimmten
Einheiten ausgedriickt. Diese Einheiten wurden somit zum
MaR, mit dem der Nutzen einer Sache und der Nutzen einer
Leistung bemessen werden. Auch wurden diese Einheiten
zum Tauschmittel. Und diese Einheiten sind das Geld.

Als der Islam die Rechtsspriiche bezliglich Handel und
Anheuerung erliel3, legte er fiir den Tausch der Waren bzw.
der Leistungen und Nutzwerte keine bestimmte Sache fest,
auf deren Grundlage der Tausch verpflichtend zu erfolgen
hat. Vielmehr UberlieR er es dem Menschen, das Tauschge-
schaft mit irgendeiner Sache durchzufiihren, solange das
beidseitige Einverstiandnis flir den Tauschhandel gegeben
ist. So kann jemand eine Frau damit ehelichen, dass er sie
als Brautgabe im Koran unterrichtet. Auch kann er eine Wa-
re dadurch kaufen, dass er einen Tag lang beim Verkaufer
arbeitet. Ebenso kann jemand bei einem anderen fiir eine
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bestimmte Dattelmenge einen Tag lang arbeiten. Somit hat
der Islam den Menschen die Moglichkeit gegeben, mit den
Dingen, die sie mochten, Tauschgeschafte durchzufihren.
Was hingegen den Tausch einer Ware gegen eine bestimm-
te Geldeinheit anbelangt, so hat der Islam auf die zu ver-
wendende Einheit hingewiesen und sie den Muslimen mit
einer bestimmten Wahrungsart — namlich Gold und Silber —
festgelegt. Somit hat er es nicht der Gesellschaft (iberlas-
sen, ihre Bewertung fiir den Grad des Nutzens einer Sache
oder einer Leistung in festgelegten oder variierenden Geld-
einheiten auszudriicken und dabei nach Belieben vorzuge-
hen. Vielmehr hat er diese Geldeinheiten, mit denen die
Gesellschaft ihre Bemessung flir den Wert von Dingen und
Leistungen ausdrickt, dauerhaft bestimmt. Er hat ganz be-
stimmte Wahrungseinheiten daflr festgelegt. Diese Be-
stimmung ist aus mehreren Aspekten zu verstehen:

Erstens: Als der Islam das Horten (kanz) von Vermogen
untersagte, hob er bei der Untersagung spezifisch Gold und
Silber hervor, obwohl Vermogen (mal) alles umfasst, was
Wert hat. So stellt Getreide Vermdégen dar, ebenso Datteln
und auch Geld. Allerdings manifestiert sich das Horten bei
Geld, nicht bei Waren oder Leistungen. Auch ist mit der daya
die Untersagung des Hortens von Geld gemeint, weil es das
allgemeine Tauschmittel verkorpert. Darliber hinaus ldsst
seine Hortung die Wirkung des Verbots zutage treten. Das
Ansammeln anderer Vermogenswerte auer Geld wird
nicht als Horten (kanz), sondern als Monopolbildung
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(intikar) bezeichnet. Deswegen hat die daya, die das Horten
von Gold und Silber untersagte, im Grunde das Horten von
Geld verboten. Auch hat die aya die Art des Geldes be-
stimmt, die das Verbot betrifft, ndmlich Gold und Silber. Der
Erhabene sagt:
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Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf
dem Wege Allahs ausgeben, so verheifie ihnen eine
schmerzliche Pein. (9:34). Das Verbot ist also auf das mone-
tare Tauschmittel ausgerichtet. Demzufolge ist das Horten
von Gold und Silber als Gut verboten, sei es in gepragter
oder ungepragter Form.

Zweitens: Der Islam hat Gold und Silber an feststehende
Rechtsspriiche gebunden, die sich nicht andern. Als er das
Blutgeld (diya) festschrieb, legte er dafiir eine bestimmte
Menge an Gold fest. Und als er das Handabschlagen fiir den
Diebstahl anbefahl, legte er die Menge in Gold fest, ab der
der Rechtsspruch zu vollziehen ist. So erkladrte der Gesandte
# in seinem Brief an die Bewohner des Jemens:

Glgs ] il JJJ 9 e Y oo B L) il QB»
Und fiir die Seele ist das Blutgeld zu entrichten, hun-

dert Kamele [...], und fiir die Besitzer von Gold tausend
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Dinar. Von an-Nasa’1 tber ‘Amr ibn Hazm tradiert. Auch
sagte er &:

daslad Sy (P aJ CEJS»

Die Hand wird ab einem Viertel Dinar und mehr abge-
schlagen. Von al-Buhari Gber ‘A’i$a tradiert. Diese Festle-
gung bestimmter Rechtsspriiche mit Dinar, Dirham und
mitgal macht den Dinar in seinem Gewicht in Gold und den
Dirham in seinem Gewicht in Silber zu einer monetdren
Einheit, mit welcher der Wert von Dingen und Leistungen
gemessen wird. Somit ist diese monetare Einheit die gliltige
Wahrung und die Grundlage des Geldsystems. Die Tatsache,
dass der Islam die Rechtsspriiche mit Gold und Silber
textlich verknipft hat, sobald diese Rechtsspriiche mit
Geldbetrdagen verbunden sind, ist ein Beleg dafiir, dass Geld
(an-naqd) im Islam allein durch Gold und Silber verkorpert
wird.

Drittens: Der Gesandte # hat Gold und Silber zum Geld-
mittel bestimmt. Er hat sie allein zum finanziellen MaR er-
hoben, auf welches beim Bemessen von Waren und Leis-
tungen zurlickgegriffen wird. Auf ihrer Grundlage liefen alle
Rechtsbeziehungen (mu‘dmalat) ab. Er machte die dgiya,
den Dirham, den daniq, den girat, den mitqgal und den Di-
nar zu den Maleinheiten, mit denen das Geld selbst be-
messen wurde. All diese Einheiten waren in der Zeit des
Propheten # bekannt und verbreitet, die Menschen haben
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sie verwendet. Auch steht fest, dass er 4 sie gebilligt hat.
Mit Gold und Silber in ihrer Eigenschaft als Geld wurden
alle Kaufe und EheschlieBungen abgeschlossen, wie es mit
sahih-Hadithen belegt ist. Der Gesandte # hat auch das
Gewicht von Gold und Silber mit einer bestimmten GroRe
festgelegt. Sie entsprach der unter den Mekkanern Ublichen
GewichtsgroBe. Abd Dawidd und an-Nasa’Tm berichten von
Ibn ‘Umar, dass der Gesandte Allahs #& sprach:
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Das Gewicht ist das Gewicht der Einwohner Mekkas.
Bei Untersuchung der Gewichtseinheiten im Islam, die fir
die Bemessung des Geldes verwendet wurden, wird deut-
lich, dass die islamrechtliche dgiya vierzig Dirhame aus-
macht. Der Dirham entspricht sechs dawaniq und der Dinar
zwanzig qirat. Zehn Dirhame entsprechen sieben mitqal.
Die Gewichtseinheiten Medinas sind darauf basierend ge-
normt worden.

Viertens: Als Allah, der Gepriesene, die zakat auf Geld
zur Pflicht erhob, machte Er sie fiir Gold und Silber ver-
pflichtend. Er bestimmte auch fiir beide den jeweiligen
nisab. Dass Er die zakat auf Geld in Gold und Silber festleg-
te, legt spezifisch fest, dass das Geld im Islam Gold und Sil-
ber ist.

Flinftens: Die Rechtsspriiche bezliglich der Wechselge-
schafte (sarf), die ja ausschlieRlich fur Geldgeschafte gelten,
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sind allein fiir Gold und Silber ergangen. Denn sarf ist der
Tausch von Wahrungen untereinander — entweder einer
Wahrung mit derselben Wahrung oder einer Wahrung mit
einer anderen. Mit anderen Worten bedeutet sarf den
Tausch von Geld mit Geld. Die Tatsache, dass das islamische
Recht die sarf-Geschafte — die ja ein reines Geldgeschaft
verkérpern und nur mit Geld in Zusammenhang stehen —
spezifisch mit Gold und Silber bestimmt hat, ist ein offen-
kundiger Beleg dafiir, dass das Geld im Islam Gold und Sil-
ber sein muss und nichts anderes. Der Gesandte # sagte:
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Verkauft Gold fiir Silber, wie ihr wollt, aber Hand in

Hand. Von at-Tirmidi tradiert. Auch sagte er:
Glag 2 V) by 3,3 e ddhy

Gold mit Silber ist ribd, auRer von Hand in Hand. Von al-
Buhari tradiert.

Demzufolge gehért das Geld zu den Dingen, die der Is-
lam mit einem Rechtsspruch belegt hat, und nicht zu dem,
was unter Ansicht und Beratung fallt. Auch zdhlt es nicht
(bloR) zu den Erfordernissen des Wirtschafts- oder Finanz-
lebens. Vielmehr wurde es in seiner Eigenschaft als Wah-
rungseinheit und in seiner Art durch einen islamischen
Rechtsspruch festgelegt. Wer die flinf oben erwahnten As-
pekte betrachtet, wird feststellen, dass im Islam Rechts-
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spriiche mit Geld verkniipft sind und das Geld selbst mit
Rechtsspriichen zusammenhangt. Das Verbot seiner Hor-
tung, die Pflicht, die zakat dafilir zu entrichten, die Tatsache,
dass die Rechtsspriiche bezliglich der Wechselgeschafte
dafiir ergangen sind und der Prophet die Rechtshandlungen
damit gebilligt hat, und ebenso das Faktum, dass das Blut-
geld und ebenso das Abschlagen bei Diebstahl damit ver-
bunden wurde — all das macht das Geld zu einer Angele-
genheit, bei der die Ansicht, die man dazu einnimmt, vom
Offenbarungstext abhangig ist. Nun ist die Tatsache, dass
das islamische Recht das Geld mit diesen Rechtsspriichen,
die nur mit Geld verkniipft sind und nur mit diesem zu-
sammenhangen, als Gold und Silber textlich postuliert hat,
ein klarer Beweis dafiir, dass die Wahrung im Islam Gold
und Silber zu sein hat oder auf Gold und Silber basieren
muss. Folglich muss das eingehalten werden, was die isla-
mischen Rechtsspriiche als Wahrungsart determiniert ha-
ben. Damit steht fest, dass die Wahrung im Islam Gold und
Silber sein muss.

Die Bestimmung der Wahrung mit Gold und Silber allein
bedeutet aber nicht, dass es unzulassig ware, Tauschhandel
mit anderen Dingen durchzufiihren. Denn die Frage der
Wahrung ist hier keine Frage des Tauschhandels, sondern
die Frage der Aneignung einer Geldeinheit. Obwohl der
Tauschhandel unter den Menschen mit allen Dingen erlaubt
ist, muss als Geldeinheit zur (grundsatzlichen) Bemessung
von Tauschgeschaften und anderem Gold und Silber heran-
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gezogen werden, da die Wahrung im Islam Gold und Silber
ist.

Allerdings hat der Gesandte Allahs # Gold und Silber als
Elemente zur Wahrung erhoben, egal ob sie gepragt sind
oder nicht. So hat er keine Miinzen in einer spezifischen,
unveranderlichen Art pragen lassen. Vielmehr waren die
verwendeten Gold- und Silbereinheiten Miinzen aus persi-
scher und rémischer Pragung in groflem und kleinem For-
mat. Auch waren es ungepragte und ungravierte Silbersti-
cke und ebenso Metallstiicke jemenitischer Herkunft. All
das wurde als Geldmittel verwendet. MaRgeblich war stets
ihr Gewicht, nicht ihre Anzahl und auch nicht der Umstand,
ob sie gepragt oder ungepragt waren. Das Goldstiick konnte
vom Gewicht und der GroRe eines Eis sein und wurde als
Geldmittel verwendet. Die Festlegung geschah durch die
Bestimmung der Metallart, ob Gold oder Silber, und des
jeweiligen Gewichts. Die Rechte Allahs, wie die zakat, und
die Rechte der Menschen, wie Schulden und den Preis fiir
verkaufte Waren, waren mit Dirhamen und Dinaren ver-
knlipft, also mit Gold und Silber, das in bestimmten Ge-
wichtseinheiten bemessen wurde. Dieser Zustand blieb
wahrend der Zeit des Propheten #, der vier Rechtgeleiteten
Kalifen und in der ersten Zeit der Umayyaden aufrecht, bis
‘Abd al-Malik ibn Marwan kam. Er kam zum Schluss, alles,
was an gepragtem und ungepragtem Gold und Silber in Um-
lauf war, in eine islamische Form und Pragung zu bringen,
und zwar in einem einheitlichen, unveranderlichen Ge-
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wicht. Er wollte genormte Miinzen herausbringen, die das
standige Abwiegen ersparen. Er sammelte die groBen und
kleinen Stlicke und lieR sie im Gewicht Mekkas pragen. Auf
diese Weise pragte ‘Abd al-Malik die Dirhame aus Silber
und die Dinare aus Gold. Dies war im Jahr 75 nach der
higra. Seit dieser Zeit gibt es die gepragten islamischen
Dirhame und Dinare. D. h., seit dieser Zeit war die Wahrung
des Islamischen Staates eine besondere, mit einer einheitli-
chen, unveranderlichen Charakteristik. Demzufolge ist das
Wahrungssystem im Islam von seiner Grundlage her Gold
und Silber in Gewichtseinheiten. GroRe, Pragung, Form und
Gravierungsart der Metallstiicke zahlt hingegen alles zum
frei wahlbaren Vollzugsstil (uslib). Demzufolge treffen die
Begriffe Gold und Silber — wo immer sie in den Formulie-
rungen und Bemessungen des islamischen Rechts vorkom-
men — auf zwei Dinge zu: auf Geld als Zahlungsmittel, auch
wenn es aus Kupfer, Bronze oder Banknoten besteht, solan-
ge es einen Gegenwert besitzt, und zwar den ihm entspre-
chenden Gegenwert in Gold und Silber, und auf Gold und
Silber als Metalle. Geld in Form von Gold und Silber ist da-
bei ebenso gililtig wie in Form von Banknoten, Kupfer oder
anderen Materialien, die in Gold und Silber umgewandelt
werden kénnen.

Der Goldstandard

Ein Staat folgt dem Goldstandard, wenn er in seinen In-
nen- und AuBenhandelsbeziehungen eine Goldwédhrung
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verwendet oder im Innenhandel eine Papierwahrung, die in
Gold gewechselt werden kann. Entweder dient sie zur Ver-
wendung im Inland und zur Zahlung ins Ausland oder zur
ausschlieBlichen Zahlung ins Ausland. Dieser Wechsel in
Gold muss aber zu einem festen Kurs erfolgen. Mit anderen
Worten muss die Einheit aus Papier jederzeit zu einem fes-
ten Kurs in eine bestimmte Goldmenge getauscht und auch
wieder zurlickgetauscht werden kénnen. In so einem Fall ist
es nur natdrlich, dass der Wert der Wahrung in diesem
Land fest mit dem Goldwert verbunden ist. Steigt der
Goldwert im Verhaltnis zu den anderen Waren, dann steigt
auch der Wert der Wahrung im Verhaltnis zu diesen. Sinkt
der Goldwert im Verhaltnis dazu, dann sinkt auch der Wert
der Wahrung.

Eine Wahrung auf Goldbasis vereint besondere Merkma-
le. So ist die Geldeinheit in einem bestimmten Verhaltnis an
Gold gekniipft. Mit anderen Worten besteht sie gesetzlich
aus einem bestimmten Goldgewicht. Auch lduft der Import
und Export von Gold in Freiheit ab, sodass die Menschen
das Recht haben, Geld, Goldbarren oder Rohgold zu besit-
zen und es in Freiheit zu exportieren.

Nachdem das Gold zwischen den verschiedenen Landern
frei umlaufen kann, hat jede Person (die Handel mit dem
Ausland treibt) die Wahl, zwischen dem Kauf der auslandi-
schen Wahrung (um damit im Ausland gekaufte Ware zu
bezahlen) oder Gold (als Zahlungsmittel) zu versenden. Da-
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bei sucht sie die kostenglinstigere Vorgehensweise aus. Ist
der Goldkurs zuziglich der Versandkosten hoéher als der
Marktkurs der Fremdwahrung, so ist die Zusendung der
Fremdwahrung besser. Ubersteigt der Wechselkurs der
Wahrung diesen Wert, dann ist es besser, Gold aus dem
Umlauf zu nehmen und es zu versenden.

Die Vorteile des Goldstandards

Die Vorteile des Goldstandards — wenn man sie mit dem
Papierwahrungssystem und anderen Wahrungssystemen
vergleicht — machen es unabdingbar, dass der Goldstandard
zum weltweiten Wahrungssystem erhoben wird. Diese Vor-
teile lassen es gar nicht zu, dass ein anderes System an sei-
ne Stelle gesetzt wird. Seitdem das Wahrungssystem be-
kannt wurde, bis zum Ersten Weltkrieg folgte die gesamte
Welt dem Gold- und Silberstandard. Sie kannte gar kein
anderes System. Als aber die Kolonialisten bei ihren Vorge-
hensweisen im Wirtschafts- und Finanzkolonialismus krea-
tiv wurden und die Wahrung zu einem Mittel ihrer Koloni-
alpolitik machten, wandelten sie das Geldsystem in ein
anderes um. Sie erachteten nun die Bankeinlagen und die
obligatorischen Banknoten, das sogenannte Fiatgeld, das
sich nicht auf Gold oder Silber stiitzt, in gleicher Weise als
Teil des Geldvolumens wie die Edelmetalle selbst. Aus die-
sem Grund ist es notwendig geworden, die Vorteile des
Goldstandards darzulegen. Zu den wichtigsten zahlen die
folgenden:
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1. Der Goldstandard setzt den freien Umlauf von Gold
und dessen freien Import und Export voraus. Und dies wie-
derum setzt einen stabilen Wirtschafts- und Finanzkreislauf
voraus. In diesem Fall gehen die Wechselgeschafte nicht
dariiber hinaus, von Auslandszahlungen herzurihren, die
zur Abdeckung der Waren- sowie der Lohnkosten dienen.

2. Der Goldstandard bedeutet, dass die Wechselkurse
zwischen den Wahrungen der einzelnen Staaten stabil sind.
Diese Stabilitat fihrt zu einer Entfaltung des internationa-
len Handels, da die Handler keine Furcht vor der Ausdeh-
nung des Aulenhandels haben. Denn der Wechselkurs
steht fest, somit gibt es keinen Grund, sich vor einer Han-
delsausdehnung zu fiirchten.

3. Beim Goldstandard ist es den Zentralbanken oder den
Regierungen nicht moglich, die Ausgabe von Geldscheinen
auszuweiten. Da namlich die Geldscheine zu einem festen
Kurs in Gold getauscht werden kénnen, befiirchtet die zu-
standige Behorde, dass bei einer Ausweitung der Ausgabe
die Nachfrage nach Gold steigt und sie dann nicht mehr in
der Lage ist, der Nachfrage zu entsprechen. Deswegen halt
sie ein vernilinftiges Verhaltnis zwischen den ausgegebenen
Geldscheinen und ihren Goldreserven ein.

4. Jede Wahrung, die auf der Welt benutzt wird, wird mit
einer bestimmten Menge an Gold festgelegt. Das erleichtert
den freien Verkehr von Waren, Geld und Personen von ei-
nem Land ins andere. Die Schwierigkeiten der Versendung
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von Fremdwahrung und der mangelnden Wahrungsverfiig-
barkeit verschwinden.

5. Das Goldvermogen jedes Staates bleibt ihm erhalten,
da es zu keinem Goldschmuggel von einem Land ins andere
kommt. Die Staaten bendtigen keine UberwachungsmaR-
nahmen, um ihr Vermdégen zu bewahren, denn es wird nur
mehr zu einem legitimen Zweck ausgefiihrt: entweder zur
Bezahlung von Waren oder von Lohnen der Dienstleister.

Das sind einige der Vorteile des Goldstandards. Sie alle
machen es unabdingbar, dass die Welt dem Goldstandard
folgt. Deswegen darf es nicht wundern, wenn die Welt bis
zum Ersten Weltkrieg diesem folgte. Als der Erste Weltkrieg
ausbrach, war das herrschende Wahrungssystem auf der
Welt der Goldstandard. Das zur damaligen Zeit umlaufende
Geld waren entweder Goldstilicke oder Geldscheine, die in
ihren Goldwert umgetauscht werden konnten. Daneben
existierte auch der Silberstandard. Die Anwendung dieses
Systems hatte den besten Effekt auf die Wirtschaftsbezie-
hungen. Als jedoch 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, grif-
fen die kriegfihrenden Staaten zu Malinahmen, die den
Goldstandard ins Wanken brachten. Manche von ihnen
stoppten den Umtausch ihrer Wahrung in Gold. Andere
setzten sehr strenge Regeln fiir die Ausfuhr von Gold. Und
andere wiederum setzten Hindernisse bei der Einfuhr des
Edelmetalls. Und schlieBlich im Jahr 1971 verkiindeten die
Vereinigten Staaten von Amerika das Ende des Goldstan-
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dards und die Auflésung der Dollarbindung an das Gold.
Seit diesem Zeitpunkt hat das Gold mit dem Geldsystem
nichts mehr zu tun. Es ist nur mehr eine Ware wie jede an-
dere. Die USA bezweckten mit diesem Zug, den Dollar zur
Wahrungsgrundlage fiir die ganze Welt zu machen, um
dadurch die internationalen Geldmarkte kontrollieren und
beherrschen zu kdnnen. Auf diese Weise wurde die Anwen-
dung des Goldstandards auf der Welt aufgehoben. Das
Geldsystem geriet in eine Schieflage und die Wechselkurse
erlebten extreme Schwankungen. Von da an begannen die
Hindernisse und die Schwierigkeiten beim Umlauf von Geld,
Waren und Personen.

Die Probleme des Goldstandards

Als der Goldstandard weltweit angewandt wurde, gab es
keinerlei Probleme. Die Probleme begannen, als die Welt-
machte versuchten, ihren Feinden durch das Wahrungssys-
tem gezielt Schaden zuzufiligen, und als sie dem Goldstan-
dard das System der obligatorischen Papierwdhrung, des
sogenannten Fiatgelds, beistellten. Sie begannen auch, als
die westlichen Kolonialstaaten den Internationalen Wah-
rungsfonds ins Leben riefen und die USA den Dollar zum
Fundament des Weltwahrungssystems machten. Deswegen
wird der Staat, der den Goldstandard einfihrt, mit Proble-
men konfrontiert sein. Es ist notwendig, diese Probleme zu
kennen, um zu wissen, wie sie zu l6sen und zu Uberwinden
sind. Diese Probleme sind die folgenden:
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1. Die Konzentration des Goldes in Landern mit hoher
Produktivitat und einem hohen Wettbewerbspotenzial im
internationalen Handel bzw. mit einem (iberragenden Anteil
an Fachleuten, Wissenschaftlern und Technikern. Diese Fak-
toren lassen das Gold in solche Lander flieBen — entweder
als Bezahlung fiir Waren oder als Lohne fiir angeheuertes
Personal wie Fachleute, Wissenschaftler und Techniker. So
hauft sich das Gold hauptsachlich in diesen Landern an und
es kommt zu einer ungleichen Verteilung des Goldes auf die
einzelnen Staaten. Daraus kann die Angst in einigen Lan-
dern entstehen, dass die bei ihnen vorhandene Goldmenge
ins Ausland flieSt. Und so verbieten sie dessen Ausfuhr und
der AuRenhandelskreislauf des Landes gerat ins Stocken.

2. Das Gold flieSt einigen Landern zu, aufgrund der fiir
sie glinstigen Zahlungsbilanz. Sie verhindern aber, dass die-
ses zugeflossene Gold auf den Innenhandel einen Einfluss
auslibt und (eventuell) zu einer Preissteigerung fuhrt. So
gibt der Staat eine Anzahl von Schuldscheinen aus, die aus-
reichen, um eine der zugeflossenen Goldmenge entspre-
chende Geldmenge aus dem Markt abzuziehen. So bleibt
das Gold im Land und flief$t nicht ab. Es kehrt auch nicht in
die Lander zurlick, die es ausgestellt haben. Auf diese Weise
wird der Goldstandard geschadigt.

3. Die Verbreitung des Goldstandards zwischen den Staa-
ten war mit der Privatisierungsidee in den verschiedenen
Produktionsbereichen verknlipft und der Vermeidung jed-
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weder Hindernisse beim zwischenstaatlichen Handel. Je-
doch sind in den Staaten starke Stromungen zum Schutz der
eigenen Industrie und Landwirtschaft aufgetreten. Es wur-
den Zollschranken aufgebaut. So wurde es schwierig, Waren
in diese Lander einzufiihren, damit das Gold daraus abflie-
Ren konnte. Auf diese Weise wird der Staat, der dem Gold-
standard folgt, geschadigt. Wenn dieser Staat namlich nicht
in der Lage ist, seine Produkte zum normalen Preis in ande-
re Lander einzufihren, muss er entweder das Preisniveau
seiner Waren absenken, um die Zollschranken liberwinden
zu kénnen, oder seine Waren kénnen nicht eingefiihrt wer-
den. Und das stellt einen Verlust fir ihn dar.

Das sind die wichtigsten Probleme, denen der Goldstan-
dard gegenlibersteht, wenn ein oder mehrere Staaten ihn
anwenden. Der Weg, um diese Probleme zu Uberwinden,
liegt darin, die Handelspolitik auf dem Prinzip der Autarkie,
d. h. der Selbstversorgung, aufzubauen und den Lohn der
Angestellten nach dem Nutzen ihrer Tatigkeit zu bemessen,
nicht nach dem Preis der von ihnen produzierten Waren
und auch nicht nach ihrem Lebensstandard. Ebenso diirfen
weder Wertpapiere noch Aktien als von Personen besesse-
nes Vermogen im Lande angesehen werden. Auch muss
sich der Staat bei der Erzeugung seines Vermdgens weniger
auf den Export stitzen, sondern vielmehr danach trachten,
dass die Vermogenserzeugung im Inland erfolgt, ohne dass
es notwendig ware, Waren und Dienstleistungen ins Aus-
land zu exportieren. Auf diese Weise haben Zollschranken
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keinen Einfluss auf ihn. Wenn ein Staat dieser Wirtschafts-
politik folgt, kann er den Goldstandard anwenden, alle sei-
ne Vorteile genieffen und gleichzeitig seine Probleme ver-
meiden. In diesem Fall wird ihn kein Schaden treffen. Im
Gegenteil, es wird in seinem Interesse liegen und fiir ihn
unabdingbar sein, allein dem Gold- und Silberstandard zu
folgen.

Der Silberstandard

Mit dem Silberstandard bzw. dem Silberprinzip ist ge-
meint, dass Silber die Grundlage der Wahrungseinheit bil-
det. Das Silbermetall kann dabei frei gepragt werden und
verfligt Uber eine unbegrenzt schuldbefreiende Wirkung42
(qawa ibra’tya gair mahddda) und somit Gber eine uneinge-
schrankte Zahlkraft. Dieses System ist von alters her be-
kannt. Im Islamischen Staat existierte es neben dem Gold-
standard. Bei manchen Staaten war er die einzige
Grundlage ihres Wahrungssystems. In Indochina z. B. blieb
der Silberstandard bis 1930 bestehen. In diesem Jahr wurde
dessen Silberpiaster durch den Goldpiaster ersetzt. Der Sil-
berstandard entspricht dem Goldstandard in all seinen Ein-
zelheiten. Deswegen ist es leicht, den Gold- und Silberstan-
dard in einem Staat gemeinsam anzuwenden. Der
Islamische Staat war seit der higra des Gesandten # auf der

2 p. h., man kann damit jeden Schuldbetrag bezahlen, egal in welcher
Hohe, und fir den Glaubiger (oder Verkdufer einer Ware) herrscht
Annahmezwang.
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Politik des gemeinsamen Standards von Gold und Silber
aufgebaut. Und diese Wahrungspolitik, die auf dem Gold-
und Silberstandard gemeinsam aufbaut, muss bestehen
bleiben. Mit anderen Worten muss die Wahrung Gold und
Silber sein, egal ob beide Metalle als Miinzen umlaufen
oder Geldscheine in Umlauf sind, die allerorts einen Ge-
genwert in Gold und Silber besitzen.

Das Metallgeld

Die Okonomen fiihren die verschiedenen Arten von Me-
tallgeld, die es geben kann, auf zwei Hauptarten zuriick.
Diese sind: das Einmetallsystem und das Zweimetallsystem.
Bei ersterem besteht das Hauptgeld aus der Pragung eines
einzigen Metalls. Bei letzterem, dem Zweimetallsystem,
stellen sowohl Gold- als auch Silberpragungen in gleicher
Weise die Hauptwahrung dar. Das Zweimetallsystem bein-
haltet drei Merkmale:

Erstens: Die gepragten Gold- und Silbermiinzen haben
eine unbegrenzt schuldbefreiende Wirkung (giwa ibra’iya
gair mahdiida), d. h. eine uneingeschrankte Zahlkraft.

Zweitens: Es herrscht Pragefreiheit flir Barren aus beiden
Metallen.

Drittens: Es existiert ein gesetzliches Verhaltnis zwischen
dem Wert der Gold- und der Silberbarren.
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Das Zweimetallsystem bzw. der Zweimetallstandard
zeichnet sich dadurch aus, dass die sich in Umlauf befin-
dende Geldmenge gewaltig ist. Denn die Minzen und Bar-
ren beider Metalle werden als Hauptwahrung eingesetzt.
Auf diese Weise bleibt ein hohes Preisniveau erhalten, was
den Anstieg der Produktion fordert. Auch der Wert des Gel-
des bleibt dadurch stabiler und die Preise sind in geringe-
rem Male starken Schwankungen ausgesetzt, die zu einer
Storung der Wirtschaftssituation flihren.

Geldscheine
Es gibt drei Arten von Geldscheinen:

1. Stellvertretende Geldscheine: Es sind Geldscheine,
die eine gewisse Menge an Gold und Silber in Form von
Miinzen oder Barren, die an einem bestimmten Ort aufbe-
wahrt werden, reprasentieren. Diese haben einen Metall-
wert, der dem Nennwert auf dem Geldschein entspricht.
Auf Verlangen werden sie flir den Schein ausgegeben. In
diesem Fall beruht der Geldumlauf eigentlich auf den Me-
tallminzen (Kurantgeld). Nur anstatt dass die Minzen
selbst zirkulieren, nehmen diese Scheine stellvertretend
ihre Stellung ein.

2. Verbindliche Geldscheine: Dabei verpflichtet sich der
Unterzeichner des Scheines, einen bestimmten Betrag an
Metallgeld dem Trager dieses Geldscheins auszuhandigen.
Ihr Wert im Handel hangt davon ab, wie hoch das Vertrauen
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in den Unterzeichner ist und in seine Fahigkeit, seine Ver-
pflichtung einzuhalten. Ist das Vertrauen seitens der Offent-
lichkeit in ihn vorhanden, werden die Geldscheine genauso
einfach als Zahlungsmittel verwendet wie das Metallgeld.
Die Hauptart dieser Geldscheine sind Banknoten, die von
einer bekannten Bank herausgegeben werden, welche das
Vertrauen der Offentlichkeit genieRt. Allerdings besitzt der
Herausgeber dieser Banknoten bzw. dieser verbindlichen
Geldscheine, sei es die Bank oder die Regierung, nicht jene
Menge an Gold, die dem Wert dieser Banknoten vollkom-
men entspricht, wie es bei den stellvertretenden Geld-
scheinen der Fall ist. Vielmehr bewahrt die ausgebende
Stelle in normalen Zeiten nur einen Teil des Wertes der aus-
gegebenen, verbindlichen Banknoten als Edelmetallreserve
in ihren Tresoren auf. Dieser Teil kann Dreiviertel, Zweidrit-
tel, ein Drittel oder einen bestimmten Prozentsatz des Wer-
tes betragen. Deswegen wird jener Teil der ausgegebenen
Banknoten, dessen Wert genau der Metallreserve ent-
spricht, als stellvertretende Geldscheine angesehen. Der
restliche Teil hingegen, dem keine Metallreserve gegen-
Ubersteht, gilt als Fiatgeld. Er bezieht seine Zahlkraft im
Handel aus dem Vertrauen der Offentlichkeit in den Unter-
zeichner der Banknoten. Dazu kann folgendes Beispiel an-
geflihrt werden: Die ausgebende Stelle der Banknoten, sei
es eine Notenbank oder die Regierung, bewahrt in ihren
Tresoren eine Metallreserve von zwanzig Millionen Dinaren
auf. Sie gibt aber Geldscheine im Wert von vierzig Millionen
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Dinaren aus. Somit sind die zwanzig Millionen der ausgege-
benen Banknoten, denen keine Metallreserve gegeniiber-
steht, als Fiatgeld zu erachten. Hingegen handelt es sich bei
den anderen zwanzig Millionen, denen eine Metallreserve
in gleich hohem Wert gegeniibersteht, um stellvertretende
Geldscheine.

Demzufolge werden die ausgegebenen Geldscheine ei-
nes Staates, der ihren kompletten Gegenwert in Gold und
Silber halt, als stellvertretende Geldscheine erachtet. Hin-
gegen werden die Geldscheine jener Staaten, die eine Me-
tallreserve an Gold und Silber halten, die ihrem Gegenwert
aber nicht vollstandig, sondern zum Teil davon entspricht,
als Fiatgeld bezeichnet.

3. Nicht einwechselbare Geldscheine: Sie werden als Fi-
atgeld bezeichnet oder als gesetzliches Papiergeld. Es sind
Geldscheine, die von Regierungen ausgegeben werden und
als Hauptgeld dienen. Sie werden aber nicht in Gold und
Silber eingetauscht, auch gibt es keine Gold- oder Silberre-
serven und auch keine Banknoten, die sie als Ricklage ga-
rantieren. Vielmehr wird dafiir ein Gesetz erlassen, das die
ausgebende Bank von der Pflicht entbindet, sie in Gold oder
Silber einzutauschen.

Die Ausgabe des Geldes

Der Preis ist die gesellschaftliche Bemessung fir den
Wert von Waren und der Lohn die gesellschaftliche Bemes-
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sung fir den Wert von Arbeitsleistungen. Geld ist die Ein-
heit, mit der diese Bemessung ausgedriickt wird. Es ist das
Mal}, das uns dazu befdhigt, die unterschiedlichen Waren
und Leistungen zu bemessen und auf eine Grundlage (bzw.
Einheit) zurlickzufihren. Das erleichtert den Vergleich zwi-
schen den unterschiedlichen Waren und Leistungen, indem
sie alle auf eine Einheit zurlickgefiihrt werden, die als all-
gemeiner Malistab dient. Die Zahlung des Warenpreises
und die Aushandigung des Lohns an den Dienstnehmer er-
folgt auf Basis dieser Einheit.

Der Wert des Geldes wird mit dem Grad seiner Kaufkraft
bemessen. D. h. mit dem MaR dessen, was der Mensch
damit an Waren und Leistungen erhalten kann. Demzufolge
muss die Einheit, die die Bemessung der Gesellschaft fir
den Wert von Waren und Leistungen ausdriickt, eine Kauf-
kraft besitzen, um als Geld zu fungieren. D. h., sie muss eine
Zahlkraft besitzen, mittels derer jeder Mensch Waren und
Dienstleistungen erwerben kann.

Im Ursprung sollte diese Einheit eine eigene — intrinsi-
sche®® — Zahlkraft haben oder sich auf diese stiitzen. Mit
anderen Worten muss sie selbst einen entsprechenden
Wert bei den Menschen haben, um als Geld fungieren zu
kdnnen. Jedoch ist die Realitdt der Geldausstellung bei den

2 p. h., dass dem Geld ein eigener, innerer Wert innewohnt, wie z. B.
der Wert des Edelmetalls, und es nicht bloR einen von der Regierung
deklarierten, nominellen Wert besitzt.
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Staaten der Welt die, dass manche von ihnen ihrem Geld
eine intrinsische Zahlkraft geben oder das Geld sich auf
eine intrinsische Zahlkraft stiitzt. Andere hingegen haben
ihr Geld konventionell eingerichtet. D. h., man hat sich kon-
ventionell geeinigt, eine Einheit als Geld zu erachten und ihr
eine Kaufkraft verliehen. Bei der Ausgabe des Geldes folgen
die Staaten entweder dem Gold- und Silberstandard oder
dem Prinzip des Fiatgelds. Staaten, die dem Gold- und Sil-
berstandard folgen, handeln bei der Geldausgabe nach zwei
Vorgehensweisen: Die erste ist die Metallausgabe, sei es im
Ein- oder Zweimetallsystem. Die zweite ist die Ausgabe von
Geldscheinen. Bei der Vorgehensweise der Metallausgabe
werden Gold- und Silbermiinzen ausgegeben. Dabei werden
Gold- und Silberstiicke mit unterschiedlichem Wert gepragt,
die alle auf einer Referenzeinheit basieren. Auf diese Ein-
heit bezieht sich der Wert aller ausgegebenen Gelder und
aller unterschiedlichen Waren. Jede Miinze wird auf Basis
dieser Grundeinheit gepragt. Und diese Minzen werden
selbst als Staatswahrung in Umlauf gebracht. Bei der Vor-
gehensweise der Ausgabe von Geldscheinen im Falle von
Staaten, die dem Gold- und Silberstandard folgen, gibt der
Staat Papierscheine aus, d. h. eine Papierwahrung, die in
Gold und Silber umgetauscht werden kann. Dabei kann er
zwei Methoden anwenden: Bei der ersten entsprechen die
ausgegebenen Geldscheine einer Menge an Gold und Silber
in Mlinz- bzw. Barrenform, die an einem bestimmten Ort
aufbewahrt werden. Diese Gold- und Silbermenge besitzt
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einen Metallwert, der dem Nominalwert der Geldscheine
entspricht. Auf Verlangen werden die Scheine fir ihre ent-
sprechende Menge an Gold und Silber eingetauscht. Bei der
zweiten Methode verpflichtet sich der Unterzeichner der
Geldscheine, einen bestimmten Betrag an Metallgeld an
den Inhaber dieser Scheine zu bezahlen. Diesen Geldschei-
nen steht aber keine bestimmte Gold- und Silbermenge
gegenlber, die den gleichen Metallwert besitzt wie der
Nominalwert der ausgegebenen Geldscheine. Vielmehr halt
die ausgebende Stelle, sei es eine Bank oder ein Staat, eine
bestimmte Metallreserve an Gold und Silber in ihren Treso-
ren, die aber geringer ist als der Nominalwert dieser Geld-
scheine. So kann sie Dreiviertel, Zweidrittel, Eindrittel oder
einen bestimmten Prozentsatz ihres Nominalwerts halten.
Die Bank oder der Staat kann beispielsweise Geldscheine in
der Hohe von flinfhundert Millionen Dinaren ausgeben,
aber in den Tresoren nur zweihundert Millionen Dinare an
Gold und Silber halten. Diese Art von Geldscheinen wird
verbindliches Papiergeld genannt. Die vorhandene Metall-
reserve wird konventionell als Goldreserve oder als Goldde-
ckung bezeichnet.

In beiden Fallen folgt der Staat, der die Geldscheine nach
diesem Prinzip ausgibt, dem Goldstandard.

Daraus wird deutlich, dass die Dinge, die eine intrinsi-
sche Kaufkraft haben — und zwar Gold und Silber — selbst
das Geld verkorpern oder die Grundlage, auf der sich das
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Geld stitzt. Die Angelegenheit stellt sich also im Grunde
wie folgt dar: Jedes Land vereinbart fir sich eine bestimmte
unveranderliche Geldeinheit in einer bestimmten Form,
einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Pragung.
Damit wird es zu ihrem eigenen charakteristischen Geld,
das sich von dem anderer Lander unterscheidet. Es kann
auch die Ausgabe von stellvertretenden Geldscheinen ver-
einbaren, die sich auf Gold und Silber stiitzen. Diese kdnnen
im In- und Ausland gehandelt werden oder nur im AulRen-
handel zum Einsatz kommen. Auch kann es die Ausgabe
verbindlicher Geldscheine vereinbaren, die in einem be-
stimmten Verhaltnis zu ihrem nominellen Wert mit Gold
gedeckt sind. D. h., es wird fiir sie eine Reserve angelegt,
die geringer als ihr nomineller Goldwert ist. Diese Geld-
scheine werden ebenso in einem bestimmten Aussehen
und einem bestimmten Muster herausgegeben, damit die
vom Land ausgegebene Wahrung sich von jener anderer
Lander unterscheidet.

Die Staaten hingegen, die dem System des Fiatgelds fol-
gen, bringen Geldscheine heraus, die nicht in Gold, Silber
oder in irgendein Edelmetall zu einem festen Kurs um-
tauschbar sind. Die Institution, die diese Geldscheine aus-
gibt, ist nicht verpflichtet, die Geldscheine — d. h. die Bank-
noten — zu einem festen Kurs in Gold zu tauschen, wenn
Personen diesen Umtausch verlangen. Vielmehr ist Gold in
diesem Land eine Ware wie jede andere. Sein Preis andert
sich von Zeit zu Zeit nach den Gegebenheiten von Angebot
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und Nachfrage. Diese Geldscheine werden von keiner Me-
tallreserve garantiert und nicht in Metallgeld umgetauscht.
Sie verfligen lediglich Gber einen gesetzlichen Wert und
haben keine intrinsische Kaufkraft. Auch stiitzen sie sich auf
keine intrinsische Kraft. Vielmehr handelt es sich um eine
Einheit, die man als Tauschmittel vereinbart hat. Das Gesetz
hat ihr die Kraft als Tauschmittel verliehen. Der Mensch
kann damit Waren und Leistungen erwerben. Sie bezieht
ihre Kraft aus der Kraft des Staates, der sie ausgegeben und
sich als Geld angeeignet hat.

Nachdem das Geld in der o. a. Weise ausgegeben wird,
kann jedes Land fir sich eine Einheit vereinbaren, mit der
es die gesellschaftliche Bewertung flir Waren und Leistun-
gen ausdrickt, und zwar unter der Voraussetzung, dass
diese Einheit eine Kaufkraft besitzt, mit der der Mensch
Waren und Leistungen in dem Land erwerben kann. Demzu-
folge kann jeder Staat Geld in einem bestimmten, unveran-
derlichen Aussehen herausgeben, mit dem die Bemessung
der Gesellschaft fir den Wert der Waren und Leistungen
ausgedriickt wird. Mit anderen Worten ist es Geld, das je-
den Menschen dazu befdhigt, Waren und Leistungen in die-
sem Staat in jener Hohe zu erwerben, die fir dieses Geld
festgelegt wurde. Der Staat schreibt auch den anderen
Staaten vor, dieses Geld zu akzeptieren, und zwar zu jenem
Grad, zu dem sie damit Waren und Leistungen erwerben
kbnnen.
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Flr die Staaten ist es weder notwendig, auf den Interna-
tionalen Wahrungsfonds noch auf die Weltbank noch auf
die Zentralbank zurlickzugreifen. Auf nichts von alledem
braucht sich ein Staat zu stltzen. Vielmehr reicht die Kraft
der Geldeinheit zum Erwerb von Waren und Leistungen
aus, um sie als Wahrung gelten zu lassen. Diese Kraft ent-
steht entweder aus der Wahrung selbst, wie bei ausgege-
benen Gold- und Silbermiinzen, oder weil sie sich auf Gold
und Silber stitzt, wie bei stellvertretenden Geldscheinen —
so stellen diese ihren Nominalwert in Gold und Silber dar —
oder weil sie eine Reserve in einer bestimmten Hohe in
Gold und Silber aufweist. Oder aber sie befahigt den Men-
schen (kraft des Gesetzes), Waren und Leistungen damit zu
erwerben, wie es beim Fiatgeld, den sogenannten Bankno-
ten, der Fall ist.

Friher verwendeten die Staaten Gold und Silber als
Geldmittel. Jeder Staat vereinbarte ein bestimmtes unver-
anderliches Aussehen seines Gold- und Silbergeldes, mit
dem er sein Geld von dem anderer Staaten unterschied.
Dann begann er, — neben dem Gold- und Silbergeld — Pa-
pierscheine auszugeben, die ebenso ein bestimmtes, un-
veranderliches Aussehen hatten. Danach vereinbarte er fir
sich ein Papiergeld, behielt aber das Gold- und Silbergeld
weiterhin bei. So existierte auf der Welt Metallgeld aus
Gold und Silber, ebenso Papierscheine, die in Gold und Sil-
ber umgetauscht werden konnten oder mit Gold und Silber
gedeckt waren, und auch Papierscheine, die keine Deckung
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hatten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1971
bestand das Geld aus zwei Hauptarten: Metallgeld und Pa-
piergeld in seinen drei Arten. Aber seit 1971 folgt die ganze
Welt nur mehr dem System des Fiatgelds, nachdem der
amerikanische Prasident Nixon das Ende des Bretton-
Woods-Abkommens erklarte und die Bindung des Dollars
an das Gold aufhob.

Der Wechselkurs

Das Wechseln (as-sarf) ist der Tausch einer Wahrung ge-
gen eine andere, d. h. der Tausch von Wahrungen unterei-
nander. Entweder wird eine Wahrung mit einer Wahrung
derselben Art getauscht, wie der Tausch von Gold gegen
Gold und Silber gegen Silber, oder sie wird mit einer ande-
ren Wahrungsart getauscht, wie der Tausch von Gold gegen
Silber und Silber gegen Gold. Beim Tausch von Wahrungen
derselben Art wird die Gleichwertigkeit vorausgesetzt, so
darf keinesfalls zu ungleichen Teilen getauscht werden.
Denn dies ware ribd, und riba ist verboten. Der Tausch von
Wahrungen derselben Art ware gegeben, wenn Gold mit
Gold oder Geldscheine, deren Wert in Gold konvertierbar
ist, mit Gold getauscht werden. Deswegen existiert in die-
sem Fall kein Wechselkurs.

Der Tausch von Wahrungen unterschiedlicher Art, wie
der Tausch von Gold gegen Silber, von englischem Pfund
gegen Dollar und von Rubel gegen Franken, ist unter der
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Voraussetzung erlaubt, dass er in unverziglicher gegensei-
tiger Aushandigung (tagabud) erfolgt. Das Verhaltnis der
beiden Wahrungen zueinander ist der Wechselkurs. Der
Wechselkurs gibt also das Tauschverhdltnis zwischen zwei
unterschiedlichen Wahrungen wieder.

Was die Menschen zum Wechselgeschaft animiert, ist
das Bediirfnis eines der Wechselpartner nach der Wahrung,
die sich in der Hand des anderen befindet. Die Wechselge-
schafte unter den Menschen mit der in einem (islamischen)
Staat verwendeten Wahrung, wie der Wechsel von Gold
gegen Silber und Silber gegen Gold, sind offenkundig nach-
vollziehbar. Sie finden zwischen Gold und Silber statt, weil
der Staat sowohl dem Gold- als auch dem Silberstandard
folgt. Zwischen beiden Wahrungen existiert ein Wechsel-
kurs, der nach dem Kurs am Markt festgelegt wird. Dabei ist
es nicht schadhaft, wenn der Wechselkurs innerhalb der
Landeswahrung, die der Staat verwendet und die ja aus
zwei unterschiedlichen Metallarten besteht, sich andert.
Vergleichbar ware das mit der (ebenso unbedenklichen)
Veranderung der Preise von Waren.

Bei Wechselgeschaften zwischen den Wahrungen von
zwei oder mehr Staaten kdnnen hingegen Probleme auftre-
ten. Deshalb miissen sie als existierende Realitat untersucht
und der diesbezligliche Rechtsspruch sowie der Rechts-
spruch bezliglich des Wechselkurses an sich dargelegt wer-
den.
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Als Realitdat muss festgestellt werden, dass die Staaten
unterschiedlichen Wahrungssystemen folgen. So unter-
scheidet sich die Situation der Staaten, die dem Goldstan-
dard folgen, von der Situation jener Staaten, die das Fiatsys-
tem anwenden. Wenn nun mehrere Staaten dem
Goldstandard folgen, so bleiben die Wechselkurse zwischen
ihnen bzw. die Tauschverhaltnisse zwischen ihren Wahrun-
gen weitgehend stabil. Stellen sie Metallgeld aus, dann liegt
die Sache auf der Hand. Denn im Grunde werden nicht zwei
unterschiedliche Wahrungen miteinander getauscht, bei
denen sich der Wert der einen gegenliber der anderen an-
dern kann, und zwar entsprechend der fiir jede der beiden
Wahrungen eigenen Angebot- und Nachfragesituation.
Vielmehr wird Gold mit Gold getauscht. Alles, was sich an-
dert, ist der Umstand, dass in einem Staat das Gold mit ei-
nem anderen Hoheitszeichen bzw. Muster gepragt wurde
als im anderen. Der Wechselkurs zwischen den Wahrungen
beider Staaten wird in diesem Fall aus dem Verhaltnis des
Reingoldgewichts der Wahrung des einen Staates zum
Reingoldgewicht der Wahrung des anderen Staates bemes-
sen. Der Wechselkurs zwischen den Staaten, die dem Gold-
standard folgen, kann sich nur in bestimmten (engen) Gren-
zen verschieben, die von den Transportkosten abhadngig
sind. Diese werden konventionell als Goldgrenzen bezeich-
net. Nachdem aber diese Kosten normalerweise gering
sind, kann man mit einiger Vereinfachung sagen, dass der
Wechselkurs zwischen den Landern, die dem Goldstandard
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folgen, fast unverandert bleibt. Verwenden die Lander stell-
vertretende Geldscheine, so gelten beim Wechselkurs die-
selben Regeln wie im Falle der Ausgabe von Metallgeld. Nur
werden anstelle der Metallmiinzen die Geldscheine als ihr
Substitut in Umlauf gebracht. Deswegen nehmen sie auch
zu hundert Prozent die Position des Metallgeldes beim
Wechselprozess ein. Es wird sogar dessen Rechtsspruch in
allen Punkten angewendet. Ist die Vorgehensweise der
Staaten die Ausgabe verbindlicher Geldscheine, also Bank-
noten, muss Folgendes festgehalten werden: Auch wenn
diese Staaten dem Goldstandard folgen, so decken ihre
Goldreserven nur einen Teil des Wertes der ausgegebenen
Geldscheine ab, nicht ihren ganzen. Deswegen unterschei-
det sich ihr Wert je nach vorhandener Goldreserve. Aller-
dings bleibt ihr Wechselkurs stabil und es ist leicht, ihn her-
auszufinden. Denn er ist abhdngig vom GroRenverhaltnis
der Goldreserve, deren Mengen ja offen und bekannt sind.

Befolgen hingegen mehrere Staaten das Fiatgeldsystem,
so erwdchst daraus die Problematik der Festlegung der
Wechselkurse ihrer Wahrungen zueinander. Denn wenn die
Konvertierung der Wahrung in Gold zu einem festgelegten
Kurs wegfallt, dann stellt sich fur diese Staaten, die dem
Fiatgeldsystem folgen, das Problem, wie die Wechselkurse
ihrer Wahrungen zueinander festgelegt werden konnen.

Die Losung dieses Problems liegt in der Tatsache, dass
die unterschiedlichen Papierwdhrungen auf dem internati-
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onalen Geldmarkt im Grunde unterschiedliche Waren ver-
kérpern. Man kauft sie nicht um ihrer selbst willen, sondern
wegen ihres Potenzials, damit andere Waren in ihren Ur-
sprungslandern zu kaufen. Demzufolge ergibt sich das
Tauschverhaltnis zwischen zwei Papierwdhrungen, also ihr
Wechselkurs, aus der Kaufkraft jeder Wahrung in ihrem
Ursprungsland. Der Wechselkurs zwischen den beiden
Wahrungen entspricht also ihrem Tauschverhaltnis. Wenn
beispielsweise Agypten und Italien dem Fiatgeldsystem fol-
gen, man mit der italienischen Lira in Italien zehn Einheiten
von Waren kaufen kann und mit dem agyptischen Pfund in
Agypten hundert Einheiten derselben Waren, so ist das
Tauschverhaltnis zwischen beiden Wahrungen ein agypti-
sches Pfund fiir zehn italienische Lira. Allerdings kann sich
dieser Wechselkurs dandern. Denn die Papierwdhrungen
stellen im Grunde unterschiedliche Waren dar, die zwischen
den Menschen auf den internationalen Geldmarkten ge-
wechselt werden. Man kauft sie nicht um ihrer selbst wil-
len, sondern wegen ihrer Fahigkeit, damit Waren und Leis-
tungen in den Ausstellungslandern zu kaufen. lhr Wert
steigt, wenn die Preise der Waren in ihren Ursprungslan-
dern sinken, und fallt, wenn die Preise dieser Waren stei-
gen. Der Nutzen einer Fremdwahrung hangt somit von ihrer
Kaufkraft ab. Steigt ihre Kaufkraft, steigt flir uns auch ihr
Nutzen. In der Folge steigt auch unsere Bereitschaft, mehr
von unserer Wahrung zu bezahlen, um die entsprechende
Menge an der Fremdwahrung zu erhalten. Sinkt aber deren

515



Kaufkraft, dann sinkt fir uns auch ihr Nutzen. Damit sinkt
auch unsere Bereitschaft, eine grofle Menge von unserer
Wahrung zu bezahlen, um die entsprechende Menge an der
Fremdwahrung zu erhalten. Denn mit dieser Fremdwah-
rung kann man in ihrem Ursprungsland nicht mehr so viel
kaufen, wie man friiher kaufen konnte, wohingegen unsere
Wahrung ihren Wert beibehalten hat. Wenn wir z. B. an-
nehmen, dass das Preisniveau zwischen Agypten und Eng-
land in einem bestimmten Jahr hundert in beiden Landern
war und der Wechselkurs dementsprechend ein dgyptisches
Pfund fiir ein englisches Pfund betrug, so entsprach das
Tauschverhaltnis eins zu eins. Zweck des Geldtausches ware
die Befriedigung des Erfordernisses nach englischen Gu-
tern. In diesem Fall kommt es in unserem Land weder zu
einer Zu- noch zu einer Abwendung vom englischen Pfund.
Steigen jedoch die Waren bei uns auf ein Preisniveau von
zweihundert an und bleiben sie in England auf dem Niveau
von hundert, so verdoppelt sich der Wert des englischen
Pfundes bei uns. Der Wechselkurs betragt nun ein agypti-
sches Pfund fiir ein halbes englisches Pfund. In der Folge
kommt es zu einer Zuwendung zum englischen Pfund, weil
die Preise in England niedrig sind, und zu einer Abwendung
vom agyptischen Pfund, weil die Preise in Agypten hoch
sind. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage der Englander
nach dgyptischem Pfund sinken wird. Damit sinkt auch ihre
Zuwendung zu agyptischen Waren. Sie werden definitiv ihre
eigenen Waren den agyptischen vorziehen, denn die Preise
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der agyptischen Waren sind auf das Doppelte gestiegen,
wahrend die Preise der bei ihnen produzierten Waren
gleich geblieben sind. Und so andert sich der Wechselkurs
gemiaR Anderung der Warenpreise in dem Land, das die
Wahrung ausgestellt hat. Wenn das Preisniveau in einem
Land verglichen mit einem anderen aufgrund erhohter
Geldmenge ansteigt, so muss sich der Wechselkurs zwi-
schen beiden Wahrungen zwangsweise andern. Der Au-
Renhandelswert der Wahrung des Staates, in dem die Prei-
se angestiegen sind, wird unweigerlich sinken.

Die Wechselkurse zwischen der Wahrung eines Staates
und Fremdwahrungen konvergieren mit dem Verhaltnis der
Wechselkurse der Fremdwahrungen zueinander. Wenn also
der irakische Dinar hundert iranischen Rial, zweihundert
italienischen Lira oder vierhundert franzosischen Francs
entspricht, so ist der Wechselkurs zwischen diesen Fremd-
wahrungen folgender: 1 iranischer Rial = 2 italienische Lira
oder 4 franzosische Francs. Und in Italien ware er wie folgt:
1 italienische Lira = 2 franzdsische Francs oder ein halber
iranischer Rial usw. Das passiert auch tatsachlich, wenn der
Staat den Auflienwert seiner Wahrung gemal den bei ihm
erfolgenden Preisdanderungen variieren ldsst und keine
schweren Schranken fiir den AulRenhandel und den Wech-
sel von Fremdwahrungen in die lokale Wahrung oder von
lokaler Wahrung in Fremdwahrungen erldsst. Nun kann
aber ein Staat versuchen, den AuBenwert seiner Wahrung
trotz Preisanstiegs im Inneren zu halten, und zwar mittels
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Begrenzung der Importeursanfragen fiir auslandische Wa-
ren, indem weniger Importerlaubnisse erteilt werden. In
diesem Fall kann das Gleichgewicht der Wechselkurse in
den verschiedenen Landern in Schieflage geraten. Diese
Schieflage kann nur auftreten, wenn manche Staaten
Schranken auf den Wechselverkehr von Fremdwahrungen
in ihrem Hoheitsgebiet festlegen. Existieren diese Schran-
ken namlich nicht, kann der Handler Wahrung wechseln
und dabei Gewinn machen. Die Menschen wirden sich auf
diese Moglichkeit stlirzen, was zu einer Wiederherstellung
des Wechselkursgleichgewichts zwischen den verschiede-
nen Wahrungen fihren wiirde. In Kriegsjahren ist das Erlas-
sen solcher Schranken eine verbreitete Erscheinung in vie-
len Landern und ebenso in Zeiten schwerer wirtschaftlicher
Bedradngnisse, die sich in diesen Landern ereignen kénnen.
In solchen Zeiten erkennt man, dass der Wert der Wahrung
eines Staates, der den Wechselgeschaften Schranken aufer-
legt, sich von einem Land zum anderen unterscheidet. Und
zwar entsprechend den Wahrungssystemen, die in jedem
Land angewandt werden. In dem Land, in dem das System
des Einheitswechselkurses gilt, bleibt der offizielle Wech-
selkurs zwischen der Landeswadhrung und der Wahrung des
0. a. Staates unverandert. So wird die Fremdwahrung von
der Zentralbank sowie von den zur Durchfiihrung von
Wechselgeschaften mit Fremdwahrungen autorisierten
Banken zu einem festen Kurs gekauft bzw. verkauft.
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In jenen Landern hingegen, die nicht dem Einheitswech-
selkurssystem folgen und in denen die Zentralbank sich
nicht dazu verpflichtet, die Fremdwahrungen zu einem be-
stimmten Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen, in sol-
chen Landern andern sich die Fremdwahrungskurse von
Zeit zu Zeit gemaR den Gegebenheiten von Angebot und
Nachfrage. Das Wechselkurssystem in den Landern, die eine
Veranderung der Fremdwahrungswechselkurse gemald den
Gegebenheiten von Angebot und Nachfrage zulassen, wird
als System der variablen Wechselkurse bezeichnet. Zu be-
obachten ist, dass die Wechselkursanderungen in diesem
Fall sich nicht bloR aus der Veranderung des Preisniveaus in
dem Land im Vergleich zu anderen Landern ergeben. Sie
kdnnen auch aus einer Beschriankung der internationalen
Handelstatigkeit oder dem Ungleichgewicht in der Rechen-
bilanz der verschiedenen Staaten — aus welchem Grund
auch immer — entstehen. In manchen Landern ist das Sys-
tem variabler Wechselkurse gesetzlich erlaubt, wie im Falle
des Libanon. So erlaubt die dortige Regierung, dass sich die
Wechselkurse entsprechend der taglichen plotzlichen
Schwankungen der Gegebenheiten von Angebot und Nach-
frage andern. In manchen Landern ist das System der vari-
ablen Wechselkurse verboten. Trotzdem kdnnen dort Ge-
schaftsbeziehungen zwischen den Einzelpersonen
entstehen, die den Kauf und Verkauf von Fremdwahrungen
bzw. auslindische Geldgeschafte zum Inhalt haben. Die

519



dort gehandelten Kurse unterscheiden sich vollkommen von
den offiziellen Vorgaben.

So stellen sich die Wechselgeschafte (sarf) und die
Wechselkurse zwischen den auf der Welt existierenden
Staaten dar. Mit anderen Worten ist das die Realitat des
Wechselgeschafts und der Wechselkurse zwischen den
Staaten der Welt. Was den islamischen Rechtsspruch be-
ziiglich des Wechselgeschafts und des Wechselkurses be-
trifft, so folgt der Islamische Staat dem Goldstandard, ob er
nun Metallgeld ausstellt oder stellvertretende Geldscheine,
denen eine Gold- und Silberreserve in ihrem exakten Nomi-
nalwert gegenilibersteht. Auch spielt es keine Rolle, ob sie
das Metallgeld in einem bestimmten, unverdnderlichen
Aussehen pragen oder nicht. In jedem Fall ist der Staat ver-
pflichtet, dem Goldstandard zu folgen, weil es sich um ei-
nen islamischen Rechtsspruch handelt und zahlreiche
Rechtsspriiche darauf griinden. Bei Wechselgeschaften in-
nerhalb des Staates zwischen Geldern von ein und dersel-
ben Art muss Mengengleichheit herrschen — Wechselge-
schafte in ungleichen Mengen sind dabei verboten. Auch
Wechselgeschafte im AuBenhandel zwischen Geldern der-
selben Art muissen in gleichen Mengen erfolgen. Denn der
diesbezlgliche islamische Rechtsspruch ist einer und andert
sich nicht. Wechselgeschafte mit Geldern von ungleicher
Art konnen hingegen in gleichen und ungleichen Mengen
erfolgen, wie z. B. zwischen Gold und Silber. Allerdings muss
es mit sofortiger gegenseitiger Aushandigung — also Hand in
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Hand — geschehen. Auch hier gibt es keinen Unterschied
zwischen Innen- und Aulenhandel, da der Rechtsspruch
derselbe ist und sich nicht andert. Genauso wie es im Inland
erlaubt ist, Gold mit Silber zu ungleichen Teilen Hand in
Hand zu tauschen, ist dies auch im Ausland erlaubt. Glei-
ches gilt fiir den Wechsel zwischen der Wahrung des Islami-
schen Staates und den Wahrungen anderer Staaten, wenn
es sich um Metallgeld oder um stellvertretende Geldschei-
ne handelt, d. h. Geldscheine, denen eine Gold- und Sil-
bermenge in ihrem exakten Nominalwert gegenibersteht.
Auch hier darf bei unterschiedlicher Geldart zu ungleichen
Teilen gewechselt werden, solange es bei Gold und Silber
Hand in Hand erfolgt. Handelt es sich um dieselbe Geldart
(d. h. beides Gold- oder Silberwahrungen), so ist ein Wech-
sel zu ungleichen Teilen unzuldssig und die Mengengleich-
heit (tamatul) verpflichtend. Ungleichheit ware in diesem
Fall riba und islamrechtlich verboten.

Bei verbindlichen Geldscheinen, deren Wert zum Teil ge-
deckt ist, d. h., deren Edelmetallreserve geringer ist als ihr
ausgegebener Nominalwert, wird ihr Kurswert nach der
Menge ihrer Metallreserve bemessen und auf dieser Basis
mit unserer islamischen Wahrung gewechselt. Auch wird
auf dieser Grundlage und mit diesem Kurswert der Rechts-
spruch des Wechselgeschafts zwischen Gold und Silber bei
Metallgeld auf sie angewendet und bei der Wechselkursbe-
rechnung nur der Wert der Metallreserve berticksichtigt.
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Bei Fiatgeld, das weder mit Gold und Silber gedeckt ist
noch sich auf Gold und Silber stiitzt, wird der Rechtsspruch
des Wechselgeschafts mit unterschiedlichen Wahrungen
angewendet. So ist es zuldssig, es zu gleichen oder unter-
schiedlichen Teilen zu wechseln, solange es Hand in Hand
ergeht.

Somit sind Wechselgeschafte zwischen der Wahrung des
Islamischen Staates und den Wahrungen anderer Staaten
zuldssig. Und zwar in gleicher Weise wie der Wechsel inner-
halb der eigenen Wahrung zulassig ist. Auch ist zuldssig,
dass sie zu ungleichen Teilen gewechselt werden, weil sie
von unterschiedlicher Art sind. Bedingung ist allerdings,
dass es bei Gold und Silber Hand in Hand erfolgt.

Auch ist das Tauschverhdltnis bzw. der Wechselkurs zwi-
schen Gold und Silber nicht ganz stabil. Vielmehr andert er
sich mit Anderung des Gold- und Silberpreises am Markt.
Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen dem Wechsel im
Inland oder im Ausland. Gleiches gilt fiir den Wechselkurs
zwischen der Wahrung des Islamischen Staates und den
Wahrungen anderer Staaten. So ist es zuldssig, dass dieser
sich dandert. Allerdings hat der Wechselkurs zwischen der
Wahrung des Islamischen Staates und denen anderer Staa-
ten aus zwei Grinden keinen Einfluss auf den Islamischen
Staat:

Erstens: Die islamischen Lander verfiigen Uber alle Roh-
stoffe, die fiir die Umma und den Staat notwendig sind.
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Deswegen bendtigen sie die Waren anderer Staaten nicht in
grundlegender oder unabdingbarer Weise. Somit kénnen
sie mit ihren lokalen Waren das Auslangen finden und die
Anderung der Wechselkurse hat keinen Einfluss auf sie.

Zweitens: Die islamischen Linder besitzen Waren, wie
z. B. Erddl, die alle Lander der Erde bendtigen. Sie kdnnen
ihren Verkauf verbieten, auller die Preise werden in Gold
bezahlt. Ein Staat, der mit seinen lokalen Waren das Aus-
langen findet und seinerseits tGber Waren verfigt, die alle
Menschen bendétigen, wird von Wechselkursveranderungen
in keiner Weise beeinflusst. Vielmehr (ibt er Kontrolle auf
die internationalen Geldmarkte aus, wahrend niemand auf
seine Wahrung Kontrolle ausliben kann.
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Der Aulenhandel

Nachdem Kauf- und Verkaufsgeschafte sich vom direkten
Gutertausch hin zum Tausch Uber das Zwischenmittel Geld
wandelten, nahm die Handelsaktivitdat unter den Menschen
deutlich zu. Auch nahm die Aufteilung der Arbeitstatigkeit
unter den Menschen in einem Land sowie unter den Vol-
kern und Gemeinschaften in verschiedenen Landern zu. So
ging die Epoche, in der der Einzelne fir sich lebte, zu Ende.
Auch gehorte die Zeit, in der jede Gemeinschaft und jedes
Volk isoliert von anderen Vélkern und Gemeinschaften exis-
tierte, der Vergangenheit an. Innen- und AuBenhandel wur-
den nun zu Erforderlichkeiten des Lebens auf der Welt.

Der Unterschied zwischen Innen- und AuRenhandel liegt
darin, dass der Innenhandel Kauf- und Verkaufsgeschafte
zwischen Einzelpersonen einer Gemeinschaft verkorpert.
Darauf treffen die Rechtsspriiche der Handelstatigkeit zu,
die die Rechtsgelehrten dargelegt haben. Der Innenhandel
bendtigt keinerlei Eingriff seitens des Staates, auch ist eine
direkte Aufsicht von seiner Seite nicht erforderlich. Viel-
mehr muss diesbeziiglich eine allgemeine Beaufsichtigung
stattfinden, indem die Menschen zur Einhaltung der islami-
schen Rechtsspriiche bei der Handelstatigkeit verpflichtet
und die Zuwiderhandelnden bestraft werden. Hierbei wird
in gleicher Weise vorgegangen wie bei jeder anderen
Rechtsbeziehung (mu‘amala), sei es ein Mietvertrag, eine
EheschlieBung oder etwas anderes. Der AulRenhandel ver-
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korpert hingegen Kauf- und Verkaufsgeschafte, die zwi-
schen Voélkern und Gemeinschaften ablaufen, nicht zwi-
schen den Einzelpersonen eines Staates. Das kdnnen so-
wohl Handelsgeschafte zwischen zwei Staaten als auch
zwischen zwei Einzelpersonen verschiedener Staatszugeho-
rigkeit sein. So kann jemand Waren im Ausland kaufen, um
sie in sein Land zu transferieren. All das wird von den Be-
ziehungen des einen Staates zum anderen kontrolliert.
Deswegen wird die Untersagung der Ausfuhr einiger Waren
und die Erlaubnis zur Ausfuhr anderer direkt vom Staat vor-
genommen. Er beaufsichtigt auch direkt die Handler aus
Statten des Krieges und aus Landern, mit denen Vertrags-
abkommen gelten. Der Staat nimmt sich also des Aulien-
handels direkt an. Er nimmt sich auch jener Handler an, die
nicht zu seinen Birgern zdhlen. Bei den eigenen Birgern
reicht hingegen die (generelle) Beaufsichtigung im AulRen-
handel, wie es im Innenhandel der Fall ist, da sie zu den
Innenbeziehungen des Staates zahlen.

Der AulRenhandel (bertragt sich zwischen den Staaten
durch die einzelnen Handler. So fahrt jemand in andere
Lander, um von dort Handelswaren einzufiihren. Er kauft
Ware, die er in sein Land transferiert. Oder er nimmt Ware
aus seinem Land, um sie in anderen Landern zu verkaufen,
und bringt den Verkaufserlos in sein Land zuriick. Er kann
auch mit diesem Erlés Ware kaufen, die er in sein Land ein-
fuhrt. In allen Féllen ist es der Staat, der diesen Handel re-
gelt und ihn direkt beaufsichtigt. Deswegen richtet der
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Staat Checkpoints an seinen Grenzen ein. Diese Uberwa-
chungsposten nennen die Rechtsgelehrten masalih. So
muss der Kalif an den Grenziibertritten zu den Landern der
Unglaubigen (ber Kontrollposten verfligen, um die vorbei-
ziehenden Handler zu Ulberpriifen. Diese Checkpoints be-
aufsichtigen direkt den eingehenden und ausgehenden
Handel. Mit anderen Worten werden diese Grenzposten
eingerichtet, um die Handler — seien es Kaufer oder Verkau-
fer — direkt zu beaufsichtigen. Der Staat regelt also die Au-
Renhandelstatigkeit und setzt diese Regelung mithilfe sol-
cher Uberwachungsposten an den Grenzen durch. Somit
regelt er die Personenbewegungen an den Staatsgrenzen
sowie die ein- und ausgefihrten Guter. All das wird direkt
von ihm beaufsichtigt.

Nachdem der islamische Rechtsspruch die Ansprache
des Gesetzgebers betreffend die Handlungen der Menschen
verkorpert, sind die Rechtsspriiche bezliglich des AuRen-
handels fiir die Personen der Handler ergangen. Der Rechts-
spruch, der mit einem Gut verknipft ist, ist ndmlich vom
Aspekt her damit verbunden, dass dieses Gut einer be-
stimmten Person gehort. Demzufolge sind die Rechtsspri-
che beziglich der Handelstatigkeit auf die Person der Hand-
ler, nicht auf die Art der Giter ausgerichtet. Die
Rechtsspriiche betreffend den AulRenhandel sind also auf
Personen bezogen, und zwar hinsichtlich der islamrechtli-
chen Betrachtungsweise ihrer Person und ihrer Giter. D. h.
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hinsichtlich des Gesetzes Allahs betreffend ihre Person und
betreffend die von ihnen besessenen Giter.

Demzufolge sind die Rechtsspriiche beziiglich des Au-
Renhandels weder mit dem Handel verkniipft noch mit dem
Ursprungsland, in dem die Ware erzeugt wurde. Sie sind
vielmehr mit der Person des Handlers verbunden, denn die
GesetzmaRigkeiten der Glter folgen ihrem Eigentiimer und
nehmen den ihn betreffenden Rechtsspruch ein. Was also
auf den Eigentlimer an Rechtsspriichen zutrifft, trifft auch
auf die von ihm besessenen Giter zu. Dies im Unterschied
zum kapitalistischen System. So betrifft das AuRenhandels-
gesetz in den kapitalistischen Landern stets die Giter, nicht
deren Eigentimer. Es wird also der Ursprung der Giiter be-
trachtet, nicht der Handler. Genau das ist der Unterschied
zwischen der islamischen und der kapitalistischen Betrach-
tungsweise. So blickt das kapitalistische System auf das Gut
und seinen Erzeugungsursprung. GemaR diesem Ursprung
wird ihm der Rechtsspruch verliehen. Der Islam hingegen
hat den Eigentimer des Gutes, d. h. den Handler, im Blick,
und zwar ganz abgesehen vom Erzeugungsursprung des
Gutes. Der Kapitalismus betrachtet also das Gut und der
Islam die Person. Es stimmt, dass die Art des Handelsguts
einen Einfluss auf die Frage hat, ob der Handel erlaubt oder
verboten wird. Jedoch ist dies mit der Eigenschaft des Gu-
tes verknipft, ob es schadlich oder nitzlich ist, und nicht
mit seiner Herkunft. Der Rechtsspruch ergeht vielmehr tber
die Person, die den Handel ausiibt, d. h. (iber den Handler
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und nicht Uber den Handel selbst. Und die Handler, die in
die Lander des Islamischen Staates ein- oder ausreisen, sind
von dreierlei Art: Entweder sind es Bilrger des Staates —
egal ob es Muslime oder Nichtmuslime sind — oder Perso-
nen aus Staaten, mit denen Abkommen bestehen
(mu‘ahidan), oder Personen aus Statten des Krieges
(harbiydn — kurz: Kriegspersonen).

Diejenigen, die Blirger des Islamischen Staates sind, dir-
fen in die Statte des Krieges nichts ausflihren, was die Be-
wohner dieser Statte fiir den Krieg benutzen kdnnen. Dazu
zahlen Waffen und alles, was man fir den Krieg benutzen
kann. Mit anderen Worten diirfen sie nichts ausfiihren, was
zu den strategischen Gutern zahlt und im Krieg tatsachlich
verwendet wird. Denn das entsprache einer Aufriistung der
Feinde und ware eine Unterstiitzung fiir sie, um Krieg gegen
die Muslime zu fihren. Dies kdme einer Hilfestellung fir
Siindhaftigkeit gleich, denn es ware eine Hilfeleistung fir
Leute aus der Statte des Krieges gegen die Muslime. Der
Erhabene sagt:

{53805 2 Je L5553

Und helft einander in Rechtschaffenheit und Gottes-
furcht. (5:2). Deswegen wird niemand dazu befdhigt, diese
Guter aus den Landern des Islam auszufiihren, egal ob er
Muslim oder Schutzbefohlener ist. Das gilt fir den Fall, dass
die Ausfuhr dieser Giter eine Unterstiitzung fir die Be-
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wohner der Statte des Krieges bedeutet, um Krieg gegen die
Muslime zu fuhren. Stellt die Ausfuhr keine Unterstitzung
fir sie gegen die Muslime dar, so ist sie zuldssig. Hingegen
ist die Ausfuhr von anderen Handelsglitern zu ihnen, wie
Kleidung, Nahrungsmittel und Ahnlichem, erlaubt. Denn
der Gesandte # befahl Tumama, die Mekkaner mit Le-
bensmitteln zu versorgen, wahrend sie im Kriegszustand
mit ihm waren. Auch ist die Bedeutung von Aufriistung und
Unterstlitzung fiir die Leute aus der Statte des Krieges hier
nicht gegeben. Zudem reisten die Muslime zur Zeit der
sahaba in die Statte des Krieges ein, um Handel zu treiben.
Dies geschah vor deren Augen, ohne dass einer von ihnen
dem widersprach oder es anprangerte, obwohl es zu den
Dingen zdhlt, zu denen die sahaba nicht schweigen wiirden,
wenn es unzuldssig ware. lhr diesbezligliches Schweigen
trotz ihres Wissens darum gilt als Billigung im schweigen-
den Konsens (igma“ sukati). Somit ist es fur die muslimi-
schen Handler sowie fiir die Handler unter den Schutzbe-
fohlenen erlaubt, Nahrungsmittel und Versorgungsguter fir
Handelszwecke aufer Landes zu fiihren. Es sei denn, die
Blirger im Staat bendétigen es selbst, weil es nur mangelhaft
verfligbar ist. In diesem Fall wird die Ausfuhr verboten.

Das gilt fur den Handel mit jenen Landern, die de jure
zur Kriegsstatte zahlen. Befinden sie sich aber de facto im
Kriegszustand mit uns, wie im Falle Israels, so ist jeder Han-
del mit ihnen untersagt, sei es mit Waffen, Nahrungsmitteln
oder anderem. Denn in all dem steckt eine Unterstiitzung
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fir sie, um gegen die Muslime standzuhalten. Somit stellt
es eine Hilfeleistung fiir Siindhaftigkeit und Ubertretung dar
und wird deshalb verboten.

Dies gilt flir die Ausfuhr von Handelsglitern aus den Lan-
dern des Islamischen Staates. Was die Einfuhr von Giitern
betrifft, so ist die Aussage des Erhabenen

G 3 J=5)

Und Allah hat den Handel erlaubt. (2:275) allgemeingil-
tig ergangen und umfasst somit den Innen- und Aullenhan-
del. Es existiert keine Textstelle, die dem Muslim oder dem
Schutzbefohlenen die Einfuhr von Giitern untersagt. Somit
bleibt der Text mit der Erlaubnis allgemeingiiltig. Demzufol-
ge ist dem Muslim die Einfuhr von Handelsgitern jeglicher
Art erlaubt. Er darf nicht daran gehindert werden, irgendein
Gut einzufliihren, dessen Besitz dem Muslim erlaubt ist,
oder irgendeine Ware, die der Einzelne besitzen darf. Dies-
bezlglich darf es keinerlei Schranken geben.

Was Personen anbelangt, mit deren Staaten Abkommen
bestehen (al-mu‘ahidin), so werden sie im AulRenhandel
nach dem mit ihnen vereinbarten Vertragstext behandelt.
Das gilt sowohl fiir die Waren, die sie aus unseren Landern
ausfiihren, als auch fiir jene, die sie in unsere Lander ein-
flihren. Jedoch werden sie nicht dazu befahigt, Waffen aus
unseren Landern zu kaufen und alles, was zur Kriegsfiihrung
unterstitzen kann. Kaufen sie es trotzdem, wird ihnen die
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Ausfuhr dieser Waren aus unseren Landern nicht ermog-
licht, da es eine Aufriistung fiir sie darstellt. Auch wenn es
sich um Vertragspersonen handelt, so kdnnen sie trotzdem
kriegsfiihrende Personen werden. Es sei denn, die Ware
stellt keine Unterstlitzung fir sie dar. Das ist z. B. der Fall,
wenn es im Interesse der Muslime ist, sie mit einer be-
stimmten Waffe auszustatten, die keinen Einfluss hat und
nicht den Grad der Unterstitzung erreicht. Denn das Verbot
des Verkaufs von Waffen und Ahnlichem, was zur Kriegsfiih-
rung genutzt werden kann, ist aus dem Rechtsgrund ('illa)
ergangen, den Feind nicht aufzuristen und nicht zu unter-
stltzen. Ist der Rechtsgrund nicht vorhanden, dann fallt mit
ihm auch der Rechtsspruch.

Kriegspersonen (haribiyan) sind alle Menschen, zwischen
denen und uns kein Abkommen existiert und die keine Blr-
ger des Islamischen Staates sind. Dabei spielt es keine Rolle,
ob ein tatsachlicher Kriegszustand zwischen uns und ihnen
herrscht oder nicht. Fiir die Muslime gelten sie als Kriegs-
personen. Ist aber der Kriegszustand zwischen uns und
ihnen tatsachlich vorhanden, so sind sie jenen gleichge-
setzt, mit denen wir in der Schlacht zusammentreffen. Wir
nehmen sie als Gefangene, toten diejenigen von ihnen, die
wir Uberwinden konnen, und erbeuten ihr Vermoégen. Dies
fiir den Fall, dass ihnen kein Schutz gewahrt wurde. Existiert
jedoch kein Kriegszustand mit ihnen, dann ist kein Ubergriff
gegen sie in irgendeiner Form erlaubt, auller sie sind ohne
Schutzvertrag in unsere Lander eingedrungen. Dabei spielt
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es keine Rolle, ob sie personlich angekommen oder nur ihr
Vermogen eingelangt ist. In diesem Fall werden sie als
Kriegspersonen angesehen und ihr Vermogen als das von
Kriegspersonen. Auf dieser Grundlage werden die Kriegs-
personen unter den Handlern behandelt, ob sie nun als
Kaufer oder Verkaufer kommen. Sie alle gelten als Handler.
Und der diesbeziigliche islamische Rechtsspruch kann wie
folgt zusammengefasst werden:

Eine Kriegsperson darf nur mit einem Schutzvertrag in
die Statte des Islam einreisen, d. h. mit einer eigenen Ein-
reiseerlaubnis. Die Gewadhrung des Schutzvertrages ist fir
ihn gleichzeitig die Einreiseerlaubnis. Reist er ohne Schutz-
vertrag ein, muss Folgendes untersucht werden: Reist er ein
und fihrt Waren mit sich, um sie in der Statte des Islam zu
verkaufen, und war es die gangige Praxis, dass seinesglei-
chen auch ohne Schutzvertrag als Handler einreist, wird ihm
nicht entgegengetreten. Von seinem Vermodgen wird nur
das als Tribut erhoben, was (grundsatzlich) von auslandi-
schem Vermogen erhoben wird. Und zwar erheben wir von
ihnen so viel, wie sie von unseren Handlern erheben, d. h.
nach dem Reziprozitatsprinzip Tit for Tat. Dem Einreisenden
werden Kauf und Verkauf nach der gangigen Praxis erlaubt.
Beispiel daflir sind Personen, die in der Nahe der Landes-
grenze leben. Die gidngige Praxis bei solchen Personen ist,
dass sie ohne Erlaubnis, d. h. ohne Schutzvertrag, einreisen.
Ist es nicht gangige Praxis, dass sie als Handler einreisen
diurfen, oder ist es gangige Praxis, aber die Person reist
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nicht zur Handelstatigkeit ein, wird sie als Kriegsperson be-
handelt, die kein Handler ist. Weder sein Blut noch sein
Vermogen sind in diesem Falle geschiitzt. Behauptet er,
dass er kam, um einen Schutzvertrag anzustreben, wird es
nicht von ihm angenommen. Denn fir die Geltung einer
Schutzvertragsgewahrung fiir eine Kriegsperson ist es Be-
dingung, dass sein Blut und sein Vermdgen in unseren Lan-
dern geschitzt sind. Wird ihm der Schutz nicht gewahrt,
werden sein Blut und Vermégen auch nicht bewahrt.
Gleichgestellt mit der Gewahrung des Schutzvertrages sind
ausschlieBlich Handelsgeschafte von Handlern, wenn sie
Handelsware mit sich fiihren. Wird der Kriegsperson der
Schutz fir ihr Blut gewahrt, bedeutet es auch den Schutz
fiir ihr Vermogen. Beabsichtigt die Kriegsperson, in der Stat-
te des Islam zu leben, und lebt sie dort eine Zeit lang,
mochte sie dann in die Statte des Krieges zuriickkehren und
hinterlegt ihr Vermégen bei einem Muslim oder einem
Schutzbefohlenen oder borgt ihnen dieses, muss Folgendes
untersucht werden: Reist sie in die Statte des Kriegs fir ei-
nen bestimmten Zweck ein, als Handler, Botschafter oder
Tourist oder um eine Angelegenheit zu erledigen, und will
sie dann in die Statte des Islam wieder zuriickkehren, bleibt
die Schutzgewahrung fiir ihr Vermogen und sie selbst be-
stehen. Denn ihre Ausreise in die Statte des Krieges mit der
Absicht, in der Statte des Islam weiter wohnhaft zu sein, ist
mit einem Schutzbefohlenen zu vergleichen, der in die Stat-
te des Krieges reist. Somit wird der Rechtsspruch des
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Schutzbefohlenen auf sie angewendet. Ihre Schutzgewah-
rung wird mit ihrer Ausreise in die Statte des Krieges nicht
aufgehoben, solange ihre Absicht besteht, in die Statte des
Islam zuriickzukehren. Kehrt sie aber in die Statte des Krie-
ges zurick, um sich dort niederzulassen, wird der Schutz-
vertrag fir sie selbst vollends aufgehoben. Mdchte sie er-
neut in die Statte des Islam einreisen, bendtigt sie einen
neuen Schutzvertrag. Was den Schutz fir ihr Vermogen
anbelangt, so gilt Folgendes: Hat sie ihr Vermdgen in der
Statte des Islam belassen, indem sie es z.B. von einem
Muslim oder Schutzbefohlenen aufbewahren liel3, so bleibt
der Schutzvertrag fir das Vermogen weiter bestehen. Denn
durch ihre Einreise in die Stitte des Islam mit einem
Schutzvertrag steht der Schutz fir sie und fiir das von ihr
mitgeflihrte Vermogen fest. Bleibt ihr Vermogen in der Stat-
te des Islam und kehrt sie allein in die Statte des Krieges
zuriick, wird der Schutz durch ihre Ausreise in die Statte des
Krieges nur fir sie selbst aufgehoben und bleibt fiir ihr in
der Statte des Islam verbliebenes Vermoégen bestehen.
Denn der Aufhebungsgrund ist spezifisch fir ihre Person
entstanden und gilt somit spezifisch nur fiir sie. Stirbt sie,
so geht das Vermoégen an ihre Erben (iber. Denn die Schutz-
gewabhr ist ein Rechtsanspruch, der mit dem Vermogen ver-
knlpft ist. Geht das Vermdgen an die Erben liber, so geht
auch der Schutzanspruch an sie Gber und das Vermoégen
muss den Erben ausgehandigt werden. Nimmt die Person
aber bei der Ausreise ihr Vermogen mit, dann wird der
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Schutzvertrag sowohl fir sie als auch flr ihr Vermogen auf-
gehoben.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die Han-
delsware der Kriegsperson nur mit einer Schutzgewahr fir
ihren Eigentimer eingefiihrt werden darf. Die Schutzge-
wahr fur ihn gilt auch als Schutzgewahr fir seine Handels-
ware. Wenn die Kriegsperson nur ihre Handelsware einfiih-
ren will, ohne selbst einzureisen, so kann ihrer Ware der
Schutz gewahrt werden oder auch nicht. Denn der Vermo-
gensschutz kann vom Personenschutz getrennt werden.
Wenn z. B. die Kriegsperson in unsere Lander einreist und
fiir sich den Schutz erhalten hat, so gilt die Schutzgewahr
fiir sie und in der Folge fiir das von ihr mitgefiihrte Vermo-
gen. Sie gilt aber nicht als Schutzgewahr fiir ihr Vermogen,
das sie nicht in die Statte des Islam mit eingefiihrt hat. Reist
sie aus der Statte des Islam wieder aus, beldsst aber ihr
Vermogen dort, so bleibt die Schutzgewahr fir ihr in der
Statte des Islam verbliebene Vermogen bestehen, wahrend
die Schutzgewahr fir sie selbst beendet ist. Demzufolge ist
es fiir den Kalifen erlaubt, nur der Handelsware — d. h. dem
Vermogen — einer Kriegsperson den Schutz fiir die Einfuhr
in den Islamischen Staat zu gewadhren, ohne der Person
selbst den Schutz gewdhren zu missen. Wird ihrem Vermo-
gen, also ihrer Handelsware, der Schutz gewéahrt, so kann
sie diese mit ihrem Rechtsvertreter, ihrem Angestellten o-
der einer anderen Person einflihren. Daraus wird ersicht-
lich, dass das Vermogen einer Kriegsperson in gleicher Wei-
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se eine Schutzgewdhr bendtigt wie sie selbst. Demnach
bendtigt auslandische Handelsware fir die Einfuhr in die
Lander des Islam eine Schutzgewahr, d. h. eine staatliche
Erlaubnis. Wird ihr die Erlaubnis erteilt, hat der Staat sie
genauso zu schitzen wie die Vermogenswerte seiner Blr-
ger. Wird sie ohne Schutzgewahr — also ohne Erlaubnis —
eingefiihrt, stellt sie fiir den Staat erlaubtes Eigentum dar
und kann von ihm konfisziert werden. Dies gilt aber nur fir
den Fall, dass die Handelsware Kriegspersonen unter den
Handlern gehort. Kauft sie hingegen ein Handler von den
Blirgern des Staates — ein Muslim oder ein Schutzbefohle-
ner —und moéchte er diese Ware einflihren, so bendtigt ihre
Einfuhr keinerlei Erlaubnis. Voraussetzung dafir ist aber,
dass es sich wirklich um sein Eigentum handelt und die
Ubereignung an ihn durch Abschluss des Kaufgeschifts in
all seinen Aspekten tatsachlich stattgefunden hat. Wurde
die Ubereignung hingegen noch nicht vollzogen, wenn das
Kaufgeschaft z. B. noch nicht abgeschlossen, sondern nur
eingeleitet wurde, wie es heute bei den Handelsgeschaften
der Fall ist, so gilt die Handelsware weiterhin als die einer
Kriegsperson und bendétigt fiir die Einfuhr eine Schutzge-
wahr. Bei den heute Ublichen Handelsgeschaften ist der
Handler namlich erst dann an den Kauf gebunden, wenn er
die Versandpapiere der Ware erhalt. Auch gilt die Ware oft
als nicht Ubergeben (gabd), obwohl sie bereits gekauft
wurde. In diesen Fallen gilt das Kaufgeschaft als nicht abge-
schlossen. Wird hingegen die Ware als lbergeben verein-
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bart, sobald sie die Fabrik verlasst bzw. verschickt wurde, so
gilt es als Ubergabe und sie wird als Handelsware eines
Muslims oder Schutzbefohlenen erachtet. Gilt die Ubergabe
aber erst mit Einfuhr in die Statte des Islam, dann gilt sie als
noch nicht vollzogen und die Handelsware wird als die einer
Kriegsperson angesehen.

Das Erwahnte gilt flir die Einfuhr der Handelsware einer
Kriegsperson bzw. fiir die Einreise einer Kriegsperson als
Handler. Was die Ausfuhr der Handelsware einer Kriegsper-
son aus unseren Landern betrifft, d. h., eine Kriegsperson
kauft Waren in unseren Landern und fiihrt sie aus, so gilt
Folgendes: Handelt es sich bei der Ware um strategisches
Material, wie Waffen und alles, was in einem Krieg gegen
den Feind benutzt werden kann, so wird ihr deren Kauf und
Ausfuhr untersagt. Hat sie die Ware gekauft, so wird ihr das
Verladen und Ausfiihren verboten. Andere Waren hingegen,
wie Nahrungsmittel, Gebrauchswaren und Ahnliches, kén-
nen von einer Kriegsperson, der Schutz gewahrt wurde,
gekauft, verladen und aus unseren Landern ausgefihrt
werden. Es sei denn, es handelt sich um Mangelware, die
von den eigenen Biirgern bendtigt wird. In diesem Fall wird
ihr die Ausfuhr untersagt, weil die eigenen Birger sie not-
wendig brauchen. Aus demselben Rechtsgrund wird auch
den muslimischen und schutzbefohlenen Handlern die Aus-
fuhr dieser Glter untersagt, weil die eigenen Birger sie
bendtigen.
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So viel zur Ausreise von Handlern und der Ausfuhr von
Handelswaren aus den Landern des Islam und ebenso zu
deren Einreise und Einfuhr von Waren. Was nun die auf die
Ware zu setzende Steuer betrifft, so hangt der diesbeziigli-
che Rechtsspruch von der Zugehorigkeit des Handlers, nicht
der Ware, ab. Der Islam betrachtet namlich die Handelswa-
re nicht blof als Ware oder als Ware mit einer bestimmten
Herkunft. Er betrachtet sie vielmehr als Handelsware, die
einer Person gehort. Deswegen richtet sich der Rechts-
spruch bezliglich der daflir zu entrichtenden Steuern nach
der Herkunft des Handlers, ganz abgesehen von Herkunft
und Art der Ware. Ist der Handler ein Blrger des Islami-
schen Staates — ein Muslim oder ein Schutzbefohlener —,
wird auf seine Ware keinerlei Steuer erhoben. So berichten
ad-Darimi, Ahmad und Abd ‘Ubaid von ‘Ugba ibn ‘Amir,
dass er den Gesandten Allahs # sagen horte:

(S -l Lol Jo-ay Wy

Kein Erheber von Zollen kommt ins Paradies. Abu
Muhammad sagte dazu: Er meint den Erheber des Zollzehn-
tels (‘assar). Als ‘assar und ‘asir werden Personen bezeich-
net, die fir aus dem Ausland eingefiihrte Ware das Zehntel
verlangen. Und von Muslim ibn al-Musabbih wird berichtet,
dass er Ibn ‘Umar fragte: Weifst du, ob ‘Umar von den Mus-
limen das Zehntel nahm? Er antwortete: Nein, davon habe
ich keine Kenntnis. Und von lbrahim ibn al-Muhagir, der
sagte: Ich hérte Ziyad ibn Hudair sagen: ,Ich war der erste,
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der im Islam das Zehntel nahm.” Ich fragte ihn: ,Von wem
nahmt ihr das Zehntel?“ Er antwortete: ,Wir nahmen es von
keinem Muslim und keiner Vertragsperson (mu‘ahid). Wir
nahmen es von den Christen der Bani Taglub.” Und von ‘Abd
ar-Rahman ibn Ma‘qil wird berichtet, dass er sagte: Ich frag-
te Ziyad ibn Hudair: ,Von wem nahmt ihr das Zehntel?” Er
antwortete: ,Von den Héindlern der Kriegsstdtte, wie sie von
uns das Zehntel nahmen, wenn wir zu ihnen kamen.” Und
Ya‘qub ibn ‘Abd ar-Rahman al-Qarri berichtet von seinem
Vater, der sprach: ‘Umar ibn ‘Abd al-'Aziz schrieb an ‘Adi ibn
Arta’a: ,Erlasse den Menschen die fidya™, und erlasse ihnen
die ma’ida™. Erlasse ihnen auch den Warenzoll (maks). Ei-
gentlich ist es kein maks, sondern ein bahs (eine Abzwacke)
liber die der Erhabene sagt:

(G 231 315555 Y ] 1,255 ¥5)

Und zwackt den Menschen kein Gut ab und stiftet ver-
derbend kein Unheil auf Erden. (26:183). Wer mit einem
Almosen zu dir kommt, so nimm es von ihm an. Und wer es
nicht tut, dem wird Allah geniigen.*® Und von Kuraiz ibn

* Eine Art Schutzgeld, das von Nichtmuslimen auRerhalb des

Islamischen Staates erhoben wurde, ohne dass ihr Gebiet der Herr-
schaft des Kalifats unterworfen ware. D. h. ein Geldbetrag dafiir, dass
man sie in Ruhe ldsst (was islamrechtlich nicht gerechtfertigt ist).

> Wértlich: Tisch. Gemeint ist, dass Menschen auBerhalb des
islamischen Staatsbereiches gezwungen waren, die islamische Armee zu
verkostigen, wenn sie in ihrem Gebiet vorbeizog.

*® Von Abi ‘Ubaid tradiert.
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Sulaiman, der sprach: ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz schrieb Fol-
gendes an ‘Abdullah ibn ‘Auf al-Qarri: ,Reite zum Haus in
Rafah, das als Zollhaus bezeichnet wird, und zerstére es.
Steche damit in See und ertréinke es darin endgiiltig.” Diese
finf Berichte der Gefdhrten und der tabi‘in werden von
Abl ‘Ubaid im Buch ,al-Amwal“ tradiert. Abl ‘Ubaid sagte
dazu: Der Aspekt dieser Hadithe, in denen der ‘asir sowie
die Achtung des Zolltributs (maks) und dessen strenge Un-
tersagung erwdhnt werden, ist der, dass er seinen Ursprung
in der gahiliya® hat. Alle Herrscher der Araber und Nicht-
araber pflegten dies zu praktizieren. Es war die Regel bei
ihnen, dass sie den Héindlern, wenn sie mit ihren Glitern bei
ihnen vorbeizogen, ein Zehntel davon abnahmen. Das wird
auch durch die ob erwdihnten Briefe des Propheten # darge-
legt. Er richtete sie an die Stémme in den verschiedenen
Gegenden, wie z. B. Taqif, Bahrain, Diimat al-Gandal und
andere, nachdem diese den Islam angenommen hatten.
Dort heifst es:

(9 piany N g (39 oy N F.QJ\»

Gemeinschaftlich diirfen sie zu nichts genotigt werden
und kein Zehntel Tribut darf von ihnen genommen wer-
den. Daraus entnehmen wir, dass die Tributnahme zu den
Praktiken der gahiliya zdhlte, was auch aus vielen anderen
Hadithen hervorgeht. Allah hat diese Praktik durch Seinen

v Bezeichnung fiir die vorislamische Zeit des Heidentums und der
Unwissenheit.
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Gesandten # und den Islam aufgehoben. D. h., es gehorte
zu den Praktiken der gahiliya von den Handlern das Zehntel
als Warenzoll (maks) zu erheben, und Allah hat dies durch
den Islam aufgehoben.

Dieser vom Gesandten # tradierte Hadith sowie die von
den beiden ‘Umars*® tradierten Berichte (Gtdr) belegen,
dass von einem Muslim und einem Schutzbefohlenen kein
Zoll auf ihren Handel erhoben werden darf. Weder fir die
Handelsware, die sie in die Statte des Islam einflihren, noch
fir jene, die sie in die Statte des Krieges ausfiihren. ‘Umar
hat es selbst so gehandhabt. So hat er weder von den mus-
limischen Handlern noch von den Schutzbefohlenen ir-
gendein Grenztribut erhoben. Die sahaba haben das gebil-
ligt. Somit ist ihr stillschweigender Konsens (igma“ sukdti)
dariiber ergangen und das ist ein islamischer Rechtsbeleg.
Als maks wird der Betrag bezeichnet, der auf Handelsware
erhoben wird, wenn sie die Landesgrenzen Uberschreitet.
Entweder um eingefiihrt oder ausgefiihrt zu werden. Der
Zollposten, der an der Grenze aufgestellt wird, ist das soge-
nannte Zollhaus (bait al-maks). Al-Maks war namlich der
Geldbetrag, der von den Verkdufern der Ware auf den
Markten der gahiliya erhoben wurde. Er bezeichnet auch
das, was die Handlanger des Staates beim Verkauf der Ware
oder bei ihrem Einlangen in die Ortschaften an bestimmten
Vermogenswerten an sich nahmen. Die Mehrzahl ist mukis.

*® Gemeint sind ‘Umar ibn al-Hattab und ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz.
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Man sagt auch: Makasa und meint damit das Erheben von
maks-Geldern. Somit gilt der Begriff spezifisch fir den Tri-
but, der auf Handelsware erhoben wird. Die Untersagung
fir die Erhebung von maks ist in allgemeiner Form (‘Gmm)
ergangen und umfasst somit den Muslim und den Schutzbe-
fohlenen (dimmi).

Was AbU ‘Ubaid im Buch ,,al-Amwal“ von Harb at-Taqafi
von seinem Grollvater miutterlicherseits vom Propheten
berichtet, dass er sagte:

((6JL4Qb 3542 u.ls«J}.i‘.:J\ L».?b s M\ u‘l"u"%}”

Die Muslime haben kein Zehntel zu entrichten. Das
Zehntel obliegt vielmehr den Juden und Christen, so ist
dieser Hadith Uber drei Ketten tradiert worden. Zwei davon
werden von einem Unbekannten tradiert. Uber die Tradie-
rung von Harb ibn ‘Ubaidillah at-Tagafi von seinem GroRva-
ter miutterlicherseits haben die Hadith-Gelehrten nichts
ausgefuhrt und dazu geschwiegen. Darliber hinaus hat sie
keiner der mudtahidan® herangezogen. Auch ist nicht er-
sichtlich, dass sie irgendjemand als Rechtsbeleg verwendet
hatte. Weder diejenigen, die sagen, dass keinerlei Tribute
auf Handelsware erhoben werden dirfen, noch diejenigen,
die meinen, dass vom Muslim das Viertel vom Zehntel als
zakat und vom Schutzbefohlenen die Halfte vom Zehntel als

9 Rechtsgelehrte, die zur Ableitung von islamischen Rechtsspriichen
fahig sind.
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politische MaBnahme erhoben werden soll. Ware die Tra-
dierung bei ihnen richtig, hatten sie diese herangezogen
und als Beweis (fur ihre Meinung) angefiihrt. Den Hadith
hat also niemand als richtig eingestuft, deswegen darf er
nicht herangezogen werden.

Was von ‘Umar berichtet wird, dass er von den Musli-
men ein Viertel vom Zehntel, von den Schutzbefohlenen die
Halfte vom Zehntel und von Kriegspersonen das Zehntel
nahm, so muss das mit dem Rechtsspruch fir den Muslim,
den Schutzbefohlenen und die Kriegsperson bezliglich ihrer
Handelstatigkeit verknlpft werden. Was den Muslim und
den Schutzbefohlenen betrifft, so sind die Hadithe deutlich
im Verbot, Tribut von ihnen zu nehmen. Die Texte haben
den Zoll, d. h. das Geldtribut auf Handelsware, generell un-
tersagt. Demzufolge muss es sich bei dem, was ‘Umar von
den Muslimen einhob, um zakat gehandelt haben. Was er
von Kriegspersonen einhob, entsprach dem Reziprozitats-
prinzip gemaR ihrer Behandlung muslimischer Handler, da
sie von ihnen das Zehntel nahmen. Was er hingegen von
den Schutzbefohlenen einhob, entsprach dem mit ihnen
vereinbarten Friedensabkommen. Er setzte also die Verein-
barungen des Friedensabkommens um. Es handelte sich
somit um keinen erhobenen Warenzoll. Denn Allah hat den
Unglaubigen lediglich die gizya auferlegt. Wenn das halbe
Zehntel gemall dem Friedensabkommen zusatzlich zur gizya
von ihnen erhoben wird, so ist es rechtens und eine giiltige
Vereinbarung. Ansonsten ist es nicht erlaubt, irgendetwas
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von ihrem Vermégen zu erheben, wenn der Schutzvertrag
mit der Entrichtung der gizya und der Demut Geltung hat,
solange sie nicht vertragsbriichig werden. Abl ‘Ubaid fiihrte
dazu aus: Was mir dabei rétselhaft erschien, war der As-
pekt, dass er (‘Umar) von den Schutzbefohlenen (das halbe
Zehntel) einhob. Ich sagte mir: ,Sie sind keine Muslime, so-
dass die zakat von ihnen erhoben wird, und auch keine
Kriegspersonen, sodass wir von ihnen das nehmen, was sie
von uns nehmen.” Ich wusste keine Antwort darauf, bis ich
eine Aussage von ihm erfuhr. Ich fand heraus, dass er es im
Friedensabkommen mit ihnen vereinbart hatte, neben der
dizya auf die Hdupter und den harag auf die Béden.

Das gilt flir die Handler unter den Muslimen und Schutz-
befohlenen. Was den Handler betrifft, der aus einem Land
kommt, mit dem ein bilaterales Abkommen besteht, so wird
das von ihm erhoben, was im Abkommen zwischen ihnen
und uns vereinbart wurde. Wenn das Abkommen ausfiihrt,
dass ihm der Tribut erlassen wird, so wird ihm dieser erlas-
sen. Ist ein bestimmter Anteil vereinbart worden, so wird
dieser erhoben. Es wird das auf ihn angewandt, was im Ab-
kommen schriftlich vereinbart wurde.

Was die Kriegspersonen unter den Handlern betrifft, so
gilt fir sie der Rechtsspruch, dass wir von ihnen das erhe-
ben, was ihre Staaten von unseren Handlern erheben. Reist
eine Kriegsperson von ihnen mit einem Schutzvertrag als
Handler ein, so erheben wir von ihr so viel, wie sie von den
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Handlern des Islamischen Staates erheben, seien es Musli-
me oder Schutzbefohlene. So wird von Abd Miglaz Lahiq ibn
Hamid berichtet, dass er sagte: Man fragte ‘Umar: ,Was
sollen wir von Kriegspersonen erheben, wenn sie zu uns
kommen?” Er sagte: ,Was nehmen sie von euch, wenn ihr zu
ihnen kommt?“ Sie antworteten: ,Das Zehntel.” Da sagte er:
,So0 nehmt von ihnen ebenso viel!” Von |Ibn Qudama in ,al-
Mugni“ erwahnt. Und von Ziyad ibn Hudair wird berichtet,
dass er sagte: Wir nahmen das Zehntel weder von einem
Muslim noch von einer Vertragsperson. Ich fragte: ,Von
wem nahmt ihr es dann?” Er antwortete: ,Von den Héndlern
der Kriegsstditte, wie sie auch uns das Zehntel abnahmen,
wenn wir zu ihnen kamen.” Von AbG ‘Ubaid in , al-Amwal”
tradiert. ‘Umar ordnete dies vor den Augen und Ohren der
sahaba an, ohne dass ihn jemand dafiir anprangerte. Sie
schwiegen vielmehr dazu, was einen igma“ darstellt. Aller-
dings muss beachtet werden, dass die Zollerhebung von
den Handlern aus der Statte des Krieges nach dem Prinzip
der Reziprozitat erlaubt und nicht verpflichtend ist. D. h., es
ist dem Staat erlaubt, ihn zu erheben; er ist aber nicht ver-
pflichtet dazu. So kann er die Handelsware der Kriegsperson
vom Zoll befreien oder auch einen kleineren Betrag erhe-
ben, als sie von uns nehmen. Er darf aber nicht mehr neh-
men, als sie es tun, denn die Zollerhebung dient nicht als
Geldquelle, sondern ist eine Politik nach dem Reziprozitats-
prinzip. Der Kalif bericksichtigt dabei das Interesse der
Muslime. So berichtet Salim ibn ‘Abdillah ibn ‘Umar von
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seinem Vater, der sagte: ‘Umar pflegte von den Nabatdiern
fiir Ol und Weizen das halbe Zehntel zu nehmen, damit viel
davon nach Medina getragen wird, und fiir Linsen und Hiil-
senfriichte das Zehntel. Von Abl ‘Ubaid in ,al-Amwal“ tra-
diert. Das Zehntel war der Anteil, den sie von unseren
Handlern zu dieser Zeit einhoben. Demzufolge wird bei den
Zollen, die auf die Handelsware der Kriegspersonen erho-
ben werden, so verfahren, wie es das Interesse des Staates
erfordert. So kann entweder eine Zollbefreiung gewahrt
oder ein geringer oder hoher Zollbetrag erhoben werden.
Er darf jedoch nicht hoher sein als das, was sie auf unsere
Ware aufschlagen.

Die Realitat des AuRenhandels

Aus dem internationalen Handel erwachst ein groBer
Nutzen, da sich ein wirklich groBer Profit daraus ergibt. Was
die Uberzeugung von der Wichtigkeit des AuRenhandels
weiter steigert, ist das harte Ringen und der extreme Kon-
kurrenzkampf unter den GroBRmachten, um neue Absatz-
markte zu erschlieBen und die bereits bestehenden Markte,
in denen die eigenen Waren abgesetzt und aus denen die
Rohstoffe ohne Hindernisse importiert werden, fiir sich zu
erhalten. Der internationale Handel hat bestimmte Eigen-
heiten, Vorzlige und spezifische Resultate. Der Hauptgrund
fir die Entstehung des internationalen Handels ist das un-
gleiche Kostenverhaltnis bei den verschiedenen Waren zwi-
schen einem Staat und dem anderen. Es liegt im Interesse
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der Staaten, dass internationaler Handel zwischen ihnen
entsteht, sobald die Kostenverhaltnisse der Waren zwischen
ihnen ungleich sind.

Die Handelsbilanz

Die Handelsbilanz ist die rechnerische Gegeniberstel-
lung aller Warenimporte (Einfuhren) und Warenexporte
(Ausfuhren). Wenn man also den Wert aller Exporte auf die
eine Seite legt und den Wert aller Importe auf die andere,
so erhalt man die Handelsbilanz. Wenn der Wert der Expor-
te den der Importe Ubersteigt, steht die Handelsbilanz zu
unseren Gunsten, da die Staaten uns in diesem Fall die Dif-
ferenz zwischen dem Wert unserer Exporte und dem unse-
rer Importe schulden. Somit ist die (internationale) Nach-
frage nach unserer Wahrung zur Begleichung der
Warenkosten grofler als unsere zu demselben Zweck ent-
stehende Nachfrage nach Fremdwahrungen. Allerdings gibt
die Handelsbilanz kein richtiges Bild der Volkswirtschaft
wieder. Denn das nationale Einkommen ist nicht auf die
Gewinne aus dem AuBenhandel beschrankt. So existieren
auch andere, zur Volkswirtschaft zahlende Einnahmequel-
len. Die Handelsbilanz spiegelt aber ein korrektes Bild unse-
res AuBenhandels wider. Es ist jedoch nicht richtig, (aus-
schliefRlich) darauf zu achten, dass die Handelsbilanz zu
unseren Gunsten steht. Es sei denn, der Staat hat keine an-
deren Ziele. Hat er aber andere Ziele, die mit der Ideologie,
ihrer Verkiindung, der industriellen Entwicklung, der Be-
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friedigung von Bediirfnissen oder mit politischen Aspekten
verknipft sind, so wird der beabsichtigte Zweck verfolgt
und dabei in Kauf genommen, dass die Handelsbilanz zu
unseren Ungunsten steht. Solche politischen Aspekte kon-
nen den Standpunkt des Staates betreffen, mit dem wir
Handel treiben, und bei dem wir erreichen wollen, dass er
einen bestimmten Standpunkt einnimmt. Sie kénnen auch
die internationale Lage betreffen und wie sie beeinflusst
werden kann. Der wirtschaftliche Blickwinkel — auch wenn
er auf Profit ausgerichtet ist — ist gleichzeitig der Blickwinkel
eines Staates, nicht einer einzelnen Person. Es muss also
das Ziel des Staates und seine Entitat vor dem wirtschaftli-
chen Profit berticksichtigt werden.

Die Wahrungsbeziehung zwischen den Staaten

Der AuRenhandel erzeugt eine Wahrungsbeziehung zwi-
schen den Staaten. Denn der Staat muss die Waren in der
Wahrung des Landes bezahlen, aus dem er sie importiert,
oder in einer Wahrung, die von diesem Land angenommen
wird. Das exportierende Land muss auch den Erlos der Wa-
ren, die es in seiner oder einer anderen von ihm akzeptier-
ten Wahrung verkauft hat, ausgehandigt bekommen. Und
so entsteht die Wahrungsbeziehung zwischen den Staaten.

Zwischen den Staaten existiert sowohl ein Warenaus-
tausch — d. h. materielle Importe und Exporte — als auch ein
Austausch von Dienstleistungen, die als immaterielle Impor-

548



te und Exporte bezeichnet werden. Sie umfassen Trans-
portdienste wie Personen- und Warentransporte zwischen
den Staaten, Post- und Telegrafengebiihren, internationale
Telefonate, wirtschaftliche Dienstleistungen sowie Provisi-
ons- und Honorarzahlungen fiir Makler und Vertreter. Auch
samtliche Dienstleistungen, die mit der Tourismusbranche
verknipft sind, fallen darunter. Wenn ein Tourist beispiels-
weise in ein fremdes Land reist und einiges von seinem Ein-
kommen dort ausgibt, so gibt er zwar von seinem Vermo-
gen aus, gleichzeitig zieht er aber jenen Betrag aus seinem
Staat ab, der ihn dazu befahigt, in dem Land, in das er ein-
reist, (geniigend) Geld auszugeben. Das geschieht entweder
mit der Erlaubnis, einen bestimmten Betrag in der Wahrung
des Ziellandes auszugeben, wobei sein Staat diesen Betrag
durch die eigene Wahrung deckt, oder mit der Erlaubnis,
den Betrag in einer anderen Wahrung auszugeben, die im
Zielland akzeptiert wird und in seinem Staat in genligendem
MaBe vorhanden ist. Damit wir nun in der Lage sind, die
importierten Waren zu bezahlen, bieten wir unsere natio-
nale Wahrung an, und zwar im Bestreben, dafiir die ent-
sprechende Fremdwahrung zu erhalten. Oder wir bieten
unsere Ware im Ausland an, um dafiir die Wahrung des
Ziellandes zu erhalten. Die Einnahme von Fremdwahrung ist
somit flr den Staat eine notwendige Sache, um Handelsbe-
ziehungen bzw. wirtschaftliche Beziehungen mit anderen
Staaten aufbauen zu kénnen. Jedoch ist es unzuldssig, im
Streben nach einer Handels- bzw. Wirtschaftsbeziehung
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unsere Wahrung zu opfern und sie Stérungen auszusetzen
bzw. eine Erschitterung des Vertrauens in unsere Wahrung
zuzulassen. Vielmehr missen wir unsere Kontrolle der wirt-
schaftlichen AufRenbeziehungen — seien es Handelsbezie-
hungen oder andere — zur Grundlage bei der Ausgestaltung
dieser Beziehungen machen. Auf diese Weise konnen wir
unsere Wahrung bewahren und die von uns gewilinschte
Fremdwahrung erhalten. Zur Unterstlitzung dieses Prozes-
ses muss der Staat die Aufnahme von Krediten — seien sie
kurz- oder langfristig — vermeiden, da sie zu den Faktoren
zahlen, die zu einer Erschiitterung unseres Wahrungsmark-
tes fluhren. Ebenso kénnen sie eine Abwertung unserer
Wahrung verursachen.

Die AuBenhandelspolitik

Der AuRenhandel ist die Handelsbeziehung zwischen ei-
nem Staat und anderen Staaten, Volkern und Nationen. Mit
anderen Worten ist es die Betreuung der AuBenhandelsan-
gelegenheiten der Umma. Und diese AuBenhandelspolitik
muss auf bestimmten Prinzipien aufbauen und sich an diese
halten. Die Betrachtung des Aulenhandels unterscheidet
sich unter den Menschengemeinschaften je nach ihrer Le-
bensanschauung. Gemal} dieser legt jede Gemeinschaft
ihre Beziehungen zu anderen Gemeinschaften fest. Auch
unterscheidet sich diese Betrachtung mit unterschiedlicher
Sicht ihres eigenen Wirtschaftsinteresses, um wirtschaftli-
chen Profit zu gewahrleisten. So sehen wir, dass die AuBen-
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handelspolitik bei den Sozialisten in der Sowjetunion vor
deren Zusammenbruch Anfang der neunziger Jahre auf ih-
rer sozialistischen Betrachtungsweise beziglich der Ent-
wicklung der Welt griindete. Obwohl sie den wirtschaftli-
chen Profit berlicksichtigten, kategorisierten sie die (Export-
)Waren je nach Landern. So versuchten sie, an Syrien Land-
wirtschaftsgerate, Diinger, Medikamente und Fertigungsge-
rate fir Industriezweige zu verkaufen, die lediglich Konsum-
gliter erzeugen, wie Kadse und Kleidung, Pfluggerdte und
Ahnliches. Aus ihrer Sicht helfen diese Dinge, Syrien zu
entwickeln und der sozialistischen Theorie ndaher zu brin-
gen. Wenn sie Waren importierten, importierten sie nur
das, was die Produktion erhdhte, und nur was sie notwen-
dig brauchten. Dies im Unterschied zu den kapitalistischen
Landern wie England zum Beispiel. England folgt allein dem
materiellen Profit, wobei es den Nutzen zum Fundament
seiner AulBenhandelspolitik machte. So verkauft es an samt-
liche Volker und Nationen jede Art von Ware, wenn es ei-
nen wirtschaftlichen Profit erzeugt. Was die Handelsbe-
schrankungen betrifft, die die USA gegeniiber Russland und
China fur bestimmte Warensorten verhangt haben, so ent-
springt das nicht einer weltanschaulichen Betrachtung,
sondern war Teil der amerikanischen Kriegspolitik. Denn sie
behandeln beide Lander als de jure kriegfiihrende Staaten
(daulatain muharibatain hukman), auch wenn sie sich nicht
wirklich mit den USA im Krieg befinden. Aufler in so einem
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Fall ist die AuRenhandelspolitik der USA auf dem Nutzen
aufgebaut.

Jedoch haben die westlichen Okonomen unterschiedli-
che Betrachtungsweisen beziiglich des Aulenhandels und
entwickelten dazu unterschiedliche Denkschulen, zu denen
die folgenden zahlen:

1. Der freie Warentausch

Die Theorie des freien Warentauschs erfordert, dass der
Handel zwischen den Staaten ohne irgendeine Beschran-
kung und ohne irgendwelche Zollgebiihren oder Import-
schranken ablauft. Diese Theorie bedeutet im Grunde den
Wegfall jedweder staatlichen Aufsicht. Denn der Staat ist
nicht mehr beauftragt, Import und Export zu liberwachen,
da das Gleichgewicht zwischen Import- und Exportvolumen
durch die Naturgesetze gewahrleistet wird. Es stellt sich in
natlirlicher Weise automatisch ein.

Diese Theorie widerspricht dem Islam, denn der Aul3en-
handel stellt eine der Beziehungen des Staates zu anderen
Staaten, Volkern und Nationen dar. Alle diese Beziehungen
unterliegen der Kontrolle des Staates. Er ist es, der sie re-
gelt und direkt beaufsichtigt, seien es Beziehungen zwi-
schen den Einzelpersonen oder Wirtschafts- oder Handels-
beziehungen. Deswegen ist es in keiner Weise zulassig, die
Theorie des freien Warenhandels anzunehmen. Denn der
Islamische Staat Gbernimmt direkt die Aufgabe, die Ausfuhr
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einiger Waren zu verbieten und anderer zu erlauben. Eben-
so Ubernimmt er selbst die Falle der Kriegs- und Vertrags-
personen unter den Handlern, auch wenn er sich beim Au-
Renhandel der eigenen Bilrger mit einer lediglichen
Beaufsichtigung begniigt, wie er es auch bei ihrem Innen-
handel tut.

2. Der Handelsschutz

Die Theorie des Handelsschutzes besagt, dass der Staat
eingreift, um ein Handelsgleichgewicht mit dem Ausland zu
erzielen. Zweck des Handelsschutzes sei es, die Handelsbi-
lanz zu beeinflussen und das Defizit auszugleichen. Denn
der sich selbst liberlassene Ausgleich zwischen Importen
und Exporten kénne niemals ein Gleichgewicht erzielen und
auch kein Defizit ausgleichen. Demzufolge sei der Handels-
schutz unerlasslich. Deswegen werden Zollgeblihren erho-
ben und Beschrankungen fiir den Import und Export ge-
setzt.

Diese Theorie in ihrer erwdahnten Form ist unzulanglich.
Denn sie erlaubt den Eingriff des Staates, um ein Handelsbi-
lanzgleichgewicht mit dem Ausland zu schaffen oder um
das Defizit auszugleichen, und beschrankt sich darauf. Das
ist aber nicht richtig. Denn der Islamische Staat greift in den
AuBenhandel ein, um die anderen Staaten nach dem Rezip-
rozitatsprinzip (Tit for Tat) zu behandeln oder um notwen-
dige Waren in ausreichendem MaRe zur Verfligung zu stel-
len. Er kann auch eingreifen, um finanzielle Gewinne zu
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ermoglichen oder Hartwahrungen verfligbar zu machen.
Der Eingriff kann ebenso zum Zwecke der islamischen Bot-
schaftsverkiindung erfolgen. Die Beschrankung des Eingriffs
auf die Herstellung eines Handelsbilanzgleichgewichts oder
auf den Defizitausgleich ist demnach nicht richtig. So kann
der Eingriff des Staates aus politischen, wirtschaftlichen
oder handelsspezifischen Griinden erfolgen oder auch aus
Griunden der islamischen Botschaftsverkiindung.

3. Die nationale Volkswirtschaft

Die Theorie der Volkswirtschaft bzw. der nationalen
Okonomie ist mit der Idee des Entwicklungsschutzes ver-
knlpft, die sich von der Theorie der Schwerindustrie ablei-
tet. Die Anhanger der Volkswirtschaftstheorie sind der An-
sicht, dass das Wirtschaftswachstum einer Volksgemein-
schaft darauf abzielen muss, ihr die politische Macht neben
der wirtschaftlichen zu gewahrleisten. Sie meinen, dass die
(wirtschaftliche) Entwicklung irgendeines Landes drei Pha-
sen durchliuft: die landwirtschaftliche Okonomie, dann die
landwirtschaftlich-industrielle Okonomie und schlieRlich die
landwirtschaftlich-industrielle  handelsaktive Okonomie.
Auch sind sie der Ansicht, dass ein Land nur dann eine wirk-
liche souverane Macht besitzt, wenn es Uber eine Flotte,
Kolonien und Einwohner mit unterschiedlichen Talenten
verfligt. Ebenso missen als Grundvoraussetzung fiir die
Erlangung politischer Macht die Produktionskrafte mit dem
Wirtschaftswachstum im Lande harmonieren. Die Vertreter
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der Volkswirtschaftstheorie sind auch der Meinung, dass
die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zwar vom
freien Wettbewerb profitieren, allerdings ist es Vorausset-
zung, dass die miteinander konkurrierenden Staaten den
Grad der Vollkommenheit bei der Entwicklung ihrer Wirt-
schaftskrafte erreicht haben. Um diese Entwicklung zu for-
cieren, muss die (nationale) Industrie geschiitzt werden. Fir
die Landwirtschaft hingegen wird kein Schutz vorgenom-
men, vielmehr ist es erlaubt, ihre Produkte ohne Einschran-
kungen oder Bedingungen zu exportieren. Ihre Preise sollen
sich gemaR den Bedingungen des freien Marktes frei gestal-
ten konnen. Demzufolge ist die Theorie der nationalen
Okonomie in ihrem Wesen industriell. Sie besagt, dass es
fir die Gemeinschaften, die stark werden wollen, wichtig
ist, von der landwirtschaftlichen zur industriellen Phase
Uberzugehen. Denn in einem landwirtschaftlich gepragten
Land bleiben ein wichtiger Teil des Produktionspotenzials,
namlich die Arbeitskrafte, und ebenso ein wichtiger Teil der
natlirlichen Ressourcen, namlich die Rohstoffe, brachlie-
gend und ungenutzt. Deswegen ist es wichtig, fur die Aus-
nutzung dieser Potenziale, ndmlich der Arbeitskraft und der
natlirlichen Ressourcen, einen Industriebereich neben der
Landwirtschaft aufzubauen. Staaten, die sich der Landwirt-
schaft allein verschreiben, haben nicht das wirtschaftliche
Potenzial und auch nicht den Lebensstandard jener Staaten,
die industriell-landwirtschaftlich ausgelegt sind. Die Theorie
der Volkswirtschaft macht es also zu einer unabdingbaren
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Notwendigkeit, dass eine Industrie neben der Landwirt-
schaft existiert, damit das Land wirtschaftlich auf eigenen
Beinen stehen kann. Sie vertritt den Schutz der Industrie
und belegt allein die industriellen Exporte und Importe mit
den notwendigen Schranken. Andererseits steht sie fiir den
freien Warenhandel in der Landwirtschaft, der ohne Be-
schrankungen ablaufen soll.

Diese Theorie wird vom Islam nicht vertreten. Denn die
vollkommen freie Uberlassung des landwirtschaftlichen
Glteraustauschs mit dem Ausland bedeutet, dass der Staat
den landwirtschaftlichen Warenhandel mit dem Ausland
nicht (iberwacht, was unzuldssig ist. Der Staat (ibernimmt
namlich die Regelung dessen, was an landwirtschaftlichen,
industriellen oder anderen Gitern ausgefiihrt und einge-
flhrt wird. Er untersagt die Ausfuhr einiger Glter aus dem
Lande und erlaubt die Ausfuhr anderer. Er Gbernimmt auch
direkt den Fall der Kriegs- und Vertragspersonen unter den
Handlern, begniigt sich aber bei den eigenen Birgern mit
der allgemeinen Beaufsichtigung. Der Eingriff des Staates in
die industriellen Angelegenheiten, der gemall dem Landes-
interesse erfolgt, um die Industrietatigkeit anzukurbeln, fallt
von diesem Aspekt her unter die Betreuung der Angelegen-
heiten der Umma, was der Islam ja anbefohlen hat. Aller-
dings ist das auch an das Interesse der da‘wa gekniipft und
nicht nur an die Ankurbelung der Wirtschaft. Daraus wird
deutlich, dass die Theorie der Nationalokonomie, auch
wenn sie in einem Teilbereich der Industrie unter den As-
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pekt der Betreuung der Angelegenheiten der Umma fallt —
was der Islam ja fordert — dem Islam trotzdem widerspricht,
da sie es nicht mit dem Interesse der da‘wa verbindet. Auch
widerspricht die ganze Theorie wegen der uneingeschrank-
ten landwirtschaftlichen Freiheit dem Islam in genereller
Weise. Deshalb dirfen die Muslime diese Theorie nicht an-
nehmen.

4. Die Politik der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit

Mit der Politik der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit (Au-
tarkie) ist das Bestreben eines Staates gemeint, sich eigen-
standig zu genligen, indem er eine geschlossene wirtschaft-
liche Einheit bildet, die autark und von anderen unabhangig
ist. So soll weder importiert noch exportiert werden. Das
Ziel dieser Politik libersteigt somit das der (herkdmmlichen)
Schutzpolitik. Auch unterscheidet sie sich von der National-
okonomie und ist von der Freihandelstheorie grundlegend
verschieden.

Die Politik der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit, die in
der Zwischenkriegszeit angewandt wurde, nahm zweierlei
Gestalt an: Erstens: die isolationistische Eigenstandigkeit.
Zweitens: die expansionistische Eigenstandigkeit. Nazi-
deutschland war ein Musterbeispiel der Lander, die die Poli-
tik der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit verfolgten. Es war
im Grunde eine wirtschaftliche DisponierungsmaRnahme,
zu der die deutsche Innen- und AuBenpolitik geflihrt hat,
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die mit den Prinzipien des globalen Handels nicht mehr
ubereinstimmten.

Obwohl es sich bei dieser Politik der Autarkie im Grunde
um eine Disponierungsmalinahme handelt, die politische
Ziele verfolgt, ist sie aus ihrer Sicht doch eine wirtschaftli-
che Grundlage fiir das System. Sie lasst sich damit zusam-
menfassen, dass das Land, das Rohstoffe, chemische Stoffe,
Maschinen und Arbeitskrafte besitzt, zum Leben fahig sein
muss. Wichtig ist dabei die Organisation. Das Kapital kommt
nur an zweiter Stelle. Die Regierung, die eine autarke Politik
verfolgt, legt fir sich ein politisches Ziel fest, dem sie die
wirtschaftliche und finanzielle Organisation unterwirft. Da-
mit die Eigenstandigkeitspolitik zu ihrem Ziel gelangt, dass
namlich die Volkswirtschaft sich selbst geniigt, muss der
Staat bereit sein, auf viele Bedirfnisse zu verzichten. Denn
die Politik der Eigenstandigkeit macht das Land unfahig, alle
seine Bedirfnisse zu befriedigen. Wichtig ist, dass diese
Politik die Grundbediirfnisse des Einzelnen, des Volkes und
des Staates aus der eigenen Volkswirtschaft befriedigen
kann, und zwar in einer Weise, die das Land progressiv fort-
schreiten lasst. Demzufolge ist es fiir den Staat, der im Au-
Renhandel eine autarke Politik verfolgt, unabdingbar, dass
er auf die eine oder andere Weise danach trachtet, jene
Lander anzuschliefRen, die er fir seine Selbstversorgung mit
Rohstoffen, Markten, Arbeitskraften, Fachleuten oder ande-
rem benotigt. Dieser Anschluss erfolgt entweder durch Ein-
verleibung bzw. Annexion oder durch den Abschluss von
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Handelsvertragen. Das Aufheben der wirtschaftlichen Gren-
zen bedeutet den Anschluss des Landes, mit anderen Wor-
ten bedeutet es die Aufhebung der politischen Grenzen.
Denn man kann die wirtschaftlichen Grenzen nicht aufhe-
ben ohne gleichzeitige Aufhebung der politischen Grenzen.
Wenn der Staat die Lander, die er zur Erlangung der ihm
fehlenden Giiter bendtigt, nicht anschlieRen kann, muss er
sich mit der Befriedigung einiger seiner Bedirfnisse gedul-
den und danach streben, nichts (aus dem Ausland) zu beno-
tigen, was zur Befriedigung seiner Grundbedirfnisse erfor-
derlich ware. (D. h. er genigt seinen Grundbedirfnissen
selbst.) Denn das Fehlen der Mittel zur Befriedigung der
Grundbediirfnisse kann nicht erduldet werden, wohingegen
das Fehlen der Mittel zur Befriedigung der Sekundarbe-
dirfnisse erduldet werden kann.

So stellen sich zusammenfassend die isolationistische
und die expansionistische Politik der wirtschaftlichen Eigen-
standigkeit dar. Bei der isolationistischen sind die Mittel zur
Befriedigung der Grundbedirfnisse verfiigbar. Und bei der
expansionistischen nach einer bestimmten Zeit durch An-
nexion oder den Abschluss von Abkommen zur Erlangung
der notwendigen Mittel fur die Befriedigung der Grund-
oder Sekundéarbedirfnisse. Der Betrachter der Eigenstan-
digkeitspolitik wird aber feststellen, dass es sich weder um
eine handelsspezifische noch um eine wirtschaftliche Lo-
sung handelt. Vielmehr ist es eine voriibergehende praven-
tive DisponierungsmaRnahme, um einem Wirtschafts- oder
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Handelsembargo zu begegnen, das ein Land treffen kann. Es
handelt sich also um keine Losung fiir die AulRenbeziehun-
gen, sondern um eine VerteidigungsmaBnahme, wenn ein
Land von aullen durch ein Wirtschafts- oder Handelsem-
bargo bekdampft wird. Sie fillt also in den Bereich der Un-
tersuchung der Stile bzw. der praktischen Vorgehensweisen
(asalib), nicht in den der Rechtsspriiche (ahkam). Deswegen
darf nicht gefragt werden, wie der diesbezligliche Rechts-
spruch laute. Auch darf nicht gesagt werden, sie widerspre-
che dem Islam oder stehe ihm entgegen. Sie stellt vielmehr
eine der Praktiken dar, die befolgt werden kdnnen. Sie wird
also als Vorgehensweise angewandt, wenn es real und prak-
tisch ist, d. h., wenn ein reales Embargo existiert und es
moglich ist, mit der Wirtschaft des Landes den Grundbe-
dirfnissen zu genigen. Diese Politik wird aber nicht ange-
wandt, wenn sie keine Realitdt besitzt und man auf die Ein-
fuhr von Mitteln zur Befriedigung der Grundbediirfnisse des
Staates, der Umma oder der Einzelnen nicht verzichten
kann. Sie fallt in den Bereich der Interessenbetreuung, die
der Kalif Gbernimmt. Das islamische Recht hat ihm die Be-
fugnis erteilt, zu entscheiden, was seiner Ansicht nach an
Vorgehensweisen passend wadre und was im Interesse der
Muslime lage.

Lo

560



	Vorwort
	Einleitung zum Wirtschaftssystem
	Die Wirtschaft
	Die Grundlage des Wirtschaftssystems
	Die Sicht des Islam auf die Wirtschaft
	Die Wirtschaftspolitik im Islam
	Die allgemeinen Wirtschaftsprinzipien

	Die Arten des Eigentums
	Das Privateigentum
	Die Definition des Privateigentums
	Die Bedeutung von Eigentum

	Die Eigentumsgründe für Güter
	Der erste Eigentumsgrund
	Die Arbeit (al-ʿamal)
	Die Nutzbarmachung brachliegenden Landes
	Die Ausbeutung dessen, was in der Erde ist
	Jagd und Fischerei
	Handelsvertretertätigkeit (as-simsara wa-d-dallāla)
	Al-Muḍāraba
	Die Bewässerungspacht von Baumplantagen (al-musāqāt)
	Das Anheuern von Dienstnehmern

	Die Tätigkeit eines Dienstnehmers
	Die Festlegung der Tätigkeit
	Die Tätigkeitsart
	Die Arbeitszeit (Dienstdauer)
	Der Arbeitslohn (al-aǧr)
	Die Arbeitsleistung
	Der Rechtsspruch bezüglich verbotenen Nutzens
	Der Rechtsspruch bezüglich der Anheuerung eines Nichtmuslims
	Die Anheuerung für Gottesdienste und Tätigkeiten im öffentlichen Dienst
	Der Dienstnehmer (al-aǧīr)
	Die Bemessungsgrundlage für den Arbeitslohn
	Die Lohnbemessung für Dienstnehmer

	Der zweite Eigentumsgrund
	Die Erbschaft (al-irṯ)
	Der dritte Eigentumsgrund
	Der Bedarf an Gütern, um zu überleben
	Der vierte Eigentumsgrund
	Staatliche Ausschüttungen an die Bürger
	Der fünfte Eigentumsgrund
	Vermögenswerte, die Personen ohne Gegenleistung an Gütern oder Arbeit erhalten
	Die Verwendung des Vermögens
	Das Recht auf Verwendung
	Die Vermehrung des Eigentums

	Die Rechtssprüche bezüglich der Böden
	Die Nutzbarmachung brachliegenden Landes (iḥyāʾ al-mawāt)
	Die Verwendung des Bodens
	Das Verbot der Landverpachtung

	Handel und Auftragsfertigung
	Der Handel (al-baiʿ)
	Die Auftragsfertigung (al-istiṣnāʿ)

	Das Gesellschaftsrecht
	Die Gesellschaft im Islam
	Die ʿinān-Gesellschaft
	Die reine Körpergesellschaft (šarikat al-abdān)
	Die Kapital-Körper-Gesellschaft (šarikat al-muḍāraba)
	Die wuǧūh-Gesellschaft
	Die mufāwaḍa-Gesellschaft

	Die Auflösung der Gesellschaft

	Die kapitalistischen Gesellschaften
	Die Personengesellschaft
	Die Aktiengesellschaften
	Die Aktien der Aktiengesellschaften

	Die Genossenschaften
	Die Versicherung (at-taʾmīn)

	Die verbotenen Methoden zur Eigentumsvermehrung
	Glücksspiel (al-qimār)
	Der Zins (ar-ribā)
	Die schwere Übervorteilung (al-ġabn al-fāḥiš)
	Der Betrug (at-tadlīs) beim Verkauf
	Die Monopolisierung (al-iḥtikār)
	Die Preisfestlegung (at-tasʿīr)

	Das Recht, durch Unterhaltsleistung und Zuteilungen über das Eigentum zu verfügen
	Armut (al-faqr)

	Das öffentliche Eigentum
	Das Staatseigentum
	Verstaatlichungen zählen weder zum öffentlichen noch zum Staatseigentum
	Die Schutzzonen (al-ḥimā) gehören zu den öffentlichen Einrichtungen
	Fabriken
	Das Schatzhaus (bait al-māl)
	Die Einnahmen des Schatzhauses
	Die Ausgaben des Schatzhauses
	Das Staatsbudget
	Die zakāt
	Die ǧizya
	Der ḫarāǧ
	Steuern (ḍarāʾib)

	Die Verteilung des Reichtums unter den Menschen
	Das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Gesellschaft
	Das Verbot des Hortens von Gold und Silber

	Ar-Ribā und aṣ-ṣarf
	Ar-Ribā
	Der Geldwechsel (aṣ-ṣarf)
	Die Wechselgeschäfte


	Das Geld
	Der Goldstandard
	Die Vorteile des Goldstandards
	Die Probleme des Goldstandards

	Der Silberstandard
	Das Metallgeld
	Geldscheine
	Die Ausgabe des Geldes
	Der Wechselkurs

	Der Außenhandel
	Die Realität des Außenhandels
	Die Handelsbilanz
	Die Währungsbeziehung zwischen den Staaten
	Die Außenhandelspolitik
	1. Der freie Warentausch
	2. Der Handelsschutz
	3. Die nationale Volkswirtschaft
	4. Die Politik der wirtschaftlichen Eigenständigkeit



